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Vorbemerkung zur Reihe 

Das Handbuch stellt dem wissenschaftlichen Fachpublikum wie auch anderen interessierten Nut-
zern von Stasi-Akten umfassendes Grundwissen zum MfS zur Verfügung: die Entwicklung der 
Gesamtinstitution MfS im Kontext der 1980er-Jahre, die Geschichte seiner wichtigsten Arbeits-
bereiche, grundlegende Darlegungen zu den hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern sowie 
verschiedene Übersichten und Materialien zur Struktur des MfS und dessen Entwicklung. Kurz-
biografien des Leitungspersonals und eine Edition der wichtigsten Grundsatzdokumente runden 
das Werk ab. Das »MfS-Handbuch« folgt der nach wie vor gültigen Verpflichtung des Stasi-
Unterlagen-Archivs zur »Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes durch Unter-
richtung der Öffentlichkeit über Struktur, Methoden und Wirkungsweise des Staatssicherheits-
dienstes« (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 Stasi-Unterlagen-Gesetz). Es ist ein wichtiger und dauerhafter Bau-
stein, zugleich ein unerlässliches Hilfsmittel für die MfS-Forschung. 

Das Projekt hat den Forschungsbereich des Stasi-Unterlagen-Archivs wesentlich länger be-
schäftigt als ursprünglich gedacht. Das war insbesondere einer unvermutet schwierigen Quellen- 
und Erschließungslage geschuldet. Zudem erwies sich das Konzept aus dem Jahr 1993 im Laufe 
der Zeit an mehreren Stellen als überholungsbedürftig. Daher wurden 2007/2008 deutliche Ver-
änderungen und Fokussierungen der Gliederung des Gesamtwerkes vorgenommen, die sich in 
einer neuen Gliederung widerspiegeln (siehe Übersicht): Einige Kapitel, die in ihrem wesentli-
chen Inhalt durch andere Handbuchteile oder andere Publikationen abgedeckt sind, wurden ge-
strichen. Das betraf vor allem den ursprünglichen Baustein II »Arbeits- und Strukturprinzipien«, 
der von dem inzwischen erschienenen MfS-Lexikon ausreichend abgedeckt wird. Es betraf auch 
einige nicht oder überwiegend nicht operative Diensteinheiten (AGM, Abt. XII, HA KuSch), die 
sich entweder als insgesamt weniger bedeutsam erwiesen haben als zunächst angenommen oder 
bei denen wesentliche Aspekte ihrer Tätigkeit von anderen Publikationen des Stasi-Unterlagen-
Archivs beleuchtet werden. Die »auftragnehmenden« Diensteinheiten (HA III, HA VIII, Abt. M, 
Abt. 26) werden dagegen nicht in einem zusammenfassenden Kapitel, sondern – ausführlicher 
als in der ursprünglichen Planung – in einzelnen Handbuchteilen behandelt. Hierdurch haben sich 
die inhaltlichen Schwerpunkte zugunsten von Darlegungen zur »operativen« Tätigkeit verscho-
ben. Nachdem mit dem Erscheinen des Bandes zur »Hauptabteilung IX: Untersuchung« das MfS-
Handbuch 2016 vorläufig abgeschlossen wurde, gelang es 2022 noch, die Vorarbeiten von 
Roland Wiedmann über die Strukturen der bezirklichen und der Kreisebene des MfS zur 
Publikationsreife zu bringen und in die Reihe einzugliedern. 

Die einzelnen Handbuchteile erschienen jeweils unmittelbar nach ihrer Fertigstellung als 
Broschüre und als PDF-Datei im Internet. Kostenlose Downloads werden bereitgestellt auf der 
Website: http://www.stasi-unterlagen-archiv.de. Diese grundlegenden Arbeiten werden mittler-
weile ergänzt durch Angebote wie das MfS-Lexikon, das auf konzentrierte Weise das Wissen 
zum Ministerium für Staatssicherheit bündelt. Nach rund 25 Jahren Forschung ist das Wissen 
über Struktur, Methoden und Wirkungsweise des Sicherheitsapparates in vielen Bereichen sehr 
gut. Dennoch wird das Handbuch mit seinen detaillierten Basisinformationen auch weiterhin 
ein unverzichtbares Arbeitsmittel der historischen DDR-Forschung bleiben.

Berlin, September 2022 



Ü B E R S I C H T  Ü B E R  D A S  G E S A M T W E R K

ANATOMIE DER STAATSSICHERHEIT 
– MfS-Handbuch –

Überblick 
 Die Staatssicherheit im letzten Jahrzehnt der DDR

Wichtige Dienstbereiche 
 Hauptabteilung I: NVA und Grenztruppen
 Hauptabteilung II: Spionageabwehr
 Hauptabteilung III: Funkaufklärung und Funkabwehr
 Hauptabteilung VI: Grenzkontrollen, Reise- und Touristenverkehr
 Hauptabteilung VII: Ministerium des Innern, Deutsche Volkspolizei
 Hauptabteilung VIII: Beobachtung, Ermittlung, Durchsuchung, Festnahme
 Hauptabteilung IX: Untersuchung
 Abteilung XIV: Haftvollzug
 Hauptabteilung XVIII: Volkswirtschaft
 Hauptabteilung XX: Staatsapparat, Blockparteien, Kirchen, Kultur, »politischer

Untergrund«
 Hauptabteilung XXII: »Terrorabwehr«
 Hauptverwaltung A (HV A): Aufgaben – Strukturen – Quellen
 Zentrale Koordinierungsgruppe (ZKG): Bekämpfung von Flucht und Übersiedlung
 Arbeitsgruppe Bereich Kommerzielle Koordinierung (AG BKK)
 Abteilung M: Postkontrolle
 Abteilung 26: Telefonkontrolle, Abhörmaßnahmen und Videoüberwachung
 Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe (ZAIG)
 Die Rechtsstelle des MfS
 Die Juristische Hochschule des MfS (JHS)
 Die Parteiorganisation der SED im MfS
 Die Objektdienststellen des MfS

Mitarbeiter 
 Die hauptamtlichen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit
 Die inoffiziellen Mitarbeiter

Anhang 
 Die Organisationsstruktur des Ministeriums für Staatssicherheit 1989
 Die Diensteinheiten des MfS 1950–1989: Eine organisatorische Übersicht
 Bezirksverwaltung und Kreisdienststellen des MfS Neubrandenburg 1989
• Wer war wer im Ministerium für Staatssicherheit: Kurzbiographien des 

MfS-Leitungspersonals 1950 bis 1989
• Grundsatzdokumente des MfS



Grundsatzdokumente
des Ministeriums für Staatssicherheit

bearbeitet von Roger Engelmann und Frank Joestel

Faksimilierter Nachdruck  



Bundesarchiv
- Stasi-Unterlagen-Archiv
Abteilung Vermittlung und Forschung 
10106 Berlin
E-Mail: publikation.stasiunterlagenarchiv@bundesarchiv.de

Die Meinungen, die in dieser Schriftenreihe geäußert werden, geben ausschließlich die 
Auffassungen der Autoren wieder. Abdruck und publizistische Nutzung sind nur mit 
Angabe des Verfassers und der Quelle sowie unter Beachtung des Urheberrechtsgesetzes 
gestattet.

Schutzgebühr für diese Lieferung: 10,00 €

Faksimilierter Nachdruck der Ausgabe von 2004, Berlin 2023

ISBN 978-3-942130-31-8

Eine PDF-Version dieser Publikation ist unter der folgenden URN kostenlos abrufbar: 
urn:nbn:de:0292-97839421303180



INHALT
 

Einleitung 5 

Dokumente 21 
Dokument 1 

8. Februar 1950 
Gesetz tiber die Bildung eines Ministeriums fur Staatssicherheit 21 

Dokument2 
18. April 1950 
Vorlaufige Geschafts- und Buroordnung des Ministeriums fur Staats
sicherheit 22 

Dokument 3 
20. September 1950 
Befehl Nr. 1/50 tiber die Schaffung einer Abteilung Erfassung und Statistik 
und tiber das In-Kraft-Treten der Richtlinien 34 

Dokument4 
20. September 1950 
Richtlinien tiber die Erfassung von Personen, die eine feindliche Tatigkeit 
durchfuhren und die von den Organen des Ministeriums fur Staatssicherheit 
der DDR festgestellt wurden 37 

Dokument 5 
20. September 1950 
Richtlinien zur Erfassung der durch die Organe des Ministeriums fur 
Staatssicherheit der DDR verhafteten Personen 42 

Dokument6 
20. Marz 1952 
Dienstanweisung: Ubergabe von Untersuchungsvorgangen an die Staatsan
waltschaft und die Gerichte 46 

Dokument 7 
15. Mai 1952
 
Befehl Nr. 74/52 zum Beschluss des Ministerrates vom 27. Marz 1952:
 
Strafrechtliche Untersuchungstatigkeit 49 

Dokument 8 
15. Mai 1952 
Dienstanweisung Nr. 1/52 zum Befehl Nr. 74/52 vom 15.5.1952: Straf
rechtliche Untersuchungstatigkeit 51 

Dokument9 
10. September 1952 
Anweisung Nr. 14/52: Vorgangsordnung 55 

Dokument 10 
7. August 1953 
Befehl Nr. 279/53 zur Bildung von Informationsgruppen und zumInfor
mationsdienst 58 

Dokument II 
6. Oktober 1953 
Statut des Staatssekretariats fur Staatssicherheit 61 



2
 

Dokument 12 
1. Dezember 1953 
Dienstanweisung Nr. 38/53: Zusammenarbeit der Organe des Staatssekre
tariats fur Staatssicherheit mit den Organen der Staatsanwaltschaft 

Dokument 13 
12. Dezember 1953 
Richtlinie fur die operative Erfassung und Statistik in den Organen des 
Staatssekretariats fur Staatssicherheit des MdI der DDR 

Dokument 14 
6. Juli 1954 
Geschaftsordnung fur das Kollegium beim Staatssekretar des Staatssekre
tariats fur Staatssicherheit 

Dokument 15 
17. September 1954 
Dienstordnung des Staatssekretariats fur Staatssicherheit 

Dokument 16 
12. Januar 1955 
Dienstanweisung Nr. 2/55: Informationsdienst 

Dokument 17 
30. Mai 1957 
Dienstanweisung Nr. 16/57: MaBnahmen zur Verbesserung der operativen 
Arbeit in den Betrieben, Ministerien und Hauptverwaltungen, Universitaten, 
Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten sowie in den Objekten der 
Landwirtschaft 

Dokument 18 
18. Juni 1957 
Dienstanweisung Nr. 17/57 tiber die Erhohung der Verantwortung und die 
Erweiterung der Vollmachten der Chefs der Bezirksverwaltungen und der 
Kreisdienststellenleiter 

Dokument 19 
3. Februar 1960 
Direktive zur Verbesserung der Abwehrarbeit gegen die politisch-ideo
logische Diversion und.Untergrundtatigkeit 

Dokument20 
20. Mai 1960 
Veranderungen im System der operativen Erfassung 

Dokument21 
7. Dezember 1960 
Befehl Nr. 584/60: Verbesserung der Informationsarbeit des Ministeriums 
fur Staatssicherheit 

Dokument 22 
18. Mai 1962 
Befehl Nr. 264/62 zur Durchsetzung des Staatsratsbeschlusses uber die 
weitere Entwicklung der Rechtspflege 

Dokument23 
24. Juli 1965 
Befehl Nr. 299/65 tiber die Organisierung eines einheitlichen Systems der 
politisch-operativen Auswertungs und Informationstatigkeit im Minis
terium fur Staatssicherheit 

64 

67 

. 87 

90 

104 

106 

119 

126 

129 

132 

137 

141 



3
 

Dokument24 
10. September 1965 
Anweisung Nr. 8/65: Auskunftserteilung und Anforderung von Archivunter
lagen aus der Abteilung bzw. den Referaten XII 150 

Dokument25 
15. Mai 1966 
Befehl 11/66 zur politisch-operativen Bekampfung der politisch-ideologi
schen Diversion und Untergrundtatigkeit unter jugendlichen Personen
kreisen der DDR 153 

Dokument 26 
15. Mai 1966 
Dienstanweisung 4/66 zur politisch-operativen Bekampfung der politisch
ideologischen Diversion und Untergrundtatigkeit unter jugendlichen Perso
nenkreisen der DDR 157 

Dokument 27 
10. Dezember 1966 
Anweisung Nr. 4/66 zur propagandistischen Tatigkeit des MfS in staatlichen 
und gesellschaftlichen Einrichtungen 174 

Dokument 28 
15. Dezember 1967 
Richtlinie tiber die Durchfuhrung der Offentlichkeitsarbeit des Ministeriums 
fur Staatssicherheit der DDR 176 

Dokument 29 
30. Juli 1969 
Statut des Ministeriums fur Staatssicherheit 183 

Dokument 30 
25. Februar 1970 
Vorlaufige Ordnung tiber den Erlass von formgebundenen dienstlichen 
Bestimmungen im Ministerium fur Staatssicherheit (Bestimmungsordnung) 189 

Dokument 31 
Januar 1971 
Richtlinie Nr. 1/71 tiber die operative Personenkontrolle 198 

Dokument 32 
26. Juni 1971 
Dienstanweisung 2/71 zur Leitung und Organisierung der politisch
operativen Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze 218 

Dokument 33 
13. Juli 1972 
Grundsatze fur den Dienst im Ministerium fur Staatssicherheit (Dienst
ordnung) 238 

Dokument 34 
Januar 1976 
Richtlinie Nr. 1/76 zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange 
(OV) 245 

Dokument 35 
1. Juni 1976 
Ordnung tiber die Erfassung von Personen in der Abteilung XII auf der 
Grundlage von Sicherungsvorgangen 299 

Dokument 36 
3. April 1978 
Befehl Nr. 6/78 zu Bildung und Aufgaben der Auswertungs- und Kontroll
gruppen in den Bezirksverwaltungen 304 



4
 

Dokument 37 
5. Februar 1980 
Ordnung Nr. 1/80 fiber die formgebundenen dienstlichen Bestimmungen im 
Ministerium fur Staatssicherheit - Bestimmungsordnung 320 

Dokument 38 
20. Mai 1980 
Dienstanweisung Nr. 1/80 fiber Grundsatze der Autbereitung, Erfassung und 
Speicherung operativ bedeutsamer Informationen durch die operativen 

. Diensteinheiten des MiS 328 
Dokument 39 

16. Februar 1981 
Richtlinie Nr. 2/81 zur Arbeit mit Zelleninformatoren (ZI) 344 

Dokument40 
25. Februar 1981 
Richtlinie Nr. 1/81 fiber die operative Personenkontrolle (OPK) 362 

Dokument41 
1. Juli 1981 
Dienstanweisung Nr. 2/81 zur einheitlichen Gestaltung der Erfassung und 
Uberpnifung von Personen und Objekten, der Registrierung von Vorgangen 
und Akten sowie der Archivierung politisch-operativen Schriftgutes in den 
Abteilungen XII 384 

Dokument42 
17. November 1982 
Richtlinie Nr. 1/82 zur Durchfuhrung von Sicherheitsuberprufungen 397 

Dokument43 
12. Januar 1984 
Dienstanweisung Nr. 2/84 zur Fuhrung und Organisierung der Offentlich
keitsarbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit . 422 

Dokument44 
20. Februar 1985 
Dienstanweisung Nr. 2/85 zur vorbeugenden Verhinderung, Aufdeckung 
und Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit 432 

Dokument45 
13. Februar 1987 
Dienstanweisung Nr. 1/87 zur Gewahrleistung des komplexen Vorgehens 
bei der Abwehr geheimdienstlicher Angriffe gegen politische, okonomische 
und militarische Bereiche - Spionageabwehr  456 

Dokument46 
14. Dezember 1989 
Beschluss des Ministerrates fiber die Bildung des Nachrichtendienstes der 
DDR und des Verfassungsschutzes der DDR 479 

Anhang 483 
Abkurzungen und Erklarungen 483 
Diensteinheiten und Linien des MiS (und der Kriminalpolizei) 488 
Formblatter und Karteien des MiS 489 
Personenregister 491 
Sachregister 492 



5
 

Einleitung 

Die vorliegende Dokumentation enthalt eine Auswahl nonnativer Quellen, die Aus

kunft uber die wichtigsten Festlegungen und Regelungen im Bereich des Ministeriums 

fur Staatssicherheit (MfS) der DDR in den 40 Jahren seiner Existenz geben. Hiennit 

soll Forschern und anderen Interessierten ein Hilfsmittel an die Hand gegeben werden, 

das grundlegende Infonnationen zu Status, Aufgaben und Funktionsweise enthalt und 

die quellenkundliche Bewertung von Stasi-Unterlagen erleichtert. 

Aus der Vielzahl der einschlagigen Regularien musste eine strenge Auswahl getroffen 

werden: Neben den nur begrenzt aussagekraftigen nonnativen Festlegungen zum Sta

tus der Staatssicherheit (Grundungsgesetz und Statuten) werden durchgangig inner

dienstliche Bestimmungen dokumentiert, sofern sie eine moglichst allgemeine Bedeu

tung filr die Tatigkeit des MfS hatten. Es kristallisieren sich dabei acht Regelungsbe

reiche heraus, die sich teilweise uberschneiden: 

Status und Auftrag,
 

allgemeiner innerdienstlicher Betrieb,
 

Registraturwesen und Aktenfuhrung,
 

operative Vorgangsarbeit,
 

strafrechtliche Untersuchungstatigkeit,
 

Informations- und Auswertungstatigkeit,
 

ubergreifende Bereiche der operativen Tatigkeit,
 

·Offentlichkeitsarbeit.
 

Ausgespart wurden in diesem Band die Richtlinien zur Arbeit mit inoffiziellen Mitar

beitern, weil hierzu schon zwei umfassende Dokumentationen vorliegen.' Verschiede

ne zentrale Quellen aus anderen Regelungsbereichen, die zumeist schon vor langerer 

Zeit verstreut publiziert worden sind, wurden dagegen in die Auswahl aufgenommen.? 

Grundlegende Bestimmungen zu Statusund Auftrag des MjS 

Fur die Tatigkeit der Staatssicherheit gab es keine detaillierten gesetzlichen Grundla

gen. Das Grundungsgesetz vom 8. Februar 1950 (Dokument 1) bestimmte lediglich 

Mtiller-Enbergs, Helmut (Hg.): Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums fur Staatssicherheit. 
Richtlinien und Durchfuhrungsbestimmungen. 2. Aufl., Berlin 1996; ders. (Hg.): Inoffizielle Mitar
beiter des Ministeriums fur Staatssicherheit. Teil 2: Anleitungen fur die Arbeit mit Agenten, Kund
schaftem und Spionen in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1998. 
Vgl. z. B. Gill, David; Schroter, Ulrich: Das Ministerium fur Staatssicherheit. Anatomie des Mielke
Imperiums. Berlin 1991. Hier sind u. a: die Richtlinie 1/76 zur Entwicklung und Bearbeitung Ope
rativer Vorgange, die Richtlinie 1/81 tiber die operative Personenkontrolle und Richtlinie 1/82 zur 
Durchfuhrung der Sicherheitsuberprufungen dokumentiert (ebenda, S.295--402). Vgl. auBerdem 
Fricke, Karl Wilhelm: MfS intern. Macht, Strukturen, Auflosung der Staatssicherheit. Koln 1991. 
Hier finden sich u. a. das Gesetz zur Bildung des MfS von 1950, ebenfalls die Richtlinie 1/76 sowie 
die Dienstanweisung 2/85 zur Bekiimpfung politischer Untergrundtiitigkeit (ebenda, S. 78, 93
136 u. 146-163). 

2 
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lapidar die Umbildung der bis dahin formal zum Ministerium des Innern gehorenden 

Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft - eine Tambezeichnung fur die im 

Aufbau begriffene Geheimpolizei - zu einem selbststandigen Ministerium. Ubergeord

nete normative Festlegungen zu Aufgaben und Befugnissen des MfS bestanden zu
.	 '. 

nachst nicht. Dieser mangelhafte rechtliche Status entsprach dem faktischen Status der . 
. ',.. '.	 . . 

DDR-Staatssicherheit als Hilfsorgan des sowjetischen Staatssicherheitsministeriums 

MGB. Erst das Statut vom Oktober 1953 (Dokument 11) brachte eine erste allgemeine 

Definition der Kompetenzen der Staatssicherheit, die gut zwei Monate zuvor als 

Staatssekretariat wieder in das Innenministerium eingegliedert worden war. Es steht im 
.	 . . 

Kontext der Folgen des Juni-Aufstandes, als es zu einer starkeren Anbindung der Ge

heimpolizei an die SED und einem entsprechenden Riickgang des Einflusses des sow

jetischen »Bruderorgansckam.t Das Statut von 1953 enthalt eine erste, sehr allgemei

ne Beschreibung des Aufgabenbereiches der Staatssicherheit (»Verhaftung von feind

lichen Spionen, Agenten und Diversanten«, Bekampfung »feindlicher Tatigkeit«) und 

die grobe Benennung ihrer Befugnisse a1s strafrechtliches Untersuchungsorgan und als 

Geheimdienst. Die politische Absegnung des Dokuments erfolgte am 23. September 

1953 durch einen unechten »Politburobeschluss«, der von einem informellen Gremium 

.gefallt wurde, aus dem sich spater die Sicherheitskommission des Politburos entwi

ckeln sollte." 

Das zweite Statut des Ministeriums fur Staatssicherheit vom 30. Juli 1969 (Doku

ment 29) ging auf einen formellen Beschluss des Nationalen Verteidigungsrates, des 

Nachfolgegremiums der Sicherheitskommission, zuruck. Aufgaben, Befugnisse und 

Stellung im Staatsgefuge sind hier ausfuhrlicher beschrieben als im Statut von 1953. 

Dabei sind deutliche Schwerpunktverschiebungen etwa zugunsten der Vorbereitung 

auf den VerteidigungsZllstand,'der Uberwachung der anderen bewaffneten Organe oder 

der Grenzsicherung erkennbar. Bemerkenswert ist, dass das Dokument einige hoch

gradige staatsrechtliche Fiktionen - wie etwa die Rechenschaftspflicht des Ministers 

fur Staatssicherheit gegenuber der Volkskammer - enthalt, obwohl das Dokument als 

»Geheime Kommandosache« nur einem winzigen Kreis von Spitzenfunktionaren zu

ganglich war. 

Eine konkrete Regelung des fur die SED-Herrschaft so zentralen Verhaltnisses zwi

schen Parteiapparat und Staatssicherheit sucht man in den Statuten vergebens. Diese 

findet sich Iediglich in zwei innerdienstlichen Bestimmungen aus dem Jahre 1957: der 

3	 Zum Kontext vgl. Engelmann, Roger: Diener zweier Herren. Das Verhaltnis der Staatssicherheit zur 
SED und den sowjetischen Beratern 1950-1959. In: Suckut, Siegfried; SuB, Walter (Hg.): 
Staatspartei und Staatssicherheit. Zum Verhaltnis von SED und MfS. Berlin 1997, S. 51-72, hier 
54-58. 

4	 Dokumentation des »Politburobeschlusses« vom 23.9.1953, in: Fricke, Karl Wilhelm; Engelmann, 
Roger: »Konzentrierte Schlage«, Staatssicherheitsaktionen und politische Prozesse in der DDR 
1953-1956. Berlin 1998, S.249-254. Zur Einordnung dieses Beschlusses vgl. Schumann, Silke: 
Parteierziehung in der Geheimpolizei. Zur Rolle der SED im MiS der funfziger Jahre. Berlin 1997, 
S. 36 f. 



7
 

Dienstanweisung 16/57 zur Verbesserung der operativen Arbeit in den Betrieben (Do

kument 17) und der Dienstanweisung 17/57 (Dokument 18) iiber die Erhohung der 

Verantwortung der Leiter der Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen. Letztere 

fuhrte zur Festigung des Territorialprinzips in der Organisation der Staatssicherheit bei 

gleichzeitiger Starkung der Stellung der 1. Sekretare der SED-Bezirksleitungen und 

-Kreisleitungen gegeniiber den regionalen Dienststellen. Analoge Festlegungen fur den 

betrieblichen Bereich enthalt die Dienstanweisung .16/57.5 

Eine grundlegende Veranderung von Status und Aufgaben des DDR-Geheimdienstes 

hates bis zum Revolutionsherbst nicht gegeben. Erst mit dem Ministerratsbeschluss 

vom 14. Dezember 1989 zur Bildung des Nachrichtendienstesund des Verfassungs

schutzes der DDR (Dokument 46) wurde ein verspateter Versuch zur Rettung der Ins

titution durch eine Anpassung an die aktuellen politischen Gegebenheiten untemom

men. Trotz der Unterstellung unter den Regierungschef, der Trennung von Aus

landsnachrichtendienst und Inlandsgeheimdienst und dem Wegfall »exekutiver Befug

nisse« als Strafverfolgungsorgan zeigen sich insbesondere bei der Aufgabenbeschrei

bung noch deutliche Kontinuitaten zum Vorlauferorgan." Verwirklicht wurde der Be

schluss nicht mehr. 

Allgemeine innerdienstliche Regelungen 

Die vorlaufige Geschafts- und Biiroordnung vom 18. April 1950 (Dokument 2) ist eine 

der ersten allgemeinen innerdienstlichen Regelungen der Staatssicherheit. Die Be

schrankung auf eher banale verwaltungstechnische Festlegungen verweist auf die ge

ringe Verwaltungserfahrung der meisten damaligen MfS-Kader. Die schon deutlich 

elaboriertere Dienstordnung vom 17. September 1954 (Dokument 15) dokumentiert 

den im Friihjahr 1953 erfolgten Ubergang zu einer militarischen inneren Verfassung. 

Sie beschreibt die fur die Staatssicherheit typischen Organisationsprinzipien: Ver

schrankung von territorialen und fachlichen Leitungsstrukturen (Linien) sowie Einzel

leitung und kollektive Beratung. Das fur eine Dienstordnung eher untypische Kapitel 

zur Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitem resultiert aus den damals verbreiteten Defizi

ten auf diesem Gebiet und einer entsprechenden Kritik der Partei nach dem Juni

Aufstand. Keine grundlegenden Neuerungen, aber deutlich detailliertere Bestimmun

gen enthalt die Dienstordnung vom 13. Juli 1972 (Dokument 33), insbesondere im 

Hinblick auf die Ausgestaltung des Prinzips der militarischen Einzelleitung und die 

Regelung von Disziplinarangelegenheiten. 

5	 Zur Einordnung vgl. Engelmann: Diener zweier Herren (1997), S. 67-70. 
6	 Zum unmittelbaren Kontext vgl. SiiB, Walter: Staatssicherheit am Ende. Warum es den Machtigen 

nicht gelang, 1989 eine Revolution zu verhindern. Berlin 1999, S. 669-684. Ferner: Gieseke, Jens: 
Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Staatssicherheit. Personalstruktur und Lebenswelt 1950
1989/90. Berlin 2000, S. 494-500. 
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1m Juli 1954 wurde im Staatssekretariat fur Staatssicherheit als Leitungsgremium ein 

so genanntes Kollegium gebildet. Ihm gehorten laut Geschaftsordnung des Kollegiums 

vom 6. Juli 1954 (Dokument 14) neben dem Staatssekretar als dem Vorsitzenden seine 

funf Stellvertreter und der 1. Sekretar der SED-Parteiorganisation an.? Der Kreis der 

formellen und informellen Mitglieder erweiterte sich in der Folgezeit.f Das Kollegium 

hatte laut Geschaftsordnung die Funktion, den Staatssicherheitschef zu beraten, fallte 

aber - vor allem in der Schwachephase Ernst Wollwebers 1957 - immer wieder auch 

Beschlusse, Schon im September 1957 wurde die Geschaftsordnungdes Kollegiums 

im Zusammenhang mit der EntmachtungWollwebers und im Vorfeld der Einsetzung 

Erich Mielkes als sein Nachfolger auBerKraft gesetzt. Unter Mielke verlor das Gremi

urn faktisch an Bedeutung. Entsprechend minimalistisch ist die einschlagige spatere 

Bestimmung in §. 11 des Statuts von 1969 (Dokument 29). 

Mitder vorlaufigen Bestimmungsordnung vom 25. Februar 1970 (Dokument 30) wur

den Wildwuchs und Uneinheitlichkeiten im Bereich der dienstlichen Regelungen des 

MfS beseitigt. DieOrdnung enthalt klare Definitionen verschiedener Kategorien form

gebundener dienstlicher Bestimmungen. (Befehle, Dienstanweisungen, Richtlinien 

usw.) und die Regelung der jeweiligen Erlassbefugnis. In der Ordnung 1/80 uberdie 

formgebundenen dienstlichen Bestimmungen im MfS vom 5. Februar 1980 (Doku

ment 37) wurde diese Regelung weiterentwickelt. 

Ubergreifende Regelungen zu Registratur undAktenfiihrung 

Fur eine qualifizierte Recherche und.Auswertung von MfS-Unterlagen sind grundle

gende Kenntnisse zur Praxisder Staatssicherheit auf dem Gebiet der Registratur und 

Aktenfuhrung von Nutzen. Die vorliegende Dokumentensammlung enthalt deshalb die 

wichtigsten spezifischenRegelungen, die - trotz eines starken Zuwachses an Komple

xitat - ein erstaunliches MaB an Kontinuitat zeigen. Historische Grundlage des Regis

tratursystems des MfS ist der am 20. September 1950 ergangene Befehl 1/50 zur 

Grundung der Abteilungen Erfassung und Statistik, der spateren Abteilungen XII (Do

kument 3). Er bildet die Grundlage fur drei gleichzeitig erlassene Richtlinien zur Er

fassung feindlicher Personen (Dokument 4), inoffizieller Mitarbeiter? sowie verhafteter 

Personen (Dokument 5). Hierauf wird im Zusammenhang mit der operativen Vor

gangsarbeit und der strafrechtlichen Untersuchungstatigkeit noch einzugehen sein. 

Eine scharfe .Trennung der Regelungsbereiche ist bei diesen fruhen dienstlichen Be

stimmungen nicht moglich, weil in den Dokumenten inhaltliche und organisatorisch

formale Regelungen - mit einem deutlichen Ubergewicht der Letzteren - vermischt 

7 Im Dokument »Parteiorganisator des ZK«. Zu diesem Begriff siehe Dokument 14, Anm. 2. 
8 Vgl. Dokument 14, Anm.3. 
9 Richtlinien uber die Erfassung der geheimen Mitarbeiter, der Informatoren und der Personen, die 

eine konspirative Wohnung unterhalten v. 20.9.1950. In: Muller-Enbergs (Hg.): Inoffizielle Mitar
beiter (1996), S. 159-163. 
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sind. In den Anfangsjahren ist vor alIem das Bestreben der MfS-Verantwortlichen er

kennbar, ein Mindestmaf an Ubcrsicht und formaler Einheitlichkeit zu schaffen. Fun

damentales Instrument hierfur war die mit dem Befehll/50 eingefuhrtezentrale Regis

trierung der personenbezogenen Vorgange im Ministerium und in den MfS-Lan

desverwaltungen, die eine eindeutige operative Zustandigkeit der betreffenden Dienst

einheiten begriindete. Von Anfang an gab es im MfS drei Kategorien registrierter Ak

ten: 1. als Einzel- oder Gruppenvorgange bezeichnete operative Vorgange, 2. Vorgan

ge zu inoffizielIen Mitarbeitern (damals GM, GI und KW), unterteilt in eine Personal

akte und eine Arbeitsakte, 3. strafrechtliche Untersuchungsvorgange bei inhaftierten 

Personen. 

Die zwei Jahre spater als Anweisung 14/52 erlasseneVorgangsordnung (Dokument 9) 

legte fur diese Vorgangsarten ein MindestmaB an einheitlicher Aktenfuhrung fest. Eine 

erste ausgestaltete Form erhielt das System der Registratur und Aktenfuhrung mit der 

Richtlinie fur die operative Erfassung und Statistik vom 12. Dezember 1953 (Doku

ment 13). Das hier normierte System Zentraler Karteien (Personenkartei F 16, Objekt

kartei F 17, Vorgangskartei F 22, statistische Kartei, spater F 77) und anderer zentraler 

Nachweisformen (Registrierbucher und Vorgangshefte der operativen Mitarbeiter) 

hatte vom Grundsatz her Bestand bis zum Ende des MfS. Dariiber hinaus wurden zu

satzliche Kategorien operativer Vorgange definiert: Uberprufungsvorgangc alsnie

drigste Stufe der Ubcrwachung, so genannte Objektvorgange zu Organisationen und 

Institutionen sowie Fahndungsvorgange. Auch eine erste Archivordnung ist in dieser 

Anweisung enthalten. 

Mit einem einfachen dienstlichen Rundschreiben zu Veranderungen des Systems der 

operativen Erfassung vom 20. Mai 1960 (Dokument 20) fuhrte das MfS zwei neue 

Vorgangskategorien ein (Vorlauf-IM und Vorlauf-Operativ) und schaffte den Uberpru

fungsvorgang abo Die Anweisung 8/65 zur Auskunftserteilung und Anforderung von 

Archivunterlagen yom 10. September 1965 (Dokument 24) verscharfte die Regeln der 

internen Konspiration auf diesem Gebiet. 

Mit der Ordnung tiber die Erfassung von Personen auf der Grundlage von Sicherungs

vorgangen vom 1. Juni 1976 (Dokument 35) schuf dieStaatssicherheit die Moglichkeit 

einer zentralen Erfassung von Personen und der damit einhergehenden Festlegung ei

ner eindeutigen operativen Zustandigkeit auch fur die Falle, in denen die spezifischen 

Voraussetzungen fur die bis dahin gangigen Erfassungsarten nicht gegeben waren. Die 

Einfuhrung der Sicherungsvorgange (SiVo), bei denen es sich urn weitgehend unspezi

fische Sammelvorgange handelte, war Ausdruck des in den siebziger Jahren stark ex

pandierenden Ubcrwachungssystems, das jetzt zunehmend auch Personen betraf, die 

keinerlei »feindlicher« Aktivitaten verdachtigt wurden, sondem vom MfS lediglich 

vorbeugend »gesichert« wurden. Die SiVo-Ordnung nennt unteranderem Reisekader, 

wichtige Funktionstrager, Geheimnistrager und Auslander. 1m Gegensatz zu den ande

ren Vorgangsarten sind der Sicherungsvorgang und die daraus resultierenden Akten 
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nicht identisch. Sicherungsvorgange warenlediglich registraturtechnische Gebi1de, die 

unabhangig von den einze1nen zugeordneten Erfassungen und Loschungen bestanden. 

Kam es zur Loschung einer Personenerfassung des Sicherungsvorganges, so wurden 

die Unterlagen zu dieser Person einze1n a1s »Allgemeine Personenab1age« archiviert.l" 

Die Dienstanweisung 2/81 zur einheit1ichen Gesta1tung der Erfassung und Uberpru

fung von Personen und Objekten, der Registrierung von Vorgangen und Akten sowie 

der Archivierungpo1itisch-operativen Schriftgutes vom 1. Ju1i 1981 (Dokument 41) 

beschreibt das voll ausgesta1tete System von Registratur, intemem Auskunftswesen 

und Archiv im MfS, wie es in den achtziger Jahren bestand. Rege1ungen zur Aktenfiih- . 

rung finden sich im Dokument nicht mehr, wei1 diese nunmehr in den Richtlinien zur 

Vorgangsarbeit bzw. ihren Durchfiihrungsbestimmungen niederge1egt wurden. Die 

Dienstanweisung 2/81· fiihrt die Kategorie der registrierten Feind- bzw. Kontrollob

jektakte wieder ein;'! die in den fiinfziger Jahren in anderer Form schon einma1 be

standen hatte. 

Regelungen zur operativen Vorgangsarbeit 

Die am 20. September 1950 erlassenen Richtlinien uber die Erfassung von Personen, 

die eine feindliche Tatigkeit ausuben (Dokument 3), rege1n in erster Linie die Akten

fiihrung. Inha1t1iche Fest1egungen spie1en eine untergeordnete Rolle, und eine metho

dische An1eitung der operativen Tatigkeit, wie in den spateren Richtlinien zur operati

ven Vorgangsarbeit, ist darin noch nicht enthalten. An der Aufzahlung der Personen

kategorien, »die der Erfassung durch die Organe des Ministeriums fur Staatssicherheit 

unterliegen«, sind der herrschende stalinistische Geist und die primitive Ausrichtung 

des geheimpo1izeilichen Apparats zu erkennen. Neben »Agenten«, »Terroristen«, »Di-. 

versanten« und »Schadlingen« werden a1s konkrete po1itische Gegner »Teilnehmer an 

der Schumacher'schen illega1en Arbeit«, Trotzkisten sowie die Angehorigen illega1er 

faschistischer Organisationen und religioser Sekten genannt. Daneben spielt in dieser 

Zeit die Ubcrwachung von ehema1igen nationa1sozia1istischen Funktionstragern noch 

eine (allerdings schwindende) Rolle. 

Inhaltliche und methodische Aspekte der Vorgangsarbeit wurden in den fo1genden 

Jahren in den im vorangegangenen Abschnitt genannten ubergreifenden Bestimmun

gen zur Aktenfiihrung mitbehande1t (Dokumente 9 und 13). Erst 1971 kam es - im 

Zuge von Bemuhungen zur »Verwissenschaftlichung« der operativen Tatigkeit - bei 

der Einfiihrung der neuen Vorgangsart der Operativen Personenkontrolle (OPK) durch 

die Richtlinie 1/71 (Dokument 31) zu einer umfassenden Beschreibung von Zie1set

zungen und Methodik. Die Einfiihrung der OPK ist Ausdruck des expandierenden 

10 Vgl. das Kapitel Nicht registrierte personenbezogene Akten, in: Engelmann, Roger: Zu Struktur, 
Charakter und Bedeutung der Unterlagen des Ministeriums fur Staatssicherheit (BF informiert 
3/1994). Berlin 1994, S. 33 f. 

II ZU dieser Vorgangskategorie siehe ebenda, S. 32 f. 
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Uberwachungssystems, von dem nunmehr auch Personen vorbeugend erfasst wurden, 

die vom MiS fruher nicht systematisch uberwacht worden waren. Die Rede ist von 

»potenziellen Krafte]n] des Gegners bzw. Personen, die der Gegner fur seine Zie1e 

ausnutzen konnte«. Auch zur systematischen Suche nach geeigneten inoffiziellen Mit

arbeitern konnte die OPK eingesetzt werden. 

Funf Jahre spater, im Januar 1976, folgte die Richtlinie 1/76 zur Entwicklung und Be

arbeitung Operativer Vorgange (Dokument 34), diedas Vorbeugungsprinzip auch hin

sichtlich der Uberwachung und Verfolgung von Personen, die als »Feinde« bewertet 

wurden, ausgestaltete. Diese in der Bedeutungshierarchie der Staatssicherheit an erster 

Stelle stehende Vorgangsart wurde hier erstmals detailliert geregelt. Formal handelte 

es sich dabei urn konspirative Vorermittlungen gegen Personen, die das MiS verdach

tigte, eine sicherheitspolitisch relevante Straftat verubt zu haben. Tatsachlich bedeute

ten OV jedoch oftmals die geheimpolizeiliche Verfolgung Oppositioneller und anderer 

missliebiger Personen unterhalb der Schwelle strafrechtlicher MaBnahmen. Traurige 

Beriihmtheit erlangte die Richtlinie 1/76 durch einen Abschnitt zu MaBnahmen der 

»Zersetzung«, die als relativ »selbststandige Abschlussart« Operativer Vorgange - so 

der burokratische Euphemismus des MiS - neben die Einleitung strafrechtlicher Ver

folgungsmaBnahmen trat.l? 

Mit der Richtlinie 1/81 vom 25. Februar 1981 (Dokument 40) wurde die Operative 

Personenkontrolle neu geregelt. Die Anpassung war unter anderem durch im Jahr zu

vor eingetretene Veranderungen im System der Information und Auswertung (Dienst

anweisung 1180 - Dokument 38) notwendig geworden. Ihr Grundcharakter blieb je

doch erhalten. Lediglich die Suche nach potenziellen inoffiziellen Mitarbeitern wurde 

nicht mehr ausdriicklich als Funktion der OPK benannt. Verbindlichkeit und Rang 

dieser Vorgangsart wurden durch die Ptlicht zur Registrierung erhoht. 

Regelungen zur Untersuchungstdtigkeit und des Verhdltnisses zur Justiz 

Das Ministerium fur Staatssicherheit fungierte von Anfang an auch als strafrechtliches 

Untersuchungsorgan mit den entsprechenden strafverfahrensrechtlichen Befugnissen. 

Die Richtlinien zur Erfassung der durch die Organe des MiS verhafteten Personen vom 

20. September 1950 (Dokument 5) ist die erste innerdienstliche Bestimmung in diesem 

Tatigkeitsbereich, Sie regelte lediglich die zentrale Erfassung der verhafteten Personen 

und die entsprechenden Untersuchungsvorgange. Daruber hinaus finden sich keine 

Festlegungen zur Fuhrung des Ermittlungsverfahrens. Lediglich im Zusammenhang 

12	 ZU diesem Themenkomplex vgl. SuB, Sonja: Repressive Strukturen in der SBZ/DDR -- Analyse von 
Strategien der Zersetzung durch Staatsorgane der DDR gegenuber Burgern der DDR. In: Materiali
en der Enquete-Kommission »Uberwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen 
Einheit«. Bd. II11, Baden-Baden 1999, S. 193-250; Pingel-Schliemann, Sandra: Zersetzen - Strate
gie einer Diktatur. Eine Studie. Berlin 2002. 
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mit der Verhaftung wird lapidar darauf hingewiesen, dass gemaf der gultigen Straf

prozessordnung »beim Staatsanwalt bzw. Richter« ein Haftbefehl einzuholen sei. 

Bei der strafrechtlichen Untersuchungstatigkeit entstanden Alden, die nach Abschluss 

des Ermittlungsverfahrens an die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht abgegeben wer- . 

den mussten - ein zwanglaufiger, aber fur das sonst streng konspirativ arbeitende MfS 

ungewohnlicher Vorgang. Es bestand dabei naturgemaf die Gefahr, dass Informatio

nen nach au13en ge1angten, die der Apparat eigentlich geheim halten wollte. Urn dies zu . 

verhindem, erging am 20. Marz 1952 eine Dienstanweisung (Dokument 6), in der fest

gelegt wurde, dass nur diejenigen Dokumente an die Justiz herauszugeben waren, die 

nach der Strafprozessordnung erforderlich und legal waren, wahrend insbesondere aIle 

Unterlagen, die den konspirativen Aspekt der eigenen Tatigkeit betrafen, im MfS ver

bleiben sollten. 

Knapp zwei Monate sparer wurde das Untersuchungsorgan des MfS mit dem Befehl 

74/52 und der Dienstanweisung 1/52 vom 15. Mai 1952 (Dokumente 7 und 8) auf ei

nen strafverfahrensrechtlichenMindeststandard (richterlicher Haftbefehl, Fristen) ver

pflichtet, der bis dahin in keiner Weise eingeha1ten worden war. Am 27. Marz 1952 

war dem Genera1staatsanwalt der DDR durch einen Ministerratsbeschluss die Aufsicht 

tiber die strafrechtliche Untersuchungstatigkeit und die Haftanstalten der Staatssicher

heit ubettragen worden. Urn die daraus fo1gende Befugnis besonders autorisierter (und 

vom MfS uberprufter) Staatsanwalte zur Einsicht in die Ermittlungsakten zu gewahr

leisten, wurden die Untersuchungssachbearbeiter zur doppelten Aktenfuhrung ver

pflichtet. AIle Dokumente mit »operativem« Inhalt waren in eine Handakte auszula

gem, die dem Staatsanwalt weiterhin unzuganglich war. 13 

Mit der Dienstanweisung 38/53 voml. Dezember 1953 (Dokument 12) bekraftigte die 

Staatssicherheit nochmals die im Jahr zuvor festge1egten strafverfahrensrechtlichen 

Mindestanforderungen auf Grund1age der neuen, im Oktober 1952 in Kraft getretenen 

Strafprozessordnung, G1eichzeitig zementierte die Dienstanweisung jedoch auch die 

Praxis, nach der Untersuchungshaftlingen vor Abschluss des Ermitt1ungsverfahrens 

grundsatzlich keine Sprech- oder Schreiberlaubnis erteilt wurde. Auch die gangigen 

Methoden der Einflussnahme auf die Entscheidungen der Justiz in Fallen von Haftent

1assungen und Freispruchen wurden - rechtsformig verbramt - festgeschrieben. 

Wahrend das po1itische »Tauwetter« von 1956 in der Untersuchungspraxis der Staats

sicherheit keine wirklich nachhaltigen Wirkungen hervorbrachte, fuhrte die zweite . 

Entstalinisierungsphase 1962-1964 zu einem deutlichen Normalisierungsschub. Zen

tra1es Dokument in diesem Zusarnrnenhang ist der Befeh1 264/62 vom 18. Mai 1962 

zur Durchsetzung des Erlasses zur weiteren Entwick1ung der sozialistischen Rechts

13	 Zum Kontext vgl. Engelmann, Roger: Staatssicherheitsjustiz im Aufbau. Zur Entwicklung geheim
polizeilicher undjustizieller Strukturen im Bereich der politischen Strafverfolgung 1950-1963. In: 
ders.; Vollnhals, Clemens (Hg.): Justiz im Dienste der Parteiherrschaft. Rechtspraxis und Staatssi
cherheit in der DDR. Berlin 1999, S. 133-164, hier 138-141. 
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pflege (Dokument 22). Er bekraftigt, dass»die Strafprozessordung strengstens einzu

halten« sei: Ausdriicklich erwahnt werden unter anderem die Wahrung der Beschul

digtenrechte, die Beriicksichtigung entlastender Gesichtspunkte und der Verzicht auf 

Inhaftierung, wenn weder Flucht- noch Verdunklungsgefahr bestehe.!" Ausdruck von 

Normalisierungstendenzen ist auch die Tatsache, dass dieser Regelungsbereich inder 

Folgezeit nicht mehr von MfS-internen Grundsatzdokumenten, sondern von so ge

nannten Gemeinsamen dienstlichen Bestimmungen der Strafverfolgungsorgane be

stimmt wird." 

Das galt naturlich nur fur die »offiziellen« Aspekte der strafrechtlichen Untersu

chungstatigkeit, nicht fur diekonspirativen, die es auch gab. Denn Von Anfang an 

setzten die Untersuchungsabteilungen des MfS systematisch so genannte Zelleninfor

matoren (ZI) auf die Untersuchungshaftlinge an, urn fur die Ermittlungen zusatzliche 

Erkenntnissezu gewinnen. Uber 30 Jahre lang war diese Tatigkeit nicht umfassend 

geregelt. Das anderte sich erst mit der Richtlinie 2/81 zur Arbeit mit Zelleninfonnato

ren vom 16. Februar 1981 (Dokument 39), die auf diesem Feld eine eigene Vorgangs

art mit entsprechenden verbindlichen Regelungen schuf, die angesichts dieser heiklen 

und perfiden Praxis besonders streng waren. 

Regelungen zur Informations- und Auswertungstdtigkeit 

Bis ZUIn Juni-Aufstand war die Staatssicherheit weitgehend eine klassische Geheim

polizei. Funktionen eines Inlandsnachrichtendienstes waren nur ansatzweise vorhan

den. Nach dem Schock des 17. Juni trat hier eine grundlegende Wende ein. Der neu 

berufene Staatssicherheitschef Ernst Wollweber reagierte~auf die Vorwiirfe Ulbrichts, 

die Staatssicherheit habe sich durch die Ereignisse uberraschen lassen, mit dem Befehl 

279/53 vom 7. August 1953 (Dokument 10), der so genannte Informationsgruppen in 

der Zentrale und den Bezirksverwaltungen der Staatssicherheit schuf. Diese hatten aus 

den im operativen Geschaft anfallenden Infonnationen einen taglichen Stimmungs

und Lagebericht zu erstellen, einenxlnformationsdienst«;' der auch an das Politburo 

der SED ging.!" Weil auf diese Weise zu viel unuberprufte Nachrichten vorschnell 

nach oben gegeben wurden, reformierte Wollweber anderthalb Jahre spater den Infor

mationsdienst durch die Dienstanweisung 2/55 (Dokument 16). 

Anfang 1957 begann im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Ulbricht und 

Wollweber eine voriibergehende Niedergangsphase des Informationssystems im MfS. 

14 Ebenda, S. 160-164. 
15 Zur normativen Entwicklung im politischen Strafrecht dieser Phase Raschka, Johannes: Justizpolitik 

im SED-Staat. Anpassung und Wandel des Strafrechts wahrend der Amtszeit Honeckers. Koln 
2000. 

16 Zum Kontext Mitter, Armin; Wolle, Stefan: Untergang auf Raten. Unbekannte Kapitel der DDR
Geschichte. Miinchen 1993, S. 146 f.; Fricke, Karl Wilhelm; Engelmann, Roger: Der »Tag X« und 
die Staatssicherheit. 17. Juni 1953 - Reaktionen und Konsequenzen im DDR-Machtapparat. Bre
men 2003, S. 179-181. 
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Der Parteichef, dessen schlechtes Image zwangslaufig in den Stimmungsberichten sei

nen Niederschlag fand, bezeichnete den Informationsdienst als legale Verbreitung 

feindlicher Hetze.!? Er wurde eingestellt und die Informationsabteilung im MfS stark 

verkleinert. Gefertigt wurden nur noch Einzelinformationen. Die reduzierten Informa

tionsstrukturen erwiesen sich jedoch auf Dauer als nicht ausreichend, und so kam es 

mit dem Befehl 584/60 zur Verbesserung der Informationsarbeit des MfS vom 

7. Dezember 1960 (Dokument 21) zu einem neuerlichen Ausbau dieses Bereichs. 

Durch die Schaffung von Informationsgruppen in den zentralen operativen Dienstein

heiten wurde das Linienprinzip in der Informationsarbeit gestarkt, AuJ3erdem erfolgte 

eine erweiterte Festlegung des Adressatenkreises fur die MfS-informationen. 

1m Zuge der »Verwissenschaftlichung« der Arbeit des MfS erlief Mielke am 24. Juli 

1965 den Befehl 299/65 zur Auswertungs- und Informationstatigkeit (Dokument 23), 

der den Ausbau und die Systematisierung der Auswertung operativer Informationen 

und die qualifizierte Steuerung intemer Informationsflusse beinhaltete. Vor dem Hin

tergrund der zu dieser Zeit in der DDR hoch im Kurs stehenden Kybemetik waren die 

Auswertungs- und Informationsstrukturen als Grundlage fur die Planungs-, Leitungs

und Koordinationsprozesse und damit als Teil eines selbstregulativen Systems der 

»politisch-operativen Arbeit« konzipiert. Grundlage dieses Systems war insbesondere 

das mit dem Befehl eingefuhrte einheitliche System von Kerblochkarteien in den ope

rativen Diensteinheiten, das rudimentare Formen der automatisierten Auswertung nach 

in entsprechenden Schlusselplanen niedergelegten Kriterien ermoglichte, Der Befehl 

299/65 markiert den Beginn einer starken Expansion der Auswertungs- und Informati

onsorgane im Apparat der Staatssicherheit, an deren Spitze die Zentrale Auswertungs

und Informationsgruppe (ZAIG), die sich zur Steuerungszentrale des MfS entwickelte. 

Dieses System der Auswertung und Information, das spater laufend perfektioniert 

wurde, war die Grundlage fur die Bewaltigung der Informationsflut, die der stark 

wachsende Apparat der Staatssicherheit in der Folgezeit produzierte. 

1m Jahre 1968 wurde die ZAIG durch die Eingliederung des Funktionsbereichs der 

gleichzeitig aufge16sten Arbeitsgruppe Anleitung und Kontrolle im MfS zum zentralen 

»Funktionalorgan der Leitung«, das sich die FederfUhrung auch auf dem Sektor der 

EDV-Anwendungen sicherte. Die Konzentration aller komplexen Stabsfunktionen bei 

der ZAIG wurde mit dem Befehl 6/78 zur Bildung der Auswertungs- und Kontroll

gruppen (AKG) in den Bezirksverwaltungen (Dokument 36) dezentral nachvollzogen. 

Er zeigt als Momentaufnahme das zu diesem Zeitpunkt herrschende Nebeneinander 

von alten und neuen Auswertungssystemen und Datenspeichem (Kerblochkarteien, 

Vorverdichtungs-, Such- und Hinweiskartei, Vorbereitung der elektronischen Daten

17	 Vgl. Engelmann, Roger; Schumann, Silke: Der Ausbau des Uberwachungsstaates. Der Konflikt 
Ulbricht - Wollweber und die Neuausrichtung des Staatssicherheitsdienstes 1957. In: Vierteljahrs
hefte fur Zeitgeschichte 43(1995)2, S. 343-378, hier 357. 
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verarbeitung). Die AKG wurden wenig sparer analog auch in den zentra1en operativen 

Diensteinheiten gebi1det. 

Ein vollig neues Fundament bekam das Auswertungs- und Informationssystem im MfS 

durch die Dienstanweisung 1/80 vom 20. Mai 1980 (Dokument 38). Das alte System 

der Kerblochkarteien wurde jetzt durch eine Kombination der schon bestehenden 

VSH-Karteien mit einem neuen Sichtlochkartensystem ersetzt. Entscheidender fur die 

Modernisierung des Bereichs waraber die gleichzeitig geschaffene e1ektronische Zen

tra1e Personendatenbank, in die - auf der Grund1age eines verbindlichen Rahmenkata

logs - Informationen unterschiedlicher Kategorien (Personeninformationen, Sachver

haltsinformationen, Hinweis- und Merkma1sinformationen) einschlieBlich ihrer wech

selseitigen Beziehungen eingegeben wurden. Damit waren in den achtziger Jahren 

weitgehende Moglichkeiten der Selektion und Verknupfung aller im MfS angefallenen 

Daten gegeben. Der Ubcrwachungsstaat DDR hatte seine hochste Perfektionsstufe 

erreicht. 

Regelungen zu iibergreifenden Bereichen der operativen Tdtigkeit 

Ausgehend von einer Bedrohungsana1yse U1brichts, der im Anschluss an die po1ni

schen und ungarischen Ereignisse des Jahres 1956 einen Wandel der gegnerischen 

Strategie hin zu Methoden der »ideologischen Aufweichung und Zersetzung« festge

stellt hatte, entwickelte sich im MfS in den Jahren 1958-1960 der geheimpolizeiliche 

Schliisselbegriff der politisch-ideo1ogischen Diversion (PiD).l8 Ideologische Abwei

chungen wurden ab jetzt grundsatzlich als das Ergebnis einer systematischen feindli

chen Einflussnahme mit dem Ziel der Unterminierung und Beseitigung der bestehen

den Ordnung gedeutet. Zunehmend wurde die Staatssicherheit darauf getrimmt, »Er

scheinungsformen der politisch-ideo1ogischen Diversion« schon im Keirn zu bekamp

fen, was zu einer kontinuierlichen Erweiterung des Aufgabenspektrums fuhrte. Ab 

1960 taucht dieser Terminus regelmaflig zusammen mit der k1assischen »Untergrund

tatigkeit« a1s Begriffspaar auf. Die Direktive vom 3. Februar 1960 (Dokument 19) 

markiert in dieser Hinsicht den Anfang. Ungeachtet einer ziem1ich primitiven Heran

gehensweise zeugt sie von ersten »ideologiepolizeilichen« Tendenzen im MfS. 

Es ist kein Zufall, dass die zunehmenden Bestrebungen zur vorbeugenden Uberwa

chung der Gesellschaft sich vor allem im Jugendbereich bemerkbar machten, ist es 

doch diese Altersgruppe, in der abweichende Verha1tensformen und nonkonformes 

Denken besonders haufig vorkommen. Der Befeh1 11/66 (Dokument 25) und die 

Dienstanweisung 4/66 (Dokument 26) zur politisch-operativen Bekampfung der po1i

tisch-ideologischen Diversion und Untergrundtatigkeit unter jugendlichen Personen

kreisen, die zeitgleich am 15. Mai 1966 erlassen wurden, erhoben das abweichende 

Verhalten von Jugend1ichen zu einer zentra1en Frage der staatlichen Sicherheit und 

18 Ebenda, passim. 
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damit folgerichtig zu einer vordringlichen Aufgabe aIler operativen Linien des MfS.
 

Das Uberschwappen westlicher Jugendkulturen in die DDR galt als »Ausdruck der
 

politisch-ideologischen Diversion des Gegners«. Hier zeigt sich eine beklemmende
 

und selbst fur Mffi-Malistabe aullergewohnliche Verbindung von totalem Verfugungs


anspruch, paranoidem Sicherheitsdenken und militantem Spiefsertum.'?
 

Die Dienstanweisung 2/71 zur Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze vom 26. Juni
 

1971 (Dokument 32) markiert eine weitere Stufe in der Entwicklung des MfS zur Ge


sinnungspolizei. Zu einem Zeitpunkt, als die Entspannungspolitik in ihre Hochphase
 

eintrat, bekraftigte die Staatssicherheit ihre Auffassung, dass die politisch-ideologische
 

Diversion (»Revisionismus«, »Sozialdemokratismus«, »Nationalismus«) die »Haupt


methode des imperialistischen Kampfes gegen den Sozialismus« sei. Die geheimpoli


zeiliche Bekampfung der »staatsfeindlichen Hetze« (als »spezifische Erscheinungs


form« und »Ergebnis der politisch-ideologischen Diversion des Gegners«) wurde im
 

MfS als komplexe Gesamtaufgabe verankert. Unter der Federfuhrung der »fachlich«
 

zustandigen Hauptabteilung XX soIlten hierfur aIle operativen Ressourcen mobilisiert
 

werden.
 

Ein eher »klassisches« Arbeitsgebiet des MfS wurde mit der Richtlinie 1/82 zur
 

Durchfuhrung von Sicherheitsuberprufungen vom 17. November 1982 (Dokument 42)
 

erstmals umfassend geregelt. Sicherheitsuberprufungen gab es in der Staatssicherheit
 

zwar schon von Anfang an, im Zuge der Normalisierung des Verhaltnisses zum Wes


ten und der damit verbundenen Multiplizierung der Ost-West-Kontakte gewannen sie
 

aber qualitativ und quantitativ an Bedeutung. Die Richtlinie legte restriktive Kriterien
 

fur den Zugang zu zahlreichen Funktionen und fur die Erteilung von bestimmten Ge


nehmigungen (etwa Westreisen) fest. Sie war die Grundlage fur eine immer starker
 

ausufemde Praxis von Sicherheitsuberprufungen, die den MfS-Apparat in den achtzi


ger Jahren stark in Anspruch nahm und zu einer Hypothek fur die Leistungsfahigkeit
 

mancher Bereiche (z. B. der Zukunftstechnologien) wurde.s"
 

Als Reaktion auf das Erstarken oppositioneIler Gruppierungen in den achtziger Jahren
 

erlieB Mielke die Dienstanweisung 2/85 zur Bekampfung politischer Untergrundtatig


keit (PUT) (Dokument 44). Diese wurde als »gesamtgesellschaftliche Aufgabe« defi


niert, bei der das MfS seinen spezifischen Beitrag zu leisten habe. Auch dieser Aufga


benbereich betraf aIle operativen Diensteinheiten und stand unter der Federfuhrung der
 

Hauptabteilung XX.
 

Eher kurios ist die Tatsache, dass die erste umfassende dienstliche Bestimmung zur
 
Spionageabwehr erst knapp drei Jahre vor dem Untergang der Staatssicherheit erlassen
 

19 Zu diesem Themenkomp1ex vgl. Auerbach, Thomas: Jugend im Blickfeld der Staatssicherheit. In: 
Vollnha1s, Clemens; Weber, Jiirgen (Hg.): Der Schein der Normalitat, Alltag und Herrschaft in der 
SED-Diktatur. Miinchen2002, S. 201-217. 

20 Vgl. die Fallstudie Buthmann, Reinhard: Kadersicherung im Kombinat VEB Carl Zeiss Jena. Die 
Staatssicherheit und das Scheitem des Mikroe1ektronikprogramms. Berlin 1997. 
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wurde, als die Anzahl von Spionagefallen tiber die Jahre und Jahrzehnte (ausweislich 

der Strafverfolgungsstatistik) auf einen absoluten Minimalstand gesunken war.21 Un

geachtet der realen Bedeutung galt dieses Aufgabenfeld im Selbstverstandnis der 

Staatssicherheit traditionell als besonders wichtig. Die Dienstanweisung 1/87· vom 

13. Februar 1987 (Dokument 45) regelte das »komplexe Vorgehen«bei der Abwehr 

vermuteter »geheimdienstlicher Angriffe« und begrundete (auBer im Hinblick auf die 

HV A) die Feder:flihrung der Hauptabteilung II auf diesem Arbeitsfeld, in das alle ope

rativen Diensteinheiten des MiS eingebunden waren.s- Sie ist ein beredtes Zeugnis fur 

die Sicherheitsneurose der MiS-Verantwortlichen. 

Der in den achtziger Jahren vor allem unter quantitativen Gesichtspunkten besonders 

wichtige Tatigkeitsbereich »Zuruckdrangung der Antragsteller auf standige Ausreise« 

wird in der vorliegenden Edition nicht berucksichtigt, Zu diesem Thema liegt schon 

eine Spezialdokumentation vor, in der die fur die Bekampfung von Flucht und Ausrei

se einschlagigen MiS-Bestimmungen zusammen mit den entsprechenden Regularien 

des Ministeriums des Innem publiziert sind." Andere auch nicht unwichtige Bereiche 

der operativen Tatigkeit des MiS, etwa die Kontrolle des Reiseverkehrs, die»Siche

rung der Volkswirtschaft« oder die Absicherung von GroBveranstaltungen, konnten 

ebenfalls nicht berucksichtigt werden, weil sie den Rahmen dieser Edition gesprengt 

hatten, 

Regelungen zur Offentltchkettsarbeit 

Geheimdienstliche Tatigkeit und Offentlichkeitsarbeit stehen in einem ·latenten Wider

spruch zueinander, gleichwohl hat das MiS auch intensiv und zuweilen durchaus wir

kungsvoll auf dem Feld der »Agitation und Propaganda« gearbeitet. Erste groliere An

strengungen zur »Popularisierung« der Arbeit der Staatssicherheit wurden nach dem 

17. Juni 1953 im Zusammenhang mit der Strategie der »Konzentrierten Schlage« un

temommen. Ende 1954 entstand ein Referat »Agitation« in der Abteilung Allgemei

nes, das im Sommer 1955 als selbststandige Abteilung Agitation ausgegliedert wur

de.24 Die Staatssicherheit entfaltete schon in den funfziger Jahren erhebliche propa

gandistische Aktivitaten, von der Beteiligung an intemationalen Pressekonferenzen 

tiber Vortrage in Betrieben bis hin zu Ausstellungen und Filmen. Trotzdem kam es erst 

in der zweiten Halfte der sechziger Jahre auf diesem Gebiet zu qualifizierten Festle

gungen. Die Anweisung 4/66 vom 10. Dezember 1966 (Dokument 27) legte zunachst 

21	 Wegen Spionagedelikten im engeren Sinn wurden im Jahr 1987 nur 11 Ermittlungsverfahren eroff
net, was einen Anteil von 0,5 % an allen Ermittlungsverfahren des MfS ausmachte, Vgl. Joestel, 
Frank: Strafrechtliche Verfolgung politischer Gegner durch die Staatssicherheit im Jahre 1988. Der 
letzte Jahresbericht der MfS-Hauptabteilung Untersuchung (BStU, Reihe A). Berlin 2003, S. 21. 

22 Zur Dienstanweisung und ihrer Vorgeschichte vgl. Labrenz- WeiB, Hanna: Die Hauptabteilung II: 
Spionageabwehr (BStU, MfS-Handbuch IIII7), S. 71 f. 

23 Lochen, Hans-Hermann; Meyer-Seitz, Christian (Hg.): Die geheimen Anweisungen zur Diskrimi
nierung Ausreisewilliger. Dokumente der Stasi und des Ministeriums des Innem. Koln 1992. 

24 Zum Kontext vgl. Fricke; Engelmann: »Konzentrierte Schlage« (1998), S. 98-106. 



18
 

nur die entsprechenden intemen Kompetenzen fest. Die im fo1genden Jahr erlassene 

Richtlinie uber die Durchfuhrung der Offentlichkeitsarbeit vom 15. Dezember 1967 

(Dokument 28) enthielt dann auch inhaltliche Gesichtspunkte (Entlarvung der »Feind

tatigkeit«, Darstellung eigener Erfolge, tschekistische Traditionspflege), MaBrege1n 

zur Wahrung der· Konspiration und Grundsatze einer aktiven Pressearbeit. Mit der 

Dienstanweisung 2/84 zurOffentlichkeitsarbeit vom 12. Januar 1984 (Dokument 43) 

erhielt auch dieses Tatigkeitsgebiet eine umfassende Rege1ung. Offentlichkeitsarbeit 

galt jetzt a1s integra1er Bestandtei1 der operativen Arbeit aller Diensteinheiten, bei der 

die Abtei1ung Agitation (im darauf fo1genden Jahr a1s Bereich 6 in die ZAIG einge

gliedert) die fach1iche Federfuhrung und Koordinationsfunktionen hatte.25 

Ubergreifende Gesichtspunkte und editorische Grundsdtze 

Die edierten Grundsatzdokumente spiege1n die vierzigjahrige Entwick1ung des zentra

len Herrschaftsinstruments einer Weltanschauungsdiktatur wider, das den Kembestand 

seines Selbstverstandnisses aus der Tradition der sowjetischen Tscheka bezog. Dieser 

historische Ursprung bedingte eine merkwurdige Diskrepanz zwischen der primitiven, 

uber die Jahrzehnte weitgehend statisch b1eibenden Feindwahmehmungund Sicher

heitsdoktrin und einer nicht unbeachtlichen organisatorischen und methodischen Diffe

renzierung, die diese stark expandierende geheimpo1izei1iche Grollburokratie ebenfalls 

kennzeichnete. Insofem bi1den die hier dokumentierten zentra1en dienstlichen Bestim

mungen durchaus einen Modemisierungsprozess im Apparat der Staatssicherheit ab, 

der allerdings mit Burokratisierungstendenzen und einer po1itisch-ideo1ogischen Er

starrung einherging. Von Letzterem zeugt die Zunahme der schab1onenhaften, tei1wei

se geradezu »liturgischen« Wendungen, die in den siebziger und achtziger Jahren zu

nehmend den Charakter von Textbausteinen und Leerfonne1n annahmen. 

Doch die intelIektuelI durftigen ideo1ogischen Grund1agen der »politisch-operativen 

Arbeit« durfen nicht daruber hinwegtauschen, dass dem MfS eine beacht1iche Qualifi

zierung des geheimpo1izei1ich-geheimdienstlichen »Handwerks« mit spurbaren Kon

sequenzen fur die unmitte1bar Betroffenen und die DDR-Gesellschaft insgesamt ge

1ungen ist. Exemp1arisch seien hier diekonspirative Steuerung sozia1er Prozesse bis 

hin zur Zerstorung der Personlichkeit von Menschen unter anderem durch Zerset

zungsmaBnahmen gemaf Richtlinie 1/76 (Dokument 34) oder das Orwell'schen Phan

tasiegebi1den nahe kommende System der Infonnationsverarbeitung gemaf Dienstan

weisung 1/80 (Dokument 38) genannt. 

Unverkennbar ist gleichzeitig auch eine gewisse Tendenz zur Uberregelung, die mo

demen Groliburokratien generell eigen zu sein scheint. Bei der Lekture der tei1weise 

durchaus uberelaboriert wirkenden Grundsatzdokumente der siebziger und achtziger 

25	 Zur Entwicklung des Bereichs vgl. Engelmann, Roger; Joestel Frank: Die Zentrale Auswertungs
und Informationsgruppe (BStU, MfS-Handbuch III/2). Berlin 2004 (in Vorbereitung). 
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Jahre ist in Rechnung zu stellen, dass sich nonnative Vorgaben und die darauf grun

dende Praxis im MfS - wie letztlich uberall - nicht vollig deckten. Zu beachten ist 

zudem, dass die Zuganglichkeit der Dokumente aufgrund von VS-Einstufungen einge

schrankt war. Die Richtlinie 1/76 etwa lag keineswegs im Schreibtisch jedes operati

yen Mitarbeiters, sondem war in der jeweiligen Abtei1ung bzw. Kreisdienststelle zu

meist lediglich in einem Exemplar vorhanden, das gemaf dem Geheimhaltungsgrad a1s 

»GVS« behandelt werden musste. Es gab im MfS in den siebziger und achtziger Jah

ren einen leicht variierenden Standardvertei1er fur die im operativen Bereich allgemein 

bedeutsamen Rege1ungen, der zu »Auflagen« von ca. 1 000-1 500 Exemplaren fiihrte. 

So konnten alle operativen Abteilungen und Kreisdienststellen mit jewei1s einem Ex

emplar versorgt werden. Nicht operative Diensteinheiten bekamen die wichtigeren 

Dokumente ebenfalls zur Kenntnis, und die Hochschule des MfS erhie1t in der Regel 

eine groliere Anzahl von Exemp1aren, wei1 sie die entsprechende Mitarbeiterschu1ung 

zu gewahrleisten hatte. Die edierten Dokumente stammen fast aussch1ieJ31ich aus dem 

Unterbestand »Buro der Leitung - Dokumentenverwaltung«, die gewohnlich auch als 

»Dokumentenstelle« des MfS bezeichnet wird. Diese Stelle war im MfS zentra1 fur die 

Vertei1ung der Dokumente und deren Nachweis zustandig. Wurde eine dienstliche Be

stimmung auJ3er Kraft gesetzt, besorgte die Dokumentenstelle den Einzug und die 

Vemichtung der verteilten Exemp1are. Mindestens ein Exemplar wurde nach der Au

J3erkraftsetzung von der Dokumentenstelle aufbewahrt. Auf diese Weise kamen bis 

Ende 1989 rund 12000 Dokumente zusammen, von denen allerdings nur 6400 aus 

dem MfS stammten. Bei dem Rest handelte es sich urn nonnative Unterlagen des Mi

nisteriums des Innem, des Ministeriums fur Nationale Verteidigung und der Zivilver

teidigung der DDR, die fur die Arbeit der Staatssicherheit ebenfalls von Bedeutung 

waren. 

Die dienstlichen Bestimmungen bestanden vor allem ab den sechziger Jahren haufig 

aus einem Hauptdokument sowie einem oder mehreren Nebendokumenten wie Anla

gen, Durchfuhrungsbestimmungen, in denen zumeist die mit der Hauptbestimmung 

verbundenen fonna1en Tatigkeiten geregelt waren. Die vorliegende Edition verzichtet 

darauf, diese Nebenbestimmungen, die hochstens fur Spezia1studien von Interesse sein 

konnten, zu dokumentieren, weil dies jeden vernunftigen Rahmen gesprengt hatte: 

Allein die vollstandige Dokumentation der Anlagen und Durchfuhrungsbestimmungen 

des Befeh1s 299/65 zur Auswertungs- und Informationstatigkeit (Dokument 23) harte 

mehrere Buchbande in Anspruch genommen. Die Nebendokumente wie auch das 

Hauptdokument betreffende Anderungcn werden jedoch im Apparat der Dokumenten

kopfe vollstandig aufgefUhrt. Ebenso werden dort Angaben zu den Original-Dokumen

tenkopfen und zu den Unterzeichnem sowie - soweit ermittelbar - auch zu den Ver

teilem, zur Anzahl der Exemplare, zu den Vorlauferbestimmungen, der etwaigen Au

J3erkraftsetzung bzw. zum Einzug des Dokuments gemacht. 
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Bei der Wiedergabe der Quellentexte wurde nach folgenden Grundsatzen verfahren: 

Der Textder Dokumente ist vollstandig wiedergegeben mit Ausnahme der Inhaltsver

zeichnisse, die das MfS den umfanglichen Bestimmungen in den siebziger und achtzi

ger Jahren vorangestellt hat. Auslassungen wie auch Zusatze der Herausgeber sind 

durch eckige Klammem gekennzeichnet. Die Orthografie wurde stillschweigendnach 

den neuen Rechtschreibregeln vereinheitlicht; geringfugige grammatikalische Fehler 

wurden ebenfalls stillschweigend korrigiert. Groliere Korrekturen formaler Art sind 

durch eckige Klammem oder in entsprechenden FuBnoten angezeigt. Vorsichtig ange

glichen wurden auch andere Formalien wie Abkiirzungen und die Absatzgestaltung. 

Hervorhebungen unterschiedlichster Art sind einheitlich in kursiven Lettem wiederge

geben, in den Originalen vorhandene redaktionelle Korrekturen in entsprechenden 

FuBnoten beschrieben; im Haupttext wiedergegeben ist die in Kraft getretene Fassung. 

Abkiirzungen, Fachbegriffe, Zustandigkeitsbereiche von Diensteinheiten und Form

blatter sind im Anhang kurz erlautert. 
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Dokumente
 

Dokument 1 

8. Februar 1950 

Gesetz iiber die Bildung eines Ministeriums fiir Staatssicherheit 

Nachweis/QueIle: GBI. DDR Nr. 15 v. 21.2.1950, S. 95. 
Zusatzliche Informationen: Eing1iederung des MfS a1s Staatssekretariat in das Innenministerium formal 
durch Besch1uss des Ministerrates v. 23.7.1953 (BA, DC 30, 1/3 194, Bl. 11 f., Vorlage in: BA, DC 20, 
1/3 195, Bl. 183) - Umwandlung des Staatssekretariats in ein Ministerium formal durch Besch1uss des 
Prasidiums des Ministerrates zur Umstrukturierung des Ministerrates v. 24.11.1955 (BA, DC 20, 1/4 
147) - Umwand1ung des Ministeriums in das Amt fur Nationa1e Sicherheit (AtNS) durch die Regie
rungsbi1dung Modrows am 17.118.11.1989 - Auflosung des AtNS durch Besch1uss des Ministerrates zur 
Schaffung eines Nachrichtendienstes und eines Verfassungsschutzes v. 14.12.1989 (Dokument 46 in 
dieser Edition). 

§ 1 

Die bisher dem Ministerium des Innem unterstellte Hauptverwaltung zum Schutze der 

Volkswirtschaft wird zu einem selbststiindigen Ministerium fur Staatssicherheit umge

bildet. Das Gesetz vom 7. Oktober 1949 uber die Provisorische Regierung der Deut

schen Demokratischen Republik (GBI. S. 2) wird entsprechend geiindert. 

§2 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkundung in Kraft. 

Berlin, den 8. Februar 1950 

Das vorstehende, vom Priisidenten der Provisorischen Volkskammer unter dem 

10. Februar 1950 ausgefertigte Gesetz wird hiennit verkundet, 

Berlin, den 18. Februar 1950 

Der Prasident der Deutschen Demokratischen Republik 

W. Pieck 
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Dokument 2 

18. April 1950 

VorHiufige Geschafts- und Bfiroordnung des Ministeriums fur Staats
sicherheit 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 2635. - Druck, 11 S. - MfS-DSt-Nr. 101157.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit. - [Auf S. 1:] Nur fur den Dienstgebrauch. - [Auf S. 11, nach Text:] gez. Zaisser,
 
Minister - Fur die Richtigkeit der Abschrift: Struzak, VP-Kommissar.
 
Zusatzliche Informationen: Zah1 der Exemp1are und Vertei1er nicht nachweisbar (123 Ex. von MfS

Dokumentenstelle 1956-1965 vemichtet). - Einzug angewiesen am 15.3.1956.
 

1. Allgemeines 

§ 1 

Die Geschafts- und Biiroordnung des Ministeriums fur Staatssicherheit gilt sinngemaf 

auch fur die Geschaftsfuhrung der Verwaltungen fur Staatssicherheit in den Landern 

und GroB.;.Berlin. 

§2 

Die Geschafts- und Biiroordnung ist nur fur den Dienstgebrauch bestimmt. 

II. Geschaftsordnung 

§3 

Der Minister gibt fur das gesamte Ministerium die Richtlinien fur die verwaltungsma

Bige und politische Arbeit, fur die Erziehungsarbeit und die fachliche Ausbildung. 

Er bestimmt im Einzelfall seine Vertretung wahrend seiner Abwesenheit. 

§4 

Der Staatssekretar des Ministeriums ist der Stellvertreter des Ministers und ubt seine 

Tatigkeit im Rahmen der fur ihn aufgestellten Dienstanweisungen aus. 

§ 5 

Die Hauptabteilungsleiter sorgen in ihrem Arbeitsgebiet fur ordnungsgemallen Ge

schaftsbetrieb und einheitliche, schnelle und zweckmallige Arbeit innerhalb ihrer 

Hauptabteilungen. Sie tragen in erster Linie die Verantwortung fur die ihnen unter

stellten Mitarbeiter und verwirklichen innerhalb ihres Geschaftsbereiches die vom Mi

nister herausgegebenen Richtlinien: sie sind innerhalb ihres Geschaftsbereiches fur 

Ordnung und Disziplin verantwortlich. 

Der Minister ist von ihnen laufend tiber aIle MaBnahmen und Vorkommnisse von 

grundsatzlicher Bedeutung auf dem Vortragswege zu unterrichten. 
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In all den Fragen, die mehrere Hauptabteilungen beruhren, bei denen aber durch ge

genseitige Absprache eine Klarung nicht herbeizufuhren ist, ist durch gemeinsamen 

Vortrag beim Minister dessen Entscheidung einzuholen. 

§6 

Die planmallige Arbeit im Ministerium ist zu entwickeln und zu fordern. Als Grundla

ge fur eine einheitliche Verwaltungsarbeit sind sowohl in der Leitung sowie in den 

einzelnen Hauptabteilungen und Abteilungen wochentliche Arbeitsbesprechungen mit 

den einzelnen Mitarbeitem abzuhalten, in denen die Richtung fur das Arbeitspro

gramm gegeben wird und gleichzeitig wichtige Verfugungen und Anordnungen des 

Ministeriums zu behande1n sind, soweit sie fur die Mitarbeiter allgemeine Bedeutung 

haben. 

§7 

Die Verteilung der Geschafte auf Abteilungen und Referate richtet sich nach dem fur 

das Ministerium festgelegten Strukturplan. Hiemach sind von den Hauptabteilungen 

Geschaftsverteilungsplane aufzustellen, nach denen die Arbeitsgebiete nach sachlichen 

Gesichtspunkten klar und scharf abgegrenzt sind. Die Geschaftsverteilungsplane haben 

den Zweck, die Sachgebiete innerhalb der Hauptabteilungen, Abteilungen und Referate 

aufzuschlusseln und zu spezifizieren, urn Ubcrschncidungen und Kompetenzschwie

rigkeiten zu beseitigen. 

§ 8 

Das Chefsekretariat des Ministeriums untersteht unmittelbar dem Minister und arbeitet 

nach seinen Weisungen. In disziplinarer Hinsicht wird dem Staatssekretar das Recht 

zur entsprechenden Ausiibung im Rahmen seiner Disziplinarbefugnisse iibertragen. 

DeI Leiter des Chefsekretariats ist berechtigt, zur Einholung von Berichten sich un

mittelbar an Abteilungen und Hauptabteilungen zu wenden. 

Das Chefsekretariat erledigt alle buromaliigen Arbeiten, die die Leitung des Ministeri

urns betreffen. 

III. Organisation des inneren Dienstes 

§9 

Arbeitszeit
 

Arbeitsbeginn und Arbeitsende werden vom Ministerium einheitlich festgesetzt. Die
 

wochentliche Arbeitszeit betragt ausschlieBlich der Pausen 48 Stunden.
 

Die Arbeitszeit wird wie folgt festgelegt:
 

a) Montag bis Freitag
 

von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr
 

mit einer halben Stunde Pause
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b) Sonnabend 

von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr 

mit einer halben Stunde Pause. 

Die Arbeitszeit fur das Personal im Femsprech-, Wach- und Fahrdienst regelt sich in
 

Abweichung von der normalen Arbeitszeit nach besonderen Bestimmungen.
 

1m Interesse des Aufbaus des Ministeriums ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, uber die
 

festgesetzte Arbeitszeit hinaus Mehrarbeit zu leisten.
 

Sonntags- und Sonderarbeit werden von den Hauptabteilungsleitem nach Bedarf fest


gesetzt.
 

§1O 

Die im § 9 festgelegte Arbeitszeit gilt fur alle Mitarbeiter des Ministeriums mit Aus


nahme des Staatssekretars und der Hauptabteilungsleiter.
 

Abweichungen von der im § 9 festgelegten Arbeitszeit, in Bezug auf Beginn der Ar


beit, sind nur in Ausnahmefallen zulassig, mit vorheriger Genehmigung des Ministers,
 

seines Stellvertreters oder der Hauptabteilungsleiter.
 

Jeder VerstoB gegen die Arbeitszeitregelung wird disziplinarisch bestraft.
 

§11 

Offizier vorn Dienst 

Zur Wahmehmung aller dienstlichen Be1ange nach dem allgemeinen Arbeitsschluss 

bis zum taglichen Beginn der Arbeit, wird im taglichen Wechsel ein verantwortlicher 

Offizier des Ministeriums als O. v. D. (Chefdienst) eingesetzt. Der O. v. D. (Chef

dienst) ist wahrend dieser Zeit der verantwortliche Beauftragte des Ministers. Sein 

Aufgabengebiet wird durch besondere Dienstanweisung geregelt werden. 

Die Einteilung zu diesem Dienst erfolgt jeweils durch das Sekretariat der Allgemeinen 

Abteilung. 

§ 12 

Verkehr in den Dienstgebauden 

AIle Mitarbeiter des Ministeriums erhalten einen Hausausweis, der in Verbindung mit
 

dem Dienstausweis zum Betreten des Dienstgebaudes berechtigt. Die Ausstellung der
 

Hausausweise erfolgt durch das Sekretariat der Allgemeinen Abteilung. Fur die ord


nungsgemalle Ausstellung, Ausgabe und Wiedereinziehung bei Entlassung ist der
 

Hauskommandant verantwortlich.
 

Die Ausweise sind beim Betreten des Gebaudes dem Kontrollierenden der Wache un


aufgefordert vorzuzeigen. Beim Ausscheiden aus dem Dienst des Ministeriums und bei
 

Versetzung ist dieser Hausausweis der ausstellenden Dienststelle im Ministerium zu


ruckzugeben. Der Verlust des Ausweises ist unverzuglich anzuzeigen.
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§13
 

Besucher 

Als Besuchstage beim Ministerium sind der Dienstag und Freitag in jeder Woche fest


gesetzt (8.30 Uhr bis 17.00 Uhr).
 

Besucher durfen in den Dienstraumen des Ministeriums nicht unbeaufsichtigt verwei


len. Schriftstucke oder Akten durfen ihnen ohne besondere Erlaubnis zur Einsichtnah


me nicht vorgelegt werden. Die Erlaubnis kann der Hauptabteilungsleiter erteilen. Die
 

Aushandigung von Schriftstucken, Akten oder Aktenteilen und anderen amtlichen
 

Unterlagen an Besucher ist grundsatzlich verboten.
 

§ 14 

Kraf~agenverkehr 

Kraftfahrer parken grundsatzlich auf dem Parkplatz zwischen und bei den Garagen.
 

Das Parken vor dem Haupteingang zum Ministerium ist verboten.
 

Ausgenommen von diesem Verbot sind die Wagen des Ministers und des Staatssekre


tars.
 

1m Ubrigen wird der Kraftfahrbetrieb durch besondere Verfugung geregelt.
 

§ 15 

Femsprech- und Femschreibnetz 

Fur die Inanspruchnahrne des Femsprechnetzes gelten besondere Bestirnrnungen und 

Dienstanweisungen. 

§ 16 

Dienstreisen 

Fur Dienstreisen gelten die fur das Ministerium erlassenen Bestimmungen.
 

Fur jede Dienstreise ist ein besonderer Dienstauftrag notwendig, der vor Antritt der
 

Reise dem Hauptabteilungsleiter oder dessen Stellvertreter vorzulegen ist.
 

Der Dienstauftrag hat zu enthalten:
 

Name, Dienstgrad des Reisenden;
 

Zweck und Ziel der Fahrt;
 

Ankunft und Ruckfahrt muss von der aufgesuchten Dienststelle bescheinigt wer


den.
 

Ohne Vorlage dieses Dienstauftrages bei der Reisekostenabrechnung kann die Haus

kasse keine Reisekosten auszahlen. 
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§ 17
 

Urlaub 

Der Urlaub der Mitarbeiter des Ministeriums fur Staatssicherheit richtet sich nach den 

gegebenen Urlaubsbestimmungen. 

Urlaubsantrage sind rechtzeitig auf vorgeschriebenem Antragsformular drei Tage vor 

Urlaubsantritt dem Referat fur Personalangelegenheiten des Hauses zur Priifung und 

danach dem Hauptabteilungsleiter zur Genehmigung vorzulegen. Auf dem Urlaubsan

trag ist der Name des mit der Ubemahme der Arbeiten beauftragten Vertreters anzuge
. . 

ben.
 

Jeder Mitarbeiter des Ministeriums, der sich auf Urlaubsreise begibt, hat sich bei sei


nem Dienstvorgesetzten ab- und nach Riickkehr wieder anzumelden. Bei Dienstreisen,
 

vorubergehender Abwesenheit zur Erledigung kurzer Dienstgeschafte auBerhalb des
 

Hauses sowie bei Dienstaufnahme nach beendeter Krankheit gilt das Gleiche.
 

§ 18 

Krankheit 

Angehorige des Ministeriums, die wegen Erkrankungvon der Arbeit fembleiben mus


sen, haben dieses unverziiglich auf dem kiirzesten Wege, gegebenenfalls durch Famili


enangehorige, ihrer zustandigen Dienststelle mitzuteilen.
 

Binnen drei Tagen, vom Beginn des Fembleibens gerechnet, ist eine arztliche Beschei


nigung iiber die Arbeitsunfahigkeit der zustandigen Dienststelle zuzustellen.
 

§ 19 

Personelle Veranderungen 

Jeder Mitarbeiter des Ministeriums ist verpflichtet, jeden Wohnungswechsel und Ver


anderungen im Familienstand dem Referat fur Personalangelegenheiten des Hauses zu
 

melden.
 

Nachteile, die sich aus der Nichtbefolgung dieser Anordnung ergeben, hat der Betrof


fene se1bstzu tragen.
 

IV. Innerer Dienstverkehr 

Behandlung und Lauf der Posteingange 

§ 20 

AIle gewohnlichen Posteingange an das Ministerium fur Staatssicherheit werden von 

der Poststelle der Allgemeinen Abteilung geoffnet, mit dem Tageseingangsstempe1 

versehen, in das Brieftagebuch eingetragen, fur die betreffende Hauptabteilung ausge

zeichnet und sofort nach Registrierung der betreffenden Hauptabteilung zugeleitet. 
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§ 21
 

Nicht geoffnet werden solche Schriftstucke, Briefe usw., die fur den Minister bestimmt 

sind oder unter personlicher Anschrift eingehen. Das Gleiche trifft fur Posteingange 

zu, die ohne Namensnennung an den Staatssekretar gerichtet sind. 

Schreiben an die Partei-Kontrollkommission sind ungeoffnet dem Vorsitzenden zu 

ubergeben, 

AIle oben angefuhrten Schreiben, Briefe usw. erhalten den Tageseingangsstempel auf 

dem Briefumschlag. 

§ 22 

AIle vertraulichen Verschlusssachen oder geheimen Verschlusssachen werden tiber die 

Verschlussabteilung im Hause geleitet und dort nach den Richtlinien fur die Bearbei

tung, Behandlung und Aufbewahrung von VS-Sachen vom 16. Februar 1950 behandelt 

und weitergegeben. 

§ 23 

Der Leiter der Poststelle tragt die Verantwortung fur die sachgemalle Behandlung und 

fur die Vorlage der Posteingange an die angeschriebenen Dienststellen. 

Bei Unklarheiten tiber die endgiiltige Vorlage sind solche Schreiben an den zustandi

gen Hauptabteilungsleiter zu leiten. 

§ 24 

Die Zahl der Anlagen eines Schreibens ist im Tageseingangsstempel zu vermerken. 

Bei Fehlen von Anlagen ist ein entsprechender Vermerk zu machen. 

§ 25 

Befinden sich bei den Posteingangen Schreiben, die nicht fur das Ministerium be

stimmt sind, so sind diese als Irrlaufer von der Poststelle unmittelbar an die richtigen 

Empfanger zu leiten, sofem diese aus dem Inhalt des Schriftstuckes zu erkennen sind. 

Sind die Empfanger nicht festzusteIlen, so sind diese Schriftstucke an den Absender 

zuruckzusenden. 

§ 26 

Die fur den Minister bzw. den Staatssekretar sowie die fur die Hauptabteilungen be

stimmten Posteingange sind in geschlossenen Mappen diesen bzw. den Hauptabtei

lungsleitem vorzulegen. 

Letztere kennzeichnen die entsprechenden Posteingange durch ihren Sichtvermerk und 

entscheiden je nach Wichtigkeit des Inhalts und Bedeutung des Schriftstuckes, welche 

Eingange dem Minister vor der Bearbeitung vorzulegen und welche Eingange sofort in 

Bearbeitung zu nehmen bzw. an die Abteilungen oder zustandigen Referate weiterzu

geben sind. 

Stellt sich nach Eingang des Schriftstuckes bei einer Hauptabteilung oder Abteilung 

heraus, dass das Schreiben von mehreren Hauptabteilungen oder Abteilungen bearbei
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tet werden muss, so ist von der ursprunglich angeschriebenen Hauptabteilung oder 

Abteilung die Federfuhrung zur endgiiltigen Erledigung zu bestimmen. 

§ 27 

Offensichtlich fur die betreffende Hauptabteilungfalsch ausgezeichnete Eingange sind 

unmittelbar von der empfangenden Stelle der zustandigen Hauptabteilung weiterzuge

ben. Die Poststelle ist davon zu benachrichtigen. 

§ 28 

Als Sichtvermerk macht der Minister bei Posteingangen in dem entsprechenden Fach 

des Tageseingangsstempels mit Rotstift einen schragen Strich. 

Eingange, deren abzuschliellende Zeichnung sich der Minister vorbehalt, versieht er 

mit einem einfachen roten Kreuz. 

§ 29 

Der Staatssekretar und die Hauptabteilungsleiter machen ihren Sichtvermerk in glei

cher Weise mit Farbstift. 

Es zeichnen: 

a) Der Staatssekretar schwarz 

b) Chefinspekteur Walter blau . 

c) der Hauptabteilungsleiter Intendantur grun. 

Allen anderen Mitarbeitem ist die Verwendung von Farbstiften zum Zwecke der Ab

zeichnung verboten. Fur sie gilt.als Sichtvermerk das Namenszeichen. 

§ 30 

Fur die Auszeichnung von Schriftstucken gelten folgende Geschaftsvermerke: 

a) M =Vorlage an den Minister; 

b) S =Vorlage an den Staatssekretar; 

c) V =Vortrag (der Vorgang muss bereits bearbeitet sein); 

d). R = Riicksprache (stets vor Bearbeitung eines Vorganges); 

e) F = fernmundliche Rucksprache. 

Eingange, die vordringlich behandelt werden mussen, erhalten den Vermerk »sofort« 

oder »eilt«. 

Bearbeitung der Posteingange 

§ 31 

AIle Eingange des gewohnlichen Geschaftsablaufes sind kurz aber erschopfend zu 

behandeln und moglichst schnell zu erledigen. 

§ 32 

Eingange, die vordringlich zu behandeln sind, tragen den Vermerk »sofort« oder 

»eilt«. Dieses bedeutet, das Schreiben wird weitergegeben, die Angelegenheit muss 

innerhalb 24 bzw. 48 Stunden den Geschaftsgang verlassen haben. 
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Bei der Bearbeitung sind aIle Mittel einer schnellen Erledigung, wie das Diktieren in 

das Stenogramm oder in die Schreibmaschine sowie das Benutzen von Vordrucken bei 

Entwiirfen und Reinschrift (Erinnerungsschreiben, Abgabenachrichten usw.) zu benut

zen. Kurze Schreiben konnen gleich als Reinschrift mit Durchschlag, letzterer als Ent

wurf zu kennzeichnen, in einem Arbeitsgang fertig gestellt werden. Auf grollte Kor

rektheit in der Reinschrift ist zu achten. 

§ 33 

Von miindlichen und femmiindlichen Verhandlungen mit anderen Dienststellen oder 

Beteiligten im Hause ist weitgehendst Gebrauch zu machen. Uber die gefiihrten Ver

handlungen ist lediglich eine Aktennotiz aufzunehmen. 

Eingange mit Termindaten sind so zu behandeln, dass ihre fristgemalse Erledigung 

sichergestellt ist. Zum Zwecke der Kontrolle sind Terminbiicher anzulegen.. Nur in 

besonders wichtigen Fallen sind Schreiben von Abteilung zu Abteilung im Hause ge

rechtfertigt. 

§ 34 

Der rechtzeitige Eingang und die Ruckgabe der unter UR (unter Ruckerbittung) abge

gangenen Schriftstucke ist durch einen Vermerk im Terminbuch zu uberwachen. Die 

Terminfestsetzung muss so bemessen sein, dass entbehrliche Wiedervorlagen und 

zwecklose Erinnerungen vermieden werden. 

Zweckmallig sollen Terminfristen an bestimmten Kalendertagen (laufende Termine 

z. B. am 5., 15.,25.) des Monats ablaufen..
 

Einmalig zu erstellende Termine sind moglichst so zu legen, dass sie auf einen den
 

Kuriertagen folgenden Tag fallen.
 

Kuriertage sind der Dienstag und Freitagjeder Woche.
 

§ 35 

Wenn zur endgiiltigen Erledigung eines Schreibens dasselbe im Entwurf anderen Mit

arbeitem zur Beteiligung bzw. Mitprufung zugeht, ist eine Abgabenachricht bzw. ein 

Zwischenbescheid an den Absender zu erteilen, wenn die Bearbeitung langer als drei 

Tage dauert. 

Mitprufungen sind zweckrnallig aktenkundig zu machen. 

§ 36 

Schreiben, die fur andere Dienststellen wichtig sind, sollen diesen abschriftlich mitge

teilt oder durch Nebenabdrucke nachrichtlich zur Kenntnis gebracht werden. 

§37 

In Schriftstucken, die anderen Abteilungen oder Dienststellen zugeleitet werden, ist 

stets anzugeben, ob dieses »zur Kenntnis« (nachrichtlich) oder »zur weiteren Veranlas

sung« (zustandigkeitshalber) oder aus sonstigen Grunden geschieht. 
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§ 38
 

Alle innerhalb des Ministeriums nur fur die Hauptabteilungen und Abteilungen be


stirnrnten Anordnungen und Mitteilungen sind grundsatzlich in Hausmitteilungen zu


sarnrnenzufassen, dievom Leiter der Allgemeinen Abteilung des Ministeriums heraus


gegeben werden.
 

Unterlagen zu den Hausmitteilungen mussen am Montag und Donnerstag jeder Woche
 

bisum 16 Uhr eingegangen sein.
 

Eigene Umlaufschreiben der Hauptabteilungen und Abteilungen entfallen damit.
 

§ 39 

Bei jedem Schriftstuck entscheidet der zustandige Hauptabteilungs- oder Abteilungs

leiter, ob das Schriftstuck mit oder ohne Kopfstempel herausgeht. 

§ 40 

Am Schluss des Schreibens ist stets in Klammem der Name des Zeichnenden in 

Schreibmaschinenschrift zu wiederholen, falls die handschriftliche Unterschrift nicht 

einwandfrei zu lesen ist. 

Unterschriften sind stets handschriftlich zu vollziehen. Der Gebrauch von Faksimile

stempeln ist verboten. Der Name ist auszuschreiben. 

Die Unterschriftsleistung darf nicht mit Bleistift vollzogen werden. 

§ 41 

Schreiben sind in der Regel (offene wie Verschlusssachen) an die Dienststelle, gege

benenfalls an die betreffende Hauptabteilung, nicht jedoch an eine Person zu richten. 

Personliche Adressierung hat nur in besonderen Fallen (z. B. Beschwerden und Anzei

gen gemaf vorlaufiger Disziplinarordnung) zu erfolgen oder in Fallen, wo es sich tat

sachlich urn rein personliche Angelegenheiten handelt. 

§ 42 

Anlagen, die einem Schreiben beigefugt sind, mussen in diesem ihrer Art und Zahl 

nach genau bezeichnet werden, z. B.: 

Anlagen: 1 Bericht = 10 Blatt. 

Entnahrne von Anlagen muss auf dem Originalschreiben unter Angabe des Datums 

und Namens des Entnehrnenden verrnerkt werden. 

§ 43 

Abschriften oder abschriftliche Auszuge werden »F.d.R.d.A.« (fur die Richtigkeit der 

Abschrift) links unten handschriftlich beglaubigt. 

Abschriften von GVS und VVS sind ohne besondere Genehrnigung verboten. Die Ge

nehrnigung zur Abschrift erteilt der Hauptabteilungsleiter, 
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§ 44
 

Werden Berichte von Dienststellen als Unterlagen fur weitere Entscheidungen ange

fordert, so ist bei der Anforderung zu vermerken, ob »Fehlanzeige« erforderlich ist. 

§ 45 

Vollzugsmeldung ist nur dann zu fordem, wenn die Nichterledigung einer Anordnung 

schwerwiegende Folgen nach sich zieht. 

§ 46 

Schriftliche Befehle sind grundsatzlich durch besondere Schreiben oder durch Um

druck - mit entsprechender Unterschrift - jeder beteiligten Dienststelle zu iibersenden. 

Befehlsausgabe durch »Umlauf« ist nur dann zulassig, wenn die dadurch eintretende 

Verzogerung keinen Nachteil bringen kann. 

§ 47 

Nachgeordnete Dienststellen melden, berichten, iiberreichen, legen vor, bitten. 

Ihnen wird befohlen, angeordnet, mitgeteilt, iibersandt, sie werden angewiesen, er

sucht. 

Gleichgestellte Dienststellen teilen mit, iibersenden und bitten, ihnen wird mitgeteilt, 

sie werden gebeten. 

Vorgesetzte Dienststellen befehlen, weisen an, ordnen an und ersuchen, ihnen wird 

gemeldet, berichtet und iiberreicht. 

§ 48 

Samtliche ausgehende offene Post ist mit Entwurf grundsatzlich ohne Ausgangsnum

mer der Poststelle zuzuleiten. 

Die Eintragung der Ausgangsnummer erfolgt nur durch die Poststelle; desgleichen die 

Eintragung in ein Postausgangsbuch fur das gesamte Ministerium fur Staatssicherheit. 

Der Entwurf ist nach der Eintragung durch die Poststelle der federfuhrenden Abteilung 

wieder zuzustellen. 

Der Leiter der Poststelle ist fur die ordnungsgemalie Riickgabe der Entwiirfe verant

wortlich. 

Zeichnungsbefugnisse 

§ 49 

Bei allen Schriftstucken, in denen Entscheidungen getroffen werden, unterzeichnet der 

Hauptabteilungsleiter bzw. der Abteilungsleiter, sofem nicht der Minister oder der 

Staatssekretar sich die Zeichnung vorbehalten haben (siehe § 28). 
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§ 50
 

Der Staatssekretar sowie Chefinspekteur Walter zeichnen in allen Fallen, in denen sie 

im bestirnrnten Auftrag des Ministers handeln, mit: 

Der Minister 

i. A. 

§ 51 

1m Ressortverkehr innerhalb des Hauses sowie zu allen nachgeordneten Dienststellen 

konnen die Abteilungsleiter im Auftrag ihres HauptabteiIungsIeiters mit »i. A.« unter

zeichnen. 

(z. B.: Hauptabteilungsleiter - Int. - ) 

i. A. 

(Name) 

Dienstgrad 

Diese Zeichnungsberechtigung kann unter namentlicher Festlegung durch die 

Hauptabteilungsleiter auch auf die wichtigsten Referatsleiter ausgedehnt werden. 

§ 52 

Mit ordentlicher Vertretung zeichnen alle Zeichnungsberechtigten unter Angabe der 

Dienststellung, die sie vertretungsweise innehaben, mit dem Zusatz »i, V.«; z. B.: 

Hauptabteilungsleiter - P 

i. V. 

(Name) 

Dienstgrad 

oder 

- Stabschef

i. A. u. i. V. 

(Name) 

Dienstgrad 

§ 53 

Zur Unterzeichnung von Kassenanweisungen sind au13er dem Minister und dem Staats

sekretar nur die hierzu besonders bevollmachtigten Hauptabteilungsleiter befugt. 

§ 54 

Die Zeichnungsbefugnisse im Rahmen der Bewirtschaftung von Haushalts- und Inves

titionsmitteln werden durch Sonderanweisung geregelt. 

Aktenfiihrung und Aktenplan , 

§ 55 

Die Aktenfiihrung des Ministeriums und seines gesamten Dienstbereiches wird wie 

folgt geregelt: 
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Die Gesamtakten des Ministers werden im Chefsekretariat gefiihrt und aufbewahrt.
 

Die Akten der Hauptabteilungen und Abteilungen werden jeweils dort gefiihrt und
 

aufbewahrt.
 

Die Akten der auswartigen Dienststellen werden bei diesen gefiihrt und aufbewahrt,
 

sofem nicht vom Ministerium eine gegenteilige Anordnung ergangen ist.
 

§ 56 

Urn eine einheitliche Aktenfiihrung im Gesamtbereich des Ministeriums und der ihm 

unterstellten Dienststellen durchzufiihren, wird ein Aktenplan erstellt, welcher allen 

Dienststellen nach Erscheinen zur Kenntnis gelangt, 

§ 57 

Die Fiihrung des Aktenplanes wird durch entsprechende Anordnung des Ministeriums 

geregelt. 

Samtliche Dienststellen sind verpflichtet, die Fuhrung des Aktenplanes genau und ge

wissenhaft durchzufiihren. 

Zur Gewahrleistung dieser Anordnung sind von den Dienststellen des Ofteren Kon

trollen durchzufiihren. 

§ 58 

Sofern Akten nicht in besonderen Fallen einer dauemden Aufbewahrungsfrist unterlie

gen, sind alle Akten mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. 

Akten, die in den einzelnen Hauptabteilungen bzw. Abteilungen nicht mehr verwandt 

werden, sind dem Archiv zur Aufbewahrung zu ubergeben. 

Uber die Vemichtung von Akten entscheidet der Minister bzw. der Staatssekretar, 

Disziplinarordnung 

§ 59 

Fur den gesamten Bereich des Ministeriums und die ihm unterstellten Dienststellen gilt 

die Disziplinarordnung der Volkspolizei. 

Abschlussbestimmungen 

§ 60 

Verstolle gegen die Geschafts- und Buroordnung des Ministeriums werden disziplina

risch geahndet. 

§ 61 

Die Geschafts- und Buroordnung tritt ab sofort in Kraft. 
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Dokument 3 

20. September 1950 

Befehl Nr. 1150 iiber die Schaffung einer Abteilung Erfassung und 
Statistik und iiber das In-Kraft-Treten der Rlchtllnlen 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 1. - Original, 2 S. - MfS-DSt-Nr. 100001.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Deutsche Demokratische Republik, Ministerium fur Staatssicherheit, Der
 
Minister. - [Auf S. 1:] Geheime Verschlusssache GVS 7/50 - 8 Ex. je 2 Bl., 1. Ex. 2 Bl. -[Auf S. 2:]
 
Der Minister, i. V. Mielke [handschriftlich], Staatssekretar,
 
Zusatzliche Informationen: Verteiler: Minister, Landerverwaltungen, Verwaltung Groll-Berlin, Abt.
 
Erfassung und Statistik. - Einzug angewiesen 1955. - Vemichtung nachgewiesen 1956.
 
Anlagen/Nachgeordnete Dokumente: Richtlinien als Anlage 1-3 (Nachweis siehe Dokument Punkt 3).
 

Zwecks Organisation und Schaffung einer einheitlichen zentralisierten Erfassung in 

den Organen des Ministeriums fur Staatssicherheit der DDR befehle ich: 

1.	 Es ist eine Abteilung Erfassung und Statistik im Ministerium fur Staatssicherheit 

und in den Landesverwaitungen des Ministeriums fur Staatssicherheit zu schaffen. 

2.	 Der Generalinspekteur im Ministerium fur Staatssicherheit, Walter, hat binnen 

einer Woche den Stellenplan der Abteilungen Erfassung und Statistik auszuarbei

ten und diese mit gepruftem und fahigem Personalzu besetzen. 

3.	 Die Richtlinien 

a)	 tiber die Erfassung von Personen, die eine feindliche Tatigkeit durchfiihren 

und von den Organen des Ministeriums fur Staatssicherheit der DDR festge

stellt wurden; 1 

b)	 tiber die Erfassung der geheimen Mitarbeiter, der Informatoren und der Per

sonen, die konspirative Wohnungen unterhalten; 2 

c) zur Erfassung der durch die Organe des Ministeriums fiir Staatssicherheit der 

DDR verhafteten Personen*3 

treten ab 21. Oktober d. J. in Kraft. 

4.	 Die Organisation und Durchfuhrungaller in den Richtlinien vorgesehenen Anwei

sungen wird der Abteilung Erfassung und Statistik ubertragen. 

5.	 Die Leiter der Abteilungen im Ministerium fur Staatssicherheit der DDR, die 

Leiter der Landesverwaltungen des Ministeriums fur Staatssicherheit, die Leiter 

der Abteilungen, der Kreis- und Stadtdienststellen haben bis zum 15. Oktober d. J. 

1 Dokument 4 in dieser Edition. 
2 In: Muller-Enbergs (Hg.): Inoffizielle Mitarbeiter (1996), S. 159-163. 
* MfS-FuBnote: »Die Richtlinien zu c) werden nachgereicht.« 
3 Dokument 5 in dieser Edition. 
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alle geheimen Mitarbeiter zu uberprufen, die Kategorie festzustellen und in der 

Abteilung Erfassung und Statistik zu registrieren. 

6.	 Die Leiter der Abteilungen im Ministerium fur Staatssicherheit der DDR, die 

Leiter der Landesverwaltungen des Ministeriums fur Staatssicherheit, die Leiter 

der Abteilungen, der Kreis- und Stadtdienststellen haben zum 31. Oktober d. J. 

alle in den Abteilungen vorhandenen Unterlagen uber Personen, die eine feindli

che Tatigkeit durchflihren, zu uberprufen, ob uber sie Einzel- oder Gruppenvor

gange anzulegen sind und diese in der Abteilung Erfassung und Statistik zu regis

trieren. 

7.	 Die operativen Abteilungen haben fur Personen, bei denen zur Schaffung eines 

Einzel- oder Gruppenvorganges noch nicht genugend Material vorhanden ist, die 

aber von operativem Interesse sein konnen, KontrolI-Erfassungskarten auszu

schreiben, und diese sind" in der Abteilung Erfassung und Statistik karteimaliig zu 

erfassen. 

8.	 Die Leiter der Verwaltungen des Ministeriums fur Staatssicherheit haben bis zum 

25. Oktober d. J. die Gesetzlichkeit der Inhaftierung aller in Haft befindlichen
 

Personen zu uberprufen, die Formalitaten ihrer Haft in Ubereinstimmung mil5 den
 

Richtlinien zu erledigen und sie in der Abteilung Erfassung und Statistik zu regis


trieren.
 

Ungesetzlich inhaftierte Personen sind nur mit Genehmigung der Leiter der Lan


desverwaltungen des Ministeriums fur Staatssicherheit in Ubereinstimmung mit
 

der Richtlinie zu entlassen.
 

9.	 Der Abteilung Erfassung und Statistik des Ministeriums fur Staatssicherheit der 

DDR sind die erfassungsstatistischen Berichte nach den festgelegten Formularen 

einzureichen. Die in den Richtlinien vorgesehenen Termine sind streng einzuhal

ten. 

Die ersten erfassungsstatistischen Berichte fur den Berichtsmonat September sind 

zum 2. Oktober d. J. und fur den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 1. Oktober 

1950, das heiBt flir 9 Monate, zum 3. Oktober d. J. einzureichen. 

10.	 Dieser Befehl und die Richtlinien sind vom gesamten operativen Personal zu stu

dieren. 

11.	 Die Blanko-Karteikarten und Formulare fur die Berichterstattung sind durch die 

Abteilung Erfassung und Statistik des Ministeriums fur Staatssicherheit der DDR 

anzufertigen und den Landem zuzustellen. 

4 Handschriftlich eingefugt: »sind«, 
5 Urspriinglich: »nach«, Handschriftlich geandert durch »mit«, 
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12. Uber die Ausfiihrung des Befehls haben mir die Leiter der Verwaltungen am 

1. November d. J. Bericht zu erstatten. 

Der Befehl und die Richtlinien sind nicht zu vervielfaltigen, 
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Dokument4 

20. September 1950 

Richtlinien fiber die Erfassung von Personen, die eine felndliche Ta
tigkeit durchfuhren und die von den Organen des Ministeriums fur 
Staatssicherheit der DDR festgestellt wurden 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 2505. - Abschrift, 5 S. - MfS-DSt-Nr. 101091.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: [Auf S. 1:] »Bestatigt«, Der Minister fur Staatssicherheit der DDR, i. V.
 
gez. Mielke - Geheime Verschlusssache GVS 8/50 - 8 u. 4 u. 4 Ex. je 5 BI., 14. Ex. 5 BI. - [Auf S. 5,
 
nach Text] Der Leiter der Abteilung Erfassung und Statistik des Ministeriums fur Staatssicherheit der
 
DDR, i. V. Karoos [handschriftlich] - Fur die Richtigkeit: Kuchenbecker [handschriftlich], Komman

deur.
 
Zusatzliche Informationen: Verteiler: Minister, Landerverwaltungen, Verwaltung GroB-Berlin, Abt.
 
Erfassung und Statistik. - Einzug angewiesen am 29.10.1956.
 
Anlagen/Nachgeordnete Bestimmungen: Anlagen 1-7 mitje 1 BI. (Formblatter, gehoren zu BStU, MfS,
 
BdL-Dok. 2505).
 

Durch die Organe des Ministeriums fur Staatssicherheit werden aIle Personen erfasst,
 

die eine feindliche Tatigkeit ausuben, welche auf die Untergrabung der Grundlagen der
 

Deutschen Demokratischen Republik gerichtet ist. Erfasst werden ferner aktive An


Minger des ehemaligen Hitlerstaates.
 

Zur Kategorie jener Personen, dieder Erfassung durch die Organe des Ministeriums
 

fur Staatssicherheit unterliegen, gehoren:
 

Agenten auslandischer Spionageorganisationen, Terroristen, Diversanten, Schadlinge,
 

Saboteure, Teilnehmer an der Schumacher'schen illegalen Arbeit, Trotzkisten, Ange


horige von faschistischen illegalen Organisationen, Where fuhrende Angehorige der
 

Gestapo, SD, »Abwehr«, fruheres Kommandopersonal von Konzentrationslagern, Ge


fangnissen, der SS, SA, fuhrende Funktionare der NSDAP und des Hitlerstaates, An


gehorige religioser Sekten und andere Personen.
 

Die Erfassung von Personen, die eine feindliche Tatigkeit ausuben, erfolgt durch die
 

Abteilung Erfassung und Statistik des Ministeriums fur Staatssicherheit und der Ver


waltungen des Ministeriums fur Staatssicherheit in den Landern. Zu diesem Zweck
 

sind Vorgange anzulegen und eine Erfassungskartei einzurichten.
 

Anlegen von Vorgangen 

Uber Personen, die eine feindliche Tatigkeit ausuben, werden Vorgange ange1egt. Die


se Vorgange werden eingeteilt in Gruppenvorgange (fiber eine Gruppe von Personen)
 

und Einzelvorgange (uber eine Person).
 

Das Anlegen von Vorgangen erfolgt aufgrund von uberpruften Unterlagen, das heiBt
 

aufgrund von Meldungen geheimer Mitarbeiter und Informatoren, von Untersu
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chungs-, Anzeige- und anderem offiziellen Material, das von einer feindlichen Tatig


keit der zu erfassenden Person zeugt.
 

Gruppenvorgange werden tiber eine Gruppe von Personen ange1egt, die miteinander in
 

Verbindung stehen oder durch gleiche Ansichten verbunden sind und eine organisierte
 

feindliche Tatigkeit ausuben,
 

Das Anlegen der Vorgange erfolgt mit der Eintragung der aus den vorhandenen Un


terlagen gezogenen begrundeten Schlussfolgerungen, die bestatigt werden: im Ministe


rium se1bst - durch den Minister, den Staatssekretar oder durch vom Minister be


stimmte Hauptabteilungsleiter -, in den Landern - durch die Leiter der Verwaltungen
 

des Ministeriums fur Staatssicherheit und ihre Stellvertreter.
 

Zwecks Einhaltung der Konspiration und zur bequemeren Benutzung bei der Korre


spondenz erhalten die Gruppen- und Einzelvorgange beliebige verabredete Bezeich


nungen.
 

Uber neu festgestellte Personen, die eine feindliche Tatigkeit zusammen mit fruher in
 

Gruppenvorgangen erfassten Personen ausuben, wird eine Beurteilung erstellt und dem
 

Gruppenvorgang beigefugt.
 

Aus einem Einzelvorgang kann bei Feststellen neuer Personen, die eine feindliche Ta


tigkeit zusammen mit einer schon fruher in einem Vorgang erfassten Person ausuben,
 

ein Gruppenvorgang werden. Dazu wird ein Beschluss tiber die Umgestaltung des Ein


ze1vorganges zu einem Gruppenvorgang gefasst.
 

In Gruppen- und Einzelvorgangen vorhandene Unterlagen und Vorgange tiber Ver


haftete beizufugen oder aus Vorgangen herauszunehmen, ist grundsatzlich verboten.
 

Die Gruppen- und Einzelvorgange werden als streng vertrauliche Dokumente (GVS) in
 

Safes oder Panzerschranken aufbewahrt.
 

Das Einstellen von Verfahren 

Das Einstellen von Gruppen- und Einzelverfahren erfolgt in folgenden Fallen:
 

a) im Zusammenhang mit der Verhaftung der in Vorgangen erfassten Personen;
 

b) durch Tod der im Vorgang erfassten Personen;
 

c) wegen Nichtbestatigung einer verbrecherischen Tatigkeit.
 

Das Einstellen von Verfahren erfolgt durch einen Beschluss tiber die Einstellung des
 

Verfahrens, der durch den Leiter der Landesverwaltung des Ministeriums fur Staatssi


cherheit oder seinen Stellvertreter bestatigt wird. 1m Ministerium erfolgt die Bestati


gung des Beschlusses im Falle a) und b) durch den Abteilungsleiter oder seinen Stell


vertreter. 1m Falle c) durch den Minister, den Staatssekretar oder durch vom Minister
 

bestatigte Hauptabteilungsleiter. Der Beschluss tiber die Einstellung des Verfahrens ist
 

hinreichend zu begrunden.
 

Alle eingestellten Vorgange sind im Archiv der Abteilung Erfassung und Statistik ab


zugeben.
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Ubergabe der Vorgange von einer Dienststelle an eine andere 

Die Ubergabe von Gruppen- und Einzelvorgangen erfolgt erst, nachdem der neue Auf


enthalt der betreffenden Person durch die zustandige Dienststelle des Ministeriums fur
 

Staatssicherheit bestatigt ist.
 

Bei der Ubergabe von Vorgangen von einer Dienststelle an eine andere oder von einer
 

operativen Abteilung an eine andere, setzt die iibergebende Dienststelle bzw. operative
 

Abteilung die Abteilung Erfassung und Statistik zwecks Anderung der Eintragung in
 

Kenntnis.
 

Die von anderen Dienststellen eingegangenen Vorgange miissen in der Abteilung Er


fassung und Statistik registriert werden.
 

Bei Veranderung des Wohnsitzes von Personen, die in Gruppenvorgangen erfasst sind,
 

ist das Material iiber diese Personen durch Anfertigung von Abschriften abzusondem
 

und der Dienststelle des Ministeriums fur Staatssicherheit am Aufenthaltsort der er


fassten Personen zu iibergeben, woriiber ein entsprechender Vermerk im Vorgang zu
 

machen ist. Uber die iibrigen im Vorgang erfassten Personen wird die Bearbeitung
 

fortgesetzt.
 

Registrierung der Vorgange 

Die Registrierung der Gruppen- und Einzelvorgange sowie der in ihnen erfassten Per


sonen erfolgt im Ministerium fur Staatssicherheit und in den Landesverwaltungen des
 

Ministeriums durch die Abteilungen Erfassung und Statistik.
 

Jeder eroffnete Gruppen- als auch Einzelvorgang muss binnen 24 Stunden nach Besta


tigung des Beschlusses iiber Anlegen eines Vorganges durch die Abteilung Erfassung
 

und Statistik registriert sein.
 

In einem Gruppenvorgang erfasste Personen sind im Tagebuch unter einer Nummer zu
 

registrieren.
 

Bei der Aufnahme von neu festgestellten Personen in Gruppenvorgangen werden sie
 

unter derselben Nummer des betreffenden Vorganges erfasst. Deshalb sind im Tage


buch unter jeder Nummer einige Zeilen freizulassen.
 

Zur Registrierung der Vorgange sind zwei Tagebiicher zu fuhren: eins fur Gruppen


vorgange, das zweite fur Einzelvorgange.
 

Bei der Registrierung der Vorgange sind bei der Abteilung Erfassung und Statistik der
 

bestatigte Beschluss tiber die Eroffnung eines Vorganges und fur jede zu erfassende
 

Person Karteikarten (die Form der Karteikarte ist beigelegt) in dreifacher Ausfertigung
 

(im Ministerium fur Staatssicherheit der DDR in doppelter Ausfertigung) vorzulegen.
 

Nach der Registrierung des Vorganges wird von der Abteilung Erfassung und Statistik
 

ein Umschlag fur den Vorgang mit der Registriemummer an die operative Abteilung
 

zuruckgegeben..
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Ein Exemplar der in die Abteilung Erfassung und Statistik eingegangenen Karteikarten
 

wird in die zentrale Kartei, das zweite Exemplar in die Arbeitskartei eingereiht, das
 

dritte Exemplar geht zur Aufnahme in die Zentralkartei an das Ministerium fur Staats


sicherheit.
 

Die der Abteilung Erfassung und Statistik des Ministeriums fur Staatssicherheit der
 

DDR eingereichten Karteikarten mussen klar und leserlich ausgefullt sein. Es sind kei


nerlei Ausstreichungen und Verbesserungen zuzulassen..
 

Berichterstattung 

Die monatliche Berichterstattung uber Gruppen- und Einzelvorgange erfolgt durch die
 

Abteilungen Erfassung und Statistik der Landesverwaltungen des Ministeriums fur
 

Staatssicherheit nach festgelegten Formen (die Formblatter sind beigefugt) an die Ab


teilung Erfassung und Statistik des Ministeriums fur Staatssicherheit der DDR am 2.
 

eines jeden Monats.
 

Fur die Abteilungen des Ministeriums erstellt den Bericht die Abteilung Erfassung und
 

Statistik des Ministeriums fur Staatssicherheit.
 

Die Angaben zur Erstellung der statistischen Berichte uber die Vorgange werden den
 

Karteikarten entnommen.
 

Das statistische Material und die Vorgange sind streng vertrauliche Dokumente (GVS)
 

und werden ohne Genehmigung des Ministers oder seiner Stellvertreter, der Leiter der
 

Verwaltungen oder ihrer Stellvertreter an niemanden ausgehandigt.
 

Karteifiihrung 

Zur Fiihrung der erfassten Personen wird eine zentrale Kartei geschaffen, und zwar bei
 

den Abteilungen Erfassung und Statistik in den Landesverwaltungen und im Ministeri


urn fur Staatssicherheit.
 

Die Kartei wird aus Erfassungskarten iiber Personen, die in Gruppen- und Einze1


vorgangen gefuhrt werden, iiber Verhaftete und aus anderen Unterlagen heraus aus


geschriebenen Karteikarten geschaffen.
 

Die Karteikasten mussen der GroBe der von der Abteilung Erfassung und Statistik des
 

Ministeriums fur Staatssicherheit der DDR festgelegten Karteikarten entsprechend
 

gebaut sein.
 

Aufier der zentralen Kartei wird eine Arbeitskartei gefuhrt, in. der die Karten nach
 

Gruppenvorgangen und Einzelvorgangen nach den einzelnen Abteilungen gruppiert
 

werden.
 

Es ist ratsam fur jede Abteilung, in der Kartei ein bis zwei Kasten, wenn notig auch
 

mehr, zu bestimmen.
 

Uber eingestellte und anderen Dienststellen iibergebene Vorgange wird eine Archiv


kartei gefuhrt, die nach dem Alphabet aufgebaut ist.
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Zur Erleichterung der Zusammenstellung von Berichtsmaterial ist in der Arbeitskartei
 

ein Kasten zu bestimmen, in dem sich die Karteikarten fiber nur im laufenden Be


richtsmonat neueingefuhrte, von anderen Dienststellen eingetroffene, eingestellte und
 

an andere Dienststellen tlbergebene Vorgange befinden.
 

Nach der Zusammenstellung des Berichtsmaterials werden die Karteikarten fiber ein


gestellte und an andere Dienststellen ubergebene Vorgange in die Archivkartei einge


reiht, die Karteikarten fiber neu eingefuhrte und von anderen Dienststellen angekom


mene Vorgange aber werden in die Arbeitskartei fur die entsprechenden Abteilungen
 

aufgenommen.
 

Auskunftserteilung 

Auf Anfragen fiber in Gruppen- und Einzelvorgangen erfasste Personen werden von 

den Abteilungen Erfassung und Statistik keine Auskunfte erteilt, sondern die Anfragen 

werden an die betreffende Abteilung weitergeleitet, in der sich der Vorgang befindet. 

Wenn aber der Vorgang der zu uberprufenden Person eingestellt oder einer anderen 

Dienststelle ubergeben worden ist, so werden fiber diese Personen die Auskunfte von 

den zustandigen Abteilungen Erfassung und Statistik erteilt. 

Anfragen zur Uberprufung aufgrund der zentralen Kartei der Abteilung Erfassung und 

Statistik des Ministeriums fur Staatssicherheit der DDR sind vom Leiter der Landes

verwaltung des Ministeriums fur Staatssicherheit oder von seinem Stellvertreter zu 

unterschreiben. 

1m Ministerium sind sievon den Abteilungsleitern oder ihren Stellvertretern zu unter

schreiben. 

Anfragen zur Uberprufung aufgrund der zentralen Kartei der Abteilung Erfassung und 

Statistik einer Landesverwaltung des Ministeriums fur Staatssicherheit sind durch die 

Dienststellenleiter (Stadt- und Kreisdienststellen) zu unterschreiben. 
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Dokument 5 

20. September 1950 

Richtlinien zur Erfassung der durch die Organe des Ministeriums fur 

Staatssicherheit der DDR verhafteten Personen 

Nachweis/QueUe: BStU, MfS, BdL-Dok. 2508. - Abschrift, 4 S. - MfS-DSt-Nr. 101091. 
Dokumentenkopf/Vermerke: [Auf S. 1:] »Bestatigt«, Der Minister fur Staatssicherheit der DDR, i. V. 
gez. Mielke - Geheime Verschlusssache GVS 10/50 - 8 Ex. je 4 BI., 2. Ex. 4 BI., Anlagen 14 BI. - [Auf 
S. 4, nach Text] Der Leiter der Abteilung Erfassung und Statistik des Ministeriums fur Staatssicherheit 
der DDR, i. V. Karoos [handschriftlich] - F.d.R. Kuchenbecker, Kommandeur [aUes handschriftlich]. 
Zusatzliche Informationen: Verteiler: Minister, Landerverwaltungen, Verwaltung GroJ3-Berlin, Abt. 
Erfassung und Statistik. - AuJ3er Kraft: »gegenstandslos« (Angabe aufDokumentenkarte ohne Datum). 
AnlagenINachgeordnete Bestimmungen: Anlagen 1-14 (Formblatter, in MfS-DokumentensteUe nur 
AnI. 11-14, Anlagen gehoren zu BStU, MfS, BdL-Dok. 2508). 

Die Erfassung der Verhafteten und der Untersuchungsvorgange ist im Ministerium und 

in den Landesverwaltungen des Ministeriums fur Staatssicherheit zu organisieren und 

in den Abteilungen Erfassung und Statistik zu konzentrieren. 

Jeder durch die Organe des Ministeriums fur Staatssicherheit Verhaftete muss binnen 

24 Stunden nach der Verhaftung durch die Abteilung Erfassung und Statistik registriert 

sem. 

Abwicklung der Verhaftung lind Registrierung der Verhafteten 

Die Verhaftung von Verbrechem, die eine aktive feindliche antidemokratische Tatig


keit ausuben, durch die Organe des Ministeriums fur Staatssicherheit erfolgt: im Mi


nisterium - mit Genehmigung durch den Minister, den Staatssekretar oder durch vom
 

Minister bestimmte Hauptabteilungsleiter -, in den Landesverwaltungen - mit Geneh


migung der Leiter der Verwaltungen und ihrer Stellvertreter.
 

Uber die zu verhaftende Person wird durch den operativen Mitarbeiter im Einvemeh


men mit dem Abteilungsleiter ein Haftbeschluss gefasst, der im Ministerium durch
 

den Minister, den Staatssekretar oder durch vom Minister bestimmte Hauptabtei


lungsleiter und in den Landesverwaltungen des Ministeriums fur Staatssicherheit durch
 

die Leiter der Verwaltungen oder ihre Stellvertreter zu bestatigen ist (Form ist beige


fugt).
 

Gleichzeitig wird eine Einlieferungsanweisung fur die zur Verhaftung vorgesehene
 

Person ausgeschrieben, welche gleichfalls durch den Minister, den Staatssekretar oder
 

durch vom Minister bestimmte Hauptabteilungsleiter, von den Leitem der Verwaltun


gen des Ministeriums fur Staatssicherheit oder ihren Stellvertretem zu bestatigen ist.
 

Gemaf der gultigen Strafprozessordnung ist es erforderlich, beim Staatsanwalt bzw.
 

Richter einen Haftbefehl fur den Verbrecher zu erwirken.
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Die oben erwahnten Unterlagen sind mit dem Siegel jener Dienststelle des Ministeri


urns fur Staatssicherheit zu beglaubigen, die die Verhaftung des Verbrechers angeord


net hat.
 

Haftbeschluss und Haftbefehl sind mit allen als Grundlage fur die Verhaftung des Ver


brechers dienenden Unterlagen nur der Untersuchungsabteilung des Organs des Minis


teriums fur Staatssicherheit der DDR zu ubergeben,
 

Der Verhaftete wird mit einer Einlieferungsanweisung der Haftanstalt ubergeben. Die


se ist die Grundlage fur den Verbleib des Verhafteten in der Haftanstalt wahrend der
 

Dauer der Untersuchung.
 

Nach Durchfuhrung der Verhaftung sind die operativen Abteilungen (Kreisdienststel


len) verpflichtet, den Verhafteten binnen 24 Stunden bei der Abteilung Erfassung und
 

Statistik des Ministeriums oder der Landesverwaltungen des Ministeriums fur Staatssi


cherheit zu registrieren. Dazu sind an die Abteilung Erfassung und Statistik fur jeden
 

Verhafteten Karteikarten in 3facher Ausfertigung einzureichen. (Eine Form der Kar


teikarte ist beigefugt.)
 

Die Abteilung Erfassung und Statistik registriert nach Erhalt der Karten die Verhafte


ten in einem besonderen Tagebuch und teilt der die Untersuchung durchfuhrenden
 

Abteilung die dem Untersuchungsvorgang gegebene Nummer mit. (Eine Form fur das
 

Tagebuch zur Registrierung der Verhafteten ist beigefugt.)
 

Die Registrierung der Verhafteten, die in einem Gruppenvorgang erfasst sind, erfolgt
 

unter ein und derselben Nummer.
 

Nach der Registrierung der Verhafteten im Haftbuch wird ein Exemplar der Kartei


karte in die zentrale Kartei, das zweite Exemplar in die Arbeitskartei der zustandigen
 

Abteilung eingereiht. Das dritte Exemplar wird am Ende des Monats zusammen mit
 

dem statistischen Bericht an die Abteilung Erfassung und Statistik des Ministeriums
 

fur Staatssicherheit der DDR eingereicht.
 

Entlassung von Verhafteten 

Die Entlassung von Verhafteten erfolgt aufgrund eines begrundeten Entlassungsbe


schlusses, der von dem die Untersuchung in dieser Sache fuhrenden Mitarbeiter aufge


setzt und im Ministerium durch den Minister, den Staatssekretar oder von einem vom
 

Minister bestimmten Hauptabteilungsleiter, in den Landesverwaltungen des Minis


teriums fur Staatssicherheit von den Leitern der Verwaltungen oder ihren Stellvertre


tern bestatigt wird. (Eine Form des Befehls ist beigefugt.)
 

Der erwahnte .Beschluss wird dem Untersuchungsvorgang der zu entlassenden Person
 

beigefugt,
 

Dem Leiter der Haftanstalt dient als Grundlage fur die Entlassung eines Verhafteten
 

der Entlassungsbefehl, welcher im Ministerium fur Staatssicherheit vom Minister oder
 

dem Staatssekretar oder vom Minister bestimmte Hauptabteilungsleiter und vom Leiter
 

der Untersuchungsabteilung - in den Landesverwaltungen des Ministeriums fur Staats
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sicherheit von den Leitem der Verwaltungen oder ihren Stellvertretem und von den
 

Leitem der Untersuchungsabteilung - zu unterschreiben ist. (Eine Form des Befehls ist
 

beigefugt,)
 

Der Entlassungsbefehl wird erst nach der Bestatigung des Entlassungsbeschlusses aus- .
 

geschrieben.
 

Nach der Entlassung eines Verhafteten setzen die Leiter der operativen Abteilungen
 

des Ministeriums, der Landesverwaltungen, der Kreisdienststellen, fur die der Verhaf


tete einsaB, den Leiter der Abteilung Erfassung und Statistik schriftlich unter Angabe
 

des Datums und der Grunde fur die Entlassung des Verhafteten in Kenntnis.
 

Aufgrund der schriftlichen Benachrichtigung uber die Entlassung werden die notigen
 

Vermerke in den Registrierbuchern und Karteien gemacht.
 

Ubergabe der Untersuchungsvorgange von einer Dienststelle an die andere 

Untersuchungsvorgange von Verhafteten werden von einer Dienststelle an eine andere
 

oder von Abteilung zu Abteilung, an die Staatsanwaltschaft, an das Gericht, nur uber
 

die Abteilung Erfassung und Statistik ubergeben bzw. ubersandt,
 

Die Abteilung Erfassung und Statistik muss immer wissen, wo sich der Vorgang und
 

der Verhaftete befinden. Darum sind die notigen Vermerke in den Karteien und Tage


buchern zur Registrierung der Verhafteten immer rechtzeitig und sorgfaltig einzutra


gen.
 

Die Ubergabe von Vorgangen und Verhafteten durch eine Dienststelle an eine andere
 

erfolgt nur auf Anweisung des Ministers, des Staatssekretars oder durch vom Minister
 

bestimmte Hauptabteilungsleiter, der Leiter der Landesverwaltungen des Ministeriums
 

fur Staatssicherheit oder ihrer Stellvertreter.
 

Die aus anderen Dienststellen eingegangenen Vorgange werden im Tagebuch fur Ver


haftete registriert und zur weiteren Untersuchung an die Untersuchungsabteilung uber


geben.
 

Nach der Aburteilung oder Entlassung der Verhafteten sind die Vorgange von der
 

Staatsanwaltschaft oder den Gerichtsorganen an die Abteilung Erfassung und Statistik
 

zur Verwahrung im Archiv zuriickzugeben.
 

Berichterstattung 

Die Abteilungen Erfassung und Statistik der Landesverwaltungen des Ministeriums fur
 

Staatssicherheit erstellen monatlich in einer festgelegten Form einen statistischen Be


richtuber Zu- und Abgange von Haftlingen, der am 2. eines jeden Monats der Abtei


lung Erfassung und Statistik des Ministeriums fur Staatssicherheit einzureichen ist.
 

(Eine Form fur den statistischen Bericht ist beigefugt.)
 

Die Angaben zur Erstellung des statistischen Berichtes sind den Karteikarten zu ent


nehmen.
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Fur die Erstellung des statistischen Berichtes wird eine Arbeitskartei gefiihrt, die sich 

in eine Kartei uber Verhaftete, die sich noch in Untersuchungshaft befinden, und in 

eine Archivkartei gliedert. In der Kartei fur in Untersuchungshaft befindliche Personen 

werden die Karteikarten nach Abteilungen (Kreisdienststellen) gruppiert. 

In die Archivkarteiwerden Karteikarten von Verhafteten aufgenommen, die durch das 

Gericht abgeurteilt sind, die an andere Dienststellen ubergeben wurden, die verstorben 

sind und von Entlassenen. Die Archivkartei ist eine Namenskartei in alphabetischer 

Ordnung. 

Zusammen mit dem statistischen Bericht ist an die Abteilung Erfassung und Statistik 

des Ministeriums fur Staatssicherheit der DDR je ein Exemplar der Karteikarten auf 

die im Berichtsmonat neu verhafteten Personen einzureichen. 

Uber an andere Dienststellen des Ministeriums fur Staatssicherheit uberstellte Verhaf

tete, Verstorbene, Entlassene und durch Gerichte Verurteilte sind Listen nach einer 

festgelegten Form einzureichen. (Eine Form der Listen als Beispiel ist beigefiigt.) 

Das statistische Material ist ein streng vertrauliches Dokument (GVS) und ist ohne 

Genehmigung des Ministers oderseiner Stellvertreter, der Leiter der Verwaltungen des 

Ministeriums fur Staatssicherheit oder ihrer Stellvertreter an niemanden auszuhandi

gen. 

Auskunftserteilung 

Auskimfte tiber Verhaftete werden durch die Abteilung Erfassung und Statistik nurauf 

schriftliche Anforderungen der Dienststellen des Ministeriums fur Staatssicherheit 

erteilt. 
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Dokurnent 6 

20.	 Marz 1952 

Dienstanweisung: Ubergabe von Untersuchungsvorgangen an die 
Staatsanwaltschaft und die Gerichte 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 2032. - Original, 5 S. - MfS-DSt-Nr. 100855. 
Dokumentenkopf/Vermerke: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur 
Staatssicherheit, Der Staatssekretar - An das Ministerium fur Staatssicherheit, Verwaltung GroB-Berlin, 
z. Hd. v. Herrn Inspekteur Fruck, Berlin. - [Auf S. 1:] Vertrauliche Verschlusssache VVS 934/52 - lO 
Ex. je 5 Bl., 1. Ex. 5 Bl. - [Auf S. 5, nach Text:] Mielke [handschriftlich], Staatssekretar. 
Zusatzliche Informationen: Verteiler: Staatssekretar, Landerverwaltungen, Verwaltungen Groll-Berlin 

und »Wismut« Chemnitz, Abt. IX (Untersuchungsorgan), Abt. 1/5 (Untersuchungsorgan der Militarab
wehr) - Einzug angewiesen am 15.4.1962 durch HA IX. 

Es ist wiederholt vorgekommen, dass von Dienststellen des Ministeriurns fur Staatssi


cherheit bei der Ubergabe abgeschlossener Ujntersuchungsj-Vorgange an die zustan


digen Gerichte Unterlagen mitgereicht wurden, aus denen die Arbeitsmethoden, der
 

Geschaftsgang und andere Zusammenhange der Arbeit des Ministeriums zu ersehen
 

sind.
 

Zur Wahrung der Konspiration der Arbeitsmethoden des Ministeriums fur Staatssi


cherheit ist mit einer derartig fahrlassigen Bearbeitungsweise Schluss zu machen.
 

Es wird deshalb angeordnet:
 

1.	 Ujntersuchungsj-Vorgange, die zur Abgabe an die Staatsanwaltschaft und Ge

richte gelangen, mussen in nachstehender Reihenfolge folgende Dokumente ent

halten: 

1.	 Inhaltsverzeichnis, in dem alle Dokumente blattweise nummeriert aufgefuhrt 

sind, mit Ausnahme des Schlussberichtes und der Beweismittel; 

2.	 richterlichen Haftbefehl und richterliche Vemehmung; 

3.	 formlose Einlieferungsanzeige des Beschuldigten in die Haftanstalt; 

4.	 Leibesvisitations-Protokoll (Effektenaufstellung), unterschrieben vom Be

schuldigten und dem ausfuhrenden Angestellten; 

5.	 Durchsuchungsprotokoll (Haussuchungen usw.); 

6.	 Vermogensaufstellung tiber den personlichen Besitz des Beschuldigten an 

beweglichem und unbeweglichem Eigentum; Bescheinigung tiber sicherge

stellte Gegenstande mit der Angabe des Ortes der Aufbewahrung; 

7.	 samtliche Vemehmungsprotokolle, welche im Verlaufe der Untersuchung 

tiber die verbrecherische Tatigkeit der Beschuldigten angefertigt wurden. 
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Diese Vemehmungsprotokolle sollen folgerichtig verfasst sein und ausfuhr

lich den vollen Umfang des Verbrechens aufdecken, ohne durch nicht zur Sa

che gehorende Dinge verwassert zu werden; 

8.	 Vemehmungsprotokolle der Belastungszeugen und Gegenuberstellungspro

tokolle. 

Die Vemehmungsprotokolle miissen sauber abgefasst sem, diirfen keine 

Durchstreichungen und Unterstreichungen enthalten und sind mit Tinte zu 

unterschreiben, wie iiberhaupt der gesamte Untersuchungsvorgang in einem 

sauberen Zustand zu halten ist; 

9.	 Sachverstandigen-Gutachten; 

10.	 Offizielle Dokumente von staatlichen Organen, die im Zusammenhang mit 

dem entsprechenden Vorgang stehen; 

11.	 Dokumente von hoheren Parteiorganisationen sind in einem fur den Staats

anwalt bestimmten geschlossenen Umschlag mitzugeben; 

12.	 Schlussbericht, welcher der Akte lose beigefugt wird, da er fur den Staatsan

walt bestimmt ist. 

In dem Schlussbericht sind die Seiten der Vemehmungsprotokolle anzuge

ben, aus denen die jeweils begangenen Verbrechen zu ersehen sind; 

13.	 Beweismittel werden in einem geschlossenen Umschlag dem Staatsanwalt 

iibergeben. 

Unbewegliche Beweisgegenstande sind zu fotografieren. Von Hetzschriften 

sind zur Beweisfuhrung Fotografien der Titelblatter anzufertigen. In einzel

nen dringenden Fallen kann ein Original-Exemplar dem Staatsanwalt mitge

geben werden. 

Jedes Beweismittel ist yom Haftling als ihm gehorend handschriftlich mit 

Unterschrift zu bestatigen. 

Bei schriftlichem Beweismaterial erfolgt die Bestatigung auf dem Schrift

stUck. 

Ist der Gegenstand dazu nicht geeignet, ist die Bestatigung auf der Fotografie 

dieses Gegenstandes vorzunehmen. 

Zu jedem Beweismittel ist eine Erklarung der Untersuchungsbehorde mitzu

geben, woraus zu ersehen ist, wo dieses gefunden wurde und welchen Zwe

cken es diente. 

Alle Gegenstande, die nicht zum Vorgang gehoren wie Briefe, Zeitungen 

usw. konnen mit Einverstandnis des Eigentumers vemichtet werden. Das 

Protokoll dariiber ist der Gerichtsakte beizufugen, 

Zum Einheften der Gerichtsakte ist ein neutraler Aktendeckel zu verwenden. 

II.	 Alle jene Unterlagen, die Einsicht geben iiber die Arbeitsmethoden des Ministeri

urns fur Staatssicherheit (ausgenommen die unter I. genannten Dokumente) und 
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die operative MaBnahmen gefahrden konnten, durfen in der Gerichtsakte nicht 

enthalten sein. Dazu gehoren: 

1.	 Angaben, we1che die Arbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit entkonspi

rieren, wie Namen von Mitarbeitem und Geheimen Mitarbeitem bzw. Infor

matoren, Methoden der Zusammenarbeit mit ihnen und Angaben, we1che die 

Struktur des Ministeriums erkennen lassen. 

Dazu zahlen unter anderem: 

a) Berichte der Geheimen Mitarbeiter und Informatoren; 

b) Beobachtungsberichte; 

c) Formulare des intemen Geschaftsganges wie: 

Haftbeschluss, Einlieferungsanweisung der Abteilung XII, Beschluss 

tiber das Anlegen eines Operativ-Vorganges und Entlassungsbeschluss, 

Arbeitsprotokolle, Operativplane, Vernehmungsplane und Korrespon

denz innerhalb der Dienststellen des Ministeriums fur Staatssicherheit. 

2.	 Unterlagen, aus denen sich Zusammenhange ergeben, die sich auf schweben

de operative MaBnahmen beziehen und den erfolgreichen Abschluss dieser 

MaBnahmen gefahrden konnten, 

III.	 Die Verwaltungen des Ministeriums fur Staatssicherheit in den Landern sind ver

pflichtet, die Kontrolle uber den Verbleib und die Entwicklung der den Gerichten 

ubergebenen Vorgange auszuuben. Sie sind mit verantwortlich fur die rechtzeitige 

Ansetzung des Verhandlungstermins und fur den reibungslosen Ablauf der 

Gerichtsverhandlungselbst. Dazu ist im Einze1nen erforderlich: 

1.	 uber einen jeden an das Gericht abgegebenen Vorgang ist uber dessen Ver

bleib und Geheimhaltung vor unbefugten Personen strengste Kontrolle zu 

flihren; 

2.	 mit dem jeweils zustandigenGericht ist Rucksprache zu nehmen, urn zu er

reichen, dass die Termine der Hauptverhandlung rechtzeitig, und zwar min

destens 10 Tage vorher, der Untersuchungsbehorde des Ministeriums fur 

Staatssicherheit mitgeteilt werden; 

3.	 die anberaumten Verhandlungstermine in Vorgangen von hoher politischer 

Bedeutung sind 8 Tage vorher demMinisterium fur Staatssicherheit, Abtei

lung IX, zu melden. 

Diese Dienstanweisung ist allen zustandigen Mitarbeitem zur Kenntnis zu bringen.
 

Die Chefs der Verwaltungen der Lander und die Leiter der Untersuchungsabteilungen
 

in den Landern tragen die Verantwortung fur die Durchflihrung dieser Anweisung.
 



49
 

Dokument 7 

15. Mai 1952 

Befehl Nr. 74/52 zum Beschluss des Ministerrates vom 27. Marz 1952: 
Strafrechtliche Untersuchungstatlgkeltt 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 74. - Abschrift, 2 S. - MfS-DSt-Nr. 100034.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Abschrift, Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministeri

urn fur Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Geheime Verschlusssache GVS 409/52 - 20 Ex. je
 
29 Bl., 15. Ex. 29 Bl. [Befehl hat nur 2 Bl.]. - [Auf S. 2, nach Text] gez. Zaisser - F.d.R. gez. Schone

beck, Hpt.Km. - F.d.R.d.A. Wozniak [handschriftlich].
 
Zusatzliche Informationen: Verteiler nicht nachweisbar. - Einzug angewiesen am 30.1.1965.
 

Aufgrund des Beschlusses des Ministerrates vom 27. Marz 1952 und der hierzu erlas

senen Rundverfugungen des Generalstaatsanwaltes der Deutschen Demokratischen 

Republik- befehle ich: 

1.	 Alle Organe des Ministeriums fur Staatssicherheit haben in allen Strafverfahren 

die Bestimmungen der Verfassung und der Strafprozessordnung tiber vorlaufige 

Festnahmen und Verhaftungen streng zu beachten. Die Rundverfugung Nr. 7/52 

vom 31.3.1952 ist strikt einzuhalten. 

2.	 Die Organe des Ministeriums fur Staatssicherheit sind verpflichtet, die demokrati

sche Gesetzlichkeit bei der Durchfuhrung von Untersuchungen in vollem Umfan

ge zu sichem, die Qualitat der Untersuchungsarbeit zu erhohen und die durch 

Rundverfugung des Generalstaatsanwaltes Nr. 9/52, Abs. II, festgelegten Fristen 

unbedingt einzuhalten. 

3.	 Die mit der Fuhrung von Untersuchungen in Strafsachen beauftragten Mitarbeiter, 

insbesondere die U[ntersuchungs]-Abteilungen, die Leitungen der Haftanstalten 

und die Kreisdienststellenleiter haben sich streng an die Bestimmungen der vom 

Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik an die Staatsan

walte gegebenen Rundverfugungen Nr. 11/52 und 12/52 vom 31.3.1952 zu halten. 

4.	 Einzelheiten regelt die Dienstanweisung Nr. 1/523 vom 15.5.1952 des Ministeri

urns fur Staatssicherheit. 

1 Dokumententitel wurde von den Herausgebem gebildet.
 
2 Quellennachweis des Beschlusses und der Rundverfugungen siehe Dokument 8.
 
3 Dienstanweisung 1/52 v. 15.5.1952 zum Befehl 74/52 v. 15.5.1952 (Dokument 8 in dieser Edition).
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5.	 FUr die Einhaltung dieses Befehls sind die Chefs der Verwaltungen und ihre Stell

vertreter verantwortlich. 
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Dokument 8 

15.Mai1952 

Dienstanweisung Nr. 1/52 zum Befehl Nr. 74/52 vom 15.5.1952: Straf
rechtliche Untersuchungstatlgkeitt 

Nachweis/QueUe: BStU, MfS, BdL-Dok. 66 - Abschrift, 5 S. - MfS-DSt-Nr. 100034 (in Dokumenten

steUe nur dieses eine Exemplar vorhanden).
 
DokumentenkopflVermerke: [Auf S. 1:] Abschrift, Regierung der Deutschen Demokratischen Republik,
 
Ministerium fur Staatssicherheit, Der Minister - [Auf S. 5:] gez. Zaisser, Minister - F.d.R.d.A.v.A.
 
Zabel [handschriftlich], Kommissar.
 
Zusatzliche Informationen: Keine VS-Einstufung - Vertei1er und Zah1 der Exemp1are nicht nachweisbar
 
- Aul3er Kraft: Punkt 1 a-c durch Dienstanweisung 38/53: Zusammenarbeit des Mfs mit der StA (Do

kument 12 in dieser Edition).
 
An1agen/Nachgeordnete Bestimmungen: Besch1uss des Ministerrates v. 27.3.1952 (GVS 5065/52):
 
Aufgaben der Staatsanwa1tschaft (BStU, MfS, BdL-Dok. 67) - Rundverfiigungen des GStA 7/52, 9/52,
 
11/52, 12/52 v. 31.3.1952: Verhaftungen und vorlaufige Festnahmen, Bearbeitungsfristen, Aufsicht tiber
 
MfS-Untersuchungsorgane, Aufsicht tiber MfS-Untersuchungshaftanstalten (BStU, MfS, BdL-Dok. 68,
 
70, 72, 73). - Aul3erdem in DokumentensteUe: Rundverfiigungen des GStA 8/52 und 10/52 v.
 
31.3.1952: Aufsicht tiber Untersuchungsorgane, Aufsicht tiber Haft- und StrafvoUzugseinrichtungen
 
(BStU, MfS, BdL-Dok. 69, 71).
 

Durch Beschluss des Ministerrates vom 27. Marz 1952 wurde dem Generalstaatsan


walt der Deutschen Demokratischen Republik die Aufsicht tiber die Untersuchungen in
 

Strafsachen der U[ntersuchungs]-Organe sowie tiber die Haftanstalten des Ministeri


urns fur Staatssicherheit ubertragen.
 

In Durchfuhrung dieses Beschlusses hat der Generalstaatsanwalt nachstehende Rund


verfugungen an die Landesstaatsanwalte und Oberste Staatsanwalte in der Deutschen
 

Demokratischen Republik erlassen:
 

Rundverfugung Nr. 7/52
 

Betr.: Verhaftungen und vorlaufige Festnahmen.
 

Rundverfugung Nr. 9/52
 

Betr.: Festsetzung von Fristen fur die Bearbeitung von Strafsachen.
 

Rundverfugung Nr. 11/52
 

Betr.: Aufsicht tiber die Untersuchungen in Strafsachen der Untersu


chungsorgane des Ministeriums fur Staatssicherheit.
 

Rundverfiigung Nr. 12/52
 

Betr.: Aufsicht tiber die Haftanstalten der Organe des Ministeriums fur
 

Staatssicherheit.
 

Dokumententite1 wurde von den Herausgebern gebi1det. 
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1m Befehl Nr. 74/522 des Ministeriums fur Staatssicherheit wurden alle Organe des 

Ministeriums fur Staatssicherheit verpflichtet, die oben genannten Rundverfugungen 

des Generalstaatsanwaltes streng einzuhalten. 

Urn die Durchfuhrung des Befehles Nr. 74/52 einheitlich zu gestalten, wird angeord

net: 

1. Verhaftungen und vorlaufige Festnahmen 

a) Jede Festnahme ist dem zustandigen aufsichtsfuhrenden Staatsanwalt binnen 24 

Stunden zu melden. 

b) Gemaf den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ist in jedem Fall einer vor

laufigen Festnahme binnen 24 Stunden der richterliche Haftbefehl einzuholen. 

Bei der Meldung gemaf Punkt 1. a) ist gleichzeitig mitzuteilen, ob ein richterli

cher Haftbefehl schon erwirkt oder erst beantragt ist. 

c) Jeder Festgenommene ist zwecks Erwirkung eines Haftbefehles dem zustandigen 

Richter vorzufuhren. 

Die Vorfuhrung erfolgt in der Regel in der Haftanstalt. Die geeigneten Raume 

sind dem Richter zur Verfugung zu stellen. 

d) Verantwortlich fur die Erwirkung des richterlichen Haftbefehles sind 

im Ministerium die Abteilung IX 

in den Lander-Verwaltungen die Abteilung IX 

in den Kreisen die Dienststellenleiter. 

Die operativen Abteilungen sind verpflichtet, den Festgenommenen sowie die notwen

digen Unterlagen rechtzeitig der Abteilung IX zu ubergeben.
 

Ziel muss sein, den richterlichen Haftbefehl vor der Festnahme zu erwirken.
 

2. Festsetzung yon Fristen fur die Ermittlung in Strafsachen
 

Die in der Rundverfiigung Nr. 9/52 des Generalstaatsanwaltes vom 31.3.1952 im
 

Punkt II festge1egten Fristen fur die Ermittlung in Strafsachen sind von samtlichen
 

Organen des Ministeriums fur Staatssicherheit streng einzuhalten.
 

Fristverlangerungen bis zu 4 Monaten sind- durch die Kreisdienststellen bei den Lan


derverwaltungen des Ministeriums fur Staatssicherheit zu beantragen, die diese Antra


ge an den entsprechenden Landesstaatsanwalt weiterleiten.
 

Fristverlangerungen uber 4 Monate hinaus sind beim Ministerium fur Staatssicherheit,
 

Abteilung IX, zu beantragen, die diese Antrage an den Generalstaatsanwalt der Deut


schen Demokratischen Republik weiterleitet.
 

Die entsprechenden Antrage sind mindestens 14 Tage vor Ablauf der Untersuchungs


frist bei den Landerverwaltungen bzw. dem Ministerium einzureichen.
 

2 BefehL 74/52 v. 15.5.1952 zum Beschluss des Ministerrates v. 27.3.1952 (Dokument 7 in dieser 
Edition). 

3 1mOriginal falschlicherweise: »sich«. 
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3. Aufsicht der Staatsanwalte tiber die Untersuchungen in Strafsachen . 

Die Aufsicht uber die Untersuchungen in Strafsachen des Ministeriums fur Staatssi


cherheit fuhren Staatsanwalte, die vom Generalstaatsanwalt im Einvemehmen mit dem
 

Ministerium fur Staatssicherheit bestellt worden sind.
 

Die Namen der fur die einzelnen Verwaltungen lind Bezirke bestellten Staatsanwalte
 

werden vom Ministerium fur Staatssicherheit den Verwaltungen bekannt gegeben.
 

Nichtbestellte Staatsanwalte sind zu Aufsichtshandlungen nicht zuzulassen.
 

Die Untersuchungsabteilungen und die mit Untersuchungen in Strafsachen beauftrag


ten Kreisdienststellen sind verpflichtet, die Bestimmungen des Abschnittes III der
 

Rundverfugung des Generalstaatsanwaltes Nr. II/52 vom 31.3.1952 streng einzuhal


ten.
 

Das Aufsichtsrecht des Staatsanwaltes beginnt mit dem Zeitpunkt der Festnahme. Es
 

erstreckt sich nicht auf Ermittlungshandlungen, die von den operativen Abteilungen
 

vor der Festnahme durchgefuhrt wurden.
 

Zu den Akten, in die der aufsichtsfuhrende Staatsanwalt jederzeit Einblick nehmen
 

kann, gehoren aIle Unterlagen, die nach Abschluss der Untersuchungen an die Gerichte
 

weitergegeben werden, wie
 

Richterlicher Haftbefehl;
 

Richterliche Vemehmung;
 

DurchsuchungsprotokoIle;
 

VemehmungsprotokoIle;
 

Protokolle tiber zeugenschaftliche Vemehmungen;
 

Sachverstandigengutachten;
 

Offizielle Beweismittel u. a. mehr.
 

AIle diese Unterlagen sind in der so genannten Hauptakte zusammenzufassen. 

In diese Hauptakte gehoren nicht: 

Berichte Geheimer Mitarbeiter und Informatoren; 

Anweisungen oder Auftrage an Geheime Mitarbeiter oder Informatoren; 

Unterlagen uber geplante oder eingeleitete operative MaBnahmen gegen Personen, 

die sich noch in Freiheit befinden; 

Berichte von Zelleninformatoren. 

AIle diese Unterlagen sind in der Handakte des Mitarbeiters, der die Untersuchungen
 

fuhrt, zusammenzufassen.
 

Es ist kategorisch verboten, dem aufsichtsfuhrenden Staatsanwalt in diese Handakte
 

Einblick zu gewahren.
 

Die von den aufsichtsfuhrenden Staatsanwalten abgefassten und den Verwaltungen des
 

Ministeriums fur Staatssicherheit ubergebenen Kontrollberichte (s. Rundverfugung Nr.
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11/52, Abschnitt III) fiber das Ergebnis der durchgefuhrten Kontrolle sind jeweils in 

Abschrift dem Ministerium fur Staatssicherheit, Abteilung IX, einzureichen. 

4. Aufsicht der Staatsanwalte tiber die Haftanstalten 

Die Aufsicht fiber die Haftanstalten der Organe des Ministeriums fur Staatssicherheit
 

wird gemaf Rundverfugung des Generalstaatsanwaltes Nr. 12/52 yom 31.3.1952, Ab


schnitt I, Abs. 1 u. 2 nur von den Staatsanwalten ausgeubt, die hierzu vom General


staatsanwalt im Einvernehmen mit dem Ministerium fur Staatssicherheit bestellt wur


den.
 

Die Aufsicht der Staatsanwalte erstreckt sich nicht auf:
 

Gesamtstarke und Sonderbewaffnung des Wachpersonals;
 

Signalanlagen;
 

Internen Dienstbetrieb der Verwaltungen der Haftanstalten.
 

Die von den Staatsanwalten entsprechend der Rundverfugung Nr. 12/52, Abschnitt V, 

gefertigten Kontrollberichte sind in Abschrift der Abteilung XIV des Ministeriums zur 

Kenntnisnahme einzusenden. 

Vorstehende Dienstanweisung ist allen Angehorigen der Untersuchungsabteilungen
 

und den mit der Fuhrung von Untersuchungen in Strafsachen beauftragten Mitarbeitern
 

des Ministeriums fur Staatssicherheit bekanntzugeben.
 

Die Kenntnisnahme ist vonjedem Einzelnen schriftlich zu bestatigen.
 

Anlagen: 

1. Abschrift des Beschlusses des Ministerrates vom 27.3.52 

2. Rundverfugung Nr. 7/52 des Generalstaatsanwaltes der DDR 

3. Rundverfugung Nr. 9/52 des Generalstaatsanwaltes der DDR 

4. Rundverfugung Nr. 11/52 des Generalstaatsanwaltes der DDR 

5. Rundverfugung Nr. 12/52 des Generalstaatsanwaltes der DDR 
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Dokument 9 

10. September 1952 

Anweisung Nr.14/52: Vorgangsordnung 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 3031. - Ausfertigung, 5 S. - MfS-DSt-Nr. 100891.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit - An die Hauptabteilung S [Operative Technik], Hm. Inspekteur Zimmermann, im
 
Hause. - [Auf S. 1:] Geheime Verschlusssache GVS MfS 1046/52 - 36 Ex., je 5 Bl., 34. Ex., 5 Bl. 

[AufS. 5, nach Text:] gez. Last, Generalinspekteur-F.d.R.d.A. Rohner [handschriftlich].
 
Zusatzliche Informationen: Verteiler: Minister, Diensteinheiten des MfS, Bezirksverwaltungen, Ver

waltungen Groll-Berlin und »Wismut«, Schule Potsdam. - Einzug angewiesen am 29.10.1956.
 

Aktenaufbau 

AIle Unterlagen in Vorgangen sind grundsatzlich chronologisch, das heifit nach zeitli

cher Folge zu ordnen. 

1.	 Einzel- und Gruppenvorgange 

a)	 Das erste Blatt im Vorgang ist die Mitteilung oder der Bericht, wodurch die Orga

ne des Ministeriums fur Staatssicherheit Kenntnis von der feindlichen Tatigkeit 

der Person(en) erhalten. 

Dieser Mitteilung oder Anzeige folgen dann: 

b) Der Suchzettel (Form A 10) und die Ermittlungsberichte.
 

c) Das Formular tiber das Anlegen eines Vorganges (Form A 5).
 

d) AIle weiteren Berichte und Vermerke tiber das Veranlasste, die sich in der Bear


beitung ergeben (zeitlich geordnet). 

e)	 Der Schlussbericht, in dem bei Beendigung eines Vorganges alles Wesentliche in 

kurzer und konkreter Form chronologisch zusammengefasst ist. 

Wird der Vorgang eingesteIlt, muss das Formular tiber das Einstellen eines Vor

ganges (Form A 6) vor dem Schlussbericht zum Vorgang genommen werden, da 

die Einstellung des Vorganges im Schlussbericht mit erwahnt sein muss. 

f)	 Die Abverfiigung ist das letzte Blatt im Vorgang. Sie gehort bei der Abgabe in 

jeden Vorgang und muss vom Leiter der Abteilung bzw. der Kreisdienststelle oder 

dessen Stellvertreter unterschrieben sein. 

g)	 Bei der Ubergabe von Untersuchungsvorgangen an eine andere Verwaltung oder 

Bezirksverwaltung sowie an das Ministerium ist die Abverfiigung bestatigen zu 

lassen. 

Im Ministerium vom Minister oder seinen Stellvertretem, in den Verwaltungen 

und Bezirksverwaltungen von den Leitem oder deren Stellvertreter. 
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Aus der Abverfiigung muss klar zu ersehen sein, was mit dem Vorgang geschehen 

soll. 

h)	 Beweismittel, wie Notizen, Skizzen, Druckschriften, Fotos usw., die beweglich 

bleiben mussen, urn diese evtl. dem Richter ubergeben zu konnen, werden in eine 

Hulle (Briefumschlag) getan. Auf der Hulle wird der Inhalt nach Art und Menge 

vermerkt. Wird etwas aus der Hulle entnommen, muss dieses aktenkundig ge

macht werden. 

Die Hulle mit Inhalt wird als Blatt im Vorgang mit eingeheftet. 

2.	 Untersuchungsvorgange 

Untersuchungsvorgange werden nach der gleichen zeitlichen Folge aufgebaut. 

Bei Untersuchungsvorgangen ist noch zu beachten: 

a)	 Ging dem Untersuchungsvorgang ein Operativ-Vorgang voraus, ist der Schlussbe

richt (Durchschrift) des Einzel- oder Gruppenvorganges das erste Blatt im Unter

suchungsvorgang. 

b)	 Ging kein Operativ-Vorgang voraus, muss alles vorhandene Material zeitlich ge

ordnet zum Untersuchungsvorgang genommen werden. 

Auf jeden Fall muss auf dem ersten Blatt ersichtlich sein, ob die Inhaftierung auf

grund einer Mitteilung aus den Kreisen der Bevolkerung oder aufgrund einer 

Mitteilung eines inoffiziellen Mitarbeiters oder cines Operativ-Vorganges erfolg

teo 

c)	 Beweismittel und offizielles' Material (Haftbefehl, Durchsuchungsformular, Be

scheinigung tiber die Abgabe von Asservaten) sind auch hierbei beweglich zu 

halten. 

Anmerkung zu 1. und 2. 

Zwischenberichte bei Operativ- und Untersuchungsvorgangen zu fertigen ergibt sich
 

aus der jeweiligen Notwendigkeit.
 

Bei der Ubergabe von Vorgangen an eine andere Abteilung, Kreisdienststelle, Ver


waltung oder Bezirksverwaltung ist in jedem FaIle ein Bericht bis zum Stand der Bear


beitung bzw. Untersuchung erforderlich.
 

3.	 Personalakten und Arbeitsvorgange inoffizieller Mitarbeiter 

Die Werbe- und Personalunterlagen in der Personalakte und die Berichte des Betref

fenden in dem Arbeitsvorgang sind ebenfalls nach zeitlicher Folge einzulegen und zu 

heften. 

Handschriftlich geandert, Urspninglich: »inoffizielles«. 
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4.	 Allgemeines 

a)	 AIle in einem Vorgang befindlichen Blatter sind, angefangen mit der Nummer I, 

in der rechten oberen Ecke laufend zu nummerieren und einzuheften. 

Halbe Blatter werden nach unten genommen. 

b)	 Das Inhaltsverzeichnis, auf dem aIle Blatter des Vorganges vermerkt werden, wird 

vor Blatt Nummer I eingelegt. 

Durchschriften von den im Vorgang befindlichen Unterlagen sind im Vorgang 

nicht mit einzuheften. Diese sind gesondert zu heften und dem Vorgang beizule

gen. 

Die Beilagen sind am Schluss mit einem Vermerk zu versehen, aus dem hervor

gehen muss, urn was es sich handelt. 

c)	 Die KontroIlkarten, die der Abteilung XII zugestellt werden, mussen nach spates

tens 8 Wochen der betreffenden Abteilung zur weiteren Entscheidung zuruckge

geben werden. 

d)	 AIle Vorgange, die an die Abteilung XII zur Ablage ubergeben werden, mussen 

ausgewertet sein, das heillt, dass uber jede in einem Vorgang genannte und festge

stellte Person, die im Verdacht steht, eine feindliche Tatigkeit auszuuben, eine 

KontroIlkarte angelegt sein muss. 

e)	 Unterlagen uber festgenommene Personen oder andere Personen, die operativ 

bearbeitet wurden, sind bezuglich der Aktenordnung wie registrierte Vorgange zu 

behandeln. 

f)	 Aus Vorgangen oder Unterlagen, die im Archiv zur Einsichtnahme herausgegeben 

wurden, durfen keine Blatter oder anderes Material herausgenommen oder be

schrieben werden. 

g)	 Mussen evt1. beigefugte Fotos oder anderes Material als Beweismittel entnommen 

werden, ist dies unter genauer Angabe der Art und der Menge aktenkundig zu ma

chen. 

5. Ubergabe von Vorgangen 

Registrierte Vorgange (Einzel-, Gruppen- und Untersuchungsvorgange, Personalakten
 

und Arbeitsvorgange inoffizieller Mitarbeiter) und Unterlagen tiber vorlaufig festge


nommene Personen sind nur uber die zustandige Abteilung XII zur weiteren Bearbei


tung bzw. Verwendung an eine andere Abteilung, KreisdienststeIle, Verwaltung oder
 

an das Ministerium zuzustellen.
 

Diese Vorgange werden von der Abteilung XII mit einem Kontrollstempel versehen.
 

Ohne Kontrollstempel der zustandigen Abteilung XII darf kein zur Weiterbearbeitung
 

uberwiesener Vorgang entgegengenommen werden.
 

Diese Anweisung ist von allen operativen Mitarbeitern zu studieren. 
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Dokument 10 

7. August 1953 

Befehl Nr. 279/53 zur Bildung von Inforrnationsgruppen und zurn In
formationsdienstt 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 183. - Ausfertigung, 4 S. - MfS-DSt-Nr. 100072. 
DokumentenkopfiVermerke: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium des 
Innern, Staatssekretariat fur Staatssicherheit, Der Staatssekretar - An den Leiter der Abteilung XIV, im 
Hause - [AufS. 1:] Geheime Verschlusssache GVS 2702/53 - 48 Ex., je 4 Bl., 48. Ex., 4 Bl. - VVS-Nr. 
VM 42/53. - [Auf S. 4, nach Text] gez. Wollweber, Staatssekretar - F.d.R.d.A. [keine Zeichnung]. 
Zusatzliche Informationen: Verteiler: Mielke, Walter, Gutsche, Last, Menzel, Weikert, Bezirksverwa1
tungen, Verwaltungen GroB-Berlin und »Wismut«, Diensteinheiten des MfS. - Aul3er Kraft durch Be
fehl 584/60 v. 7.12.1960 (VVS 794/60): Verbesserung der Informationsarbeit (Dokument 21 in dieser 
Edition). 
Anlagen/Nachgeordnete Bestimmungen: Anweisung zum Befeh1279/53 (GVS 2961/53): Ubergabe von 
Informationsberichten an die Chefs der BV und die Ersten Sekretare der SED-Bezirksleitungen (BStU, 
MfS, BdL-Dok. 184). 

Urn in der Zukunft zu einer besseren, uberpruften Information zu kommen, befehle ich: 

1.	 Im Staatssekretariat fur Staatssicherheit, dem Staatssekretar unmittelbar unter

stellt, wird eine Informationsgruppe in Starke von 4 Mitarbeitem gebildet. 

2.	 In den Bezirksverwaltungen, dem Leiter der Bezirksverwaltung unmittelbar unter

stellt, wird eine Informationsgruppe von 3 .Mitarbeitem in den grolleren Bezirks

verwaltungen, von 2 Mitarbeitem in den ubrigen Bezirksverwaltungen gebildet. 

3.	 Die Auswertung der Informationen ist nach folgenden Gesichtspunkten durchzu

fuhren: 

a) Informationen, die der Beurteilung der Lage dienen sowie ihrer weiteren 

Entwicklung und voraussichtlichen Veranderung; 

b)	 Meldungen, die operativ durch die Abteilungen des Staatssekretariats 

resp[ ektive] die Abteilungen der Bezirksverwaltungen ausgewertet werden 

mussen, gehen direkt an die Abteilungen. 

4.	 Die Informationsgruppen werten nur die der Beurteilung der Lage dienenden In

formationen aus, durch ununterbrochene Verbindung mit unseren Mitarbeitem in 

folgenden Betrieben: 

(Folgt Aufstellung der den Bezirksverwaltungen unterstellten Betriebe.) 

5.	 Diese Informationen sollen enthalten: 

a)	 Stimmungsberichte mit 2-3 charakteristischen Beispielen, gleichgultig ob 

positiv oder negativ; 

Dokumententitel wurde von den Herausgebern gebi1det. 



59
 

b) Fragen, die von unzufriedenen Belegschaftsangehorigen gestellt werden; 

c) Merkmale fur die politischen Absichten feindlicher und provokatorischer 

Elemente; 

d) Argumentation der die Politik des ZK und der Regierung unterstutzenden 

Krafte. 

6.	 Die Informationsgruppen bei den Chefs der Bezirksverwaltungen geben auBerdem 

taglich bis 6.00 Uhr morgens informatorisch einen Querschnitt der Stimmung un

ter der Bevolkerung einschlieBlich der Landbevolkerung des Bezirkes, der haupt

sachlichsten Fragen, die diskutiert werden, der erkennbaren Absichten des Geg

ners und der Aktivitat der fortschrittlichen Krafte an die Informationsgruppe beim 

Staatssekretar, 

7.	 Die Informationsgruppe beim Staatssekretar stellt taglich bis 10.00 Uhr morgens 

aus den Informationen von den Informationsstellen bei den Chefs der Bezirksver

waltungen, aus den Lageberichten der Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei, 

der Hauptverwaltung Deutsche Grenzpolizei, der Transportpolizei, dem Lagebe

richt des Prasidenten der Volkspolizei Berlin, dem Abhorbericht des RIAS und 

den wichtigsten, die politische Absicht erkennen lassenden Berichten der West

presse, auf maximal 5-6 Schreibmaschinenseiten, den taglichen Bericht zusam

men, der den Extrakt aller ihr zugeleiteten Informationen darstellt. 

8.	 Die Informationsstellen bei den Chefs der Bezirksverwaltungen arbeiten analog 

entsprechend den bezirklichen und ortlichen Bedingungen im eigenen Bereich. 

9.	 Wichtige, fur die politischen Absichten feindlicher Zentren charakteristische 

Merkmale gibt die Informationsstelle des Staatssekretariats an die Informations

stellen der Bezirksverwaltungen zur Ubermittlung an die Chefs der Bezirksver

waltungen. 

10.	 Alle gegebenen Informationen mussen in der Regel uberpruft sein. 

Geruchte sind zu melden, aber als solche zu kennzeichnen. 

11.	 Der Informationsdienst hat nur einen Sinn, wenn er schnell arbeitet und am ande

ren Morgen uber den vorhergehenden Tag die Ergebnisse in schriftlicher Zusam

menfassung zur Information des Politburos, des Ministerprasidenten, des 

Ministers des Innem, des Staatssekretars fur Staatssicherheit und der Stellvertreter 

des Staatssekretars, vorliegen. 

12.	 Regelmaliig 2-mal monatlich, am 1. und 15. des Monats, ist eine Analyse, die die 

Entwicklung der Lage der letzten 14 Tage mit ihren charakteristischen Merkmalen 

darstelIt, anzufertigen. Diese Analyse ist auch den Chefs der Bezirksverwaltungen 

zu ubermitteln, 
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13.	 In besonderen Hillen ist neben der Tages-Information bei plotzlichen Verande

rungen durch Sonderinformation mitzuteilen, welche Ereignisse sich zurzeit ab

spielen resp[ektive] zu erwarten sind. 

14. Nachdem die Informationsgruppe die Berichte ausgewertet hat, sind dieselben an 

die betreffenden operativen Abteilungen abzugeben. 
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Dokument 11 

6. Oktober 1953 

Statut des Staatssekretariats fur Staatssicherheitt 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, SdM 1574, Bl. 1 f. - Original, 2 S.
 
Vermerke: [AufS. 1:] Bestatigt: O. Grotewohl, 15.10.1953 [Name und Datum handschriftlich], Minis

terprasident der Deutschen Demokratischen Republik. - [Auf S. 2, nach Text] Berlin, den 6.10.1953.
 
Zusatzliche Informationen: 1m MfS verbreitet als: GVS 3493/53,26 Ex., je 2 S. (BStU, MfS, BdL-Dok.
 
5125 und 6115; MfS-DSt-Nr. 102102). - Verteiler: Stoph, Mielke (3 Ex.), Fadeikin, Wolf, Last, Walter,
 
Gutsche, Weikert, Verwaltungen Groll-Berlin und »Wismut«, Bezirksverwaltungen. - Statut wird im
 
weiteren Sinne abgelost durch MfS-Statut v. 30.7.1969 (Dokument 29 in dieser Edition). - Statut 1953
 
eingezogen durch BdL 1972.
 

1.	 Das Staatssekretariat fur Staatssicherheit besteht im Rahmen der bestatigten 

Struktur des Ministeriums des Innern. 

Grundlage fur die Arbeit des Staatssekretariats fur Staatssicherheit sind die Be

schlusse und Direktiven des ZK bzw. des Politburos der SED, die Gesetze und 

Verordnungen bzw. die Anweisungen des Ministerprasidenten sowie die Befehle 

und Anordnungen des Ministers des Innem. 

2.	 Das Staatssekretariat wird vom Staatssekretar geleitet, der zugleich Stellvertreter 

des Ministers des Innem ist. 

Der Struktur- und Stellenplan des Staatssekretariats wird von den zustandigen Or

ganen bestatigt. 

Die Stellvertreter des Staatssekretars, die Abteilungsleiter und die Chefs der nach

geordneten Dienststellen in den Bezirken und Kreisen arbeiten nach den Befehlen 

und Dienstanweisungen des Staatssekretars. Sie tragen in ihrem Zustandigkeitsbe

reich die volle Verantwortung fur die Arbeit. Zur Verwirklichung der Aufgaben 

hat von allen Verantwortlichen eine systematische Anleitung und Kontrolle der 

unterstellten Personen zu erfolgen. 

3.	 Dem Staatssekretariat obliegt die Pflicht, auf der Grundlage der gegebenen Be

schlusse, Anordnungen und Befehle die Voraussetzungen zu schaffen und die 

MaBnahmen zu treffen, die die Sicherheit des Staates, die Festigung der Staats

macht und die Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung gewahrleisten, 

Durch Beschluss des Ministerrates vom 23.7.1953 war das Ministerium fur Staatssicherheit zum 
Staatssekretariat herabgestuft und in das Ministerium des Innem eingegliedert worden (BA, DC 
20/1/3 194). Zum Kontext dieses Beschlusses vgl. Fricke, Karl Wilhelm; Engelmann, Roger: Der 
»Tag X« und die Staatssicherheit. 17. Juni 1953 - Reaktionen und Konsequenzen im DDR
Machtapparat. Bremen 2003, S. 177-179. Durch Beschluss des Prasidiums des Ministerrates vom 
24.11.1955 wurde die Staatssicherheit gut zwei Jahre spater wieder ein selbststandiges Ministerium 
(BA, DC 20/1/4 147). 
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4. Das Staatssekretariat fur Staatssicherheit hat das Recht: 

a)	 Verhaftungen von feindlichen Spionen, Agenten und Diversanten vorzuneh

men, wenn aufgrund erworbener Unterlagen fur die feindliche Tatigkeit der 

begriindete Verdacht vorliegt oder Beweise fur die feindliche Tatigkeit vor

handen sind; 

b)	 alle erforderlichen Untersuchungen bis zum Schlussbericht an die Organe der 

Justiz zu fuhren; 

c)	 zur Aufdeckung, Unterbindung und Entlarvung feindlicher Tatigkeit die Zen

sur, die Beobachtung und die Verwendung technischer Mittel (Abhoren) 

durchzufiihren; 

d)	 in Westdeutschland, Westberlin und der Deutschen Demokratischen Repu

blik effektiv arbeitende Agenturen zu errichten und zu unterhalten; 

e)	 sich der Moglichkeit zu bedienen, die andere Polizeiorgane oder sonstige 

Einrichtungen haben, urn die feindliche Tatigkeit erfolgreich zu bekampfen, 

AIle Polizeidienststellen und sonstige Einrichtungen haben die Pflicht, nach 

den Richtlinien des Staatssekretariats fur Staatssicherheit, die yom Minister 

des Innem bestatigt sind, die Organe der Staatssicherheit zu unterstiitzen. 

5.	 Die Bestatigung der leitenden Kader erfolgt entsprechend der Nomenklatur des 

ZK der SED. Ihre Einsetzung erfolgt durch Befehl des Ministers des Innem. 

Fur die Bestatigung und Einsetzung aller ubrigen Kader erlasst der Staatssekretar 

entsprechende Anweisungen. 

Die Einstellung der Kader des Staatssekretariats erfolgt nach den kaderpolitischen 

Richtlinien. 

Zur standigen Verbesserung der operativen Arbeit ist die fachliche und politische 

Schulung der Mitarbeiter durchzufuhren. Zur Heranbildung des Nachwuchses 

dient die Schule des Staatssekretariats. 

6. Die Dienstgrade fur Mannschaften, Unterfuhrer und Offiziere werden wie folgt 

festgelegt: 

a) Soldat, Gefreiter; 

b) Unteroffizier, Fe1dwebe1, Oberfeldwebel, Hauptfeldwebel (Letzterer nur fur 

Innendienstleiter); 

c)	 Unterleutnant, Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann, Major, Oberstleutnant, 

Oberst, 

Generalmajor, Generalleutnant, Generaloberst. 

7.	 AIle Disziplinarfragen werden nach der bestatigten Disziplinarordnung behandelt. 

Zur Erfullung der Aufgaben ist die strikte Einhaltung der Disziplin und eine 

strenge Konspiration notwendig. 

Die in der Disziplinarordnung festgelegten Grundsatze fur Belobigungen, Aus

zeichnungen oder fur Strafen sind konsequent zu verwirklichen. 
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8.	 Zur Beratung des Staatssekretars in den wichtigsten Angelegenheiten wird im 

Staatssekretariat ein Kollegium gebildet. Zusammensetzung, Aufgaben und Ar

beitsweise des Kollegiums werden durch die »Bestimmungen des Kollegiums« 

geregelt. 
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Dokument 12 

1. Dezember 1953 

Dienstanweisung Nr. 38/53: Zusammenarbeit der Organe des Staats
sekretariats fur Staatssicherheit mit den Organen der Staatsanwalt
schaft 

Nachweis/QuelIe: BStU, MfS, BdL-Dok. 2089. - Original, 4 S. - MfS-DSt-Nr. 100880.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium des
 
Innern, Staatssekretariat fur Staatssicherheit, Der Staatssekretar, - [AufS. 1:] Geheime Verschlusssache
 
GVS 3666/53 - 20 Ex., je 4 Bl., 1. Ex., 4 Bl. - [Auf Bl. 4, nach Text] Wollweber [handschriftlich],
 
Staatssekretar,
 
Zusatzliche Informationen: Verteiler: HA IX, Abt. IX der Bezirksverwaltungen, Verwaltungen Grol3

Berlin und »Wismut«, - Einzug angewiesen am 11.10.1972 durch BdL.
 

Urn die Zusammenarbeit der Organe des Staatssekretariats fur Staatssicherheit mit den 

Organen der Staatsanwaltschaft zu verbessem und die strikte Einhaltung der Bestim

mungen der Strafprozessordnung durch die Organe des Staatssekretariats fur Staatssi

cherheit zu gewahrleisten, wird angeordnet: 

1.	 Verhaftungen und vorlaufige Festnahmen 

a)	 Richterliche Haftbefehle sind entsprechend § 153 der StPOl bei den fur die Orga

ne des Staatssekretariats fur Staatssicherheit zustandigen bestatigten Staatsanwal

ten zu beantragen. 

b)	 Jede Festnahme ist dem zustandigen aufsichtsfuhrenden Staatsanwalt unverzug

lich zu melden, der in eigener Verantwortlichkeit die Vorfuhrung vor dem Richter 

veranlasst. 

Die Vorfuhrung erfolgt ausschlieBlich in den Raumen der Haftanstalt. 

c)	 Punkt 1, Abs. a), b) und c) der Dienstanweisung Nr. 1/522 zum Befeh1 Nr. 74/523 

des Ministeriums fur Staatssicherheit vom 15.5.1952 wird mit sofortiger Wirkung 

aufgehoben. 

2.	 Durchfiihrung offcntlichcr Verhandlungen vor den Strafgerichten 

Strafverfahren, bei denen die Untersuchungen durch die Organe des Staatssekretariats 

fur Staatssicherheit gefuhrt wurden, werden offentlich verhandelt. 

Gesetz tiber das Verfahren in Strafsachen in der DDR (Strafprozessordnung) v. 2.10.1952; GBl. I 
S. 997, hier § 153 (Richterliche Vernehmung). 

2 Dienstanweisung 1/52 zum Befehl 74/52 v. 15.5.1952 (Dokument 8 in dieser Edition). 
3 Befehl 74/52 v. 15.5.1952: Beschluss des Ministerrates v. 27.3.1952 (Dokument 7 in dieser Editi

on). 
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In den Fallen, wo dies nicht geboten erscheint (§ 6, Abs. 2, GVG)4, insbesondere dann,
 

wenn die offentliche Ordnung gefahrdet, oder wenn es die Notwendigkeit der Geheim


haltung bestimmter Tatsachen erforderlich macht, ist vom Staatsanwalt bei Gericht zu
 

beantragen, die Offentlichkeit auszuschlieBen.
 

Strafverfahren, die Spionage als Delikt zum Inhalt haben, sind in der Regel unter Aus


schluss der Offentlichkeit zu verhandeln.
 

Bestehen vonseiten der Untersuchungsorgane des Staatssekretariats fur Staatssicherheit
 

Bedenken gegen eine offentliche Durchfuhrung der Hauptverhandlung, so ist dies be


reits bei der Ubergabe der betreffendenAkten schriftlich zu vermerken. Im Schlussbe


richt sind die Grunde fur die Bedenken aufzufuhren, die gegen eine offentliche Durch


fuhrung sprechen.
 

In jeden Fallen, in denen den Bedenken der Untersuchungsorgane fiber die Durchfuh


rung einer offentlichen Hauptverhandlung anderweitige Meinungen des Staatsanwaltes
 

gegenuberstehen, sind die Staatsanwalte der Abteilungen I vom Generalstaatsanwalt
 

der Deutschen Demokratischen Republik angewiesen, vor der Hauptverhandlung
 

Rucksprache fiber die Art der Durchfuhrung der Verhandlung zu nehmen.
 

Die Verantwortlichkeit fur die offentliche oder nicht-offentliche Durchfuhrung der
 

Verfahren liegt beim Staatsanwalt, der beim Gericht seinen Antrag stellt und beim Ge


richt, das iiber den Antrag entscheidet.
 

3. Benachrichtigung von Angehorigen Inhaftierter 

Angehorige Inhaftierter sind, soweit es der Verhaftete nicht ausdriicklich anders 

wiinscht, von der Verhaftung zu benachrichtigen, sofem der Zweck der Untersuchung 

dadurch nicht gefahrdet wird. 

Die Benachrichtigung erfolgt nach vorherigem Einverstandnis der Untersuchungsorga

ne des Staatssekretariats fur Staatssicherheit durch den Staatsanwalt. (§ 143 StPO)5 

4. Sprech- und Schreiberlaubnis fur inhaftierte Personen 

Sprech- und Schreiberlaubnis ist fur die gesamte Dauer des Untersuchungsverfahrens
 

dem Inhaftierten nicht zu gestatten.
 

Erteilt der Staatsanwalt nach Eingang des Schlussberichtes oder das Gericht nach Er


offnung des Hauptverfahrens Sprech- oder Schreiberlaubnis, so haben die Untersu


chungsorgane des Staatssekretariats fur Staatssicherheit, sofem die betreffenden Be


schuldigten sich in Gewahrsam des Staatssekretariats fur Staatssicherheit befinden,
 

diese Anordnung zu beachten.
 

4	 Im Original falschlich »GVS«. GVG = Gesetz tiber die Verfassung der Gerichte der DDR (Ge
richtsverfassungsgesetz) vom 2.10.1952; GBI. I S. 983, hier § 6 Abs. 2 (Offentlichkeit der Ver
handlungen, Aussch1uss der Offentlichkeit). 

5	 StPOIDDR 1952, § 143 (Benachrichtigung von Angehorigen). 
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Die Staatsanwalte der Abteilung I sind vom Generalstaatsanwalt dariiber belehrt wor

den, dass so1che Erlaubnis nur in den seltensten Hillen erteilt werden soll, insbesonde

re nur dann, wenn feststeht, dass der Zweck der Untersuchung nicht gefahrdet ist. 

5.	 Entlassungen inhaftierter Personen aus der Untersuchungshaft durch 
die Untersuchungsorgane 

Entlassungen verhafteter Personen aus der Untersuchungshaft durch die Organe des 

Staatssekretariats fur Staatssicherheit erfolgen auf Anordnung des Staatsanwalts, der 

die Aufhebung des Haftbefehls beim Gericht beantragt. (§ 150 StPO)6 

Bei Entscheidungen des Staatsanwaltes auf Haftentlassung oder Entlassung nach Ein

stellung des Verfahrens ist der Beschuldigte aus der Haft zu entlassen. Ergeben sich 

bei den Untersuchungsorganen des Staatssekretariats fur Staatssicherheit Bedenken 

gegen die Entscheidungen des Staatsanwaltes auf Haftentlassung oder Einstellung des 

Verfahrens, so sind die Grunde fur diese Bedenken unverziiglich dem zustandigen 

Staatsanwalt oder im erforderlichen Falle seinem vorgesetzten Staatsanwalt vorzutra

gen, urn eine Abanderung dieser Entscheidungen zu erreichen. 

Die Staatsanwalte der Abteilungen P sind vom Generalstaatsanwalt der DDR angewie

sen, in jedem Falle vor der Herbeifuhrung von Entscheidungen auf Haftentlassung 

oder Einstellung des Verfahrens mit dem zustandigen Untersuchungsorgan des Staats

sekretariats fur Staatssicherheit Riicksprache zu nehmen. 

Erfolgt in der gerichtlichen Hauptverhandlung der Freispruch eines Angeklagten, so ist 

dieser aus der Haft zu entlassen. 

Ergeben sich gegen die Entscheidungen des Gerichts Bedenken, so sind die Griinde fur 

diese Bedenken unverziiglich dem zustandigen Staatsanwalt vorzutragen, urn darauf 

hinzuwirken, dass innerhalb der im Gesetz (§ 148, Absatz 2 der StPO)8 vorgeschriebe

nen 24-Stundenfrist ein neuer Haftbefehl erwirkt werden kann, damit die weitere In

haftierung gesetzlich begriindet ist. 

6 StPOIDDR 1952, § 150 (Aufhebung des Haftbefehls vor Anklageerhebung). 
7 Abt. I der Staatsanwaltschaften: zustandig fur die Sicherheit des Staates (Spionage, Staatsverbre

chen). 
8 StPOIDDR 1952, § 148 (Aufhebung des Haftbefehls). 
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Dokument 13 

12. Dezember 1953 

Richtlinie fiir die operative Erfassnng und Statistik in den Organen 
des Staatssekretariats fiir Staatssicherheit des MdI der DDR 

Nachweis/QuelIe: BStU, MfS, BdL-Dok. 3032. - Druck, 11 S. - MfS-DSt-Nr. 100891. 
DokumentenkopfNermerke: [Auf Deckblatt:] Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, 
Ministerium des Innem, Staatssekretariat fur Staatssicherheit - Geheime Verschlusssache GVS 90/54 
262 Ex. je 6 Bl., 1. Ex., 6. Bl. - [Auf S. 11:] gez. Wollweber - F.d.R. Rohner [handschriftlich], Major. 
Zusatzliche Informationen: Ges. 343 Ex., davon 81 Ex. nachgefertigt - Verteiler: Wollweber, Mielke, 
Last, Walter, Wolf, Weikert, Gutsche, Zentrale Diensteinheiten, Bezirksverwaltungen, Verwa1tungen 
Grofl-Berlin und »Wismut«, Chemnitz, Schulen Potsdam und Eberswa1de. - Anderung betreffs einiger 
Vorgangsarten durch Schreiben vom 20.5.1960 (Dokument 20 in dieser Edition). - Einzug angewiesen 
am 1.6.1972 durch BdL. 

1.	 Zum Zwecke einer vollstandigen Auswertung des gesamten von den Organen des 

SfS der DDR im Verlaufe der operativen und Untersuchungstatigkeit erworbenen 

Materials, ZUf·Systematisierung dieses Materials und zur Organisierung seiner 

richtigen Registrierung und Aufbewahrung, wird eine einheitliche Fuhrung der 

operativen Vorgange eingefiihrt und die operative Erfassung und Statistik der in 

diesen Vorgangen bearbeiteten Personen zentralisiert. 

Der zentralisierten operativen Erfassung und Statistik unterliegen: 

a) AIle Personen, welcheeine aktive antidemokratische Tatigkeit durchfiihrten 

oder zurzeit durchfuhren oder dieser Tatigkeit verdachtig sind; Spione, Terro

risten, Diversanten, Saboteure, Schadlinge, Provokateure, ehemalige leitende 

Mitarbeiter der Gestapo, des SD, der NSDAP, Offiziere der ehemaligen 

Wehrmacht, Funktionare der SPD, aus der SED Ausgeschlossene, aIle Trotz

kisten, Sektierer. 

b)	 AIle Parteien, Verbande, Organisationen und Gruppen, welche eine aktive 

antidemokratische Tatigkeit ausuben; Zentren feindlicher Geheimdienste, 

Schulen, Treff- und konspirative Wohnungen, sowie Firmen, Behorden und 

andere SteIlen, welche von Geheimdiensten der kapitalistischen Lander zu 

Tarnzwecken fur ihre Zersetzungsarbeit benutzt werden. 

c)	 Personen, welche die Arbeit der Organe des SfS der DDR unterstutzen (In

formatoren, Hauptinformatoren, geheime Mitarbeiter, Inhaber von Treff- und 

konspirativen Wohnungen). 
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1. Teil 

1. Die Fuhrung von Karteien 

2. Zur Registrierung und Zusammenfassung von Informationen uber alle das SfS der 

DDR interessierenden Personen, Parteien und andere Objekte der Bearbeitung 

werden zentralisierte Karteien gefUhrt, und zwar in der Abteilung Erfassung und 

Statistik des Staatssekretariats im MaBstab der DDR und in den Abteilungen Er

fassung und Statistik der Bezirksverwaltungen im MaBstab des Bezirks. Es wer

den gefiihrt: 

a) Eine Kartei der verhafteten Personen, der Personen, die bearbeitet werden 

und der Personen, welche in Materialien der Organe des SiS in Erscheinung 

getreten sind. 

b) Eine Kartei der Personen, we1che den Organen des SiS Untersttitzung leisten 

(Informatoren, Hauptinformatoren, Geheime Mitarbeiter, Inhaber von kon

spirativen Wohnungen). 

c) Eine Kartei uber die von den Organen des.SfS.ermittelten antidemokratischen 

Parteien, Organisationen, Spionagezentren usw. (DieseKartei wird nur in der 

. Abteilung Erfassung und Statistik des Staatssekretariats gefuhrt.) 

d) Eine statistische Kartei(Arbeitskartei) zur Registrierung von verhafteten Per

sonen, Personen, welche bearbeitet werden und .von Personen, welche die 

Arbeit der Organe des SfS unterstutzen. 

e)	 Eine Kartei uber alle.operativen-jmd Untersuchungsvorgange, 

Diese Karteien setzen sich aus Karteikarten einer festgelegten. Form zusam

men. Die Karteikarten mussenvollstandig und genau ausgefullt werden, un

bedingt mit Schreibmaschine oder Tinte, ohne Streichungen und Verbesse

rungen. 

Fur Personen, we1che zwei oder mehr Namen haben, wird fur jeden Namen 

eine gesonderte Karteikarte ausgeschrieben. 

3.	 In der Regel werden Personen registriert, von denen die notwendigen Personalien 

vorhanden sind, die auf den Karteikarten vermerkt werden mussen. 

In Sonderfallen werden zur Registrierung von Personen Karteikarten mit einem 

Minimum von Angaben (Name; Vorname, Wohnortoder Arbeitsstelle) ange

nommen. Terroristen und Agenten jedoch, welche von feindlichen Geheimdien

sten in die DDR geschickt sind, werden zur Registrierung mit der Angabe nur des 

Namens und der bekannten Kennzeichen angenommen, jedoch mit unbedingter 

Vervollstandigung der Angaben nach deren Erhalt. 

Jeder Mitarbeiter des SiS ist verpflichtet, fiir die Vervollstandigung und Genauig

keit der operativen Erfassung der zu bearbeitenden Personen zu sorgen und bei 
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Erhalt von neuen Angaben der Abteilung Erfassung und Statistik davon Mittei

lung zu machen. 

II.	 Die Registrierung von operativen Vorgangen nach der Art 
der verbrecherischen Tatigkeit der darin erfassten Personen 

4. Zur Systematisierung der Registrierung der verbrecherischen Tatigkeit verschie

dener feindlicher Elemente werden die operativen- und Untersuchungsvorgange je 

nach Art des begangenen oder beabsichtigten Verbrechens der darin bearbeiteten 

Personen erfasst und registriert. 

Es werden folgende Arten verbrecherischer Tatigkeit festge1egt: 

a) Die Agentur feindlicher Geheimdienste, dazu gehoren Agenten, welche von 

feindlichen Geheimdiensten zur Spionage, Diversion, Terror und anderen 

feindlichen Handlungen geschickt werden und andere Personen, uber we1che 

Material hinsichtlich des Verdachts der Verbindung mit feindlichen Geheim

diensten vorhanden ist. 

Die Agentur der feindlichen Geheimdienste wird nach den Landern unterteilt, 

furwelche sie arbeiten: 

USA Frankreich 

England Bonner Regierung 

Davon: 

Dienststelle Blank Vatikan 

Geheimdienst Gehlen andere Geheimdienste (angeben, 

Amt fur Verfassungsschutz we1che insbesondere) 

Informationsburo »West« ungeklarte Geheimdienste; 

b) Die Agentur der Abwehr, der Polizei und anderer ehemaliger deutscher Straf

organe, darunter auch offizielle Angehorige dieser Organe, die Agentur- und 

Untersuchungsarbeit durchgefuhrt haben; 

c) Teilnehmer der rechten sozialdemokratischen Untergrundbewegung und an

derer antidemokratischer Organisationen: 

Ostburo der SPD Bund Deutscher Jugend 

Ostburo der CDU Stahlhelm 

Ostdienst der FDP »Deutsche Patrioten« 

Kampfbund gegen die Haus der Zukunft 

Unmenschlichkeit' Volksbund zur Verteidigung des 

Bund freiheitlicher Juristen- Friedens und der Freiheit' 

Vereinigung politischer Fluchtlinge" und andere; 

1 Eigentlich: Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU).
 
2 Eigentlich: Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen (UFJ).
 
3 Eigentlich: Volksbund fur Frieden und Freiheit.
 
4 Eigentlich: Vereinigung Politischer Ostfluchtlinge (VPO).
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Bund der Heimatvertriebenen 

Vereinigung der Opfer des Stalinismus 

d) Trotzkisten, Anarchisten und Angehorige anderer Organisationen und Grup

pen:
 

Mitglieder trotzkistischer Organisationen und Gruppen
 

Anarchisten
 

Andere (angeben, welche insbesondere); 

e) Leitende und geseIlschaftliche Funktionare des ehemaligen faschistischen 

Deutschlands und der NSDAP; 

t) Terroristen und Personen, welcheterroristischer Absichten verdachtigt wer

den; 

g) Diversanten, Schadlinge, Saboteure und Personen, die des Begehens dieser 

Verbrechen verdachtigt sind; 

h) Personen, die wegen antidemokratischer Agitation und des Verdachts dieser 

Tatigkeit bearbeitet werden; 

i) Klerus, Angehorige von Kirchen und Sekten, die in dem Verdacht antidemo

kratischer Tatigkeit stehen oder diese ausiiben und bearbeitet werden: 

Katholiken, Unitaten und Jiidischer Klerus 

Lutheraner (Klerus) Klerus und Angehorige der recht-

Zeugen Jehovas glaubigen Kirche; 

Angehorige von Sekten 

j)	 Personen, die andere Staatsverbrechen begangen haben oder dieser Verbre

chen verdachtigt sind und bearbeitet werden (angeben, welche insbesondere). 

III. Operative Vorgange 

5.	 Es werden folgende Arten von operativen Vorgangen festgelegt: 

a) lTberpriifUngsvorgange 

werden angelegt iiber eine Person oder eine Gruppe von Personen, die im 

Verdacht der Ausiibung einer feindlichen Tatigkeit stehen. Als Grundlage fur 

das Anlegen eines solchen Vorganges konnen Mitteilungen von GI und GM, 

schriftliche oder miindliche Erklarungen einzelner Personen, anonyme Mit

teilungen und anderes Material dienen, welches iiberpriift werden muss. 

Fur die Bearbeitung von Uberprufungsvorgangen wird eine Frist bis zu 

6 Monaten festgelegt. In dieser Zeit muss das Material, welches als Grundla

ge zur Anlegung eines Uberprufungsvorganges diente, iiberpriift sein. 

1m Falle der Bestatigung des primaren Materials iiber die feindliche Tatigkeit 

oder des Hinzukommens von neuem Material werden diese Personen entwe

der verhaftet und der Vorgang wird abgeschlossen und im Archiv abgelegt 

oder, wenn aus operativen Griinden die Weiterbearbeitung dieser Personen 
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notwendig ist, wird der Uberprufungsvorgang in einen operativen Einzel


oder Gruppenvorgang umregistriert.
 

Im FaIle der Nichtbestatigung des Materials wird der Vorgang eingestellt und
 

im Archiv abgelegt.
 

b)	 Einzelvorgange 

werden angelegt aufgrund von tlberpruftem Material tiber Einzelpersonen, die 

eine aktive feindliche Tatigkeit ausuben. Wenn im Verlaufe der Bearbeitung 

festgestellt wird, dass die im Einzelvorgang bearbeitete Person eine organi

sierte feindliche Tatigkeit zusammen mit anderen Personen durchfiihrt, wird 

auf der Grundlage des Materials eines solchen Vorganges ein Gruppenvor

gang angelegt oder der Einzelvorgang wird einem friiher angelegten Grup

penvorgang hinzugefiigt. 

Jeder Einzelvorgang erhalt eine Kurzbezeichnung (Deckname), unter wel

chern dieser Vorgang in der Abteilung Erfassung und Statistik gefiihrt wird. 

Der Abschluss eines Einzelvorganges erfolgt bei Verhaftung der bearbeiteten 

Person und die Einstellung bei Nichtbestatigung des Materials. 

c)	 Gruppenvorgange 

werden angelegt tiber eine Gruppe von Personen (zwei oder mehr), welche 

untereinander durch eine aktive feindliche Tatigkeit verbunden ist [sic!]. 

Als Grundlage zur Anlegung eines Gruppenvorganges dient uberpruftes Ma

terial tiber die feindliche Tatigkeit der zu bearbeitenden Personen. Jeder Vor

gang erhalt eine Kurzbezeichnung (Deckname). 

Wenn im Verlaufe der Bearbeitung neue Personen festgestellt werden, die 

mit den bearbeiteten Personen feindliche Tatigkeit ausuben, so werden diese 

Personen mit gleichzeitiger Hinzufiigung des tiber sie vorhandenen Materials 

zu diesem Vorgang registriert. 

Bei Beendigung der Bearbeitung oder bei Verhaftung einer oder mehrerer 

.Personen von den im Gruppenvorgang bearbeiteten Personen oder bei Ein

stellung der Bearbeitung aus anderen Griinden .stellt der Mitarbeiter, der den 

Vorgang bearbeitet, dariiber einen formlosen Bericht zusammen, welcher von 

dem leitenden Mitarbeiter, der die Genehmigung zum Anlegen des Vorgan

ges gegeben hat, bestatigt wird. 

Die Bearbeitung der im Vorgang verbliebenen Personen erfolgt im gleichen 

Vorgang bis 'zu dessen Beendigung. Der Gruppenvorgang wird nur dann ein

gestellt und im Archiv abgelegt, wenn die Bearbeitung aller im Vorgang er

fassten Personen vollkornrnen beendet ist. 

d)	 Fahndungsvorgiinge 

werden angelegt nur anhand von uberpruftem Material, welches die in Fahn

dung gestellten Personen ihrer verbrecherischen Tatigkeit uberfuhrt, 
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Fahndungsvorgange werden tiber jeden Verbrecher gesondert angelegt. Alle 

Personen, die anhand von Fahndungsvorgangen in Fahndung stehen, sind in 

Republiksfahndung zu stellen. Urn eine Person in· Republiksfahndung zu 

stellen, ist der Mitarbeiter, der den Fahndungsvorgang bearbeitet, verpflich

tet, der Fahndungsabteilung des SiS einen ausfiihrlichen Bericht zu dem 

Vorgang zu ubergeben bzw. zu ubersenden. 

Die Fahndungsabteilungdes SiS nimmt aufgrund der vorgelegten Berichte 

die in Fahndung stehenden Personen in ihre Orientierungsrundschreiben auf. 

Personen, die in den Orientierungsrundschreiben aufgefiihrt sind, werden in 

.der Abteilung Erfassung und Statistik des SiS und der Bezirksverwaltung 

karteimallig erfasst. 

Bei operativer Notwendigkeit konnen zu Fahndungsvorgangen Fahndungs

duplikatvorgange angelegt und registriert werden. 

Bei Fahndungsvorgangen werden nur die in Fahndung gestellten Verbrecher 

registriert. Die Anlegung, Registrierung und Ubergabe von Fahndungsvor

gangen und Fahndungsduplikatvorgangen an ein anderes Organ des SiS oder 

an einen anderen Mitarbeiter geht ebenso vor sich, wie dies bei anderen ope

rativen Vorgangen der Fall ist. 

e)	 Objektvorgange 

werden angelegt tiber Objekte, die von den Organen der Staatssicherheit des 

MdI der Deutschen Demokratischen Republik operativ betreut oder bearbei

tet werden. 

Objekte, die operativ betreut werden, sind: 

Behorden, volkseigene Betriebe der Industrie, des Handels, des Transports 

und der Landwirtschaft, Organisationen, Genossenschaften usw., we1che sich 

in der Deutschen Demokratischen Republik befinden. Das Hauptziel der Be

treuung dieser Objekte besteht darin, sie vor dem Eindringen feindlicher 

Elemente zu bewahren und mogliche Versuche der Sabotage, der Schadlings

arbeit, der Diversion usw. zu verhindem. 

Objekte, die operativ bearbeitet werden, konnen sein: 

Antidemokratische Parteien, Verbande und Organisationen, Schulen und 

Zentren feindlicher Geheimdienste, Behorden, Privatfirrnen und Untemeh

men, we1che von feindlichen Geheimdiensten zur feindlichen Tatigkeit gegen 

. die Deutsche Demokratische Republik benutzt werden, usw. 

Alle Personen, die in Objektvorgangen erfasst sind, tiber die eine verbreche

rische Tatigkeit bekannt wird, werden in dem. Personenindexbogen des Ob

jektvorganges eingetragen und unter Vorlage des Indexbogens und der Ab

gabe von zwei (im Staatssekretariat eine) Karteikarten bei der Abteilung Er

fassung und Statistik karteimalsig erfasst. 
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Die aufgrund des. Materials des Vorganges festgestellten Parteien, Organisa

tionen, Finnen, Anschriften usw., die zur Durchfuhrung einer feindlichen 

Tatigkeit benutzt werden, sind auf dem betreffenden Indexbogen des Vor

ganges zu vennerken und ist je eine entsprechende Karteikarte auszufullen 

[sic!]. Die Karteikarte ist unter Vorlage des Indexbogens ebenfalls der Ab

teilung Erfassung und Statistik zwecks Erfassung in die Kartei zu ubergeben, 

Die Bearbeitung von Objektvorgangen schlieBt nichtaus, dass uber die darin 

erfassten Personen andere operative Vorgange angelegt werden. 

Ein Objektvorgang wird eingestellt und im Archiv abgelegt, nach Liquidie

rung des Objekts oder bei Einstellung der Betreuung des Objektes. 

6.	 AuBer den erwahnten operativen Vorgangen fuhren die Organe fur Staatssicher

heit: 

Mappen mit Material uber die offiziellen Mitarbeiter der Spionage-, Abwehr- und 

Straforgane, iiber die leitenden und politischen Funktionare des ehemaligen fa

schistischen Deutschlands. In diesen Mappen soll das bei den Organen der Staats

sicherheit eingegangene Material tiber die im Bereich des Organs wohnhaften of

fiziellen Mitarbeiter von Spionage- und Abwehrorganen des faschistischen 

Deutschlands, uber das Kommando- und leitende Personal der SS, SA, das leiten

de Personal der NSDAP vom Blockleiter aufwarts, leitende Staatsbeamte von 

Kreis- und Stadtorganisationen aufwarts, GroBagrarier und Kapitalisten, Redak

teure und Korrespondenten faschistischer Verlage und andere bedeutende faschi

stische Funktionare konzentriert sein. Des Weiteren Sozialdemokraten, Personen, 

die am 17.6.53 und nachher provokatorisch aufgetreten sind, Personen, die uber 

einen zweiten Tag X diskutieren sowie Personen, die aus Westdeutschland und 

Westberlin in die DDR kommen und in unseren GroBbetrieben tatig werden. 

(Wenn der Verdacht der Schaffung von 5. Kolonnen besteht.) 

Das Anlegen einer solchen Mappe mit Material erfolgt aufgrund eines vom 

Dienststellenleiter bestatigten Beschlusses. Zur Registrierung derselben wird an 

die zustandige Abteilung Erfassung und Statistik der bestatigte Beschluss uber das 

Anlegen eines Vorganges zusammen mit drei (im Staatssekretariat zwei) Kartei

karten uber jede darin enthaltene Person ubergeben. Nach der Registrierung legen 

die Abteilungen Erfassung und Statistik ein Exemplar der Karteikarten in die all

gemeine Auskunftskartei, und mit dem anderen Exemplar wird eine besondere 

Hilfskartei geschaffen, in der die Karteikarten je nach der Art der Stellung oder 

des Dienstes eingeordnet werden. (Gesondert fur Mitarbeiter der Gestapo, des SD, 

der »Abwehr«, der SS usw.) 

Die dritten Karteikarten werden an die Abteilung Erfassung und Statistik im 

Staatssekretariat iibersandt. 
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Personen, die aufgrund dieses Materials registriert sind, sind unter operative Be


obachtung zu nehmen.
 

Jeder Mitarbeiter, der einen solchen Vorgang bearbeitet, ist verpflichtet, peri


odisch, jedoch nicht weniger als einmal in 6 Monaten, den Verbleib der regis


trierten Personen zu uberprufen und bei Feststellung einer Veranderung des
 

Wohnortes durch diese Personen der zustandigen Abteilung Erfassung und Stati


stik zwecks Berichtigung davon Mitteilung zu machen.
 

Bei Feststellung neuer Personen, die der Registrierung unterliegen, ist der operati


. ve Mitarbeiter verpflichtet, der Abteilung Erfassung und Statistik je drei (im 

Staatssekretariat zwei) ausgefiillte Karteikarten zu ubergeben.• 

7.	 Kontrollvorgange 

werden angelegt zur Kontrolle und Beobachtung der Arbeit der untergeordneten 

Organe des SfS. Diese werden angelegt uber die wichtigsten operativen- und Un

tersuchungsvorgange sowie uber wertvolle Gl und GM. Das Anlegen dieses Vor

ganges erfolgt mittels Beschluss. 

Die Kontrollvorgange enthalten Berichte und Mitteilungen der Organe des SfS, 

we1che die Bearbeitung oder Untersuchung fiihren, uber Verlauf und Stand der 

Bearbeitung, Plane und Vorschlage sowie Durchschlage der Anweisungen und 

Ratschlage des kontrollierenden Organs des SfS. Bei Kontrollvorgangen werden 

keine Personen oder Objekte registriert,da diese im Originalvorgang registriert 

sein mussen. 

Die Registrierung und Bearbeitung von Kontrollvorgangen wird genau so durch

gefiihrt wie bei den anderen operativen Vorgangen, Die Kontrollvorgange werden 

eingestellt nach Einstellung der Originalvorgange. 

Registrierung, Bearbeitung, Ubergabe und Einstellung 

von operativen Vorgangen 

8.	 Gruppenvorgange sowie Einzel-, Fahndungs- und Objektvorgange werden ange

legt durch Beschluss, der bestatigt wird: 

Im Staatssekretariat yom Staatssekretar in besonders wichtigen Fallen, im Ubrigen 

von seinen Stellvertretem, in den Bezirksverwaltungen durch die Leiter der Be

zirksverwaltungen oder deren Stellvertreter. 

Die Uberprufungs- und Kontrollvorgange werden angelegt durch Beschluss, der 

vom Abteilungsleiter (KD-Leiter) bestatigt werden muss. Jeder angelegte Vor

gang ist bei der Abteilung Erfassung und Statistik zu registrieren. Eine Bearbei

tung von nichtregistrierten Vorgangen ist unzulassig. 

9.	 Erhalt ein Mitarbeiter Material uber Personen, die in Vorgangen von anderen Ab

teilungen oder Kreisdienststellen bearbeitet werden, so ist dieser verpflichtet, das 

Material der bearbeitenden Abteilung oder Kreisdienststelle zu ubergeben. Zum 
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Zwecke der Feststellung dariiber ist jede Person bei der Abteilung Erfassung und
 

Statistik im Staatssekretariat uberprufen zu lassen.
 

Die Fuhrung von parallel laufenden Vorgangen in zwei Abteilungen ist in Aus


nahmefallen mit Genehmigung des Staatssekretars im Staatssekretariat und des
 

Leiters der Verwaltung in den Bezirksverwaltungen zulassig.
 

Abteilungen, die parallel laufende Vorgange bearbeiten, sind verpflichtet, aIle
 

operativen Ma.f3nahmen in der Bearbeitung dieser Vorgange zu koordinieren und
 

gegenseitig Informationen uber neu erhaltenes Material auszutauschen.
 

Die Kontrolle uber parallel laufende Vorgange erfolgt durch die entsprechende
 

Abteilung des SfS.
 

10.	 Die neu anzulegenden Vorgange sind sofort nach der Bestatigung des Beschlusses 

tiber ihre Anlegung in der Abteilung Erfassung und Statistik zu registrieren. Zur 

Registrierung ist es notwendig, der Abteilung Erfassung und Statistik folgendes 

Material vorzulegen: 

a) Beschluss uber das Anlegen des Vorganges (Formblatt Nr. 1); 

b) zwei Vorgangskarteikarten (im Staatssekretariat eine) (Form Nr. 22); 

c) eine Karteikarte fUr Decknamen bei Einzel-, Gruppen- und Objektvorgangen 

(Form Nr. 20); 

d) drei (im Staatssekretariat zwei) Karteikarten (Form Nr. 16) uber jede im Vor

gang zu bearbeitende Person; 

e) Karteikarten uber Organisationen, Parteien und andere Objekte, welche der 

zentralisierten Erfassung unterliegen (Form Nr. 17). 

11.	 Nach der Registrierung erhalt der Mitarbeiter den Beschluss uber das Anlegen des 

Vorganges zuruck sowie einen Umschlag (Mappe), auf dem die Registriemummer 

des Vorganges vermerkt ist sowie Indexbogen uber Personen und Objekte, auf 

denen die Abteilung Erfassung und Statistik den Erhalt der diesbezuglich uberge

benen Karteikarten bescheinigt. 

Des Weiteren werden noch Formblatter fur andere, zur Fuhrung des Vorganges 

notwendige Dokumente mit ubergeben. 

12.	 Wenn sich im Verlaufe der Bearbeitung des Vorganges noch andere Personen 

oder Objekte ergeben, ist der operative Mitarbeiter verpflichtet, sie rechtzeitig re

gistrieren zu lassen, wozu der Abteilung Erfassung und Statistik zu ubergeben 

sind: 

a) tiber die zu bearbeitenden Personenje drei (im Staatssekretariat zwei) ausge

fullte Karteikarten der Form Nr. 16; 

b) uber die festgestellten Verbindungen je zwei (im Staatssekretariat eine) Kar

teikarten der Form Nr. 16; 

c) uber festgestellte antidemokratische Parteien, Gruppen, Organisationen und 

andere Objekte je eine Karteikarte der Form 17. 



76
 

13. Alle Unterlagen, die dem Vorganghinzugefugt werden, sind im Inhaltsverzeichnis 

einzutragen. Das Inhaltsverzeichnis wird als erstes Blatt eingeheftet. 

14. Die Einstellung eines Vorganges erfolgt durch Beschluss. Der Beschluss fiber das 

Einstellen eines Vorganges wird von denselben leitenden Mitarbeitern bestatigt, 

denen durch die Richtlinie das Recht zur Unterzeichnung von Beschlussen fiber 

das Anlegen dieser Vorgange erteilt ist. Dem eingestellten Vorgang wird ein auf

grund des Materials zusammengestellter Bericht beigefiigt. Der Bericht wird von 

dem Mitarbeiter unterzeichnet, der den Vorgang gefuhrt hat und von dem Leiter 

der Abteilung oder Kreisdienststelle bestatigt, . 

15. Die Ubergabe eines Vorganges an ein anderes Organ erfolgt nur mit Bestatigung 

des Leiters der Abteilung oder Kreisdienststelle. Den zu ubergebenden Vorgangen 

wird ein Bericht fiber den Stand der Bearbeitung des Vorganges beigefiigt. 

Die Ubergabe von Vorgangen von einem Mitarbeiter an einen anderen innerhalb 

der gleichen Abteilung oder Kreisdienststelle erfolgt auf Verfiigung des betreffen

den Leiters mit unbedingter Benachrichtigung der zustandigen Abteilung Erfas

sung und Statistik. 

Die Uberscndung von Vorgangen an andere Organe erfolgt nur fiber die Abteilung 

Erfassung und Statistik. 

16. Zur Anlegung eines zweiten oder nachstfolgenden Bandes zu schon registrierten 

Vorgangen wird ein Beschluss fur das Anlegen eines nachstfolgenden Bandes ge

fasst, der von dem bearbeitenden Mitarbeiter unterzeichnet und vom Leiter der 

Abteilung oder Kreisdienststelle bestatigt wird. Das Anlegen des betreffenden 

Bandes wird unter Vorlage des Beschlusses fiber das Anlegen des Vorganges bei 

der Abteilung Erfassung und Statistik registriert. Der nachstfolgende Band wird 

ebenso gefiihrt wie der erste Band des Vorganges. 

IV. Personalakten und Arbeitsvorgange von Infonnatoren, Hauptin
fonnatoren, Geheimen Mitarbeitem und Inhabem konspirativer 

Wohnungen 

17. Die Registrierung samtlicher Personen, welche die Arbeit der Organe des SfS 

unterstutzen, erfolgt in den Abteilungen Erfassung und Statistik, wo fiber diese 

Kategorie von Personen zwei zentralisierte Karteien gefiihrt werden - und zwar 

nach dem Alphabet der Namen und nach den Decknamen. 

18. Personen, welche die Arbeit der Organe des SfS unterstutzen, werden eingeteilt in 

Informatoren, Hauptinformatoren, Geheime Mitarbeiter und Inhabervon konspi

rativen Wohnungen. Jede zu werbende Person muss vor der Werbung unbedingt 

in der Abteilung Erfassung und Statistik der zustandigen Bezirksverwaltung und 

des SfS uberpruft werden. 
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19.	 Die Genehmigung zurWerbung von Informatoren und Inhabem konspirativer 

Wohnungen wird im Staatssekretariat und in den Bezirksverwaltungen vom Leiter 

der betreffenden Abteilung oderKreisdienststelle erteilt. 

DieWerbung von Hauptinformatoren und Geheimen Mitarbeitem wird geneh

migt: Im Staatssekretariat vom Staatssekretar oder seinen Stellvertretem, in .den 

Bezirksverwaltungen von.dem Leiter der Verwaltung oder seinem Stellvertreter. 

20.	 Zwecks Verhinderung einer Werbung oder Bearbeitung der fur die Werbung vor

gesehenen Personen durch eine andere Abteilung oder Kreisdienststelle, muss der 

die Werbung vorbereitende Mitarbeiter den Kandidaten zur Kontrolle registrieren, 

wozu er der Abteilung Erfassung und Statistik zwei (im Staatssekretariat eine) 

ausgefiillte Karteikarten der Form Nr. 19 tiber die zu werbende Person ubergeben 

muss. 

21.	 Nach der erfolgten Werbung ist der operative Mitarbeiter verpflichtet, die gewor

bene Person bei der Abteilung Erfassurig und Statistik registrieren zu lassen und 

eine Personalakte sowie einen Arbeitsvorgang anzulegen. 

Zur Registrierung der Werbung sind der Abteilung Erfassung und Statistik vor

zulegen: 

Ein Bericht tiber die erfolgte Werbung,drei (im Staatssekretariat zwei) ausgefullte 

Karteikarten der Form Nr. 19, eine Karteikarte der Form Nr. 20 und der tiber

prufte Suchzettel Form Nr. 10. 

22.	 Der Personalakte werden folgende Dokumente beigefugt: 

Vorschlag des Mitarbeiters fur dieWerbung und Bericht tiber die erfolgte Wer

bung, die Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den Organen fur Staatssicher

heit, Fragebogen, Lebenslauf, verschiedene Auskunfte, Charakteristiken, Uberpru

fungsmaterial u. a. 

Die Ablage dieser Dokumente im Vorgang erfolgt chronologisch. 

Als erste Blatter werden in der Akte das Inhaltsverzeichnis, Verzeichnis der Mit

arbeiter, die mit dem Angeworbenen zusammenarbeiten, und der Personenindex

bogen tiber die Verbindungen des Angeworbenen abgeheftet. 

Die Personalakte wird nur tiber eine Person' angelegt, 

In den Arbeitsvorgangen werden die Originale der GI- oder GM-Berichte sowie 

Berichte uber mundliche Mitteilungen der GI oder GM, welche von dem operati

yen Mitarbeiter durch Unterschrift zu bestatigen sind, gruppiert. Die Personalak

ten und Arbeitsvorgange erhalten die gleichen Registriemummem und die glei

chen Decknamen. 

In den Arbeitsvorgang werden von den Berichten ein Inhaltsverzeichnis (Form 

Nr. 8) und eine Liste der Personen, welche in dem Vorgang erscheinen, eingelegt. 
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23.	 Bei Veranderung der Kategoriewird ein Beschluss gefasst (Form 26), welcher der 

Abteilung Erfassung und Statistik vorzulegen ist. In diesem Beschluss ist anzuge

ben, aus welcher und in welche Kategorie diese Person umgruppiert wird, der 

Grund der Umgruppierung, die Registriemummer und der Deckname. Der Be

schluss ist von dem leitenden Mitarbeiter zu bestatigen, der durch diese Richtlinie 

fur die Erteilung derGenehmigung zur Werbung der betreffenden Kategorie vor

gesehen ist. 

24.	 Die Einstellung der Personalakten und .Arbeitsvorgange und Ablage im Archiv 

erfolgt mittels Beschluss (Form 27), welcher durchdie leitenden Mitarbeiter be

statigt werden muss, denen durch die Richtlinie das Recht der Bestatigung der 

Vorschlage zur Werbung von Personen der betreffenden Kategorie gegeben ist. 

Es ist kategorisch verboten, Personalakten und Arbeitsvorgange den operativen

. und den Untersuchungsvorgangen beizufugen, 

Die Ubergabe und Ubersendung von Personalaktenund Arbeitsvorgangen erfolgt 

nur tiber die zustandige Abteilung Erfassung und Statistik. 

V. Registrierungvon Untersuchungsvorgangen und Haftlingen 

25.	 Die Registrierung von Untersuchungsvorgangen und Haftlingen wird in der Ab

teilung Erfassung und Statistik des SfS sowie in den Abteilungen Erfassung und 

Statistik der Bezirksverwaltungen zentral durchgefuhrt. 

26.	 Jeder Haftling muss in der Abteilung Erfassung und Statistik nicht sparer als 

24 Stunden nach Ankunft in den Organen fur Staatssicherheit registriert sein. 

Als Grundlage fur die Registrierung eines neuen Haftlings dienen folgende Un

terlagen: 

a) Beschluss tiber die Verhaftung mit der Bestatigung des Staatssekretars oder 

seiner Stellvertreter im Staatssekretariat, des Leiters der Verwaltung oder 

seinen Stellvertretem in den Bezirken; 

b) Durchsuchungsbericht und Verzeichnis des Eigentums; 

c) Bericht mit der Angabe, welche Abteilung oder Kreisdienststelle die 

Festnahme durchfuhrte bzw. veranlasste und wer in dieser Sache die Unter

suchung fuhren wird; 

d) drei (im Staatssekretariat zwei) ausgefullte Karteikarten tiber jede festge

nommene Person (Form Nr. 18); 

e) zwei (im Staatssekretariat eine) ausgefullte Vorgangskarteikarten tiber jeden 

Untersuchungsvorgang (Form Nr. 22). 

Die Abteilung Erfassung und Statistik registriert aufgrund der o. a. Unterlagen den 

Untersuchungsvorgang und den'Haftling in einem besonderen Registrierbuch und 

ubergibt dem Mitarbeiter gegen Quittung im Registrierbuch einen Umschlag fur 

den Untersuchungsvorgang mit der Registriemummer. 
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27.	 Die Abteilung Erfassung und Statistik schreibt eine Einlieferungsanweisung als 

Grundlage fur die Inhafthaltung des Haftlings im Gefangnis aus. 

Die Einlieferungsanweisung wird dem Leiter der Haftanstalt zusammen mit dem 

Haftling ubergeben. 

28.	 Nach der Registrierung des Untersuchungsvorganges gibt die Abteilung Erfassung 

und Statistik dem Mitarbeiter den Beschluss tiber die Verhaftung, das Protokoll 

tiber die Durchsuchung und das Eigentumsverzeichnis zwecks Einheftung in den 

Untersuchungsvorgang zuruck und behalt die Abschriften dieser Unterlagen fur 

den Kontrollvorgang. 

Die Registrierung von Haftlingen, die im Gruppenuntersuchungsvorgang oder in 

schon bestehenden Untersuchungsvorgangen bearbeitet werden, erfolgt ebenso 

wie oben angefiihrt. Ein Gruppenuntersuchungsvorgang erhalt eine Registrier

nummer. 

29.	 Die Abteilung Erfassung und Statistik legt tiber jeden Untersuchungsvorgang ei

nen Kontrollvorgang zur Kontrolle des Verlaufs der Untersuchung und der Bewe

gung des Vorganges und des Haftlings an, der die Nummer des Untersuchungs

vorganges erhalt, Dem Kontrollvorgang werden Abschriften des Beschlusses tiber 

. die Verhaftung, des richterlichen Haftbefehls, des Protokolls tiber die Durchsu

chung und des Eigentumsverzeichnisses sowie andere Abschriften von Beschlus

sen und Schlussfolgerungen, die im Verlaufe der Untersuchung zu dem Untersu

chungsvorgang gezogen werden, Abschriften von Begleitschreiben bei der Uber

sendung des Vorganges, Abschrift des Urteils u. a. beigefiigt. 

30.	 Die Abteilung Erfassung und Statistik ist verpflichtet zu wissen, wer die betref

fenden Untersuchungsvorgange bearbeitet und wo sich die Haftlinge befinden. Zu 

diesem Zweck werden auf den Karteikarten entsprechende Vermerke gemacht und 

wird eine standige Kontrolle der Bewegung der Vorgange und der Haftlinge 

durchgefiihrt. 

Die Ubergabe von Untersuchungsvorgangen an eine andere Abteilung, Bezirks

verwaltung, an die Staatsanwaltschaft und an das Gericht erfolgt nur tiber die Ab

teilung Erfassung und Statistik. 

Die Uberfuhrung von Haftlingen von einer Haftanstalt in eine andere oder die 

Entlassung fiihren die Leiter der Haftanstalten nur mittels der Anweisung der Ab

teilung Erfassung und Statistik durch. 

31.	 Die Mitteilungen der Justizorgane, in Bezug auf die Untersuchungsvorgange des 

SfS, an die Organe des SfS und umgekehrt, erfolgen nur tiber die Abteilung Erfas

sung und Statistik. 

Die Abteilung Erfassung und Statistik kontrolliert die Einhaltung der Untersu

chungstermine und der Gerichtsverfahrensfristen, die Durchfiihrung von Be
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schlüssen zu den Vorgängen, die Rückgabe der abgeschlossenen Vorgänge an das 
Archiv. 

32. In der Abteilung Erfassung und Statistik werden außer den in Vorgängen beschul-
digten Personen auch solche Personen erfasst, die durch die Aussagen des Häft-
lings belastet sind. Dazu ist der Mitarbeiter, der den Untersuchungsvorgang bear-
beitet, verpflichtet, nach Feststellung solcher Personen, der Abteilung Erfassung 
und Statistik zwei (im Staatssekretariat eine) ausgefüllte Karteikarten über jede 
durch die Aussagen des Häftlings belastete Person unter Vorlage des Personenin-
dexbogens zu übergeben. 
Abgeschlossene Untersuchungsvorgänge werden im Archiv der Abteilung Erfas-
sung und Statistik abgelegt. 

VI. Erteilung von Auskünften über Personen, Objekte, Vorgänge und 
Ausgabe von Archivvorgängen zur Einsichtnahme und Weiterbe-

arbeitung 

33. Aus operativer Notwendigkeit können die operativen Mitarbeiter der Organe des 
SfS von den Abteilungen Erfassung und Statistik Auskünfte über jede Art der 
operativen Erfassung erhalten sowie Archivvorgänge zur Einsichtnahme oder 
Weiterbearbeitung anfordern. 

34. Die Abteilungen Erfassung und Statistik erteilen Auskünfte aus der allgemeinen- 
und Agenturkartei auf schriftliche Anforderung, welche von dem Leiter oder 
Stellvertreter der betreffenden Abteilung oder Kreisdienststelle unterschrieben 
werden müssen. 
Bei ebensolchen Auskünften aus den Karteien des SfS für die Mitarbeiter der Be-
zirksverwaltungen müssen die Anforderungen von dem Leiter der Bezirksverwal-
tung, seinem Stellvertreter oder dem Leiter der Abteilung Erfassung und Sta- 
tistik unterzeichnet sein. 
Die Auskunft wird in der Regel auf der Rückseite der Anforderung mittels Stem-
pel oder einer kurzen, aber deutlichen Notiz, welche Abteilung oder Kreisdienst-
stelle und welcher operative Mitarbeiter den Vorgang führt, erteilt. 
Über Archivvorgänge wird eine ausführliche Auskunft gegeben, wobei auch die 
Archivnummer vermerkt wird. 

35. Auskünfte über die von den Organen des SfS bearbeiteten Parteien, Organisatio-
nen, Firmen, Anschriften usw. sowie über Decknamen bei Vorgängen werden von 
den Abteilungen Erfassung und Statistik auf Anforderung (Form Nr. 9) erteilt, 
welche von denselben Berechtigten wie bei der Überprüfung von Personen unter-
zeichnet sind. 
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36.	 Die Herausgabe von Archivvorgangen an Mitarbeiter der Organe des SfS zwecks 

Einsichtnahme fur die Zeit von nicht mehr als 10 Tagen erfolgt auf Anforderung 

(Form Nr. 7), die von einem leitenden Mitarbeiter, nichtunter dem stellvertreten

den Leiter der Abteilung oder Kreisdienststelle, unterschrieben werden muss. 

Wenn der Archivvorgang fur eine langere Zeit oder zur Weiterbearbeitung beno

tigt wird, so muss eine besondere Anforderung mit Angabe der Grunde, weshalb 

der Vorgang fur langere Zeit ausdem Archiv genommen wird, geschrieben wer

den. 

II. Teil 

37.	 Die Abteilungen Erfassung und Statistik der Organe des SfS registrieren aIle ope

rativen Vorgange, kontrollieren deren Vorhandensein, registrieren die Personen 

und Objekte, erteilen uber diese Auskunft in der in der Richtlinie festgelegten 

Form, fertigen monatliche statistische Berichte und verwahren abgeschlossene 

und eingestellte Vorgange. 

Registrierung von operativen Vorgangen 

38.	 Von den Abteilungen Erfassung und Statistik werden die Vorgange nur bei Vor

handensein der Unterlagen, welche in der Richtlinie vorgesehen sind, in besonde

ren Registrierbuchern fur jede Art von Vorgangen registriert. 

Die Registrierbucher werden erfasst und aufbewahrt wie geheime Unterlagen. Der 

Zutritt von Mitarbeitem, sogar der Abteilung Erfassung und Statistik, zu diesen 

Buchern muss begrenzt sein. AIle Eintragungen in diesen Buchern mussen mit 

deutlicher Schrift, ohne Radierungen und Streichungen und unbedingt mit Tinte 

erfolgen. AIle Blatter der Bucher werden nummeriert, geheftet und versiegelt. Es 

ist kategorisch verboten, Blatter aus Registrierbuchern herauszunehmen. 

39.	 Die laufende Nummer der Eintragung im Buch ist die Registriernummer des ge

gebenen Vorganges. Diese Nummer wird auf dem Umschlag des Vorganges, auf 

allen Registrierkarten tiber Personen und Objekte des Vorganges sowie auf allen 

anderen Unterlagen des Vorganges (Verzeichnis von Personen und Objekten, 

Vorgangskarten usw.) verzeichnet. 

Nach der Registrierung des Vorganges erhalt der Mitarbeiter, der den Vorgang re

gistrieren lieB, von der Abteilung Erfassung und Statistik den Beschluss uber das 

Anlegen (Umregistrierung) des Vorganges oder andere durch die Richtlinie vor

gesehene Unterlagen, we1che als Grundlage fur das Anlegen des Vorganges dien

ten zuruck und erhalt: 

a) einen Umschlag mit der Registriemummer des Vorganges; 

b) Liste der Mitarbeiter, welche den Vorgang bearbeiteten oder Einsicht nahmen 

(Form Nr. 4); 
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c)	 Inhaltsverzeichnisse (Fonnblatt Nr. 8); 

d)	 Indexbogen uber Personen und Objekte, die registriert wurden und werden, 

auf denen die Abteilung Erfassung und Statistik den Erhalt der Karteikarten 

bescheinigt (Fonnblatt Nr. 2 und 3). 

Die Karteikarten uber Personen und Objekte, uber Vorgange und Decknamen, die
 

der operative Mitarbeiter bei der Registrierung des Vorganges an die Abteilung
 

Erfassung und Statistik abgegeben hat, werden sofort in den entsprechenden Kar


teien einsortiert.
 

Uber Personen und Objekte, die im Verlauf der Bearbeitung oder der Untersu


chung festgestellt wurden und erfasst werden mussen, sind Karteikarten auszufer


tigen und in dem betreffenden Indexbogen zu vennerken. Die Karteikarten sind
 

unter Vorlage der Indexbogen uber Personen bzw. Objekte der Abteilung Erfas


sung und Statistik zu ubergeben.
 

Karteien 

40.	 Die Abteilungen Erfassung und Statistik fuhren zentrale Karteien. 

Zentrale Auskunftskartei
 

Die zentrale Auskunftskartei besteht aus Karteikarten der Form Nr. 16 und 18, al


phabetisch nach den Namen der Personen geordnet. Bei gleichen Namen werden
 

die Karteikarten nach den Vomamen und bei gleichen Namen und Vomamen
 

nach den Geburtsdaten eingeordnet. Dabei erfolgt die Ablage nach den Vomamen
 

alphabetisch und bei den Geburtsdaten nach der Altersfolge.
 

Karteikarten, welche keinen Vomamen der erfassten Person enthalten, werden al


phabetisch nur nach den Namen geordnet und befinden sich in der Kartei vor den
 

Karteikarten von Personen gleichen Namens mit vollen Personalien. Doppelte
 

Buchstaben in Namen und Vomamen werden als ein Buchstabe gerechnet. Die
 

Buchstaben a, 0 und uwerden als ae, oe und ue behandelt.
 

Decknamenkartei
 

Diese Kartei besteht aus Karteikarten der Form Nr. 20, welche nach den Deckna


men der Einzel-, Gruppen- und Objektvorgange alphabetisch geordnet ist.
 

Kartei der inoffiziellen Mitarbeiter der Organe des SfS
 

Diese Kartei besteht aus zwei Karteien:
 

Nach Namen und nach Decknamen. Die Namenkartei setzt sich aus Karteikarten
 

der Form Nr. 19, alphabetisch nach den Namen zusammen. Die Decknamenkartei
 

aus Karteikarten der Form Nr. 20, alphabetisch nach den Decknamen.
 

Alle Veranderungen hinsichtlich der registrierten Personen (Ubergabe an andere
 

operative Mitarbeiter, Abbrechen der Verbindung, Veranderung der Kategorie
 

u. a.) werden sofort von den Abteilungen Erfassung und Statistik auf den entspre
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chenden Karteikarten vermerkt. Der Zutritt zu dieser Kartei ist nur den dazu be


rechtigten Mitarbeitem gestattet.
 

Kartei der von den Organen des SfS festgestellten antidemokratischen Parteien,
 

Organisationen, Zentren der Geheimdienste und anderer Objekte
 

Diese Kartei besteht aus den Karteikarten der Form Nr. 17, welche nach dem ter


ritorialen Prinzip (Stadt, Bezirk oder Land) aufgeteilt ist, wo sich die Zentren oder
 

'I'atigkeitsgebiete der festgestellten und zu registrierenden Objekte befinden.
 

Diese Kartei wird nur in der Abteilung Erfassung und Statistik des Staatssekreta


riats gefuhrt,
 

Statistische Kartei
 

Diese Karteibesteht aus den zweiten Exemplaren der Karteikarten und ist die Ar


beitskartei der Abteilung Erfassung und Statistik.
 

Die statistische Kartei wird unterteilt nach:
 

a) Personen, welche in Uberpriifungsvorgangen.bearbeitet werden; 

b) Personen, welche in Einzel- und Gruppenvorgangen bearbeitet werden; 

c) Personen, welche in Fahndungsvorgangen bearbeitet werden; 

d) registrierten Mitarbeitem von Spionage-, Abwehr- und Straforganen, den 

leitenden und politischen Funktionaren des ehemaligen faschistischen 

Deutschlands; 

e) Personen, welche die Arbeitder Organe des SfS unterstiitzen 

(GI, Hauptinformatoren, GM und Inhaber konspirativer Wohnungen); 

f) Personen, welche von den Organen des SfS verhaftet wurden. 

Bei den einzelnen Arten werden die Karteikarten der statistischen Kartei nach
 

Abteilungen (KreisdienststelIen) unterteilt und darin die Bewegung der bearbei


teten Personen im Verlaufe der Berichtszeit vermerkt (Zugang und Abgang im
 

Verlaufe eines Monats).
 

Vorgangskartei
 

Diese Kartei besteht aus Karteikarten der Form Nr. 22 und dient der Erfassung
 

aller operativen- und Untersuchungsvorgange und der Kontrolle tiber die Bewe


gung dieser Vorgange, In dieser Kartei werden alle Veranderungen bezuglich der
 

Vorgange vermerkt.
 

Die Kontrolle tiber die Einhaltung der Untersuchungstermine und der Gerichtsver


fahrensfristen erfolgt durch die Abteilung Erfassung und Statistik mittels der
 

KontrolIkartei, die aus Karteikarten der Form Nr. 23 besteht.
 

Vorgangshefte der operativen Mitarbeiter 

41.	 Die Abteilungen Erfassung und Statistik legen fur jeden operativen Mitarbeiter, 

welcher Vorgange fuhrt, Vorgangshefte an. 

In den Vorgangsheften werden samtliche registrierten Vorgange eingetragen, die 

sich bei den Mitarbeitem befinden. Die Eintragung der Vorgange in die Vor
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gangshefte erfolgt nach der Vorgangsart. Neben der Eintragung eines jeden Vor


ganges muss sich die Unterschrift des Mitarbeiters befinden, auf dessen Namen
 

der Vorgang eingetragen ist oder eine Ilbergabemitteilung der Abteilung oder
 

Kreisdienststelle vorliegen.
 

Bei Ubergabe oder Erhalt von Vorgangen tragt der Mitarbeiter der Abteilung Er


fassung und Statistik sofort die Veranderung in dem entsprechenden Vorgangsheft
 

em.
 

Diese Vorgangshefte haben nur ein Exemplar und werden in den Abteilungen Er


fassung und Statistik registriert und verwahrt, in deren Bereich der jeweilige Mit


arbeiter arbeitet.
 

Bei Abgabe aller Vorgange durch den Mitarbeiter wird dessen Vorgangsheft
 

durch einen Vermerk der Abteilung Erfassung und Statistik, dass der Mitarbeiter
 

samtliche Vorgange abgegeben hat, abgeschlossen:
 

Die abgeschlossenen Vorgangshefte der Mitarbeiter werden fur eventuelle Aus


kunfte zwei Jahre im Archiv aufbewahrt und danach vemichtet.
 

Archiv 

42.	 Die Abteilung Erfassung und Statistik in jeder Bezirksverwaltung und des Staats

sekretariats organisiert die Aufbewahrung von operativen Vorgangen und anderen 

Unterlagen, wozu besondere Archive geschaffen werden. 

In den Archiven wird das Archivmaterial in folgende Ablagearten eingeteilt: 

a)	 Operative Ablage 

In dieser Ablage werden Uberprufungsvorgange, Einzel-, Gruppen-, 

Fahndungs-, Objekt- und Kontrollvorgange, sowie Mappen mit Material tiber 

offizielle Mitarbeiter der ehemaligen »Abwehr-« und Straforgane des faschis

tischen Deutschlands usw. aufbewahrt. 

b)	 Ablage von Untersuchungsvorgangen 

In dieser Ablage werden Untersuchungsvorgange und Untersuchungsmaterial 

aufbewahrt, 

c)	 Ablage der Personalakten und Arbeitsvorgange 

In diesel' Ablage werden Personalakten und Arbeitsvorgange der Informato

ren, Hauptinformatoren, Geheimen Mitarbeiter und Inhaber konspirativer 

Wohnungen aufbewahrt. 

d)	 Besondere Geheimablage 

In dieser Ablage werden besonders wichtige und wertvolle operative Vor

gauge aufbewahrt: 

I.	 Personliche Arbeitsvorgange von Angehorigen der Organe des SfS, die 

besondere Auftrage ausgefuhrt haben; 
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2.	 Personalakten und Arbeitsvorgange besonders wertvoller inoffizieller 

Mitarbeiter, mit welchen aus operativenGriinden die Verbindung zeit

weilig abgebrochen ist; 

3.. Untersuchungsmaterialvon Vorgangen, die groBe staatliche Bedeutung 

haben; 

4. Besonders wichtige Vorgange von gesamtstaatlicher Bedeutung.
 

Bemerkung:
 

Diese .Ablage besteht nur im Archiv der Abteilung Erfassung und Statistik
 

des SiS.
 

e)	 Ablage des allgemeinen Schriftverkehrs 

In dieser Ablage werden Vorgange und wird Material des allgemeinen 
. . 

Schriftverkehrs in operativen, Personal- und operativ-finanziellen Fragen,
 

Berichte tiber die Arbeit der Organe der Staatssicherheit, Informationsmateri


al usw. aufbewahrt.
 

Die Vorgange und das Material werden im Archiv innerhalb der Ablageart
 

nach ihren Archivnummem aufbewahrt.
 

Die Archivraume mussen von anderen Raumen isoliert, trocken und feuersi


cher sein sowie cine gute Luftung haben. Die Fenster sind mit Eisengittem zu
 

versehen.
 

Bei groBenArchiven ist ncben den Archivraumen ein Leseraum einzurichten,
 

in we1chem die operativen Mitarbeiter Einsicht in Archivvorgange nehmen
 

konnen.
 

Die Ausgabe von Archivvorgangen zur Einsichtnahme aus der besonderen
 

geheimen Ablage wird von der Abteilung bestimmt, die den Vorgang zur
 

Ablage im Archiv brachte. 1m Beschluss fur die Einstellung eines solchen
 

Vorganges und der Ubergabe an das Archiv muss vermerkt sein, wie und
 

wem es gestattet ist, Einsicht in den jeweiligen Vorgang zu nehmen,
 

Die Leiter der Abteilungen Erfassung und Statistik sind verpflichtet, nicht
 

weniger als einmal im Jahr cine volle Inventarisierung samtlicher Archivab


lagen durchzufuhren.
 

43.	 Bei der Annahme von Vorgangen zur Ablage im Archiv mussen die Abteilungen 

Erfassung und Statistik streng auf den ordnungsgemafien Zustand des Vorganges 

achten. 

Die Vorgange und samtliches Material, we1che zur Aufbewahrung fur die Ablage 

allgemeiner Art ubergeben wird [sic!], miissen enthalten: 

a) Inhaltsverzeichnis; 

b) kurzen Bericht uber den Charakter und Inhalt der im Vorgang befindlichen 

Unterlagen; 
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c)	 einen vom Leiter der Abteilung oder Kreisdienststelle bestatigten Beschluss 

uber die Abgabe des Vorganges an das Archiv mit der Angabe der Dauer der 

Aufbewahrung. 

44.	 Samtliche zur Aufbewahrung im Archiv ubergebenen Vorgange werden von den 

Abteilungen Erfassung und Statistik nach Ablageart im Archivregistrierbuch er

fasst. 

Diese Bucher werden genau so gefuhrt wie die Vorgangsregistrierbucher. Die lau

fendeNummer der Eintragung in diesem Buch ist die Archivnummer des jeweili

gen Vorganges. 

Berichterstattung 

45. Die Abteilungen Erfassung und Statistik fertigen monatliche statistische Berichte 

uber folgende Arbeit der Organe des SfS: 

a) uber die Bewegung der Untersuchungsvorgange, der Haftlinge und Abgeur

teilten; 

b) uber den Bestand und die Bewegung der inoffiziellen Mitarbeiter der Organe 

des SfS; 

c) uber Bestand und Bewegung der operativen Vorgange und die Personen, 

welche in diesen Vorgangen bearbeitet werden. 

Diese statistischen Berichte werden fur den vergangenen Monat nach dem Stand 

yom 1. des neuen Monats nach festgelegter Form angefertigt. 

Ein Exemplar dieser Berichte von den Bezirksverwaltungen des SfS muss bis zum 

3. des neuen Monats der Abteilung Erfassung und Statistik des Staatssekretariats 

zwecks Anfertigung des Gesamtberichtes fur das SfS ubergeben werden. 

Die statistischen Berichte fur den Zeitraum eines vollen Jahres werden in den 

Abteilungen Erfassung und Statistik der Bezirksverwaltungen des SfS ein Jahr 

aufbewahrt und danach vemichtet. Die Gesamtberichte mit den statistischen Be

richten der Bezirksverwaltungen werden in der besonderen geheimen Ablage des 

Archivs der Abteilung Erfassung und Statistik des SfS standig aufbewahrt. 

Der Leiter der Abteilung Erfassung und Statistik ist verpflichtet, dass nur er per

sonlich und sein Stellvertreter die gesamte Ubersicht uber die Erfassung und Sta

tistik haben, dass durch strenge Arbeitsteilung nur die Mitarbeiter der Abteilung 

die Ubersicht haben, die fur ihr Arbeitsgebiet notwendig ist. 
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Dokument 14 

6. Juli 1954 

Geschaftsordnung fur das Kollegium beim Staatssekretar des 
Staatssekretariats fur Staatssicherheit 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, SdM 1574, Bl. 3-6. - Original, 4 S. (keine weiteren Ex. nachgewiesen). 
Vermerke: [Auf Bl. 1:] Bestatigt von der Sicherheitskommission am 6.7.1954 [maschinenschriftlich, 
rechts oben] -Ungiiltig E. Honecker 30.9.57 [handschriftlich] - 1.10.57 [handschriftlich, rechts oben]. 
Zusatzliche Informationen: Verteiler und Anzahl der Exemplare nicht nachweisbar. 

Gemaf der Verordnung der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vom 

17. Juni 19521 tiber die Bildung von Kollegien wird im Mdl, Staatssekretariat fur 

Staatssicherheit, ein Kollegium gebildet. 

Das Kollegium ist ein beratendes Organ beim Staatssekretar, der fur die Leitung des 

Staatssekretariats die personliche Verantwortung tragt. 

Die Sitzungen des Kollegiums werden durch den Staatssekretar als Vorsitzenden des 

Kollegiums geleitet. 

Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden beauftragt der Staatssekretar ein Mitglied 

des Kollegiums mit seiner Vertretung. 

Das Kollegium berat den Staatssekretar in allen wichtigen Fragen, insbesondere 

tiber die Durchfuhrung operativer Aufgaben, die allgemeiner Natur sind oder
 

grundsatzliche Bedeutung fur das gesamte Staatssekretariat haben;
 

tiber wichtige Befehle, Dienstanweisungen und Anordnungen;
 

tiber Entwicklungs- und Perspektivplane, bei der Erstellung von Planen fur die
 

Durchfuhrung groBer umfassender Aktionen;
 

bei dem Einsatz von leitenden Kadem,bei der Forderung und Entwicklung der
 

Kader;·
 

tiber die Struktur und Arbeitsverteilung sowie tiber die Verbesserung der Ver


waltungsarbeit der eigenen und nachgeordneten Dienststellen;
 

bei der DurchfUhrung von MaBnahmen auf dem Gebiete der Wirtschaft und des
 

Finanzwesens.
 

Das Kollegium nimmt Berichte und Vorschlage seiner Mitglieder entgegen.
 

Es beschlieBt tiber die zu ergreifenden MaBnahmen.
 

Die Beschlusse des Kollegiums werden durch Anweisungen des Staatssekretars oder
 

seiner Stellvertreter fur ihren Arbeitsbereich verwirklicht.
 

Das Kollegium setzt sich aus insgesamt 7 Mitgliedern? zusammen und zwar aus
 

MBI. Nr. 32, S. 109. 
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dem Staatssekretar als Vorsitzenden,
 

seinen Stellvertretem,
 

dem Parteiorganisator des ZK3.
 

Jedes Mitglied ist aufVorschlag des Staatssekretars durch den Ministerprasidenten zu
 

bestatigen.
 

AIle Mitglieder des Kollegiums sind zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet.
 

Aus dringendem Anlass kann der Vorsitzende sie von der Teilnahme an einer Sitzung
 

entbinden.
 

Zur Beratung bestimmter Fragen kann der Staatssekretar Hauptabteilungsleiter, Leiter
 

selbststandiger Abteilungen oder andere verantwortliche Mitarbeiter zu der Sitzung
 

hinzuziehen. Nach Erledigung dieses Tagesordnungspunktes werden die Betreffenden
 

vonder weiteren Teilnahme entbunden.
 

Bei der Behandlung von Fragen, die fur eine Bezirksverwaltung, eine Fachschule, eine
 

Abteilung oder die Transportpolizei Gultigkeit haben und von besonderer Wichtigkeit
 

sind, wird der Leiter dieses Organs, wenn zweckmahig auch andere leitende Mitarbei


ter, hinzugezogen.
 

Dasselbe gilt fur die Behandlung wichtiger Fragen, we1che die Wachbereitschaft be


treffen.
 

Der fur die Arbeit des Kollegiums aufzustellende Plan wird jeweils fur die Dauer eines
 

Quartals aufgestellt.
 

Die Sitzungen des Kollegiums finden in der Regel einmal in 14 Tagen an einem fest


gelegten Tag statt.
 

Bei besonderem Anlass ruft der Staatssekretar das Kollegium auBerhalb dieser Zeit
 

em.
 

Die Tagesordnung fur die Sitzungen des Kollegiums wird auf der Grundlage des Ar


beitsplanes durch den Vorsitzenden festgelegt.
 

Die Erstellung von Vorlagen fur die Sitzung wird von den Mitgliedem des Kollegiums
 

oder von den entsprechenden verantwortlichen Mitarbeitem des Staatssekretariats
 

durchgefuhrt,
 

2·	 Daruber hinaus nahmen in den folgenden Jahren haufig die obersten sowjetischen Chefberater und 
ab April 1957 auch der Leiter des fur die Staatssicherheit zustandigen ZK-Sektors an den Kollegi
umssitzungen teil. Mit Beschluss der Sicherheitskommission des ZK vom 31.7.1957 wurde das 
Gremium urn die Leiter der wichtigsten operativen Hauptabteilungen erweitert (BA-MA, DVW
1/39559). 
In der Sitzung der Sicherheitskommission am 6.7.1954, auf der die Geschaftsordnung des Kollegi
urns bestatigt wurde, wurde gleichzeitig die Einsetzung eines Parteiorganisators des ZK im SfS be
schlossen (BA-MA, DVW-1/39543). Parteiorganisatoren ubten in besonders wichtigen oder im 
Aufbau begriffenen Institutionen oder Betrieben die Funktion des Ersten Sekretars der jeweiligen 
Parteiorganisation aus, waren aber zu einer besonders engen Zusammenarbeit mit dem ZK ver
pflichtet. 1m MfS kam es jedoch entgegen der Beschlusslage nicht zum Einsatz eines Parteiorgani
sators. Vgl. Schumann, Silke: Parteierziehung in der Geheimpolizei. Zur Rolle der SED im MfS der 
funfziger Jahre. Berlin 1977, S. 68 f. Den Platz des Parteiorganisators im Kollegium nahm in der 
Folgezeit der Erste Sekretar der SED-Kreisleitung im MfS Berlin ein. 

3 
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Das Material muss dem Staatssekretar spatestens 3 Tage vor der Sitzung vorliegen. Es
 

ist beim Sekretariat des Staatssekretars einzureichen. Besonders vertrauliches Material
 

beim Vorsitzenden des Kollegiums.
 

Jedes Mitglied des Kollegiums ist verpflichtet, die Aufnahme ihm besonders wichtig
 

erscheinender Fragen in die Tagesordnung zu beantragen.
 

Uber jede Sitzung ist ein Beschluss-Protokoll anzufertigen. Das Protokoll ist eine
 

»Vertrauliche Verschluss-Sache«.
 

Der Vorsitzende des Kollegiums bestimmt einenMitarbeiter als Sekretar des Kollegi


ums.der insbesondere fur folgende Aufgaben verantwortlich ist:
 

I.	 die rechtzeitige Zustellung der Einladungen an die Mitglieder des Kollegiums; 

2.	 wenn vom. Vorsitzenden angeordnet, die ordnungsgemalie Protokollfuhrung bei 

der Sitzung; 

3. die Terminkontrolle.
 

Bei besonders vertraulichen Ange1egenheiten wird ein Mitglied des Kollegiums mit
 

der Fiihrung des Protokolls beauftragt.
 

Die Mitglieder des Kollegiums erhalten innerhalb von 3 Tagen nach der Sitzung eine
 

Ausfertigung des Protokolls, welches von ihnen vertraulich zu behande1n ist.
 

In den Sitzungen muss der Staatssekretar zu den zu besprechenden Fragen die Mei


nung jedes Mitgliedes des Kollegiums horen,
 

Jedes Mitglied hat das Recht und die Pflicht, offen seine Auffassung zu sagen.
 

Uber wichtige Fragen ist abzustimmen.
 

Bei Meinungsverschiedenheiten mit dem Kollegium ist der Staatssekretar verpflichtet,
 

den Minister hiervon in Kenntnis zu setzen.
 

Die Mitglieder des Kollegiums konnen im Falle eines Nichteinverstandnisses mit der
 

Anweisung des Staatssekretars ihrerseits den Minister hiervon in Kenntnis setzen, ohne
 

dass die Verwirklichung der vom Staatssekretar angeordneten MaBnahmen auszuset


zen ist.
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Dokument 15 

17. September 1954 

Dienstordnung des Staatssekretariats fur Staatssicherheit 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 3098. - gedruckte Broschure, 23 S. - MfS-DSt-Nr. 100935. 
DeckblattNermerke: [Auf Deckblatter S. 1 bzw. 2:] Regierung der Deutschen Demokratischen Repu
b1ik, Ministerium des Innern, Staatssekretariat fur Staatssicherheit - Nur fur den Dienstgebrauch 
375. [Ex.]. - [AufS. 23, nach Text] Wollweber, Staatssekretar - Berlin, 17.9.1954.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 750 Ex. - Vertei1er nur fur Entwurfv. 14.4.1954 nachweisbar: Woll

weber, Mielke, Wolf, Walter, Last, Gutsche, Weikert, »Freund«, Diensteinheiten des SfS, Bezirksver

wa1tungen, BPO. AuBer Kraft: Abschnitt III, § 3 durch Dienstvorschrift zur Urlaubsrege1ung v.
 -v 

1.10.1964 (BStU, MfS, BdL-Dok. 3323), im weiteren Sinn durch Dienstlaufbahnordnung v. 15.5.1964
 
(BStU, MfS, BdL-Dok. 3302) und Dienstordnung v. 13.7.1972 (Dokument 33 in dieser Edition). - Ein

zug angewiesen am 30.1.1965.
 
AnlageniNachgeordnete Dokumente: Entwurf der Dienstordnnng (GVS 598/54) v. 14.4.1954 (BStU,
 
MfS, BdL-Dok. 3099) - Mitteilung zur Herausgabe der Dienstordnung v. 20.9.1954 (BStU, MfS, BdL

Dok. 3096 - Erganzung (betr. Inoffizielle Mitarbeiter) v. 24.12.1954 (BStU, MfS, BdL-Dok. 3097).
 

Die Aufgaben des Staatssekretariats fur Staatssicherheit bestehen darin, die von den 

Feinden der Deutschen Demokratischen Republik beabsichtigten Anschlage auf die 

Sicherheit des Staates zu verhindem und die im Dienste der imperialistischen Machte 

stehenden oder in ihrem Interesse arbeitenden verbrecherischen Organisationen, 

Agenten, Spione, Diversanten, Saboteure, Terroristen und sonstige Schadlinge aufzu

spuren und zu liquidieren. 

Der Kampf gegen diese feindlichen Organisationen und Personen ist konsequent und 

unversohnlich zu fiihren. Dadurch leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Festigung 

unseres jungen Arbeiter-und-Bauern-Staates und zur Erhaltung des Friedens. 

Die Durchfiihrung der von unserer Partei und Regierung dem Staatssekretariat fiir 

Staatssicherheit gestellten Aufgaben erfordert den vollen Einsatz aller Mitarbeiter. Die 

Mitarbeiter haben standig an ihrer politischen und fachlichen Qualifizierung zu arbei

ten, sie mussen der Partei, der Regierung und der Arbeiterklasse treu ergeben sein. Sie 

mussen mit Herz und Verstand zur Sowjetunion stehen. Die Mitarbeiter mussen ener

gisch, zie1klar, jederzeit einsatzwillig und entscheidungsfreudig sein. Sie mussen sich 

durch Wachsamkeit, hohe Disziplin, sozialistische Moral und groBes Verantwortungs

bewusstsein auszeichnen. 

Kritik und Se1bstkritik sind auf Dienstbesprechungen nicht nur zulassig, sondem sind 

mit dem Ziel, die Arbeit auf ein hoheres Niveau zu heben, zur vollen Entfaltung zu 

bringen. 

Vorschlage zur Verbesserung der Arbeitsorganisation dienen der Erhohung der 

Schlagkraft des Staatssekretariats fur Staatssicherheit und sind von leitenden Mitar

beitem des SiS zu prufen und in der Praxis anzuwenden. 
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1. Personliche Verantwortung 

§ 1	 Jeder Mitarbeiter ist fur seinen Arbeitsbereich und fur die Erfullung der ihm 

ubertragenen Aufgaben personlich voll verantwort1ich. 

§ 2 Eine Verlagerung der Verantwort1ichkeit nach unten oder oben ist nicht zulassig, 

§ 3 Die Verantwortlichkeit umfasst die richtige und termingerechte Entscheidung, 

die richtige Anleitung der unterstellten Mitarbeiter sowie der nachgeordneten 

Dienststellen. 

§ 4	 Die ordnungsgemaf mit entsprechenden Hinweisen weitergegebenen Anweisun

gen sind hinsichtlich der Durchfuhrung der gestellten Aufgaben und der zeitlich 

festgelegten Fristen zu kontrollieren, das heiBt, der Vorgesetzte hat nicht die Ar

beit fur einen Mitarbeiter zu machen, sondem er hat diesen in seiner Arbeit an

zu1eitenund zu kontrollieren. 

§ 5 Das Bestehen der Kontrollinspektion im Staatssekretariat entbindet keinen Mit

arbeiter von der Kontrolle der Durchfuhrung der erteilten Anweisungen. 

II. Verantwortung der einzelnen Mitarbeiter fur ihr Aufgabengebiet 

§ 1	 Der Staatssekretar steht an der Spitze des Staatssekretariats fur Staatssicherheit. 

Er ist dem Zentra1komitee, dem Ministerprasidenten und dem Minister fur die 

gesamte Tatigkeit des Staatssekretariats verantwort1ich. Er leitet und kontrolliert 

unmitte1bar seine Stellvertreter, die Leiter der Bezirksverwaltungen, die 

Hauptabteilungen und Abteilungen, die Aufklarung, die Kontrollinspektion und 

die Informationsgruppe. 

§ 2	 Der Staatssekretar bestimmt fur die Zeit seiner Abwesenheit aus dem Kreise sei

ner Stellvertreter seine Vertretung. 

§ 3	 Die Aufgabenstellung erfolgt durch Befehle, Anweisungen, Anordnungen, Auf

trage und in Dienstbesprechungen gegebene Direktiven. 

Zur Ertei1ung von Befehlen, Anordnungen usw. ist jeder Vorgesetzte nur fur sei

nen Arbeitsbereich berechtigt und verpflichtet. 

Befehle sind injedem Falle durchzufuhren. 

1st ein fur die Durchfuhrung eines gegebenen Befehls verantwortlicher Mitar

beiter der Ansicht, dass der gegebene Befeh1 fa1sch ist, hat er sich ohne Verzug 

unmittelbar an den Vorgesetzten des Befehlsertei1ers oder einen hoheren Vorge

setzten zu wenden, doch darf dadurch die Durchfuhrung des Befehls nicht aufge

schoben werden. 

§ 4	 Die Stellvertreter des Staatssekretars sind fur ihren Aufgabenbereich verantwort

lich. Sie leiten die ihnen unterstellten Hauptabtei1ungen und Abtei1ungen des 

Staatssekretariats sowie die Leiter der Bezirksverwaltungen und deren Stellver

treter an und kontrollieren sie in ihrer Tatigkeit, Sie sind berechtigt, im Rahmen 

ihres Verantwortungsbereiches den Chefs der Bezirksverwaltungen Auftrage zu 
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erteilen und in unmitte1barer Vertretung des Staatssekretars bei dessen Abwe

senheit fur den gesamten Arbeitsbereich. 

§ 5	 Die Hauptabteilungsleiter leiten die ihnen unterstellten nicht selbststandigen 

Abteilungen an und kontrollieren sie in ihrer Tatigkeit, 

Die Hauptabteilungsleiter und Leiter selbststandiger Abteilungen im Staatsse

kretariat leiten die entsprechenden Abteilungen in den Bezirksverwaltungen mit 

an und kontrollieren sie in ihrer Tatigkeit. Sie sind ihnen gegenuber im Rahmen 

der vom Staatssekretar oder dessen Stellvertreter gestellten Aufgaben in konkre

ten Fragen weisungsberechtigt. Der Leiter der jeweiligen Bezirksverwaltung ist 

tiber die gegebenen Weisungen unmitte1bar in Kenntnis zu setzen. 

Die Hauptabteilungsleiter und Leiter selbststandiger Abteilungen sind fur ihre 

Hauptabteilung oder Abteilung voll verantwortlich. Die Referatsleiter sind ihrem 

Abteilungsleiter und die Sachbearbeiter ihrem Referatsleiter fur die ihnen zuge

wiesenen oder im Arbeitsverteilungsplan bzw. im Arbeitsplan festge1egten Ar

beiten verantwortlich. 

§ 6	 Sinngemaf gilt die fur das Staatssekretariat festgelegte Ordnung fur die Bezirks

verwaltungen und Kreisdienststellen und sowohl fur den Chef der Bezirksver

waltung als auch fur die operativen Mitarbeiter. 

§ 7	 Die Leiter der Kreisdienststellen unterstehen unmitte1bar dem Leiter der Be

zirksverwaltung, Die Leiter der Kreisdienststellen sind fur die Aufgaben im 

Kreis verantwortlich. 

§ 8	 Neben den im Arbeitsverteilungsplan und Arbeitsplan der Abteilung festge1egten 

Aufgaben sind samtliche Mitarbeiter des Staatssekretariats fur Staatssicherheit 

fur punktliche und gewissenhafte Erledigung der taglich anfallenden Arbeiten in 

ihrem Arbeitsbereich voll verantwortlich. Jeder Mitarbeiter hat seinen unmitte1

baren Vorgesetzten tiber alle wichtigen Vorgange und Entscheidungen standig 

durch Vortrag oder durch Vorlage zur Abzeichnung zu unterrichten. Werden bei 

der Erorterung der gestellten Aufgaben emsthafte Abanderungsvorschlage ge

macht, sind diese unmittelbar mitzuteilen. 

§ 9	 Wahrend des Dienstes sprechen die Mitarbeiter ihre Vorgesetzten und umgekehrt 

mit Dienstgrad an. 

III. Arbeitsorganisation 

§ 1	 Die Arbeitszeit im Staatssekretariat fur Staatssicherheit, in den Bezirksverwal

tungen und Kreisdienststellen betragt wochentlich 48 Stunden. 

Arbeitsbeginn: Montag bis Sonnabend 8 Uhr. 

Arbeitsende: Bei einer Mittagspause von 1 Stunde: 

Montag bis Freitag 17.30 Uhr, 

am Sonnabend 13.30 Uhr ohne Mittagspause. 
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Jeder Mitarbeiter im Staatssekretariat, in den Bezirksverwaltungen und Kreis


dienststeIlen ist verpflichtet, wenn es die Notwendigkeit erfordert, uber die fest


gesetzte Zeit hinaus zu arbeiten.
 

Die Arbeitszeit fur einen Teil der Mitarbeiter, der Hauptabteilung PS, der
 

Hauptabteilung IX, der Abteilung M, der Informationsgruppe, der Abteilung
 

Nachrichtenwesen, der Abteilung Kraftfahrzeugwesen und des Wachpersonals,
 

regelt sich nach den Erfordemissen des Dienstes.
 

§ 2	 Vergutung von Uberstunden wird nur an Zivilkrafte geleistet. 

§ 3	 Der Haushaltstag steht nur ZivilangesteIlten zu. 

§ 4	 Das SfS arbeitet nach einem Arbeitsverteilungsplan, der von den Stellvertretem 

des Staatssekretars zu erarbeiten und vom Staatssekretar zu bestatigen ist. 

Der Arbeitsverteilungsplan enthalt die Aufteilung der Arbeiten des Staatssekreta

riats, aufgegliedert auf die Hauptabteilungen und Abteilungen, die Bezirksver

waltungen und KreisdienststeIlen, auf die Industrie und Landwirtschaft. 

§ 5	 Das Staatssekretariat stellt fur das Quartal einen Arbeitsplanauf, Die Leiter der 

Bezirksverwaltungen arbeiten entsprechend den in Dienstbesprechungen gege

benen Direktiven einen Quartalsarbeitsplan aus. Dieser ist dem Staatssekretar 

15 Tage vor Quartalsbeginn zur Bestatigung vorzulegen. 

§ 6	 Die Hauptabteilungsleiter und Leiter selbststandiger Abteilungen im Staatsse

kretariat, die Abteilungsleiter in Bezirksverwaltungen und die Leiter der Kreis

dienststeIlen steIlen einen Monatsarbeitsplan auf nach den auf Dienstbespre

chungen gegebenen Direktiven. Die Monatsarbeitsplane sind bis zum 20. eines 

jeden Monats dem unmittelbaren Vorgesetzten zur Bestatigung vorzulegen, 

In dem Plan sind die Aufgaben fur den nachsten Monat unter Abgabe der Termi

ne, der personlichen Verantwortung und der Kontrollmalinahmen festzulegen. 

§ 7	 Die Hauptabteilung Kader und Schulung, PS und I, steIlen einen Quartalsarbeits

plan auf; der am 15. des letzten Quartalsmonats dem Staatssekretar zur.Bestati

gung vorzulegen ist. 

§ 8	 Taglich zu erledigende laufende Arbeiten werden in den Arbeitsplan nicht auf

genommen. 

§ 9	 Die Berichterstattung hat entsprechend den gegebenen Befehlen, Dienstanwei

sungen und Anordnungen punktlich zu erfolgen. 

IV. Hauptaufgabe - das Arbeiten mit GM und GI 

§ 1	 Das Arbeiten mit GM und GI ist die entscheidende Aufgabe und die Vorausset

zung fur den vollen Erfolg unseres Kampfes gegen aIle Volks- und Staatsfeinde. 

AIle operativen Mitarbeiter mussen den groliten Teil ihrer Arbeitszeit fur das Su

chen und Finden von GM und GI und fur die Arbeit mit ihnen verwenden. 

§ 2 Jeder operative Mitarbeiter solI in der Regel mindestens zehn Informatoren be

sitzen sowie drei Hauptinformatoren. Von diesen solI in der Regel jeder vier In
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§ 3 

§4 

§5 

§6 

§7 

fonnatoren haben. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Qualitat der anzuwer

benden Infonnatoren zu richten. 

Vor allem muss der Infonnator in der Lage sein, die notwendigen Infonnationen 

zu geben. 

Leitende Mitarbeiter des Staatssekretariats (Hauptabteilungsleiter, Leiter selbst

standiger Abteilungen im Staatssekretariat, Chefs der Bezirksverwaltungen) sol

len weniger, aber dafiir urn so wertvollere Infonnatoren besitzen. 

Der Mitarbeiter hat die Pflicht, in festgelegten Zeitabstandenpunktlich mit den 

Geheimen Hauptinfonnatoren und GI zusammenzukommen. Wenn dringend 

notwendig, auch auBerhalb der vereinbarten Zeit. 

Eine standige systematische Uberprufung der GM und GI sowohl in Bezug auf 

ihre Angaben im Lebenslauf und ihre Lebensweise, als auch in Bezug auf die 

von ihnen erhaltenen Berichte ist durchzufuhren. 

Neben der systematischen Verbesserung der Arbeit mit dem GM und GI sind die 

operativen Mitarbeiter verpflichtet, alle Moglichkeiten des Staatssekretariats, 

zum Beispiel die Moglichkeiten, we1che die Hauptabteilung S, die Abteilung M 

und VIII bieten, breiter auszunutzen, urn eine schnellere und vollkommenere Be

arbeitung der Vorgange zu erreichen. 

Unter keinen Umstanden darf in der Zusammenarbeit mit GM und GI eine unbe

grundete Pause eintreten. Ist einem Mitarbeiter das Arbeiten mit Informatoren 

vorubergehend nicht moglich (Urlaub, Krankheit, Kommandierung),·muss sein 

Vorgesetzter die Zusammenarbeit mit den Infonnatoren wahrend dieser Zeit 

rechtzeitig regeln. 

Bei der Versetzung eines Mitarbeiters muss dieser in jedem Falle seine HGP, 

GM und GI ordnungsgemaf an andere Mitarbeiter, die von seinem Vorgesetzten 

bestimmt werden, ubergeben. 

Es muss alles vennieden werden, was zur Dekonspiration der GI fuhren kann. 

Der Mitarbeiter darf sich in der Regel mit ihnen nur in einer KW treffen. Eine 

KW soll in der Regel von nicht mehr als 4 GI benutzt werden. 

Auch die Inhaber der KW sind standig zur Wachsamkeit und Schweigsamkeit zu 

ennahnen. Der notwendige Abstand ist auch bei ihnen zu wahren. 

Im Ubrigen gilt fur das Arbeiten mit GI, GM und KW die abgeanderte Richtli

nie 21 vom November 19522, die von allen operativen Mitarbeitem sowohl ih

rem Inhalt wie auch ihrer praktischen Anwendung nach beherrscht werden muss. 

Weniger gebrauchliche Abkurzung fur diese IM-Kategorie: Haupt-GI; meist GHI (Geheimer Haupt

informator).
 
Ediert in: Muller-Enbergs (Hg.): Inoffizielle Mitarbeiter (1996), S. 164-191.
 2 
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V. Das Anlegen von Vorgangen 

§ 1 Zum Zwecke der Bearbeitung allen anfallenden operativen Materials sind Vor

gange anzulegen, die griindlich, gewissenhaft und schnell zu behandeln sind. 

Uberprufungs-, Einzel- oder Gruppenvorgange sind mit grobter Verantwortung 

zu bearbeiten. Eine standige Koordinierung zwischen den Hauptabteilungen oder 

Abteilungen ist durchzufiihren. Der Stand der Arbeit an Uberprufungs-, Einze1

oder Gruppenvorgangen ist durch die zustandigen Vorgesetzten standig zu kon

trollieren. Wichtige Vorgange, die in den Bezirksverwaltungen entstehen, den 

Rahmen des Bezirkes uberschreiten, werden unter der Beobachtung und der 

Kontrolle der zustandigen Hauptabteilung des Staatssekretariats gefiihrt. 

In besonders gelagerten Fallen konnen solche Vorgange nach Rucksprache mit 

dem Staatssekretar oder seinem zustandigen Stellvertreter yom Staatssekretariat 

ubernommen werden. 

AIle bedeutenden Vorgange sind dem zustandigen Vorgesetzten im Staatssekre

tariat unmittelbar zu melden. 

VI. Schriftverkehr 

§ 1	 Der Schriftverkehr ist auf das Notwendigste zu beschranken, Der Inhalt der 

Schriftstucke ist kurz, konkret und ubersichtlich abzufassen. 

Soweit zur Bearbeitung von Vorgangen und Entwicklung der Agenturen ein 

Schriftverkehr zwischen den einzelnen Bezirksverwaltungen notwendig ist, ist 

der Kurierdienst des Staatssekretariats dazu zu benutzen. 

§ 2	 Obwohl alle Schriftstucke innerhalb des SfS nur fur den Dienstgebrauch be

stimmt sind, mussen Schreiben mit besonders wichtigem operativen Inhalt sowie 

Schriftstucke, die Kaderfragen, Planauftrage, Planzahlen, Haushalts- und Fi

nanzplane zum Inhalt haben, gemaf der Dienstanweisung Nr. 13/52 - Richtlinie 

uber VVS und GVS - noch als VVS oder GVS unterschieden und entsprechend 

gekennzeichnet werden. 

§ 3	 Der Schriftverkehr mit den Leitem der Bezirksverwaltungen, den Stellvertretem, 

gegebenenfalls auch mit den Leitem der Kreisdienststellen, obliegt dem Staats

sekretar sowie den Stellvertretem des Staatssekretars fur ihren Aufgabenbereich. 

Der Leiterder Hauptabteilung Kader und Schulung korrespondiert ebenfalls mit 

den Leitem der Bezirksverwaltungen im Rahmen seines Aufgabenbereiches. 

§ 4	 Die Hauptabteilungsleiter und selbststandigen Abteilungsleiter des Staatssekreta

riats korrespondieren hauptsachlich mit den entsprechenden Abteilungen in den 

Bezirksverwaltungen. In besonderen Fallen, wo die operative Notwendigkeit ei

ne Korrespondenz mit den Kreisdienststellen direkt erfordert, ist eine Abschrift 

des Schreibens an die entsprechende Abteilung der Bezirksverwaltung zu sen

den. 
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§ 5 Der Leiter der Bezirksverwaltung, seine Stellvertreter, die Leiter und Stellver


treter der Abteilungen stehen im Schriftverkehr mit den Kreisdienststellen.
 

§ 6 Der Leiter der Bezirksverwaltung und in Vertretung seine Stellvertreter stehen
 

im Schriftverkehr mit dem Staatssekretar und seinen Stellvertretem. 

§ 7 Die Stellvertreter des Leiters der Bezirksverwaltung korrespondieren mit den 

Stellvertretem des Staatssekretars. 

§ 8	 Die Leiter der Abteilungen der Bezirksverwaltung fuhren den unmittelbaren 

Schriftverkehr mit den fur sie zustandigen Hauptabteilungen bzw. Abteilungen 

des Staatssekretariats. Eine Gegenzeichnung solcher Schriftstucke durch die 

Leiter der Bezirksverwaltungen oder den fur die Abteilung zustandigen Stellver

treter ist nicht notwendig. Schriftstucke an andere Hauptabteilungen bzw. Ab

teilungen des Staatssekretariats von Abteilungen der Bezirksverwaltungen bedur

fen der Genehmigung des Leiters der betreffenden Bezirksverwaltung oder des 

zustandigen Stellvertreters. 

§ 9	 Referatsleiter oder Sachbearbeiter, die schriftliche Mitteilung an ihre zustandige 

Hauptabteilung oder Abteilung im Staatssekretariat machen, legen ihre Schrift

stucke dem Abteilungsleiter zur Abzeichnung VOT. 

§ 10 VVS- oder GVS-Schreiben miissen von dem zustandigen Stellvertreter des Lei

ters der Bezirksverwaltung unterzeichnet sein. 

§ 11 Abteilungsleiter der Bezirksverwaltung oder andere Mitarbeiter, die sich uber 

einen Vorgesetzten beschweren wollen, konnen sich direkt an den Staatssekretar 

oder seine Stellvertreter wenden, ohne dass die Briefe dem Leiter der Bezirks

verwaltung zur Abzeichnung vorgelegt werden mussen, 

§ 12 Der Telefon-, Femschreib- und Funkverkehr wird analog dem Schriftverkehr 

abgewickelt. 

Besonders inteme Nachrichten diirfen weder telefonisch, femschriftlich noch 

durch Funk offen vermittelt werden. Diese Nachrichten werden nach den vor

handenen Richtlinien der zustandigen Abteilung zur Verschliisselung ubergeben. 

Die Genehmigung fur das Absenden verschliisselter Femschreiben erteilen im 

Staatssekretariat der Staatssekretar, seine Stellvertreter, Hauptabteilungs- und 

Abteilungsleiter. 

In den Bezirksverwaltungen erteilen der Leiter der Bezirksverwaltung und seine 

Stellvertreter, in den Kreisdienststellen der Leiter der Kreisdienststelle und in 

Abwesenheit sein Stellvertreter die Genehmigung. 

Verschlusselte Femschreiben, die direkt an die Leiter der Bezirksverwaltungen 

adressiert sind, einschlieJ31ich Verwaltung »W« und Verwaltung GroJ3-Berlin, 

Femschreiben, die an .mehrere Bezirksverwaltungen gerichtet sind und prinzipi

ellen Charakter tragen und Femschreiben, in denen Verhaftungen angewiesen 

werden oder solche, in denen nachgeordneten Dienststellen Weisungen erteilt 

werden, sind vom Staatssekretar bzw. seinen Stellvertretem zu unterzeichnen. 
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VII. Weisungsrecht 

§ 1 Der Staatssekretar gibt in der Regel unmittelbar Weisung an seine Stellvertreter, 

an die Leiter der Hauptabteilungen und Abteilungen, die .AufklarungKontrollin

spektion, Informationsgruppe und an die Leiter der Bezirksverwaltungen.: 

§ 2 Die Stellvertreter des Staatssekretars geben unmittelbar Weisung an die ihnen 

unterstellten Hauptabteilungen und Abteilungen, an die Leiter der Bezirksver

waltungen fur ihren Aufgabenbereich und an die Stellvertreter des Leiters der 

Bezirksverwaltung. 

§ 3 Die Hauptabteilungsleiter geben Anweisung an die Leiter ihrer Abteilungen, die 

Leiter der Abteilungen an die Referatsleiter. 

§ 4 Die Handhabung des Weisungsrechtes wird analog auch in den Bezirken durch

gefuhrt. 

§ 5· Das Weisungsrecht in Organen, die nicht zum Staatssekretariat gehoren, ist 

durch Befehl geregelt. 

§ 6 Mundliche oder telefonisch gegebene Anweisungen von besonderer Bedeutung 

sindsofort aktenkundig zu machen. Bei mundlichen Anweisungen kann in Zwei

felsfallen die vom Mitarbeiter angefertigte Aktennotiz dem Auftraggebenden zur 

Abzeichnung vorgelegt werden. 

Bei telefonisch gegebenen Anweisungen und Auftragen ist in Zweifelsfallen 

Ruckfrage zu halten. 

Mundlich oder telefonisch gegebene Anweisungen sind wie schriftliche Weisun

gen zu behandeln. 

§ 7 Die in den Weisungen gegebenen Termine sind ptmktlich einzuhalten. 1st in 

Ausnahmefallen aus einem sachlichen Grunde eine Terminverlangerung not

wendig, . so muss der fur den Auftrag Verantwortliche beim Auftraggeber urn 

Verlangerung bitten. 

Sind VoIlzugsmeldungen oder Fehlmeldungen erforderlich, wird in jedem FaIle 

darauf hingewiesen. Sie sind dann in einer knappen, sachlichen Form unter Ein

haltung des genannten Termins zu machen. 

Von hoheren Vorgesetzten erhaltene Anweisungen sind unverzuglich durchzu

fuhren, Der unmittelbare Vorgesetzte ist davon schnellstens in Kenntnis zu set

zen. Uber den Vollzug der Anweisung berichtet der Mitarbeiter seinem unmittel

barenVorgesetzten und demjenigen, welcher die Anweisung erteilt hat. 

§ 8 Werden Mitarbeiter des Staatssekretariats Berlin oder Mitarbeiter einer Bezirks

verwaltung mit bestimmten Auftragen in einen anderen Bezirk geschickt, so sind 

sie in jedem FaIle mit einem Dienstauftrag, der die Unterschrift des zur Auf

tragserteilung berechtigten Vorgesetzten tragt, zu versehen. Der Dienstauftrag ist 

dem Leiter der zustandigen Bezirksverwaltung oder dessen Stellvertreter vor 

Durchfuhrung des Auftrages vorzulegen. 
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VIII. Arbeitsweise 

§ 1 Die Aufgaben des Staatssekretariats werden durchEinzelentscheidungen durch

gefuhrt. Alle prinzipiellen und groBen Fragen sind kollegial zu beraten. Eine 

kollektive Entscheidung schlieBt die personliche Verantwortung nicht aus, son

dern setzt sie voraus. 

§ 2 Entscheidungen sind schnellund richtig zu treffen, Die Entstehung burokrati

scher Vorgange ist unter allen Umstanden zu vermeiden, 

§ 3 Entscheidungen sind durch mundliche Beratung grundlich vorzubereiten. Jeder 

uberflussige Austausch von Schriftsatzen muss vermieden werden, 

§ 4 Sind mehrere Abteilungen an der Ausarbeitung einer Entscheidung beteiligt, 

dann ist diese in kollektiver Beratung vorzubereiten. tIber das Ergebnis der Be

ratung ist ein entsprechender Aktenvermerk zu machen. 

Die Koordinierung der Arbeitund die Ausnutzung aller Moglichkeiten der 

Agenturen sind strengstens zu beachten, Entsteht keine Einigung, wird die Ent

scheidung durch Vorgesetzte getroffen. 

§ 5 Die Konspiration nach aullen und innerhalb des Staatssekretariats ist streng ein

zuhalten, Oberstes Prinzip ist: Jeder darf nur das wissen, was er zur Durchfuh

rung seiner Aufgaben wissen muss. 

Alle Mitarbeiter sind standig zur Wachsamkeit und Verschwiegenheit zu erzie

hen, doch darf die Konspiration nicht zur Verdeckung von Unzulanglichkeiten 

und Fehlern missbraucht werden oder die Koordinierung storen, 

§ 6 Instrukteurgruppen oder Brigaden uberprufen an Ort und Stelle die Tatigkeit der 

Abteilungen oder Dienststellen. Instrukteure geben keine Weisungen. Sie weisen 

in den Besprechungen auf alle festgestellten Schwachen und Mangel hin, geben 

Empfehlungen uber Verbesserung der Arbeit und .Abstellung vorhandener Un

zulanglichkeiten oder Fehler. 

Instrukteureinsatze mussen eine Hilfe fur die Mitarbeiter der nachgeordneten 

Organe sein, daruber hinaus dem vorgesetzten Organ die Moglichkeit geben, die 

Lage in dem Bezirk oder der Kreisdienststelle zu bcurteilcn. 

§ 7 Mitarbeiter, die in eigener VerantwortungWeisung erteilen, haben das in eige

nem Namen zu tun, nicht im Namen des Staatssekretars, wenn sie nicht einen di

rekten personlichen Auftrag dazu haben. 

§ 8 Der Referatsleiter arbeitet fur den Abteilungsleiter bzw. Letzterer fur den 

Hauptabteilungsleiter einen unterschriftsreifen Entwurf aus und uberpnift die 

sachliche Richtigkeit des Entwurfs in eigener Verantwortung, 

§ 9 Kontrollberichte sind unmittelbar nach Abschluss der Kontrolle anzufertigen, 

Das Ergebnis der Kontrolle ist dem Leiter der uberpruften Verwaltung, Abtei

lung oder Kreisdienststelle bekanntzugeben und mit ihm durchzusprechen. Aus

genommen hiervon sind personliche Charakteristiken uber den Leiter einer Be
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zirksverwaltung, einer Abteilung oder einer Kreisdienststelle. Solche Charakte


ristiken sind, wenn notwendig, der Abteilung Kader, in besonderen Fallen dem
 

Staatssekretar oder dem zustandigen Stellvertreter, zu geben.
 

Aufgrund des Kontrollberichtes hat die Kontrollinspektion oder Kommission
 

bzw. der Kontrolleur den Entwurfeiner Anweisung auszuarbeiten und zusam


men mit dem Bericht dem Auftraggeber zu ubergeben.
 

§ 10 Die Tatigkeit des Chefdienstes richtet sich nach der Chefdienstordnung. 

§ 111m standigenWechsel wird im Staatssekretariat wie in den Bezirksverwaltungen 

nach erfolgtem Arbeitsschluss bis 22 Uhr ein Stellvertreter des Staatssekretars 

bzw. ein Stellvertreter des Leiters der Bezirksverwaltung mit der Fuhrung der 

Geschafte verantwortlich beauftragt, der ab 19 Uhr alle Entscheidungen selbst

standig und in eigener Verantwortung trifft, doch ist bei besonders wichtigen 

operativen Entscheidungen mit dem Staatssekretar oder dem fur den Arbeitsbe

reich zustandigen Stellvertreter Rucksprache zu nehmen. 

Der Chefdienst hat sich in der Nacht oder an dienstfreien Tagen an den die Ge

schafte fuhrenden Stellvertreter des Staatssekretars zu wenden. 

IX. Zeichnungsbefugnis 

§ 1 Das Staatssekretariat zeichnet: 

Regierung der Deutschen Demokratischen Republik
 

Ministerium des Innern
 

Staatssekretariat fur Staatssicherheit
 

Schriftstucke des Staatssekretars tragen am Kopf die Zeile:
 

- Der Staatssekretar 

unter der Unterschrift: Staatssekretar
 

Schriftstucke der Stellvertreter des Staatssekretars tragen am Kopf die
 

abschlie13ende Zeile:
 

- Stellvertreter des Staatssekretars 


unter der Unterschrift: Dienstgrad
 

Schriftstucke der Hauptabteilungen bzw. Abteilungen tragen am Kopf die ab


schlie13ende Zeile:
 

- Hauptabteilung ... - bzw.
 

- Abteilung ... 

Unterschrift: - Leiter der Hauptabteilung 


Name 

Dienstgrad
 

Die Bezirksverwaltungen zeichnen:
 

Staatssekretariat fur Staatssicherheit
 

Bezirksverwaltung ...
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Die Kreisdienststellen zeichnen: 

Staatssekretariat fur Staatssicherheit . 

Bezirksverwaltung . 

- Kreisdienststelle -

§ 2 Der Staatssekretar zeichnet in der Regel alle Befehle, Dienstanweisungen und 

Anordnungen, die fur das gesamte Staatssekretariat oder fur mehrere Arbeitsbe

reiche Giiltigkeit haben, des Weiteren die Schreiben an das Politburo, den Prasi

denten der DDR, den Ministerprasidenten und wichtige Schreiben an den Minis

ter. Im Falle der Verhinderung des Staatssekretars leistet die Unterschrift der 

vom Staatssekretar beauftragte Vertreter. 

§ 3 Die Stellvertreter des Staatssekretariats unterzeichnen die Schriftstiicke an 

staatliche Organe, die von ihnen bearbeitet werden bzw. mit denen sie zusam

menarbeiten, an nachgeordnete Dienststellen des Staatssekretariats, die zu ihrem 

Aufgabenbereich gehoren, sowie an den Minister. 

§ 4 Befehle, Dienstanweisungen und Anordnungen, die fur das gesamte Staatsse

kretariat oder fur mehrere Arbeitsbereiche Gultigkeithaben und welche, im Ent

wurf unterschrieben, vervielfaltigt werden mussen, sind in jedem Falle auf den 

Vervielfaltigungen »F.d.R.« zu zeic1men. Bei Matrizenvervielfaltigungen ist die

se Zeichnung auf der Matrize vorzunehmen. 

Die »F.d.R.«-Zeichnunghat in jedem Falle handschriftlich zu erfolgen. 

X. Arbeit des Kollegiums 

§ 1	 Die Tatigkeit des Kollegiums ist durch das Statut des Staatssekretariats und 

durch die Geschaftsordnung des Kollegiums geregelt. 

XI. Chefbesprechung undAbteilungsleitersitzung 

§ 1	 In der Regel mindestens in 2 Monaten findet eine gemeinsame Sitzung der Chefs 

der Bezirksverwaltungen mit den Hauptabteilungsleitem und Leitem selbststan

diger Abteilungen im Staatssekretariat statt. 

An dieser Sitzung nehmen teil: 

Der Staatssekretar,
 

die Stellvertreter des Staatssekretars,
 

der 1. Sekretar der Betriebsparteiorganisation,
 

die Leiter der Bezirksverwaltungen,
 

die Hauptabteilungsleiter und Leiter selbststandiger Abteilungen im Staats


sekretariat,
 

die personlichen Referenten des Staatssekretars bzw. der Stellvertreter,
 

der Leiter der Kontrollinspektion,
 

der Leiter der Informationsgruppe,
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femer bei allgemein operativen Fragen die Leiter der Fachschulen und der 

Leiter der Abteilung Schulung der Hauptabteilung Kader und Schulung. 

Wenn nur operative Fragen zur Erorterung stehen, nehmen die Hauptabteilungs

leiter und Leiter administrativer Abteilungen an den Chefbesprechungen nicht 

teil. 

Wenn notwendig, konnen andere Mitarbeiter fur die ganze Dauer der Sitzung 

oder zeitweilig herangezogen werden. 

Auf der Tagung werden instruktive Referate des Staatssekretars oder seiner 

Stellvertreter gehalten. Die Referate mussen ihrem Inhalt nach geeignet sein, den 

Teilnehmem neue Erkenntnisse zu vermitteln und Mallnahmen zur Verbesserung 

der operativen oder administrativen Arbeit aufzeigen. 

Es konnen auch Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter beauftragt werden, 

ein Referat zu bestimmten Fragen zu halten. Leiter der Bezirksverwaltungen 

konnen zur Berichterstattung aufgefordert werden. 

Zu den in den Referaten bzw. Berichten getroffenen Feststellungen haben die 

angesprochenen Leiter der Bezirksverwaltungen bzw. Abteilungsleiter Stellung 

zu nehmen. Die Stellungnahme muss genaue Angaben enthalten z. B. fiber Ursa

chen, die zu beachtlichen Erfolgen oder zu Fehlem und Schwachen fuhrten, fiber 

bereits getroffene Mafmahmen zur Abstellung der Fehler oder zur Erzielung von 

Erfolgen. 

Konkrete Beispiele, die zur Beurteilung der Gesamtlage im Bezirk beitragen, 

sind zu bringen. Die von den Leitem der Bezirksverwaltungen gegebenen Analy

sen fiber die Lage in den Bezirken mussen dem Staatssekretariat die Ausarbei

tung einer fur die gesamte DDR giiltigen Analyse erleichtem. 

Am Schluss der Beratung sind vom Staatssekretar oder von dem von ihm beauf

tragten Stellvertreter genaue MaBnahmen zur Beseitigung der Fehler und Schwa

chen festzulegen und die Methode ihrer Durchfuhrung aufzuzeigen. 

Die Aufgabenstellung in solchen Tagungen gilt als Direktive des Staatssekretars. 

Der Inhalt der Tagung muss selbstkritisch und kritisch sein. 

§ 2	 Neben den kombinierten Tagungen findet in der Regel einmal im Monat eine 

Sitzung der Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter statt, in der zu der Arbeit 

und den Aufgaben der Abteilungen des Staatssekretariats Stellung genommen 

wird. 

§ 3	 In den Bezirksverwaltungen muss mindestens einmal im Monat eine gemeinsa

me Sitzung der Abteilungsleiter und der Kreisdienststellenleiter stattfinden. In 

dieser Sitzung ist die in Berlin durchgefuhrte Chefbesprechung grundlich fur die 

Arbeit in dem Bezirk auszuwerten. 

§ 4	 Anschliefiend mussen in allen Abteilungen sowie in den Kreisdienststellen 

Dienstversammlungen stattfinden, wo die gestellten Aufgaben auf das betreffen

de Arbeitsgebiet konkretisiert werden. 
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§ 5 Die Termine der Arbeitsbesprechungen der Bezirksverwaltungen mit den Abtei

lungsleitern und Kreisdienststellenleitern sind dem Staatssekretariat - Abteilung 

Allgemeines - Referat Arbeitsorganisation - rechtzeitig bekannt zu geben, damit 

die Termine bei der Erarbeitung von Arbeitsplanen, bei der Verwirklichung der 

Dienstreiseplane berucksichtigt werden und damit das Staatssekretariat in der 

Lage ist, evtl. Vertreter zu diesen Arbeitsbesprechungen zu entsenden. 

§ 6 Die Hauptabteilungsleiter im Staatssekretariat nehmen ihre Abteilungsleiter nach 

Bedarf zusammen; mindestens einmal wochentlich. 

XII. Dienstbesprechungen der einze1nen Sachgebiete 

§ 1	 Dienstbesprechungen der einzelnen Sachgebiete, z. B. der Leiter der Abtei

lung III oder Abteilung IX der Bezirksverwaltungen, der Leiter der Abteilung 

Finanzen oder Kader, werden von den zustandigen Hauptabteilungsleitern im 

Einverstandnis mit dem zustandigen Stellvertreter des Staatssekretars mindestens 

einmal in 2 Monaten durchgefuhrt. 

An diesen Dienstbesprechungen wird in der Regel der Staatssekretar bzw. der 

zustandige Stellvertreter zeitweiligteilnehmen. 

So1che Dienstbesprechungen sind grundlichst vorzubereiten, urn alle auftreten

den Fragen klaren zu konnen, Die dort gestellten Aufgaben gelten fur das betref

fende Sachgebiet als Richtlinie. 

XIII. Einzelbesprechungen der Hauptabteilungsleiter, Abteilungsleiter bzw. 
Referatsleiter 

§ 1	 Der Staatssekretar, seme Stellvertreter, die Hauptabteilungsleiter und Abtei

lungsleiter fuhren in der Regel, entsprechend ihrem Arbeitsplan, Einzelbespre

chungen iiber konkrete Fragen durch. 

In so1chen Einzelbesprechungen sind Termine fur die Durchfuhrung bestimmter 

Aufgaben zu stellen und die Mitarbeiter zur Vollzugsmeldung anzuhalten. 

XIV. Dienstreisen 

§ 1	 Dienstreisen der Stellvertreter des Staatssekretars, der Hauptabteilungsleiter und 

Abteilungsleiter geschehen nach einem Dienstreiseplan, der nach den Vorschla

gen aus den Abteilungen vom Stellvertreter fur Verwaltung und Wirtschaft zu

sammengestellt wird und vom Staatssekretar, nach Erorterung in der Leitung des 

Staatssekretariats, zu genehmigen ist. 

§ 2	 Planmallige sowie auberplanmafiige Dienstfahrten der Hauptabteilungsleiter und 

Abteilungsleiter sowie der Leiter selbststandiger Abteilungen bediirfender Be

statigung des zustandigen Stellvertreters des Staatssekretars, Die Dienstreisen 

aller iibrigen Mitarbeiter bestatigt der zustandige Hauptabteilungs- oder Abtei

lungsleiter. 
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Fur Dienstreisen der Referats1eiter und Sachbearbeiter muss em schriftlicher 

Dienstauftrag des Haupt- [sic!] bzw. Abtei1ungs1eiters vorliegen. 

§ 3 Wenn ein Hauptabtei1ungs1eiter bzw. Abtei1ungs1eiter sich auf Dienstreise befin

det, soll der Stellvertreter des Hauptabtei1ungs1eiters bzw. der stellvertretende 

Abtei1ungs1eiter am Ort des Dienstes anwesend sein. 

§ 4 Mindestens einma1 monat1ich fuhren der Staatssekretar, seine Stellvertreter, die 

Leiter der Hauptabtei1ungen und selbststandiger Abteilungen Dienstreisen in die 

Bezirksverwaltungen oder Kreisdienststellen durch. 

Einmal im Monat besuchen der Staatssekretar und seine Stellvertreter, die Leiter 

operativer Hauptabteilungen und selbststandigen Abteilungen einen GroBbetrieb, 

eine LPG oder ein VEG oder eine MTS, urn dort die operative Arbeit zu uber

prufen. 

§ 5 Hauptabteilungsleiter und Leiter administrativer Abteilungen uberprufen die 

administrative Arbeit in den Verwaltungen und Kreisdienststellen, leiten die ad

ministrativen Mitarbeiter in ihrer Arbeit an und leisten ihnen die notwendige 

Hilfe. 

§ 6 Uber das Ergebnis der Dienstreisen sind in der Regel kurze schriftliche Berichte 

anzufertigen. 

§ 7 Der Leiter der Bezirksverwaltung bzw. der fur das Sachgebiet zustandige Stell

vertreter ist von dem Ergebnis der Uberprufung in Kenntnis zu setzen. 

Macht sich eine Erorterung der getroffenen Feststellungen vor einem grolleren 

Gremium notwendig, ist es zweckmaliig, dass der Kontrollierende bei Erorterung 

der Fragen anwesend ist. Bei besonders wichtigen Anlassen soll der zustandige 

Stellvertreter des Staatssekretars anwesend sein. 

XV. Fachunterricht 

§ 1 Die Stellvertreter des Staatssekretars, Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter 

sowie Leiter von Bezirksverwaltungen sind verpflichtet, an den Fachschulen des 

Staatssekretariats fur Staatssicherheit Vortrage auf fachlichem, politischern oder 

allgemeinbildendem Gebiet zu halten. Die Vortrage sind schriftlich zu fertigen. 

Ein Exemplar ist der Abteilung Schulung der Hauptabteilung Kader und Schu

lung, ein zweites Exemplar der Fachschule zu uberlassen. 

Die Leiter der Fachschulen und der Leiter der Abteilung Schulung der Hauptab

teilung Kader und Schulung sind verantwortlich dafur, dass moglichst rechtzeitig 

vor Beginn eines neuen Lehrganges die Hauptabteilungen und selbststandigen 

Abteilungen Schulungsplane erhalten, in denen das Ziel und die Einteilung der 

durchzuarbeitenden Themen gegeben wird. 

XVI.· 

Diese Dienstordnung tritt am 1. Oktober 1954 in Kraft. 
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Dokument 16 

12. Januar 1955 

Dienstanweisung Nr. 2/55: Informationsdienst 

Nachweis/Quelle: BStU, MiS, BdL-Dok. 3102. - Original, 3 S. - MiS-DSt-Nr. 100937.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium des
 
Innern, Staatssekretariat fur Staatssicherheit, Der Staatssekretar, - [Auf S. 1:] Entwurf [handschriftlich
 
gestrichen] - Geheime Verschlusssache GVS 176/55 - 43 Ex., je 3 Bl., 43. Ex., 3 Bl. - [Auf S. 3, nach
 
Text] Wollweber [handschriftlich], Staatssekretar,
 
Zusatzliche Informationen: Verteiler: Wollweber, Gutsche, Walter, Weikert, Wolf, Last, Mielke, Be

zirksverwaltungen, Verwaltungen GroB-Berlin und »Wismut«, Diensteinheiten des SiS - DA 2/55 pra

zisiert Befehl 279/53 (Dokument 10 in dieser Edition). - AuBer Kraft durch Befehl 584/60 (Dokument
 
21 in dieser Edition).
 

Da der bisherige Informationsdienst den gestellten Anforderungen nicht mehr geniigt, 

ist es erforderlich, den Informationsdienst auf ein hoheres Niveau zu heben. 

Es wird deshalb angewiesen: 

1.	 Die Informationsgruppe des Staatssekretariats hat 

a)	 am Mittwoch und Sonnabend jeder Woche einen Informationsbericht heraus

zugeben. 

Der Informationsbericht gliedert sich in: 

1) Die Lage in Industrie und Verkehr 

2) Die Lage in Handel und Versorgung 

3) Die Lage in der Landwirtschaft 

4) Ereignisse von besonderer Bedeutung 

5) Einschatzung der Situation. 

Die Informationsgruppe hat nur grtmdlich uberpruftes Material zu verarbei

ten; 

b)	 bei Eintreten einer besonderen Lage am gleichen Tag - und wenn notwendig, 

fur einen langeren Zeitraum - taglich Sonderinformationen herauszugeben; 

c)	 iiber Stimmen aus Westdeutschland bzw. Westberlin und die Stimmung der 

iibrigen Bevolkerung in bestimmten Abstanden Sonderinformationen heraus

zugeben; 

d)	 iiber die Feindtatigkeit in einem Anhang zum Informationsbericht an die 

Mitglieder des Kollegiums des SfS zu berichten; 

e) die Informationsberichte den Leitern der Bezirksverwaltungen zuzustellen; 

f) zur Qualifizierung der Informationsarbeit in den Bezirksverwaltungen mo

natlich in 4 Bezirksverwaltungen die Informationsgruppen anzuleiten und zu 
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kontrollieren sowie in jedem Quartal eine Dienstbesprechung mit den Leitem 

der Informationsgruppen der Bezirksverwaltungen durchzufuhren, 

2. a) Die Informationsgruppen der Bezirksverwaltungen haben zur besseren Aus

wertung des Materials und zur Anfertigung von Sonderinformationen weiter

.hin taglich zu berichten. Dabei ist sicherzustellen, dass die Meldungen (Man

gel der Versorgung, betriebliche Mangel, MaBnahmen der ortlichen Organe 

des Staatsapparates, Terrorfalle, Diversionen usw.) vor der Weitergabe an die 

Informationsgruppe bereits weitmoglichst uberpruft und konkretisiert werden 

und dass der Sachverhalt einwandfrei festgestellt wird. Geruchte und unuber

prufte Meldungen sind als so1che zu kennzeichnen. Besonders wichtige In

formationen, die unverzuglich MaBnahmen erforderlich machen, sind sofort 

mir oder meinem Stellvertreter mitzuteilen. 

Ein Exemplar des taglichen Berichtes der Informationsgruppe der Bezirks

verwaltung ist dem 1. Sekretar der Partei und dem Chef der BdVP unter 

Wahrung der Geheimhaltung zuzustellen und sparer zuruckzusenden. 

b)	 Von allem anfallenden Feindmaterial sind mehrere Exemplare an die Infor

mationsgruppe im SfS zu geben. 

3.	 Die Hauptabteilungen und Abteilungen im SfS sind verpflichtet, unter Vermei

dung der Quellenangabe uber wichtige Informationen an die Informationsgruppe 

zu berichten. 

4.	 Die anfallenden Informationen sind bei den Kreisdienststellen und operativen 

Abteilungen der Bezirksverwaltungen in weit starkerem MaBe als bisher zur ope

rativen Bearbeitung in Richtung Sabotage und Schadlingstatigkeit auszuwerten. 

AIle Vorfalle, die neue Feindmethoden erkennen lassen, eine operative Bearbei

tung seitens des SfS Berlin erfordem oder aus anderen Grunden fur die operativen 

Hauptabteilungen oder Abteilungen des Staatssekretariats Bedeutung haben, sind 

diesen - unabhangig von der Meldung an die Informationsgruppe - mit den not

wendigen Einzelheiten zu berichten. 
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Dokument 17 

30.Mai1957 

Dienstanweisung Nr. 16/57: MaBnahmen zur Verbesserung der ope
rativen Arbeit in den Betrieben, Ministerien und Hauptverwaltungen, 
Universitaten, Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten sowie in 
den Objekten der Landwirtschaft 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 2152. - Original, 19 S. - MfS-DSt-Nr. 100966 (in Dokumen

tenstelle nur dieses eine Exemplar vorhanden).
 
Vermerke: [Auf S. 1:] Geheime Verschlusssache GVS 966/57 - Ex. je 20 B1., 1. Ex., 19 B1. - [Auf
 
S. 19, nach Text:] Wollweber [handschrift1ich], Minister.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 390 Ex., davon 17 Ex. nachgefertigt - Verteiler: Wollweber, Mielke,
 
Waiter, Last, Wolf, Beater, Heidenreich, Hofmann [SED-ZK], Bulda, Bezirksverwaltungen, Dienstein

heiten des MfS, Schu1e Potsdam. - Einzug angewiesen durch Schreiben v. 15.4.1966 (General Schro

der).
 
AnlagenlNachgeordnete Bestimmungen: Schreiben zur ana1ytischen Auswertung auf der Linie V ent

sprechend der DA 16/57 (BStU, MfS, BdL-Dok. 2151).
 

Aus der Kritik des Politburos und des Ersten Sekretars des Zentralkomitees, Genossen 

Walter Ulbricht, anlasslich der Dienstkonferenz am 26.4.1957,1 ergeben sich fur die 

operative Arbeit in den Objekten nachstehende Feststellungen: 

1.	 Die operative Arbeit in den Objekten steht auf einem niedrigen Niveau. 

Das Informatorennetz ist qualitativ ungenugend und in einer Reihe von Ob

jekten auch zahlenmallig zu schwach. 

Aufgrund der ungenugenden Arbeit in den Objekten sind die Mitarbeiter 

nicht tiber die wirkliche Lage in den Objekten informiert und erhalten auch 

wenig Hinweise tiber feindliche Tatigkeit im Objekt. 

Es gibt zahlreiche Falle, wo die Mitarbeiter wichtige Hinweise auf verdachti

ge Personen erhalten, aber keine operativen MaJ3nahmen einleiten. 

2.	 Die Objektsachbearbeiter haben in vielen Fallen keine vollstandige Klarheit uber 

ihre Aufgaben, fuhlen sich nicht fur die gesamte operative Arbeit in ihrem Objekt 

verantwortlich und treten oft ubcrheblich auf. 

3.	 Die Verbindung der Objektsachbearbeiter zu den Leitungen der Parteiorgani

sationen und den Leitungen der Objekte ist mangelhaft, und in einigen Fallen fehlt 

sie ganz. Dieser Zustand hat zur Folge, dass einerseits der Parteisekretar und der 

Leiter des Objektes nicht rechtzeitig so1che das Objekt betreffenden Hinweise er

halten, die sie fur ihre Arbeit benotigen und dass andererseits dem Sachbearbeiter 

die Hinweise der Parteileitung und der Objektleitung fehlen, die er zur Einschat-

Vgl. Ulbrichts Rede auf der MfS-Dienstkonferenz am 26.4.1957; BStU, MfS, SdM 2366, Bl. 42-55. 
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zung der Lage im Objekt und zur rechtzeitigen Einleitung richtiger MaBnahmen 

benotigt, 

Aufgrund dieser Feststellungen sind die Arbeitsmethoden und die Arbeitsorganisation 

durch nachstehende MaBnahmen so zu verandern, dass die Mitarbeiter fester mit ihrem 

Objekt verbunden werden, dass ihre Verantwortlichkeit fur die Sicherheit des Objektes 

erhoht wird, dass die operative Arbeit ein hoheres Niveau erreicht und dass durch vor

beugende MaBnahmen jede Feindtatigkeit unmoglich gemacht wird. 

Es wird angewiesen: 

I.	 Grundlegende Verbesserung der Arbeit mit den Informatoren 

Die Hauptaufgabe in der Objektbearbeitung ist die Verbesserung und Verstarkung der 

Werbung von Informatoren sowie der Arbeit mit den Informatoren und ihrer allseitigen 

Ausnutzung. 

1.	 Werbung von Infonnatoren 

In jedem Objekt ist zu uberprufen, wieweit mit dem vorhandenen Informatorennetz die 

Sicherheit des Objektes gewahrleistet ist. Danach sind die notwendigen Werbungen 

durchzufuhren: 

a) zur Sicherung der gefahrdeten Stellen im Objekt; 

b) zur Bearbeitung aller operativen Hinweise; 

c) zur Bearbeitung vorhandener Vorgange und operativer Materialien. 

Vor jeder Werbung muss Klarheit dariiber bestehen, fur welche Aufgaben der Infor

mator geworben werden solI und ob er Voraussetzungen hat, urn diese Aufgaben zu 

erfullen, 

2.	 Arbeit mit den Infonnatoren 

Bei den vorhandenen Informatoren muss politische Uberzeugungsarbeit geleistet wer

den, und sie sind zweckmallig nach den gegebenen Moglichkeiten einzusetzen: 

a) zur Aufdeckung von feindlichen Konzentrationen und Untergrundgruppen; 

b) zur Aufklarung der Stiitzpunkte und Verbindungen der Konzeme; 

c) zur Entlarvung von Spionen, Schadlingen, Saboteuren, Provokateuren und ande

ren verbrecherischen Elementen, die aus einer feindlichen Einstellung handeIn; 

d)	 zur rechtzeitigen Aufdeckung und Verhinderung feindlicher Plane in Bezug auf 

Brandstiftungen, Explosionen- und Betriebsstorungen, Unruhestiftung unter den 

Arbeitem und den Angehorigen der Intelligenz oder sonstiger feindlicher Absich

ten; 

Handschriftlich eingefiigt. 2 
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e)	 zur Feststellung der Schwerpunkte oder der Personengruppen im Objekt, fur die 

sich der Gegner besonders interessiert", 

Die Informatoren mussen entsprechend ihren Moglichkeiten allseitig ausgenutzt wer

den, das heilit, dass sie bei gegebener Moglichkeit auch fur operative Aufgaben in ih

rem Wohngebiet, in burgerlichen Parteien, in Kirchenkreisen, in Gaststatten usw. ein

gesetzt werdenmussen. 

Wenn ein Informator an einem anderen Arbeitsplatz erfolgreicher operativ eingesetzt 

werden kann, so kann die Moglichkeit der Versetzung erwogen werden. 

3.	 Arbeit mit Hauptinformatoren 

Die Mitarbeiter in den Objekten mussen mit Hauptinformatoren arbeiten: 

a)	 damit sie mehr Zeit erhalten fur die intensive Bearbeitung von Vorgangen und 

operativen Materialien sowie zur qualifizierten Anleitung der Informatoren, mit 

denen sie selbst arbeiten; 

b)	 urn auf diese Weise mit einem grolleren Infonnatorennetz arbeiten zu konnen und 

alle gefahrdeten Punkte des Objektes ausreichend durch Informatoren zu sichem. 

Der Zustand, dass eine groJ3e Anzahl Hauptinformatoren nicht mit GI arbeitet, muss 

schnellstens beseitigt werden. Ist der Hauptinformator entsprechend vorbereitet, so 

sind ihm Informatoren zu ubergeben. 

Es kann dem Hauptinformator auch die Aufgabe gestellt werden, selbst Informatoren 

fur die Zusammenarbeit zu suchen. Die Anwerbung hat bei vorhandener Eignung aber 

in jedem Fall der Mitarbeiter vorzunehmen. 

Die Hauptinformatoren mussen weitgehend die aufgrund ihrer Stellung im Objekt ge

gebenen Moglichkeiten ausnutzen, die Treffs mit ihren Informatoren am Arbeitsplatz 

durchzufuhren, ohne dabei die Konspiration zu verletzen. 

Jedem Informator mussen konkrete Auftrage erteilt werden. Das fuhrt zu grofieren 

Erfolgen in der Zusammenarbeit und erleichtert es, die Ehrlichkeit der inoffiziellen 

Mitarbeiter zu uberprufen. 

II.	 Offizielle Verbindungen im Objekt 

AIle operativen Mitarbeiter mussen mit dem Objekt, fur welches sie voll verantwort

lich sind, eng verbunden sein. Sie mussen in den Produktionsbetrieben den Produkti

onsablauf und in anderen Objekten die dort zu losenden Aufgaben kennen und durch 

operative MaJ3nahmenjegliche Storversuche und Feindtatigkeit verhindem. 

Urspriinglich: »interessiert usw.«, »usw.« handschriftlich gestrichen. 3 
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1.	 Der operative Sachbearbeiter hat deshalb enge Verbindungt zur Parteileitung und 

zu den leitenden Funktionaren des Objektes zu halten: 

a) urn die Schwierigkeiten in der Produktion zu kennen und rechtzeitig zu er

kennen, wo der Feind voraussichtlich Anstrengungen macht, urn die Schwie

rigkeiten zu erhohen und gegebenenfalls operative MaBnahmen einzuleiten; 

b)	 urn tiber die offiziell bekannten schwachen und gefahrdeten Punkte sowie 

tiber die Engpasse im Objekt informiert zu werden, zu verdachtigen Hand

lungen einzelner Personen im Objekt die Meinung oder Erklarung zuverlds

siger' offizieller Stellen zu erfahren und Hinweise auf verdachtige Handlun

gen von Personen zu erhalten; 

c)	 urn tiber beabsichtigte MaBnahmen der Leitung des Objektes, der Parteiorga

nisation, der Gewerkschaft oder der FDJ (z. B. MaBnahmen zu Lohn-, Norm

oder Pramienfragen, MaBnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivitat, 

Versammlungen oder Diskussionen mit den Arbeitem oder der Intelligenz) 

rechtzeitig informiert zu sein und zur Verhinderung von. Provokationen und 

Storversuchen eigene MaBnahmen einzuleiten; 

e)6	 urn zu erfahren, wie MaBnahmen, Beschlusse und Anweisungen der Partei 

und Regierung sich im Objekt durchsetzen und auswirken und we1che 

Schwierigkeiten sich dabei ergeben, die der Feind ausniitzen konnte. 

Die qualifizierte Arbeit mit Informatoren, die gute Ausnutzung und Pflege der offizi

ellen Verbindungen' im Objekt sowie der ubersichtlich aufgebaute und stets auf dem 

neuesten Stand gehaltene Objektvorgang geben dem Mitarbeiter das Wissen und den 

Uberblick tiber sein Objekt, was ihm ermoglicht, aIle Erscheinungen und verdachtigen 

Handlungen richtig einzuschatzen und die richtigen operativen MaBnahmen einzulei

ten. 

Andererseits muss der Mitarbeiter dem Leiter des Objektes und dem Parteisekretar 

Hinweise geben, wenn in der Arbeit mit Informatorerr festgestellt wird, dass durch 

Verletzung der Sicherheits- oder Arbeitsschutzbestimmungen, durch fehlerhafte Ar

beitsorganisation, Schlamperei oder ungenugende Wachsamkeit die Gefahr von Be

triebsstorungen, Branden, Explosionen, Havarien oder Unfallen besteht oder Betriebs

geheimnisse in unbefugte Hande geraten konnen. Erreicht muss werden, dass die Be

triebsleitung Missstande, Schlamperei oder ungenugende Wachsamkeit beseitigt. Mit 

der Beseitigung von Missstanden und der Schaffung einer straffen Ordnung im Objekt 

wird auch die operative Arbeit im Objekt erleichtert und Feindtatigkeit leichter er

kennbar. 

4	 Ursprunglich: »engen Kontakt«, Handschriftlich uberschrieben. 
5	 Handschriftlich eingefugt, 
6 Offensichtlich ein Fehler des Sekretariats: start »d« steht »e«, 
7	 Ursprunglich: »Kontakte«, Handschriftlich gestrichen und »Verbindungen« eingefugt, 
8	 Ursprunglich: »in der operativen Arbeit«. Handschriftlich gestrichen: »operativen«, dafur eingefugt 

»mit Informatoren«. 
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2.	 Das Verhaltnis zur Parteileitung des Objektes 

a)	 Die von der Parteileitung gegebene Einschatzung der politischen und wirtschaftli

chen Lage des Objektes sowie ihre Hinweise tiber Konzentrationen verdachtiger 

Personen, verdachtige Verbindungen oder sonstige Schwerpunkte dienen dem 

Mitarbeiter zur Organisierung seiner operativen Arbeit. 

Werden vom Parteisekretar Hinweise tiber verdachtiges oder feindliches Verhal

ten von Personen oder Personengruppen gegeben, so sind in jedem Falle sofort in 

Ubereinstimmung mit den Befehlen, Direktiven und Anweisungen des MfS die 

notwendigen operativen MaBnahmen zur Aufklarung und Bearbeitung dieser 

Hinweise einzuleiten. Nach Uberprufung der Hinweise ist der Parteisekretar tiber 

das Ergebnis zu informieren. 

b)	 Der Mitarbeiter der Staatssicherheit hat dem 1. Sekretar der Parteileitung des Ob

jektes alle Hinweise zu geben, die fur die politische Arbeit im Objekt und fur die 

Einschatzung der Lage des Objektes von Bedeutung sein konnen, 

Der Parteisekretar ist insbesondere regelmallig zu informieren tiber festgestellte 

Flugblatter oder Hinweise auf beabsichtigte Verteilung von Flugblattern, tiber Ge

ruchte und provokatorische AuBerungen politischen oder wirtschaftlichen Cha

rakters, tiber die Rolle und das Verhalten negativer oder feindlicher Krafte im 

Objekt gegenuber wirtschaftlichen oder politischen MaBnahmen der Objektleitung 

oder der Partei, tiber festgestellte Unzufriedenheit oder Unruhe unter den Arbei

tern oder den Angehorigen der Intelligenz. Der Parteisekretar ist auch zu unter

richten tiber alle festgestellten wirtschaftlichen oder technischen Mangel, Schlam

perei, mangelnde Wachsamkeit usw. (s. Punkt 11/1). 

c)	 Die Leiter der Objektdienststellen und die Leiter der Operativgruppen sprechen 

mit dem 1. Sekretar der Zentralen Parteileitung bzw. der Kreisleitung des Objek

tes den Arbeitsplan durch. Die Aufgaben der Mitarbeiter der Staatssicherheit wer

den festgelegt entsprechend der von dem 1. Sekretar der Parteileitung gegebenen 

Einschatzung der politischen und wirtschaftlichen Lage des Objektes und der von 

der Parteileitung gegebenen politischen Aufgabenstellung. 

Uber die Erfullung des Arbeitsplanes ist dem 1. Sekretar zu berichten. 

Aus diesem Arbeitsplan sind die konkreten operativen MaBnahmen zur Sicherung 

des Objektes, besonders der gefahrdeten Stellen, zur operativen Bearbeitung er

kannter Konzentrationen, erkannter Stutzpunkte der Konzerne und vorhandener 

Hinweise auf Untergrundgruppen, Arbeit mit den Informatoren und zur Bearbei

tung der operativen Vorgange zu entwickeln. Der Operativplan ist vom zustandi

gen Dienstvorgesetzten zu bestatigen. 
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III. Anderungen in der Organisation der operativenArbeit 

Zur Verbesserung der operativen Arbeit in den Objekten sind organisatorische Ande

rung en durchzufuhren: 

1. Bi1dung von Objektdienststellen 

In den Objekten 

VEB Leuna-Werke »Walter Ulbricht« (BV Halle) 

VEB Chemische Werke Buna (BV Halle) 

sind selbststandige Objektdienststellen der Staatssicherheit zu bilden. Die Objekt


dienststellen werden direkt der Leitung der Bezirksverwaltung unterstellt, sie sind aus
 

dem Stellenp1an der Kreisdienststelle herauszunehmen.
 

Die Leiter dieser Objektdienststellen tragen die volle Verantwortung fur die Sicherung
 

der Objekte sowie fur die Ausarbeitung und Durchfuhrung der Arbeitsplane zur Orga


nisierung der operativen Arbeit im Objekt.
 

Die Dienstraume der Objektdienststellen sind im Objekt selbst einzurichten.
 

In den Objektdienststellen ist fur jede Schicht ein in der operativen Arbeit erfahrener
 

Mitarbeiter der Staatssicherheit einzusetzen, der selbststandig mit GHI und GI arbeiten
 

und zu den leitenden und verantwortlichen Personen der Schicht Kontakt halten muss.
 

Wahrend der Schicht muss er standig im Objekt zu erreichen sein. Die Stellenplane
 

sind urn die notwendige Anzah1 von Planstellen zu erhohen.
 

FUr die Anleitung und Kontrolle der operativen Arbeit dieser Objektdienststellen ist
 

der Stellvertreter-Operativ der Bezirksverwaltung verantwortlich. Die Arbeitsplane
 

dieser Objektdienststellen werden vom Leiter der Bezirksverwaltung oder seinem
 

Stellvertreter bestatigt, Die Leiter der Objektdienststellen nehmen an den Dienstbe


sprechungen teil, die von der Bezirksverwaltung mit den Leitem der Kreisdienststellen
 

durchgefuhrt werden. Die Leiter der Objektdienststellen sind berechtigt, fur die Bear


beitung wichtiger Vorkommnisse Mitarbeiter mit speziellen Kenntnissen von der Be


zirksverwaltung anzufordem.
 

Der Leiter der Objektdienststelle arbeitet mit dem Leiter der Kreisdienststelle so eng
 

zusammen, dass in der Objektdienststelle und in der Kreisdienststelle die grolltmogli


chen Ergebnisse in der operativen Arbeit erreicht werden. Das gilt besonders fur die
 

allseitige und richtige Ausnutzung der Informatoren und fur die Bearbeitung der ope


rativen Vorgange. Der Leiter der Objektdienststelle berat standig mit dem Leiter der
 

Kreisdienststelle die Lage des Objektes und legt die wichtigsten Mafmahmen mit die


sem gemeinsam fest.
 

Die Erfahrungen, die bei dieser Form und Organisation der operativen Arbeit in Ob


jekten gemacht werden, sind in der Perspektive auf weitere Grollbetriebe zu ubertra


gen.
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2. Bearbeitung wichtiger Schwerpunktobjekte durch Operativgruppen 

In nachstehenden Schwerpunktobjekten sind Operativgruppen einzusetzen: 

Verwaltung GrofJ-Berlin 

X Kraftwerk Klingenberg 

VEB Elektro-Apparate-Werke Treptow 

VEB Rundfunk- und Fernmeldewerk Oberschoneweide 

VEB Transformatorenwerk »Karl Liebknecht« } 
VEB Kabelwerk Oberspree 1 Operativgruppe 

VEB Elektrokohle Lichtenberg 

VEB Walzlagerfabrik } 1 Operativgruppe 

VEB Bergmann-Borsig 

Bezirksverwaltung Cottbus 

GroBkombinat »Schwarze Pumpe« 

X VEB Synthesewerk Schwarzheide und BKW Friedenswacht 

X VEB GroBkokerei Lauchhammer und BKW Freundschaft 

Bezirksverwaltung Dresden 

VEB Stahlwerk Groditz 

X VEB Stahl- und Walzwerk Riesa 

VEB Sachsenwerk Niedersedlitz 

VEB Sachsenwerk Radeberg 

VEB Waggonbau Niesky 

VEB Waggonbau Gorlitz 

X VEB Kunstseidenwerk Pima 

Bezirksverwaltung Erfurt 

VEB Automobilwerk Eisenach 

VEB Rheinmetall Sommerda 

VEB Funkwerk Erfurt 

Bezirksverwaltung Franlifurt 

.X VEB Eisenhiittenkombinat »J. W. Stalin« 

Bezirksverwaltung Gera 

VEB Carl Zeiss Jena 

X VEB Maxhutte Unterwellenbom 

X VEB Kunstseidenwerk »Wilhelm Pieck«, Schwarza 

Bezirksverwaltung Halle 

VEB Mansfeldkombinat »Wilhelm Pieck« 

X VEB Filmfabrik Agfa Wolfen 

X VEB Farbenfabrik Wolfen 

X VEB Elektrochemisches Kombinat Bitterfeld 

X VEB Stickstoffwerk Piesteritz 
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X VEB Hydrierwerk Zeitz 

VEB Stahl- und Walzwerk Thale 

VEB Buntmetall-Walzwerk Hettstedt 

Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt 

X VEB Steinkohlenwerk »Martin Hoop«, Zwickau 

VEB Steinkohlenwerk »Karl Marx«, Zwickau 

} 
1 Operativgruppe 

X VEB Steinkohlenwerk »Karl Liebknecht« 

VEB Steinkohlenwerk »Deutschland« 

} 
1 Operativgruppe 

Bezirksverwaltung Leipzig 

X VEB Kombinat Espenhain 

X VEB Kombinat»Otto Grotewohl«, Bohlen 

Bezirksverwaltung Magdeburg 

VEB Messgerate- und Armaturenwerk »Karl Marx« 

X VEB »Ernst-Thalmann-Werk« 

X VEB »Karl-Liebknecht-Werk« 

X VEB »Dimitroff-Werk« Magdeburg 

X VEB Eisenhuttenwerk West, Calbe 

X Sprengstoffwerk Schonebeck mit Jagdpatronenfabrik 

Bezirksverwaltung Potsdam 

X VEB Stahlwerk Brandenburg 

X VEB Stahlwerk Hennigsdorf 

X VEB LEW Hennigsdorf 

X VEB »Heinrich Rau«, Wildau 

X VEB Industriewerk Ludwigsfelde 

X VEB Kunstseidenwerk Premnitz 

Bezirksverwaltung Rostock 

X VEB Warnow-Werft Wamemiinde 

X VEB Neptun-Werft Rostock 

X VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar 

VEB Volkswerft Stralsund } 1 Operativgruppe 
VEB Schiffbau- und Reparaturwerft Stralsund 

VEB Fischkombinat Rostock 

Bezirksverwaltung Suhl . 

.Kalikombinat »Ernst Thalmann«, Merkers . 

VEB Fahrzeug- und Geratewerk Simson, Suhl 

VEB »Ernst-Thalmann-Werk«, SuhI. 

Die Leiter der Operativgruppen sind fur die gesamte operative Arbeit im Objekt voll 

verantwortlich. Die Leiter und die Mitarbeiter dieser Operativgruppen gehoren zum 

Stellenplan der Kreisdienststelle, ihre Dienstraume sind in den Objekten. 
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In den mit einem Kreuz (X) gekennzeichneten Objekten ist fur jede Schicht ein in der 

operativen Arbeit erfahrener Mitarbeiter der Staatssicherheit einzusetzen, der selbst

standig mit GHI und GI arbeiten und zu den leitenden und verantwortlichen Personen 

der Schicht Verbindungi halten muss. Wahrend der Schicht muss er standig im Objekt 

zu erreichen sein. Die Stellenplane sind urn die notwendige Anzahl von Planstellen zu 

erhohen. 

Der Leiter der Kreisdienststelle ist fur die standige allgemeine Anleitung und Kontrolle 

der Operativgruppen verantwortlich. Aufgrund der Bedeutung dieser Objekte gibt die 

zustandige Abteilung der Bezirksverwaltung unmittelbar Anleitung und fuhrt die Kon

trolle durch.t? 

Die Quartalsarbeitsplane der Operativgruppen sind vom Stellvertreter-Operativ der 

Bezirksverwaltung zu bestatigen, der auch fur die Anleitung personlich verantwortlich 

ist. 

Die Leiter der Operativgruppen nehmen an den Dienstbesprechungen der Bezirksver

waltung mit den Leitem der Kreisdienststellen teil. 

3.	 Objekte, die von den Abteilungen der Bezirksverwaltungen direkt zu bear

beiten sind 

a)	 Betriebe, die einer besonderen Geheimhaltung unterliegen und deren Bear

beitung von den Mitarbeitem spezielle Kenntnisseerfordem, z. B. im Bezirk 

Dresden die Objekte der Flugzeugindustrie und die Objekte der Kernfor

schung und Kemtechnik oder gleichartige Institute, in Leipzig die Objekte 

der Flugzeugindustrie und der Verteidigungsindustrie usw.; 

b)	 die Hauptverwaltungen der Ministerien, soweit sie ihren Sitz in den Be

zirkshauptstadten haben, z. B. die HV Schwerchemie in Halle, die 

HV Braunkohle in Leipzig usw., die Konstruktions- und Projektierungsburos 

der Ministerien sowie die Forschungsinstitute und Hoch- und Fachschulen 

der Industriezweige, die Revierleitungen der Braunkohle in Halle und Leip-

ZIg; 

c)	 die Bezirksorgane des Staatsapparates, z. B. Rat des Bezirkes, Bezirksfiliale 

der Deutschen Notenbank, Bezirksdirektionen des Post- und Fernmeldewe

sens usw.; 

d) Universitaten, Hoch- und Fachschulen in den Bezirkshauptstadten; 

e) die bezirklichen Leitungen derMassenorganisationen und burgerlichen Par

teien 

9	 Ursprunglich: »Kontakt«, Handschriftlich uberschrieben mit »Verbindung«, 
10	 Sich hier anschlieBender Abschnitt handschriftlich gestrichen: »Fur die Durchfiihrung der Arbeits

plane ist der Leiter der Operativgruppe sowohl gegenuber dem Leiter der Kreisdienststelle als auch 
gegenuber dem Leiter der zustandigen Abteilung der Bezirksverwaltung verantwortlich.« 
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sind von der zustandigen Abtei1ung der Bezirksverwa1tung direkt zu bearbeiten.
 

Die Leitung der Bezirksverwa1tung 1egt diese Objekte im Einzelnen in Absprache
 

mit den'! zustandigen Stellvertretern des Ministers'? fest.
 

Die zustandigen Stellvertreter des Ministers 1egen fest, welche dieser Objekte
 

standig von der Hauptabtei1ung bzw. selbststandigen Abtei1ung des MfS operativ
 

anzuleiten und zu kontrollieren sind.
 

4.	 Besetzung wichtiger Bahnhofe durch Mitarbeiter der Staatssicherheit 

Die fur die Bearbeitung der Objekte des Verkehrswesens zustandigen operativen Mit


arbeiter unterstehen der direkten operativen Anleitung und Kontrolle durch die zustan


dige Abteilung XIII entsprechend der Anordnung Nr. 1/5613.
 

In nachstehenden Bahnhofen ist je ein verantwortlicher Mitarbeiter der Staatssicherheit
 

offiziell einzusetzen: 

Berlin-Ostbahnhof Frankfurt/Oder 

Berlin-FriedrichstraBe Bad Schandau 

Dresden-Neustadt Wittenberge 

Leipzig Karl-Marx-Stadt 

Erfurt Halle 

Magdeburg 

Der Mitarbeiter arbeitet mit Informatoren und Hauptinformatoren und hat zu den lei

tenden und verantwortlichen Personen enge Verbindung zu haIten.
v • 

Der Mitarbeiter sichert mit seinen Informatoren alle empfindlichen Stellen des Bahn

hofes, bearbeitet feindliche und verdachtige Personen und alle operativen Hinweise 

seines Arbeitsbereiches. Weiter ist seine Aufgabe das Aufspuren von Agenten und die 

Abwehr feindlicher Hand1ungen unter den Reisenden. 

5.	 Bearbeitung der ubrigen Objekte 

a)	 Alle nicht unter die Punkte 1-4 fallenden Objekte sind von den Kreisdienststellen 

eigenverantwortlich operativ zu bearbeiten. Die Abteilungen der Bezirksverwal

tungen geben die notwendige fachliche Anleitung und mussen deshalb schon bei 

der Entstehung wichtiger Vorgange in Kenntnis gesetzt werden. 

b)	 Urn bessere Moglichkeiten der operativen Arbeit im Objekt zu schaffen und die 

Objekt-Sachbearbeiter fester mit ihren Objekten zu verbinden, sind in den Objek

ten offizielle Zimmer fur die Mitarbeiter der Staatssicherheit einzurichten. Die of

11	 Urspriinglich »der«, Handschriftlich geandert in »den«. 
12	 Urspriinglich: »Hauptabteilung bzw. selbststandigen Abteilung des Ministeriums fur Staatssicher

heit«, Geandert durch handschriftliches Streichen der kompletten Ursprungsformulierung und Uber
schreiben mit »Stellvertretern des Ministers«, Korrektur durch Wollweber. 

13	 AO 1/56 v. 5.1.1956: Zur operativen Bearbeitung des Verkehrswesens (BStU, MiS, BdL-Dok. 
2857). 
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fiziellen Raume im Objekt durfen unter keinen Umstanden zur Durchfiihrung von
 

Treffs mit Informatoren benutzt werden.
 

In diesen Raumen konnen die Mitarbeiter der Staatssicherheit offizielle Abspra


chen fiihren, und es konnen auch Personen aus dem Objekt empfangen werden,
 

die Mitteilungen fiber verdachtige Wahrnehmungen machen wollen, Anzeigen er


statten wollen oder aus sonstigen Grunden eine Aussprache mit dem Mitarbeiter
 

der Staatssicherheit wiinschen.
 

Die fur die Bearbeitung von Objekten verantwortlichen Mitarbeiter arbeiten in ihren
 

Objekten auf allen Linien. Das gilt auch fur die Sachbearbeiter der MTS-Bereiche, die
 

fur aIle Objekte in ihrem Bereich verantwortlich sind, mit Ausnahme der Industriebe


triebe, der Staatsgrenze oder anderer Schwerpunkte, fur die besondere Mitarbeiter ver


antwortlich gemacht werden.
 

Erarbeitete Verbindungen zu gegnerischen Spionagedienststellen in Westdeutschland
 

und Westberlin sind der fur die jeweilige Linie zustandigen Abteilung der Bezirksver


waltung zu melden. Die Anleitung und der Einsatz der GI und GM werden mit der
 

zustandigen Hauptabteilung festgelegt.
 

Die Abteilungen, die verantwortlich sind fur die Bekampfung feindlicher Zentren und
 

fur die Aufklarung in Westberlin und Westdeutschland, sind bei der Schaffung opera


tiver Moglichkeiten zum Eindringen in feindliche Zentren und bei sonstigen Operatio


nen zu unterstiitzen.
 

Die Leiter samtlicher Hauptabteilungen und Abteilungen sowie die Leiter der Bezirks


verwaltungen, Kreisdienststellen und Objektdienststellen sind dafur verantwortlich,
 

dass alle bekannt gewordenen Hinweise, dass feindliche DienststeIlen, Hauptagenten
 

oder Residenten sich fur bestimmte Objekte interessieren oder dass gegen bestimmte
 

Objekte vom Gegner MaBnahmen geplant oder eingeleitet sind, dem fur diese Objekte
 

zustandigen Verantwortlichen zugeleitet werden.
 

IV. Besetzung von Schliisselpositionen in Schwerpunktobjekten 

1.	 Zur Unterstiitzung der operativen Arbeit sind in den wichtigsten zentralen Objek

ten und Schwerpunktbetrieben, besonders in den Universitaten, Voraussetzungen 

zu schaffen, urn Mitarbeiter der Staatssicherheit oder Informatoren in solche 

Schliisselpositionen einzubauen, wo sie die Moglichkeit haben, 

a) in grofierern Umfange wirtschaftliche und kaderpolitische Zusarnmenhange 

der eigenen Dienststelle und der nachgeordneten Objekte zu ttbersehen und 

einzuschatzen; 

b) Verbindungen interessierender Personen im Objekt und zu nachgeordneten 

Objekten festzustellen und aufzuklaren; 

c)	 selbst zu moglichst vielen interessanten Personen im Objekt und in nachge

ordneten Objekten Verbindung herzustellen und eigene Einschatzungen fiber 

uns interessierende Personen zu geben. 
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Fur diese Aufgabe konnen folgende Funktionen infrage kommen:
 

Leiter oder stellv[ertretender] Leiter der Kontrollabteilung, personliche Referen


ten, Werkleiter-Assistenten, Leiter oder stellv[ertretender] Leiter der Abteilung
 

Arbeit;
 

Prorektoren, wissenschaftliche Assistenten, Leiter der Bibliotheken usw. an den
 

Universitaten und Hochschulen, Kaderleiter, Schulungsleiter, Instrukteure in den
 

Ministerien oder ahnliche geeignete Funktionen entsprechend den Besonderheiten
 

des Objektes.
 

2.	 Fur die vorgenannten Aufgaben konnen eingesetzt werden: 

a) Mitarbeiter des Ministeriums fur Staatssicherheit, die uber die fachlichen 

Qualifikationen verfugen, urn die vorgesehenen Funktionen voll auszufullen; 

b) gute Inforrnatoren, die bereits im Objekt tatig sind, bei denen entsprechende 

fachliche und kaderpolitische Voraussetzungen gegeben sind und die nach 

Verpflichtung in die vorgesehenen Positionen eingesetzt werden konnen; 

c) gute Genossen, die bereits in einer der vorgesehenen Funktionen tatig sind 

und bei denen die kadermalligen Voraussetzungen gegeben sind, konnen fur 

diese Aufgaben der Staatssicherheit geworben werden; 

d) gute Hauptinforrnatoren, die durch Erweiterung ihrer Inforrnatorengruppe 

und evt1. Umsetzung auf eine andere Funktion in die Lage versetzt werden, 

die vorgesehenen Aufgaben umfassend zu losen; 

e) abgelegte Inforrnatoren, zuruckgezogene GM, ehemalige Mitarbeiter des 

MfS, die gut gearbeitet haben und die notwendigen Voraussetzungen besit

zen. 

Weitere Moglichkeiten konnen sich aus den Besonderheiten des Objektes erge

ben. 

Die einzusetzenden Mitarbeiter treten nicht als Mitarbeiter der Staatssicherheit 

auf 

Die vorgesehenen Personen sind fur ihre Aufgaben besonders zu verpflichten und 

durch zusatzliche Entlohnung von Seiten des MfS fur die Losung dieser Aufgaben 

auch materiell zu interessieren. 

Diese Personen mussen von verantwortlichen, qualifizierten Mitarbeitern der 

Staatssicherheit ange1eitet werden (Kreisdienststellenleiter oder Abteilungsleiter). 

3.	 Die Leiter der Bezirksverwaltungen sowie die Leiter der Hauptabteilungen bzw. 

selbststandigen Abteilungen des Ministeriums machen Vorschlage, 

a) welche Objekte sie fur so wichtig halten, dass eine Besetzung von Schlussel

positionen notwendig ist; 

b) we1che Funktionen innerhalb des Objektes fur eine Besetzung infrage kom

men; 

c) welche Personen fur die Besetzung dieser Funktionen geeignet sind. 
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Fur die Durchfiihrung der vorgesehenen MaBnahmen ist in jedem FaIle die Besta

tigung der Leitung des MfS erforderlich. 

Die Leiter der Bezirksverwaltungen erlassen Durchfiihrungsbestimmungen zu dieser 

Dienstanweisung. Diese Durchfiihrungsbestimmungen mit Festlegung der Termine 

sind bis zum 15.6.195714 der Leitung des Ministeriums vorzulegen. 

Der Leiter der Hauptabteilung XIII hat dem zustandigen Stellvertreter des Ministers 

bis zum 6.6.1957 eine Direktive tiber die Aufgaben der Mitarbeiter der Staatssicherheit 

in den Bahnhofen zur Bestatigung vorzulegen.l> 

Der Leiter der Hauptabteilung V hat dem zustandigen Stellvertreter des Ministers bis 

zum 8.6.1957 eine Direktive bezuglich der Einsetzung von Operativgruppen in den 

Universitaten und ihreAufgaben zurBestatigung vorzulegen. 

Diese Dienstanweisung, auBer Ziffer IV, ist allen fur die Objektbearbeitung eingesetz

ten Mitarbeitem mundlich eingehend zu erlautern, Der Abschnitt IV tiber die Beset

zung von Schlusselpositionen ist mit den zustandigen Abteilungsleitem, den Leitem 

der Kreisdienststellen, den Leitem der Objektdienststellen und den Leitem der Opera

tivgruppen durchzusprechen. 

Die Kontrolle tiber die Durchfiihrung dieser Dienstanweisung obliegt den zustandigen 

Stellvertretem des Ministers. Die Stellvertreter-Operativ berichten tiber den Stand der 

Durchfiihrung dieser Dienstanweisung an die zustandigen Stellvertreter des Ministers 

erstmalig zum 28.6.1957. 

14 Urspriinglich: »8.6.1957«. Handschriftlich geandert in »15.6.1957«. 
15 Direktive vom 14.6.1957 (GVS 1098/57) zur Organisierung der operativen Arbeit auf den Schwer

punkt-Bahnhofen; BStU, MiS, BdL-Dok. 2153. 
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Dokument 18 

18. Juni 1957 

Dienstanweisung Nr, 17/57 iiber die Erhohung der Verantwortung 
und die Erweiterung der Vollmachten der Chefs der Bezirksverwal
tungen und der Kreisdienststellenleiter 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 2142. - Original, 9 S. - MfS-DSt-Nr. 100989.
 
DokumentenkopfNermerke: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Vertrauliche Verschlusssache VVS 273/57 - 312 Ex., je 9
 
Bl., 1. Ex., 9 Bl. - [AufS. 9:] Wollweber [handschriftlich], Minister.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 316 Ex. - Verteiler: Wollweber, Mielke, Walter, Last, Weikert, Wolf,
 
Beater, Heidenreich, Diensteinheiten des MfS, Bezirksverwaltungen, Schulen Potsdam und Teterow,
 
BPO. - AuBer Kraft durch Bestimmungen v. 31.12.1964 (VVS 016-51/65): Arbeit mit MfS

Angehorigen (BStU, MfS, BdL-Dok. 1970).
 
Anlage: Anderung der Dienstanweisung v. 26.7.1957 (VVS 325/57): Abschnitt III: Zustandigkeit fur
 
Belobigungen und Bestrafungen (gehort zu BStU,MfS, BdL-Dok. 2142).
 

Der Kampf des Ministeriums fur Staatssicherheit zur schnellen Liquidierung der von
 

den Ostburos der SPD, der burgerlichen Parteien und zahlreichen anderen feindlichen
 

Organen organisierten Untergrundorganisationen weist emste Schwachen auf.
 

Dasselbe trifft fur die Brechung des Einflusses westdeutscher Konzeme in den Betrie


ben der Deutschen Demokratischen Republik sowie die Zerschlagung des Agentennet


zes der imperialistischen Geheimdienste der USA, Englands, Frankreichs, West


deutschlands und anderer zu.
 

Ungenugend wurde bisher an der Aufklarung der Plane des Feindes gegen die Deut


sche Demokratische Republik gearbeitet.
 

Die Beseitigung dieser emsten Schwachen und Mangel erfordert einschneidende MaB


nahmen zur Veranderung und Verbesserung der operativen Arbeit.
 

Eine dieser MaBnahmen ist die Erhohung der Verantwortung und der Rechte der Chefs
 

der Bezirksverwaltungen, ihrer Stellvertreter und der Kreisdienststellenleiter fur ihren
 

Aufgabenbereich.
 

In Beachtung der Kritik des Politburos und des 1. Sekretars des ZK, Genossen Walter
 

Ulbricht, an der operativen Arbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit und seiner
 

Ausfiihrungen auf der Dienstkonferenz am 26.4.1957 1 uber die Verantwortung der
 

Chefs der Bezirksverwaltungen und der Kreisdienststellenleiter fur ihren Bezirk bzw.
 

fur ihren Kreis, wird im Interesse der Veranderung und Verbesserung der operativen
 

Arbeit zur Sicherung unserer Repub1ikFolgendes angewiesen:
 

Vgl. Ulbrichts Rede auf der MfS-Dienstkonferenz am 26.4.1957; BStU, MfS, SdM 2366, Bl. 42-55. 
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1.
 

Der Chef der Bezirksverwaltung, der Leiter der Kreisdienststelle und ihre Stellvertreter 

haben fur die Sicherheit in ihrem Arbeitsbereich gegenuber der Partei und der Regie

rung die volle Verantwortung. 

Sie fuhren ihre Arbeit entsprechend den Beschlussen der Partei, den Gesetzen und 

Verordnungen der Regierung, den Befehlen und Dienstanweisungen des Ministers 

oder seiner Stellvertreter, den Weisungen des 1. Sekretars der Bezirksleitung bzw. des 

1. Sekretars der Kreisleitung so durch, dass die Sicherheit in ihrem Bezirk und in ih


rem Kreis vollstandig und jederzeit gewahrleistet ist.
 

Sie sind verantwortlich fur die schnelle und einwandfreie Bearbeitung der Uberpru


fungs- und Operativ-Vorgange sowie fur die standige Erganzung der Objektakten und
 

Registratur negativer Elemente.
 

Sie sind verpflichtet, auf dem Gebiet der operativen Arbeit jede notwendige Eigen


initiative zu entwickeln, urn alle MaJ3nahmen des Feindes rechtzeitig aufzuklaren und
 

im Keime zu ersticken.
 

Entsprechend den in dem Bezirk oder Kreis gegebenen Bedingungen stellen sie nach
 

Absprache mit dem 1. Sekretar der Bezirksleitung, im Kreis mit dem 1. Sekretar der
 

Kreisleitung, die Arbeitsplane auf und sind fur die exakte Realisierung verantwortlich.
 

Der Chef der Bezirksverwaltung, seine Stellvertreter, der Kreisdienststellenleiter, der
 

Leiter der Objekt-Dienststelle und der Operativ-Gruppe in den Objekten sind ver


pflichtet, das Netz der GI, OM und GRI bedeutend zu verstarken und zu qualifizieren,
 

die Arbeit mit ihnen so zu organisieren und zu leiten, dass die vor dem Ministerium
 

stehenden Hauptaufgaben:
 

1.	 schnelle Aufdeckung und Zerschlagung der Stutzpunkte des Ostburos der SPD 

und der ubrigen Untergrundorganisationen des Feindes; 

2.	 Brechung des Einflusses der westdeutschen Konzeme in unsere Industrie und 

Wirtschaft, Sicherung der Produktion gegen Diversions- und Sabotageversuche; 

3.	 Zerschlagung des Spionage- und Agentennetzes der Geheimdienste der imperiali

stischen Machte, einschlieJ31ich Westdeutschlands 

schnellstens erfullt werden konnen, 

Zum Zwecke der Durchfuhrung der oben gestellten Aufgaben hat [sic!] der Chef der 

Bezirksverwaltung, seine Stellvertreter, der Leiter der Abteilung Kader und Schulung, 

die MaJ3nahmen der Parteiorganisation zur Erziehung der Mitarbeiter zu standhaften, 

unbeugsamen, jederzeit einsatzwilligen Kampfern tatkraftig zu unterstutzen, die Mit

arbeiter so zu qualifizieren, dass sie die von der Partei und der Leitung des Ministeri

urns gestellten Aufgaben schnell und exakt erfullen konnen, 

Des Weiteren sind der Chef der Bezirksverwaltung, der Kreisdienststellenleiter und 

ihre Stellvertreter verpflichtet, mit der Bevolkerung einen standigen und festen Kon
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takt herzustellen und sie fur die aktiveUnterstiitzung der Arbeit des Ministeriumsfur
 

Staatssicherheit gegen die Feinde unserer Republik zu gewinnen.
 

Die Chefs der Bezirksverwaltungen bzw. ihre Stellvertreter haben die Pflicht, tiber alle
 

wichtigen Aktionen des Feindes sowie alle plotzlich aufgetretenen bedeutenden Ereig


nisse auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet dem Minister, in Abwesenheit den
 

zustdndigen Stellvertretern- unmittelbar Meldung zu erstatten entsprechend dem Be


fehl Nr. 7/57 vom 4.1.1957.3
 

Des Weiteren sind sie verpflichtet, dem Minister undt seinen Stellvertretern tiber ein


geleitete operative MaBnahmen zur Verhinderung von Anschlagen des Feindes unmit


telbar zu berichten.
 

II. 

Zur Realisierung der sich aus dem I. Abschnitt ergebenden Pflichten werden die Voll


machten der Chefs der Bezirksverwaltungen auf operativem, kadermalsigem und ad


ministrativem Gebiet, die der Leiter der Kreisdienststellen auf operativem Gebiet er


hoht,
 

Das Weisungsrecht gegeniiber dem Chef der Bezirksverwaltung und seinen Stellver


tretern wird im Ministerium auf den Minister und seine Stellvertreter begrenzt, gegen


uber dem Kreisdienststellenleiter auf den Chef der Bezirksverwaltungund seine Stell


vertreter.
 

Minister und Stellvertreter uben das Weisungsrecht gegeniiber den Kreisdienststellen


leitern in der Regel uber den Chef der Bezirksverwaltung aus.
 

Die Leiter der Hauptabteilungen, selbststandigen Abteilungen und ihre Stellvertreter
 

besitzen auf ihrer Linie gegenuber den Abteilungsleitern .der Bezirksverwaltungen
 

Weisungsrecht, das sie nur uber den Chef der Bezirksverwaltung oder den zustandigen
 

Stellvertreter ausuben durfen.
 

Die ubrigen Mitarbeiter des Ministeriums durfen lediglich Hinweise oder Mitteilungen
 

an die Mitarbeiter der Bezirksverwaltungen geben, die der Chef der Bezirksverwaltung
 

beachten solI, wenn er sie selbst fur richtig halt, an die er aber nicht gebunden ist.
 

Ermittlungsauftrage sind auf das Notwendigste zu beschranken und durfen nur vom
 

Minister, seinen Stellvertretern, den Hauptabteilungsleitern und Leitern selbststandiger
 

Abteilungen und deren Stellvertreter erteilt werden.
 

Dienstreisen der Hauptabteilungsleiter und ihrer Stellvertreter und Leiter selbststandi


ger Abteilungen in die Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen bedurfen eines
 

Dienstauftrages des zustandigen Stellvertreters des Ministers..
 

2 Urspriinglich: »oder seinen Stellvertretern«. Geandert dUTCh handschriftliches Streichen und Erset
zen durch »in Abwesenheit den zustandigen Stellvertretern«. Korrektur dUTCh Wollweber. 

3 Befehl 7/57 V. 4.1.1957 (WS 21/57): Verbesserung des Meldewesens im MiS; BStU, MiS, BdL
Dok.380. . 

4 Urspriinglich: »oder«, Handschriftlich geandert in »und«, 
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Dienstreisen der ubrigen Mitarbeiter bedurfen eines Dienstauftrages des Leiters einer
 

Hauptabteilung oder selbststandigen Abteilung oder deren Stellvertreter.
 

Dienstreisen werden zu dem Zweck vorgenommen, urn
 

a) an operativen Aufgaben, die im Ministerium gefiihrt werden, in den Bezirksver


waltungen und Kreisdienststellen zu arbeiten; 

b)	 die Abteilungsleiter und Mitarbeiter in den Bezirksverwaltungen oder Kreis

dienststellen in ihrer Arbeit anzuleiten, ihnen bei der Losung komplizierter opera

tiver Aufgaben zu heIfen und sie in ihrer Arbeit zu kontrollieren, wobei die Kon

trolle als Mittel der Anleitung durchzufiihren ist. 

Das Recht, Mitarbeiter der Bezirksverwaltungen oder Kreisdienststellen nach Berlin zu
 

bestellen, obliegt dem Minister, seinen Stellvertretern auf ihrer Linie sowie den Haupt


und selbststandigen Abteilungsleitern und deren Stellvertretem. Diese Aufforderung
 

hat uber den Chef der Bezirksverwaltung oder seinen zustandigen Stellvertreter zu
 

erfolgen.
 

Die Bestellung eines Mitarbeiters nach Berlin darf nur zum Zwecke der Durchfiihrung
 

von Arbeitsbesprechungen oder wenn andere, wirklich dringende Grunde vorliegen,
 

erfolgen.
 

Operativ-Vorgange, die im Bezirk entwickelt werden, verbleiben im Bezirk bis zu ih


rer endgultigen Realisierung.
 

Nur Vorgange, die fur die gesamte Republik besonders groBe Bedeutung haben, durfen
 

vom Ministerium ubemommen werden. In jedem Falle ist dazu die Weisung des Mi


nisters oder eines Stellvertreters notwendig.
 

Vorgange, die in mehreren Bezirken zugleich bearbeitet werden und deren Realisie


rung in einem Bezirk nicht oder nur unvollkommen moglich ist, konnen zwecks zen


traler Bearbeitung, nach Bestatigung durch den Minister oder einen Stellvertreter, vom
 

Ministerium ubemommen werden.
 

Analog diesem Abschnitt verfahren die Chefs der Bezirksverwaltungen mit den Kreis


dienststellen.
 

Kontrollvorgange durfen nur in besonders wichtigen Fallen im Ministerium gefiihrt
 

werden. Sie bedurfen der Zustimmung des Ministers, seiner Stellvertreter, des Leiters
 

der zustandigen Haupt- oder selbststandigen Abteilung.
 

Die Arbeit der Bezirksverwaltungen nach Westdeutschland und Westberlin wird von
 

dem zustandigen Hauptabteilungsleiter bzw. selbststandigen Abteilungsleiter nach
 

Absprache mit dem Chef der Bezirksverwaltung oder seinem Stellvertreter bestatigt.
 

Krafte, die in Westdeutschland oder in Westberlin Wohnsitz nehmen, urn im Auftrage
 

des Ministeriums dort zu arbeiten, werden durch den zustandigen Stellvertreter des
 

Ministers oder den Hauptabteilungsleiter bestatigt,
 

Zur Durchsetzung der Bearbeitung der wichtigsten Feindzentralen in Westberlin und
 

Westdeutschland werden die Objekte den Bezirksverwaltungen vom Ministerium an
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gewiesen, wobei alle anderen Moglichkeiten des Bezirkes, auch in andere Objekte des
 

Feindes einzudringen, nach Bestatigung durch den zustandigen Stellvertreter des Mi


nisters genutzt werden mussen.
 

Wer fur die Bearbeitung der Betriebe, Ministerien und Hauptverwaltungen, Universi


taten, Hochschulen und wissenschaftlichen Institute sowie fur die Objekte der Land


wirtschaft der DDR verantwortlich ist, regeln die entsprechenden Dienstanweisungen.
 

III. 

Weitestgehende Vollmachten erhalt der Chef der Bezirksverwaltung auf dem Gebiet
 

der Kaderarbeit.
 

1m Rahmen des bestatigten Stellenplanes und der festgelegten Dienststellungen und
 

Dienstgrade ist der Chef der Bezirksverwaltung berechtigt, Mitarbeiter entsprechend
 

den operativen Notwendigkeiten einzusetzen.
 

Er kann die Anzahl der Mitarbeiter in den Abteilungen, Kreisdienststellen oder Ob


jekten verandern, Er hat sich dabei ausschlieBlich von der Sicherung des Objekts, des
 

Kreises oder des Bezirks leiten zu lassen. Dabei ist zu beachten, dass Spezialisten dort
 

verbleiben oder eingesetzt werden, wo sie entsprechend ihrem Wissen und ihren Fa


higkeiten den grofrtenNutzen bringen.
 

Mitarbeiter, die zur Nomenklatur des Ministers gehoren (Stellvertreter des Chefs der
 

Bezirksverwaltung, Abteilungsleiter, Kreisdienststellenleiter) durfen nur mit Zustim


mungder Hauptabteilung Kader und Schulung verandert werden.
 

Der HA Kader und Schulung ist uber die Versetzung von Mitarbeitem Mitteilung zu
 

machen.
 

Der Chef der Bezirksverwaltung hat das Recht, Unteroffiziere, Mannschaften und Zi


vilangestellte einzustellen oder zu entlassen. Ein Durchschlag der Einstellungs- oder
 

Entlassungsbegrundung ist der HA Kader und Schulung zu ubermitteln.
 

Das Recht, Offiziere zu emennen, steht dem Minister und in Abwesenheit' seinem
 

1.6 Stellvertreter zu.
 

Die Entlassung von Offizieren bedarf der Bestatigung der Hauptabteilung Kader und
 

Schulung.
 

Die Hauptabteilung Kader und Schulung hat nach Bestatigung durch den Minister das
 

Recht, Mitarbeiter nach Berlin oder nach anderen Bezirken zu versetzen. Von diesem
 

Recht darf nur in dringenden Fallen Gebrauch gemacht werden.
 

Untersuchungen in Disziplinarangelegenheiten fuhrt die Abteilung Kader und Schu


lung im Auftrage des Chefs der Bezirksverwaltung durch. Ihm obliegt die Bestrafung
 

und die Belobigung der Mitarbeiter.
 

5 Handschriftlich eingefiigt: »in Abwesenheit«, Korrektur durch Wollweber. 
6 Handschriftlich eingefiigt: »1.« Korrektur durch Wollweber. 
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Disziplinarische Untersuchungen gegen Offiziere, die der Nomenklatur des Ministers
 

unterliegen, fuhrt die Hauptabteilung Kader und Schu1ung durch. Die Bestrafungen
 

und Belobigungen nimmt der Minister vor.
 

Die HA Kader und Schulung kann bei besonders schweren Verstollen gegen die Diszi


plin Untersuchungen selbst durchfuhren,
 

IV. 

Auf dem Gebiet der inneren Wirtschaft und Finanzen erfolgt eine gesonderte Dienst

anweisung. 

V. 

Die Erweiterung der Vollmachten und der Verantwortung der Chefs der Bezirksver


waltungen und deren Stellvertreter verpflichtet die Leitung des Ministeriums, die An


leitungund Kontrolle bedeutend zu qualifizieren und zu verstarken,
 

Die Anleitung muss ausgehen von den Hauptaufgaben der operativen Arbeit.
 

Anfragen und Mitteilungen der Bezirksverwaltungen an das Ministerium sind durch
 

die zustandigen Mitarbeiter des Ministeriums schnellstens unburokratisch zu bearbei


ten und, soweit erforderlich, umgehend zu beantworten.
 

An den Dienstbesprechungen in den Bezirksverwaltungen nimmt ein Stellvertreter des
 

Ministers teil.
 

Die Hauptabteilungen und selbststandigen Abteilungen des Ministeriums haben bei
 

Uberprufungs- und Operativ-Vorgangen weitestgehende Hilfe zu leisten, doch tragt fur
 

die Realisierung der Vorgange der Leiter der Bezirksverwaltung bzw. der Leiter der
 

Kreisdienststelle die Verantwortung.
 

Wird durch die Organe des Ministeriums festgestellt, dass bei der operativen Arbeit
 

Fehler gemacht werden oder Unterlassungen zu verzeichnen sind, dass das Arbeiten
 

mit GI, GM und GHI mangelhaft ist, Vorgange falsch oder saumselig gefuhrt werden,
 

greift der zustdndige Stellvertreter des Ministers! unmittelbar ein und sorgt fur eine
 

sofortige Veranderung und Verbesserung der operativen Arbeit.
 

Nach erfolgter Kontrolle in einem Bezirk werden der Chef dieser Bezirksverwaltung,
 

die operativen Stellvertreter und der Parteisekretar, wenn notwendig auch ein oder
 

einige Abteilungsleiter, vor das Kollegium geladen, wo tiber die Feststellungen des
 

Kontrollorgans und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen gemeinsam bera


ten wird.
 

In der Regel wird das Ergebnis einer solchen Beratung Anlass zur Erorterung in der
 

Chefbesprechung sein oder durch Befehl geregelt, mit dem Ziel, in den ubrigen Be


zirksverwaltungen die notwendigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
 

Ursprunglich: »das Ministerium«, Gestrichen und durch handschriftliche Einfiigung »der zustandige 
Stellvertreter des Ministers« ersetzt. Korrektur durch Wollweber. 

7 
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VI. 

Die Erweiterung der Vollmachten und die Erhohung der Verantwortung erfordert ne

ben systematischer Anleitung und Kontrolle strengste MaBnahmen von der Leitung des 

Ministeriums zur Sicherung der richtigen Durchfiihrung der operativen Aufgaben. 

Werden die Beschlusse der Partei und die Gesetze und Verordnungen der Volks

kammer und der Regierung bei der operativen Arbeit nicht gewissenhaft beachtet, die 

Befehle oder Dienstanweisungen des Ministers und seiner Stellvertreter nicht exakt 

und verantwortungsbewusst durchgefiihrt, werden wiederholte Kritik und Mahnungen 

nicht beachtet, sind die Schuldigen entsprechend des Grades der begangenen Fehler 

oder Unterlassungen zur Verantwortung zuziehen. 

Sowohl Bestrafungen als auch Belobigungen sind in der Regel aus erzieherischen 

Grunden den ubrigen Bezirksverwaltungen - wenn notwendig auch den Kreisdienst

stellen - mitzuteilen. 

VII. 

Diese Dienstanweisung tritt am 24. Juni 19578 in Kraft. 

Entgegenstehende Anweisungen sind hiermit aufgehoben. 

Handschriftlich eingefugt: »24. Juni 1957«. 8 
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Dokument 19 

3. Februar 1960 

Direktive zur Verbesserung der Abwehrarbeit gegen die politisch
ideologische Diversion und Untergrundtiitigkeit 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 2633, Bl. 1-4. - Original, 4 S. - MfS-DSt-Nr. 101156. 
Dokumentenkopf/Vermerke: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur 
Staatssicherheit, Stellvertreter des Ministers - An die Leiter der Hauptabteilungen und selbstst. Abtei
lungen, BezirksverwaltungenNerwaltungen, Kreis- und Objektdienststellen, Schulen des MfS. - [Auf 
S. 1:] Vertrauliche Verschlusssache VVS 82/60 - 30 Ex., je 4 Bl., 30. Ex., 4 Bl. - [Auf S. 4:] Beater
 
[handschriftlich] .
 
Zusatzliche Informationen: Verteiler: Beater, Kistowski, Bezirksverwaltungen, HA II, V, VII, VIII, Abt.
 
R und M - Direktive wird, zumindest was die organisatorisch-technische Seite betrifft, durch Befehl
 
299/65 (Dokument 23 in dieser Edition) abgelost, - Einzug der Direktive angewiesen durch Schreiben
 
General Schroders v. 8.2.1967.
 
AnlagenINachgeordnete Bestimmungen: Anhang: Erlauterung zur Direktive, 9 S. (gehort zu BStU, MfS,
 
BdL-Dok. 2633, hier Bl. 5-13) - Schreiben zur Verbesserung der Leitungstatigkeit zur Abwehr von
 
politisch-ideologischer Diversion und Untergrundtatigkeit (VVS 765/60) v. 21.11.1960 (BStU, MfS,
 
BdL-Dok. 2634): Schreiben prazisiert die Umsetzung der Direktive (Tatigkeit derMfS-Auswertungs

einheiten auf der Linie V, Einfiihrung des Kerblochsystems, Informationsschwerpunkte).
 

Zur Verbesserung der Abwehrarbeit gegen die politisch-ideologische Diversion und
 

Untergrundtiitigkeit ist es notwendig, eine allseitige ana1ytische Arbeitsweise zu ent


wickeln und durchzusetzen.
 

Durch die stiindige politisch-operative Analysierung des bearbeiteten und angefallenen
 

Materials auf dieser Linie wird ein schnelles Erkennen der Schwerpunkte und der
 

neuesten Methoden der Feindtiitigkeit gewiihrleistet.
 

Zur Durchsetzung dieser systematischen und ana1ytischen Arbeit und zur Verbesse


rung der Anleitung und Kontrolle wird angewiesen:
 

I.	 Uber folgende Delikte ist entsprechend dem herausgegebenen Meldeformular ab 

sofort zu berichten: 

1.	 Schmierereien von Hetzlosungen
 

a) faschistischen Inhalts,
 

b) antisemitischen Charakters,
 

c) Hetzlosungen gegen Partei und Regierung;
 

2.	 Versendung von anonymen Hetzschreiben 

a) selbstgefertigte Flugb1iitter, 

b) Hetzschreiben an Parteien, Staatsorgane und Funktioniire, 

c) Hetzschreiben an Deckadressen in Westdeutschland und Westberlin; 

3.	 Terror und Drohungen 
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.a)	 alle Terrorfalle, besonders solche, die sich gegen Dienststellen und Mit

arbeiter des Partei- und Staatsapparates sowie andere fortschrittlich tati

ge Personen richten, 

b)	 Uberfalle, Schlagereien und Sachbeschadigung mit politisch schadigen

den Auswirkungen, 

c)	 Drohungen, Warnungen u. a. Formen der Feindtatigkeit mit dem Ziel, 

Beunruhigung in die Bevolkerung hineinzutragen, wie z. B. mittels 

Telefonanruf; 

4.	 Sonstige Vorkommnisse, die als gleiche oder ahnliche feindliche Handlungen 

klassifiziert werden mussen, 

Die Meldungen sind sofort nach Bekanntwerden der Feindtatigkeit wie folgt ab

zusetzen: 

Die Kreisdienststelle fertigt! die Meldung in dreifacher Ausfertigung an', Ein Ex

emplar verbleibt zur Kontrolle im Vorgang der entsprechenden Kreisdienststelle. 

Die anderen beiden Exemplare werden an die zustandige Bezirksverwaltung uber

sandt, wovon ein Exemplar zur Kontrolle dort verbleibt und das dritte Exemplar 

ebenfalls zur Kontrolle dem MfS-Berlin zuzusenden ist. 

Der Abschluss bzw. das Ablegen eines Vorganges ist durch Schlussbericht als 

Einstellung der weiteren Arbeit zu melden. 

II.	 Die Erfahrungen bestatigen, dass sich der Feind auf die ideologische Diversions

tatigkeit konzentriert und dass die derzeitige Abwehrarbeit unzureichend ist. 

Ausgehend von den gegenwartigen Methoden und Erscheinungsformen der ideo

logischen Diversion ist die Lage in der Deutschen Demokratischen Republik 

grundlich einzuschatzen, danach sind die notwendigen politisch-operativen Ab

wehrmaBnahmen festzulegen und einzuleiten. 

-eTher folgende Arten der Feindtatigkeit ist quartalsmaliig jeweils zum 

10. Marz 

10. Juni 

10. September und 

10. Dezember
 

zu berichten.
 

1.	 Revisionismus, Sozialdemokratismus, nationalistische und faschistische Um

triebe (Gruppenbildungen ehemaliger SPD- und ausgeschlossener SED-Mit

glieder, ehemaliger Faschisten und Offiziere usw.); 

2.	 Zersetzungstatigkeit und Widerstand
 

a) bei der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft,
 

1 Ursprunglich: »muss«. Handschriftlich geandert, 
2 Ursprunglich: »anfertigen«, Handschriftlich geandert, 
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b)	 Industrie, Handel, Handwerk, PGH (Arbeitsniederlegungen, T[echni

sche] A[rbeits]N[ormen], Neuerermethoden usw.), 

c)	 Staatsapparat und Massenorganisationen, 

(Erscheinungen der Passivitat und Neutralitat bei der Durchsetzung von 

Beschlussen und Gesetzen der Partei, Volksvertretungen und Staatsor

gane); 

3.	 Staatsgefahrdende Hetze und Propaganda; 

4.	 Feindliche Verbindungen nach Westberlin und Westdeutschland (so genannte 

menschliche Kontakte); 

5.	 Waffenfunde mit Angabe tiber Art und Zustand der Waffen, wo gefunden, 

vermutlicher Besitzer, Verdacht auf Waffenbesitz. 

(Dieses Delikt ist sofort me1depflichtig.) 

Urn eine konzentrierte Abwehrarbeit zu garantieren, mussen die Abteilungen V standig
 

einen genauen Uberblick uber die Feindtatigkeit auf dieser Linie in ihrem Bezirk ha


ben, damit eine systematische Anleitung und Kontrolle der wichtigsten Schwerpunkt


vorgange gewahrleistet ist.
 

Die Berichterstattung muss eine politisch-operative Einschatzung der Feindtatigkeit
 

auf dieser Linie enthalten und hat zu erfolgen durch die Abteilungen V der Bezirks


verwaltungen an die Hauptabteilung V/2.
 

In diesem Zusammenhang wird aufmein Schreiben vom 9.11.19583 betr[effs]:
 

»Abwehrarbeit gegen die ideologische Diversion und Untergrundtatigkeit der 

rechten SPD-Fuhrung und seines Ostburos« 

zur naheren Erlauterung hingewiesen. 

1m Unterbestand BdL/Dok. nicht nachweisbar. 3 
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Dokument 20 

20. Mai 1960 

Veranderungen im System der operativen Erfassung! 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 3030. - Ausfertigung, 3 S. - MfS-DSt-Nr. 100891. 
DokumentenkopfIVermerke: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur 
Staatssicherheit, Abtei1ung XII ., An die Leiter der operativen Haupt-/selbstst. Abteilungen, Bezirks
verwaltungen/Verwaltungen, - [Auf S. 1:] Vertrau1iche Versch1usssache VVS 389/60 - 600 Ex., je 3 
Bl., 598. Ex., 3 Bl. - VS-Tgb.-Nr.: BdL 45/60 - Bestatigt: Gaida, Oberst. - [AufS. 3 nach Text] Leiter 
der Abtei1ungXII, gez. Karoos, Oberstleutnant - F.d.R. Schlag [handschriftlich], Major. 
Zusatzliche Informationen: Ges. 700 Ex., davon 100 Ex. nachgefertigt - Vertei1er: Mielke, Beater, Wolf, 
Walter, Scholz, Fruck, Gaida, Hentschke, Kistowski, »Freunde«, Diensteinheiten des MfS, Bezirks
verwa1tungen, Schu1en Potsdam und Gransee - Entwurf zum Schreiben vom 9.5.1960 (BStU, MfS, 
BdL/Dok. 3038). - Schreiben andert MfS-Richtlinie vom 12.12.1953 (Dokument 13 in dieser Edition) 
bezuglich der dort fixierten Vorgangsarten. - Einzug angewiesen am 13.6.1972 durch BdL. - Auf3er 
Kraft durch Schreiben v. 1.3.1976: Durchsetzung der Richtlinie 1/76: OV-Richtlinie (BStU, MfS, BdL
Dok.3238). 

Im System der operativen Erfassung der Organe des MfS machen sich aus Grunden der 

Verbesserung der gesamten Arbeit neben der schon veranderten Auskunftserteilung 

und der Veranderung und Einschrankung der statistischen Berichterstattung noch 

nachgenannte Veranderungen notwendig, die ab 1. Juli 1960 in Kraft treten. 

1.	 Ab diesem Zeitpunkt ist 

a)	 fur die Erfassung der Materialien tiber jede zur Werbung als 1M vorbereitete 

Person eine Akte Vorlau.f-IM anzulegen. 

Bei Werbung ist diese Akte als Personalakte weiterzufuhren. Wird von der 

Werbung Abstand genommen, ist die Akte im Archiv zur Ablage zu bringen. 

b)	 fur die Erfassung des Materials tiber jede Sache der Uberprufung des prima

ren	 Materials bei Verdacht von Feindtatigkeit eine Akte Vorlauf-Operativ 

anzulegen. 

Die Zeit der Uberprufung des primaren Materials in der Sache bis zur Be

griindung des Verdachts ist auf 6 Monate befristet. Bei begriindetem Ver

dacht ist diese Akte als Operativ-Vorgang anzulegen. 

Die Vorgangsart »Uberprufungsvorgang« verliert ihre Giiltigkeit; 

c)	 das Material tiber die politisch unzuverlassigen, feindlich eingestellten Per

sonen - die ein Element der politischen Unsicherheit darstellen - in den zu

standigen Objektvorgangen und die Personen in Verbindung mit dem betref

fenden Vorgang bei der Abteilung XII karteimalrig zu erfassen. 

Es handelt sich hierbei urn ein einfaches dienstliches Rundschreiben. 
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Die noch bestehenden Beobachtungsvorgange sind in den betreffenden Ob

jektvorgangen aufgehen zu lassen. Die Abteilung XII ist in diesen Fallen 

schriftlich daruber zu informieren, welcher Beobachtungsvorgang in wel

chern Objektvorgang aufgegangen ist. 

2.	 Die IM-, Operativ-, Untersuchungs-, Objekt- und Kontrollvorgange bleiben in der 

alten Form weiter bestehen. 

3.	 Zur Vereinfachung bei der Registriening von Vorgangen ist - auJ3er bei Untersu

chungsvorgangen tiber Verhaftete - fur alle anderen Arten von Akten und Vor

gangen der zustandigen Abteilung XII nur noch das ausgefullte und bestatigte Be

schlussformular - Form 1 - vorzulegen. Die Vorlage des Beschlussformulars trifft 

auch zu bei Veranderungen einer Akte Vorlauf-1M zum 1M-Vorgang oder eine 

Akte Vorlauf-Operativ zum Operativ-Vorgang. 

Berechtigt zur Bestatigung des Beschlusses bei Vorlauf-1M und bei Vorlauf

Operativ ist der Vorgesetzte ab Leiter der betreffenden Diensteinheit (s. Ref., 

Abt., KD, s. Abt., HA). 

Bei Untersuchungsvorgangen tiber Verhaftete ist wie ublich tiber jede zum Vor

gang gehorende Person das ausgefullte und bestatigte Haftbeschlussformular 

Form 31 - vorzulegen und zwei Karteikarten (im MfS eine) - Form 16 - abzuge

ben. 

Untersuchungsvorgange tiber Personen ohne Untersuchungshaft sind in Bezug auf 

das Anlegen den Operativ-Vorgangen gleichgesetzt. 

4.	 Fur das Registrieren der in einer Akte oder einem Vorgang erfassten registrier

pflichtigen Personen und Objekte sind 

tiber jede Person zwei Karteikarten (im MfS eine) Form 16, 

tiber jedes Objekt zwei Karteikarten - Form 17 - abzugeben, 

der Indexbogen des Vorganges, auf den die Personen und Objekte einzutra

gen sind, sowie der uberprufte Suchauftrag tiber jede Person vorzulegen. 

Die Vorlage des Indexbogens entfallt, wenn Akte bzw. Vorgang, Personen und
 

Objekte zur gleichen Zeit zur Registrierung kommen.
 

Die bisher ublichen Beschlussformulare - Form 1 -, die Formulare tiber »Abbre


chen der Verbindung« - Form 27 - sowie die Karteikarten der Formen 16,17,18
 

und 19 verlieren ab 1. Juli 1960 ihre Gultigkeit und sind an die Abteilung XII zu


ruckzugeben,
 

Die Auslieferung der danach zu verwendenden Beschlussformulare der Form 1
 

und Karteikarten der Formen 16 und 17 an die Diensteinheiten erfolgt bis zu die


sem Zeitpunkt.
 

5.	 Das Einstellen emes durch Beschluss angelegten Vorganges erfolgt ebenfalls 

durch Beschluss. Auf dem Beschlussformular sind die Grunde fur das Einstellen 
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des Vorganges bzw. der Beendigung der Zusammenarbeit mit dem 1M konkret 

anzugeben, und der Besch1uss ist von dem 1eitenden Mitarbeiter zu bestatigen, der 

das Recht zur Bestatigung fur das An1egen des Vorganges hat. 
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Dokument 21 

7. Dezember 1960 

Befehl Nr. 584160: Verbesserung der Informationsarbeit des Ministe
riums fiir Staatssicherheit 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 670. - Original, 8 S. - MfS-DSt-Nr. 100299.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Entwurf [handschriftlich gestrichen] - Vertrauliche Ver

schlusssache MfS 008-794/60 - 40 Ausf., 40. Ausf., 8 BI. - [Auf S. 8:] Mielke [handschriftlich], Gene

raloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Verteiler: Mielke, Walter, Beater, Wolf, Fruck, Scholz, HA/Abt. I, II, III, V,
 
VII, VIII, IX, XIII und M, ZIG, HVANII, Bezirksverwaltungen, Verwaltungen. - Befehl 584/60 lost
 
Befehl 279/53 und DA 2/55 (Dokumente 10 u. 16 in dieser Edition) abo - Einzug angewiesen durch
 
Schreiben Mielkes V. 6.12.1982 (Dokument nicht nachweisbar).
 

Die Infonnationsarbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit hat die Aufgabe, den Mi


nister, die fuhrenden Funktionare der Partei, des Staates und der Regierung der DDR
 

qualifiziert und objektiv tiber die Lage in der DDR und besonders tiber die Absichten
 

und Plane der Feinde des Friedens und des Sozialismus gegen die DDR zu unterrich


ten.
 

Die Infonnationsarbeit muss als wichtiger Bestandteil der politisch-operativen Tatig


keit des MfS gleichzeitig Ergebnis und wesentlicher Gradmesser der gesamten opera


tiven Arbeit sein.
 

Die Leiter der operativen HA, selbststandigen Abteilungen des MfS, die Leiter der
 

Bezirksverwaltungen und die Leiter aller nachgeordneten Dienststellen des MfS sind
 

deshalb dafur verantwortlich, dass in ihrem Arbeitsbereich die Infonnationsarbeit ent


sprechend der politisch-operativen Aufgabenstellung und aufgrund des operativen
 

Materials, das sie selbst oder ihre nachgeordneten Stellen erarbeitet haben, systema


tisch organisiert und standig verbessert wird.
 

Zur Organisierung und Koordinierung der Infonnationsarbeit des MfS befehle ich:
 

1.	 Die Organisation des Infonnationswesens im MfS 

1.	 Die Zentrale Infonnationsgruppe des MfS, die mir weisungsmaflig untersteht, ist 

fur die Infonnationsarbeit des MfS auf den operativen Linien der Abwehr und 

Aufklarung verantwortlich. 

2.	 Bei den Leitungen der operativen Hauptabteilungen oder selbststandigen Abtei

lungen I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XIII und M des MfS sind Infonnationsgrup

pen zu schaffen oder Infonnationsmitarbeiter einzusetzen bzw. die vorhandenen 

Auswertungs- oder Infonnationsgruppen entsprechend der Aufgabenstellung um

zubilden. 
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Die Infonnationsgruppen oder Infonnationsmitarbeiter unterstehen weisungsma

Big dem Leiter der jeweiligen operativen HA/Abt. 

3.	 Von allen weiteren unter 2. nicht genannten operativen Abteilungen des MiS sind 

die anfallenden Infonnationsmaterialien an die Zentrale Infonnationsgruppe wei

terzuleiten. 

4.	 Die Abteilung VII der HV A arbeitet auf der Grundlage der bisherigen Ordnung 

weiter. 

5.	 In den Bezirksverwaltungen des MiS sind Infonnationsgruppen zu schaffen bzw. 

die vorhandenen Auswertungs- oder Infonnationsgruppen entsprechend der Auf

gabenstellung umzubilden. 

Die Infonnationsgruppen unterstehen weisungsmalsigdem Leiter der Bezirksver

waltung und sind stellenplanmallig dem Bum der Leitung (soweit vorhanden Ope

rativstab) anzugliedem. 

II. Aufgaben der Zentralen Informationsgruppe des MfS 

Die Zentrale Infonnationsgruppe hat die Aufgabe, 

1.	 nach meinen Weisungen Infonnationen anzufertigen und zu diesem Zweck die 

von den operativen Linien vorbereiteten Infonnationen zu uberarbeiten und zu 

koordinieren. 

Gleichzeitig hat sie auch von sich aus - aufgrund der politisch-operativen Aufga

benstellung und vorliegender Infonnationsmaterialien - selbststandig Infonnatio

nen anzufertigen und mir vorzulegen; 

2.	 die Infonnationsgruppen der Hauptabteilungen und selbststandigen Abteilungen, 

die Abteilung VII der BV A und die Infonnationsgruppen der Bezirksverwaltun

gen bei der Beschaffung und Erarbeitung von Infonnationen systematisch anzu

leiten und zu unterstutzen, 

Zur Koordinierung und Vereinfachung der gesamten Infonnationsarbeit sind An

forderungen zur Berichterstattung an nachgeordnete Dienststellen des MiS - so

weit sie nicht von mir oder meinen Stellvertretem angewiesen wurden oder di

rekte operative Fragen zur Grundlage haben - von der Zentralen Informations

gruppe mit den operativen HA/Abt. bzw. von diesen mit der Zentralen Infonnati

onsgruppe abzustimmen; 

3.	 alle vom MiS herausgehenden Infonnationen zentral zu erfassen und zu registrie

ren und den Rucklauf aller der von ihr versandten Infonnationen zu gewahrleis

ten. 
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III. Die Informationsarbeit der operativen Hauptabteilungen und selbst
standigen Abteilungen des MfS (Abwehr) 

1.	 Die Informationsgruppen der operativen HA und selbstjstandigen] Abteilungen 

des MfS haben die Aufgabe, 

auf Anforderung von mir oder meinen Stellvertretem, 

auf Anforderung der Zentralen Informationsgruppe, 

auf der Grundlage des operativen Materials ihrer Linie und in eigener Initia

tive 

Informationen auszuarbeiten, sie zu registrieren und mir oder meinen zustandigen 

Stellvertretem oder der Zentralen Informationsgruppe direkt zu ubermitteln. 

2.	 Die Leiter der operativen HAiAbt. des MfS haben zum Erkennen und zur objekti

yen Beurteilung der politisch-operativen Schwerpunkte ihrer Linie zu gewahrleis

ten, dass durch straffe Organisierung der Informationsarbeit aIle auf deroperati 

yen Linie anfallenden Materialien informativ ausgewertet werden. 

In Abstimmung mit der Zentralen Informationsgruppe sind deshalb die nachge

ordneten Abteilungen und Referate anzuleiten und anzuweisen, uber welche Pro

bleme sie zu informieren haben. 

3.	 Den Informationen der operativen HAiAbt. des MfS__muss eine kurze Einschat

zung beigefugt werden, die uber die Zuverlassigkeit der Information bzw. der 

Quelle sowie uber Vorschlage und bereits eingeleitete oder durchgefuhrte MaB

nahmen Auskunft gibt. 

4.	 Die Leiter der operativen HAlAbt. des MfS sind berechtigt, in Ausnahmefallen 

unter Wahrung der Konspiration Informationen an Funktionare der Partei und Re

gierung zu geben, soweit dies fur die gemeinsame Festlegung von MaBnahmen 

oder aus anderen Grunden unbedingt erforderlich ist und soweit derartige Verbin

dungen bereits bestehen. 

In diesen Fallen ist durch Informationsgruppen bzw. -mitarbeiter der operativen 

HAlAbt. des MfS die Kontrolle uber den Verteiler und den Riicklauf der Informa

tionen auszuiiben, 

Der Zentralen Informationsgruppe ist ein Exemplar dieser Informationen mit ent

sprechendem Verteiler zur Erfassung und evtl. Auswertung zur Verfugung zu 

stellen. 

5.	 Operative Hinweise innerhalb des MfS und der nachgeordneten Dienststellen un

terliegen nicht diesem Befehl, soweit sie nicht fur die politische oder sachliche 

Einschatzung von Informationen erforderlich sind. 

Das Gleiche gilt fur mundliche Informationen, die im Rahmen der erforderlichen 

Konspiration an bestimmte Funktionare auBerhalb des MfS, mit denen offiziell 

Kontakt besteht, gegeben werden mussen, 
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IV. Aufgaben der Infonnationsgruppen in den Bezirksverwaltungen und 
die Infonnationsarbeit in den operativen Abteilungen der Bezirksver
waltungen und den Kreisdienststellen des MfS 

1.	 Die Informationsgruppen in den Bezirksverwaltungen haben die Aufgabe, 

den Minister bzw. die Zentrale Informationsgruppe, 

die Leitung der Bezirksverwaltung, 

den 1. Sekretar der Bezirksleitung der Partei und erforderlichenfalls 

den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes und 

den Vorsitzenden des Wirtschaftsrates 

unter Wahrung der Konspiration qualifiziert und objektiv tiber die Lage im 

Bezirk zu informieren; 

die Informationen der operativen Abteilungen der Bezirksverwaltungen und 

der Kreisdienststellen auszuwerten, zu uberarbeiten und zu koordinieren; 

die operativen Abteilungen und die Kreisdienststellen bei der Vorbereitung 

und Anfertigung von Informationen systematisch anzuleiten und zu unter

stutzen; 

die herausgehenden Informationen zu registrieren, zu verteilen und, mit Aus

nahme der an das MfS ubermittelten Materialien, wieder einzuziehen. 

2.	 Die standige Infonnierung der operativen HAlAbt. des MfS obliegt aIlein den 

operativen Abteilungen der Bezirksverwaltungen. Sie ubermitteln entsprechend 

den Weisungen der zustandigen HAlAbt. des MfS oder aus eigener Initiative und 

Veranlassung entsprechende Informationen an ihre Linie im MfS. 

Der Informationsgruppe der Bezirksverwaltung sind Abschriften dieser Informa

tionen an das MfS zuzusteIlen, soweit dies fur die Information auf Bezirksebene 

erforderlich ist. 

3.	 Anforderungen zur Berichterstattung an die Abteilungen und Kreisdienststellen 

mussen - soweit sie nicht Weisungen der Leitung der Bezirksverwaltung oder di

rekte operative Fragen zur Grundlage haben - zwischen der jeweiligen operativen 

Abteilung und der Informationsgruppe der Bezirksverwaltung abgestimmt wer

den. 

4.	 Die Leiter der Kreisdienststellen sind fur die informative Auswertung der operati

yen Materialien und fur die selbststandige und angewiesene Informierung der 

Leitung der Bezirksverwaltung bzw. der Informationsgruppe oder der jeweiligen 

operativen Abteilung der Bezirksverwaltung verantwortlich. 

AuBerdem haben sie die Aufgabe, die 1. Sekretare der Kreisleitungen der Partei 

unter Wahrung der Konspiration tiber die Lage im Kreisgebiet zu informieren. 

Fur die Einschatzung der politischen und okonomischen Lage besonders wichtige 

Infonnationen sind schriftlich zu geben. 
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Durchschriften dieser Informationen sind der Informationsgruppe der Bezirksver

waltung zur Erfassung und evtl. Auswertung zu ubersenden. 

v.	 Allgemeine Bestimmungen 

1.	 Die Zentrale Informationsgruppe und die Informationsgruppen in den HA, selbst

standigen Abteilungen und Bezirksverwaltungen sind mit erfahrenen, in politi

scher und operativer Hinsicht qualifizierten Mitarbeitern, deren Zuverlassigkeit 

absolut gegeben sein muss, zu besetzen. 

Die Informationsgruppen in den HA und selbststandigen Abteilungen des MiS 

sowie Bezirksverwaltungen mussen bis spatestens Ende Dezember 1960 einsatz

fahig sein. 

2.	 Bis zu diesem Zeitpunkt sind der Zentralen Informationsgruppe des MiS - soweit 

nicht bereits erfolgt - die verantwortlichen Leiter der Informationsgruppen in den 

HA oder selbststandigen Abteilungen des MiS und Bezirksverwaltungen zu be

nennen. 

3.	 Der Befehl Nr. 279/53 1 und die Dienstanweisung Nr. 2/552 sind hiermit aufgeho

ben und bis zum 15. Januar 1961 an das Buro der Leitung - Dokumentenautbe

wahrung - zuruckzuschicken, 

4.	 Die Grundsatze dieses Befehls und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerun

gen fur die einzelnen Diensteinheiten sind allen operativen Mitarbeitern zu erlau

tern. 

Befehl 279/53 v. 7.8.1953: Bildung von Informationsgruppen und zum Informationsdienst (Doku

ment 10 in dieser Edition).
 
Dienstanweisung 2/55 v. 12.1.1955: Informationsdienst (Dokument 16 in dieser Edition).
 2 
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Dokument 22 

18. Mai 1962 

Befehl Nr, 264/62 zur Durchsetzung des Staatsratsbeschlusses iiber 
die weitere Entwicklung der Rechtspfleget 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 740. - Original, 5 S. - MfS-DSt-Nr, 100347.
 
DokumentenkopfIVermerke: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. I:] Vertrauliche Verschlusssache MfS 008-273/62 - 85. Ausf.,
 
5 Bl. - [AufS. 5, nach Text] Mielke [handschriftlich], Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Gesamt 165 Ex., davon 80 Ex. nachgefertigt - Verteiler: Mielke, Walter,
 
Wolf, Beater, HA IX und KuSch, Diensteinheiten des MfS, Bezirksverwaltungen, Verwaltungen GroB

Berlin und »W«, Schulen Gransee und Potsdam, SED-KL. - AuBer Kraft durch Schreiben v. 1.3.1976:
 
Durchsetzung der Richtlinie 1/76: OV-Richtlinie (BStU, MfS, BdL-Dok. 3238). - Einzug angewiesen
 
am 13.6.1972 durchBdL.
 

Die leitenden Organe der Partei und die Regierung der Deutschen Demokratischen
 

Republik haben emeut Beschlusse tiber die Durchsetzung des Staatsratsbeschlusses
 

uber die weitere Entwicklung der sozialistischen Rechtspflege in derDDR2 gefasst.
 

Darin werden die Strafverfolgungsorgane, darunter auch das Ministerium fur Staatssi


cherheit, verpflichtet, MaBnahmen zu ergreifen, die die weitere Durchsetzung dieses
 

Beschlusses entsprechend den veranderten Bedingungen nach der Errichtung des anti


faschistischen Schutzwalles und die Verbesserung der Arbeit der Strafverfolgungsor


gane gewahrleisten.
 

Dabei ist fur die strenge Einhaltung der Gesetzlichkeit die Eigenverantwortlichkeit
 

eines jeden Organs der Rechtspflege - der Untersuchungsorgane, der Justizorgane und
 

der Staatsanwaltschaft - und die Achtung vor dieser Eigenverantwortlichkeit durch
 

andere Organe zu sichem.
 

Es wurde festgelegt, dass die Staatsanwaltschaft die Aufsicht uber die Fuhrung von
 

Untersuchungen entsprechend dem Gesetz uber die Staatsanwaltschaft verbessert.
 

Die Gerichte haben bei Erlass von Haftbefehlen und bei der Bestatigung von
 

Beschlagnahmen, Durchsuchungen und Arrestbefehlen streng zu prufen, ob die ge


setzlichen Voraussetzungen dafur vorliegen.
 

Ermittlungen der Untersuchungsorgane, die unvollstandig sind oder Mangel aufwei


sen, sind von den Staatsanwalten an die Untersuchungsorgane zuruckzugeben, und es
 

1	 Dokumententitel wurde von den Herausgebern gebildet. 
2	 Allgemeine Grundlage war der Beschluss des Staatsrates fiber die weitere Entwicklung der Rechts

pflege v. 30.1.1961; GBl. I, S. 3. Gemeint ist hier aber insbesondere der Politburobeschluss vom 
17.4.1962, der eine Tauwetterphase im justiziellen Bereich einleitete. Vgl. Werkentin, Falco: Politi
sche Strafjustiz in der Ara Ulbricht. Yom bekennenden Terror zur verdeckten Repression. 2. Aufl., 
Berlin 1997, S. 253 f. 
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sind exakte Weisungen zu erteilen, in welcher Hinsicht die Ermittlungen vervollstan


digt werden miissen.
 

In der gleichen Weise miissen die Gerichte prufen, ob eine bei ihnen eingereichte An


klage hinreichenden Anlass zur Eroffnung des Hauptverfahrens bietet.
 

Das Prinzip der Unabhangigkeit der Richter, ihrer alleinigen Unterordnung unter die
 

Gesetze, ist zu wahren.
 

Zur weiteren Durchsetzung des Staatsratsbeschlusses zur Entwicklung der sozialisti


schen Rechtspflege in der Deutschen Demokratischen Republik durch das Ministerium
 

fur Staatssicherheit und zur Verbesserung der politisch-operativen Arbeit des Ministe


riums fur Staatssicherheit befehle ich:
 

I. 

In Dienstbesprechungen und in der Schulung der Diensteinheiten des Ministeriums fur 

Staatssicherheit ist bei Verstarkung der ideologischen Erziehungsarbeit Klarheit dar

tiber zu schaffen, dass nach der Errichtung des antifaschistischen Schutzwalles bessere 

Bedingungen fur die Verwirklichung des Staatsratsbeschlusses .iiber die weitere Ent

wicklung der sozialistischen Rechtspflege gegeben sind. Entsprechend den befohlenen 

MaBnahmen sind die Verbesserungen der politisch-operativen Arbeit durchzufuhren, 

Durch die vollstandige Uberwindung von Sektierertum und Liberalismus muss die 

Stabilitat und Schlagkraft der Organe des Ministeriums fur Staatssicherheit gesichert 

sem. 

II. 

1.	 Zur Losung der Aufgaben des Ministeriums fur Staatssicherheit zur Sicherung der 

Deutschen Demokratischen Republik sind mit aller Konsequenz die Spionage

Agenturen der westlichen Geheimdienste und die Agenten der feindlichen Zen

tralen zur Organisierung der Untergrundtatigkeit und der ideologischen Diversion 

in der Deutschen Demokratischen Republik aufzudecken und unschadlich zu ma

chen. 

Die Organe des Ministeriums fur Staatssicherheit mussen vollstandige Kenntnis 

aller feindlichen Personen und Krafte innerhalb der Deutschen Demokratischen 

Republik als auch der Organisatoren der feindlichen Tatigkeit auBerhalb der Deut

schen Demokratischen Republik besitzen. 

2.	 Von der Einleitung bis zum Abschluss von Ermittlungsverfahren durch das Minis

terium fur Staatssicherheit ist die Strafprozessordnung strengstens einzuhalten. 

Die Rechte der Beschuldigten sind zu wahren. 

3.	 Bestehen Hinweise auf eine nach den Gesetzen der Deutschen Demokratischen 

Republik strafbare Handlung, sind alle Beweise so zu erarbeiten, dass der drin

gende Verdacht der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens ausreichend be

grundet ist. Dazu gehoren die Aufklarung der Personlichkeit des Taters in positi
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4. 

5. 

6. 

7. 

ver und negativer Hinsicht, die Feststellung der Tatsachen, die eine strafrechtliche 

Verantwortung bejahen oder ausschlieBen sowie die Umstande und Folgen der 

Tat. 

AuBer bei Festnahmen auf frischer Tat ist der Haftbeschluss vor der Inhaftierung 

zu erlassen. Dabei ist konkret zu prufen, ob tatsachlich Fluchtverdacht oder 

Verdunklungsgefahr besteht oder ob die Schwere des Verbrechens unbedingt eine 

Inhaftierung verlangt. 

Die zwangsweise Zufuhrung von Personen und ihre Vemehmung mit dem Ziel 

der Verhaftung vor dem ordnungsgemallen Abschluss von Operativ-Vorgangen ist 

auf die Falle zu beschranken, die eine dringende Aufklarung, insbesondere bei 

Diversions- und Terrorverbrechen, notwendig machen. 

In der Untersuchungsarbeit sind eine allseitige Sachaufklarung, die exakte Tatbe

standsmalligkeit, die genaue Feststellung strafrechtlicher Verantwortlichkeit und 

alle be- und entlastenden Umstande zu erarbeiten. Dazu sind gemeinsam mit den 

zustandigen operativen Abteilungen und Kreisdienststellen in maximalem Um

fang die entsprechenden Beweise zu beschaffen. Es sind genaue Feststellungen 

des Grades der Gesellschaftsgefahrlichkeit zu treffen. 

Bei der Bearbeitung von Vorgangen, bei denen Verbrechen oder Vergehen von 

geringer Gesellschaftsgefahrlichkeit aufgedeckt werden, ist zu prufen, ob das 

Kollektiv und die Umgebung des Taters so beschaffen sind, dass die Moglichkeit 

gesellschaftlicher Erziehung besteht. 

Die entsprechenden Feststellungen sind bei der Entscheidung uber den Abschluss 

des Vorganges zu beriicksichtigen. 

Gegebenenfalls ist eine Strafe ohne Freiheitsentzug (z. B. bedingte Verurteilung) 

vorzuschlagen oder bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 8 und 9 StEG3 von 

Strafverfolgung abzusehen. 

Die jeweils erforderlichen gesellschaftlichen ErziehungsmaBnahmen sind in An

wendung zu bringen. In geeigneten Fallen ist die Sache an die Konfliktkommissi

on des Betriebes zu ubergeben (z. B. bei Wirtschaftsvergehen von geringer Ge

sellschaftsgefahrlichkeit), 

Alle MaBnahmen sind verantwortungsbewusst durchzufuhren. 

Insbesondere bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist sorgfaltig zu prufen, ob eine 

Isolierung durch Verhangung einer Freiheitsstrafe erforderlich ist oder ob unter 

Einbeziehung der Betriebe, der Organe fur Volksbildung, gesellschaftlicher Orga

nisationen und der Erziehungsberechtigten ohne Strafverfahren eine Veranderung 

des Verhaltens des Jugendlichen herbeigefuhrt oder dem Staatsanwalt vorgeschla-

Strafrechtserganzungsgesetz (StEG) v. 11.12.1957; GBl. I, Nr. 78, S. 643, §§ 8 und 9 (Ausschluss 
strafrechtlicher Verantwortlichkeit). 

3 
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gen werden kann, eine bedingte Verurteilung und entsprechende ErziehungsmaB

nahmen beim Gericht zu beantragen. 

8.	 Eine griindliche Priifung bei Entscheidungen uber Inhaftierungen und Abschlusse 

von Vorgangen hat bei den Delikten der staatsgefahrdenden Propaganda und Het

ze und der Staatsverleumdung zu erfo1gen. Alle bekannt gewordenen underar

. beiteten Falle sind zu erfassen und zu registrieren. 

Eine Festnahme soll in der Regel nur erfolgen, wenn die hetzerischen AuBerungen 

nicht einmalig oder ge1egentlich, sondem fortgesetzt und systematisch erfolgt 

sind. 

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren und sehr alten Personen ist nach Moglichkeit 

von einer Inhaftierung Abstand zu nehmen und das Verfahren nicht mit dem Ziel 

einer Freiheitsstrafe durchzuflihren. 

9.	 Eine offentliche Auswertung von Strafverfahren wegen Hetze und Verleumdung 

gegen den Vorsitzenden des Staatsrates und gegen die Parteiflihrung ist in jeg1i

cher Form untersagt. 

10.	 Vor der Durchfuhrung offentlicher Prozesse und Auswertungen von Prozessen ist 

in jedem Fall bei mir oder bei dem von mir damit beauftragten Stellvertreter uber 

den Leiter der Hauptabtei1ung IX die Genehmigung einzuholen. 

11.	 Die Leiter der Strafvollzugsansta1ten sind verpflichtet, 1aufend zu prufen, welche 

Strafgefangenen vorzeitig entlassen werden konnen. W0 die Bearbeitung dieser 

Personen durch das Ministerium fur Staatssicherheit erfo1gte, ist die Zustimmung 

zur Entlassung von den zustandigen Leitem zu ertei1en, wenn unter Beachtung der 

Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik die entsprechenden Garantien 

gegeben sind. 

Bei Strafgefangenen, die eine kurzfristige Freiheitsstrafe bis zu 18 Monaten ver

bulien, ist entsprechend ihrer derzeitigen Ftlhrung besonders unter Beriicksichti

gung ihrer Arbeits1eistungen gegenwartig verstarkt der § 346 StP04 anzuwenden. 

Zur standigen Kontrolle und Analyse der Einhaltung dieser MaBnahmen ergehen be

sondere Anweisungen. 

Strafprozessordnung (StPO) v. 2.10.1952; GBl. I, S. 997, § 346 (Bedingte Strafaussetzung) 4 
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Dokument 23 

24. JuIi 1965 

Befehl Nr. 299/65 fiber die Organisierung eines einheitIichen Systems 
der poIitisch-operativen Auswertungs- und Inforrnationstatigkeit im 
Ministerium ffir Staatssicherheit 

Nachweis/Quelle: BStU, MiS, BdL-Dok. 3900. - Druck, 6 S. - MiS-DSt-Nr. 100457.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Vertrauliche Verschlusssache MiS 028-394/65 - 892. Ausf.,
 
3 Bl. - [AufS. 6, nach Text] Berlin, am 24.7.1965 - Mielke, Generaloberst.
 
Zusatzliche Infonnationen: Ges. 900 Ex. - Standardverteiler sowie Schulen Potsdam und Gransee. 

Befehl 299/65 prazisiert und erweitert Befehl 584/60 (Dokument 21 in dieser Edition). - AuBer Kraft:
 
Wesentliche Teile des Befehls 299/65 und der Arbeitsrichtlinie (Anlage 1) sowie Anlagen 3-7, ebenso
 
die 2. und 3. DfB durch Dienstanweisung 1/80 (Dokument 38 in dieser Edition); Anlage 8 durch Schrei

ben v. 25.2.1982 zur Arbeit mit operativen Statistiken (BStU, MiS, BdL-Dok. 6536); 1. DfB und restli

che Dokumente durch Schreiben des Ministers v. 5.7.1982 zur Lageeinschatzung fur die Jahresplanung
 
(BStU, MiS, BdL-Dok. 7153, 7154).
 
Anlagen/Nachgeordnete Bestimmungen: Anlage 1 v. 24.7.1965 (VVS 395/65): Arbeitsrichtlinie - Anla

ge 2 v. 24.7.1965 (VVS 396/65): Schwerpunkte der Auswertung und Information - Anlage 3: Schlussel

plan Deliktekartei - Anlage 4: Schlusselplan Personenkartei-DDR, ersetzt durch Anlage 4 v. 7.4.1976
 
(Grundsatze Personenkerblochkartei DDR) - Anlage 5: nicht nachweisbar (Kfz-Kartei ?) - Anlage 6:
 
Schlusselplan Personenkartei West - Katalog Spionageabwehr (Linie II) - Anlage 7, 7/1, 7/2 und 7/3
 
v. 20.3.1975 (VVS 180/75): Dokumentation von verdichteten Informationen auf Sichtlochkarten, Sys
tematisches Deskriptorenverzeichnis, Alphabetisches Deskriptorenverzeichnis, Methodische Hinweise 
Anlage 8 v. 5.1.1977 (VVS 13/77): Arbeit mit operativen Statistiken - Archivsignaturen Anlagen 1-8 
und Katalog: BStU, MiS, BdL-Dok. 3904-3912 - 1. DfB v. 4.7.1972 (VVS 616/72): Erarbeitung von 
Jahresanalysen - 2. DfB v. 20.5.1974 (VVS 028-122/74): Zentraler Nachweis uber die Erfassung von 
KK-Personen und West-Objekten sowie Auswertung von personenbezogenen Vorgangen fur die KK
Erfassung - 3. DfB v. 20.5.1974 (VVS 028-613/74): Aufbau und Arbeit mit VSH-Karteien - Archivsig
naturen 1.-3. DfB: BStU, MiS, BdL-Dok. 3901-3903 - 1. And. zum Befehl v. 28.9.1969 (Abschn. VI) 
- 2. And. zum Befehl v. 3.4.1978 (*AG Auswertung) - 3. And. zum Befehl v. 3.4.1978 (*Ref. Auswer
tung) - Archivsignaturen 1.-3. Anderung zum Befehl: BStU, MiS, BdL-Dok. 3915, 3919 und 3920. 

Die Erfullung der dem MfS von der Partei- und Staatsfuhrung gestellten Aufgaben 

erfordert die weitere Vervollkommnung der Fuhrungs- und Leitungstatigkeit und der 

politisch-operativen Arbeit in allen Diensteinheiten. Ein wichtiger Bestandteil der wis

senschaftlichen Fuhrungs- und Leitungstatigkeit ist eine qualifizierte und umfassende 

politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit, Sie muss wesentlich dazu 

beitragen, die politisch-operative Lage richtig einzuschatzen und die politisch

operativen Schwerpunkte schnell zu erkennen. 

Durch die politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit sind damit 

gleichzeitig wichtige Voraussetzungen zu schaffen fur die Planung und Koordinierung 

der politisch-operativen Arbeit, fur den wirkungsvollsten Einsatz der Krafte und fur 

die Anwendung der zweckmafligsten Mittel und Methoden, fur die Einschatzung der 

Wirksamkeit der eigenen politisch-operativen Arbeit und fur entsprechende Schluss
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folgerungen .zur weiteren Verbesserung der politisch-operativen Arbeit und der Fuh


rungs- und Leitungstatigkeit.
 

Die politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit ist Bestandteil der
 

politisch-operativen Arbeit und deshalb Aufgabe jedes einzelnen operativen Mitarbei


ters.
 

Zur Erhohung der Wirksamkeit der politisch-operativen Auswertungs- und Infonnati


onstatigkeit und zur Gewahrleistung einer straffen Ordnung wird im MfS ein einheitli


ches System der politisch-operativen Auswertungs- und Informationstatigkeit einge


fuhrt, das fur alle Diensteinheiten des MfS verbindlich ist.
 

Zur Durchfuhrung dieser Aufgaben befehle ich:
 

1. 

Inhalt und Aufgaben der politisch-operativen Auswertungs- und
 
Informationstatigkeit
 

Die politisch-operative Auswertungstatigkeit im MfS hat sich mit den eigenen Proble

men und Erfordemissen der politisch-operativen Arbeit zu befassen. Sie hat zum In

halt: 

Alle politisch-operativ auswertbaren Hinweise, Materialien usw. sind systema

tisch zu erfassen und ihrem wesentlichen Inhalt nach in so1chen zweckmalligen 

Fonnen sichtbar zu machen (Auswertungsvorgange, Kerblochkarteien, Statistiken 

u. dgl.), die ein schnelles Vergleichen und Uberprufen, das Erkennen von
 

Schwerpunkten und eine umfassende Gesamtubersicht ermoglichen.
 

Alle politisch-operativen Materialien sind standig auszuwerten und fur politisch


operative und politisch-infonnative Zwecke analytisch zu verarbeiten. Die Aus


wertungsergebnisse sind in Form von Operativ-Infonnationen, Berichten, Aus


kiinften, Einschatzungen, Analysen u. dgl. zusammenzufassen und zu dokumen


tieren.
 

Zur Erfullung dieser Aufgaben hat - entsprechend der Arbeitsrichtlinie (Anlage 1)
 

und den Kerblochschliisseln (Anlage 3-6) - ein kontinuierlicher Infonnationsfluss
 

innerhalb der und zwischen den Diensteinheiten des MfS zu erfolgen.
 

Die politisch-operative Informationstatigkeit des MfS hat zur Aufgabe, durch Infor


mationen entsprechend meinem Befehl Nr. 584/601 die Partei- undStaatsorgane in
 

ihrer Fuhrungs- und Leitungstatigkeit zu unterstutzen,
 

Die politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit (im Folgenden als
 

einheitlicher Begriff gebraucht) hat der politisch-operativen Aufgabenstellung des MfS
 

zu entsprechen. Grundlage sind die beigefugten inhaltlichen Schwerpunkte (Anlage 2),
 

Befehl 584/60 v. 7.12.1960: Verbesserung der Informationsarbeit des Ministeriums fur Staatssi
cherheit (Dokument 21 in dieser Edition). 
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die je nach Struktur und Besonderheit und aufgrund der neuen Erkenntnisse und Erfah

rungen von den einzelnen Diensteinheiten entsprechend zu prazisieren sind. 

Die politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit hat sich auf folgende 

Hauptkomplexe zu konzentrieren: 

Plane und MaJ3nahmen gegen die DDR seitens der Feindzentralen in Westberlin,
 

Westdeutschland und im kapitalistischen Ausland;
 

Tatigkeit, Wirksamkeit und Einflusse des Gegners (Einschatzung der feindlichen
 

Handlungen, Mittel und Methoden, Schwerpunkte, Personenkreise usw.);
 

andere die politisch-operative Situation charakterisierende Erscheinungen;
 

Untersuchungen der Ursachen und Motive fur feindliche Handlungen und der die
 

Feindtatigkeit begunstigenden Bedingungen;
 

Ergebnisse und Mangel in der politisch-operativen Arbeit;
 

Schlussfolgerungen zur Verbesserung der politisch-operativen Arbeit,
 

Grundlage fur die politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit sind die 

politisch-operativen Materialien, besonders die inoffiziellen Materialien des MfS. Un

ter strengster Wahrung der Konspiration und Geheimhaltung ist zu garantieren, dass 

aIle operativen Hinweise ausgewertet werden und dass die bei der Bearbeitung opera

tiver Vorgange, operativer Vorlaufe und Untersuchungsvorgange festgestellten Hin

weise auf feindliche Plane und MaJ3nahmen, Mittel und Methoden des Gegners usw. in 

die politisch-operative Auswertung mit einflieJ3en. 

Offizielle Materialien oder bei anderen Organen vorhandene Angaben sind zu Uber

prufungszwecken, zur Vergleichsarbeit, zur Erganzung usw. mit auszunutzen. 

Das einheitliche System der politisch-operativen Auswertungs- und Informationstatig

keit hat die Durchsetzung folgender Prinzipien zu garantieren: 

Die politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit hat bereits bei
 

jedem Mitarbeiter zu beginnen,
 

Sie hat in allen Diensteinheiten im Prinzip nach gleichen Fonnen und Methoden
 

zu erfolgen.
 

In allen operativen Diensteinheiten sind standige Mitarbeiter bzw. Gruppen fur die
 

politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit einzusetzen.
 

AIle Hinweise zu politisch-operativen Problemen, die von den Diensteinheiten
 

erarbeitet werden, sind unbedingt der fur die Bearbeitung hauptverantwortlichen
 

bzw. territorial zustandigen Diensteinheit zur Verfugung zu stellen.
 

AuJ3erdem ist zu gewahrleisten, dass im Rahmen des industriezweigmafligen Si


cherungssystems z. B. aIle wichtigen Hinweise tiber VVB, die federfuhrend von
 

einer Bezirksverwaltung bearbeitet werden, auch dieser jeweiligen Bezirksver


waltung zugestellt werden und dass andererseits auch die federfuhrende Bezirks


verwaltung aIle wichtigen Hinweise den territorial oder Iinienmafiig verantwortli


chen Diensteinheiten zustellt.
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Das trifft sinngemaf auch fur den- Aufgabenbereich der HA XIX zu.
 

AIle Hinweise und Materia1ien iiber in der Kerblochkartei erfasste Personen, die
 

aus dem jeweiligen Zustandigkeitsbereich ausscheiden (z. B. Wohnungs- oder Ar


beitsplatzwechsel) sind an die neu zustandige Diensteinheit zu iibersenden.
 

Die Arbeit mit der Kerblochkartei hat nach einheitlichen Schlusselplanen unter
 

Einbeziehung aIler Linien zu erfolgen.
 

II. 

Verantwortlichkeit der Diensteinheiten 

Innerhalb des einheitlichen Systems der politisch-operativen Auswertungs- und Infor


mationstatigkeit ist der Leiter jeder operativen Diensteinheit fur die liickenlose Erfas


sung und Auswertung bzw. Weiterleitung aIler geeigneten Materialien und Hinweise
 

verantwortlich.
 

Die Leiter haben sicherzusteIlen, dass entsprechend ihrer jeweiligen Aufgabengebiete
 

samtliche auswertbaren Hinweise und Materialien erfasst und ausgewertet werden und
 

die Gesamtiibersicht und Einschatzung iiber aIle Probleme gegeben werden kann, fur
 

deren Bearbeitung die jeweilige Diensteinheit Iinienmallig oder territorial verantwort


lich ist.
 

Die HA I und VII (Mitarbeiter in den VP-Bereitschaften) haben zu gewahrleisten, dass
 

von ihren Mitarbeitern den jeweils territorial veral1twortlichen Diensteinheiten (KD,
 

BV) aIle fur die Auswertung geeigneten Hinweise und Materialien unter Wahrung der
 

Konspiration zur Verfugung gesteIlt werden.
 

III. 

Die Organisierung der politisch-operativen Auswertungs- und
 
Informationstatigkeit
 

A.	 Einsetzung standiger Auswerter und Bildung von Auswertungs- und Infor

mationsgruppen fur die politisch-operative Auswertungs- und Informations

tatigkeit 

1.	 In den Kreis- und ObjektdienststeIlen des MfS ist je nach Starke und Lage min

destens ein erfahrener und politisch-operativ qualifizierter Mitarbeiter als Aus

werter einzusetzen. Er hat nach Moglichkeit in bestimmtem Umfange mit so1chen 

1M, Schliisselpositionen und offizieIlen Verbindungen (besonders zu[m] P[ass

und] M[eldewesen]) Kontakt zu halten, bei denen bestimmte Auswertungsergeb

nisse und Informationen zusammenlaufen und abgeschopft werden konnen, 

Der Auswerter ist dem Leiter der Diensteinheit direkt zu untersteIlen. 

1m Original falschlicherweise »das«, 2 



145
 

Gleichzeitig ist der Auswerter anleitungs- und kontrollmalsig der Auswertungs

und Informationsgruppe der BVN (im Folgenden AIG der BVN genannt) zu 

unterstellen. 

2.	 In den operativen Abteilungen der BezirksverwaltungenNerwaltungen ist je nach 

Starke und Struktur mindestens ein erfahrener und politisch-operativ qualifizierter 

Mitarbeiter als Auswerter einzusetzen. Er hat entsprechend den Moglichkeiten 

weiterhin operativ zu arbeiten. Die direkte und die anleitungs- und kontrollmaliige 

Unterstellung des Auswerters erfolgt entsprechend Pkt. All. Weiterhin ist der 

Auswerter anleitungs- und kontrollmallig der Auswertungs- und Informations

gruppe der ubergeordneten HA/Abt. (im Folgenden AIG der HAiAbt. genannt) zu 

unterstellen. 

3.	 In den BezirksverwaltungenNerwaltungen sind je nach Starke und Struktur Aus

wertungs- und Informationsgruppen zu bilden bzw. die bereits bestehenden im 

Sinne dieses Befehls umzubilden. Die AIG der BVN sind dem Leiter der BVN 

zu unterstellen. Gleichzeitig sind sie anleitungs- und kontrollmaliig der Zentralen 

Auswertungs- und Informationsgruppe im Ministerium (nachfolgend ZAIG ge

nannt) zu unterstellen. 

4.	 In den Abteilungen innerhalb operativer Hauptabteilungen ist ein politisch

operativ qualifizierter Mitarbeiter als Auswerter einzusetzen. Er hat entsprechend 

den Moglichkeiten weiterhin operativ zu arbeiten. 

Der Auswerter ist dem Leiter der Abteilung direkt zu unterstellen. 

Gleichzeitig ist er anleitungs- und kontrollmallig der AIG der HA zu unterstellen. 

Wenn aufgrund struktureller und aufgabenmafiiger Besonderheiten einer Abtei

lung eine Abweichung von der befohlenen Regelung fur erforderlich gehalten 

wird, ist die Zustimmung des Leiters der ZAIG einzuholen. 

5.	 In den Hauptabteilungen I, II, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, HPF, PS und den 

Abteilungen M und ASR sind Auswertungs- und Informationsgruppen je nach 

Starke und Struktur der Diensteinheiten zu bilden bzw. die bereits bestehenden im 

Sinne dieses Befehls umzubilden. 

Sie sind dem Leiter der HAlAbt. zu unterstellen. 

Gleichzeitig sind sie anleitungs- und kontrollmalsig der ZAIG zu unterstellen. 

Die zur Koordinierung zwischen den HA XVIII, XIX und XX geschaffene Aus

wertungs- und Informationsgruppe beim zustandigen Stellvertreter des Ministers 

bleibt bestehen. 

Die sich fur die BVN ergebenden Aufgaben der Koordinierung der politisch

operativen Auswertungs- und Informationstatigkeit dieser Linien sind vom Leiter 

der Auswertungs- und Informationsgruppe des Stellvertreters des Ministers mit 

dem Leiter der AIG der BVN zu regeln. Grundsatzliche Probleme sind vorher mit 

der ZAIG abzustimmen. 
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6.	 Die politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit im Bereich der 

HV A und der Abteilungen XV der BVN erfolgt hauptverantwortlich durch die 

Abteilung VII der Hauptverwaltung A auf der Grundlage der bestehenden Befehle 

und Anweisungen und der auf der Grundlage dieses Befehls noch zu erlassenden 

Bestimmungen. Dabei erfolgt eine enge Koordinierung der politisch-operativen 

Auswertungs- und Informationstatigkeit mit der ZAIG. 

7.	 1m MfS ist eine Zentrale Auswertungs- und Infonnationsgruppe (ZAIG) zu bil

den. Die ZAIG ist mir unterstellt. 

Die anleitungs- und kontrollmallige Unterstellung beinhaltet, dass die jeweils uberge

ordnete AIG bzw. ZAIG die ihnen unterstellten Auswertungs- und Infonnationsgrup

pen bzw. die Auswerter der Abteilungen und KD bei der Durchsetzung der sich aus 

diesem Befehl, der Arbeitsrichtlinie, den inhaltlichen Schwerpunkten und den anderen 

Dokumenten ergebenden Aufgaben anzuleiten und zu kontrollieren haben. 

Die anleitungs- und kontrollmaliige Unterstellung hat zum Inhalt: 

Die unmittelbare Unterstiitzung und Hilfe, die Vennittlung neuer Erkenntnisse, Mittel 

und Methoden der politisch-operativen Auswertungs- und Informationstatigkeit durch 

Erfahrungsaustausche und Schulungen, die Beseitigung von Lucken und Mangeln bei 

der Durchsetzung des einheitlichen Systems der politisch-operativen Auswertungs

und Informationstatigkeit, 

B.	 Im einheitlichen System der politisch-operativen Auswertungs- und Infor

mationstatigkeit sind folgende Mittel und Methoden der operativen Erfas

sung und Auswertung anzuwenden: 

1. Auswertungsvorgange
 

Das Fuhren von Auswertungsvorgangen ist von den Leitem der operativen HAlAbt.
 

bzw. von der ZAIG entsprechend den operativen Erfordemissen und nach gegenseiti


ger Abstimmung anzuweisen.
 

Die Auswertungsvorgange haben einen standigen und umfassenden Uberblick uber die
 

wichtigsten operativen Probleme und Schwerpunkte zu gewahrleisten,
 

Auswertungsvorgange, die in ihrer Problematik die Aufgabenbereiche mehrerer opera


tiver Linien beruhren, sind von einer operativen HAiAbt. bzw. von der ZAIG haupt


verantwortlich zu fuhren.
 

2. Kerblochkartei 

Die Kerblochkartei hat aus 4 verschiedenen Karteien zu bestehen: 

Deliktekartei 

Personenkartei 

Westkartei
 

Kfz-Kartei.
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Zur Vereinheitlichung und Verbesserung der mittels Kerblochkartei erfolgenden Erfas


sungs-, Vergleichs- und analytischen Arbeit werden einheitliche Schlusselplane fur die
 

Kerblochkartei (Anlagen 3-4, Anlagen 5-6 werden nachgereicht) iibergeben, die ab
 

1.7.1965 in Kraft treten.
 

Die operativen Diensteinheiten haben aIle Angaben zu den in den Schliisseln fur die
 

Kerblochkartei festgelegten Werten der Erfassung durch die Kerblochkartei zuzufuh


ren.
 

In den KD/OD ist die Kerblochkartei beim Auswerter zu fuhren, In den BVN ist die
 

Kerblochkartei in der AIG der BVN zu fuhren.
 

Die Abteilung IX und Arbeitsgruppen Passkontrolle und Fahndung der BVN haben
 

den ihre Linien betreffenden Teil der Kerblochkartei in ihrer Abteilung zu fuhren. Sie
 

haben fur die It. Schliissel zur Erfassung in der AIG der BVN vorgesehenen Werte
 

Kerblochkarten an die AIG der BVN zu geben.
 

Im MfS ist die die jeweilige operative Linie betreffende Kerblochkartei in der AIG der
 

entsprechenden HAlAbt. zu fuhren,
 

Fiir die HA XVIII, XIX und XX hat die AIG des Stellvertreters des Ministers die
 

Kerblochkartei zu fuhren.
 

In Ausnahmefallen kann ein Teil der Kerblochkartei der HA in Abteilungen der HA
 

gefuhrt werden, wenn es fur die Erfullung der politisch-operativen Aufgaben notwen


dig ist.
 

Die ZAIG fuhrt eine Kerblochkartei fur solche Werte und Angaben, fur die die Not


wendigkeit einer Zusammenfuhrung von allen oder mehreren Linien besteht.
 

Im Interesse der hochsten operativen Ausnutzung der Kerblochkartei hat die analyti


sche vergleichende Arbeit mit der Kerblochkartei standig zu erfolgen. Die fur diese
 

analytische Arbeit verantwortlichen Auswertungsmitarbeiter sind deshalb weitestge


hend von den aufwandigen technischen und organisatorischen Arbeiten zu entlasten.
 

3. Zentrale Ablage fur die in der Kerblochkartei erfassten Materialien 

Bei den Auswertungsmitarbeitem der KD/OD, der Abteilungen in den BVN, der Ab

teilungen innerhalb von HA ist eine zentrale Ablage aller in der Kerblochkartei er

fassten Materialien einzurichten, die nicht· in Operativ-Vorgangen, operativen 

Vorlaufen bearbeitet werden bzw. die nicht fur die tagliche operative Arbeit des Mitar

beiters benotigt werden. 

4. Operative Statistiken und grafische Ubersichten 

Zur Anwendung operativer Statistiken und grafischer Ubersichten ergehen noch weite

re Festlegungen. 

C. Einzelheiten tiber 

das auszuwertende Material,
 

den Informationsfluss,
 



148
 

die Auswertung und Ablage des Materials,
 

methodische und arbeitsorganisatorische MaBnahmen sowie das Zusammen


wirken der Diensteinheiten,
 

die Berichterstattung und Ubcrmittlung der Auswertungsergebnisse
 

und andere Probleme der politisch-operativen Auswertungs- und Informationsta

tigkeit sind in der Arbeitsrichtlinie geregelt. 

D.	 AIle von den Diensteinheiten im Rahmen der politisch-operativen Auswertungs

und Informationstatigkeit geplanten neuen MaBnahmen grundsatzlicher Art - so

fern sie nicht durch diesen Befehl geregelt sind - bedurfen der Abstimmung mit 

der ZAIG. 

IV.
 

Informationstatigkeit
 

Die Zentrale Informationsgruppe wird entsprechend diesem Befehl zur ZAIG umge


bildet.
 

Die in den BVN und in den HAlAbt. bestehenden Informationsgruppen bzw. die ein


gesetzten Mitarbeiter fur die Informationstatigkeit sind in die Auswertungs- und In


formationsgruppen zu ubernehmen,
 

Die Informationstatigkeit an Partei und Staatsorgane erfolgt weiter auf der Grundlage
 

meines Befehls Nr. 584/60 uber die Verbesserung der Informationsarbeit des MfS.
 

v. 
Fur die politisch-operative Auswertungstatigkeit sind erfahrene, in politischer und ope

rativer Hinsicht qualifizierte Mitarbeiter einzusetzen, deren Zuverlassigkeit absolut 

gegeben sein muss. 

VI. 

1.	 AIle in die Kerblochkarteien aufzunehmenden bzw. bereits in ihnen enthaltenen 

Personen und Kfz sind yonder AIG der BVN mit Form 16 (fur Personen) bzw. 

Form 17 (fur Kfz) in zweifacher Ausfertigung mit dem Vermerk »KK-erfasst« 

beim selbststandigen Referat XII, von den AIG der HA, in einfacher Ausfertigung 

bei der Abteilung XII des MfS einzulegen. 

Die Formen 16 und 17 gelten gleichzeitig als Uberprtlfungsauftrag. 

In den Fallen, wo bereits Form 16 oder 17 »KK-erfasst« vorliegt, hat die Abtei

lung XII aIle AIG, die zu gleichen Personen oder Kfz Form 16 oder 17 eingelegt 

haben, zu verstandigen. 

In den Fallen, wo KK-erfasste Personen bereits als inoffizielle Mitarbeiter (GI, 

GHI, GM, KW, Vorlauf-IM) oder in Operativ-Vorgangen, operativen Vorlaufen, 
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Untersuchungsvorgangen oder Archivmateria1ien registriert sind, hat das se1bst

standige Referat XII bzw. die Abtei1ungXII des MfS den Leiter oder Stellvertre

ter der Diensteinheit zu verstandigen, fur die die inoffiziellen Mitarbeiter oder 

Vorgange registriert sind. 

2.	 Die Raume, in denen sich die Auswertungsmateria1ien, Karteien usw. befinden, 

sind durch geeignete MaBnahmen zusatzlich zu sichem. 

VII. 

1.	 Durch diesen Befeh1 wird das Schreiben des Stellvertreters des Ministers vom 

21. November 1960 (VVS 765/60),3 Kennwort: Arbeitsverbesserung, mit den da

zugehorigen Anlagen auBerKraft gesetzt. 

2.	 Alle operativen HA/Abt. bzw. BVN haben die von ihnen erlassenen Anweisun

gen uber die po1itisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit, soweit 

sie mit diesem Befeh1 nicht ubereinstimmen, auBer Kraft zu setzen bzw. im Sinne 

dieses Befeh1s in Zusammenarbeit mit der ZAIG bzw. mit den AIG der BVN zu 

verandern, 

VIII. 

Die Grundsatze dieses Befeh1s und die dazu ergehenden Anlagen (Arbeitsrichtlinie, 

inha1t1iche Schwerpunkte der politisch-operativen Auswertungs- und Informationsta

tigkeit) sind allen operativen Mitarbeitem zu erlautern, 

Anlagen: 

1. Arbeitsrichtlinie 

2. Inhaltliche Schwerpunkte 

3. Schlusselplan Deliktekartei 

4. Schlusselplan Personenkartei 

5. Schlusselplan Kfz-Kartei 

6. Schlusselplan Westkartei 

Schreiben v. 21.11.1960; BStU, MfS, BdL-Dok. 2634 (siehe auch Kopf des Dokuments 19). 3 
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Dokument24 

10. September 1965 

Anweisung Nr, 8/65: Auskunftserteilung und Anforderung von Ar
chivunterlagen aus der Abteilung bzw. den Referaten XII 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, Bdl.-Dok. 3531. - Original, 4 S. - MfS-DSt-Nr. 101442.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der DDR, Ministerium fur Staatssicherheit, Der Minister. 

[Auf S. 1:] Berlin, den 2.9.1965 [Ausfertigung und Vertei1ung ist aber auf den 10.9.1965 datiert] - Ver

trauliche Verschlusssache MfS 008-530/65 -100 Ausf., 100. Ausf. 3 BI. - [AufS. 4, nach Text] Mielke
 
[handschrift1ich], Genera1oberst.
 
Zusatzliche Informationen: Vertei1er: Standardvertei1er und Schu1e Potsdam. - AW 8/65 korrigiert die
 
Erfassungsricht1inie v. 12.12.1953 (Dokument 13 in dieser Edition) hinsichtlich der Fest1egungen tiber
 
die Auskunft durch die Abt. XII. - AW 8/65 auBer Kraft durch DA 2/81 v. 1.7.1981 (Dokument 41 in
 
dieser Edition).
 
An1agen/Nachgeordnete Dokumente: Schreiben v. 27.11.1970: Einflihrung eines neuen Formb1attes flir
 
Suchauftrage (BStU, MfS, BdL-Dok. 3530).
 

Bis zum Erlass einer grundsatzlichen Archiv- und Auskunftsordnung! weise ich an: 

Ab sofort sind in der Auskunftserteilung, Nachweisfuhrung und Behandlung des Mate


rials alle Archivmaterialien und laufende Vorgange gleichzustellen.
 

Uber erfasste Personen erhalten grundsatzlich nur die Leiter der Diensteinheiten zum
 

Zwecke der gegenseitigen Verbindungsaufnahme von der Abteilung XII Auskunft.
 

Auskiinfte uber nicht erfasste Personen sind dem operativen Mitarbeiter in der bisheri


gen Form zu iiberreichen.
 

Dem Leiter der anfragenden Diensteinheit ist mitzuteilen (durch Original des Such


zettels),
 

fur welche Diensteinheit die gefragte Person erfasst ist oder
 

we1che Diensteinheit das Material zur Archivierung brachte.
 

Die Auskunft lautet sowohl fur laufende- als auch fur Archivmaterialien' 

»Bitte an Diensteinheit 

MfS/BV 

HNAbt.IKD 

wenden«, 

Der Durchschlag des Suchzette1s ist mit nachgenannten Angaben dem Leiter der ein

legenden bzw. ablegenden Diensteinheit von der Abteilung bzw. dem selbstst. Referat 

XII4 zuzustellen. 

Nur nachweisbar: Von Genera1major Scholz erarbeiteter Entwurf der Archivordnung v. 2.7.1966 
mit 1. Dill (BStU, MfS, Abt. XII, Nr. 5817, BI. 1-23). 

2 Ursprunglich: »laufende Materialien«, gestrichen: »Materialien«, 
3 Ursprtmglich: »Archivrnaterial«. Handschrift1ich geandert in »Archivmaterialien«, 
4 Ursprunglich: »Abtei1ung/se1bstst. Referat XII«. Handschrift1ich geandert, 
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a) Bei laufenden Vorgdngen 

MiS/BV
 

HA/Abt./KD
 

Mitarbeiter
 

Reg.-Nr. des Vorganges
 

b) Bei abgelegtem Material 

Verw.lDE und Name des ablegenden Mitarbeiters
 

Angabe des Archivs, in dem sich das Material befindet
 

Ablageart und Archivnummer
 

Die Art der Auskunftserteilung ist auch zutreffend fur Listeniiberpriifungen, Fem


schreiben und anderes.
 

Wird eine Person in einem noch laufenden Vorgang bearbeitet, darf grundsatzlich von


seiten der Abteilung XII iiber Archivmaterialien' - aufser an die zur Zeit bearbeitende
 

Diensteinheit - keine Auskunft erteilt werden (das betrifft auch die Z-Unterlagen).
 

Bei Anforderung von Archivmaterialiens zum Zwecke der Einsichtnahrne ist von der
 

anfordemden Diensteinheit die Unterschrift des Leiters bzw. des Stellvertreters? der
 

Haupt-/selbstst. Abteilung erforderlich.
 

AuBerdem unterliegt die Archivanforderung der Zustimmung des Leiters bzw. Stell


vertretersi der Haupt-/selbstst. Abteilung, die das Material zur Ablage brachte.
 

Ohne Unterschrift dieser Leiter erfolgt keine Aktenausgabe aus dem Archiv.
 

Eine Zustimmung darf nur nach vorheriger griindlicher Prufung erfolgen.
 

Dabei muss gewahrleistet sein, dass die angegebenen Griinde fur die Einsichtnahrne
 

und vorgesehene Auswertung mit der notwendigen Sicherung des Archivmaterials,
 

dem Charakter der Sache und der erfassten Personeni ubereinstimmen.
 

Liegt eine gefragte Person nur mit Hinweis auf Z-Material (Naziunterlagen) ein, ist
 

das Uberprufungsergebnis dem Leiter des Archivs des MiS mitzuteilen, der sich nach
 

Einsichtnahme in das Material unmittelbar mit dem Leiter der anfragenden Linie in
 

Verbindung setzt und die entsprechende Auskunft erteilt.
 

In besonderen Hillen hat er meine Genehrnigung oder die meiner Stellvertreter einzu


holen.
 

Die Beantwortung der Anfragen anderer Organe erfolgt ebenfalls nur mit meiner Ge


nehmigung bzw. mit der meines!" fur die betreffende Linie zustandigen Stellvertreters.
 

5 Ursprunglich: »Archivmaterial«. Handschriftlich geandert in »Archivmaterialien«, 
6 Ebenso. 
7 Ursprunglich: »Leiters der HAlselbstst. Abteilung bzw. des Stellvertreters«, »bzw. des Stellvertre

ters« durch handschriftlichen Pfeil hinter »Leiter« platziert. 
8· Ebenso. 

9 Urspnmglich: »Personlichkeiten«. Handschriftlich geandert in »Personen«, 
10 Ursprunglich: »bzw, rneines«. Handschriftlich eingefugt: »mit der«. 
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Die Mitteilungen der Abtei1ung XII bei Uberprufungsauftragen und Einsichtnahmen in
 

Archivakten'! tragen internen Charakter.
 

Deshalb sind Dokumente der Abteilung XII des MfS grundsatzlich nicht im Original
 

an andere Organe weiterzureichen.
 

II Urspriinglich: »in die Archivakten«. Handschriftlich gestrichen: »die«, 
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Dokument25 

15. Mai 1966 

Befehll1166 zur politisch-operativen Bekampfung der politisch
ideologischen Diversion und Untergrundtatigkeit unter jugendlichen 
Personenkreisen der DDR 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 1080. - Original, 5 S. - MfS-DSt-Nr. 100483.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der DDR, Ministerium fur Staatssicherheit, Der Minister. 

[AufS. 1:] Berlin, den 15.5.1966 [urspriinglicheDatierung auf den 28.4., handschriftlich korrigiert] 

Vertrauliche Verschlusssache MfS 008-366/66 - 620. Ausf. 5 Bl. - [AufS. 5, nach Text] Mielke [hand

schriftlich], Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Gesamt: 620 Ex. - Standardverteiler - B 11/66 und DA 4/66 (Dokument 26
 
in dieser Edition) ersetzen Arbeitshinweise v. 4.7.1963 (BStU, MfS, BdL-Dok. 1086) - B 11/66 und DA
 
4/66 auBer Kraft durch Schreiben v. 29.11.1989: Reduzierung dienstlicher Bestimmungen, Anlage 3
 
(BStU, MfS, BdL-Dok. 6896).
 
AnlagenINachgeordnete Dokumente: Anlage zur Bedeutung von B 11/66 und DA 4/66 (BStU, MfS,
 
BdL-Dok. 1082) - 1. DfB v. 8.8.1969 (VVS 500/69): Verhinderung dec Gefahrdung der offentlichen
 
Ordnung durch dekadente Jugendliche in Vorbereitung des 20. DDR-Jahrestages (BStU, MfS, BdL

Dok. 8081) - Schreiben v. 9.6.1971 (VVS 353/71): Erscheinungsformen der politisch-ideologischen
 
Diversion unter Jugendlichen (BStU, MfS, BdL-Dok. 1079).
 

Die Mehrheit der Jugend in der DDR nimmt aktiven Anteil beim umfassenden Aufbau
 

des Sozialismus und zeigt auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens vorbildli


che Leistungen.
 

Diesen Entwicklungsprozessversucht der Gegner zu storen, umjunge Burger der DDR
 

dem Einfluss der sozialistischen Erziehung zu entziehen, sie zur Passivitat zu verleiten,
 

den Zusammenschluss negativer Krafte unter Anleitung von Organisatoren feindlicher
 

Handlungen zu fordern mit dem Ziel, kriminelle und staatsfeindliche Handlungen zu
 

provozieren und auszulosen,
 

Vorkommnisse der letzten Zeit und der hohe Anteil jugendlicher Burger bis zu 25 Jah


ren an kriminellen und staatsfeindlichen Handlungen zeigen, dass die Sicherung und
 

der Schutz der Jugend in der DDR vor feindlichen Einflussen von entscheidender Be


deutung in der politisch-operativen Arbeit der Organe des Ministeriums fur Staatssi


cherheit ist und von allen Mitarbeitem unseres Organs mit groBem Verantwortungs


bewusstsein und in umsichtiger Weise zu Iosen ist.
 

In Auswertung der von Partei und Regierung erlassenen grundsatzlichen Beschlusse
 

und MaBnahmen zur Sicherung der Durchfuhrung der sozialistischen Jugendpolitik in
 

der DDR ist eine allseitige Verbesserung der politisch-operativen Arbeit zur Entlar


vung und Bekampfung der Feindtatigkeit unter der Jugend durch die Organe des MfS
 

zu erreichen.
 

Zur Sicherung der sich daraus ergebenden politisch-operativen Aufgaberi befehle ich:
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1.	 Die Leiter der Bezirksverwa1tungenIVerwa1tungen, Kreisdienststellen und Haupt

abteilungen/selbstst. Abtei1ungen sind personlich fur die Ein1eitung und Sicherung 

aller erforderlichen politisch-operativen MaBnahmen in ihrem Zustandigkeitsbe

reich voll verantwort1ich. 

2.	 Die Leiter der Bezirksverwa1tungenIVerwa1tungen, Kreisdienststellen und Haupt

abteilungen/selbstst, Abtei1ungen haben zu gewahrleisten, dass 

von allen Linien ihres Verantwortungsbereiches politisch-operative MaB

nahmen zur Losung der Aufgaben unter jugendlichen Personenkreisen der 

DDR einge1eitet und durchgefuhrt werden, 

alle Erscheinungsformen der Feindtatigkeit, Vorkommnisse und die Angriffs

richtungen des Gegners unter jugend1ichen Personenkreisen standig erfasst, 

ana1ysiert und ausgewertet werden, 

eine exakte Koordinierung und Abgrenzung der einzu1eitenden und durchzu

fuhrenden MaBnahmen sowohl innerha1b der Diensteinheiten im Verantwor

tungsbereich a1s auch mit den Organen der Deutschen Volkspolizei und den 

staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen erfolgt. 

3.1	 1m Ministerium fur Staatssicherheit ist die Hauptabtei1ung :xx bei der Koordinie

rung der politisch-operativen MaBnahmen und dem Zusammenwirken der ver

schiedenen operativen Linien federfuhrend, 

Prob1eme und po1itisch-operative MaBnahmen von zentraler Bedeutung sind zwi

schen den zustandigen Stellvertretem des Ministers abzustimmen. 

3.2	 Die Leiter der BezirksverwaltungenIVerwaltungen haben zur Beratung von Pro

blemen der politisch-operativen Sicherung einer storungsfreien Entwicklung aller 

Jugendlichen in der DDR nichtstrukturelle operative Arbeitsgruppen zu bilden. 

Fur die Mitarbeit in diesen Gruppen sind operative Mitarbeiter der Linien I, VII, 

IX, XVIII, XIX, :xx und der AIG zu berufen, die Erfahrungen im Kampf gegen 

feindliche Einflusse unter Jugendlichen haben. 

In eigener Zustandigkeit konnen die Leiter der BezirksverwaltungenIVerwaltun

gen auch Vertreter der Kreisdienststellen der Bezirksstadt oder anderer Schwer

punktstadte in diese Arbeitsgruppe berufen. 

Die Leitung der Arbeitsgruppe ist dem fur die Linie :xx zustandigen Stellvertreter 

Operativ zu ubertragen, 

Die Arbeitsgruppe hat in der Regel monatlich eine Beratung durchzufuhren, urn 

die Situation in der Jugendarbeit einzuschatzen,
 

MaBnahmen zu beraten zur Verbesserung der politisch-operativen Arbeit
 

auszuwerten, zu verallgemeinem und Schlussfolgerungen herauszuarbeiten,
 

Erfahrungen der politisch-operativen Arbeit auszuwerten, zu verallgemeinem
 

und Schlussfolgerungen herauszuarbeiten,
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den Stand und die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit und Koordinie

rung der verschiedenen Linien untereinander sowie mit den Organen der 

Deutschen Volkspolizei, anderen staatlichen Organen und Einrichtungen so

wie gesellschaftlichen Organisationen zu beraten und entsprechende Schluss

folgerungen vorzuschlagen. 

Die Leiter der BezirksverwaltungenIVerwaltungen haben die Tatigkeit dieser ope

rativen Arbeitsgruppen laufend zu kontrollieren. Durch die Kontrollen ist vor al

lem dafur zu sorgen, dass die von den Arbeitsgruppen erarbeiteten Schlussfolge

rungen Bestandteile der Arbeitsplane der verantwortlichen Diensteinheiten werden 

und ihre Erfiillung gesichert wird. 

4.	 Die auf der Grundlage dieses Befehls von mir erlassene DA 4/66 1 ist in allen ope

rativen Diensteinheiten zu erlautern und auszuwerten. 

5.	 Auf der Grundlage dieses Befehls und der DA 4/66 sind von den Leitem der Be

zirksverwaltungenIVerwaltungen Mafmahmeplane zu erarbeiten, welche beinhal

ten 

die unmittelbar und sofort zu losenden Aufgaben,
 

mit welchen Mitteln und Methoden die Schwerpunkte durch das MfS bzw.
 

die Deutsche Volkspolizei sowie in Zusammenarbeit mit den staatlichen und
 

gesellschaftlichen Organen beseitigt werden,
 

die gestellten perspektivischen Aufgaben und wie deren Realisierung erfol


gen soll.
 

Diese Mafmahmeplane sind mir bis zum 30.6.1966 zur Bestatigung vorzulegen. 

6.	 Halbjahrlich, erstmalig am 30.6.1966, in der Folgezeit am 30.12.1966 und 

30.6.1967 ist tiber die politisch-operative Situation unter jugendlichen Personen

kreisen und die Bekampfung der politisch-ideologischen Diversion und Unter

grundtatigkeit in Realisierung dieses Befehls und der DA 4/66 an mich zu berich

ten. 

7.	 Die von mir am 4.7.1963 erlassenen Arbeitshinweise zur politisch-operativen Be

kampfung der politisch-ideologischen Diversion und Untergrundtatigkeit unter 

jugendlichen Personenkreisen der DDR2 werden durch die DA 4/66 ersetzt und 

sind einzuziehen. 

8.	 Die Leiter der BezirksverwaltungenIVerwaltungen, Hauptabteilungen und selbst

standigen Abteilungen haben auf der Grundlage dieses Befehls und meiner DA 

4/66 bereits erlassene Richtlinien, Artweisungen und Instruktionen zu Problemen 

1 Dokument 27 in dieser Edition. 
2	 Allgemeine Schrift v. 4.7.1963: Arbeitshinweise fur die Bekampfung der politisch-ideologischen 

Diversion und Untergrundtatigkeit unter Jugendlichen (BStU, MfS, BdL-Dok. 1086). 
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der politisch-operativen Arbeit unter jugendlichen Personenkreisen zu iiberarbei

ten. 
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· Dokurnent 26 

15. Mai 1966 

Dienstanweisung 4/66 zur politisch-operativen Beltiimpfung der poli
tisch-ideologischen Diversion und Untergrundtatlgkelt unter jugend
lichen Personenkreisen der DDR 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 1083. - Original, 26 S. - MfS-DSt-Nr. 100483.
 
Dokumentenkopfi'Vermerke: Ministerrat der DDR, Ministerium fur Staatssicherheit, Der Minister. 

[AufS. 1:] Berlin, den 15.5.1966 - Vertrau1icheVerschlusssache MfS 008-365/66 - 620. Ausf. 26 Bl. 

[AufS. 26, nach Text] Mielke [handschrift1ich], Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Gesamt: 620 Ex. - Standardverteiler - DA 4/66 und B 11/66 (Dokumente
 
25 u. 26 in dieser Edition) ersetzen Arbeitshinweise y. 4.7.1963 (BStU, MfS, BdL-Dok. 1086). - DA
 
4/66 und B 11/66 auBer Kraft durch Schreiben v. 29.11.1989: Reduzierung dienstlicher Bestimmungen,
 
Anlage 3 (BStU, MfS, BdL-Dok. 6896).
 
Anlagen/Nachgeordnete Dokumente: Stellungnahme zum Entwurf der DA 4/66 v. 10.5.1966 (BStU,
 
MfS, BdL-Dok. 1085) - 1. DfA v. 10.1.1968 (VVS 63/68): Operative Arbeit unter der studentischen
 
Jugend(BStU, BdL-Dok. 1084) - siehe auch: Angaben zu B 11/66.
 

Zur Jugendpolitik der DDR 

Die uberwiegende Mehrheit der Jugend der DDR leistet auf allen Gebieten des gesell


schaftlichen Lebens eine vorbildliche Arbeit.
 

Es darf jedoch nicht ubersehen werden, dass die groBen Aufgaben, die das Programm
 

der SED zum umfassenden Aufbau des Sozialismus stellt, nur dann erfolgreich gelost
 

werden konnen, wenn es gelingt, die gesamte Jugend der DDR fur die Verwirklichung
 

dieses Programms zu mobilisieren.
 

Das ZK unserer Partei und der Ministerrat der DDR haben in grundsatzlichen Be


schlussen und Dokumenten, wie
 

dem Jugendkommunique vom 25.9.1963, 

dem Jugendgesetz vom 4.5.1964 und 

dem Gesetz uber das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25.2.1965 

SOWle 

dem Beschluss des Ministerrates vom 15.7.1965 uber die nachsten Aufgaben der 

ortlichen Rate zur Erhohung der Wirksamkeit der staatlichen Jugendpolitik und 

MaBnahmen zur Veranderung der Leitung der staatlichen Jugendpolitik, 

die Aufgaben fur die Durchfuhrung der sozialistischen Jugendpolitik in der DDR fest


gelegt.
 

Diese grundsatzlichen Beschlusse stellen hohe Forderungen an die staatlichen Institu


tionen, gesellschaftlichen Organisationen, jedes Mitglied der Partei und daruber hinaus
 

an alle Burger der DDR.
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Es ist zu berucksichtigen, dass die sozialistische Erziehung der Jugend unter den Be

dingungen der Existenz des westdeutschen staatsmonopolistischen Herrschaftssystems 

und der feindlichen Krafte in Westberlin und Westdeutschland sowie einzelner negativ 

und feindlich eingestellter Personen im Gebiet der DDR erfolgt. Die Entwicklung der 

jungen Menschen vollzieht sich deshalb nicht ohne Konflikte und Schwierigkeiten. 

Unter Ausnutzung dieser Entwicklungsbedingungen und bestimmter psychologischer 

Besonderheiten das Jugendalters, wie mangelnde Lebenserfahrung, Unkenntnis des ka

pitalistischen Systems, Abenteuerlust, leichte Beeinflussbarkeit, ubersteigertes Selbst

bewusstsein u. a. versucht der Gegner, Jugendliche zu negativen und feindlichen 

Handlungen im Sinne seiner verbrecherischen Zielsetzungen zu verleiten. 

Dem Gegner gelang es, auf einzelne Jugendliche und Gruppierungen Jugendlicher 

teilweise Einfluss zu gewinnen. Das wurde u. a. begunstigt durch die ungenugende 

Nutzung der Moglichkeiten unserer sozialistischen Gesellschaft zur sozialistischen 

Erziehung der Jugend und zur Zuruckdrangung der feindlichen Einflusse. 

Am 7.7.1965 und am 11.10.1965 fassten das Sekretariat des ZK der SED und am 

15.7.1965 der Ministerrat der DDR Beschlusse, die Massnahmen zur Uberwindung der 

noch unzureichenden Wirksarnkeit der staatlichen und gesellschaftlichen Organe bei 

der Bekampfung der Jugendkriminalitat beinhalten. 

1m Beschluss des ZK der SED vom 7.7.1965 uber das Auftreten von kriminellen und 

gefahrdeten Gruppierungen Jugendlicher in der DDR wird festgestellt: 

»Die imperialistische Bedrohung, insbesondere die MaJ3nahmen der westdeutschen Mi

litaristen zur Vorbereitung des verdeckten Krieges gegen die DDR zwingen uns, energi

scher das Auftreten von kriminellen Gruppierungen Jugendlicher zu unterbinden und 

vor allem die Ursachen fur das Entstehen solcher Herde zu uberwinden, das ist urn so 

dringender erforderlich, da das Wirken solcher Gruppierungen vom Gegner leicht zur 

Vortauschung von>Widerstandskraftenx benutzt werden kann.« 

Vorkommnisse in einigen Grofistadten der DDR in der letzten Zeit bestatigen den 

Ernst der hier getroffenen Feststellung. 

Vom Gegner organisierte Feindtatigkeit gegen die Jugend der DDR 

Die Jugend der DDR stellt im System der psychologischen Kriegsfiihrung einen be

sonderen Angriffspunkt dar. Ein koordiniertes Zusammenspiel zwischen dem 

Bonner Staatsapparat, 

den westlichen Geheimdiensten, 

den Agentenzentralen und 

Zentren der ideologischen Diversion, 

zwischen westdeutschen Jugendorganisationen, 

Film- und Starclubs, 

kirchlichen Institutionen, 
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Rundfunk, Presse und Femsehen u. a. 

ist darauf ausgerichtet, die Jugend der DDR vom Einfluss der sozialistischen Ideologie 

zu iso1ieren, in die Passivitat zu drangen, eine Atmosphare der allgemeinen Unsicher

heit und zeitwei1ig in bestimmten Territorien Bedingungen zu schaffen, die zu Zu

sammenrottungen und Ausschreitungen Jugend1icher fuhren sollen. 

Die vom Gegner angewandten Mittel und Hauptmethoden zur Zersetzung der Jugend 

in der DDR sind: 

direkte personliche Kontakte durch Zusammenkiinfte mit westlichen Personen
 

(insbesondere in der Hauptstadt der DDR), besonders durch den Touristen- und
 

privaten Reiseverkehr, beim Aufenthalt von Seeleuten und Fischem in nichtsozia


listischen Landern, durch die so genannte Patenschaftsarbeit der kirchlichen In


stitutionen, raffinierte Verbreitung menschheitsfeindlicher imperialistischer Ideo


logien zur breiten Einflussnahme auf Jugendliche;
 

indirekte Kontakte durch standige postalische Verbindungen zu Patengemeinden
 

der Evangelischen und Katholischen Studentengemeinden, zu Film- und Star


clubs, zu westlichen Sendem und zu westlichen Film- und Schlagerstars sowie auf
 

privater Ebene;
 

Gestaltung spezieller Rundfunk- und Femsehsendungen fur die Jugend in der
 

DDR unter Hinzuziehung von Experten und Anwendung der Mittel der modemen
 

Massenpsychologie;
 

Einschleusung westlicher Literaturerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften, Schall


platten usw., die die kapitalistischen Lebens- und Denkgewohnheiten propagieren,
 

durch Mittel der personlichen und Postverbindungen;
 

unmittelbare Einflussnahme und Verherrlichung der westlichen Lebensverhaltnis


se durch Ruckkehrer, Neuzuziehende und Personen, die von Besuchen aus West


deutschland und Westberlin zuruckkehren, sowie durch in der DDR vorhandene
 

feindliche Krafte, die den feindlichen ideologischen Einfluss besonders auf Ju


gend1iche verstarken wollen.
 

Durch diese und andere Methoden versucht der Gegner, den Prozess der sozialisti


schen Erziehung und Bewusstseinsbildung zu hemmen, Misstrauen zwischen Jugend
 

und Staat hervorzumfen, Unglauben an unsere gesellschaftliche Entwicklung zu er


zeugen sowie dekadente und amoralische Auffassungen zu verbreiten.
 

Damit versucht der Gegner, sich Stutzpunkte unter der Jugend zu schaffen, die in sei


nem Sinne unmitte1bar oder zum geeigneten Zeitpunkt in Vorbereitung des verdeckten
 

Krieges wirksam werden sollen.
 

Die Auswirkungen dieser zie1gerichteten Tatigkeit reichen sowohl von einfachen Er


scheinungen der ideologischen Zersetzung bis zu Staatsverbrechen, die von Jugendli


chen begangen werden.
 

Konkret zeigen sich derartige Auswirkungen z. B. in
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staatsfeindlichen Gruppierungen, die selbstgefertigte Hetzschriften und Flugblat


ter verbreiten, Zusammenrottungen organisieren, andere Jugendliche ideologisch
 

beeinflussen usw.;
 

Vorbereitung und Durchfuhrung von gewaltsamen Grenzdurchbriichen sowie im
 

illegalen Verlassen der DDR durch Seeleute und Fischer beim Aufenthalt in ka


pitalistischen Hafen;
 

Organisierung von Einbriichen und Uberfallen mit dem Ziel, in den Besitz von
 

Waffen und Sprengstoff zu gelangen;
 

Durchfuhrung von Brandstiftungen und anderen feindlichen Handlungen, insbe


sondere im Bereich der Volkswirtschaft;
 

Verbrechen der allgemeinen und schweren Kriminalitat, Erscheinungsformen der
 

Unmoral, Storung von Ruhe und Ordnung, Alkoholmissbrauch bei so genannten
 

Partys usw.;
 

Ubemahme von bestimmten Erscheinungsformen der westlichen Dekadenz in
 

Lebensauffassungen, Kleidung und Auftreten verschiedener Jugendlicher;
 

Verstarkung der kirchlichen Aktivitat auf dem Gebiet der Jugend, Aktivierung
 

kirchlicher Jugendgruppen, Ablehnung des Wehrdienstes usw.
 

In der letzten Zeit kam es in einigen Grolistadten der DDR zu rowdyhaften Ausschrei


tungen und Zusammenrottungen von Jugendlichen, die im erheblichen MaBe die Of


fentliche Sicherheit und Ordnung beeintrachtigen,
 

Es handelt sich hierbei zum Teil urn direkte Provokationen, die von bestimmten nega


tiven und feindlichen Elementen angestiftet und angefuhrt wurden.
 

In allen Fallen gelang es einigen wenigen Radelsfuhrern unter Ausnutzung oftmals
 

geringfugiger Anlasse, eine groBe Zahl von Jugendlichen zu aktiven feindlichen
 

Handlungen zu verleiten, die sich gegen die Organe der Staatsmacht und z. T. auch
 

gegen unsere sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung richteten.
 

Durch Delikte der allgemeinen Kriminalitat angefallene Jugendliche gehen zum Teil
 

sehr rasch dazu uber, auch staatsfeindliche Handlungen, wie z. B. Grenzdurchbruche,
 

staatsgefahrdende Propaganda und Hetze u. a., zu begehen.
 

Begunstigende Faktoren fur das Wirksamwerden der feindlichen Einflusse, die nicht
 

zu unterschatzen sind, sind u. a.:
 

Eine ungenugende Wirksamkeit gesellschaftlicher und staatlicher Institutionen 

und mangelhafte Nutzung gesellschaftlicher Potenzen bei der Erziehung der· Ju

gend. Oft sind ein passives und duldendes Verhalten gegenuber negativen Er

scheinungsformen durch Elternhaus, Schule, Betrieb, Jugendorganisation usw. 

sowie ungenugendes Zusammenwirken zwischen all diesen fur die sozialistische 

Erziehung unserer Jugend entscheidenden Kraften des gesellschaftlichen Lebens 

zu verzeichnen und als eine wesentliche begunstigende Bedingung zu erkennen. 
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Andererseits fiihrten mangelnde Klarheit bzw. Fehleinschatzungen hinsichtlich
 

der moglichen Konsequenzen zuunuberlegten und in ihren Auswirkungen schad


lichen MaBnahmen.
 

Seitens der Meister, Lehrer, Dozenten, Klubleiter, Erzieher und Funktionare ge


sellschaftlicher Organisationen wird oftmals vor der Auseinandersetzung mit dem
 

gegnerischen Einfluss zuruckgewichen, oder diese Auseinandersetzungen werden
 

formal gefiihrt und wirken nicht iiberzeugend.
 

Altere Personen begiinstigen in vielen Fallen durch ihr eigenes negatives Beispiel
 

und teilweise durch eine bewusste feindliche Einflussnahme Fehlentwicklungen
 

von Jugendlichen.
 

Verstolse gegen die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze und zur Forderung
 

der Jugend, z. B. Alkoholausschank an Minderjahrige, ungenugendes Ubertragen
 

von Verantwortung an Jugendliche, mangelhaftes Einwirken auf eine sinnvolle
 

Freizeitgestaltung der Jugend, Gleichgiiltigkeit und Unterschatzung gegenuber der
 

sozialistischen Jugendpolitik fiihrten z. B. dazu, dass sich in vielen Fallen Jugend


clubs, die als Einrichtungen der sozialistischen Erziehung der Jugend geschaffen
 

wurden, zu Konzentrationspunkten negativer und feindlicher jugendlicher Grup


pierungen entwickelten.
 

Unterschatzung der Gefahrlichkeit der systematischen kirchlichen Jugendarbeit
 

und deren neuen Formen auf dem Gebiet der Freizeitgestaltung, der Patenschafts


arbeit usw.
 

Seitens der Justizorgane wird in einigen Fallen durch eine zu groBziigige Handha


bung der bedingten Verurteilung oder durch unzulassige lange Fristen zwischen
 

Verurteilung und Strafantritt das Wirken negativer Jugendlicher begiinstigt.
 

Die Erziehung in Haftanstalten, Arbeitslagem, Jugendwerkhofen und ahnlichen
 

Einrichtungen reicht noch nicht aus, urn den konzentrierten negativen und feindli


chen Einfluss von Mithaftlingen auszuschalten.
 

Die analytische Tatigkeit zeigt, dass sich die Altersgrenze der jugendlichen Tater so


wohl bei der allgemeinen Kriminalitat als auch bei staatsfeindlichen Handlungen im


mer mehr unter 18 Jahre verlagert.
 

Etwa die Halfte der staatsfeindlichen und kriminellen Handlungen wird von jugendli


chen Tatem bis zu 25 Jahren begangen. Bei einer ganzen Reihe von Delikten mit hoher
 

Gesellschaftsgefahrlichkeit sind die Mehrzahl der Tater Jugendliche.
 

Schwerpunktmallig fallen insbesondere solche Personen an wie: 

Vorbestrafte, Haftentlassene, Ruckkehrer, Neuzuziehende, Arbeitsscheue bzw. 

Arbeitsbummelanten, Oberschiiler, Lehrlinge, Studenten, Jugendliche aus gestor

ten familiaren Verhaltnissen, Jugendliche mit ungenugenden fachlichen und schu

lischen Leistungen. 
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Vorbestrafte, Haftentlassene und Arbeitsbummelanten sowie Ruckkehrer und Neuzu

ziehende sind haufig die Organisatoren und Radelsfuhrer negativer und feindlicher 

Gruppierungen Jugendlicher. 

Durch ihr negatives Beispiel beeinflussen sie vielfach andere Jugendliche und werden 

daruber hinaus selbst haufig als Tater krimineller und staatsfeindlicher Handlungen 

ermittelt. 

Mangel in der gesellschaftlichen Wiedereingliederung dieser Personen begunstigen 

deren negative und feindliche Entwicklung. 

Bei der Organisierung der politisch-operativen Abwehrarbeit auf dem Gebiet der Ju

gend darf nicht schematisch von den oben genannten Personengruppen ausgegangen 

werden und keine Einengung erfolgen, da Beispiele zeigen, dass der Gegner auch unter 

anderen Gruppen von Jugendlichen wirksam wird, falls sich fur ihn Ansatzpunkte er

geben. 

Bei der Schaffung der operativen Basis und der Abwehr des gegnerischen Einflusses 

unter der Jugend muss immer von der konkreten Situation und den spezifischen Er

scheinungsformen im Abwehrbereich ausgegangen werden. 

Die Organe des MfS haben allen Erscheinungen der Feindtatigkeit jugendlicher Perso

nenkreise mit groliter Wachsamkeit zu begegnen und alles in ihrer Kraft Stehende zu 

untemehmen, urn den gegnerischen Einfluss zuruckzudrangen, begunstigende Faktoren 

einzuschranken und zu beseitigen und so die sozialistische Entwicklung der Jugend zu 

sichem. 

Demzufolge bestehen die Hauptaufgaben in der politisch-operativen Arbeit des MfS 

zur Bekampfung der politisch-ideologischen Diversion und Untergrundtatigkeit unter 

jugendlichen Personenkreisen zusammengefasst in Folgendem: 

umfassende Aufklarung der gegnerischen Plane und Absichten zur Arbeitunter
 

der Jugend der DDR;
 

standige Gewahrleistung einer zuverlassigen und allseitigen politisch-operativen
 

Ubersicht iiber die Lage und Entwicklung unter der Jugend;
 

rechtzeitiges Erkennen von Erscheinungen der Feindtatigkeit erwachsener Perso


nen unter Jugendlichen sowie der Feindtatigkeit jugendlicher Personenkreise;
 

aktive Einflussnahme auf die Einbeziehung aller verantwortlichen gesellschaftli


chen Krafte in den Prozess der Erziehung der Jugend sowie auf das differenzierte
 

Vorgehen zur Gewahrleistung der Erziehung bzw. Umerziehung solcherjugendli


cher Personen, die im Zusammenhang mit Straftaten angefallen oder als Trager
 

zersetzender Ideologien bekannt geworden sind;
 

Aufklarung und Einflussnahme auf die Uberwindung von Erscheinungen der un


geniigenden Durchsetzung der Grundsatze und Aufgaben der Jugendpolitik von
 

Partei und Regierung.
 

Entsprechend dem Brief des Ersten Sekretars des ZK der SED an die 1. Sekretare der 

Bezirksleitungen der SED vorn 2.11.1965 ist dafur Sorge zu tragen, dass vor allem 
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vorbeugend gearbeitet und zur Zuruckdrangung westlicher Einfliisse schrittweise, sys


tematisch und auf der Grund1age einer qua1ifizierten ana1ytischen Tatigkeit sehr diffe


renziert vorgegangen wird.
 

Bei Beginn von Zusammenrottungen muss eingeschritten werden, und die Organisato


ren und Radelsfuhrer miissen festgestellt und zur Ubergabe an die Gerichte bzw. zur
 

Ein1eitung von Arbeitserziehung festgenommen werden.
 

Ausgehend von der Einschatzung der po1itisch-operativen Situation unter jugend1ichen
 

Personenkreisen und den gegenwartigen Erscheinungsformen der Feindtatigkeit weise
 

ich an:
 

1.	 Arbeit mit 1M 

1.	 Zur grundlichen Einschatzung der politisch-operativen Situation unter jugendli

chen Personenkreisen, zur rechtzeitigen Erkennung und Verhinderung feind1icher 

Handlungen Jugend1icher, zur richtigen Einschatzung der Angriffsrichtung des 

Gegners sowie zur Ein1eitung wirksamer vorbeugender AbwehrmaBnahmen sind 

verstarkt Werbungen von inoffiziellen Mitarbeitem unter diesen Personenkreisen 

durchzufiihren. 

2.	 Alle operativen Linien des MfS, der Bezirksverwa1tungen, Verwaltungen und 

Kreisdienststellen haben bei den Werbungen davon auszugehen, dass vor allem 

solche 1M geworben werden, die in der Lage sind, in die Konspiration des Geg

ners einzudringen und die aufgezeigten politisch-operativen Schwerpunkte und 

Gruppierungen zu bearbeiten. 

Die Kandidaten sind vorrangig unter Kreisen Haftentlassener, Riickkehrer und 

Neuzuziehender, politisch Schwankender, jugendlicher Studenten, Anhanger 

westlicher Dekadenz, gefahrdeter und krimineller Gruppierungen jugendlicher 

Personen und kirchlich gebundener Jugendlicher auszuwahlen, 

3.	 Aufgrund der Tatsache, dass eine Anzahl Jugendlicher unter 18 Jahren staats

feindliche bzw. kriminelle Handlungen begeht, ist es erforderlich, auch solche 

Personen zu werben, die guten Kontakt zu jugendlichen Personen unter 18 Jahren 

haben bzw. herstellen konnen, 

4.	 Die Leiter aller Diensteinheiten haben ihre Leitungstatigkeit so zu gestalten, dass 

das vorhandene Netz der 1M aller Linien entsprechend den Moglichkeiten des 1M 

ausgenutzt wird zur Bearbeitung jugendlicher Personenkreise und der Erschei

nungen der Feindtatigkeit unter der Jugend. 

Es sind geeignete Kontrollmalinahmcn durch alle Leiter durchzufiihren, die ga

rantieren, dass 

alle Moglichkeiten des gesamten inoffizicllen Netzes standig ausgenutzt und 
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laufend aIle erhaltenen Hinweise uberpruft, zur Einleitung operativer MaB

nahmen und zur Anlage operativer Vorgange ausgewertet werden. 

5.	 Inoffizielle Mitarbeiter, die im Zuge der Entlassung aus der NYA, den VP

Bereitschaften und dem Wachregiment des MfS sowie anderen bewaffneten Or

ganen durch die zustandigen Diensteinheiten ubergeben werden, sind entspre

chend ihrer Eignung, Moglichkeiten und Verbindungen zur Bearbeitung jugend

licher Personen und Personengruppen einzusetzen. 

6. Mit dem Ziel, eine standige Ubersicht tiber Oberschulen, Betriebsberufsschulen, 

Klubhauser, Fachschulen usw. zu haben, urn rechtzeitig Schwerpunkte zu erken

nen und vorbeugende MaBnahmen einleiten zu konnen, sind 

a) in staatlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Institutionen Schliisselposi

tionen zu schaffen bzw. vorhandene Moglichkeiten auszubauen, 

b)	 aIle Moglichkeiten tiber die Angehorigen der Mitarbeiter des MfS und des 

IM-Netzes auszunutzen, damit aufgrund eines Komplexauftrages die poli

tisch-operative Informationsbasis ohne zusatzlich grolseren Arbeitsaufwand 

erweitert wird. 

II. Bearbeitung operativer Materialien und Vorgange 

1.	 Operative Materialien und Vorgange, in denen Jugendliche bearbeitet werden, 

sind schnellstens abzuschlieBen. AIle Hinweise tiber feindliche Handlungen Ju

gendlicher (als Einzelpersonen und in Gruppen) sind intensiv zu bearbeiten und 

die Tatbestande allseitig zu klaren. Es ist zu verhindem, dass von jugendlichen 

Personen wahrend der Zeit der Bearbeitung neue Verbrechen bzw. Vergehen be

gangen werden. 

2.	 Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen kriminellen und staatsgefahrden

den Delikten bei jugendlichen Tatem ist in Zusammenarbeit mit der Volkspolizei 

zu sichem, dass eine intensive Bearbeitung krimineller und gefahrdeter Gruppie

rungen jugendlicher Personen erfolgt. AIle bestehenden und sich entwickelnden 

negativen Gruppierungen jugendlicher Personen sind standig zu erfassen, ihr Cha

rakter aufzuklaren und MaBnahmen zur kurzfristigen Zersetzung und Auflosung 

einzuleiten und mit Hilfe staatlicher und gesellschaftlicher Organisationen soweit 

als moglich ihre Tatigkeit in positive Bahnen zu lenken. 

Es sind vor allem folgende Gruppierungen durch das MfS zu bearbeiten, bzw. es 

ist bei den von der VP oder der Trapo bearbeiteten Ermittlungsverfahren und ope

rativen Materialien durch die Hauptabteilungen VII oder XIX - soweit es sich urn 

Ermittlungsverfahren des Arbeitsgebietes II der Kriminalpolizei handelt, durch die 

Hauptabteilung IX - zu sichem, dass jederzeit ein unmittelbarer Einfluss moglich 

und bei Notwendigkeit die Ubernahme durch das MfS gewahrleistet ist: 
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Untergrundgruppen mit staatsfeind1ichen Konzeptionen und festen Organisa

tionsformen (z. B. Vorbereitung von Grenzde1ikten, illega1er Waffenbesitz, 

anonyme und pseudonyme Feindtatigkeit, Vorbereitung und Durchfuhrung 

terroristischer Hand1ungen, Verbreitung der politisch-ideologischen Diversi

on usw.); 

Gruppierungen kriminelI angefalIener Jugendlicher. Bei diesen ist teilweise 

zu verzeichnen, dass keine festen Organisationsformen vorhanden sind. 

Sie bilden aufgrund ihrer labilen politischen und moralischen Haltung eine 

Basis zur Vorbereitung und Durchfuhrung staatsfeindlicher Verbrechen. 

Gruppierungen gefahrdeter Jugendlicher. Dazu gehoren solche Jugendliche, 

die sich bewusst oder unbewusst yom sozialistischen Erziehungsprozess iso

lieren und damit fUr die politisch-ideologische Diversion des Gegners beson

ders empfanglich werden. Es kommtbesonders darauf an, diese Kategorie zu 

erfassen und solche politisch-operativen MaBnahmeneinzuleiten, we1che die 

Einbeziehung dieser Personen in den sozialistischen Erziehungsprozess ge

wahrleisten, 

Hinsichtlich der operativen Bearbeitung jugendlicher Gruppierungen sichem die
 

Leiter der Bezirksverwaltungen, Verwaltungen und KreisdienststelIen die Ausnut


zung alIer operativen Moglichkeiten und ziehen aIle Diensteinheiten und Linien
 

ihres Verantwortungsbereiches zur Mitarbeit heran.
 

Die Linie VII hat in Koordinierung und Zusammenwirken mit den Organen des
 

MdI unter Beachtung der Eigenverantwortlichkeit und auf der Grundlage der Be


schlusse und Weisungen, insbesondere uber ihre Schliisselpositionen in den Lei


tungen und Dienstzweigen K, SNK, SV, PM und Inneres die Losung der gestelI


ten Aufgaben sicherzustelIen.
 

Die Organe des MdI sind besonders zu unterstiitzen bei der Durchsetzung
 

der Befehle 24/591 (Arbeit der Kriminalpolizei mit spezielIen Mitteln), 22/64 

(Struktur und Aufgaben der Kriminalpolizei)? und 2/66 (Arbeit der ABV mit 

vertraulichen He1fem), 

der Direktive 37/63 3 (Wiedereingliederung Haftentlassener) und 

der DV 0064 (PersonenkontrolIe) 

des Ministers des Innem und Chefs der DVP. 

3.
 

2 

3 

4 

Befehl des MdI v. 16.5.1959: Bildung einer Operativ-Abteilung der HVDVP (BStU, MfS, BdL

Dok. 50174).
 
Befehl des MdI v. 9.11.1964: Aufgaben und Arbeitsorganisation der Kriminalpolizei (BStU, MiS,
 
BdL-Dok. 15866).
 
Dienstanweisung des MdI v. 19.12.1963: Eingliederung Haftentlassener (BStU, MiS, BdL-Dok.
 
14314).
 
Dienstvorschrift 006 des MdI v. 14.7.1965: Kontrolle von Personen (BStU, MiS, BdL-Dok.
 
50600).
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In der konkreten Zusammenarbeit der verschiedenen Diensteinheiten und Linien 

zur operativen Bearbeitung derartiger Gruppierungen hat die Linie XX die Feder

fiihrung, soweit bestimmte Probleme nicht durch Entscheidung der Leiter der Be

zirksverwaitungenNerwaltungen anders festge1egt werden. 

III. Offensive Aufklarung und Abwehr 

1.	 Urn rechtzeitig die Plane und Absichten sowie Methoden des Gegners bei der 

Durchfiihrung seiner Feindtatigkeit unter der Jugend in Erfahrung zu bringen und 

die notwendigen politisch-operativen MaBnahmen einleiten zukonnen, haben so

wohl die Aufklarungs- als auch die Abwehrlinien unter Ausnutzung aller Mog

lichkeiten die offensive Aufklarung und Abwehr durchzufiihren. 

2.	 Es sind geeignete politisch-operative MaBnahmen einzuleiten, urn standig eine 

umfassende Analysierung und Bearbeitung der feindlichen Kontaktbestrebungen 

durch Westberliner und westdeutsche Zentralen, Organisationen sowie Einzelper

sonen zu Jugendlichen der DDR zu gewahrleisten. 

In der operativen Bearbeitung sind dabei besonders die feindlichen Kontaktbe

strebungen, die sich aus dem grenzuberschreitenden Verkehr zu Jugendlichen und 

zu Studenten ergeben, zu bearbeiten. 

Daruber hinaus sind auch die offiziellen Kontakte, die von Seiten westdeutscher 

Jugend- und Studentenorganisationen unter dem Vorwand gesamtdeutscher Ge

sprache u. a. zu Studenten- und Jugendgruppen in der DDR aufgenommen wer

den, operativ zu beachten. 

3.	 Durch die Moglichkeiten der Abteilung M und durch Ausnutzung der Zollfahn

dung, Postzollamter sowie Zusammenarbeit der HPF mit den Grenzzollamtern im 

grenzuberschreitenden Personenverkehr und andere operative Moglichkeiten sind 

postalische und andere Verbindungen Jugendlicher zu Zentren der politisch

ideologischen Diversion (Rundfunk, Fernsehen, Film- und Starclubs sowie Ruck

verbindungen republikfluchtig gewordener Jugendlicher) festzusteIlen, regelma

Bigauszuwerten und zu unterbinden. 

IV. Kontrolle und Absicherung operativer Schwerpunkte 

1.	 In der Zeit der Bearbeitung sind aIle Moglichkeiten zu nutzen, urn die Ursachen 

und begiinstigenden Umstande staatsfeindlicher und krimineller Handlungen 

Jugendlicher zu ermitteln. 

Alle operativen Diensteinheiten haben in ihrem Verantwortungsbereich darauf 

Einfluss zu nehmen, dass aIle Faktoren, weIche die Fehlentwicklung von Jugend

lichen begunstigen, durch eine enge Zusammenarbeit mit der VP, den staatlichen 
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undWirtschaftsorganen und gesellschaft1ichen Organisationen iiberwunden wer


den.
 

Dazu gehoren z. B.:
 

Schwachen in der po1itisch-ideo1ogischen Erziehungsarbeit an den schuli

schen Einrichtungen, Verstolse gegen die Einha1tung der Jugendschutzbe

stimmungen, Zweckentfremdung von Einrichtungen zur Freizeitgestaltung, 

mangelhafte Programmgestaltung bei Veranstaltungen mit groBer Wirksam

keit auf die Jugendlichen (Femsehen und Rundfunk), nicht der sozialistischen 

Erziehung der Jugend dienende Veroffentlichungen in Publikationsorganen, 

Vertrieb von Waren durch den Binnenhandel, die negative westliche Einfliis

se fordern, falsche Behandlung Jugendlicher, die wegen verschiedener De

likte mit den Gesetzen in Konflikt gekommen sind. 

Es ist mit darauf Einfluss zu nehmen, dass von den staatlichen Organen und ge

sellschaftlichen Organisationen bei der Durchsetzung der Partei- und Regierungs

beschliisse zu Jugendfragen kein sektiererisches und liberales Verhalten geduldet 

wird. 

2.	 In den Verantwortungsbereichen der Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen 

des MIS sind die Konzentrationspunkte, an denen Jugendliche regelmallig zu

sammentreffen,wie·· bestimmte Gaststatten, Bahnhofe, Parkanlagen, Zeltplatze 

und Clubs operativ aufzuklaren und durch den Einsatz geeigneter 1M abzusichem. 

Die zustandigen operativen Linien des MIS haben in ihrem Aufgabenbereich in 

Verbindung mit den zustandigen staatlichen Organen und gesellschaftlichen Or

ganisationen solche MaBnahmen einzuleiten, die verhindem, dass diese Konzen

trationen zu Ausgangspunkten strafbarer Handlungen Jugendlicher werden. 

3.	 Sicherung von GroBveranstaltungen 

Negative und feindliche Elemente nahmen in der Vergangenheit vielfach GroB

veranstaltungen (Pressefeste, Weihnachtsmarkte, Sportveranstaltungen, Volks

feste, kulturelle Veranstaltungen u. a.) zum Anlass, urn rowdyhafte Ausschreitun

gen, z. T. mit staatsfeindlicher Zielsetzung, zu provozieren. 

Zur Verhinderung jeglicher Provokationen bei GroBveranstaltungen sind durch 

die Leiter der Bezirksverwaltungen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Volks

polizei und den zustandigen staatlichen und gesellschaftlichen Organen folgende 

MaBnahmen einzuleiten: 

Einflussnahme auf die Programmgestaltung,
 

Feststellung von Planen und Absichten negativer jugendlicher Personenkreise
 

im Zusammenhang mit den entsprechenden Veranstaltungen sowie die rasche
 

Klarung und Durchfuhrung notwendiger vorbeugender MaBnahmen, die ei


nen storungsfreien Ablauf gewahrleisten,
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Gewahrleistung der inoffiziellen und offiziellen Absicherung der Veranstal


tungen,
 

Sicherstellung einer kurzfristigen Klarung evtl. auftretender Vorkommnisse.
 

4.	 Laienmusikgruppen 

Ais Ausdruck der politisch-ideologischen Diversion des Gegners mussen die sich 

in der letzten Zeit in verstarktem MaBe im Zusammenhang mit dem Auftreten so 

genannter Beat-Gruppen entwickelnden Ausschreitungen und Krawalle negativer 

jugendlicher Personengruppen eingeschatzt werden. 

Durch die Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen ist bei den Raten der 

Bezirke und Kreise sowie den kulturellen Einrichtungen Einfluss zu nehmen, 

dass die Beschliisse des Sekretariats des ZK der SED vom 11.10.1965 und 

die Anweisung des Ministeriums fur Kultur zur Arbeit mit diesen Laien

musikgruppen eingehalten und weder sektiererische noch liberalistische Ab

weichungen geduldet werden. 

Es ist zu gewahrleisten, dass aIle Reaktionen:, vor allem unter den betroffenen 

Gruppen und ihrer Anhangerschaft, auf die Realisierung dieser Beschliisse 

festgestellt werden, urn rechtzeitig differenzierte MaBnahmen zur Verhinde

rung von Provokationen und Ausschreitungen treffen zu konnen. 

Durch zielgerichtete Werbungen unter Mitgliedem der westlich orientierten 

Musikgruppen und ihrer Anhangerschaft ist eine standige operative Kontrolle 

zu sichem. 

5.	 Die Leiter der BezirksverwaltungenIVerwaltungen und Kreisdienststellen haben 

entsprechend ihrer im Befehl Nr. 11/665 festgelegten Verantwortlichkeit die poli

tisch-operative Arbeit unter jugendlichen Personenkreisen besonders in folgenden 

Schwerpunkten zu organisieren: 

Betrieben, staatlichen Einrichtungen und gesellschaftlichen Organisationen,
 

Oberschulen, Fachschulen, Universitaten, Betriebsberufsschulen,
 

Intematen,
 

GroBbausteIlen,
 

Wohnlagem,
 

Clubs und Kulturhausern der Betriebe und Wohngebiete,
 

Wohnsiedlungen der Betriebe.
 

6.	 Ausgehend von der Einschatzung der politisch-operativen Situation sind nachste

hend aufgefuhrte Personenkategorien schwerpunktmaflig unter operative Kon

trolle zu nehmen: 

a) Wegen krimineller und staatsfeindlicher Delikte vorbestrafte jugendliche Per

sonen 

Dokument 25 in dieser Edition. 5 
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Die Diensteinheiten des MfS, in deren Verantwortungsbereich Insassen
 

von Einrichtungen des Strafvollzuges und Jugendwerkhofen bzw. Ent


1assene und zur Bewahrung Verurteilte arbeiten, haben mit ihren spezifi


schen Mitteln zur Absicherung und Erziehung dieser Personen verstarkt
 

beizutragen.
 

Ein standiger Uberblick tiber die politisch-operative Situation unter die


sen Personenkreisen ist zu gewahrleisten.
 

In den Einrichtungen des Strafvollzuges (Strafvollzugsanstalten, Straf


vollzugskommandos, Jugendhausern und Arbeitserziehungskommandos)
 

ist durch die Linie VII unter Einsatz ihrer spezifischen Mittel und in en


ger Zusammenarbeit mit den Organen des Mdl die politisch-operative
 

Arbeit mit dem Ziel zu organisieren,
 

•	 den erzieherischen Einfluss auf die Insassen den Erfordemissen ent

sprechend zu verstarken, 

•	 die durch Insassen geplanten und vorbereiteten Verbrechen recht

zeitig aufzudecken und zu verhindem. 

Es sind durch die Linie VII perspektivvolle 1M auszuwahlen und zu 

werben, die nach ihrer Entlassung erfolgreich vorbeugend tatig sein kon

nen sowie zur Aufdeckung, Aufklarung und Bekampfung von Krimina

litat eingesetzt sind. 

Diese 1M sind nach der Entlassung den zustandigen operativen Dienst

einheiten zu ubergeben, 

Die Linien VII, XVIII, XIX und XX sowie die Kreisdienststellen haben 

mitzuhelfen, damit die geltenden Bestimmungen zur Wiedereingliede

rung haftentlassener Personen in den gesellschaftlichen Arbeits- und Er

ziehungsprozess exakt eingehalten werden. 

b)	 Jugendliche Ruckkehrer und Zuziehende aus Westberlin und Westdeutsch

land 

Durch die Linie VII sind diese Personen in den Aufnahmeheimen 

grundlich zu uberprufen, wobei insbesondere die Grunde der Ruckkehr 

bzw. der Obersiedlung in die DDR herauszuarbeiten sind. In den Auf

nahmeheimen sind unter diesen Personenkreisen geeignete IM-Kandida

ten auszuwahlen, vorzubereiten und den zustandigen operativen Dienst

einheiten zu ubergeben, 

Die Linien VII, XVIII, XIX und XX sowie die Kreisdienststellen haben 

mit zu gewahrleisten, dass die gesetzlichen Bestimmungen zur Einglie

derung und Kontrolle dieser Personen exakt eingehalten werden. 

Alle Diensteinheiten des MfS, in deren Bereich solche Personen arbeiten 

bzw. wohnen, haben MaBnahmen einzuleiten, die einen standigen Ober

blick tiber die politisch-operative Situation unter diesen Personenkreisen 



170
 

gewahrleisten, Es kommt besonders darauf an, dass alle Diensteinheiten
 

die Bewegungen (Veranderung des Arbeitsplatzes und des Wohnsitzes)
 

dieser Personen standig beobachten und die Ergebnisse den zustandigen
 

Linien iibergeben.
 

Es ist zu verhindem, dass es zu Konzentrationen von jugendlichen Ruck


kehrem und Zuziehenden in Betrieben und Wohngebieten kommt.
 

c)	 Arbeitsbummelanten 

Arbeitsscheue Elemente und Arbeitsbummelanten bilden u. a. eine Basis fur 

staatsfeindliche und kriminelle Handlungen. Sie sind z. T. Verbreiter und 

Trager westlicher Unkultur, Dekadenz und Lebensauffassungen und waren in 

einer Vielzahl bekannter negativer und feindlicher Gruppierungen fuhrend 

beteiligt. 

Die Linien VII, XVIII,·XIX, XX sowie die Kreisdienststellen haben in ihrem 

Verantwortungsbereich in den staatlichen Organen und gesellschaftlichen 

Organisationen 

eine liickenlose Erfassung derartiger Personen, 

eine differenzierte Anwendung des Beschlusses des Ministerrates vom 

24.8.1961 (Arbeitserziehung), 

die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess sowie 

standige und wirksame operative Kontrolle dieser Personenkreise 

zu gewahrleisten, 

d)	 Oberschiiler und Lehrlinge 

Aufgrund der Einschatzung, dass sich unter den jugendlichen Tatem auch 

solche unter 18 Jahren befinden, machen sich politisch-operative MaBnahmen 

zur Sicherung dieser Personengruppen vor feindlichen und negativen Einfliis

sen notwendig. 

Mit den Mitteln des MfS ist mit beizutragen: 

alle Umstande und Bedingungen im Prozess der Erziehung und Ausbil


dung auszuschalten, die Fehlentwic1dungen von Jugendlichen begiinsti


gen,
 

Personen, die mit der Erziehung der Jugend beauftragt sind und negativ
 

oder feindlich Einfluss nehmen, sind von ihrer Tatigkeit zu entbinden
 

bzw. zu bearbeiten,
 

im Freizeitbereich der Schiiler, Studenten und Lehrlinge, insbesondere in
 

Wohnheimen und Intematen, ist eine positive Einflussnahme zu sichem.
 

e)	 Studentische Jugend 

Durch geeignete MaBnahmen ist insbesondere durch eine qualitative und 

quantitative Erweiterung des IM-Netzes unter Kreisen der schwankenden 

sowie unter negativem Einfluss stehenden Studenten,zu sichem, dass poli

tisch-operative Schwerpunkte, wie· negative Konzentrationen, Kontakte, 
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Gruppenbildungen, feindliche ideologische Plattfonnen und das Wirken der 

westlichen Dekadenz festgestellt, bearbeitet bzw. in Verbindung mit den 

staatlichen Organen und gesellschaftlichen Organisationen beseitigt werden. 

f) Kirchlich gebundene Jugendliche 

Die Plane und MaBnahmen reaktionarer Kirchenkreise zur Ver

breit[er]ung ihrer Basis unter der Jugend und die Wirksamkeit ihrer bur

gerlichen und feindlichen Ideologie sind standig mit den politisch

operativen Mitteln aufzuklaren und zu bearbeiten. ' 

Der Partei sind Vorschlage zu unterbreiten, wie gemeinsam mit anderen 

Sicherheitsorganen, staatlichen Stellen und gesellschaftlichen Organisa

tionen MaBnahmen eingeleitet werden konnen, urn den reaktionaren 

kirchlichen Einfluss von Jugendlichen einzuschranken, 

Besondere Aufmerksamkeit ist der Kontaktpolitik unter Ausnutzung der 

Moglichkeiten der Kirche (z. B. Patenschafisarbeit) zuzuwenden. 

V. Analytische Tatigkeit 

Die Leiter der BezirksverwaltungenIVerwaltungen und Kreisdienststellen haben durch 

eine planmallige sowie vorausschauende analytische Tatigkeit unter Einbeziehung aller 

Diensteinheiten und Linien, darunter der Auswertungs- und Infonnationsgruppe, einen 

standigen Uberblick uber die Schwerpunkte zu schaffen und die Bewegung feindlicher 

Krafte sowie die Entwicklung feindlicher Einflusse unter jugendlichen Personenkrei

sen laufend zu erfassen. 

Die planmaliige analytische Durcharbeitung ganz bestimmter Problemkomplexe, aus

gehend von den Hauptaufgaben und Beschlussen von Partei und Regierung und unter 

Berucksichtigung der territorialen Besonderheiten und der Entwicklung der politisch

operativen Situation unter der Jugend, muss standiger Bestandteil der Leitungstatigkeit 

werden. Damit muss erreicht werden, dass die politisch-operativen Probleme unter 

Kontrolle kommen und die Bewegung feindlicher Krafte, ihre negativen Einflusse auf 

jugendliche Personenkreise vorausschauend bestimmt werden konnen. 

Schon in der analytischen Tatigkeit ist die Komplexitat durchzusetzen. Linienbezogene 

Lageanalysen sind zu erganzen durch das Zusammenfassen der Infonnationen aus ver

schiedenen Linien und die gemeinsame Beteiligung der fur einen bestimmten Schwer

punkt bzw. fur ein komplexes Problem verantwortlichen Linien und Kreisdienststellen 

bei der Erarbeitung analytischer Materialien. Durch diese komplexe analytische Tatig

keit ist der Ausgangspunkt fur einen allseitigen Uberblick, fur die im Befehl 11/66 

festgelegte halbjahrliche Berichterstattung und die operative Ausnutzung aller Mog

lichkeiten bei der Bekampfung negativer Einflusse unter der Jugend zu schaffen. Das 

schlieBt nicht aus, dass ein durchgehender Infonnationsfluss auf den jeweiligen Linien 

entsprechend dem Befehl 299/65 zu gewahrleisten ist. 
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Bei der Erarbeitung der Einschatzungen tiber die politisch-operative Situation ist das 

Schwergewicht auf das Erkennen der Ursachen, begunstigenden Umstande sowie der 

Organisatoren fur feindliche Handlungen und der Organisatoren dieser feindlichen 

.Tatigkeit Jugendlicher zu legen. 

Durch die Hauptabteilung IX und die Abteilungen IX der BezirksverwaltungeniVer

waltungen sind in der Untersuchungsarbeit standig grundlich die Ursachen und be

gunstigenden Faktoren fur die von Jugendlichenbegangenen Staatsverbrechen zu erar

beiten. Dabei sind die Erfahrungen der Abteilungen, Dezemate und Kommissariate IT 

der Deutschen Vo1kspolizei mit auszuwerten. 

VI. Koordinierung 

Die gegenwartige politisch-operative Situation unter jugendlichen Personenkreisen 

erfordert ein enges Zusammenwirken der Organe des MiS mit den anderen Rechts

pflegeorganen, insbesondere mit der Deutschen Volkspo1izei sowie den anderen staat

lichen Institutionen und gesellschaftlichen Organisationen. 

1.	 Die Linie VII hat unter Berucksichtigung der Interessen der tibrigen Linien eine 

konstruktive Zusammenarbeit mit den Organen der Deutschen Volkspo1izei zu or

ganisieren. Insbesondere sind dabei detaillierte Fest1egungen tiber die Klarung 

und Bearbeitung von politisch-operativen Schwerpunkten mit der Abteilung, den 

Dezematen und Kommissariaten I der Volkspolizei zu treffen. 

2.	 Gleiche Aufgaben hat die Linie XIX in Zusammenarbeit mit der Transportpolizei 

zu losen. Besonderer Schwerpunkt ist dabei die Sicherung der Bahnhofe und 

Bahnhofsgaststatten sowie des in das Grenzgebiet fiihrenden Eisenbahnverkehrs. 

3.	 Alle operativen Linien haben in ihrem Zustandigkeitsbereich soIche MaBnahmen 

einzuleiten, die geeignet sind, die Potenzen der staatlichen und gesellschaftlichen 

Einrichtungen voll zu nutzen. 

Zur allseitigen Informierung tiber die politisch-operative Lage unter jugend


lichen Personenkreisen,
 

zur Einleitung gemeinsamer MaBnahmen mit dem Ziel der Bekampfung der
 

Erscheinungsformen der politisch-ideologischen Diversion und Untergrund


tatigkeit sowie
 

zur schnellen Uberwindung der Ursachen begunstigender Bedingungen und
 

Umstande.
 

4.	 Die Leiter der BezirksverwaltungenlKreisdienststellen gewahrleisten eine standi

ge Verbindung zum Leiter der Bezirks- bzw. Kreisinspektion der ABI. In gemein

samen Absprachen ist der Krafteeinsatz zu koordinieren, urn damit beizutragen, 

die von Partei und Regierung gestellten Aufgaben zu losen. 
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5.	 Durch den Beschluss des Ministerrates der DDR vom 15.7.1965 tiber die nachsten 

Aufgaben der ortlichen Rate zur Erhohung der Wirksamkeit der staatlichen Ju

gendpolitik und Mallnahmen zur Veranderung der Leitung der staatlichenJugend

politik werden bei den Raton der Bezirke, Kreise und Stadtbezirke als beratendes 

Organ Arbeitsgruppen Jugendfragen gebildet. Durch die Bezirksverwaltun

genIVerwaltungen und Kreisdienststellen sind verantwortliche Mitarbeiter des 

MfS fur die Mitarbeit in diesen Arbeitsgruppen zu benennen, die die Belange des 

MfS wahrnehmen und eine wirksame Gestaltung der Tatigkeit dieser Arbeits

gruppen zu gewahrleisten haben. 
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Dokument27 

10. Dezember 1966 

Anweisung Nr, 4/66 zur propagandistischen Tatlgkeit des MfS in 
staatlichen und gesellschaftlichen Elnrichtungent 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 3576. - Original, 3 S. - MfS-DSt-Nr. 101447.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] BdL/1466/66 - Ex. Nr.: 401. - [Auf Bl. 3:] Mielke [hand

schriftlich], Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Standardverteiler und SED-KL. - AuBer Kraft durch Dienstanweisung 2/84
 
v. 12.1.1984: Offentlichkeitsarbeit (Dokument 43 in dieser Edition).
 
AnlagenINachgeordnete Bestimmungen: Stellungnahmen zum Entwurf AW 4/66 (BStU, MfS, BdL

Dok. 3577).
 

Durch die Erfo1ge, die das Ministerium fur Staatssicherheit im Kampf fur die Erha1


tung des Friedens erzie1t hat, festigt sich standig das Vertrauen zwischen den Organen
 

des MfS und der Bevolkerung unserer Repub1ik.
 

Diese Entwicklung widerspiegelt sich auch in der Tatsache, dass Biirger und Kollekti


ve von Biirgem, aber auch staatliche und gesellschaft1iche Einrichtungen der DDR an
 

das Ministerium fur Staatssicherheit herantreten, urn zur Durchfuhrung politisch


erzieherischer Arbeit unter den Biirgem sowie fur propagandistische und wissen


schaftliche Tatigkeit Aufklarung iiber die verbrecherische Tatigkeit der imperialisti


schen Geheimdienste und ihrer Agenturen zu erhalten.
 

Zur Wahrung der Geheimhaltung und Konspiration und zur Sicherstellung einer ob


jektiven und qualifizierten politischen und sachlichen Darstellung sowie zur Gewahr


1eistung einer einheitlichen Ordnung weise ich an:
 

1.	 Antrage von Biirgem, Kollektiven, staatlichen oder gesellschaftlichen Einrichtun

gen der DDR an Diensteinheiten oder Angehorige des MfS iiber das offentliche 

Auftreten des MfS sind 

a) im Ministerium durch die Leiter der Diensteinheiten mit ihrer Stellungnahme 

an den Leiter der Abteilung Agitation, 

b)	 in den Bezirksverwa1tungenIVerwaltungen durch die Leiter der Abtei1ungen 

bzw. Kreisdienststellen mit ihrer Stellungnahme dem Leiter der Bezirksver

waltungIVerwa1tung, 

c)	 an der Juristischen Hochschule des MfS durch die Angehorigen des Lehrkor

pers mit ihrer Stellungnahme dem Rektor der Juristischen Hochschu1e 

schriftlich zur Entscheidung vorzulegen, 

Dokumententitel wurde von den Herausgebem gebildet. 
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Aus der Stellungnahme muss hervorgehen: 

wer ist der Antragsteller und urn welche Art von Veranstaltung handelt es 

sich; 

wie ist in diesem Bereich die politisch-ideologische und politisch-operative 

Situation; 

wie sollen Form und lnhalt des Auftretens des MiS gestaltet werden; 

welche Zielstellung soll erreicht werden; 

welcher oder welche Mitarbeiter sollen auftreten; 

welche Diensteinheit soll fur die Vorbereitung und Durchfuhrung der Veran

staltung verantwortlich sein. 

2.	 Im Ministerium ist der Antrag 

a) durch den Leiter der Abteilung Agitation zu prufen und zu entscheiden; 

b) durch den Leiter der Abteilung Agitation mir oder meinen Stellvertretem zur 

Entscheidung vorzulegen, wenn es sich urn Veranstaltungen von besonderer 

politischer Bedeutung handelt. 

3.	 In den BezirksverwaltungenIVerwaltungen ist der Antrag 

a) durch den Leiter der BezirksverwaltungNerwaltung zu prufen und zu ent

scheiden; 

b)	 durch den Leiter der BezirksverwaltungNerwaltung mit seiner Stellungnah

me dem Leiter der Abteilung Agitation im Ministerium zuzuleiten und weiter 

wie unter Punkt 2. zu verfahren, wenn es sich urn Veranstaltungen handelt, 

die in ihrer Bedeutung tiber den Rahmen des Bezirkes hinausgehen. 

4.	 An der Juristischen Hochschule des MiS ist der Antrag 

a) durch den Rektor der Juristischen Hochschule zu prufen und zu entscheiden; 

b) durch den Rektor der Juristischen Hochschule mit seiner Stellungnahme mir 

zur Entscheidung vorzulegen, wenn dabei grundsatzliche Probleme der 

Rechtspflege und der Lehre und Forschung behandelt werden sollen. 

5.	 Die Vorbereitung und Durchfuhrung solcher Veranstaltungen hat mit Unterstiit

zung der fur das Objekt oder Territorium zustandigen Diensteinheit zu erfolgen. 

6.	 Die Entscheidung tiber das offentliche Auftreten des MiS als Untersuchungsorgan 

hat wie bisher zu erfolgen. 

Diese Anweisung bezieht sich nicht auf die Teilnahme der Angehorigen des MiS an 

der gesellschaftspolitischen Arbeit. 
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Dokument28 

15. Dezember 1967 

Richtlinie fiber die Durchffihrung der Offentlichkeitsarbeit des 
Ministeriums fur Staatssicherheit der DDR 

Nachweis/Quelle: BStU, MiS, Bdl.-Dok. 1171. - Original, 10 S. - MiS-DSt-Nr. 100533.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Vertrauliche Verschlusssache MiS 008-790/67 - 350 Aus

fertigungen, 350. Ausf., 10 Bl. - [AufS. 10:] Mielke [maschinenschriftlich], Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Standardverteiler und SED-KL. - AuBer Kraft durch Dienstanweisung 2/84
 
v. 12.1.1984: Offentlichkeitsarbeit des MiS (Dokument 43 in dieser Edition). 

1m entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus in der DDR ist die Offent

lichkeitsarbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit auf der Grundlage der Beschlusse 

der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der vom Minister fur Staatssicher

heit gegebenen Befehle und Weisungen planmallig zu verbessem und zu verstarken. 

Die systematische Nutzung und der Einsatz der verschiedenen Mittel und Methoden 

der Offentlichkeitsarbeit erfolgen mit dem Ziel, 

die Tatigkeit der feindlichen Agenturen und Zentralen im Rahmen der imperialis

tischen Globalstrategie zu entlarven, urn die Bevolkerung zu aktiver Mithilfe bei 

der Bekampfung des Feindes zu mobilisieren; 

die erfolgreiche Arbeit des MfS und seiner Angehorigen zur Aufklarung und Ab

wehr der Anschlage des Feindes zu popularisieren und damit ihr gesellschaftliches 

Ansehen zu erhohen. 

Es muss gezeigt werden, welche wahrhaft humanistische und zugleich gefahrvolle 

Aufgabe die Staatssicherheit im Auftrage der Partei zum Schutze des Friedens, 

unseres Staates und unserer Bevolkerung erfolgreich durchfuhrt. Die Angehorigen 

des MfS sind der Arbeiter-und-Bauem-Macht treu ergeben und scheuen keine 

personlichen Opfer, den gesellschaftlichen Auftrag ehrenvoll zu erfullen, Sie ste

hen in engem Kampfbundnis mit den Sicherheitsorganen der Sowjetunion und der 

anderen sozialistischen Lander gegen den gemeinsamen Feind. 

Damit wird das Vertrauensverhaltnis zwischen Bevolkerung und Staatssicherheit wei

ter gefestigt und vertieft, die Massenwachsarnkeit vergroflert, und zugleich wird die 

konkrete Bereitschaft der Burger, die Staatssicherheit im Kampf gegen die Feinde des 

Friedens und des Sozialismus unrnittelbar zu unterstiitzen, gefordert. 

I.	 Grundsatze 

1.	 Die Offentlichkeitsarbeit des MfS umfasst die gesamte in offentlicher Beziehung 

stehende Tatigkeit der Organe des MfS und der Angehorigen des Ministeriums in 
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Wort, Bi1d, Schrift und Ton auf den Gebieten der Presse, des Rundfunks, Femse

hens, Spiel- und Dokumentarfilms, der Ausstellungen und Versammlungen auf 

zentraler und ortlicher Ebene. 

2.	 Fur die Offentlichkeitsarbeit eignen sich in erster Linie Materialien, die Fo1gendes 

ermoglichen: 

Entlarvung der Feindtatigkeit imperia1istischer Geheimdienste und Agentenorga

nisationen sowie neonazistischer, .revanchistischer u. a. friedensgefahrdender Or

ganisationen und Einrichtungen; 

Darstellung der Erfo1ge der Abwehr- und Aufklarungsarbeit des MfS, insbe


sondere durch Materialien, die geeignet sind, die Bevolkerung zur Wachsam


keit zu mobilisieren und die Bereitschaft zur Unterstutzung der Organe des
 

MfS zu fordern;
 

Auswertung von offentlichen Prozessen und abgeschlossenen Vorgangen;
 

Wurdigung der Arbeit des MfS aus Anlass von Jahrestagen oder anderen po


1itischen Gegebenheiten;
 

Wurdigung der Tatigkeit von Kundschaftem und Patrioten im feindlichen
 

Lager;
 

die Pflege der tschekistischen Traditionen anhand des Beispiels antifaschisti


scher deutscher Widerstandskampfer und Aufklarer in Zusammenarbeit mit
 

den sowjetischen Sicherheitsorganen wahrend des 2. Weltkrieges;
 

Popu1arisierung von gesellschaft1ichen Leistungen der Angehorigen des MfS
 

(Patenschaftsleistungen, Einsatz des eigenen Lebens bei der Rettung von
 

Menschenleben, mutiges und entschlossenes Eingreifen bei Katastrophen,
 

Auftritte des Soldatentheaters »Friedrich Wolf« oder des Musikkorps des
 

Wachregiments Berlin des MfS usw.).
 

3.	 Die fur die Offentllchkeitsarbeit notwendigen Unterlagen (abgeschlossene Vor

gange und sonstiges nichtkonspiratives Material) werden durch die Leiter der Li

nien - nach Bestatigung durch den zustandigen Stellvertreter des Ministers bzw. 

den Leiter der Bezirksverwaltung - der Abteilung Agitation je nach Anfall zur Of

fentlichen Auswertung zur Verfugung gestellt. 

4.	 Die gesamte Offentlichkcitsarbcit unterliegt den im MfS geltenden Grundsatzen 

der Geheimha1tung und Wachsamkeit unter Berucksichtigung der gegnerischen 

Konspiration. 

Alle Angaben in Wort, Schrift, Bild und Ton, die operative Zusammenhange er

kennen lassen oder in anderer Weise die Grundsatze der Geheimhaltung gefahr

den, durfen nicht freigegeben und veroffentlicht werden. Darunter fallen u. a.: 

Angaben uber die Struktur oderspezifische Diensteinheiten, die Starke, Zu

sammensetzung, Bewaffuung und Ausrustung von Diensteinheiten; 

spezifische und auf jeden Fall geheimzuhaltende Methoden der operativen 

Arbeit; 
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Namen von Angehorigen (Namensnennungen sind nur in bestatigten Aus


nahmefallen moglich);
 

den politisch-ideologischen Zustand und die militarische Disziplin;
 

die materielle und finanzielle Versorgung;
 

Planung, Entwicklung, Einsatz und Veranderung von Kadem;
 

Nennung von Objekten;
 

Fotos von Angehorigen, Objekten, Dienststellen des MfS.
 

5.	 Entsprechend den Prinzipien der zentralen Fuhrungstatigkeit und zur Gewahrleis

tung der Grundsatze der Geheimhaltung in der Offentlichkeitsarbeit entscheidet 

der Minister fur Staatssicherheit unmittelbar iiber 

offizielle Verlautbarungen des MfS (intemationale Pressekonferenzen, ADN


Meldungen u. a.);
 

Beitrage von prinzipieller Bedeutung, die zu besonderen Anlassen (Jahresta


gen usw.) in Publikationsorganen erscheinen sollen;
 

Ersuchen von Publikationsorganen Westdeutschlands, Westberlins sowie des
 

kapitalistischen und nichtsozialistischen Auslands zur Tatigkeit des MfS;
 

Veroffentlichungen iiber hervorragende Tatigkeit von Angehorigen des MfS
 

im Kampf gegen den Faschismus (Biografien u. a.), die von Publikationsein


richtungen gefordert werden.
 

Die Entscheidung iiber alle anderen mit der Veroffentlichung von Materialien und 

iiber die Tatigkeit des MfS zusammenhangenden Fragen obliegt dem Leiter der 

Abteilung Agitation. 

6.	 Angehorige des MfS und Zivilangestellte diirfen ohne Bestatigung der Presse

stelle des MfS keine Beitrage iiber das MfS in Publikationsorganen veroffentli

chen. Derartige Manuskripte mussen vor ihrer Veroffentlichung auf sachliche 

Richtigkeit und Wahrung der Geheimhaltung durch den Leiter der zustandigen 

Diensteinheit gepruft werden. Sie sind mit seiner Stellungnahme dem Leiter der 

Pressestelle vorzulegen. 

Angehorigen des MfS und Zivilangestellten ist nicht gestattet, ohne Genehmigung 

des Leiters der Diensteinheit und der Pressestelle des MfS Publikationsorganen 

Interviews zu geben, auch wenn diese Interviews nicht unmitte1bar Fragen des 

MfS beruhren. 

II.	 Offentlichkeitsarbeit auf zentraler Ebene 

1.	 Die Abteilung Agitation - Pressestelle des MfS - ist fur die gesamte Offentlich

keitsarbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit verantwortlich. Sie gewahrleistet 

eine kontinuierliche, unter strengster Einhaltung der Geheimhaltung durchge

fuhrte Offentlichkeitsarbeit. 
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2.	 Antrage von Burgern, Kollektiven, staatlichen oder gesellschaftlichen Einrichtun

gen der DDR an Diensteinheiten oder Angehorige des MiS tiber das offentliche 

Auftreten des MiS sind entsprechend meiner Anweisung Nr. 4/661 zu behandeln. 

3.	 Die Pressestelle unterhalt zur Gewahrleistung der Offentlichkeitsarbeit des MiS 

die entsprechenden Arbeitsverbindungen zu 

den Leitem der operativen Diensteinheiten des MiS (Materialbeschaffung, 

Koordinierung, Abstimmung usw.), 

den Pressestellen anderer staatlicher und gesellschaftlicher Einriohtungen, 

den Chefredaktionen der zentralen DDR-Presse, einschlieI31ich der Wochen

zeitungen und Illustrierten sowie der Militarpresse, zur Leitung des 

Staatlichen Rundfunkkomitees, zur Direktion des ADN und Zentralbild, den 

Direktionen des Deutschen Femsehfunks und der DEFA (Spiel- und Doku

mentarfilm), 

staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen auf dem Ausstellungssektor 

(Museum fur Deutsche Geschichte, Armee-Museum, DEWAG, den militar

politischen Kabinetten usw.), 

staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen auf dem Gebiet der Durch

fuhrung von Versammlungen und Foren (Urania, Haus des Lehrers in Berlin, 

Klubhauser der NYA, den militarpolitischen Kabinetten usw.), 

Joumalisten, Dokumentalisten, Schriftstellem, Filmschaffenden und Kunst

lem, die mit der Gestaltung von Problemen des MiS befasst sind. 

4.	 Die Pressestelle des MiS gibt aus aktuell-politischen Anlassen Informationen und 

Hintergrundmaterialien an die Publikationsorgane zur Unterstiitzung und Verstar

kung politisch-operativer MaBnahmen. Sie fuhrt zu gegebenen politisch-opera

tiven Anlassen Pressekonferenzen mit DDR-Publikationsorganen durch. 

Die Pressestelle gibt Einfuhrungen zu einschlagigen Femsehfilmen bzw. Hor

spielen und beteiligt sich an geeigneten offentlichen Rundfunkgesprachen und 

Diskussionen, die von Publikationsorganen oder anderen staatlichen und gesell

schaftlichen Einrichtungen organisiert werden. 

Die Pressestelle fuhrt entsprechend den politischen Notwendigkeiten mit person

lich geladenen Joumalisten Pressegesprache zur gezielten Publizierung von Mate

rialien tiber die Tatigkeit des MiS. 

Sie veranstaltet im Informationszentrum der Pressestelle Vortrage und Vorfuh

rungen von einschlagigen Filmen vor personlich geladenen Joumalisten, Film

schaffenden, Schriftstellem u. a. mit dem Ziel der verstarkten Verarbeitung von 

Stoffen mit MiS-Thematik. 

Anweisung 4/66 zur propagandistischen Tatigkeit des MfS in staatlichen und gesellschaftlichen 
Einrichtungen (Dokument 27 in dieser Edition). 
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5.	 Die von Publikationsorganen, staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen 

und Einrichtungen an die Pressestelle des MfS gerichteten Wiinsche nach Material 

uber die Problematik des MfS bedurfen in jedem Fall der eingehenden Uberpru

fung des Vorhabens und der Person des Antragstellers. Derartige Anforderungen 

mussen vom Leiter der Abteilung Agitation bestatigt werden. 

6.	 Von der Pressestelle oder anderen Angehorigen des MfS hergestellte und zur Ver

offentlichung freigegebene Publikationen konnen bei Eignung mit Namen und 

Hinweis auf die Mffi-Zugehorigkeit des Autors gezeichnet werden. Zur Wahrung 

der Geheimhaltung sind in der Regel jedoch Decknamen und fingierte Dienstgra

de zu verwenden. 

7.	 Alle Veroffentlichungen in Wort, Schrift, Bild und Ton, die durch Unterstutzung 

und Beratung der Pressestelle des MfS entstanden sind, mussen vor ihrer Verof

fentlichung auf sachliche Richtigkeit und Wahrung der Geheimhaltung uberpruft 

und durfen erst nach Bestatigung veroffentlicht werden. Darauf sind die Vertreter 

der Publikationsorgane bereits bei der ersten Verbindungsaufnahme mit der Pres

sestelle des MfS hinzuweisen. 

8.	 Die Pressestelle des MfS koordiniert die Tatigkeit und leitet die in den Bezirks

verwaltungen zu bildenden Kommissionen fur die Offentlichkcitsarbcit auf Be

zirks- und Kreisebene und arbeitet entsprechende Richtlinien aus und stellt 

Grundsatzmaterialien fur die Veroffentlichung zur Verfugung. 

Die Pressestelle koordiniert die Offentlichkeitsarbeit der Diensteinheiten, die in 

bestimmter Hinsicht offentlichen Bedurfnissen nachkommen mussen (Wachregi

ment, HA IX, XVIII, I u. a.) und gibt den Notwendigkeiten entsprechend Anlei

tung. 

9.	 Der Pressestelle des MfS obliegt die zentrale Erfassung der gesamten vom MfS 

geleisteten Offentlichkcitsarbcit. Die Diensteinheiten und die Bezirksverwaltun

gen sind entsprechend meiner Anweisung vom 19.3.1957 zur monatlichen Be

richterstattung an die Abteilung Agitation verpflichtet, 

III. Offentlichkeitsarbeit auf ortlicher Ebene 

1.	 Fur die Offentlichkeitsarbeit in den BezirksverwaltungenIVerwaltungen und 

KreisdienststelleniObjektdienststellen sind die jeweiligen Leiter entsprechend den 

im Folgenden getroffenen Festlegungen verantwortlich. 

2.	 Die bisher in den BezirksverwaltungenIVerwaltungen existierenden Referenten

kollektive oder Arbeitsgruppen fur Agitation sind in ihrer Zusammensetzung zu 

uberprufen und zu Kollektiven fur Offcntlichkcitsarbcit umzubilden. 

Dieses Kollektiv leitet ein Offizier, der vom Leiter der Bezirksverwal

tungNerwaltung einzusetzen ist. Das Kollektiv fur Offentlichkeitsarbeit arbeitet 

entsprechend zentraler Weisungen und ortlicher Notwendigkeit. Es unterbreitet 

dem Leiter der Bezirksverwaltung Vorschlage zur Durchfuhrung der Offentlich
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3. 

4. 

5. 

6. 

keitsarbeit, von dem sie naeh Abstimmung mit der Bezirksleitung der SED besta

tigt werden. 

Der Leiter des Kollektivs ist fur die monatliehe Beriehterstattung an die Abteilung 

Agitation des MfS verantwortlieh. 

In den KreisdienststelleniObjektdienststellen ist analog zu verfahren. 

Die Pressestelle des MfS stellt den Kollektiven fur Offentlichkeitsarbeit, aber 

aueh einzelnen zentralen Diensteinheiten, Materialien fur die Veroffentlichung zur 

Verfugung (z. B. Grundsatzmaterialien fur Artikel in der Bezirkspresse, zur Ge

staltung von Ausstellungsexponaten, fur Vortrage usw.). 

Die Pressestelle ist verpfliehtet, je naeh Notwendigkeit, mindestens jedoeh halb

jahrlich, Anleitungen fur die Offentlichkeitsarbeit, Hinweise, Anregungen und 

Einschatzungen zu geben. Die Leiter der Kollektive fur Offentlichkeitsarbeit der 

Bezirksverwaltungen werden jahrlich einmal bei der Pressestelle des MfS zu einer 

Tagung zusammengefasst, auf der grundsatzliche Fragen der Offcntlichkcitsarbcit 

erortert werden. 

Uber Veroffentlichungen in der Bezirkspresse, die auf der Grundlage von Mate

rialien der Pressestelle und mit Einverstandnis der Bezirksleitung der Partei erfol

gen, entseheidet der Leiter der Bezirksverwaltung. 

Uber alle anderen Presseveroffentlichungen in der Bezirkspresse zur Problematik 

des MfS ist das Einverstandnis des Leiters der Pressestelle einzuholen. 

In den Kreisseiten der Bezirkszeitungen und in den Heimatzeitungen sind unter 

Wahrung der Geheimhaltung grundsatzlich nur Veroffentlichungen lokalen Cha

rakters - wie z. B. offentliche Auswertung eines geeigneten ortlichen Strafverfah

rens in einem Betrieb, hervorragende gesellsehaftliehe Leistungen von Angehori

gen des MfS usw. - vorzunehmen. Diese Veroffentlichungen bedurfen der Besta

tigung des Leiters der Bezirksverwaltung. 

Das offentliche Auftreten von Angehorigen des MfS in Versammlungen oder Fo

ren ist entspreehend meiner Anweisung Nr. 4/66 durchzufuhren, 

Es ist zu priifen/, wie aueh auf ortlicher Ebene derartige Veranstaltungen zur Er

hohung des Ansehens des MfS genutzt werden konnen, Referenteneinsatz sollte 

vor allem in okonomischen und gesellsehaftliehen Sehwerpunktgebieten erfolgen. 

Publikationsorgane, gesellsehaftliehe oder staatliehe Einriehtungen sowie Auto

ren, Kunstler und andere Personen, die sieh an Bezirksverwaltungen, Kreisdienst

stellen oder andere Diensteinheiten mit der Bitte urn Zur-Verfugung-Stellung von 

Ursprunglich: »sollte gepruft werden«. Handschriftlich geandert, 2 
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Materialien zur Veroffentlichunguber die Problematik des MfS wenden, sind an 

die Pressestelle des MfS zu verweisen. 
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Dokument 29 

30. Juli 1969 

Statut des Ministeriums ftlr Staatssicherheit 

Nachweis/QueUe: BStU, MfS, SdM 2619, Bl. 1-11. - 11 S. (10 S. Statut [Kopie], 1 S. Beschluss NVR
 
[Original]).
 
Vermerke: [Auf NVR-Beschluss:] U/30.7.1969 - Beschluss - Geheime Kommandosache - NVR
 
27/5/69 - Ausfertigung insges. 11 Bl. - Verteiler: 1. Ex. 1 Bl. Gen. Mielke, 2. Ex. 1 Bl. Gen. Boming 

E. Honecker [handschriftlich]. - [Auf dem Vorblatt zum Statut:] Anlage 5 - Geheime Kommandosache,
 
27 (personlichl) 27 - zu B[eschluss] 5/69.
 
Zusatzliche Informationen: Dieses Statut lost im weiteren Sinne das Statut des SfS v. 15.10.1953 (Do

kument 11 in dieser Edition) abo - Entwurf zum Statut in BStU, MfS, SdM 1574, Bl. 7-16 (Kopie,
 
10 S.). Der Entwurf gehort zum Beschluss des KoUegiums v. 21.3.1969: »Beschluss Nr. 1/69: 1.) Der
 
Entwurf wird grundsatzlich gebilligt. 2.) Entsprechend der Aussprache ist die Uberarbeitung des Ent

wurfs kurzfristig von Genossen General Scholz vorzunehmen. Gleichzeitig ist eine Begriindung (als
 
Vortrag) fur den NVR auszuarbeiten.« (BStU, MfS, SdM 1556, Bl. 40).
 

[Beschluss des Nationalen Verteidigungsrates] 

1.	 Das Statut des Ministeriums fur Staatssicherheit wird bestatigt. 

Anlage 5 

2.	 Der Minister fur Staatssicherheit hat die zur Durchsetzung des Statutes erforderli

chen MaBnahmen zu treffen. 

3.	 Das Statut des Ministeriums fur Staatssicherheit ist nicht zu veroffentlichen, 

[Statut des Ministeriums fur Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik] 

1.	 Stellung und Hauptaufgaben des Ministeriums flir Staatssicherheit der 
DDR 

§ I 

(1) Das Ministerium fur Staatssicherheit (MfS) ist ein Organ des Ministerrates. Es ge:

wahrleistet als Sicherheits- und Rechtspflegeorgan die staatliche Sicherheit und den 

Schutz der Deutschen Demokratischen Republik. 

(2) Das MfS verwirklicht seine Aufgaben auf der Grundlage 

des Programmes der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands; 

der Beschlusse des Zentralkomitees und des Politburos des Zentralkomitees der 

Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands; 

der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, der Gesetze und Be

schlusse der Volkskammer; 

der Erlasse und Beschlusse des Staatsrates; 
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der Beschlusse und Anordnungen des Nationalen Verteidigungsrates und der Be


fehle, Direktiven und Weisungen seines Vorsitzenden;
 

der Verordnungen und Beschliisse des Ministerrates sowie anderer allgemeinver


bindlicher Rechtsvorschriften.
 

(3) Die Tatigkeit des MfS konzentriert sich auf die Aufklarung und Abwehr zur Ent

larvung und Verhinderung feindlicher Plane und Absichten der aggressiven imperialis

tischen Krafte und ihrer Helfer und dient 

der Festigung und Starkung des sozialistischen Staates als der politischen Organi


sation der Werktatigen, die gemeinsam unter Fiihrung der Arbeiterklasse und ihrer
 

marxistisch-Ieninistischen Partei den Sozialismus verwirklichen;
 

der Sicherung der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des
 

Sozialismus;
 

dem Schutz der verfassungsmalligen Grundrechte und des friedlichen Lebens der
 

Burger.
 

§2 

Die Hauptaufgabe des MfS zum Schutze der Souveranitat, bei der allseitigen politi

schen, militarischen, okonomischen und kulturellen Starkung der Deutschen Demo

kratischen Republik, der Sicherung der sozialistischen Errungenschaften und der 

Staatsgrenze mit spezifischen Mitteln und Methoden besteht darin: 

a) feindliche Agenturen zu zerschlagen, Geheimdienstzentralen zu zersetzen und 

andere politisch-operative MaBnahmen gegen die Zentren des Feindes durchzu

fuhren und 

ihre geheimen subversiven Plane und Absichten, ihre konspirative Tatigkeit, 

insbesondere gegen die Deutsche Demokratische Republik und andere sozia

listische Lander, offensiv aufzudecken, 

durch rechtzeitige Aufdeckung geplanter militarischer Anschlage und Provo

kationen gegen die Deutsche Demokratische Republik und andere sozialisti

sche Lander dazu beizutragen, Ubcrraschungshandlungcn zu verhindem; 

b) entsprechend den tibertragenen Aufgaben alle erforderlichen MaBnahmen fur den 

Verteidigungszustand vorzubereiten und durchzusetzen; 

c) Straftaten, insbesondere gegen die Souveranitat der Deutschen Demokratischen 

Republik, den Frieden, die Menschlichkeit und Menschenrechte sowie gegen die 

Deutsche Demokratische Republik aufzudecken, zu untersuchen und vorbeugende 

MaBnahmen auf diesem Gebiet zu treffen; 

d) die zustandigen Partei- und Staatsorgane rechtzeitig und umfassend tiber feindli

che Plane, Absichten und das gegnerische Potenzial sowie tiber Mangel und Un

gesetzlichkeiten zu informieren; 

e) die staatliche Sicherheit in der Nationalen Volksarmee und den bewaffneten Or

ganen zu gewahrleisten; 
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f)	 im Zusammenwirken mit den staatlichen Organen, insbesondere dem Ministerium 

fur Nationale Verteidigung unddem Ministerium des Innem, die Staatsgrenze mit 

spezifischen Mitteln und Methoden zu schutzen und unter Einbeziehung der Or

gane der Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Republik den grenzuber

schreitenden Verkehr zu sichem; 

g) eine wirksame Offentiichkeitsarbeit zu leisten. 

§3 

(1) Das MfS hat zu gewahrleisten, dass die staatlichen, wirtschaftlichen, dienstlichen 

und militarischen Geheimnisse allseitig gegen jede Form der Verletzung der Geheim

haltung geschutzt und gesichert und deren personelle Trager in die MaBnahmen des 

allumfassenden Geheimnisschutzes einbezogen werden. 

(2) Das MfS hat in Zusammenarbeit mit den staatlichen Organen, Einrichtungen, die 

mit Verschlusssachen (Tatsachen, Nachrichten, Planen, Forschungsergebnissen, 

Zeichnungen und Gegenstanden, die aus politischen oder wirtschaftlichen Interessen 

oder zum Schutze der DDR geheimzuhalten sind) arbeiten, die Grundsatze fur die Ar

beit mit Verschlusssachen durchzusetzen, einschlieBlich der damit im Zusammenhang 

stehenden Fragen der Sicherheit und Ordnung. 

§4 

(1) Das MfS fuhrt den Kampf gegen die Feinde in enger Zusammenarbeit mit den 

Werktatigen und mit Unterstiltzung aufrechter Patrioten. Auf der Grundlage des Ver

trauens und der bewussten Verantwortung der Burger .ist die revolutionare Massen

wachsamkeit in der Deutschen Demokratischen Republik weiter zu erhohen. Das MfS 

stutzt sich dabei auf eine breite gesellschaftliche Basis, urn die Sicherheit der Staats

und Gesellschaftsordnung in noch grollerem Umfang zu gewahrleisten und zu einer 

weitgehenden Reduzierung und AusschlieBung storender und hemmender Faktoren der 

Entwicklung in allen gesellschaftlichen Bereichen beizutragen. 

(2) Das MfS erfullt die Abwehr- und Aufklarungsaufgaben unter Anwendung spezifi

scher Mittel und Methoden. 

§5 

(1) Das MfS arbeitet eng mit anderen staatlichen Organen zusammen, insbesondere 

mit den Schutz- und Sicherheitsorganen Bowie den Rechtspflegeorganen. 

(2) Das MfS hat das Recht, zu allen Problemen der staatlichen Leitung, durch die Fra

gen der staatlichen Sicherheit beriihrt werden, Stellung zu nehmen und Vorschlage zu 

machen. 1m Rahmen der allgemeinverbindlichen Rechtsvorschriften und Beschlusse ist 

es befugt, Forderungen gegenuber den zustandigen Stellen zu erheben. 

(3) Das MfS arbeitet im Rahmen seiner Zustandigkeit allgemeinverbindliche Rechts

vorschriften aus. 
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§6
 

Das MfS wirkt auf der Grundlage intemationaler Vertrage und Vereinbarungen im 

Kampf gegen den gemeinsamen imperialistischen Feind mit den Sicherheitsorganen 

sozialistischer Staaten zusammen. 

§7 

Die wissenschaftliche Fiihrungs- und Leitungstatigkeit im MfS richtet sich vor allem 

auf: 

die Arbeit am Feind und das Eindringen in politische, militarische, okonomische 

und wissenschaftliche Zentren des Feindes; 

diesbezugliche prognostische und perspektivische Planungen; 

Konzentration, Spezialisierung und Koordinierung aller Krafte, Mittel und Mog

lichkeiten auf die zielstrebige Losung der Schwerpunktaufgaben; 

systematische Kontrolle des Standes der Erfullung der Aufgaben und der Analyse 

der Ergebnisse; 

Anwendung neuester Mittel und Methoden in der politisch-operativen Arbeit. 

II.	 Leitung des MfS 

. § 8 

(1) Der Minister leitet das MfS nach dem Prinzip der Einzelleitung. Er ist personlich 

fur die gesamte Tatigkeit des MfS verantwortlich und der Volkskammer, dem 

Staatsrat, dem Nationalen Verteidigungsrat und dem Ministerrat rechenschafispflich

tig. 

(2) Bei Verhinderung des Ministers ubemimmt der 1. Stellvertreter des Ministers und 

bei dessen Verhinderung ein vom Minister beaufiragter Stellvertreter des Ministers die 

Vertretung. 

§9 

Die Stellvertreter des Ministers sind gegenuber dem Minister fur die Erfullung der 

ihnen ubertragenen Aufgaben verantwortlich und rechenschaftspflichtig. 

§10 

(1) Der Minister legt die sich aus der Arbeit des MfS ergebenden Fragen, deren Ent

scheidung dem' Nationalen Verteidigungsrat oder Ministerrat obliegt, den genannten 

Organen vor. 

(2) Der Minister erlasst im Rahmen seiner Zustandigkeit allgemeinverbindliche 

Rechtsvorschriften, Befehle und andere dienstliche Bestimmungen. 



187
 

§11
 

Beim MfS besteht ein Kollegium als beratendes Organ des Ministers. Die Mitglieder 

des Kollegiums werden vom Minister berufen. 

§ 12 

(1) Das MfS gliedert sich in Diensteinheiten entsprechend der bestatigten Struktur. 

(2) Die Leiter der Diensteinheiten sind im Rahmen ihrer Zustandigkeit ihrem Vorge

setzten fur die Losung der Aufgaben des MfS in ihrem Bereich verantwortlich und 

rechenschaftspflichtig. 

III. Entwicklung und Fordcrung der Angehorigen des MiS 

§13 

(1) Die Angehorigen des MfS leisten im Kampf gegen die Feinde eine verantwortliche 

Arbeit. Die allseitige Erfullung ihrer Aufgaben erfordert ihre Erziehung 

zu unverbriichlicher Treue zur Partei der Arbeiterklasse und zur Arbeiter-und

Bauem-Macht; 

-	 zu enger Verbundenheit mit der Arbeiterklasse und den anderen Werktatigen; 

-	 zu unerschutterlicher Siegeszuversicht des Marxismus-Leninismus; 

zum sozialistischen Intemationalismus; 

zur Freundschaft mit der Sowjetunion und anderen sozialistischen Staaten. 

(2) Durch die richtige Auswahl und kontinuierliche Zufuhrung neuer Kader, die poli

tisch-ideologische Erziehung und die Aneignung umfangreicher politisch-fachlicher 

und militarischer Kenntnisse und Fahigkeiten, den zweckmaliigen Einsatz und die 

planmallige Entwicklung und Forderung der Angehorigen des MfS ist die militarische 

Disziplin und Einsatzbereitschaft des MfS standig so zu erhohen, dass alle gestellten 

Aufgaben mit hoher Qualitat gelost werden. 

§ 14 

(1) Die Angehorigen des MfS leisten den Fahneneid und haben die Pflicht, ihrem so

zialistischen Vaterland, der Deutschen Demokratischen Republik, allzeit treu zu die

nen. 

(2) Der Dienst im MfS ist Wehrersatzdienst. Die Angehorigen des MfS fuhren militari

sche Dienstgrade entsprechend der Dienstlaufbahnordnung. 

IV. Vertretung des MiS im Rechtsverkehr 

§ 15 

Das MfS ist juristische Person und Haushaltsorganisation.
 

Sein Sitz ist Berlin, die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik.
 



188
 

§ 16
 

(1) Das MfS wird im Rechtsverkehr durch den Minister vertreten. Bei Verhinderung 

des Ministers bestimmt sich seine Vertretung nach § 8, Absatz 2. 

(2) Angehorige des MfS oder andere Personen konnen zur Vertretung des MfS durch 

den Minister bevollmachtigt werden. Der Minister kann das Recht zur Bevollmachti

gung iibertragen. 

§ 17 

Das Statut tritt mit Wirkung vom ... in Kraft. 
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Dokument 30 

25. Februar 1970 

VorHiufige Ordnung fiber den Erlass von formgebundenen dienstli
chen Bestimmungen im Ministerium fur Staatssicherheit (Bestim
mungsordnung) 

Nachweis: B8tU, MfS, BdL-Dok. 1522. - Original, 13 8. - MfS-DSt-Nr. 100612. 
DokumentenkopflVermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Vertrauliche Verschlusssache MfS 008-117/70 - 365 Ausf., 
365. Ausf., 13 B1. - [AufS. 13, nach Text] Mielke [handschriftlich], Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 375 Ex., davon 10 Ex. nachgefertigt - Standardverteiler und SED-KL

Keine direkte Vorgangerbestimmung nachweisbar - Vorgabe zum Erarbeiten von Bestimmungen: Be

fehl 10/70 (Vorlagen zu Fuhrungsentscheidungen) v. 25.2.1970 (BStU, MfS, BdL-Dok. 1223). - Be

stimrnungsordnung 1970 auJ3er Kraft durch Ordnung 1/80 v. 5.2.1980: Bestimmungsordnung (Doku

ment 37 in dieser Edition).
 

1.	 Grundsatze 

1.	 (1) Zur plamnalligen und systematischen Organisierung der politisch-operativen 

Arbeit der Organe des Ministeriums fur Staatssicherheit auf der Grundlage der 

Beschliisse der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der Gesetze und Be

schliisse der Volkskammer, der Erlasse und Beschliisse des Staatsrates, der Be

schliisse und Anordnungen des Nationalen Verteidigungsrates sowie der Verord

nungen und Beschliisse des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Repu

blik, zur Sicherung der inneren Ordnung und des Dienstablaufes sowie zur Durch

setzung des Prinzips der Einzelleitung und einer wissenschaftlichen Fuhrungsta

tigkeit werden im Ministerium fur Staatssicherheit dienstliche Bestimmungen er

lassen. 

(2) Wichtigste Form der dienstlichen Bestimmungen im Ministerium fur Staatssi

cherheit sind die »formgebundenen dienstlichen Bestimmungen«, deren Kriterien 

durch diese Ordnung bestimmt werden. 

(3) Formgebundene dienstliche Bestimmungen im Sinne dieser Ordnung (nach

folgend dienstliche Bestimmungen genannt) sind grundsatzlich nur dann zu erlas

sen, wenn der Umfang und der Charakter der durch sie zu regelnden Aufgaben

stellung und Probleme der Organisierung der politisch-operativen Arbeit oder an

dere Umstande es erfordem. 

2.	 (1) Die Vorgesetzten durfen dienstliche Bestimmungen nur im Rahmen ihrer Zu

standigkeit im Verantwortungsbereich bzw. der ihnen iibertragenen Aufgaben er

lassen. 
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(2) Dienstliche Bestimmungen durfen nicht den gesetzlichen Bestimmungen und
 

den von hoheren Vorgesetzten erlassenen dienstlichen Bestimmungen widerspre


chen, sondem mussen deren Durchsetzung dienen.
 

Sie sind standig im Prozess der Arbeit auf ihre Ubereinstimmung mit dem er


reichten Entwicklungsstand und den von ubergeordneten Vorgesetzten erlassenen
 

dienstlichen Bestimmungen zu uberprufen,
 

Sie mussen auf die Losung der perspektivischen Aufgaben orientieren.
 

3.	 (1) Bei Notwendigkeit sind zu dienstlichen Bestimmungen, Andcrungcn, Ergan

zungen oder Berichtigungen zu erlassen. 

(2) Sind zu einem Aufgabenkomplex mehrere dienstliche Bestimmungen bzw. zu 

einer dienstlichen Bestimmung mehrere oder umfangreiche Anderungen, Ergan

zungen oder Berichtigungen in Kraft, ist zu prufen, ob die betreffenden dienstli

chen Bestimmungen auBer Kraft zu setzen sind und eine Zusammenfassung ihres 

Inhalts in einer dienstlichen Bestimmung vorzunehmen ist, urn nicht die Durch

setzung der getroffenen Festlegungen durch eine unnotige Vielzahl von dienstli

chen Bestimmungen zu beeintrachtigen, 

4.	 Eine dienstliche Bestimmung erganzen, andem oder berichtigen kann nur der 

Vorgesetzte, der sie erlassen hat. 

Eine dienstliche Bestimmung aufheben kann der Vorgesetzte, der sie erlassen hat, 

oder ein ihm ubergeordneter Vorgesetzter. 

5.	 Dienstlichen Bestimmungen konnen erlauternde oder den Verfahrensweg regelnde 

textliche Festlegungen als Anhang beigefiigt werden. 

Muster, Ubersichten, Skizzen, Schemata u. a. sind als Anlagen der jeweiligen 

dienstlichen Bestimmung beizufugen. Anhang und Anlagen sind Bestandteil der 

dienstlichen Bestimmung. 

6.	 Macht es sich notwendig, dass ein Vorgesetzter zu einer dienstlichen Bestimmung 

eines ubergeordneten Vorgesetzten eine dienstliche Bestimmung fur den eigenen 

Verantwortungsbereich erlasst, so ist in der Einleitung auf die entsprechende 

dienstliche Bestimmung des ubergeordneten Vorgesetzten zu verweisen. 

Eine wortliche oder teilweise wortliche Wiedergabe der vom ubergeordneten 

Vorgesetzten erlassenen dienstlichen Bestimmung ist nieht statthaft. 

7.	 (1) In den Organen des Ministeriums fur Staatssieherheit konnen folgende dienst

liehe Bestimmungen erlassen werden:
 

Befehle
 

Dienstanweisungen
 

Riehtlinien
 

Direktiven
 

Ordnungen
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Anweisungen
 

Durchfuhrungsbestimmungen
 

Instruktionen.
 

(2) Der Erlass anderer dienstlicher Bestimmungen als der in Absatz 1 genannten 

ist nicht zulassig. 

II.	 Kategorien dienstlicher Bestimmungen im Ministerium fur Staatssi
cherheit 

8.	 Befehle 

(1) In Befehlen werden geregelt: 

a) grundsatzliche Probleme der Fiihrung und Organisation der politisch-opera

tiven Arbeit; 

b) grundsatzliche Fragen der Struktur in den Organen des Ministeriums fur 

Staatssicherheit und des Zusammenwirkens der Diensteinheiten; 

c) die Organisierung von Aktionen und operativen Einsatzen sowie die poli

tisch-operative Absicherung wichtiger Veranstaltungen; 

d) die Aufgaben zur Gewahrleistung von Ordnung und Sicherheit, Disziplin und 

Ausbildung; 

e) Kaderfragen entsprechend den Bestimmungen fur die Arbeit mit den Ange

horigen. 

Daruber hinaus konnen durch den Minister zur Wurdigung von staatlichen Feier

tagen sowie aus anderen besonderen Anlassen Tagesbefehle erlassen werden. 

(2) Bei Erlass einer dienstlichen Bestimmung ist die Form des Befehls dann zu
 

wahlen, wenn es sich bei den durch sie zu regelnden Fragen urn einen abgegrenz


ten Problemkreis handelt und wenn der Charakter der Aufgabenstellung ganz
 

konkrete und exakte Festlegungen erfordert, die getreu dem Wortlaut der dienstli


chen Bestimmung zu erfullen und durchzufuhren sind.
 

Befehle sind kurz und prazise abzufassen.
 

Form und Inhalt eines Befehls sowie die durch ibn zu regelnden Probleme verlan


gen - auBer der Darlegung der Ziel- und Aufgabenstellung in der Praambel - in
 

der Regel nicht die Erlauterung der befohlenen MaBnahmen bzw. deren Notwen


digkeit.
 

(3) Dementsprechend mussen Befehle (mit Ausnahme von Tagesbefehlen) ent


halten:
 

a) exakte Festlegungen hinsichtlich der Ziel- und Aufgabenstellung sowie der
 

durchzufiihrenden EinzelmaBnahmen;
 

b) die Festlegung der Verantwortlichkeit;
 

c) die Terminstellung.
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(4) Befehle konnen erlassen:
 

a) der Minister;
 

b) die Stellvertreter des Ministers und der Leiter der Arbeitsgruppe des Minis


ters; 

c) die Leiter von Hauptverwaltungen; 

d) die Leiter der Haupt- und selbststandigen Abteilungen, die Leiter der Schulen 

und der Kommandeur des Wachregiments Berlin»Fe1iks Dzierzynski«; 

e) die Leiter der BezirksverwaltungeniVerwaltungen. 

9.	 Dienstanweisungen 

(1) Dienstanweisungen sind dienstliche Bestimmungen, in denen im Gegensatz zu 

Befehlen grundsatzliche Probleme der Ftihrung und Organisierung der politisch

operativen Arbeit von weiterreichendem Rahmen geregelt werden. 

(2) Dienstanweisungen werden erlassen: 

a)	 zu grundsatzlichen Fragen der Organisierung der politisch-operativen Arbeit 

auf einem oder mehreren Gebieten des Aufgabenbereiches einer ganzen Linie 

oder mehrerer Linien des Ministeriums fur Staatssicherheit; 

b)	 zur Organisierung des Zusammenwirkens verschiedener Linien oder Dienst

einheiten des Ministeriums fur Staatssicherheit auf bestimmten Gebieten der 

Aufklarungs- und Abwehrarbeit. 

(3) Dienstanweisungen tragen neben der konkreten Festlegung von EinzelmaB


nahmen sowie der Arbeitsweise und des Aufgabenbereiches von Diensteinheiten
 

und einzelnen Angehorigen einen orientierenden und erlauternden Charakter und
 

sind in der Regel tiber einen langeren Zeitraum giiltig.
 

(4) Entsprechend Absatz 2 und 3 haben Dienstanweisungen zu enthalten:
 

a) die Ziel- und Aufgabenstellung;
 

b) konkrete Festlegungen zu grundsatzlichen Problemen der Organisierung der
 

politisch-operativen Arbeit in umfassender Form sowie auch zu notwendigen 

EinzelmaBnahmen auf einem bestimmten Gebiet; 

c) Hinweise und Erlauterungen zu deren Durchsetzung; 

d) die notwendige Orientierung fur die politisch-operative Arbeit auf dem be

treffenden Gebiet. 

(5) Dienstanweisungen konnen erlassen:
 

a) der Minister;
 

b) die Stellvertreter des Ministers und der Leiter der Arbeitsgruppe des Minis


ters;
 

c) die Leiter der BezirksverwaltungenIVerwaltungen.
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10. Richtlinien 

(1) Richtlinien sind dienstliche Bestimmungen, die einen Problemkreis beinhalten, 

der umfassenden und grundsatzlichen Charakter fur die Orientierung und Organi

sierung der politisch-operativen Arbeit mehrerer Linien oder des gesamten Minis

teriums fur Staatssicherheit tragt, 

(2) Richtlinien werden erlassen: 

a)	 zur Festlegung der Grundsatze, des Systems und der Arbeitsweise auf sol

chen Gebieten der Arbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit, die fur die 

Fuhrung und Organisierung der politisch-operativen Arbeit mehrerer Linien 

oder des gesamten Ministeriums von grundsatzlicher Bedeutung sind und de

ren Beherrschung, qualifizierte Anwendung und umfassende Durchsetzung 

durch aIle infrage kommenden Vorgesetzten und Angehorigen die Grund

voraussetzung fur die erfolgreiche Losung der dem Ministerium fur Staatssi

cherheit ubertragenen Aufgaben bilden; 

b)	 zur Erlauterung der unter a) genannten grundsatzlichen Festlegungen sowie 

zur Orientierung der infrage kommenden Linien hinsichtlich ihrer Arbeit auf 

dem betreffenden Gebiet. 

(3) Eine Richtlinie hat zu enthalten: 

a) konkrete Festlegungen fiber die auf dem gegebenen Gebiet der Arbeit, das 

den Gegeristand der Richtlinie bildet, existierenden Kategorien; 

b) eine ausfuhrliche Erlauterung dieser Kategorien und ihrer Bedeutung fur die 

Arbeit; 

c)	 die DarstelIung des Systems ihres Zusammenwirkens im Prozess der Arbeit; 

d)	 die Grundlinie fur die Orientierung der gesamten Arbeit auf dem entspre

chenden Gebiet. 

(4) Ausgehend von dem Charakter einer Richtlinie sind die enthaltenen konkreten 

Festlegungen in der Arbeitexakt zu erfullen und durchzusetzen und gleichzeitig 

die orientierenden Gedanken durch eine qualifizierte Arbeit alIer Vorgesetzten 

und Angehorigen im Interesse der standigen Erhohung der Qualitat der gesamten 

Arbeit schopferisch zu verwirklichen. 

(5) Richtlinien besitzen in der Regel fur einen Iangeren Zeitraum Gultigkeit, 

(6) Richtlinien werden ausschlielllich durch den Minister erlassen. 

11.	 Direktiven 

(1) Durch Direktiven werden geregelt: 

a)	 Grundsatzfragen der Entwicklung der Tatigkeit des Ministeriums fur Staats

sicherheit in der Perspektive entsprechend den Erfordemissen der geselI

schaftlichen Entwicklung sowie der nationalen und intemationalen Lage; 
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b)	 Grundsatzfragen der Planung und Vorbereitung von MaBnahmen zur Ge

wahrleistung der Einsatzbereitschaft und zur Durchfuhrung der politisch

operativen Aufgaben des Ministeriums fur Staatssicherheit in Spannungspe

rioden und im Verteidigungszustand; 

c)	 Grundsatzfragen der Entfaltungund des Zusammenwirkens der Dienstein

heiten des Ministeriums fur Staatssicherheit in Spannungsperioden und im 

Verteidigungszustand. 

(2) Direktiven werden ausschlielllich durch den Minister erlassen. 

12. Ordnungen 

(1) Ordnungen sind dienstliche Bestimmungen, die Grundsatzprobleme der inne


ren Organisation im Ministerium fur Staatssicherheit regeln.
 

Sie stellen grundsatzliche, allgemeine Verhaltensregeln fur ein bestimmtes Gebiet
 

der innerdienstlichen Organisation sowie fur den dafur infrage kommenden Kreis
 

von Vorgesetzten und Angehorigen auf und enthalten die zu deren Verwirkli


chung notwendigen konkreten Festlegungen, die exakt zu erfullen sind.
 

(2) Ordnungen werden erlassen:
 

a) zur Festlegung grundsatzlicher Probleme der innerdienstlichen Organisation
 

(z. B. die Regelung der Fragen der Geheimhaltung, des Umgangs mit Schuss

waffen usw.) und der zu ihrer Durchsetzung notwendigen allgemeinen Ver

haltensregeln, des Systems und der konkreten Arbeitsweise; 

b)	 zur Regelung von grundsatzlichen Kaderfragen; 

c)	 zur Regelung von grundsatzlichen Verwaltungs- und Finanzfragen SOWle 

grundsatzlichen Fragen der Planung und Versorgung auf materiell-tech

nischem Gebiet. 

(3) Ordnungen mussen neben den auf dem betreffenden Gebiet stehenden Aufga


ben und durchzufuhrenden MaBnahmen die Zustandigkeit und Verantwortlichkeit
 

fur deren Losung enthalten.
 

(4) Ordnungen besitzen in der Regel fur einen langeren Zeitraum Giiltigkeit.
 

(5) Ordnungen konnen erlassen:
 

a) der Minister;
 

b) die Stellvertreter des Ministers und der Leiter der Arbeitsgruppe des Minis


ters;
 

c) die Leiter von Hauptverwaltungen.
 

13. Anweisungen 

(1) Anweisungen legen die auf wirtschaftlich-organisatorischem und operativ

technischem Gebiet im Ministerium fur Staatssicherheit notwendigen speziellen 
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Aufgaben und Einzelfragen oder die zur Durchsetzung von Ordnungen zu regeln

den MaBnahmen oder Verfahrenswege fest. 

(2) Entsprechend Absatz 1 werden Anweisungen u. a. erlassen zu speziellen Fra


gen
 

a) der inneren Ordnung;
 

b) der Losung okonomischer Aufgaben;
 

c) der Analysierung und Planung des materiell-technischen Bedarfs;
 

d) auf dem Gebiet des Finanzwesens;
 

e) der Einsparung von Mitteln und Material.
 

(3) Anweisungen konnen erlassen:
 

a) der Minister;
 

b) die Stellvertreter des Ministers und der Leiter der Arbeitsgruppe des Minis


ters;
 

c) die Leiter von Hauptverwaltungen;
 

d) die Leiter der Haupt- und selbststandigen Abteilungen,
 

die Leiter der Schulen und der Kommandeur des Wachregiments Berlin 

»Feliks Dzierzynski«; 

e) die Leiter der BezirksverwaltungenIVerwaltungen. 

14. Durchfuhrungsbestimmungen 

(1) Durchfiihrungsbestimmungen werden zur Konkretisierung und Erlauterung 

von dienstlichen Bestimmungen erlassen. 

(2) Der Inhalt sowie die Giiltigkeitsdauer der Durchfiihrungsbestimmungen rich

ten sich nach den dienstlichen Bestimmungen, zu denen sie erlassen werden. 

(3) Durchfiihrungsbestimmungen konnen erlassen: 

A. zu dienstlichen Bestimmungen des Ministers 

a) der Minister; 

b) .die Stellvertreter des Ministers und der Leiter der Arbeitsgruppe des Minis

ters;
 

c) die Leiter von Hauptverwaltungen;
 

B. die in einer dienstlichen Bestimmung mit dem Erlass von Durchfiihrungsbe

stimmungen beauftragten Vorgesetzten zu der betreffenden dienstlichen Bestim

mung; 

C. Vorgesetzte zu ihren eigenen dienstlichen Bestimmungen. 

15. Instruktionen 

(1) Instruktionen werden erlassen aufgrund einer bestimmten politischen, poli

tisch-operativen oder militarischen Situation, wichtiger Beschliisse und MaBnah
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men der Partei- und Staatsfuhrung und dienen der schnellen Instruierung und Ori

entierung auf politisch-operative Schwerpunkte zur kurzfristigen Einleitung damit 

im Zusammenhang stehender erforderlicher MaBnahmen in der Arbeit der Organe 

des Ministeriums fur Staatssicherheit insgesamt oder einzelner Bereiche, 

Sie tragen in erster Linie instruierenden und orientierenden Charakter. 

(2) Instruktionen konnen erlassen: 

a) der Minister; 

b) die Stellvertreter des Ministers und der Leiter der Arbeitsgruppe des Minis

ters. 

III.	 Registrierung von dienstlichen Bestimmungen 

16.	 (1) 1m Interesse der Einheitlichkeit und Ubersichtlichkeit der erlassenen dienstli

chen Bestimmungen unterliegen sie einer einheitlichen Nummerierung und Regis

trierung, 

(2) Gemaf Absatz 1 sind dienstliche Bestimmungen (ausgenommen die Ordnun


gen und Instruktionen) im Verlaufe eines Jahres - jeweils innerhalb der Bestim


mungsart - mit Nr. 1 beginnend fortlaufend zu nummerieren und mit der Jahres


zahl zu kennzeichnen,
 

(3) Dienstliche Bestimmungen (auBer Kaderbefehle) des Ministers und semer
 

Stellvertreter (mit Ausnahme des Stellvertreters des Ministers und Leiters der
 

Hauptverwaltung A) sowie des Leiters der Arbeitsgruppe des Ministers mid des
 

Leiters der Hauptverwaltung B unterliegen der einheitlichen Nummerierung und
 

Registrierung durch das Buro der Leitung - Dokumentenaufbewahrung - (hiervon
 

ausgenommen sind die dienstlichen Bestimmungen des Leiters der Arbeitsgruppe
 

des Ministers, die als »Geheime Kommandosache« gekennzeichnet sind).
 

(4) Dementsprechend erfolgt die Ausgabe der laufenden Nummern fur die in Ab


satz 3 genannten dienstlichen Bestimmungen durch das Buro der Leitung - Do


kumentenaufbewahrung - und fur Befehle uber Kader durch das Sekretariat der
 

Hauptabteilung Kader und Schulung.
 

Durch den Leiter der Hauptverwaltung A, die Leiter der Haupt- und selbststandi


gen Abteilungen, der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen und Schulen sowie
 

durch den Kommandeur des Wachregiments Berlin »Feliks Dzierzynski« ist die
 

Ausgabe der laufenden Nummern analog zu regeln.
 

(5) Kaderbefehle sind entsprechend der Regelung im Absatz 2 gesondert zu num


merieren und vor der laufenden Nummer mit einem »K« zu kennzeichnen.
 

(6) Ausgenommen von der Nummerierung sind Tagesbefehle.
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17.	 (1) Durchfuhrungsbestimmungen sind nicht gesondert zu nummerieren. Sie sind 

so zu kennzeichnen, dass ersichtlich ist, urn die wievie1te Durchfuhrungsbestim

mung zu welcher dienstlichen Bestimmung es sich handelt (z. B. »1. Durchfuh

rungsbestimmung zumBefehl Nr. 1001. ..«). 

Vorgesetzte, die Durchfuhrungsbestimmungen gemaf Ziffer 14 Absatz 3 Buch

stabe C erlassen, haben die Registrierung in ihren Bereichen selbst vorzunehmen. 

(2) Das Gleiche trifft fur Erganzungen und Andcrungen zu dienstlichen Bestim

mungenzu. 

18.	 Ordnungen und Instruktionen sind nicht fortlaufend zu nummerieren. Sie sind mit 

einem Titel zu versehen, aus dem der Inhalt der dienstlichen Bestimmung kurz er

sichtlich ist. Unabhangig davon erfolgt .ihre Registrierung gemaB Ziffer 16 

(3 und4). 

19.	 Die Kennzeichnung von dienstlichen Bestimmungen als Verschlusssachen hat 

unabhangig von der fortlaufenden Nummerierung zu erfolgen. 

20.	 Diese vorlaufige Ordnung ist bis zum 30.6.71 entsprechend den bis dahin gewon

nenen Erfahrungen durch den Leiter des Buras der Leitung zu uberarbeiten und 

mir in der endgultigen Fassung vorzulegen. 
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Dokument 31 

Januar 1971 

Richtlinie Nr. 1/71 iiber die operative Personenkontrolle 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 2600. - Kopie, 42 S. (mit Anlage 44 S.) - MfS-DSt-Nr.
 
101135.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf Deckblatt, S. 1:] Vertrauliche Verschlusssache MfS 008-876/70

900. Ausf., 24 Bl. - Mielke [handschriftlich], Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 965 Ex., davon 25 Ex. nachgefertigt - Standardverteiler und SED-KL 

OPK losen zum Teil die Vorlaufakten Operativ (Schreiben vom 20.5.1960, Dokument 20 indieser Edi

tion) ab, sind aber keine direkten Nachfolgevorgange. - RL 1/71 auBer Kraft durch Richtlinie 1/81
 
v. 25.2.1981: Operative Personenkontrolle (Dokument 40 in dieser Edition).
 
AnlagenINachgeordnete Bestimmungen: Anlage zur Richtlinie (VVS 876/70): Technisch-organisatori

sche Umsetzung (= S. 43 f. der RL) - Anhang zur RL (Formulare: Ubersichtsbogen OPK, Tabelle MaB

nahmen und Ergebnis) - Anlage und Anhang sind Bestandteil der Akte BStU, MfS, BdL-Dok. 2600.
 

Gliederung 

[...] 

Die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der 

Deutschen Demokratischen Republik erfolgt unter den Bedingungen der standigen 

Auseinandersetzung mit den imperialistischen Kraften, Sie lassen nichts unversucht, 

die erfolgreiche Gestaltung des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Repu

blik und in allen sozialistischen Landern zu storen, Dazu nutzen sie alle Potenzen und 

Moglichkeiten einer breit angelegten Subversionstatigkeit, bei der die politisch

ideologische Diversion und die Spionage eine besonders wichtige Rolle spielen. 

Die sozialistische Gesellschaft gewahrleistet durch die immer umfassendere Ausge

staltung ihrer Sicherheitsfunktionen die wirkungsvolle Abwehr jeglicher gegnerischer 

Aktivitaten. Bei der Vervollstandigung des gesamtgesellschaftlichen Sicherheitssys

terns, das sich organisch in die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 

des Sozialismus einfugt, hat die standige Weiterentwicklung und Vervollkommnung 

der politisch-operativen Prozesse des Ministeriums fur Staatssicherheit eine wichtige 

Funktion inne. 

Urn die standige und wirksame Erhohung der Zuverlassigkeit des Gesamtsicherheits

systems des Ministeriums fur Staatssicherheit und seiner Teilsicherheitssysteme zu 

gewahrleisten, ist es erforderlich, bei Konzentration auf die politisch-operativen 

Schwerpunkte die potenziellen Krafte des Gegners bzw. die Personen, die der Gegner 

fur seine Ziele ausnutzen konnte, durch zielgerichteten Einsatz der Krafte, Mittel und 

Methoden des Ministeriums fur Staatssicherheit, insbesondere des IM/GMS-Systems, 

unter operative Kontrolle zu stellen. 



199
 

Es ist zu gewahrleisten.idass Wirkungsmoglichkeiten des Feindes rechtzeitig erkannt 

und ausgeschaltet werden konnen, urn Uberraschungen durch den Gegner auszuschlie

Ben. 

Gleichzeitig muss die operative Personenkontrolle zum besseren Erkennen und zur 

qualifizierteren Nutzung der operativen Basis sowie zurErhohung der Wirksamkeit 

anderer politisch-operativer Prozesse beitragen. Das ist insbesondere durch die standi

ge Erarbeitung 

von Ausgangsmaterial fur die Auswahl geeigneter Kandidaten zur Gewinnung als
 

IM/GMS und fur die Gewinnung anderer Informationsquellen,
 

von Hinweisen auf geeignete IM-Kandidaten fur den Einsatz im Operationsgebiet,
 

von Werten fur den Gewinnungsprozess von 1M und GMS,
 

von Anhaltspunkten fur die Moglichkeit operativer Spiele ins Operationsgebiet
 

SOWle 

des Nachweises der unbedingten Zuverlassigkeit von Personen, die in bedeutsame 

Positionen bzw. zur Losung besonderer Aufgaben eingesetzt werden sollen, 

zu erreichen. 

Die im Ergebnis der operativen Personenkontrolle gewonnenen politisch-operativ be

deutsamen Informationen sind allseitig auszuwerten und insgesamt fur die politisch

operative Arbeit zu nutzen. 

FUr den Prozess der operativen Personenkontrolle sind soIche MaBnahmen oder Me

thoden der Kontrolle von Personen wie 

die Passkontrolle durch die Passkontrolleinheiten an den Grenzubergangsstellen, 

die Kontrolle des Paketverkehrs durch die Abteilung Postzollfahndung, 

die Kontrolle einer Person mittels Beobachtung .durch die Abteilung VIII 

u. a. 

zweckmaliig zu nutzen. Sie sind mit der operativen Personenkontrolle im Sinne dieser 

Richtlinie jedoch nicht identisch. 

Im Prozess der operativen Personenkontrolle sind vorrangig die spezifischen Krafte, 

Mittel und Methoden des Ministeriums fur Staatssicherheit zur Deckung des Informa

tionsbedarfs einzusetzen. Dariiber hinaus sind geeignete Informationen aus den Kon

trollprozessen der Deutschen Volkspolizei und des Strafvollzugs des Ministeriums des 

Innem (Kontrolle von Personen gemaf Dienstvorschrift Nr. 31/701 des Ministers des 

Innem) und aus anderen gesellschaftlichen Erziehungs- undKontrollprozessen fur die 

operative Personenkontrolle des Ministeriums fur Staatssicherheit zu gewinnen und zu 

nutzen. Die Leiter haben in ihrem Verantwortungsbereich zu gewahrleisten, dass sich 

die operative Personenkontrolle durch das Ministerium fur Staatssicherheit und die 

Kontrolle von Personen durch die Deutsche Volkspolizei und das Organ Strafvollzug 

Dienstvorschrift 31/70 v. 22.10.1970: Kontrolle von Personen durch die DVP und den Strafvollzug 
des MdI (BStU, MfS, BdL-Dok. 11211). 
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des Ministeriums des Innem entsprechend der in dieser Richtlinie und in der Dienst

vorschrift Nr. 31/70 des Ministers des Innem enthaltenen Ziel- und Aufgabenstellung 

zweckmaliig erganzen. 

Mit den Resultaten deroperativen Personenkontrolle wird der gesellschaftliche Erzie

hungsprozess bei strikter Wahrung der Geheimhaltung und Konspiration in vielfaltiger 

Weise unterstiitzt, angeregt und prazisiert, 

Die operative Personenkontrolle ist ein wichtiger Bestandteil des Klarungsprozesses 

»Wer ist wer?«, der mit allen anderen operativen Prozessen, die das Ministerium fur 

Staatssicherheit zur Vorbeugung und Bekampfung der Feindtatigkeit durchfuhrt, eng 

verbunden ist. Innerhalb des Klarungsprozesses »Wer ist wer?« werden auf der 

Grundlage erarbeiteter operativ bedeutsamer Anhaltspunkte Entscheidungen tiber die 

Zielstellung weiterer politisch-operativer MaBnahmen erforderlich. So1che MaBnah

men bestehen neben der Einleitung der operativen Personenkontrolle in der Einleitung 

der Vorgangsbearbeitung, in der Vorbereitung der Person zur Gewinnung als 1M oder 

GMS bzw. in anderen MaBnahmen zur vorbeugenden Einschrankung feindlicher Wir

kungsmoglichkeiten von Personen. 

Die vorliegende Richtlinie ist die Grundlage fur die einheitliche, planmaliige und sys

tematische Organisierung der operativen Personenkontrolle durch das Ministerium fur 

Staatssicherheit. 

Entsprechend der Bedeutung und Funktion des Prozesses der operativen Personenkon

trolle fur die Losung der Aufgaben des Ministeriums fur Staatssicherheit haben die 

Leiter der operativen Diensteinheiten die zielstrebige Lenkung und Organisierung die

ses Prozesses zum standigen und nachweisbaren Bestandteil ihrer Leitungstatigkeit zu 

machen und bei der Planung der politisch-operativen Arbeit zu berucksichtigen. 

Die systematische und wirksame Durchfuhrung der operativen Personenkontrolle er

fordert von den Leitem und Mitarbeitem der Diensteinheiten des Ministeriums fur 

Staatssicherheit aktive operative Arbeit, erhohte Wachsamkeit und Verantwortungs

bewusstsein. 

1. Das Ziel der operativen Personenkontrolle 

Die operative Personenkontrolle ist ein aktiv vorbeugender Prozess in der politisch


operativen Arbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit, durch den, ausgehend von
 

operativ bedeutsamen Anhaltspunkten, so1che Handlungen und Umstande ermittelt
 

bzw. kontrolliert werden, die fur die operative Einschatzung von Personen entspre


chend dem Ziel der operativen Personenkontrolle wesentlich sind.
 

Die operative Personenkontrolle zielt entsprechend ihrem aktiv vorbeugenden Cha


rakter auf die
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Aufdeckung 

von Handlungen und die Person betreffenden Umstanden, urn Materialien zu erar


beiten, die den Kriterien der Eroffnung von Vorlaufakten Operativ bzw. Operativ


Vorgangen entsprechen;
 

Einschrdnkung und Verhinderung
 

gegnerischer Wirkungsmoglichkeiten, indem z. B. Personen kontrolliert werden,
 

die in bestimmten Situationen Straftaten begehen konnten, die aber durch geeig


nete und rechtzeitige MaBnahmen unterbunden werden;
 

Sicherung 

so1cher Personen, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen bzw. beruflichen Stellung 

oder aufgrund bestimmter operativ bedeutsamer Merkmale und Eigenschaften aus 

Vergangenheit und Gegenwart durch den Gegner missbraucht werden konnten, 

sowie auf das 

Erkennen 

von Personen, die aufgrund ihrer Moglichkeiten, ihrerFahigkeiten und ihrer Eig

nung als 1M oder GMS gewonnen bzw. in anderer Weise in den Informationsge

winnungsprozess des Ministeriums fur Staatssicherheit einbezogen oder in be

deutsame Positionen bzw. zur Losung besonderer Aufgaben eingesetzt werden 

konnen, 

Diese Funktionen sind komplex sowohl bei der Organisierung der Gesamtheit des Pro


zesses der operativen Personenkontrolle in den Verantwortungsbereichen der
 

Diensteinheiten als auch bei der Kontrolle der einzelnen Personen zu beriicksichtigen.
 

Die operative Personenkontrolle ist mit operativen Kraften, Mitteln und Methoden,
 

insbesondere durch den zielstrebigen Einsatz des IM/GMS-Systems, bei strikter Wah


rung der Geheimhaltung und Konspiration durchzufuhren.
 

Durch die operative Personenkontrolle ist zu gewahrleisten, dass ein umfassender qua


litativer und quantitativer Ubcrblick uber die in operativer Hinsicht wichtigsten Perso


nen der Verantwortungsbereiche vorhanden ist,
 

Mit der operativen Personenkontrolle ist gleichzeitig
 

zur Aufdeckung und Kontrolle von Gruppierungen, bei denen die Gefahr staats


feindlicher Tatigkeit besteht,
 

zur Schaffung von Voraussetzungen fur die operative Personenfahndung
 

sowie zur wirksameren Losung anderer operativer Aufgaben beizutragen. 

2. Personen, die unter operative Personenkontrolle zu stellen sind 

Grundsatzlich konnen alle sich im Staatsgebiet der Deutschen Demokratischen Repu

blik standig oder zeitweilig aufhaltenden Personen unter operative Personenkontrolle 

gestellt werden, sofem operativ bedeutsame Anhaltspunkte fur deren Notwendigkeit 

vorliegen. 
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Operativ bedeutsame Anhaltspunkte fur die Einleitung der operativen Personenkon

trolle sind: 

uberprufte Informationen tiber Personen, die aufgrund ihres Inhaltes schlussige 

Einschatzungen tiber die Gefahrdung der Sicherheit im jeweiligen Verantwor

tungsbereich der Diensteinheiten des Ministeriums fur Staatssicherheit zulassen; 

uberprufte Informationen tiber Aufgaben, Stellung, Personlichkeitsentwicklung 

und -merkmale einer Person, die die Notwendigkeit ihres Schutzes durch das Mi

nisterium fur Staatssicherheit vor feindlichen Angriffen begrunden; 

uberprufte Infonnationen tiber Personen, die sie fur die Einbeziehung in die Lo

sung der Aufgaben des Ministeriums fur Staatssicherheit geeignet erscheinen las

sen. 

Derartige Informationen konnen sich auf Handlungen, Personlichkeitseigenschaften 

und -merkmale, die Aufgaben oder die Stellung, bestimmte Faktoren des Arbeits-, 

W000- und Freizeitbereiches einschlielilich der Verbindungen einer Person beziehen. 

Demnach sind bei Vorliegen operativ bedeutsamer Anhaltspunkte unter operative Per

sonenkontrolle zu stellen: 

1.	 Personen mit operativ bedeutsamen Personlichkeitseigenschaften und -merk

malen, Verhaltensweisen und Verbindungen aus Vergangenheit und Gegenwart, 

bei denen die Moglichkeit feindlicher Aktivitaten, der Tamung ihrer feindlichen 

Grundhaltung oder ihres Missbrauchs durch den Gegner besteht, insbesondere 

Personen, die dem Einfluss der politisch-ideologischen Diversion des Geg


ners unterliegen und die in Spannungssituationen oder wahrend besonderer
 

politi scher Ereignisse bzw. Hohepunkte feindlich tatig werden konnen;
 

Personen, die in Spannungssituationen oder wahrend besonderer politischer
 

Ereignisse bzw. Hohepunkte negativ in Erscheinung traten;
 

Trager und Verbreiter opportunistischer - insbesondere revisionistischer und
 

nationalistischer - Theorien sowie anderer antisozialistischer Ideologien und
 

Auffassungen;
 

Personen, die wegen parteifeindlichen Verhaltens aus der SED ausgeschlos


sen wurden;
 

Jugendliche und Jungerwachsene, bei denen sich Auswirkungen der poli


tisch-ideologischen Diversion des Gegners zeigen;
 

Personen, fur die sich Geheimdienste oder andere feindliche Zentralen oder
 

Einrichtungen besonders interessiert haben, die vom nachrichtendienstlichen
 

Standpunkt aus interessant sind und diesen Zentralen oder Einrichtungen be


nannt, getippt oder von ihnen angeschrieben wurden;
 

Personen, die wegen Staatsverbrechen, Grenz- oder Waffendelikten verurteilt
 

wurden, sowie Personen, die zur Begehung von Gewaltverbrechen bzw. Ge


walttaten neigen;
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Uberlaufer entsprechend meinem Befehl 27/672; 

Ruckkehrer und Zuziehende, die nach dem 13.8.1961 in die DDR kamen, 

die durch westliche Geheimdienste oder andere Institutionen intensiven Be

fragungen unterzogen wurden, die tiber Spezialkenntnisse verfugen, die 

selbst oder deren nachste Angehorige in spionage- oder diversionsgefahrde

ten Objekten beschaftigt sind bzw. in deren unmittelbarer Nahe wohnen oder 

die in anderer Weise verdachtig angefallen sind; 

ehemalige 1M, zu denen die Verbindung aufgrund ihrer Unzuverlassigkeit 

abgebrochen wurde, sowie Personen, die aufgrund ihrer politischen Einstel

lung und Haltung eine inoffizielle Zusammenarbeit mit dem Ministerium fur 

Staatssicherheit ablehnen; 

ehemalige aktive Faschisten und Militaristen (z. B. Angehorige des SD, der 

Gestapo, der Gliederungen des RSHA, von Einsatzgruppen und Einsatz

kommandos, von Polizeieinheiten in den okkupierten Gebieten u. a.), die ihre 

faschistischen und militaristischen Ideologien nicht vollstandig uberwunden 

haben, sowie Trager und Verbreiter neofaschistischer Ideologien und Auffas

sungen; 

Personen, die in verdachtiger Weise an spionagegefahrdeten Objekten anfal

len oder sich in verdachtiger Weise fur geheimzuha1tende Angaben interes

sieren; 

Personen, die verdachtige personliche oder postalische Verbindungen nach 

Westdeutschland, Westberlin oder dem ubrigen kapitalistischen Ausland so

wie auch nach dem sozialistischen Ausland unterhalten bzw. derartige Ver

bindungen oder Kontakte in der DDR oder wahrend ihres Aufenthaltes im 

Ausland aufnehmen; 

Personen, die verdachtig auf oder an Transitwegen anfallen, darunter auch 

solche, tiber die Hinweise auf ungesetzliche Einfuhr bzw. Weiterleitung von 

operativ.bedeutsamen Gegenstanden einschlieBlich Rauschgiften vorliegen; 

ehemalige leitende Konzernangehorige; 

personelle Stiitzpunkte der Konzeme, kapitalistischer Firmen und Untemeh

men in volkswirtschaftlichen Bereichen sowie wissenschaftlich-technischen 

Zentren der DDR; 

Personen, die negativen Gruppierungen angehoren; 

Personen aus dem Operationsgebiet, die im Ergebnis bestimmter Fahn

dungsmaBnahmen und Verdichtungsarbeiten im Rahmen der Sicherung des 

Reise- und Touristenverkehrs anfallen; 

Befeh127/67 v. 25.7.1967: Po1itisch-operative Bearbeitung von Uberlaufern (BStU, MfS, BdL-Dok. 
1233). . 

2 
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Angehorige verbotener Sekten und negativer kirchlicher Organisationen so


wie aktive Anhanger reaktionarer Kirchenkreise;
 

Personen, die in nicht zweifelsfrei geklarten Operativ-Vorgangen oder
 

Vorlaufakten Operativ bearbeitet wurden.
 

1m Zusammenhang mit dem Vorliegen weiterer operativ bedeutsamer Anhalts

punkte sind unter operative Kontrolle zu stellen: 

Haftlinge, die Verbindungen zu operativ interessanten Personen unterhalten 

bzw. von so1chen Personen besucht werden; 

Personen, die aus wichtigen staatlichen, wirtschaftlichen oder gesellschaftli

chen Positionen entfemt wurden; 

Wehrdienstverweigerer und aus den bewaffneten Organen der DDR ausge

stoBene Personen; 

Personen, die im Grenzgebiet wohnen oder Verbindungen zu Personen im 

Grenzgebiet unterhalten bzw. herzustellen versuchen; 

ehemalige Grenzganger und Westberlinfahrer, wenn sie verdachtige Verbin

dungen nach Westdeutschland, Westberlin oder dem ubrigen kapitalistischen 

Ausland unterhalten; 

AEFA-Besitzer, Doppelstaatler, Staatenlose; 

Einreisende in die DDR- insbesondere aus dem kapitalistischen Ausland 

differenziert nach dem Zweck ihres Aufenthaltes und ihren Moglichkeiten 

zur Schadigung der DDR. 

2.	 Personen, die aufgrund ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Aufgaben, ihrer 

Stellung bzw. Position, ihrer Moglichkeiten, Kenntnisse oder Fahigkeiten im 

Blickpunkt des gegnerischen Interesses stehen, bei denen der Gegner Moglich

keiten besitzt, sich ihnen zu nahem und sie fur seine Zwecke zu missbrauchen, 

sowie Personen, die aufgrund spezieller dienstlicher Bestimmungen durch das 

Ministerium fur Staatssicherheit abgesichert und kontrolliert werden mussen bzw. 

deren Einsatz durch das Ministerium fur Staatssicherheit zu bestatigen ist, insbe

sondere 

Geheimnistrager, differenziert nach der Bedeutung der ihnen bekannten oder 

zuganglichen Staats- und Dienstgeheirnnisse; 

Reisekader, Mitarbeiter von Auslandsvertretungen, Beschaftigte im grenz

uberschreitenden Verkehr und andere Personen, die sich aus beruflichen 

Grunden oder zum Zwecke ihrer Aus- und Weiterbildung standig, uber einen 

Iangeren Zeitraum oder wiederholt im Ausland aufhalten, differenziert nach 

der Bedeutung ihrer Aufgaben, ihrer Stellung bzw. Position und .ihren Mog

lichkeiten; 

Personen, die als Verhandlungspartner, Messekader, Betreuer, Sprachmittler 

oder in Ausubung anderer Tatigkeiten in besonderem Malle mit gegnerischen 

Kraften bzw. Ideologien konfrontiert werden; 
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Personen, die in besonders wichtigen spionage- oder diversionsgefahrdeten
 

Objekten bzw. Bereichen standig oder zeitweilig tatig sind, in unmittelbarer
 

Nahe derselben wohnen bzw. Einsichtmoglichkeiten besitzen, differenziert
 

nach der Bedeutung der Objekte bzw. Bereiche und den Moglichkeiten der
 

Personen;
 

Beschaftigte von Massenkommunikationsmitteln, Kulturschaffende, Wissen


schaftler, Leistungssportler, studentische undandere Personenkreise, die poli


tischen Schwankungen unterliegen oder sich gegeniiber den politisch-ideo


logischen Zersetzungsversuchen des Gegners anfallig zeigen.
 

1m Zusammenhang mit dem Vorliegen weiterer operativ bedeutsamer Anhalts

punkte sind unter operative Personenkontrolle zu stellen: 

Waffentrager, Personen, die Zugang zu Waffen, Sprengmitteln, Giften bzw. 

pathogenen BakterienIViren oder radioaktivem Material haben; 

Personen mit Spezialkenntnissen wie Funker, Funktechniker, Flugzeugfuhrer, 

Beschaftigte des Chiffrierwesens, ausgebildete Taucher, Brieftaubenhalter 

u. a.;
 

Beschaftigte in bestimmten Bereichen der Datenverarbeitung, des Post- und
 

Femmeldewesens, in der Zivilverteidigung sowie in anderen den Gegner be


sonders interessierenden Bereichen einschlieBlich der Angehorigen und Re


servisten von Spezialeinheiten der bewaffneten Organe.
 

Die Ergebnisse der operativen Personenkontrolle der unter 1. und 2. genannten
 

Personenkategorie sind planmaliig und zielstrebig zur Suche und Auswahl geeig


neter Kandidaten fur die Gewinnung als 1M oder GMS zu nutzen. Durch die ziel


strebige Gewinnung von 1M/GMS und auch anderen Quellen zur Informations


gewinnung aus diesen Personenkategorien mussen Voraussetzungen fur eine sys


tematische Erhohung des Nutzeffektes der operativen Personenkontrolle geschaf


fen werden.
 

Dariiber hinaus sind unter operative Personenkontrolle zu stellen:
 

Personen aus dem Operationsgebiet und Personen mit standigem Wohnsitz 

im Staatsgebiet der DDR, deren objektive Moglichkeiten, Eignung und Fa

higkeiten fur eine inoffizielle Zusammenarbeit mit .dem Ministerium fttr 

Staatssicherheit durch operative Personenkontrolle planmafiig iiberpriift wer

den sollen, wenn das in besonderen Hillen in Abhangigkeit von ihrer Stellung 

oder Position, der zu erwartenden Kompliziertheit der Gewinnung und der 

Bedeutung der durch sie im Rahmen der inoffiziellen Zusammenarbeit mit 

dem Ministerium fur Staatssicherheit zu losenden Aufgaben operativ not

wendig ist; 

Personen mit standigem Wohnsitz im Operationsgebiet, die im Rahmen der 

Aufgabenstellung des Ministeriums fur Staatssicherheit zum Schutze der 

DDR und im Rahmen der vorbeugenden Tatigkeit im Operationsgebiet unter 
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Kontrolle zu halten sind, soweit keine unmittelbare Bearbeitung in Operativ

Vorgangen erfolgt, 

Auf der Grundlage dieser Vorgaben und einer exakten Einschatzung der politisch

operativen Situation in ihrem Verantwortungsbereich haben die unter 3.1. ge

nannten Leiter im konkreten Fall uber die Einleitung einer operativen Personen

kontrolle zu entscheiden. 

Unter operative Personenkontrolle sind auch Personen zu stellen, uber die ein 

Kontrollersuchen der Sicherheitsorgane anderer sozialistischer Staaten vorliegt. 

Operativ bedeutsame Anhaltspunkte uber Personen sind im Gesamtprozess der 

politisch-operativen Tatigkeit standig und zielgerichtet zu gewinnen, insbesondere 

durch das IM/GMS-System,
 

durch den Einsatz spezifischer operativer Mittel und Methoden (so sind z. B.
 

operativ bedeutsame Anhaltspunkte uber Personen durch Kontrollhandlungen
 

spezieller Diensteinheiten, wie Passkontrolleinheiten, Abt. Postzollfahndung
 

u. a., planmallig zu suchen, festzustellen und auf ihren Wahrheitsgehalt zu
 

uberprufen),
 

durch die Ergebnisse der Verarbeitung und Verdichtung der gewonnenen und
 

gespeicherten Informationen (dazu gehoren operativ bedeutsame Anhalts


punkte, die sich aus Vorlaufakten Operativ, Operativ-Vorgangen, Ermitt


lungsverfahren oder 1M-Vorgangen ergeben),
 

durch die Zusammenarbeit mit anderen Sicherheits- und Rechtspflegeorga

nen
 

sowie durch die Gesamtheit aller anderen Formen und Methoden der politisch

operativen Arbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit. 

3. Die Einleitung der operativen Personenkontrolle 

3.1 Die Entscheidungen zur Einleitung der operativen Personenkontrolle 

Die Entscheidungen zur Einleitung der operativen Personenkontrolle sind so zu treffen,
 

dass die sich aus den Sicherheitserfordemissen ergebendenAufgaben umfassend gelost
 

und die Raffiniertheit und Vielgestaltigkeit gegnerischer Angriffe einschlieBlich der
 

unterschiedlichen Auspragung negativer oder feindlicher Handlungen und Umstande
 

bei Personen beriicksichtigt werden.
 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass die operative
 

Personenkontrolle auf die politisch-operativen Schwerpunkte ihrer Verantwortungsbe


reiche konzentriert wird.
 

Ausgangspunkte fur die Bestimmung der zu kontrollierenden Personen und fur die
 

Entscheidungen zur Einleitung der operativen Personenkontrolle sind:
 

die dienstlichen Bestimmungen, die die operative Kontrolle bestimmter Personen

kreise und -gruppen regeln; 
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die sich aus der politisch-operativen Situation im jeweiligen Verantwortungsbe


reich ergebende Notwendigkeit fur die Kontrolle bestimmter Personen;
 

die sich aus der exakten Analyse der vorliegenden Informationen ergebende ope


rative Bedeutsamkeit der festgestellten und auf ihren Wahrheitsgehalt nberpruften
 

operativen Anhaltspunkte, bei denen besonders der Zeitpunkt und der Ort zu be


riicksichtigen sind.
 

Die Aufbereitung der fur die Einleitung der operativen Personenkontrolle erforderli


chen Materialien in entscheidungsgerechter Form hat durch den zustandigen operati


yen Mitarbeiter zu erfolgen.
 

Die Entscheidung zur Einleitung der operativen Personenkontrolle hat im Ministerium
 

fur Staatssicherheit in den
 

Hauptabteilungen durch die Leiter der Abteilungen, 

selbststandigen Abteilungen durch die Leiter der Referate, 

BezirksverwaltungenIVerwaltungen durch die Leiter der Abteilungen bzw. 

selbststandigen Referate, 

Kreisdienststellen/Objektdienststellen durch die Leiter der Kreis- bzw. 

Objektdienststellen 

zu erfolgen. 

Bei Personen in bedeutsamen gesellschaftlichen Positionen im Verantwortungsbereich 

einer Hauptabteilung/selbststandigen Abteilung bzw. BezirksverwaltungNerwaltung 

hat der zustandige Leiter der Hauptabteilung/selbststandigen Abteilung bzw. Bezirks

verwaltungIVerwaltung zu entscheiden. 

3.2 Die Verantwortlichkeit fur die Durchfiihrung der operativen Personenkon

trolle 

Die Verantwortung fur die Kontrolle einer Person ist innerhalb der jeweiligen
 

Diensteinheit dem operativen Mitarbeiter zu ubertragen, in dessen (Iinienmafiigen,
 

objektmafiigen bzw. territorialen) Zustandigkeitsbereich die Person gehort,
 

Wenn die Verantwortung fur eine unter operative Personenkontrolle zu stellende Per


son in den Zustandigkeitsbereich mehrerer Diensteinheiten fallt, ist die Verantwort


lichkeit einer Diensteinheit zu iibertragen. Bei dieser Festlegung ist zu berucksichti


gen, dass die operative Personenkontrolle durch die Diensteinheit durchgefuhrt wird,
 

die entsprechend den dienstlichen Bestimmungen dafur verantwortlich ist,
 

die bereits operative MaBnahmen durchgefuhrt oder eingeleitet hat und die uber
 

das aussagekraftigste Material verfugt,
 

die von der Perspektive der weiteren Bearbeitung her die giinstigsten Vorausset


zungen besitzt.
 

Auf dieser Grundlage hat die erforderliche Abstimmung der unter 3.1 genannten Leiter 

zu erfolgen, zu deren Verantwortungsbereich die Person gehort, 
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In Zweifelsfallen haben die Leiter der Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen 

bzw. BezirksverwaltungenNerwaltungen die Festlegung der Verantwortung fur die zu 

kontrollierende Person zu entscheiden. 

Bei Wohnungs- oder Arbeitsplatzwechsel einer unter operativer Personenkontrolle 

stehenden Person ist die Kontrollakte (siehe dazu Abschnitt 5) zusamrnen mit der 

Kerblochkarte gemaf Befehl Nr. 299/65 der fur den neuen Wohn- bzw. Arbeitsbereich 

zustandigen Diensteinheit zur Kenntnisnahme und Entscheidung uber notwendige 

Kontrollprozesse zu ubersenden. 

3.3 Die Bestimmung der Kontrollziele und des Infonnationsbedarfs 

Die Bestimmung der Kontrollziele hat auf der Grundlage der Analyse der operativ
 

bedeutsamen Anhaltspunkte, die Voraussetzung fur die Einleitung der operativen Per


sonenkontrolle waren, zu erfolgen. Bei der Bestimrnung der Kontrollziele ist von den
 

Ausgangspunkten auszugehen, die fur die Einleitung der operativen Personenkontrolle
 

in dieser Richtlinie vorgegeben werden.
 

Unter Berucksichtigung der unterschiedlichen Wertigkeit der operativ bedeutsamen
 

Anhaltspunkte sind Etappenziele der operativen Personenkontrolle festzulegen. Dabei
 

sind die Aufgaben und Arbeitsmethoden objekt- oder deliktverantwortlicher Linien
 

bzw. territorialer Diensteinheiten und die Zugehorigkeit der jeweiligen Person zu be


stimrnten Personenkategorien zu beachten.
 

Auf der Grundlage der festgelegten Kontrollziele ist der Informationsbedarf exakt zu
 

bestimrnen.
 

Der Informationsbedarf umfasst fur den einzelnen Kontrollprozess die Bestimmung
 

jener Informationen, die benotigt werden, urn die Kontrollziele zu erreichen.
 

Bei der Bestimrnung des Informationsbedarfs ist von den operativ bedeutsamen An


haltspunkten, die zur Einleitung der operativen Personenkontrolle fuhrten, auszugehen.
 

Es ist festzulegen, welche Informationen zielgerichtet zu gewinnen sind, urn den Sach


verhalt unter Beachtung der entsprechenden Merkmale und Umstande der Gesamtper


sonlichkeit umfassend einzuschatzen.
 

Die Bestimrnung des Kontrollzieles und des Informationsbedarfs fur den einzelnen
 

Kontrollprozess hat durch den fur die Kontrolle verantwortlichen Mitarbeiter zu erfol


gen und ist von dem zustandigen Leiter (entsprechend 3.1.) zu bestatigen, urn
 

die Zielstrebigkeit des jeweiligen Kontrollprozesses zu sichem und festgelegte 

Etappenziele moglichst kurzfristig zu realisieren, 

die Krafte, operativen Mittel und Methoden schwerpunktmaflig und konzentriert 

einzusetzen bzw. anzuwenden und 

die Reihenfolge (oder Parallelitat) der KontrollmaBnahmen festzulegen. 

1m Verlauf des Kontrollprozesses sind Prazisierungen der Kontrollziele und des In

formationsbedarfs vorzunehmen, insbesondere dann, wenn 
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die Etappenziele der Kontrolle erreicht wurden,
 

neue aussagekraftige und operativ verwertbare Informationen eingehen und
 

Veranderungen in der politisch-operativen Situation auftreten, die weiterfuhrende
 

Entscheidungen undMaBnahmen erfordem.
 

3.4 DieFestlegung der KontrollmaBnahmen 

In Abhangigkeit von den Kontrollzielen und dem zu ihrer Realisierung notwendigen 

Informationsbedarf sind die zweckmalligsten MaBnahmen der Kontrolle zu bestimmen 

und zu prazisieren. 

Die Entscheidungen tiber die durchzufuhrenden KontrollmaBnahmen haben auf der 

Grundlage des durch den operativen Mitarbeiter aufbereiteten Materials und entspre

chend den operativen Erfordemissen durch die unter 3.1. genannten zustandigen Leiter 

zu erfolgen. Der Entscheidungsfindung sind folgende Kriterien zugrunde zu legen: 

die Ziele des Kontrollprozesses;
 

die Moglichkeiten der zu kontrollierenden Person zur Durchfuhrung feindlicher
 

Aktivitaten in bestimmten Bereichen, an bestimmten Orten, wahrend bestimmter
 

Zeitraume;
 

die Bedeutung der Stellung der zu kontrollierenden Person, ihrer beruflichen oder
 

gesellschaftlichen Aufgaben bzw. der im Auftrag des Ministeriums fur Staatssi


cherheit zu losenden Aufgaben;
 

die verfugbaren und zu schaffenden Moglichkeiten der zustandigen Diensteinheit.
 

Es sind standigeoder zeitweilige Kontrollen durchzufuhren, deren spezielle Ausge


staltung fur jeden Kontrollprozess unter Berucksichtigung der Ziele gesondert festzu


legen ist.
 

Bei allen Kontrollprozessen sind aktive MaBnahmen erforderlich, die entsprechend den
 

Kontrollzielen den differenzierten Einsatz aller verfiigbaren und zu schaffenden Mog


lichkeiten des IM/GMS-Systems sowie die Anwendung der operativen Mittel und
 

Methoden bedingen.
 

Die stdndige Kontrolle ist eine kontinuierliche und zeitlich fortwahrende Uberprufung
 

des Verhaltens und der die Person betreffenden Umstande, urn Informationen zu erar


beiten, die sich auf Handlungen, Personlichkeitsmerkmale sowie auf Arbeits-, Wohn


und Freizeitbereiche beziehen und dem jeweiligen Kontrollziel entsprechen.
 

Die standige Kontrolle ist insbesondere anzuwenden:
 

bei der Uberprufung solcher Hinweise, die zur Anlegung einer Vorlaufakte Ope


rativ bzw. eines Operativ-Vorganges tiber die Person fiihren konnen;
 

bei solchen potenziellen Feinden, deren Ubergehen zu feindlichen Aktivitaten III
 

schwerwiegenderWeise staatliche Sicherheitsinteressen verletzen kann;
 

bei der Absicherung von Personen in besonders wichtigen gesellschaftlichen Po


sitionen, vor allem in den Fallen, wo durch reale Einflussmoglichkeiten des Geg
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ners besonders wichtige staatliche Sicherheitsbedurfnisse eine derartige Kontrolle 

rechtfertigen. 

Die zeitweilige Kontrolle ist entsprechend den Erfordemissen zu einem bestimmten 

Zeitpunkt, zu bestimmten Ereignissen, beim Auftreten bestimmter Umstande bzw. in 

Intervallen durchzufuhren, weiI insbesondere in diesen Hillen Ergebnisse zu erwarten 

sind, die zur Klarung der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte fuhren bzw. den weite

ren Kontrollprozess maBgeblich bestimmen konnen. 

Sie ist insbesondere anzuwenden: 

vor, wahrend oder nach bestimmten Aktionen und Einsatzen bzw. besonderen
 

Situationen;
 

bei Einreisen von Burgern Westdeutschlands, Westberlins oder des iibrigen kapi


talistischen Auslands in das Staatsgebiet der DeutschenDemokratischen Repu


blik;
 

bei Reisen von Biirgem der Deutschen Demokratischen Republik in das kapitalis


tische oder auch in das sozialistische Ausland;
 

bei der Absicherung von Personen in wichtigen gesellschaftlichen Positionen,
 

z. B. von Geheimnistragern und Reisekadem, als periodische Sicherheitsuberpru


fung bzw. bei der Uberprufung von Personen, deren Einsatz in solchen Positionen
 

vorgesehen ist;
 

im Prozess der Auswahl, Uberprufung und Gewinnung von Kandidaten fur die
 

inoffizielle Zusammenarbeit mit dem Ministerium fur Staatssicherheit, wenn die
 

operative Notwendigkeit fur das Einleiten einer operativen Personenkontrolle ge


geben ist.
 

4.	 Die Organisierung des Einsatzes der Krafte und der Anwendung ope
rativer Mittel und Methoden zur Erreichung der Kontrollziele 

4.1 Die Planung der operativen Personenkontrolle 

Es ist erforderlich, die operative Personenkontrolle und den zu ihrer Realisierung not

wendigen Krafteeinsatz bzw. die Anwendung operativer Mittel und Methoden als fes

ten Bestandteil der Planung der politisch-operativen Arbeit in die Jahres- und Perspek

tivplane aufzunehmen. 

Die operative Personenkontrolle muss sich auf die in den Arbeitsplanen festgelegten 

politisch-operativen Schwerpunkte konzentrieren. Dabei sind die entscheidenden ge

sellschaftlichen Bereiche und Prozesse unter den perspektivischen Gesichtspunkten 

ihrer Entwicklung operativ so.zu durchdringen und abzusichern, dass der Gegner nicht 

wirksam werden kann. Entsprechend der Verantwortung der Leiter der verschiedenen 

Dienstbereiche sind die Aufgaben der operativen Personenkontrolle in den Arbeitspla

nen differenziert und spezifiziertauszugestalten. 
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4.2 Der Einsatz der IM/GMS und die Anwendung anderer operativer Mittel und 

Methoden zur Erreichung der Kontrollziele 

Zur Realisierung der Kontrollziele und zur Gewahrleistung einer hohen Effektivitat der 

operativen Personenkontrolle ist die komplexe Nutzung des IM/GMS-Systems und der 

operativen Mittel und Methoden durchzusetzen. 

Die Hauptkrafte zur Durchfuhrung der operativen Personenkontrolle sind die 1M und 

GMS, die durch eine zielgerichtete, systematische und personengebundene Auftrags

erteilung und Instruierung zum Einsatz zu bringen sind. 

Daruber hinaus sind die Auskunftspersonen der Linie VIII bei der Realisierung der 

Kontrollmallnahmen umfassend zu nutzen. 

Die inoffizielle Arbeit ist so zu gestalten, dass durch Ermittlungen, Beobachtungen und 

die Entwicklung geeigneter Beziehungen zwischen IMiGMS und zu kontrollierenden 

Personen Informationen gewonnen werden, die es dem Ministerium fur Staatssicher

heit ermoglichen, staatsfeindliche oder anderweitig operativ bedeutsame Aktivitaten 

und Umstande zu erkennen. 

Die Kontrolle der Personen, von denen in besonderen politischen Situationen negative 

oder staatsfeindliche Handlungen zu erwarten sind bzw. die durch den Gegner miss

braucht werden konnen, ist in so1chen Situationen zu verstdrken. 

Die Ziele der operativen Personenkontrolle werden wahrend so1cher Situationen dann 

umfassend verwirklicht, wenn bereits vorher personlich-vertrauliche Beziehungen zwi

schen 1M und zu kontrollierenden Personen bestanden haben oder diese kurzfristig 

hergestelltwerden konnen, 

FUr die wirkungsvolle Gestaltung der Kontrollprozesse ist anzustreben, den uberwie

genden Teil der Personenkontrollen durch Fuhrungs-Ilvl und deren 1M zu gewahrleis

ten. Dabei ist es besonders notwendig, das Verbindungswesen so auszubauen, dass der 

fur die Kontrolle verantwortliche Mitarbeiter standig, und vor allem in besonderen 

Situationen, tiber das Verhalten der jeweiligen Person informiert wird. 

Bei den Kontrollprozessen, wo Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereiche die Kontroll

moglichkeiten des verantwortlichen Mitarbeiters ubersteigen, ist es Aufgabe des fur 

die Einleitung der operativen Personenkontrolle verantwortlichen Leiters, unter Wah

rung der Geheimhaltung und Konspiration die Nutzung der Einsatzmoglichkeiten von 

IM/GMS anderer operativer Mitarbeiter der Diensteinheit zu organisieren und zu ko

ordinieren. 

Abstimmungen des Einsatzes inoffizieller Mitarbeiter tiber den Verantwortungsbereich 

der Diensteinheit hinaus konnen durch die fur die Einleitung der operativen Personen

kontrolle verantwortlichen Leiter in eigener Zustandigkeit mit dem zustandigen Leiter 

der jeweiligen Diensteinheit herbeigefuhrt werden. 

Der Einsatz bzw. die Anwendung der anderen operativen Mittel und Methoden fur die 

Prozesse der operativen Personenkontrolle ist durch die fur die Einleitung der operati
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yen Personenkontrolle verantwortlichen Leiter im Rahmen der ihnen ubertragenen
 

Befugnisse zu gewahrleisten.
 

Die Moglichkeiten der Linien VI, VII (insbesondere bei Aufenthaltsermittlungen von
 

Personen durch die DVP), VIII, M und anderer Linien, die entsprechende Beitrage
 

leisten konnen, sind in vollem Umfange fur die Prozesse der operativen Personenkon


trolle zu nutzen.
 

In Ausnahmefallen ist der Einsatz operativer Mittel und Methoden, die generell nur im
 

Prozess der Vorgangsbearbeitung anzuwenden sind, durch Entscheidungen der Leiter
 

der Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen bzw. BezirksverwaltungenIVerwal


tungen moglich.
 

4.3	 Die Nutzung der Moglichkeiten anderer staatlicher und gesellschaftlicher 

Organe und Einrichtungen zur Losung der Aufgaben der operativen Perso

nenkontrolle 

Die fur die operative Personenkontrolle nutzbaren Informationen aus der Tatigkeit 

anderer staatlicher und gesellschafilicher Organe und Einrichtungen sind systematisch 

und bei Wahrung der Geheimhaltung und Konspiration zu gewinnen und auszuwerten. 

Zu diesem Zweck haben die fur die Kontrolle verantwortlichen Leiter den Prozess der 

Informationsgewinnung entsprechend der Spezifik ihrer Verantwortungsbereiche 

durch die Nutzung der bei dies en Organen und Einrichtungen vorhandenen Informati

onsspeicher sowie der Krafte und Mittel zu sichem und auszugestalten. 

Insbesondere ist die Auswertung der aus den Kontrollprozessen der Deutschen Volks

polizei und des Strafvollzugs des Ministeriums des Innem (gemaf Dienstvorschrift 

Nr. 31/70 des Ministers des Innem) hervorgehenden Ergebnisse fur die Personenkon

trolle des Ministeriums fur Staatssicherheit vorzunehmen, urn dadurch 

Personen festzustellen, die durch das Ministerium fur Staatssicherheit kontrolliert
 

werden mussen und
 

Informationen tiber Personen zu erhalten, die zum Umgangskreis solcher Perso


nen gehoren, die unter operativer Personenkontrolle des Ministeriums fur Staats


sicherheit stehen.
 

Die gleichzeitige Kontrolle einer Person durch das Ministerium fur Staatssicherheit
 

und die Deutsche Volkspolizei bzw. das Organ Strafvollzug des Ministeriums des In


nem ist in der Regel nicht zulassig.
 

Uber Ausnahmen entscheiden die unter 3.1. genannten Leiter.
 

Soll die. operative Personenkontrolle tiber eine Person einge1eitet werden, die bereits
 

unter Kontrolle der Deutschen Volkspolizei oder des Organs Strafvollzug des Ministe


riums des Innem steht, ist tiber den Leiter der zustandigen Diensteinheit des Ministeri


urns fur Staatssicherheit die Einstellung der Kontrolle durch die Deutsche Volkspolizei
 

bzw. durch das Organ Strafvollzug des Ministeriums des Innem und die Ubemahme
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des erarbeiteten Materials durch das Ministerium fur Staatssicherheit zu veranlassen. 

Dabei ist in jedem Fall die Geheimhaltung und Konspiration zu wahren. 

5.	 Die Speicherung und Verarbeitung der Kontrollergebnisse und die Er
fassung der unter operative Personenkontrolle zu stellenden Personen 

5.1	 Die Erfassung der zu kontrollierenden Personen auf Kerblochkarten und in 

der Abteilung XII des Ministeriums fur Staatssicherheit bzw. den selbst

standigen Referaten XII in den Bezirksverwaltungen/Verwaltungen 

Alle Personen, die unter operative Personenkontrolle gestellt werden, sind auf Kerb


lochkarten in den Kreis-IObjektdienststellen und in den AIG der Bezirksverwaltun


genIVerwaltungen bzw. in den Abteilungen und den AIG der Hauptabteilungen des
 

Ministeriums fur Staatssicherheit zu erfassen.
 

Die Speicherung der gewonnenen Informationen hat auf der Grundlage der Schliissel


plane zur Personenkartei DDR und West - Anlagen 4 und 6 zum Befehl Nr. 299/653 


zu erfolgen.
 

Die unter operative Personenkontrolle zu stellenden Personen sind in der Abtei


lung XII des Ministeriums fur Staatssicherheit bzw. den selbststandigen Referaten XII
 

der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen zu erfassen.
 

Die Erfassung der unter operative Personenkontrolle zu stellenden Personen, das Be


richtigungs- und Erganzungsverfahren sowie die Nachweisfuhrung und die Archivie


rung der Kontrollunterlagen sind unter Berucksichtigung nachfolgender Sonderrege


lungen entsprechend dem Befehl Nr. 299/65, Abschnitt VI, und der »Arbeitsrichtlinie
 

tiber die politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit im MfS«, Anla


ge I zum Befehl Nr. 299/65, Abschnitt 11, durchzufuhren.
 

Die Einleitung der operativen Personenkontrolle ist durch die zustandige operative
 

Diensteinheit auf Form 16(in der Spalte »Bezirk« durch Stempelaufdruck »op, Perso


nenkontrolle«) zu vermerken.
 

Bei bereits in der Kerblochkartei erfassten Personen ist dieser Vermerk mittels Form 5
 

den selbststandigen Referaten XII der BezirksverwaltungeniVerwaltungen und der
 

Abteilung XII des Ministeriums fur Staatssicherheit mitzuteilen.
 

Auf Form 5 sind auBerdem anzugeben:
 

1.	 Narne, Vomame, Geburtsdaturn und -ort, Wohnanschrift; 

2.	 die bisher fur die Erfassung verantwortlich zeichnende Diensteinheit; 

3. die fur die operative Personenkontrolle verantwortliche Diensteinheit. 

Die Sicherung eines den operativen Erfordemissen Rechnung tragenden Informations

flusses hat durch Anwendung von Signalkarten in Form von Duplikaten der Kerbloch

karten und der Form 16 zu erfolgen. 

3	 Befehl 299/65: Organisierung eines einheitlichen Systems der politisch-operativen Auswertungs
und Informationstatigkeit im Ministerium fur Staatssicherheit (Dokument 23 in dieser Edition). 
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Sie sind durch einen roten Strich(von links unten nach rechts oben verlaufend) als 

solche zu kennzeichnen. 

Werden Personen unter operative Personenkontrolle gestellt, die im Verantwortungs

bereich anderer Diensteinheiten tatig sind bzw. dort einen Haupt... oder Nebenwohnsitz 

unterhalten, sind Duplikate der Kerblochkarten als Signalkarten an die fur diese Berei

che zustandigen Diensteinheiten zu ubersenden. 

In den Fallen, in denen Personen in Objekten tatig sind bzw. Haupt- oder Nebenwohn

sitze unterhalten, die sich nicht im Zustandigkeitsbereich der eigenen Bezirksverwal

tung/Verwaltung befinden, sind auBerdem Duplikate der Form 16 als Signalkarten an 

die selbststandigen Referate XII der zustandigen BezirksverwaltungenNerwaltungen 

zu ubersenden. 

Im Zusammenwirken der Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen mit den Be

zirksverwaltungenNerwaltungen ist analog zu verfahren. 

Auf der in der erfassenden Diensteinheit verbleibenden Kerblochkarte ist zu vermer

ken, bei welchen Diensteinheiten sich Signalkarten befinden. 

Es ist zu sichem, dass alle Veranderungen zur erfassten Person, zur Erfassungsart und 

zur Diensteinheit auch auf den Signalkarten vorgenommen werden. 

Signalkarten sind auch zu solchen Personen zu fertigen, die bereits in der Kerbloch

kartei erfasst sind und bei denen die Mitteilung tiber das Einleiten einer operativen 

Personenkontrolle an die selbststandigen Referate XII der Bezirksverwaltun

genNerwaltungen und an die Abteilung XII des Ministeriums fur Staatssicherheit 

mittels Form 5 erfolgt. 

In Ausnahmefallen kann aus Grunden der Geheimhaltung mit Zustimmung des zustan

digen Leiters der Hauptabteilung/selbststandigen Abteilung bzw. Bezirksverwal

tung/Verwaltung von den Regelungen zur Anwendung von Signalkarten abgewichen 

werden. 

Die Auskunftserteilung durch die Abteilung XII des Ministeriums fur Staatssicherheit 

bzw. die selbststandigen Referate XII der BezirksverwaltungenNerwaltungen tiber 

Personen, die unter operativerPersonenkontrolle stehen, erfolgt wie bei Personen, die 

in operativen Vorgangen erfasst sind. 

5.2 Die Speicherung und Verarbeitung der Kontrollergebnisse in Kontrollakten 

Ober jede Person, die unter operative Personenkontrolle gestellt wird, ist eine Kon


trollakte anzulegen und zu fuhren.
 

Als Kontrollakten sind Hangemappen A 4 zu verwenden, die einen Aufkleber
 

(Form 311) erhalten.
 

Das erste Blatt jeder Kontrollakte istder »Ubersichtsbogenzur operativen Personen


kontrolle« (Form 310 - vgl. Anlage).
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Der Ubersichtsbogen ist untergliedert in: 

1. Entscheidung tiber das Einleiten 

2. Grunde fur das Einleiten 

3. Ziel der operativen Personenkontrolle 

4. Eingesetzte IM/GMS 

5. Nachweis der uberpruften Informationsspeicher 

6. Kontrolle 

7. Entscheidungen 

8. Kategorisierung nach Einstellung.
 

Dern Ubersichtsbogen Form 310 folgt eine Ubersicht tiber eingeleitete MaBnahmen
 

und ihr Ergebnis.
 

Danach sind in der Personenkontrollakte die Primardatenerfassungsbelege fur die
 

elektronische Datenverarbeitung zu fuhren.
 

Auf den zurn Zeitpunkt der Einfuhrung der elektronischen Datenverarbeitung irn Mi


nisterium fur Staatssicherheit zur Verfugung stehenden Belegvordrucken sind die
 

Grunddaten, Angaben zur Person, Verbindungen u. a. Daten zu erfassen.
 

Diese Belegvordrucke dienen aufgrund ihrer Gestaltung gieichzeitig als Ubersichten.
 

In der Personenkontrollakte sind in der Folge die im Rahmen des Kontrollprozesses
 

gewonnenen bedeutsarnen Informationen zu speichem. Dabei sind die Quellen nach


zuweisen, aus denen weitere Informationen tiber die zu kontrollierende Person zu ge


winnen sind bzw. gewonnen werden konnen,
 

Die Kontrollakten mussen eine allseitige und detaillierte Analyse des vorliegenden
 

Sachverhaltes und des erreichten Standes der Kontrollprozesse entsprechend dem ge


stellten Kontrollziel ermoglichen und damit zu einem wertvollen Hilfsmittel fur die zu
 

treffenden Entscheidungen und die Organisierung zielstrebiger und kontinuierlicher
 

Kontrollprozesse werden.
 

Die Kontrollakten sind von dem mit der operativen Personenkontrolle beauftragten
 

Mitarbeiter anzulegen und zu fuhren.
 

Sie sind vom Auswerter der Diensteinheit zum Zwecke der Nachweisfuhrung und
 

Ubersicht zu registrieren. Nach Beendigung der operativen Personenkontrolle sind die
 

Kontrollakten in der zentralen Ablage der Diensteinheit abzulegen bzw. in anzulegen


de Vorlaufakten Operativ, Operativ-Vorgange oder IM-Vorgange aufzunehrnen.
 

5.3 Die Gewahrleistung der Ubersicht tiber die Kontrollergebnisse als Hilfs

mittel fur Leiterentscheidungen 

Die Leiter der Diensteinheiten haben in ihrem Verantwortungsbereich als Vorausset

zung fur die Gewahrleistung der Ubersicht tiber die Ergebnisse der operativen Perso

nenkontrolle eine exakte Erfassung, Registrierung und Nachweisfuhrung zu sichem. 

Als Hilfsmittel zur Einschatzung der politisch-operativen Situation irn Verantwor

tungsbereich und fur notwendige Entscheidungen haben die unter 3.1. genannten Lei
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ter geeignete qualitative und quantitative Ubersichten tiber die operative Personenkon


trolle und ihre Ergebnisse zu fiihren.
 

Dazu haben sie
 

Ubersichten tiber die territorialen, objekt- bzw. personenkreismalligen Schwer


punkte der unter operativer Personenkontrolle stehenden Personen erarbeiten zu
 

lassen,
 

in den Kreis- und Objektdienststellen liniengebundene Ubersichten anfertigen zu
 

lassen, aus denen hervorgeht, welche Personen auf den jeweiligen Linien bzw.
 

entsprechend den spezifischen Aufgaben der Fachabteilungen unter operativer
 

Personenkontrolle gehalten werden. Sie sind den jeweiligen Fachabteilungen der
 

Bezirksverwaltungen/Verwaltungen zur Verfugung zu stellen.
 

Diese Ubersichten dienen gleichzeitig als unmittelbares Hilfsmittel bei notwendigen 

Fahndungsaktionen. 

6. Weiterfiihrende bzw. abschlieBende Leiterentscheidungen 

Durch zielgerichtete operative KontrollmaBnahmen sind solche Handlungen und die
 

Person betreffende Umstande aufzudecken, die fur die operative Einschatzung der Per


son bedeutungsvoll sind und begriindete weiterfilhrende bzw. abschliefiende Entschei


dungen ermoglichen..
 

Die wesentlichsten der im Ergebnis der Kontrollprozesse zu treffenden Entscheidun


gen beinhalten:
 

das Anlegen einer Vorlaufakte Operativ oder eines Operativ-Vorganges;
 

die unmittelbare Vorbereitung der Gewinnung der Person als 1M oder GMS bzw.
 

die Uberprufung der im Rahmen des Kontrollprozesses einer Person bekannt ge


wordenen Verbindungen auf deren Eignung als 1M oder GMS;
 

die Bestatigung des Einsatzes der Person in eine wichtige Position bzw. zur Er


fiillung besonderer Aufgaben;
 

die Entfernung der Person aus Position, Objekt oder Wohnort sowie das Erwirken
 

von Festlegungen durch entsprechend den Rechtsvorschriften zustandige staatli


che Organe tiber das Verbot von Auslandsreisen, Aufenthaltsbeschrankungen
 

u.dgl.;
 

andere operative MaBnahmen, durch die feindliche Aktivitaten aufgeklart, verhin


dert oder eingeschrankt werden und die Gesamtheit der VorbeugungsmaBnahmen
 

des Ministeriums fur Staatssicherheit vervollstandigt wird;
 

die Kategorisierung der entsprechend der Aufgabenstellung »Wer ist wer?« auf


zuklarenden Personen nach ihren Einstellungen zum gesellschaftlicheri System
 

des Sozialismus und diese demonstrierenden Verhaltens- und Handlungsweisen
 

(siehe Schlusselplan Personenkartei DDR, S. 70a-70d);
 

die Beendigung der operativen Personenkontrolle ohneabschlieBende oder weiter


fiihrende MaBnahmen, wenn sich im Ergebnis des Kontrollprozesses die zu seiner
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Einleitung fuhrenden Anhaltspunkte als nicht bedeutsam erweisen oder entfallen, 

sowie die zeitweilige Einstellung der operativen Personenkontrolle, wenn das der 

Zielstellung des konkreten Kontrollprozesses entspricht oder infolge eingetretener 

Umstande oder Bedingungen notwendig bzw. zweckmallig ist. 

Dariiber hinaus ist zu sichem, dass alle politisch-operativ bedeutsamen Informationen,
 

die nicht unmittelbar der Erreichung der jeweiligen Kontrollziele dienen, systematisch
 

ausgewertet und operativ nutzbar gemacht werden.
 

Die Beendigung der operativen Personenkontrolle einschlieBlich weiterfuhrender bzw.
 

abschlieBender MaBnahmen ist durch den mit der jeweiligen operativen Personenkon


trolle beauftragten operativen Mitarbeiter vorzuschlagen und vom zustandigen Leiter
 

(entsprechend 3.1.) zu bestatigen.
 

Je nach Art der vorgesehenen weiterfuhrenden bzw. abschlieBenden MaBnahmen ist
 

die Bestatigung der ubergeordneten Leiter entsprechend ihrer funktionellen Verant


wortlichkeit einzuholen.
 

7.	 Schlussbestimmungen 

7.1	 Die in dienstlichen Bestimmungen angewiesene operative Personenkontrolle ist 

auf der Grundlage dieser Richtlinie unter Beriicksichtigung der Erfordemisse der 

verschiedenen Verantwortungsbereiche und Aufgabengebiete des Ministeriums 

fur Staatssicherheit zu organisieren. 

7.2	 DerRektor der Juristischen Hochschule hat zu veranlassen, dass bis zum I. Marz 

1971 Schulungsmaterial zur vorliegenden Richtlinie erarbeitet wird. 

7.3	 FUr die Organisierung der fachlichen Breitenschulung zu dieser Richtlinie ist der 

Leiter der Abteilung Schulung der Hauptabteilung Kader und Schulung verant

wortlich. 

7.4. Die Leiter der operativen Diensteinheiten sind dafur verantwortlich, dass diese 

Richtlinie in Dienstversammlungen und im Rahmen der fachlichen Breitenschu

lung allen operativen Mitarbeitem erlautert wird. 

7.5	 Die »Richtlinie tiber die operative Personenkontrolle« tritt mit sofortiger Wirkung 

in Kraft. 



218
 

Dokument 32 

26. Juni 1971 

Dienstanweisung 2/71 zur Leitung und Organisierung der politisch
operativen Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze 

Nachweis/Quelle: BStU, MiS, BdL-Dok. 2341. - Original 39 S., (mit Anlage 42 S.) - MfS-DSt-Nr.
 
101082.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: [Auf Vorblatt und S. 1:] Ministerrat der Deutschen Demokratischen Repu

blik, Ministerium fur Staatssicherheit, Der Minister - Vertrauliche Verschlusssache MfS 008-398/71 

1000 Ausfertigungen, 1000. Ausfertigung, 21 Bl.- Mielke [handschriftlich], Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Standardverteiler - DA 2/7116st DA 16/56 v. 28. 6.1956 (GVS 1602/56) zur
 
Bearbeitung von Verfassem antidemokratischer Materialien (BStU, MfS, BdL.-Dok. 2219) abo - DA
 
2/71 auJ3er Kraft durch Schreiben V. 29.11.1989: Reduzierung dienstlicher Bestimmungen, Anlage 3
 
(BStU, MfS, BdL-Dok. 6896).
 
Anlagen/Nachgeordnete Bestimmungen: Anlage zu sofort meldepflichtigen Vorkommnissen (gehort zu
 
BStU, MfS, BdL-Dok. 2339, hier S. 40-42). - Berichtigung der Dienstanweisung V. 14.7.1971 (BStU,
 
MfS, BdL-Dok. 2340).
 

Inhaltsverzeichnis 

[...] 

Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen
 

Demokratischen Republik wird im wachsenden MaBe durch die weitere Festigung der
 

politisch-moralischen Einheit und des sozialistischen Bewusstseins des Staatsvolkes
 

der Deutschen Demokratischen Republik getragen.
 

Die subversive Tatigkeit des Gegners konzentriert sich gerade deshalb in immer star


kerem MaBe auf die politischen und ideologischen Grundlagen der sozialistischen
 

Staats- und Gesellschaftsordnung. 1m Rahmen der imperialistischen Globalstrategie ist
 

die politisch-ideologische Diversion gegenwartig eine Hauptmethode des imperialisti


schen Kampfes gegen den Sozialismus. Die sozialistische Staats- und Gesellschafts


ordnung soll von innen erschuttert und zerstort werden.
 

Von einer standig zunehmenden Anzahl und Vielfalt feindlicher Zentralen- unter ih


nen die imperialistischen Hetzsender - wird die politisch-ideologische Diversion inten


siviert und versucht, sie durch immer raffiniertere und demagogischere Fonnen und
 

Methoden wirksamer zu gestalten. In diesem Zusammenhang gewinnen verdeckte und
 

getamte Aktionen, Tauschungsmanover und die verschiedenen Erscheinungsfonnen
 

der burgerlichen Ideologie, insbesondere der modeme Revisionismus, der Sozial


demokratismus und Nationalismus bei den Versuchen der Zersetzung des sozialisti


schen Bewusstseins der Burger der DDR wachsende Bedeutung.
 

Auf diesem Wege versucht der Gegner, Teile der Bevolkerung der DDR fur die feind


liche Einwirkung empfanglich und reif zu machen und insbesondere Personen mit
 

feindlicher oder schwankender politischer Grundeinstellung zu vielfaltigen staats
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feindlichen und destruktiven AuBerungen und Handlungen zu inspirieren, anzustiften
 

und zu veranlassen.
 

Besonders die staatsfeindliche Hetze, aber auch andere damit im Zusammenhang ste


hende Formen, Methoden und Erscheinungen der Untergrundtatigkeit im Inneren der
 

DDR stellen sowohl eine spezifische Erscheinungsform als auch ein Ergebnis der poli


tisch-ideologischen Diversion des Gegners dar.
 

Sie sind ihrem Charakter nach sowohl
 

offener Ausdruck noch verbliebener Moglichkeiten der Verhetzung und des Miss

brauchs von Burgern der DDR durch den imperialistischen Gegner von auBen, als 

auch 

Aktionen innerer antisozia1istischer Elemente zur Unterminierung der DDR. 

Durch die Ubernahme und Verbreitung revisionistischen Gedankengutes und die An

wendung von Methoden des so genannten gewaltfreien Widerstandes wachst die Ge

sellschaftsgefahrlichkeit dieser spezielIen, primar vor allem gegen die politischen und 

ideologischen Grundlagen der sozia1istischen Gesellschaftsordnung gerichteten For

men der Untergrundtatigkeit. 

Die Ergebnisse der in den 1etzten Jahren erreichten politischen, okonomischen, ideolo

gischen und militarischen Festigung und Starkung der DDR erschweren es dem Geg

ner trotz seines erhohten Aufwandes und seiner raffinierteren Methoden immer mehr, 

im Inneren der DDR Einfluss zu nehmen und Burger der DDR zu staatsfeindlichen 

Handlungen anzustiften, wobei unter bestimmten Bedingungen, in Situationen und 

Perioden erhohter politischer Spannungen, die Hetze des Gegners feindliche Elemente 

aktivieren und bei politisch labilen Menschen grollere Wirksamkeit haben kann. 

Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR er

fordert die planmaliige und vorbeugende Ausschaltung jeglicher storender Einflusse 

auf die Bewusstseinsentwicklung der Werktatigen, urn ihre in der Verfassung der DDR 

festgelegte notwendige bewusste und aktive Mitwirkung bei der Vollendung des so

zialistischen Aufbaus und ihre politische Standhaftigkeit und Wachsamkeit auch in 

komplizierten politischen Situationen zu garantieren. 

Aus dieser erhohten Bedeutung des Kampfes gegen die politisch-ideologische Diversi

on einschlieBlich der Beseitigung begunstigender Bedingungen und der Verhinderung 

von Auswirkungen im Innern der DDR ergibt sich die Notwendigkeit, die politisch

operative Abwehrarbeit gegen die staatsfeindliche Hetze weiterzuentwickeln. 

Schwerpunktmafiig sind dabei 

die wechselseitigen Zusammenhange unterschiedlicher Erscheinungsformen der 

Untergrundtatigkeit zu erfassen, 

die Mittel und Methoden der politisch-operativen Arbeit des MfS, vor allem die 
J 

IM- und Vorgangsarbeit, gezielt und effektiv zum Einsatz zu bringen und 

ein koordiniertes Zusammenwirken aller beteiligten Diensteinheiten des MfS und 

mit der Deutschen Volkspolizei sowie eine breitere Einbeziehung gesellschaftli



1.1 

220
 

cher Krafte bei der Bekampfung der Schwerpunkte der staatsfeindlichen Hetze zu 

orgarusieren. 

Dazu weise ich an: 

1.
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Grundsatze und Ziele der politisch-operativen Bekampfung der 
staatsfeindlichen Hetze 

Die Organisierung der politisch-operativen Arbeit zur Verhinderung und Be

kampfung der staatsfeindlichen Hetze und anderer damit im Zusammenhang ste

hender Erscheinungsformen der Untergrundtatigkeit ist auf folgende Hauptan

griffsrichtungen, Formen und Methoden zu konzentrieren: 

Herstellung, Einfuhr, Verbreitung oder Anbringen von Schriften, Symbolen
 

oder Gegenstanden hetzerischen Inhalts gemaf § 1061 Abs. 1 Ziff. 1 StGB;
 

Androhen von Verbrechen gegen den Staat und Auffordern zur Wider


standsleistung gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung
 

gemaf § 106 Abs. 1 Ziff. 2 StGB;
 

Diskriminierung, Verachtlichmachung oder Verleumdung von Reprasen


tanten oder anderen Burgern der DDR, der staatlichen Organe, Einrichtun


gen oder gesellschaftlichen Organisationen oder deren Tatigkeit oder MaB


nahmen und das Vorgehen gegen Burger wegen ihrer staatlichen oder ge


sellschaftlichen Tatigkeit mit Tatlichkeiten oder das Androhen solcher ge


maB § 106 Abs. 1 Ziff. 3, § 2142 und § 2203 Abs. 1 StGB;
 

Verherrlichung des Faschismus oder Militarismus bzw. Kundtun von A.uBe


rungen faschistischen oder militaristischen Charakters gemaB § 106 Abs. 1
 

Ziff. 4 und § 220 Abs. 2 StGB;
 

Verbindungsaufnahme zu Zentren der politisch-ideologischen Diversion
 

gemaf §§ 1004 und 106 Abs. 2 StGB;
 

Missachtung staatlicher und gesellschaftlicher Symbole und Beschadigung
 

offentlicher Bekanntmachungen gemaf §§ 222 5 und 2236 StGB.
 

Dabei sind die enge Verflechtung sowie der innere Zusammenhang der aufge

fiihrten Hauptangriffsrichtungen, Formen und Methoden der feindlichen Tatig

keit, die sich aus inhaltlichen, personellen, methodischen und anderen Gemein

samkeiten ergeben, zum Ausgangspunkt fur die erforderliche umfassende Ge

staltung ihrer politisch-operativen Bekampfung zu nehmen. 

§ 106 StGB11968: Staatsfeindliche Hetze. 
§ 214 StGB11968: Beeintrachtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tatigkeit. 
§ 220 StGB/1968: Staatsverleumdung. 
§ 100 StGB/1968: Staatsfeind1iche Verbindungen. 
§ 222 StGB/1968: Missachtung staatlicher und gesellschaftlicher Symbole. 
§ 223 StGB/1968: Beschadigung offentlicher Bekanntmachungen. 
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AIle folgenden Rege1ungen zur Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze setzen 

die Beachtung dieses Grundsatzes voraus. 

Gleichzeitig sind mogliche Zusammenhange mit anderen Verbrechen gegen die 

DDR und Straftaten gegen die staatliche Ordnung und allgemeine Sicherheit zu 

berucksichtigen, insbesondere zu Delikten 

des Terrors (§§ 101, 102 StGB),
 

der staatsfeindlichen Gruppenbildung (§ 107 StGB),
 

des ungesetzlichen Grenziibertritts (§ 213 StGB) und
 

der Zusammenrottung (§ 217 StGB).
 

1.2	 Durch eine zielstrebigeund systematische vorgangsmallige Aufklarung und Be

arbeitung der Schwerpunkte und Brennpunkte der staatsfeindlichen Hetze mit 

dem 1M-System und anderen spezifischen Mitteln und Methoden des MiS sind 

Voraussetzungen und Moglichkeiten zu schaffen und zu nutzen, in die gegneri

sche Konspiration einzudringen, feindliche Stiitzpunkte im Innem der DDR auf

zudecken und das System der feindlichen Verbindungen und Steuerung unwirk

sam zu machen. 

1.3	 In Ubereinstimmung mit den standig wachsenden Anforderungen an die innere 

Sicherheit der DDR sind: 

die operative Aufklarung der Tater, Ursachen und begunstigenden Bedin

gungen der Vorkommnisse und Erscheinungen der staatsfeindlichen Hetze 

zu beschleunigen und zu qualifizieren; 

eine umfassende ruckwirkende Aufklarung der Schwerpunkte der staats

feindlichen Hetze aus den vergangenen Jahren zu gewahrleisten mit dem 

Ziel, noch unentdeckte gefahrliche Feinde und Wirkungsmoglichkeiten des 

Gegners unschadlichzu machen; 

im Rahmen des Klarungsprozesses »Wer ist wer?« vor allem durch den 

komplexen Einsatz des IM/GMS-Systems Personen zu erkennen, die als 

Stiitzpunkte des Gegners oder infolge des verstarkten feindlichen politisch

ideologischen Druckes in komplizierten politischen Situationen als Ange

stiftete und Missbrauchte fur die Begehung von Straftaten der staats

feindlichen Hetze in Frage kommen. Durch eine wirksame operative Perso

nenkontrolle, Vorgangsbearbeitung oder andere geeignete operative MaB

nahmen ist zu sichem, dass feindliche Absichten und Handlungen solcher 

Personen rechtzeitig festgestellt und verhindert werden; 

bei besonderen Anlassen, wie politischen Hohepunkten und in Zeiten der 

verscharften Klassenauseinandersetzung, Aktionen nach territorialen und li

nienmalligen Schwerpunkten stabsmallig vorzubereiten und durchzuflihren 

mit dem Ziel, Handlungen der staatsfeindlichen Hetze zu verhindern oder 

feindliche Krafte unmittelbar festzustellen und zu ergreifen. 
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1.4	 Die Realisierung der genannten Grundsatze und Zielstellungen erfordert vor al

lern: 

die volle Wahrnehrnung der Verantwortung aller operativen Linien und 

Diensteinheiten, insbesondere der Kreisdienststellen und Objektdienststellen 

fur die Verhinderung und Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze in ihren 

zustandigen objektmalligen, territorialen, linienmalligen und gesellschaftli

chen Bereichen; 

die Durchsetzung der Federfuhrung der Hauptabteilung XX und der Abtei

lungen XX der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen irn Rahmen einer straf

fen Organisation der deliktmalligen Bekampfung der staatsfeindlichen 

Hetze; 

die Qualifizierung des koordinierten Zusammenwirkens zwischen den ver

schiedenen operativen Linien und Diensteinheiten und mit anderen Sicher

heitsorganen sowie die breitere Einbeziehung gesellschaftlicher Krafte; 

Entwicklung der operativen Vergleichsarbeit und Vervollkornrnnung des In

forrnationssysterns auf der Grundlage rneines Befehls 299/657 zur Sicherung 

der zentralen Fuhrung und des schnellen politisch-operativen Reagierens 

entsprechend den Schwerpunkten und Brennpunkten der Feindtatigkeit, 

2.	 Die Verantwortlichkeit und die Aufgaben der operativen Linien und 
Diensteinheiten bei der politisch-operativen Bekampfung der staats
feindlichen Hetze 

2.1	 Verantwortlichkeit alIer operativen Diensteinheiten 

Grundsatzlich ist die Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze einschlieBlich der 

erforderlichen politisch-operativen vorbeugenden Arbeit durch diejenigen opera

tiven Diensteinheiten zu organisieren, in deren Verantwortungsbereich soIche 

Handlungen auftreten, auftreten konnen oder entsprechende Hinweise vorliegen. 

Daraus ergibt sich die volle Verantwortung 

der Leiter der Hauptabteilungen I, VI, VII, XVIII, XIX, XX in den von die


sen Hauptabteilungen zu sichernden und zu bearbeitenden Objekten, lini


enmafiigen Bereichen und Personenkategorien,
 

der Leiter der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen und Kreisdienststel


leniObjektdienststellen in den von diesen Diensteinheiten zu sichernden und
 

zu bearbeitenden Objekten, territorialen Bereichen und Personenkategorien
 

fur die politisch-operative Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze. Die konkre

ten Angaben werden irn Abschnitt 3 geregelt. 

7	 Befehl 299/65 v. 24.7.1965 zum einheitlichen MfS-Auswertungs- und Informationssystem (Doku
ment 23 in dieser Edition). 
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Der Leiter der Hauptverwaltung A, die Leiter der HauptabteilungenI, II, VI, VII, 

XVIII, XIX, XX und die Leiter der BezirksverwaltungenIVerwaltungen haben zu 

gewahrleisten, dass im Rahmen der Aufklarung und derlinienspezifisch organi

sierten offensiven MaBnahmen in Richtung des Operationsgebietes zielgerichtet 

und rechtzeitig Informationen uber Zentralen, Organisatoren, Trager und Ver

breiter der politisch-ideologischen Diversion, deren Plane, Absichten, MaBnah

men und Verbindungskanale zu feindlichen Stutzpunkten in der DDR beschaffi 

und fur die innere Abwehr nutzbar gemacht werden. 

2.2 Spezielle Verantwortung und Aufgaben der Hauptabteilung XX 

2.2.1 Die Hauptabteilung XX ist bei der politisch-operativen Bekampfung der staats

feindlichen Hetze federfuhrend, Die Federfuhrung beinhaltet: 

die zentrale Fuhrungdes gesamten Bearbeitungsprozesses der staatsfeindli

chen Hetze einschlieBlich der dazu erforderlichen Koordinierung des Ein

satzes aller beteiligten Diensteinheiten, politisch-operativen Krafte und 

Mittel; 

die Vorgabe des Informationsbedarfs fur die politisch-operative Bekamp

fung der staatsfeindlichen Hetze an alle operativen Diensteinheiten in Ab

stimmung mit der ZAIG und die zielgerichtete und rechtzeitige Gewinnung 

und Auswertung aller gemaf meinem Befehl 299/65 erarbeiteten und von 

anderen Diensteinheiten erhaltenen Informationen; 

die Herausarbeitung der Angriffsrichtungen des Gegners gegen die politi

schen und ideologischen Grundlagen der entwickelten sozialistischen Ge

sellschafi, der dabei angewandten Mittel und Methoden sowie der politisch

operativen Schwerpunkte und Brennpunkte der staatsfeindlichen Hetze; 

die Analyse der Personenkreise, Ursachen und begiinstigenden Bedingun

gen, auf die sich der Gegner bei der Durchfuhrung der staatsfeindlichen 

Hetze stutzt bzw. die er dazu auszunutzen versucht; 

die differenzierte Orientierung der operativen Diensteinheiten tiber neue Er

fahrungen und Erkenntnisse zu den Angriffsrichtungen, Mitteln und Metho

den der staatsfeindlichen Hetze und deren wirksame politisch-operative Be

kampfung durch die Planorientierungen gemal; meiner Richtlinie 1/708 und 

andere Formen; 

die Organisierung der erforderlichen Anleitung und Schulung sowie von Er

fahrungsaustauschen zu Problemen der politisch-operativen Bekampfung 

der staatsfeindlichen Hetze in Zusammenarbeit mit der Juristischen Hoch

schule Potsdam und dem OTS. 

Richtlinie 1/70 (VVS 397/70): Planungsrichtlinie v. Juni 1970 (BStU, MfS, BdL-Dok. 2550). 8 
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2.2.2 Zur Durehsetzung der unter Absehnitt 2.2.1 geregelten Federfuhrung der Haupt

abtei1ung XX, insbesondere zur Gewahrleistung einer den spezifischen Erforder

nissen der schwerpunktmalsigen Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze ent

sprechenden straffen Fuhrung und Organisation der politisch-operativen Arbeit, 

wird der Leiter der Hauptabteilung XX/2 als Auftragsleiter eingesetzt. 

In seiner Eigenschaft als Auftragsleiter fur die politisch-operative Bekampfung 

der staatsfeindlichen Hetze hat er folgende Aufgaben zu losen: 

Koordinierung der politisch-operativen Arbeit in Abstimmung mit den Lei

tern der beteiligten operativen Diensteinheiten zur Bekampfung der staats

feindlichen Hetze mit Schwerpunkt- bzw. Brennpunktcharakter; 

Organisierung des umfassenden Einsatzes politisch-operativer und gesell

schaftlicher Krafte auf der Basis gemeinsamer Festlegungen zum kooperati

yen Zusammenwirken der einbezogenen Diensteinheiten, zu den konkret 

von diesen zu losenden Aufgaben und zu deren Verantwortlichkeit bei der 

Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze; 

stabsmaliige Vorbereitung und Fuhrung von Aktionen zur Bekampfung der 

staatsfeindliehen Hetze dureh den Krafteeinsatz verschiedener operativer 

Diensteinheiten, des IM/GMS-Systems und die Einbeziehung anderer staat

lieher Organe und gesellsehaftlieher Krafte bei besonderen Anlassen, wie 

politisehen Hohepunkten, Zeiten verscharfter Klassenauseinandersetzungen, 

GroBveranstaltungen, nach erfolgter Abstimmung mit den Leitem der betei

ligten operativen Diensteinheiten sowie sachkundige Anleitung und Unter

stutzung von operativen Diensteinheiten, die fur solche Aktionen mit um

fassendem Krafteeinsatz verantwortlich sind; 

zentrale Fuhrung und Koordinierung der Bearbeitung aller in den letzten 

Jahren ungeklarten Schwerpunkte der staatsfeindlichen Hetze; 

Entwicklung der Initiative zur zentralen Ftihrung »der: Bearbeitung uber

ortlicher Tater aus der Vergleichsarbeit heraus sowie Leitung der Bearbei

tung von Schwerpunkten, Brennpunkten und Einzeldelikten der staatsfeind

lichen Hetze von zentraler Bedeutung bzw. bei besonderer operativer Not

wendigkeit; 

zentrale Fuhrungder offensiven vorgangsmaliigen Bearbeitung der Schwer

punkte der staatsfeindlichen Hetze mit dem Ziel des Eindringens in die 

Konspiration der gegnerischen Verbindungen zu feind1ichen Stutzpunkten 

in derDDR, deren Aufklarung und Liquidierung; 

Organisation der operativen Vergleichsarbeit anhand der Erfassung und er

kennungsdienstlichen Autbereitung aller Tatschriften der staatsfeindlichen 

Hetze und der dazu erforderlichen Vergleichsschriftenmaterialien; 

Einleitung analoger MaBnahmen auf dem Gebiet der Stimm[en]identifizie

rung in Zusammenarbeit mit dem OTS; 
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Sicherung der Erarbeitung und Vervollkommnung zentraler Ubersichten 

tiber vorhandene Druckereien, Abzugsapparate, Vervielfaltigungsgerate, 

Reparaturwerkstatten und Ausleihstationen fur so1che Maschinen und Ge

rate, Grafiker und Zirkel fur Grafik. 

2.2.3 In der Hauptabteilung XX/2 wird eine Fuhrungsgruppe fur die politisch-opera

tive Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze (im Folgenden Fuhrungsgruppe ge

nannt) gebildet. In der Fuhrungsgruppe werden spezialisierte politisch-operative 

Mitarbeiter fur die Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze (im Folgenden als 

Spezialisten der Linie XX/2 bezeichnet) eingesetzt. 

Diese Fuhrungsgruppe wird dem Leiterder Hauptabteilung XX/2 in seiner Ei

genschaft als Auftragsleiter unterstellt. Sie wird auf seine Weisung oderauf die 

ubergeordneter Leiter tatig, 

Die Fuhrungsgruppe hat folgende Aufgaben zu losen: 

vorgangsmaliige Bearbeitung von Schwerpunkten, Brennpunkten und Ein


zeldelikten der staatsfeindlichen Hetze einschlieBlich der unmittelbaren An


leitung, Unterstiitzung und Mitarbeit bei der Bearbeitung solcher Schwer


punkte durch andere operative Diensteinheiten;
 

Werbung, Entwicklung und Einsatz eigener, vor allem uberortlich einsetz


barer 1M sowie Einflussnahme auf die Auftragsstruktur geeigneter 1M ande


rer operativer Diensteinheiten im Rahmen der konkreten vorgangsmalligen
 

Arbeit;
 

Bearbeitung und Unterbindung der von den imperialistischen Hetzsendem
 

und anderen Zentren der politisch-ideologischen Diversion tiber Deckadres


sensysteme organisierten staatsfeindlichen Hetze in Zusammenarbeit mit der
 

Abteilung M; .
 

Einsatz spezieller kriminaltechnischer und operativ-taktischer Mittel und
 

Methoden zur Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze;
 

Vorbereitung von Einsatzdokumenten und Mitwirkung bei stabsmaliig ge


fuhrten Aktionen mit vorwiegend vorbeugendem Charakter;
 

Gewahrleistung einer standigen zentralen Ubersicht tiber die politisch


operative Situation bei der Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze;
 

Durchftihrung der operativen Vergleichsarbeit, insbesondere der Arbeit mit
 

den Tat- und Vergleichsschriftensammlungen;
 

Anleitung und Qualifizierung der politisch-operativen Tatigkeit der Spezia


listen der Linie XX/2 auf der Ebene der BezirksverwaltungenIVerwaltungen
 

und der KreisdienststelleniObjektdienststellen durch sachkundige Hilfe und
 

Unterstiitzung;
 

Erprobung, Anwendung und Verallgemeinerung neuer Erkenntnisse der Or


ganisationswissenschaft zur Erarbeitung von Grundsatzdokumenten fur die
 

Verfahrensweise bei der politisch-operativenBekampfung der staatsfeindli
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chen Hetze und fur das dabei notwendige einheitliche und zweokmafiigste 

Vorgehen der operativen Linien und Diensteinheiten. 

2.3	 Spezielle Verantwortung und Aufgaben der Abteilungen XX der Bezirks

verwaltungen/Verwaltungen 

2.3.1 Die Abteilung XX ist im Bereich der jeweiligen BezirksverwaltungIVerwaltung 

bei der Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze federfuhrend. 

Daraus ergeben sich fur den Leiter der Abteilung XX analog Aufgaben, wie sie 

unter Abschnitt 2.2.1 und 2.2.2 geregelt sind. Dabei sind die grundsatzlichen Re

gelungen sowie die Orientierungen der Hauptabteilung XX entsprechend der 

konkreten politisch-operativen Situation fur den Bezirk zu prazisieren. 

Insbesondere ist in Zusammenarbeit mit der AIG der BezirksverwaltungIVerwal

tung eine standige Einschatzung der politisch-operativen Lage zu sichern und 

davon ausgehend die schwerpunktmafiige operative Bearbeitung der staatsfeind

lichen Hetze zu organisieren. 

2.3.2 In den Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen sind Spezialis

ten der Linie XX/2 einzusetzen, die analog Aufgaben zu losen haben, wie sie fur 

die Mitarbeiter der Fiihrungsgruppe des Leiters der Hauptabteilung XX/2 unter 

Abschnitt 2.2.3 geregelt sind. 

Dabei sind insbesondere Einsatzdokumente zu erarbeiten, die im FaIle des Auf

tretens von Delikten der staatsfeindlichen Hetze die spezifische und qualifizierte 

Aufnahme der operativen Bearbeitung, die Verstandigung, den Einsatz und die 

Koordinierung der Krafte, die qualifizierte Tatortarbeit, das Benachrichtigungs

system und die Auswertung sichern. Die entsprechenden Grundsatzdokumente 

der Hauptabteilung XX sind in diesem Zusammenhang auszuwerten. 

2.4	 Spezielle Aufgaben in Kreisdienststellen und Objektdienststellen 

Durch die Leiter der BezirksverwaltungenlVerwaltungen ist zu gewahrleisten, 

dass in KreisdienststeIlenlObjektdienststeIlen mit Schwerpunktcharakter Spezia

listen der Linie XX/2 eingesetzt bzw. entsprechende QualifizierungsmaBnahmen 

veranlasst werden. Gleichzeitig ist festzulegen, in we1chen dieser Kreisdienst

steIlenlObjektdienststeIlen die eingesetzten Mitarbeiter ausschlieBlich als Spe

zialisten der Linie XX/2 arbeiten. 

Die Spezialisten der Linie XX/2 in den KreisdienststeIlenlObjektdienststeIlen si

chern die konkrete Vorgangs- und IM-Arbeit, den Einsatz der erforderlichen 

kriminaltechnischen und operativ-taktischen Mittel und Methoden, insbesondere 

die qualifizierte Organisation des Ersten Angriffs, und wirken bei der Erarbei

tung und Durchfuhrung vorbeugender MaBnahmen im KreismaBstab mit. 

Ihnen obliegt die Aufbereitung der Tat- und Vergleichsschriften sowie anderer 

Materialien fur die Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen. 
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Diese Spezialisten der Linie XX/2 der KreisdienststelleniObjektdienststellen 

werden mit der standigen und zeitweiligen Unterstiitzung anderer Kreisdienst

stelleniObjektdienststellen aufAnforderung und nach Bestatigung des fur die Li

nieXX zustandigen Stellvertreters Operativ der Bezirksverwaltungen/Verwal

tungen beauftragt. 

2.5	 Spezielle Aufgaben und Verantwortung operativer Linien und Dienstein
heiten 

2.5.1 Die Leiter der AbteilungenVII undXfX der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen 

und die Leiter der Kreisdienststellen haben eine enge, kameradschaftliche Zu

sammenarbeit mit den Organen der DVP auf Bezirks- und Kreisebene bei der 

politisch-operativen Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze zu sichem. 

Bei der Zusammenarbeit mit denOrganen der DVP sind die Grundprinzipien der 

Konspiration und Geheimhaltung zu wahren, die Verantwortlichkeiten verbind

lich abzugrenzen und die Zielstellung der durchzufuhrenden MaBnahmen exakt 

zu bestimmen. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Organen des Ministeriums fur Staatssicher

heit und der Deutschen Volkspolizei ist auf der Basis bestehender dienstlicher 

Bestimmungen (z, B. Befehl22/70 des Ministers des Innem und Chefs der Deut

schen Volkspolizei) zu organisieren und vor allem auf folgende Hauptfragen zu 

konzentrieren: 

Abstimmung des Krafteeinsatzes und der Verantwortlichkeit fur die Vorbe

reitung und Durchfuhrung von Einsatzen und Aktionen zur vorbeugenden 

Sicherung .bei besonderen Anlassen, wie politischen Hohepunkten und 

Spannungssituationen, 

Organisierung des Ersten Angriffs bei Vorkommnissen der staatsfeindlichen 

Hetze, insbesondere Gewahrleistung einer qualifizierten Tatortarbeit, 

Regelung des Informationsflusses sowie der Verfahrensweise der Ubernah

me bzw. Ubergabe der Bearbeitung im Zusammenhang mit Delikten und 

Hinweisen der staatsfeindlichen Hetze. 

Dazu sind Koordinierungsfestlegungen zu treffen, die inhaltlich durch die Ab


teilungen XX der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen in Beratung mit den Ab


teilungenVll und XIXvorzubereiten sind.
 

Die Leiter der Abteilungen VII und XIX bzw. die Leiter der Kreisdienststellen
 

haben zu gewahrleisten, dass die in diesen Vereinbarungen und Festlegungen fur
 

die Organe der DVP zutreffenden MaBnahmen durchgesetzt werden.
 

Besonderer Wert ist dabei auf die allseitige Nutzung der Moglichkeiten ver


schiedener Dienstzweige der DVP (z.B. der Kriminal- und der Schutzpolizei so


wie der Abschnittsbevollmachtigten) zu legen:
 



228
 

2.5.2 Der Leiter der Hauptabteilung IX und die Leiter der Abteilungen IX der Bezirks

verwaltungenIVerwaltungen sichem, dass die durch die Linie XX (entsprechend 

den Regelungen unter Abschnitt 2.2.1 und 2.3.1) erhaltenen Informationen bei 

der Bearbeitung entsprechender Ermittlungsverfahren ausgewertet werden, urn 

effektive Ergebnisse fur die standige Vervollkommnung der Bekampfung der 

staatsfeindlichen Hetze zu erzielen. 

Die Linie IX gewahrleistet die kontinuierliche Information an die Hauptabteilung 

XX bzw. die Abteilungen XX der BezirksverwaltungenIVerwaltungen uber die 

bei der Untersuchungstatigkeit bekannt gewordenen Schwerpunkte, Angriffsrich

tungen, Entwicklungstendenzen, Erscheinungsformen und Begehungsweisen der 

staatsfeindlichen Hetze sowie charakteristische Personlichkeitsmerkmale del' 

Tater. 

Die Linie IX unterstutzt die Linie XX und andere operative Diensteinheiten bei 

der Bearbeitung von Schwerpunktvorgangen im fruhesten Stadium, urn mit den 

spezifischen Mitteln del' Untersuchungsarbeit, wie Einsatz der Spezialkommis

sionen und der gemaf meinem Befehl 35/699 gebildeten Referate zur Aufklarung 

und Untersuchung von Vorkommnissen, zum kurzfristigen Abschluss beizutra

gen. 

Daruber hinaus hat die Linie IX zu gewahrleisten, dass unter Wahrung der Kon

spiration von Beschuldigten, die von der Hauptabteilung IX bzw. der Abteilung 

IX der BezirksverwaltungenIVerwaltungen (ausgenommen wegen des Verdachts 

der Spionage) und der Arbeitsrichtung II del' Kriminalpolizei bearbeitet werden, 

Handschriftenproben abgenommen und an die Hauptabteilung XX bzw. die Ab

teilungen XX der BezirksverwaltungenIVerwaltungen ubergeben werden. 

2.5.3 Die Leiter del' Abteilungen M und PZF sind verantwortlich fur die wirksame 

Verhinderung del' Schleusung von Materialien del' staatsfeindlichen Hetze in ih

rem Zustandigkeitsbereich, Sie haben uber die von den Diensteinheiten del' Li

nie XX erhaltenen undals solche gekennzeichneten Deckadressen der Zentren 

del' politisch-ideologischen Diversion - sowie uber die durch eigene Feststellun

gen erkannten - wirkungsvolle KontrollmaBnahmen: einzuleiten. Die anfallen

den Materialien sind den Diensteinheiten der Linie XX zu ubergeben; auf Anfor

derung sind diese Postsendungen ungeoffnet zuzustellen. Die Abteilungen M 

und Postzollfahndung unterstutzen die Diensteinheiten der Linie XX bei der 

Fahndung nach und Identifizierung von anonymen und pseudonymen Brief

schreibem auf dem Gebiet del' staatsfeindlichen Hetze. 

Von den Abteilungen M und Postzollfahndung erkannte handschriftliche und 

maschinenschriftliche Postsendungen mit politisch verleumderischem bzw. dif-

Befehl 35/69 v. 29.12.1969 (VVS 769/69) zur Bildung von Referatenzur Untersuchung und Auf
klarung von Vorkommnissen und Erscheinungen mit feind1ichem Charakter oder hoher Gesell
schaftsgefahrlichkeit auf der Linie Untersuchung des MfS (BStU, MfS, BdL-Dok. 1381). 

9 
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famierendem Inhalt sind grundsatzlich im Original der Hauptabteilung XX/2 

bzw. den Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen als Grundlage 

fur die operative Vergleichsarbeit zu ubergeben. 

In den Fallen, wo eine eindeutige Zustandigkeit anderer operativer Dienstein

heiten fur die operative Bearbeitung bzw. Personenkontrolle erkennbar ist, sind 

an diese Diensteinheiten die Originale zu ubergeben, Der Hauptabteilung XX/2 

bzw. den Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen sind in diesen 

Fallen fur die Vergleichsarbeit geeignete Kopien zu ubergeben. 

2.5.4 Der Leiter des OTS hat zu gewahrleisten, dass die HauptabteilungXX, die Ab

teilungen XX der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen und andere operative 

Diensteinheiten die fur die wirksame politisch-operative Bekampfung der staats

feindlichen Hetze erforderliche Unterstiitzung durch den Einsatz untersuchungs

technischer Mittel und Methoden zur Begutachtungund von Experten zur un

mittelbaren Aufklarung von besonders gesellschaftsgefahrlichenVorkommnis

sen und zur politisch-operativen Vorbeugung an Schwer- und Brennpunkten er

halten. 

Zwischen der Hauptabteilung XX und dem OTS sind Festlegungenzu treffen, 

die die Entwicklung der Identifizierungsmoglichkeiten des OTS u. a. auf dem 

Gebiet der Stimmenidentifizierung sowie die Mitwirkung des OTS an der Schu

lung und Ausbildung von Spezialisten der Linie XX/2 regeln. 

2.5.5	 Der Leiter der Hauptabteilung VI und die Leiter der Abteilungen VI der Bezirks

verwaltungen/Verwaltungen sind verantwortlich fur die wirksame Verhinderung 

des Missbrauchs des grenziiberschreitenden Verkehrs zur Schleusung von Mate

rialen der staatsfeindlichen Hetze. 

3.	 Die Organisierung des Einsatzes der politisch-operativcn Krafte, Mit
tel und Methoden zur Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze 

3.1	 IM- und Vorgangsarbeit 

Grundvoraussetzung fur die effektive politisch-operative Bekampfung der staats

feindlichen Hetze sind die auf Schwerpunkte orientierte vorgangsmaliige Bear

beitung und ein funktionsfahiges System von vorbeugenden MaBnahmen. 

Dabei bildet der Einsatz des IM/GMS-Systems im kontinuierlichen Prozess der 

politisch-operativen Arbeit aller operativen Diensteinheiten das Kemstiick. 

3.1.1 Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu sichem, dass im Rahmen der 

Gesamtaufgabenstellung zielstrebig 1M geworben werden, die geeignet sind, in 

die Konspiration gegnerischer Stiitzpunkte und anderer feindlicher Krafte, die 

staatsfeindliche Hetze organisieren und durchfuhren, einzudringen. 

Wesentlich zu verstarken sind dabei Werbungen vor allem unter 
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negativen jugendlichen Personenkreisen gemaf meinem Befehl 11/6610 und 

meiner Dienstanweisung 4/66 11 ,
 

negativen klerikalen und klerikal gebundenen Kraften,
 

negativen Angehorigen der Intelligenz und entsprechenden studentischen
 

Personenkreisen,
 

vorbestraften Personen.
 

3.1.2 Die Leiter der operativen Diensteinheiten, die gemaf Abschnitt 2.1 fur die ope

rative Bearbeitung der staatsfeindlichen Hetze verantwortlichsind, haben den 

zielgerichteten Einsatz von Teilen des 1M-Systems anderer operativer Dienstein

heiten auf der Basis konkreter Auftrage, Tatercharakteristiken und Instruktionen 

mit den zustandigen Leitem abzustimmen bzw. uber mich oder meine Stellver

treter, in den Bezirksverwaltungen/Verwaltungen uber die Leiter der Bezirks

verwaltungen/Verwaltungen oder deren Stellvertreter Operativ, durch entspre

chende Entscheidungen herbeizufuhren. 

Diese Aufgaben sind zu losen, wenn 

eine hohe Gesellschaftsgefahrlichkeit von Einzeldelikten, Schwerpunkten
 

oder Brennpunkten der staatsfeindlichen Hetze vorliegt,
 

die schnelle und zielstrebige Bekampfung dieser Delikte die Einbeziehung
 

zusatzlicher Teile des Ilvl-Systems erforderlich macht,
 

begrundete Versionen auf einen begrenzten Taterkreis, bestirnrnte Tatmittel,
 

Tatorte usw. vorliegen.
 

3.1.3 Die Spezialisten der Linie XX/2 haben mit uberortlich einsetzbaren IME, IMV 

und anderen 1M zur Losung spezieller Aufgaben der vorbeugenden Bekampfung 

der staatsfeindlichen Hetze zusarnrnenzuarbeiten und diese 1M im Rahmen ihrer 

eigenen Vorgangsarbeit als auch zur Bearbeitung von Schwerpunkten in anderen 

Diensteinheiten zielgerichtet einzusetzen. Die Fuhrungsgruppe der Hauptabtei

lung XX/2 hat die Erfahrungen bezuglich des Aufbaus und der Zusammenarbeit 

mit einem so1chen IM-Teilsystem laufend auszuwerten, Vorstellungen fur seine 

Weiterentwicklung zu erarbeiten und den Bezirksverwaltungen/Verwaltungen, 

insbesondere den Abteilungen XX, zur Verfugung zu stellen. 

3.1.4 Durch eine	 zielgerichtete Auftragsstruktur fur alle IM/GMS der operativen 

Diensteinheiten ist zu gewahrleisten, dass aus der vorbeugenden Arbeit heraus, 

insbesondere im Ergebnis der MaBnahmen des Klarungsprozesses »Wer ist 

wer?« und als Ausdruck einer hohen politisch-operativen Wachsarnkeit, inoffizi

ell Hinweise und Ausgangsmaterialien erarbeitet werden, die quantitativ und 

10 Befehl 11/66 v. 15.5.1966: Bekampfung der politisch-ideologischen Diversion und Untergrundta
tigkeit unter Jugendlichen (Dokument 25 in dieser Edition). 

11 Dienstanweisung 4/66 v. 15.5.1966: Bekampfung der politisch-ideologischen Diversion und Unter
grundtatigkeit unter Jugendlichen (Dokument 26 in dieser Edition). 
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qualitativ den Erfordemissen einer wirksamen Bekampfung der staatsfeindlichen 

Hetze entsprechen. 

3.1.5 Mit dem Ziel des Eindringens in die gegnerische Konspiration und einer allseiti

gen Aufklarung und Liquidierung der Feindtatigkeit ist im gesamten Prozess der 

vorgangsmaliigen Bearbeitung der staatsfeindlichen Hetze - auch bei erkannten 

Tatem - die Arbeit mit 1M als Hauptmethode anzuwenden. 

3.2 Politisch operativ vorbeugende Arbeit 

3.2.1 Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu sichem, dass innerhalb des 

Klarungsprozesses »Wer ist wer?« solche operativ bedeutsamen Anhaltspunkte 

erarbeitet, erfasst und ausgewertet werden, die zum Erkennen von Personen und 

Personengruppen fuhren, die fur eine mogliche Begehung der staatsfeindlichen 

Hetze in Frage kommen. Diese Personen und Personengruppen sind in Operativ

vorgangen, Vorlaufakten operativ zu bearbeiten oder unter operative Personen

kontrolle gemaf meiner Richtlinie 1/7112 zu stellen. 

Mit dem Ziel Aufdeckung, Einschrankung und Verhinderung der Feindtatigkeit 

und anderer gegnerischer Wirkungsmoglichkeiten sind alle erkannten und fur die 

Begehung staatsfeindlicher Hetze in Frage kommenden Personen so weit unter 

Kontrolle zu halten, dass ihnen die Begehung staatsfeindlicher Tatigkeit nicht 

moglicht ist bzw. diese Personen auf frischer Tat oder aufgrund der erfassten 

Personenmerkmale unmittelbar danach ermittelt werden konnen, 

3.2.2 Die Leiter der operativenDiensteinheiten haben in ihren Zustandigkeitsberei

chen, besonders in der Volkswirtschaft, dem Verkehrswesen, dem Hochschul

und Bildungswesen, der Jugendarbeit, im Bereich der Kultur und Massenkom

munikationsmittel und im Freizeitbereich der Werktatigen, zu gewahrleisten, 

dass das eventuelle Entstehen von Entwicklungswiderspruchen, Arbeitsausein

andersetzungen, Verargerungen bestimmter Gruppen der Bevolkerung und ahnli

che Erscheinungen und die dazu fuhrenden Ursachen, Anlasse und andere Fakto

ren rechtzeitig erkannt werden. 

In Zusammenarbeit mit den dafur zustandigen Organen, Einrichtungen usw. sind 

entsprechende MaBnahmen zur Veranderung einzuleiten sowie das Wirksam

werden staatsfeindlicher Elementezu verhindem. Gleichzeitig sind durch vor

beugende MaBnahmen begunstigende Bedingungen fur die Begehung staats

feindlicher Handlungen und die Entstehung derartiger negativer Erscheinungen 

zu uberwinden. 

3.2.3 Mit dem Ziel der politisch-operativen Vorbeugung und Absicherung ist der um

fassende Einsatz der politisch-operativen Krafte, Mittel und Methoden sowie 

staatlicher Organe und gesellschaftlicher Krafte bei besonderen Anlassen, wie 

12 Richtlinie 1/71: Operative Personenkontrolle (Dokument 31 in dieser Edition). 
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politischen Hohepunkten und in Zeiten verscharfter Klassenauseinandersetzun

gen, nach einheitlichen Grundsatzen stabsmalsig zu organisieren. Die Durchfuh

rung der Aktionen erfolgt unter Verantwortung und Leitung der bereichsmafiig 

oder territorial zustandigen Diensteinheiten oder wie unter Abschnitt 2.2.2 gere

gelt. 

Die Spezialisten der Linie XX/2 geben auf der Grundlage der von ihnen erarbei

teten Stabsunterlagen, Grundsatzdokumente und ihrer Erfahrungen in Vorberei

tung und Durchfuhrung der Aktionen sachkundige Anleitung und Unterstutzung, 

Zur Vorbereitung und stabsmafiigen Fuhrung von Aktionen sind durch die Spe

zialisten der Linie XX/2 folgende Dokumente vorzubereiten, standig zu erganzen 

und zu vervollkomrnnen: 

Analyse uber die Schwerpunkte und Brennpunkte der staatsfeindlichen Het


ze und die sichdaraus ergebenden objektmaliigen und territorialen Siche


rungsbereiche,
 

Arbeitsdokumente fur den einheitlichen, komplexen Krafteeinsatz sowohl
 

der Krafte des MiS, der Deutschen Volkspolizei als auch anderer Organe
 

und gesellschaftlicher Krafte einschlieBlich der Kampfgruppen unter Be


riicksichtigung verschiedener Situationen und Varianten fur alle Ebenen der
 

Fuhrungstatigkeit,
 

Auf der Grundlage der genannten Arbeitsdokumente sind zum jeweiligen kon


kreten Anlass als Teil der Gesamteinsatzplane der Hauptabteilungen, Bezirks


verwaltungenIVerwaltungen oder KreisdienststelleniObjektdienststellen spezielle
 

Operationsplane zur Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze durch aktive Mit


wirkung der Spezialisten der Linie XX/2 zu erarbeiten.
 

In die Operationsplane sind konkreteFestlegungen zur Verstarkung der unter
 

Abschnitt 3.2.1 angewiesenen KontrollmaBnahmen mit aufzunehmen.
 

3.3	 Bearbeitung von Schwerpunkten der staatsfeindlichen Hetze unter Einbe
ziehung von Spezialisten der Linie XX/2 

Bei Bekanntwerden von Delikten der staatsfeindlichen Hetze ist der fur den be

treffenden Bereich zustandige Leiter entsprechend Abschnitt 2.1 dafur verant

wortlich, dass vom Tatort aus eine den Grundprinzipien der operativen und kri

minalistischen Arbeit entsprechende Aufklarung aufgenommen wird. Er ist ver

antwortlich, dass zur Suche und Sicherung aller Spuren die kriminalistischen 

Grundsatze der Tatortuntersuchung und -sicherung eingehalten werden. 

3.3.1 Der fur den Tatortbereich zustandige Leiter hat zu gewahrleisten, dass bei be

deutsamen Delikten der staatsfeindlichen Hetze Spezialisten der Linie XX/2 zur 

Ereignisortuntersuchung und Organisierung des Ersten Angriffs hinzugezogen 

werden. Die Bedeutsamkeit des Deliktes ist von dem fur den Tatortbereich zu

standigen Leiter unter Beachtung des Inhalts und AusmaBes, der Wirksamkeit, 
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der Umstande von Ort und Zeit und anderer bedeutungsvoller Zusammenhange 

verantwortungsvoll einzuschatzen. 

3.3.2 Bei Vorkommnissen mit Schwerpunkt- bzw. Brennpunktcharakter oder erhebli

cher Gesellschaftsgefahrlichkeit sind durch den Leiter der zustandigen 

Haupt-/selbstst. Abteilung bzw. BezirksverwaltungIVerwaltung Einsatzgruppen 

zu bilden, denen neben den zustandigen Mitarbeitern und Spezialisten der Linie 

XX/2 Mitarbeiter der Linien IX, VII, 32 sowie nach Notwendigkeit und Zweck

maliigkeit Auswerter angehoren, 

Durch den Leiter der zustandigen Haupt-/selbstst. Abteilung, Bezirksverwal

tungIVerwaltung ist der Leiter dieser Einsatzgruppe zu bestimmen und mit ent

sprechender Weisungsbefugnis zu versehen. 

3.3.3 Bei operativer Notwendigkeit	 und hoher Gesellschaftsgefahrlichkeit von Vor

kommnissen und Erscheinungen der staatsfeindlichen Hetze ist die operative Be

arbeitung den Spezialisten der Linie XXl2 zu ubertragen, 

Die entsprechende Entscheidung erfolgt durch meine Weisung bzw. durch die 

meines fur die Linie XX zustandigen Stellvertreters, in den Bezirksverwaltun

genIVerwaltungen durch die Weisung des Leiters bzw. seines fur die Linie XX 

zustandigen Stellvertreters Operativ. 

1m Zusammenhang mit der Ubertragung der Bearbeitung sind Fragen der Zu

sammenarbeit mit den anderen operativen Diensteinheiten; besonders den Linien 

VII, M und der Abteilung 32, zu regeln. Die Entscheidung zur Ubertragung der 

Bearbeitung an Spezialisten der Linie XXl2 ist davon abhangig zu machen, ob 

diese oder die gemaf Abschnitt 2.1 zustandigen Diensteinheiten den hochsten 

Nutzeffekt der Bearbeitung und die schnellste Aufklarung gewahrleisten konnen. 

3.4	 Bearbeitung ungeklarter Delikte der staatsfeindlichen Hetze 

3.4.1 Unter Federfuhrung der Hauptabteilung XX ist in Abstimmung mit den Haupt

abteilungen VII, IX, XIX und der ZAIG eine Gesamtubersicht uber bisher un

geklarte Delikte und Erscheinungen der staatsfeindlichen Hetze zu schaffen. Eine 

wichtige Grundlage dieser Ubersicht bilden analog erarbeitete Ubersichten in 

den BezirksverwaltungenIVerwaltungen. 

Ausgehend von dieser Gesamtubersicht und den daraus erkannten Schwerpunk

ten, sind in einem Operationsplan, der als Koordinierungsfestlegung der Linien 

VII, IX, XVIII, XIX und XX zu unterzeichnen ist, MaBnahmen zur Konzentrie

rung vorhandener operativer Materialien, die Verantwortlichkeit der einzelnen 

operativen Diensteinheiten sowie das erforderliche Zusammenwirken zur Auf

klarung der ungeklarten Delikte der staatsfeindlichen Hetze festzulegen. 

3.4.2 Ausgehend von jahrlichen Analysen uber die Schwerpunkte der staatsfeindlichen 

Hetze, sind jeweils bis 1. Dezember im Ministerium fur Staatssicherheit von der 

Hauptabteilung XXl2, in den BezirksverwaltungenIVerwaltungen von den Ab
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teilungen XX,die gemaf Abschnitt 3.4.1 erarbeitetenUbersichten zu vervoll


kommnen.
 

Darauf aufbauend sind jahrlich bis 31. Dezember in Zusammenarbeit mit den Li


nien VII, IX, XVIII und XIX von der Hauptabteilung XXl2 bzw. den Abteilun


gen XX der BezirksverwaltungenIVerwaltungen dem neuesten Stand entspre


chende Operationsplane fur die beschleunigte Weiterfuhrung der Aufklarung der
 

ungeklarten Delikte der staatsfeindlichen Hetze zu erarbeiten und ebenfalls als
 

Koordinierungsfestlegung zu unterzeichnen.
 

Die in diesen Planen enthaltenen zutreffenden MaBnahmen sind durch die Linien
 

VII und XIX mit den Organen der Deutschen Volkspolizei unter Wahrung der
 

Konspiration und Geheimhaltung abzustimmen.
 

3.5 Operative Vergleichsarbeit 

3.5.1 Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass Origina

Ie, in Ausnahmefallen geeignete Kopien, aller bei Delikten der staatsfeindlichen 

Hetze anfallenden Schriften auf schnellstem Wege 

durch die operativen Haupt-/selbststiindigen Abteilung des MfS 

an die Hauptabteilung XX/2, 

durch die operativen Diensteinheiten der BezirksverwaltungenNerwal

tungen 

an die Abteilungen XX 

iibersandt werden.
 

Die Hauptabteilung XX/2 und die Abteilungen XX der Bezirksverwaltun


genIVerwaltungen sichem, dass diese Schriften mit bereits vorhandenen Tat


schriften verglichen und in die bestehenden Tatschriftensammlungen einklassifi


ziert werden.
 

Zweck der Tatschriftensammlungen ist die Feststellung von Schwerpunkten,
 

uberortlichen und Wiederholungstatern und die Erweiterung der Moglichkeiten
 

zur Identifizierung der Tater.
 

3.5.2 Die Hauptabteilung XX/2 hat eine zentrale Tatschriftensammlung aufzubauen 

und standig zu vervollkommnen. Die Abteilungen XX der Bezirksverwaltun

genIVerwaltungen iibersenden dazu entsprechend den Vorgaben der Hauptab

teilung XX/2 Duplikate bzw. geeignete Kopien der in ihren Tatschriftensamm

lungen erfassten Schriften an die Hauptabteilung XXl2. 

3.5.3 Bei der Hauptabteilung XXl2 ist eine zentrale Vergleichsschriftensammlung auf

zubauen. Zu Vergleichszwecken mit dem Ziel der Identifizierung von Tatem der 

staatsfeindlichen Hetze sind unter Wahrung der Konspiration in diese Schriften

sammlung Hand- und Maschinenschriftproben nachstehender Personenkategori

en aufzunehmen: 
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alle von der Linie IX (ausgenommen wegen des Verdachts der Spionage)
 

und der Arbeitsrichtung II der Kriminalpolizei als Beschuldigte bearbeitete
 

Personen,
 

alle in Operativvorgangen und Vorlaufakten Operativ sowie im Rahmen der
 

operativen Personenkontrolle gemaf meiner Richtlinie 1/71, S. 12-15, bear


beiteten Personen (ausgenommen wegen Verdachts der Spionage bzw. des
 

Vorliegens solcher operativer Anhaltspunkte),
 

alle von den Linien M und PZF .wegen politisch verleumderischer bzw. dif


famierender AuBerungenfestgestellten Personen,
 

alle identifizierten Tater der staatsfeindlichen Hetze, einschlieBlich deren
 

Tatschriften.
 

Die in den Abteilungen XX vorhandenen Vergleichsschriftensammlungen sind 

standig zu vervollkommnen und fur eine spatere Uberfuhrung in die zentrale 

Vergleichsschriftensammlung der Hauptabteilung XX/2 nach entsprechenden 

Vorgaben vorzubereiten. 

Die Einlage der genannten Hand- und Maschinenschriftproben erfolgt durch die 

fur die aufgefuhrten Personenkategorien zustandigen operativen Diensteinheiten 

direkt bei der Hauptabteilung XX/2, in den BezirksverwaltungenIVerwaltungen 

uber die Abteilungen XX. Die Hautabteilung XX/2 und die Abteilungen XX der 

BezirksverwaltungenIVerwaltungen gewahrleisten die operative Vergleichsarbeit 

anhand ihrer Schriftensammlungen. 

3.5.4 Der Leiter der Hauptabteilung XX/2 hat in Zusammenarbeit mit dem OTS	 und 

der Juristischen Hochschule Potsdam Kriterien fur den Zustand der Tat- und 

Vergleichsschriftenmaterialien zu erarbeiten und diese sowie differenzierte Vor

gaben fur die Einlage der Vergleichsschriften an die Leiter der operativen 

Diensteinheiten zu ubergeben, 

3.5.5 Die Leiter der Hauptabteilung XX und der Hauptabteilung II gewahrleisten, dass 

in operativbegrundeten Fallen ein gegenseitiger Vergleich der in beiden Berei

chen vorhandenen Schriftensammlungen ermoglicht wird. 

1m Zusammenwirken zwischen den Hauptabteilungen XX und II sowie dem 

OTS ist die spatere Zusarnmenfuhrung der Schriftensammlungen zu einem ein

heitlichen Schriftenerkennungsdienst des Ministeriums fur Staatssicherheit vor

zubereiten. 

Die Hauptabteilung XX und die Hauptabteilung II sichem in Konsultation mit 

dem Stellvertreterbereich EDV der ZAIG, dass die vorhandenen Schriften

sammlungen auf der Basis eines einheitlichen Klassifizierungssystems datenver

arbeitungsgerecht aufbereitet werden. Die entsprechenden Klassifizierungsfor

meln sind in die zentrale Personendatenbank zu uberfuhren, 

3.5.6 Die operativen Diensteinheiten haben Auftrage zur Untersuchung bzw. Begut

achtung von Tatmaterial der staatsfeindlichen Hetze an den OTS grundsatzlich 
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tiber die Hauptabteilung XXJ2, in den Bezirksverwaltungen/Verwaltungen iiber 

die Abteilungen XX, zu iibersenden. Die Abteilungen XX der Bezirksverwaltun

gen/Verwaltungen iibersenden diese Auftrage ebenfalls iiber die Hauptabteilung 

XXJ2 an den OTS. 

4.	 Fragen der Informations- und Auswertungstatigkeit 

4.1	 Auf der Basis meines Befehls 299165 ist durch die Hauptabteilung XXJ2 in Ab

stimmung mit der ZAIG ein konkreter Informationsbedarfsplan zu erarbeiten und 

den Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen sowie allen ande

ren operativen Diensteinheiten als Grundlage fur die Organisierung der Informa

tionsgewinnung und spezieller Regelungen des Informationsflusses im Zusam

menhang mit der Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze zu iibergeben. 

4.2	 Vorkommnisse der staatsfeindlichen Hetze mit hoher Gesellschaftsgefahrlichkeit 

(siehe Anlage) unterliegen der Sofortmeldepflicht an den zustandigen iiberge

ordneten Leiter und die Hauptabteilung XX. 

Von den operativen Diensteinheiten der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen hat 

die Information der Hauptabteilung XX tiber die Abteilung XX zu erfolgen. 

Fur die Einhaltung der Sofortmeldepflicht sind die Leiter der unter Abschnitt 2.1 

genannten operativen Diensteinheiten verantwortlich. Sie haben daruber hinaus 

die sich aus der Bearbeitung ergebenden notwendigen Erganzungsmeldungen zu 

sichern. 

4.3	 Die Leiter der operativen Diensteinheiten gewahrleisten, dass die von ihren 

Diensteinheiten erarbeiteten Problemanalysen zur staatsfeindlichen Hetze bzw. 

zu ihren spezifischen Erscheinungsformen der Hauptabteilung XX, in den Be

zirksverwaltungen/Verwaltungen den Abteilungen XX, zur Verfugung gestellt 

werden. 

4.4	 Die Auswerter der Kreisdienststellen, der Abteilungen XX und der AIG der Be

zirksverwaltungen/Verwaltungen sowie der Hauptabteilung XX sind im Rahmen 

der standigen analytischen Informationsverarbeitungsprozesse starker in die Ar

beit zur Schaffung leitungsmalsiger Voraussetzungen fur eine schwerpunktmalli

ge und zielgerichtete Bearbeitung und Aufklarung der Feindhandlungen bzw. Er

arbeitung exakter Unterlagen fur die Vorbereitung und Durchfuhrung politisch

operativer Aktionen mit einzubeziehen. 

5.	 Schlussbestimmungen 

5.1	 Die Leiter der operativen Haupt-zselbststandigen Abteilungen, Bezirksverwal

tungen/Verwaltungen haben zu sichern, dass diese Dienstanweisung in Dienst

versammlungen allen Leitern und operativen Mitarbeitern entsprechend ihren 

funktionellen Aufgaben und Pflichten erlautert wird. 
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5.2	 Mein Stellvertreter fur die Linie XX erlasst Durchfuhrungsbestimmungen zu 

folgenden Problemkreisen: 

Grundsatze der Tatortarbeit und der Organisierung des Ersten Angriffs, 

Grundsatze fur den Aufbau und die Arbeit der Tat- und Vergleichsschriften

sammlungen der Hauptabteilung XX/2 und die sich daraus ergebenden Re

gelungen fur die Speicherung und Nutzung. 

5.3	 Der Rektor der Juristischen Hochschule Potsdam hat zu sichem, dass zur Quali

fizierung der politisch-operativen Bekarnpfung der staatsfeindlichen Hetze in en

ger Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung XX ein auf politisch-operativen Er

fahrungen und Forschungsergebnissen beruhendes geschlossenes Schulungsma

terial erarbeitet wird. 

5.4	 Die Dienstanweisung 16/56 des Stellvertreters des Ministers und die darauf ba

sierende »Arbeitsanweisung zur operativen Aufklarung von Verfassem von 

Schriften feindlichen Inhalts« des 1. Stellvertreters des Ministers vom 

21.9.1956 13 werden auBerKraft gesetzt. 

Diese Dokumente sind bis zum 31.8.1971 an das Buro der Leitung (Dokumen

tenverwaltung) zuruckzusenden. 

13 Dokumente in: BStU, MfS, BdL-Dok. 2219-2221. 
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Dokument 33 

13. Juli 1972 

Grundsatze fur den Dienst im Ministerium fur Staatssicherheit 
(Dienstordnung) 

Nachweis/QueUe: BStU, MfS, BdL-Dok. 3213. - Original, 8 S. - MfS-DSt-Nr. 101352.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 8, nach Text:] Mielke [handschriftlich], Generaloberst - Berlin,
 
13.7.1972.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 3000 Ex. - Standardverteiler und SED-Ia.. - Die Dienstordnung lost
 
im weiteren Sinne die SfS-Dienstordnung v. 17.9.1954 (Dokument 15 in dieser Edition) und die MfS

Dienstlautbahnordnung v. 1.9.1966 (BStU, MfS, BdL-Dok. 3303) abo - Aul3er Kraft Z. T. durch Ord

nung 4/83 V. 17.5.1983: Dienstlautbahnordnung (BStU, MfS, BdL-Dok. 4420). - Die Dienstordnung
 
1972 korrespondiert mit der am gleichen Tage herausgegebenen Dienstlautbahnordnung (BStU, MfS,
 
BdL-Dok. 3211) mit 3 Anlagen (Fahneneid, Verpflichtung, Schweigepflicht und Aussagegenehmigung).
 

Die Gewahrleistung der Sicherheit und des umfassenden Schutzes der Deutschen De


mokratischen Republik ist Hauptaufgabe des Ministeriums fur Staatssicherheit. Im
 

Auftrag der Partei der Arbeiterklasse und des Ministerrates der Deutschen Demokrati


schen Republik fuhrt es als bewaffnetes Organ, in enger Verbundenheit mit den
 

Werktatigen der Deutschen Demokratischen Republik, wichtige politisch-operative
 

und militarische Aufgaben zur Festigung der Arbeiter-und-Bauem-Macht und zur Si


cherung des Friedens durch.
 

Das Ministerium fur Staatssicherheit hat zu gewahrleisten, dass aIle Anschlage des
 

Feindes aufgedeckt und kompromisslos zerschlagen werden. Damit leistet es einen
 

wichtigen Beitrag zur Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und zur
 

Starkung der sozialistischen Staatengemeinschaft.
 

Diese Aufgaben erfordem, den Dienst im Ministerium fur Staatssicherheit so zu ge


stalten, dass er den Gesetzmalligkeiten und Bedingungen unserer sozialistischen Ge


sellschaft und der Notwendigkeit ihres umfassenden Schutzes entspricht.
 

Auf der Grundlage des »Beschlusses des Staatsrates der Deutschen Demokratischen
 

Republik uber die Wehrdienstordnung und die Neufassung der Dienstlaufbahnord


nung« vom 10. Dezember 1970 wird nachfolgende Dienstordnung des Ministeriums
 

fur Staatssicherheit erlassen:
 

1.	 Die gesellschaftliche Stellung der Angehorigen des Ministeriums fur 
Staatssicherheit 

1.1	 Entsprechend der Verfassung ist der Schutz des Friedens und des sozialistischen 

Vaterlandes Recht und Ehrenpflicht der Burger der Deutschen Demokratischen 

Republik. Der Dienst im Ministerium fur Staatssicherheit ist eine Form der Ver
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wirklichung dieses verfassungsmaliigen Auftrages. Der Dienst im Ministerium fur 

Staatssicherheit entspricht den gesellschaftlichenund den personlichen Interessen 

der Burger der Deutschen Demokratischen Republik. 

Er dient dem Wohle des werktatigen Volkes und ist eine grundlegende intematio

nalistische Klassenpflicht. Indem die Angehorigen des Ministeriums fur Staatssi

cherheit entsprechend dem Fahneneid und der Verpflichtung in fester Treue zur 

Partei der Arbeiterklasse, zu ihrem sozialistischen Staat und in unverbriichlicher 

Freundschaft zur Sowjetunion, dem sowjetischen Bruderorgan und den Bruder

organen der anderen Lander der sozialistischen Staatengemeinschaft diszipliniert 

Dienst leisten, die Beschlusse der Partei konsequent durchsetzen und die standig 

wachsenden Anforderungen meistem, erfullen sie die dem Ministerium fur Staats

sicherheit gestellten Aufgaben. 

1.2 Die Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit besitzen die Grundpflich

ten und Grundrechte der Burger nach der Verfassung. 

Die besonderenPflichten und Rechte fur die Angehorigen des Ministeriums fur 

Staatssicherheit ergeben sich aus den Erfordemissen des umfassenden Schutzes 

und der Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik und werden auf der 

Grundlage der Beschlusse der Partei der Arbeiterklasse und der Verfassung durch 

das Verteidigungsgesetz, das Wehrpflichtgesetz und andere Rechtsvorschriften 

sowie durch diese Dienstordnung und darauf beruhende dienstliche Bestimmun

gen geregelt. 

1.3 Die Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit haben auf der Grundlage 

der Verfassung und der anderen Rechtsvorschriften sowie des Fahneneides und 

der Verpflichtung, ihr Vaterland, die Deutsche Demokratische Republik, unter 

Einsatz der ganzen Personlichkeit gegenjeden Feind zu schutzen und standig nach 

Hochstleistungen im Dienst und im gesellschaftlichen Leben zu streben. 

2.	 Die militarische Disziplin 

2.1	 Die militarische Disziplin im Ministerium fur Staatssicherheit ist Ausdruck des 

sozialistischen Klassen- undStaatsbewusstseins, das sozialistische Vaterland 

standig zu starken und mit allen Kraften, bis zum Einsatz des eigenen Lebens, zu 

schutzen und zu verteidigen. Sie auliert sich in 

der strikten Einhaltung der Verfassung und der anderen Rechtsvorschriften
 

sowie der bewussten Erfullung des Fahneneides und der Verpflichtung,
 

der exakten, widerspruchslosen und initiativreichen Durchfuhrung der
 

dienstlichen Bestimmungen und Befehle,
 

der bewussten Ein- und Unterordnung unter die von der sozialistischen Ge


sellschaft gesetzten Normen,
 

der strikten Wahrung der Geheimhaltung und einer hohen Klassenwachsam


keit.
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2.2	 Die Erziehung zur bewussten militarischen Disziplin erfolgt im Ministerium fur 

Staatssicherheit auf der Grundlage 

der marxistisch-Ieninistischen Weltanschauung, 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse der Arbeit am Feind, 

der Erkenntnisse der sozialistischen Militarwissenschaft, 

der Normen des sozialistischen Rechts und der sozialistischen Ethik und Mo

ral, 

der fortschrittlichen Traditionen der deutschen Arbeiterklasse, 

der tschekistischen Kampftraditionen, 

der sozialistischen Beziehungen zwischen Vorgesetzten und UntersteIlten. 

2.3	 Die militarische Disziplin ist Voraussetzung fur das zielgerichtete, einheitliche 

und geschlossene Handeln der Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit, 

fur das Erreichen einer hohen Einsatzbereitschaft und hervorragender Ergebnisse 

im Kampf gegen den Feind. 

2.4	 Die militarische Disziplin im Ministerium fur Staatssicherheit ist von Entschluss

kraft und Aktivitat gekennzeichnet und befahigt die Angehorigen des Ministeri

urns fur Staatssicherheit, Belastungen zu ertragen und auftretende Schwierigkeiten 

zu uberwinden. Sie erfordert den Einsatz aIler geistigenund korperlichen Krafte, 

Schopfertum und Initiative, und ist eine Voraussetzung fur die bewusste Mitge

staltung des geseIlschaftlichen Lebens in der sozialistischen GeseIlschaft unter 

den Bedingungen und entsprechend den Erfordemissen des Dienstes im Ministe

rium fur Staatssicherheit. 

3.	 Die Beziehungen der Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicher
heit untereinander, das Verhaltnis zwischen Vorgesetzten und Unter
stellten 

3.1	 Die Beziehungen der Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit unterein

ander basieren auf dem gemeinsamen Klassenbewusstsein, auf den durch die Ver

fassung garantierten gleichen Ptlichtenund Rechten aIler Burger und auf der 

Ubereinstimmung von geseIlschaftlichen, koIlektiven und personlichen Interessen. 

Sie sind durch gegenseitige Achtung, kameradschaftliche Hilfe und gegenseitiges 

Vertrauen gepragt. 

1m Ministeriumfur Staatssicherheit entwickeln sich die Beziehungen der Vorge

setzten und UntersteIlten insbesondere in der Richtung weiter, gemeinsam die so

zialistischen Errungenschaften gegen aIle Anschlage des Klassenfeindes zu ver

teidigen. 

3.2	 Die Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit wirken in ihren Dienstein

heiten. Jeder von ihnen tragt, unabhangig von seiner SteIlung im KoIlektiv, durch 

die initiativreiche Erfullung seiner Aufgaben vor der GeseIlschaft und seinen 

Vorgesetzten die Mitverantwortung fur die Losung aIler dem KoIlektiv gesteIlten 
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Aufgaben. Die Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit unterstutzen 

sich mit Rat und Tat. Ihre Gemeinsamkeit bewahrt sich vor allem im Kampf ge

gen den Feind, in dergegenseitigen Erziehung zu sozialistischen Personlichkeiten, 

bei der Uberwindung von Schwierigkeiten, bei hohen Belastungen, Entbehrungen 

und in der Gefahr. 

3.3	 Die Diensteinheiten werden von Vorgesetzten geleitet. Vorgesetzte sind diejeni

gen Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit, denen andere Angehorige 

des Ministeriums fur Staatssicherheit standig oder zeitweilig durch Befehl unter

stellt sind. 

3.4	 Die Vorgesetzten sind Leiter der ihnen unterstellten Angehorigen des Ministeri

urns fur Staatssicherheit und besitzen die Ptlicht und das Recht, die notwendigen 

Befehle zur ErfUllung der Aufgaben zu erteilen. Sie haben die Pflicht, standig die 

ordnungsgemalle Erfullung der dienstlichen Aufgabensowie die Erfullung der 

Ptlichten und die Gewahrleistung der Rechte der Unterstellten zu sichem und in 

ihrem Verhalten stets Vorbild zu sein. 

Die Vorgesetzten haben die ihnen Unterstellten so anzuleiten und auszubilden, 

dass die Deutsche Demokratische Republik jederzeit gegen jeden Anschlag des 

Klassenfeindes gesichert ist. Sie tragen die volle Verantwortung dafur, dass in ih

rem Verantwortungsbereich alle Aufgaben zum Schutz und zur Sicherung des so

zialistischen Vaterlandes und der sozialistischen Staatengemeinschaft, zum Schutz 

der sozialistischen Ordnung und des friedlichen Lebens der Burger zuverlassig er

fullt werden, die sozialistische Gesetzlichkeit gewahrt und kompromisslos im 

Kampf gegen die Feinde durchgesetzt wird. 

Dabei haben die Vorgesetzten insbesondere die Pflicht, ihre Unterstellten so zu 

erziehen, dass ihre Treue und Ergebenheit zur Arbeiterklasse und der marxistisch

leninistischen Partei sowie zu ihrem sozialistischen Staat standig weiter vertieft 

unddie unverbruchliche Freundschaft zur Sowjetunion, dem sowjetischen Bru

derorgan und den Bruderorganen der anderen Lander der sozialistischen Staaten

gemeinschaft unablassig gefestigt werden. 

Die Vorgesetzten haben die ihnen Unterstellten gut zu kennen, sich urn sie zu sor

gen, ihre Ehre und Wurde standig zuachten, sie zur Losung ihrer Aufgaben all

seitig zu befahigen und dabei ihre schopferische Initiative zu entfalten und zu nut

zen. 

3.5	 Die konkreten Pflichten und Rechte der Vorgesetzten werden durch die festge

legten Dienststellungen bestimmt. Das Vorgesetztenverhaltnis wird grundsatzlich 

aus der Dienststellung abgeleitet und druckt sich in der Regel durch einen hoheren 

Dienstgrad aus. Der Dienstgrad allein begrundet kein Vorgesetztenverhaltnis, 

3.6	 In aufiergewohnlichen Situationen, in denen ein Vorgesetzter seine Pflichten und 

Rechte gegenuber ihm Unterstellten nicht wahmehmen kann, ist der jeweils 

Dienstgradhochste verpflichtet und berechtigt, auf eigenen Entschluss ein zeit
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weiliges Vorgesetztenverhaltnis gegeniiber anderen Angehorigen des Ministeri


urns fur Staatssicherheit zu begriinden.
 

Dieses Vorgesetztenverhaltnis besteht nur fur die Dauer der auflergewohnlichen
 

Situation bzw. der zu erfullenden Aufgabe.
 

4.	 Die Einzelleitung 

4.1	 Die Einzelleitung ist das grundlegende Fiihrungsprinzip im Ministerium fur 

Staatssicherheit. Sie ist die spezifische Form der Verwirklichung des demokrati

schen Zentralismus und verkorpert die Einheit von politischer, operativer, milita

rischer, okonomischer und administrativer Fiihrung. 

Sie fordert und fordert die militarische Disziplin und eine straffe Ordnung und 

gibt zugleich Raum fur das bewusste und schopferische Mitwirken aller Angeho

rigen des Ministeriums fur Staatssicherheit bei der Erfullung der gestellten Auf

gaben. 

4.2	 In Verwirklichung des Prinzips der Einzelleitung werden zur Regelung des Diens

tes und zur Erfullung der Aufgaben im Ministerium fur Staatssicherheit vom Mi

nister fur Staatssicherheit und von den anderen dazu befugten Vorgesetzten auf 

der Grundlage und in Durchfuhrung der Beschliisse der Partei der Arbeiterklasse 

und der Verfassung, der Gesetze und der anderen Rechtsvorschriften der Deut

schen Demokratischen Republik dienstliche Bestimmungen erlassen und Befehle 

erteilt. 

Die dienstlichen Bestimmungen und Befehle legen den Unterstellten konkrete 

Pflichten auf, bestimmen die erforderlichen Befugnisse und sind bedingungslos zu 

erfullen. 

4.3	 Der Minister fur Staatssicherheit bestimmt entsprechend den politischen, operati

ven, militarischen, okonomischen und administrativen Erfordemissen, welche 

Arten von dienstlichen Bestimmungen und Befehlen zur Regelung des Dienstes 

und zur Erfullung der Aufgaben im Ministerium fur Staatssicherheit erlassen bzw. 

erteilt werden konnen. 

5.	 Die Mitwirkung an der Gestaltung des Dienstes durch die Angehori
gen des Ministeriums fur Staatssicherheit 

5.1	 Die Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit sind verpflichtet und be

. rechtigt, den Dienst initiativreich mitzugestalten. Das driickt sich in erster Linie in 

der exakten und schopferischen Erfullung der dienstlichen Bestimmungen und Be

fehle der Vorgesetzten aus. Weitere Fonnen des Mitwirkens an der Gestaltung des 

Dienstes sind insbesondere die aktive Teilnahme an der Arbeit in den Parteiorga

nisationen, den gesellschaftlichen Organisationen, der Neuererbewegung sowie 

die Wahmehmung des in der Verfassung festgelegten und in den nachfolgenden 

Grundsatzen naher bestimmten Rechts auf Eingaben und Beschwerden. 
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5.2	 Die Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit konnen sich in allen 

dienstlichen und personlichen Angelegenheiten mit Eingaben und Beschwerden 

schriftlich oder mundlich an die Vorgesetzten wenden. 

Diese Eingaben und Beschwerden sind grundsatzlich auf dem Dienstweg einzu

reichen. Bei Gefahrdung der Sicherheit, Kampfkraft oder Einsatzbereitschaft kon

nensich die Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit direkt an hohere 

Vorgesetzte wenden. 

Richtet sich eine Beschwerde gegen einen Vorgesetzten,so ist sie dessen unmit

telbarem Vorgesetzten vorzutragen oder bei ihm einzureichen. 

Die Eingaben und Beschwerden konnen bis zum Vorsitzenden des Nationalen 

Verteidigungsrates eingereicht werden. FUr die Art und Weise, den Zeitpunkt und 

den Ort der Ubermittlung der Eingaben und Beschwerden an die Vorgesetzten 

sind die dienstlichen Bestimmungen maBgebend. Das Recht auf Eingaben und 

Beschwerden hebt festgelegte Ptlichten zur Abgabe dienstlicher Meldungen nicht 

auf. 

5.3	 Die Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit konnen Eingaben und Be

schwerden direkt an das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands richten. 

5.4	 In allen auBerdienstlichen Angelegenheiten konnen sich die Angehorigen des Mi

nisteriums fur Staatssicherheit nach den allgemeinen Rechtsvorschriften mit Ein

gaben an die Volksvertretungen, ihre Abgeordneten oder die staatlichen bzw. 

wirtschaftsleitenden Organe wenden. 

6.	 Die Anerkennung hoher Leistungen und die Verantwortlichkeit der 
Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit bei der Verletzung 
von Ptlichten 

6.1	 Die Anerkennung hoher Leistungen ist ein wirksames Mittel fur die Erziehung der 

Angehorigen des Ministeriums furStaatssicherheit zu bewusst handelnden und 

standhaften sozialistischen Personlichkeiten. Die Anerkennung hoher Leistungen 

kann durch Belobigungen oder durch Verleihung staatlicher Auszeichnungen er

folgen. 

Der Minister fur Staatssicherheit legt die einzelnen Arten der Belobigungen fest. 

Die Verleihung staatlicher Auszeichnungen erfolgt nach den dafur geltenden 

Rechtsvorschriften. 

6.2	 Die schuldhafte Verletzung oder Nichterfullung der in den Rechtsvorschriften, 

dienstlichen Bestimmungen und Befehlen festgelegten Ptlichten und Rechte der 

Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit kann disziplinarische, materi

elle oder strafrechtliche Verantwortlichkeit begrunden. 

Die einzelnen Arten der Verantwortlichkeit schlieBen einander nicht aus. 
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Urn so1chen Handlungsweisen vorzubeugen, haben die Vorgesetzten Ursachen
 

und begunstigende Bedingungen fur Verstolie gegen die sozialistische Gesetzlich


keit und Ordnung im Ministerium fur Staatssicherheit aufzudecken und zu besei


tigen.
 

Die strafrechtliche und materielle Verantwortlichkeit wird in den dazu erlassenen
 

Rechtsvorschriften geregelt. Die Ma13nahmen, die sich aus der Verantwortlichkeit
 

der Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit ergeben, sind so anzuwen


den, dass sie die Entwicklung sozialistischer Personlichkeiten fordern.
 

6.3	 Die Grenzen der Disziplinarbefugnisse der Vorgesetzten werden wie folgt festge

legt: 

Arrest in der Arrestanstalt bis 10 Tage; 

Herabsetzung im Dienstgrad und in der Dienststellung; 

vorzeitige Entlassung aus dem Dienst des Ministeriums fur Staatssicherheit. 

Einzelheiten werden in dienstlichen Bestimmungen geregelt. 

6.4	 Bei offenem Ungehorsam oder Widerstand eines Unterstellten ist der Vorgesetzte 

verpflichtet und berechtigt, alle zurWiederherstellung der militarischen Disziplin 

und Ordnung erforderlichen Ma13nahmen, bis zur Anwendung des auBersten 

Zwanges, zu treffen. 

6.5	 1m Interesse der Aufrechterhaltung und Durchsetzung der militarischen Disziplin 

und Ordnung bzw. der Wahrung der sozialistischen Gesetzlichkeit hat jeder 

Dienstgradhohere oder -gleiche die Ptlicht und das Recht, einen .ihm nicht unter

stellten Dienstgradniederen bzw. -gleichen zurechtzuweisen, wenn ein Vorge

setzter des Dienstgradniederen bzw. -gleichen nicht anwesend oder aus anderen 

Grunden dazu zeitweilig au13erstande ist. Ein Dienstgradhoherer kann einen 

Dienstgradniederen in so1chen Fallen auch arretieren. 

7.	 Schlussbestimmungen 

7.1	 Der Minister fur Staatssicherheit erlasst auf der Grundlage dieser Dienstordnung 

die notwendigen dienstlichen Bestimmungen. 

7.2	 Diese Dienstordnung tritt am 1. August 1972 in Kraft. 
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Dokument 34 

Januar 1976 

Richtlinie Nr. 1/76 zur Entwicklnng und Bearbeitung Operativer 
Vorgange (OV) 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, Bdf.-Dok. 3234. - Druck, 59 S. - keine MfS-DSt-Nr.
 
DokumentenkopfIVermerke: [Auf Deckblatt, S. 1:] Ministerrat der Deutschen Demokratischen Repu

blik, Ministerium fur Staatssicherheit, Der Minister - Geheime Verschlusssache GVS MfS 008-100/76

1161. Ausf., 30 Bl. - [AufS. 59, nach Text] Mielke, Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 1501 Ex. - Standardverteiler - RL 1/76 fuhrt diverse Bestimmungen zu
 
Operativen Vorgangen v. a. in Anweisungen zu Vorgangsarten.Hrokumente 4, 9, 13 u. 20 in dieser
 
Edition) weiter. - AuBer Kraft durch Auflosung MfS/AfNS (Gemaf Schreiben v. 29.11.1989 zur Redu

zierung dienstlicher Bestimmungen - Anlage 2 - gehort dieses Dokument zu den Bestimmungen, die als
 
Ubergangsregelung weiter gultig sein sollten),
 
Anlagen/Nachgeordnete Bestimmungen: 1. Dill v. Januar 1976 (VVS 113/76): Registrierung und Erfas

sung von OV sowie Fiihrung der Vorgangsakten (BStU, MfS, BdL-Dok. 3235) - Schreiben zur Durch

setzung von Richtlinie und 1. Dill v.1.3.1976 (BStU, MfS, BdL-Dok. 3238) - 2. Dill v. 15.2.1985
 
(GVS 6/85): Bearbeitung Zentraler Operativer Vorgange (BStU, MfS, BdL-Dok. 3237).
 

Gliederung 

[... ] 

Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR, die
 

allseitige Starkung der sozialistischen Staatengemeinschaft, die weitere Durchsetzung
 

der Prinzipien der friedlichen Koexistenz und der Kampf urn die Erhaltung und Siche


rung des Friedens erfolgen in harter Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialis


mus.
 

Der zuverlassige Schutz der gesellschaftlichen Entwicklung und die allseitige Ge


wahrleistung der inneren Sicherheit der DDR erfordern vom Ministerium fur Staatssi


cherheit die zielstrebige, konzentrierte und schwerpunktmafiige vorbeugende Verhin


derung, Aufdeckung und Bekampfung aller subversiven Angriffe des Feindes.
 

Eine wichtige Voraussetzung fur die erfolgreiche Losung dieser Hauptaufgabe ist die
 

standige Qualifizierung der Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange auf der
 

Basis einer schwerpunktbezogenen politisch-operativen Grundlagenarbeit zur Ge


wahrleistung der Sicherheit und Ordnung im jeweiligen Verantwortungsbereich.
 

Mit der zielstrebigen Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange ist vorallem
 

vorbeugend ein Wirksamwerden feindlich-negativer Krafte zu unterbinden, das Ein


treten moglicher Schaden, Gefahren oder anderer schwerwiegender Folgen feindlich


negativer Handlungen zu verhindem und damit ein wesentlicher Beitrag zur kontinu


ierlichen Durchsetzung der Politik der Partei- und Staatsfuhrung zu leisten.
 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben ihre Fuhrungs- und Leitungstatigkeit
 

auf die Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange zu konzentrieren und zu
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gewahrleisten, dass die operativen Krafte und Mittel, insbesondere die 1M und GMS,
 

zur Losung dieser Aufgaben konzentriert eingesetzt und entwickelt werden. Durch die
 

Leiter aller Leitungsebenen sind alle Moglichkeiten zur zielgerichteten politisch


ideologischen Erziehung der operativen Mitarbeiter und zu ihrer tschekistischen Befa


higung fur eine qualifizierte Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange zu
 

nutzen.
 

Die Losung der in dieser Richtlinie festgelegten Aufgaben hat im engen Zusammen


hang mit der Durchsetzung der in anderen Grundsatzdokumenten, wie den Richtlinien
 

Nr. 11681, 2/68,2 11703 und 1/714, sowie in den anderen dienstlichen Bestimmungen
 

festgelegten politisch-operativen Aufgaben zu erfolgen.
 

Bei der Ftlhrungs- und Leitungstatigkeit zur Qualifizierung der Entwicklung und Bear


beitung Operativer Vorgange, bei der Vorbereitung und Durchfuhrung aller darauf
 

gerichteten politisch-operativen MaBnahmen sowie bei der Fuhrung der Vorgangsak


ten sind die Festlegungen tiber die Gewahrleistung von Konspiration und Geheimhal


tung konsequent durchzusetzen.
 

1.	 Die zielstrebige Entwicklung Operativer Vorgange 

1.1	 Die systematische, schwerpunktbezogene Erarbeitung von Ausgangsmate

rialien fur Operative Vorgange mit hoher sicherheitspolitischer Bedeutung 

Zur Verwirklichung der dem MfS von der Partei- und Staatsfuhrung gestellten Aufga

ben hat die Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange vor allem 

zur Sicherung politisch-operativer Schwerpunktbereiche und zur Bearbeitung poli

tisch-operativer Schwerpunkte zu erfolgen. Das schlieBt ein, wenn Hinweise auf feind

lich-negative Handlungen auBerhalb bisher erkannter politisch-operativer Schwer

punktbereiche bekannt werden, diese ebenfalls zielstrebig zu Ausgangsmaterialien fur 

Operative Vorgange zu entwickeln bzw. anderweitig zu klaren, Es ist zu gewahr

leisten, dass alle Hinweise auf feindlich-negative Handlungen rechtzeitig erkannt und 

konzentriert bearbeitet werden. 

Die Leiter haben zu gewahrleisten, dass Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange 

vor allem dort entwickelt werden, wo 

durch feindliche Angriffe die groliten Gefahren fur die innere Sicherheit der DDR 

hervorgerufen werden konnen; 

Richtlinie 1/68 fur die Zusammenarbeit mit GMS und 1M. In: Muller-Enbergs, Helmut (Hg.): Inof
fizielle Mitarbeiter des Ministeriums fur Staatssicherheit, Richtlinien und Durchfuhrungsbestim
mungen. 1. und2. Aufl., Berlin 1996,3., durchges. Aui1. 2001, 544 S. 

2	 Richtlinie 2/68 fur die Arbeit mit 1M im Operationsgebiet. In: Muller-Enbergs, Helmut (Hg.): Inof
fizielle Mitarbeiter des Ministeriums fur Staatssicherheit. Teil 2: Anleitungen fur die Arbeit mit 
Agenten, Kundschaftern und Spionen in der Bundesrepublik Deutschland. 1. und 2. Aufl., Berlin 
1998,1118 S. 

3 Richtlinie 1/70: Planungsrichtlinie (BStU, MiS, BdL-Dok. 2550).
 
4 Richtlinie 1/71 tiber die operative Personenkontrolle (Dokument 31 in dieserEdition).
 



247
 

der Feind nach unseren Erkenntnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit angreifen
 

wird und bedeutende Schaden herbeifuhren kann;
 

feindlich-negative Handlungen, Einflusse und Gefahren sowie andere, die gesell


schaftliche Entwicklung storende und hemmende Erscheinungen offensiv zu be


kampfen sind;
 

begunstigende Bedingungen und Umstande fur die Schadigung der DDR bzw. den
 

Missbrauch, die Ausnutzung und die Einbeziehung von Burgern der DDR in die
 

Feindtatigkeit vorbeugend zu beseitigen sind.
 

Die systematische Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange er

fordert die grundliche und allseitige politisch-operative Durchdringung der politisch

operativen Schwerpunktbereiche. Sie hat folgenden Anforderungen gerecht zu werden: 

1.	 Die umfassende Vertiefung der Kenntnisse tiber die sicherheitspolitische Bedeu

tung der politisch-operativen Schwerpunktbereiche, insbesondere hinsichtlich ih

rer Bedeutung fur die Erfiillung der von der Partei- und Staatsfiihrung gestellten 

Aufgaben und der in der Vergangenheit gegen die politisch-operativen Schwer

punktbereiche gerichteten feindlichen Angriffe bzw. aufgetretenen feindlich

negativen Handlungen. 

2.	 Die Herausarbeitung der Bereiche, Prozesse, Personenkreise und Personen, die 

innerhalb des politisch-operativen Schwerpunktbereiches bedeutenden Einfluss 

auf die planmalrige Realisierung der gesellschaftlichen Schwerpunktaufgaben ha

ben, zu denen operativ bedeutsame Hinweise vorliegen und die aus anderen 

Grunden im Mittelpunkt zu erwartender feindlicher Angriffe stehen. 

3.	 Die Gewahrleistung einer standigen Ubersicht tiber alle im politisch-operativen 

Schwerpunktbereich vorhandenen operativen Materialien, Personenkontrollakten, 

Operativen Vorgange sowie anderen mitdem politisch-operativen Schwerpunkt

bereich im Zusammenhang stehenden politisch-operativen Arbeitsergebnisse, ins

besondere die Ergebnisse der Klarung der Frage »Wer ist wer?« im politisch

operativen Schwerpunktbereich, und deren exakte Analyse. 

Der Einsatz der 1M und GMS ist bei der politisch-operativen Durchdringung der poli

tisch-operativen Schwerpunktbereiche zu konzentrieren auf das Erkennen und Heraus

arbeiten von 

Hinweisen auf feindlich-negative Handlungen;
 

Personen bzw. Personenkreisen in den politisch-operativen Schwerpunktberei


chen, auf die sich der Feind konzentriert und tiber die er seine Plane, Absichten
 

und MaBnahmen durchzusetzen versucht, und Moglichkeiten des Feindes (Wege,
 

Verbindungen, Kontakte), auf diese Personenkreise Einfluss zu nehmen und wirk


sam zu werden;
 

begunstigenden Bedingungen und Umstanden fur die Durchfiihrung und Ver


schleierung feindlich-negativer Handlungen;
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imperialistischen Geheimdiensten und anderen feindlichen Zentren, Organisatio


nen und Kraften, die gegen den politisch-operativen Schwerpunktbereich wirksam
 

werden;
 

Bereichen, Prozessen, Personenkreisen und Personen im politisch-operativen
 

Schwerpunktbereich, die fur die Gewahrleistung der Sicherheit und Ordnung so


wie die Erfullung der gesellschaftlichen Schwerpunktaufgaben von besonderer
 

Bedeutung sind;
 

Hinweisen auf operativ bedeutsame Vorkommnisse, Gefahren und Sachverhalte
 

und damit im Zusammenhang stehende Personen.
 

Auf der Grundlage der dabei erarbeiteten Informationen haben die Leiter der operati

yen Diensteinheiten den unterstellten Leitern und operativen Mitarbeitern konkret vor

zugeben, 

welche Bereiche, Prozesse, Personenkreise und Personen, die innerhalb des poli


tisch-operativen Schwerpunktbereiches bedeutenden Einfluss auf die Erfiillung
 

der gesellschaftlichenSchwerpunktaufgaben haben, durch den konzentrierten Ein


satz der operativen Krafte und Mittel langfristig und kontinuierlich zu sichern
 

sind;
 

wo und wann vorrangig Ausgangsmaterialien tiber welche Personen oder Sach


verhalte zur Abwehr feindlich-negativer Handlungen zu entwickeln sind;
 

wo und wann bei Vorliegen von Hinweisen auf die Planung, Vorbereitung und
 

Durchfuhrung von Terror- oder Diversionsverbrechen, von staatsfeindlichem
 

Menschenhandel, ungesetzlichem Verlassen der DDR, Gewaltverbrechen sowie
 

schweren Militarstraftaten das Einleiten von SofortmaBnahmen zu deren rechtzei


tigen Verhinderung notwendig ist;
 

auf der Grundlage welcher bereits verdichteter und uberprufter Ausgangsmateria


lien ein Operativer Vorgang anzulegen ist;
 

wo, wann und wie Informationen an andere Staats- und wirtschaftsleitende Orga


ne, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftliche Organisatio


nen und Krafte zur Einleitung wirksamer vorbeugender MaBnahmen zu ubergeben
 

sind.
 

Die erforderlichen politisch-operativen Aufgaben und MaBnahmen zur Entwicklung
 

Operativer Vorgange sind entsprechend der Richtlinie Nr. 1/70 in die Arbeitsplane der
 

Diensteinheiten aufzunehmen.
 

Fur die Schaffung von Voraussetzungen zur Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur
 

Operative Vorgange ist eine auf die politisch-operativen Schwerpunktbereiche bezo


gene standige analytische Einschatzung (Bestandsaufnahme) der Wirksamkeit der ope


rativen Krafte und Mittel, insbesondere der 1M und GMS, vorzunehmen, Dabei ist vor


rangig zu erarbeiten:
 

welche 1M und GMS ZUf zielstrebigen Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur 

Operative Vorgange zur Verfugung stehen; 
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mit welchen Auftragen die 1M und OMS bisher eingesetzt wurden, welche Meg


lichkeiten vorhanden sind und welche politisch-operativen Ergebnisse bisher
 

durch die 1M und OMS erzielt wurden;
 

welcher konkrete Stand bei der planmaliigen Qualifizierung der 1M und OMS zur
 

Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange erreicht wurde.
 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben auf der Grundlage dieser Einschat

zungen festzulegen: 

wie die operativen Krafte und Mittel, insbesondere die 1M und OMS, zur vorbeu

genden Verhinderung und Aufdeckung von feindlich-negativen Handlungen ein

zusetzen sind; 

welche MaBnahmen zur weiteren Qualifizierung und Profilierung der 1M und 

OMS eingeleitet werden mussen; 

wie bestehende LUcken bei der Sicherung der politisch-operativen Schwerpunkt

bereiche, insbesondere durch zielgerichtete Gewinnung geeigneter 1M und OMS, 

zu schlieBen sind; 

wie vorhandene Moglichkeiten fur die Entwicklung Operativer Vorgange zu er

schlieBen sind. 

Diese Festlegungen sind in die Arbeitsplane und die Bearbeitungskonzeptionen fur die 

politisch-operativen Schwerpunktbereiche aufzunehmen und haben die erforderlichen 

Verantwortlichkeiten und Termine zu enthalten. 

1.2	 Der qualifizierte Einsatz der 1M und GMS zur Entwicklung von Aus

gangsrnaterialien fur Operative Vorgange 

1.2.1 Die Einsatzrichtungen der 1M und GMS zur Entwicklung von Ausgangsmateria

lien fur Operative Vorgange 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten und die operativen Mitarbeiter habenent

sprechend ihrer Verantwortlichkeit auf der Grundlage der Ergebnisse der politisch

operativen Durchdringung der politisch-operativen Schwerpunktbereiche den weiteren 

personen- und sachbezogenen Einsatz der 1M und OMS festzulegen, zu organisieren 

und zu kontrollieren. 

DerEinsatz der 1M und OMS. ist auf die Erarbeitung und Dokumentierung so1cher In

formationen und Beweise zu orientieren, die Hinweise auf feindlich-negative Hand

lungen enthalten. Gleichzeitig sind vorbeugende und schadenverhutende MaBnahmen 

zu realisieren. 

Generelle Einsatzrichtungen der 1M und OMS sind: 
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1.	 Feststellung und Aufklarung von Hinweisen auf Erscheinungsformen und Aus

wirkungender po1itisch-ideo1ogischen Diversion, der feindlichen Kontaktpoli

tik/Kontakttatigkeit und der feindlichen Stutzpunkttatigkeit 

Zur Feststellung und Aufklarung derpolitisch-ideologischen Diversion ist mit den 1M 

und GMS vor allem zu erarbeiten, 

welche Mittel und Methoden angewandt werden; 

uber welche Kanale sie wirksam wird; 

wer zu den Tragern und Verbreitem gehort; 

welche nachweisbaren Auswirkungen, insbesondere unter den Zielgruppen, es 

gibt; 

welche begunstigenden Bedingungen und Umstande vorhanden sind und wie sie 

uberwunden werden konnen. 

Zur	 Feststellung und Aufklarung der feindlichen Kontaktpolitik/Kontakttatigkeit ist 

mit den 1M und GMS vor allem zu erarbeiten, 

wie operativ bedeutsame Kontakte hergestellt, aufrechterhalten und ausgebaut und 

welche Personen hierzu eingesetzt werden; 

welche Personen bereits operativ bedeutsame Kontakte haben bzw. bei welchen 

Hinweise dazu vorliegen; 

in welchen Bereichen sich operativ bedeutsame Kontakte konzentrieren; 

welche Auswirkungen eingetreten sind; 

welche imperialistischen Geheimdienste, anderen feindlichen Zentren, Organisa

tionen und Krafte besondere Aktivitaten entwickeln und welche Methoden sie da

bei anwenden; 

welche Ruckverbindungen zur feindlichen Kontakttatigkeit genutzt werden; 

welche Kontaktaktivitaten von den bevorrechteten Personen ausgehen. 

Zur	 Feststellung und Aufklarung der feindlichen Stutzpunkttatigkeit ist mit den 1M 

und GMS vor allem zu erarbeiten, 

welche imperialistischen Geheimdienste, anderen feindlichen Zentren, Organisa

tionen und Krafte bestrebt sind, feindliche Stiitzpunkte (Einzelpersonenoder 

Gruppen) zu schaffen; 

we1che Mittel und Methoden sie dabei anwenden und wie sich das stufenweise 

Vorgehen vollzieht; 

an welchen Personen besonderes Interesse besteht und wo es Anzeichen fur die 

Wirksamkeit feindlichen Vorgehens gibt; 

welche Merkmale diese Personen aufweisen, wie z. B. erne feindlich-negative 

Einstellung zur DDR; bestimmte Personlichkeitseigenschaften wie Karrierismus, 

Egoismus, Bestechlichkeit; eine berufliche Stellung und Qualifikation, die Mog

lichkeiten beinhaltet, Entscheidungen zum Schaden der DDR herbeizufuhren; 

dienstliche oder private Verbindungen zu Personen in Konzemen und anderen 

Einrichtungen der verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche der BRD, anderer 
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nichtsozialistischer Staaten und Westberlins sowie zu Personen in staatlichen Ein

richtungen dieser Lander bzw. im Senat von Westberlin, die als Organisatoren der 

feindlichen Sttitzpunkttatigkeit in der DDR auftreten. 

Zur Aufdeckung der verbrecherischen Tatigkeit der imperialistischen Geheimdienste 

in ihrer gesamten Breite sind die IMund GMS im Rahmen dieser Einsatzrichtung ziel

gerichtet zu beauftragen und zu instruieren. Die Moglichkeiten der IM und GMS sind 

daruber hinaus zielgerichtet zur Erarbeitung von Einschatzungen tiber Veranderungen 

im Vorgehen des Feindes, seine Ziele und Interessen und damit zur Vervollstandigung 

des Feindbildes zu nutzen. 

2.	 Feststellung und Aufklarung von Hinweisen auf beabsichtigte vorbereitete, ver

suchte oder bereits durchgefiihrte staatsfeindliche Handlungen und angrenzende 

schwere Straftaten der allgemeinen Kriminalitat sowie andere feindlich-negative 

Handlungen 

Dabei sind solche feindlich-negativen Handlungen zu beachten, die vom Feind be


wusst unterhalb der Grenze strafrechtlicher Re1evanz gehalten werden.
 

Mit den IM und GMS sind Informationen und Beweise zu erarbeiten, aus denen sich
 

Hinweise auf die Verletzung konkreter Straftatbestande ergeben, wie
 

Landesverratsverbrechen und Geheimnisverratsdelikte;
 

staatsfeindlicher Menschenhandel, ungesetzliches Verlassen der DDR;
 

Sabotage oder Diversionsverbrechen, Vertrauensmissbrauch, Untreue zum Nach


teil des sozialistischen Eigentums, Bestechung, Straftaten gegen die allgemeine
 

Sicherheit;
 

Terrorverbrechen, Waffendelikte, Straftaten gegen Leben oder Gesundheit;
 

staatsfeindliche Hetze, staatsfeindliche Gruppenbildung sowie andere kriminelle
 

Personenzusammenschlusse, schwerwiegendeStraftaten gegen die staatliche und
 

offentliche Ordnung, wie insbesondere Rowdytum, Zusammenrottungen.
 

3. Feststellung und Aufklarung operativ bedeutsamer Vorkommnisse 

Die IM und GMS sind in Verbindung mit kriminal- und operativ-technischen und an

deren Mitteln und Methoden vorrangig einzusetzen zur 

Feststellung der Ursachen;
 

Feststellung von Hinweisen auf feindlich-negative Handlungen;
 

Feststellung eingetretener Schaden und Auswirkungen sowie des Eintretens einer
 

Gefahrdung der inneren Sicherheit der DDR;
 

Feststellung der Personenbewegung und Uberprufung operativ bedeutsamer Per

sonen;
 

Personen- und Sachfahndung;
 

Beschaffung von Beweisen bzw. von Vergleichsmaterial;
 

Mitarbeit in Expertenkommissionen.
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4.	 Feststellung und Aufklarung operativ bedeutsamer Verletzungen von Sicherheit, 

Ordnung und Disziplin 

Die 1M und GMS sind vorrangig einzusetzen zur 

Personifizierung der Verursacher; 

Aufklarung der Personlichkeit der Verursacher bzw. verdachtiger Personen sowie 

ihrer Motive und Zielstellungen. 

5.	 Feststellung und Aufklarung von Hinweisen auf Organisatoren und Inspiratoren 

staatsfeindlicher Tatigkeit im Operationsgebiet, die gegen den Verantwortungsbe

reich wirksam werden 

Mit geeigneten 1M ist eine aufgaben- und vorgangsbezogene politisch-operative Arbeit 

im bzw. nach dem Operationsgebiet zu gewahrleisten, 

Durch einen differenzierten und zielgerichteten, mit der Hauptverwaltung Aufklarung 

bzw. der jeweils zustandigen Hauptabteilung abgestimmten Einsatz dieser 1M, deren 

standiger grtmdlicher Uberprufung besondere Bedeutung beizumessen ist, sind vorran

gig Informationen zu gewinnen tiber 

Plane, Absichten, Ma13nahmen, Mittel und Methoden der imperialistischen Ge


heimdienste, anderer feindlicher Zentren, Organisationen und Krafte, die gegen
 

den Verantwortungsbereich gerichtet sind;
 

Personen, die zur Verwirklichung der feindlichen Plane und Absichten der impe


rialistischen Geheimdienste, anderer feindlicher Zentren, Organisationen und
 

Krafte eingesetzt werden sowie der Moglichkeiten (Wege, Verbindungen, Kon


takte u. a.), die dazu missbraucht bzw. benutzt werden;
 

Methoden und Bedingungen zur Verschleierung der Feindtatigkeit,
 

Auf der Grundlage dieser generellen Einsatzrichtungen ist unter Berticksichtigung der 

konkreten politisch-operativen Lage im Verantwortungsbereich sowie der Moglich

keiten und Fahigkeiten der 1M und GMS festzulegen, in welchen konkreten Einsatz

richtungen der jeweilige 1M bzw. GMS einzusetzen ist. 

1.2.2 Die Intensivierung des Einsatzes der 1M und GMS und die Gewinnung von 1M 

Zur Entwicklung perspektivvoller Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange ist die 

Intensivierung des Einsatzes der 1M und GMS zu konzentrieren auf: 

die standige Herausarbeitung sowie die personen- und sachbezogene Nutzung 

aller den 1M und GMS zur Verfugung stehenden operativen Moglichkeiten sowie 

die zielgerichtete Schaffung neuer operativer Moglichkeiten; 

die zielgerichtete politisch-operative Qualifizierung der 1M und GMS und ihre 

personen- und sachbezogene Auftragserteilung und Instruierung; 

die Entwicklung und den Einsatz von sachkundigen 1M (Experten-IM), die bei 

komplizierten Sachverhalten zur Ursachenfeststellung und weiteren Aufklarung 

beitragen konnen; 

die Befahigung der 1M, insbesondere zum 
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•	 Aufspuren und Erkennen operativ bedeutsamer Hinweise und Sachverhalte, 

•	 selbststandigen und richtigen Reagieren in allen politisch-operativen Situa

tionen, 

•	 Anwenden und Beherrschen qualifizierter, entwicklungsfahiger operativer 

Legenden, 

•	 Aufspuren und Sichem von Beweisen, 

•	 unmittelbaren personlichen Einsatz zur vorbeugenden Verhinderung von 

Schaden, Gefahren oder anderen schwerwiegenden Folgen feindlich

negativer Handlungen. 

Fur 1M, die zur Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange einge


setzt werden konnen, sind in den Plandokumenten, den Bearbeitungskonzeptionen fur
 

die politisch-operativen Schwerpunktbereiche und in den jahrlichen Einschatzungen
 

der 1M gemaf der Richtlinie Nr. 1/68 der konkrete Einsatz und die zur Realisierung
 

notwendigen grundsatzlichen politisch-operativen Aufgaben und MaJ3nahmen festzu


legen.
 

Ausgehend von den Ergebnissen der Bestandsaufnahme sind zur weiteren Qualifizie


rung der Arbeit am Feind und zur Schliellung der erkannten Lucken insbesondere sol


che 1M zu gewinnen, die gunstige Voraussetzungen haben,
 

in die Konspiration des Feindes einzudringen, feindlich-negative und schwanken

de Personen bzw. Personenkreise aufzuklaren, deren Vertrauen zu erringen sowie 

sie unter wirksamer Kontrolle zu halten; 

feindlich-negative Handlungen aufzudecken; 

komplizierte Vorkommnisse, Sachverhalte und Prozesse zu erkennen, operativ 

richtig einzuschatzen und zu ihrer Klarung wirksam beizutragen. 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass 

konkret festgelegt wird, wo und zur Losung welcher Aufgaben welche 1M zu ge

winnen sind; 

die operativen Mitarbeiter sich bei der Suche, Auswahl und Gewinnung auf Per

sonen konzentrieren, die den festgelegten Anforderungen entsprechen; 

die Moglichkeiten der Diensteinheit zur qualifizierten Gewinnung von 1M allseitig 

und ideenreich genutzt werden; 

die Methoden fur die Gewinnung von 1M angewandt werden, die entsprechend 

den Aufklarungsergebnissen notwendig sind. 

1.3	 Der zielgerichtete Einsatz weiterer operativer Krafte, Mittel und Methoden 

zur Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange 

Zur zielstrebigen Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange sind 

im Zusammenhang mit dem zielgerichteten Einsatz der 1M und GMS aIle anderen ope

rativen Krafte, Mittel und Methoden den politisch-operativen Erfordemissen entspre

chend zweckmaflig und sinnvoll einzusetzen. 
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Das betrifft insbesondere: 

operative Errnittlungen und Beobachtungen zur Feststellung und Uberprufung von
 

Hinweisen auf feindlich-negative Handlungen;
 

operative FahndungsmaBnahmen, vor allem im grenznberschreitenden Verkehr;
 

die Moglichkeiten der Abteilungen M, Postzollfahndung und 26 zur Feststellung
 

und Aufklarung feindlich-negativer Verbindungen;
 

operativ-technische und kriminal-technische Mittel und Methoden;
 

die Inforrnationsspeicher der Abteilungen M und Postzollfahndung, der Dienst


einheiten der Linie VI tiber den grenzuberschreitenden Verkehr sowie die Infor


mationsspeicher anderer Diensteinheiten;
 

die Moglichkeiten der Hauptabteilung IX bzw. der Abteilungen IX der Bezirks


verwaltungenIVerwaltungen im Rahmen
 

von Errnittlungsverfahren,
 

von Vorkomrnnisuntersuchungen,
 

von Prlifungshandlungen nach § 95 (2) StPO,
 

der Mitwirkung an der operativen Vorgangsbearbeitung,
 

der Nutzung spezieller Moglichkeiten der Untersuchungsarbeit.
 

Der Einsatz dieser Krafte, Mittel und Methoden zur Entwicklung von Ausgangsmate


rialien fur Operative Vorgange ist mit dem Einsatz der 1M und GMS zweckmallig zu
 

kombinieren bzw. hat Voraussetzungen fur den zielgerichteten Einsatz der 1M und
 

GMS zu schaffen.
 

Des Weiteren sind damit Inforrnationen der 1M und GMS zu uberprufen, zu vervoIl


standigen und zu verdichten sowie Beweise zu erarbeiten.
 

1.4	 Die standige politisch-operative Einschatzung, zielgerichtete Uberprufung 

und analytische Verarbeitung der gewonnenen Informationen 

AIle Inforrnationen, die im Ergebnis des Einsatzes der 1M und GMS und weiterer ope

rativer Krafte, Mittel und Methoden zur politisch-operativen Durchdringung des Ver

antwortungsbereiches erarbeitet werden, sind standig auf ihre politisch-operative und 

rechtliche Bedeutsamkeit einzuschatzen, zu uberprufen und durch eine qualifizierte 

analytische, insbesondere Vergleichsarbeit, weiter zu verdichten. Dabei sind alle Hin

weise einzubeziehen, die bei Vorkomrnnisuntersuchungen, operativen Errnittlungen, 

politisch-operativen Sicherheitsuberprufungen zu Personen, operativen Beobachtungen 

und der Durchflihrung operativer Aktionen erarbeitet werden. 

1.4.1 Aufgaben bei der Durchflihrung der Treffs
 

Die politisch-operative Einschatzung, Uberprufung, Analyse und Verdichtung der vor


liegenden und zu erarbeitenden Inforrnationen erfordert:
 



255
 

1. die Bewertung der po1itisch-operativen und rechtlichen Bedeutsamkeit 

Beim Treff ist herauszuarbeiten, ob. die gewonnenen Inforrnationen Hinweise auf 

feindlich-negative Hand1ungen oder andere die innere Sicherheit der DDR gefahrdende 

Hand1ungen entha1ten. 

Herauszuarbeiten ist insbesondere, inwieweit die erarbeiteten Inforrnationen Hinweise 

enthalten tiber 

Personen oder Personenkreise, die eine feind1ich-negative Tatigkeit ausuben, eine
 

feindlich-negative Einstellung haben oder auf die sich der Feind konzentriert bzw.
 

konzentrieren konnte;
 

imperia1istische Geheimdienste, andere feind1iche Zentren, Organisationen und
 

Krafte, die vorrangig gegen den Verantwortungsbereich tatig werden;
 

Personen in den po1itisch-operativen Schwerpunktbereichen, die fur die Gewahr


leistung der Sicherheit und Ordnung und die Erfullung der Aufgaben besonders
 

bedeutsam sind, und Moglichkeiten des Feindes, auf diese Personenkreise Ein


fluss zu nehrnen und wirksam zu werden;
 

begunstigende Bedingungen und Umstande fur die Durchfuhrung und Verschleie


rung feindlich-negativer Handlungen;
 

Personen, die unter Nutzung ihrer Moglichkeiten durch ihre Hand1ungen ein


schlielllich der Nichterfullung von Ptlichten Sicherheit und Ordnung entscheidend
 

gefahrden;
 

2.	 die Prufung der Vollstandigkeit und politisch-operative MaBnahmen zur Kom

p1ettierung 

Beim Treff sind alle Moglichkeiten der 1M und GMS zu nutzen, urn moglichst voll

standige Inforrnationen zu gewinnen bzw. Hinweise zu erarbeiten, mit welchen poli

tisch-operativen Mal3nahrnen die spatere Komplettierung erfolgen kann. Die tiefgrun

dige und umfassende Abschopfung der 1M und GMS unter besonderer Beachtung einer 

objektiven Berichterstattung verlangt eine qua1ifizierte Entgegennahme und Verar

beitung der Inforrnationen durch den operativen Mitarbeiter. Ein wichtiges Hilfsmittel 

dabei sind die 8 W-Fragen (wann, wo, was, wie, womit, warum, wer, wen); 

3.	 die Uberprufung auf Wahrheitsgehalt und auf Moglichkeiten zur Schaffung von 

Beweisen 

Durch gezie1te Befragung der 1M und GMS ist vor allem zu klaren, 

wie sie in den Besitz der Inforrnationen gelangt sind; 

welche Beziehungen zwischen den 1M und GMS und den Personen bzw. Sach

verhalten, die in der Information genannt wurden, bestehen; 

wer noch vom Gegenstand der Information Kenntnis hat; 

wer befragt werden konnte; 

welche Meglichkeiten zur Schaffung von Beweisen genutzt werden konnten; 
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4. die Festlegung weiterer politisch-operativer MaBnahmen
 

Auf der Grundlage der Einschatzung der gewonnenen Informationen ist :- soweit er


forderlich und moglich -zu entscheiden, welche weiteren Auftrage und Instruktionen
 

den 1M und GMS zu erteilen bzw. welche SofortmaBnahmen einzuleiten sind, z. B. bei
 

Hinweisen aufungesetzliches Verlassen der DDR, auf staatsfeindlichen Menschenhan- .
 

del, auf terroristische Anschlage und Handlungen und bedeutende Gefahrenzustande,
 

1.4.2. Aufgaben der operativen Mitarbeiter und Leiter bei der Auswertung der Treffs
 

Bei der Auswertung der Treffs ist zu prufen und zu dokumentieren, ob der Auftrag
 

durchgefuhrt wurde und welche weiteren politisch-operativen MaBnahmen, insbeson


dere zur Auftragserteilung und Instruierung der 1M und GMS, festzulegen sind.
 

Dabei ist zu sichem
 

das Vergleichen der erarbeiteten Informationen und ihre weitere Uberprufung,
 

Es ist zu prufen, ob dieerarbeiteten Informationen dem Auftrag und dem Infor


mationsbedarf entsprechen und ob bereits zur Person/Sache Informationen vorl ie


gen.
 

Es ist zu gewahrleisten, dass dazu vor allem die VSH-Kartei und die Kerbloch


kartei der Diensteinheit, soweit erforderlich, die zentralen Informationsspeicher
 

des MfS sowie die Informationsspeicher der anderen staatlichen Organe, genutzt
 

werden;
 

die Einleitung der erforderlichen politisch-operativen MaBnahmen zur Realisie


rung der Sofortmeldepflicht bei operativ besonders bedeutsamen Informationen
 

entsprechend den geltenden dienstlichen Bestimmungen und Weisungen;
 

die Entscheidunguber die Verwertung der Informationen.
 

Es ist zu sichem, dass alle operativ bedeutsamen Informationen erfasst und so
 

aufbereitet werden, dass die Speicherung und kontinuierliche Verdichtung ermog


licht wird;
 

die Entscheidung iiber einzuleitende politisch-operative MaBnahmen.
 

Es ist festzulegen, wie die in den Informationen enthaltenen Hinweise zu klaren
 

und welche politisch-operativen MaBnahmen dazu notwendig sind. Diese Ent


scheidung bezieht sich insbesondere auf den Einsatz der operativen Krafte, Mittel
 

und Methoden, die Einleitung der operativen Personenkontrolle (OPK), das Anle


gen Operativer Vorgange, die Einleitung von vorbeugenden, schadenverhiitenden
 

MaBnahmen und die Erarbeitung von Informationen an leitende Partei- und
 

Staatsfunktionare,
 

1.4.3 Aufgaben der Auswerter 

Durch die Auswerter ist zu sichem: 

der standige Vergleich aller neu gewonnenen mit den in der Diensteinheit bereits 

gespeicherten Informationen, insbesondere zu Tatbestandsmerkmalen, Verbin
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dungen und Angaben zu Personen,mit dem Ziel der Herausarbeitung von Aus


gangsmaterialien fur Operative Vorgange;
 

die luckenlose Erfassung und Speicherung alIer gewonnenen Informationen zu
 

Personen und Sachverhalten;
 

die systematische analytische Arbeit mit den gespeicherten Informationen ent


sprechend den aktuelIen politisch-operativen Erfordemissen;
 

die Ubergabe der im Ergebnis der analytischen Arbeit gewonnenen Informatio


nen, die Grundlage fur die Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative
 

Vorgange sein konnen, mit konkreten Vorschlagen fur die weitere Bearbeitung an
 

den zustandigen Leiter;
 

die Fuhrung der Ubersicht tiber die Ergebnisse der weiteren politisch-operativen
 

Arbeit zur Entwicklung von Ausgangsmaterialien und die standige Information
 

des Leiters der Diensteinheit tiber den erreichten Stand der .Bearbeitung.
 

1.5	 Die Einleitung und Nutzung der operativen Personenkontrolle zur Ent

wicklung von Ausgangsmaterialien ftir Operative Vorgange 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu sichem, dassdie OPK zielstrebig 

zur Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange genutzt bzw. an

gewandt und in diesen Prozess eingeordnet wird. 

Ausgehend von der Analyse der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte zu Personen und 

auf der Grundlage exakter KontrolIziele sind solche politisch-operativen MaBnahmen 

festzulegen und durchzufuhren, die auf die Erarbeitung des Verdachtes auf eine staats

feindliche Tatigkeit ausgerichtet sind. Bereits im Verlaufe der Bearbeitung der OPK 

sind vorbeugende und schadenverhutende MaBnahmen zu realisieren. Die Leiter und 

Mitarbeiter haben zur konsequenten Nutzung der Moglichkeiten der OPK fur die Ent

wicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange folgende Aufgaben zu 

losen: 

1.	 Die OPK ist auf die operativ bedeutsamen Personen und Personenkreise, vorran

gig in den politisch-operativen Schwerpunktbereichen, zu konzentrieren. 

Dazu sind die in den dienstlichen Bestimmungen und Weisungen gegebenen Ori

entierungen auf Personen bzw. Personenkreise entsprechend der konkreten poli

tisch-operativen Lage im Verantwortungsbereich durch die Leiter umzusetzen und 

zu prazisieren. 

Durch exakte Vorgaben ist zu gewahrleisten, dass mit dem Ziel der Entwicklung 

von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange solche Personen kontrolliert 

werden, bei denen tatsachlich operativ bedeutsame Anhaltspunkte auf feindlich

negative Handlungen vorliegen. 
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2.	 Die 1M und GMS sind zielstrebig zur Klarung der operativ bedeutsamen Anhalts

punkte zu Personen einzusetzen. 

Zur zielstrebigen Bearbeitung der OPK und zur Klarung der operativ bedeutsamen 

Anhaltspunkte sind die 1M offensiv einzusetzen, vorrangig uber den Weg der Her

stellung vertraulicher Beziehungen. 

Die 1M und GMS haben - ausgehend vom konkreten Inhalt und Charakter der tat

sachlich vorliegenden operativ bedeutsamen Anhaltspunkte - zu erarbeiten: 

Informationen zur Aufklarung von Handlungen und des Verhaltens der Per

sonen in den Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereichen, aus denen sich weitere 

Anhaltspunkte fur eine mogliche feindliche Tatigkeit erg eben, z. B. 

•	 uber konkrete Rechts- bzw. Pflichtverletzungen, 

•	 tiber Au.l3erungen und Reaktionen, die auf feindlich-negative Einstellun

gen und Zielstellungen hinweisen, 

•	 uber die Verbreitung revisionistischer und antisozialistischer Theorien, 

•	 uber den wiederholten Anfall an militarischen Objekten, 

•	 uber das erkennbare Interesse an geheimzuhaltenden Tatsachen, Gegen

standen, Forschungsergebnissenoder an der Art und Weise der Grenzsi

cherung; 

Informationen zur Aufklarung des Umfangs und des Inhaltes operativ be

deutsamer Verbindungen und Kontakte, insbesondere 

•	 zu Personen aus nichtsozialistischen Staaten und Westberlin, 

•	 zu so1chen Personen, die Verbindungen und Kontakte nach nichtsozialis

tischen Staaten und Westberlin unterhalten, 

•	 zu bevorrechteten Personen, die sich in der DDR aufhalten, 

•	 zu operativ bedeutsamen Personen, zu denen Verbindungen und Kon

takte wahrend dienstlicher oder privater Auslandsreisen aufgenommen 

wurden, 

•	 zu feindlich-negativ eingestellten Personen oder Personengruppen inner

halb der DDR; 

Informationen tiber die Entwicklung der Personlichkeit und ihrer politischen 

Einstellung, vor allem hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit und Wirksamkeit fur 

dasaktuelle oder zu erwartende Handeln bzw. Verhalten dieser Personen, 

z. B. uber 

•	 die Herkunft und Entwicklung sowie uber die Einstellung der Personen 

zur sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung, 

•	 das Verhalten wahrend politischer Hohepunkte und in Spannungs

situationen, 

das widerspruchliche Auftreten der Personen in den Arbeits-, Wohn- und 

Freizeitbereichen und deren Ursachen, 
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•	 die konkrete Einstellung zur Wahrnehmungubertragener Aufgaben und 

Rechtspflichten, 

•	 die Charakter- und Willenseigenschaften, die emen fordemden oder 

hemmenden Einfluss auf die Entscheidung zu einem nicht gesellschafts

gemaflen Verhalten haben konnen sowie 

•	 den Umgangskreis, vor allem hinsichtlich seines Einflusses auf die Ent

wicklung der Personlichkeit und ihrer politischen Einstellung sowie auf 

die Verhaltensweisen der Person. 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben - ausgehend von den Kontrollzielen 

eine standige Kontrolle uber die Ergebnisse der OPK zu gewahrleisten und sind ver

antwortlich, dass beim Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen rechtzeitig die 

erforderlichen Entscheidungen zum Anlegen Operativer Vorgange getroffen werden. 

1.6	 Die Zusammenarbeit der operativen Diensteinheiten zur Entwicklung von 

Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange 

Die Haupt-zselbststandigen Abteilungen haben darauf Einfluss zu nehmen und dazu 

beizutragen, dass Operative Vorgange mit hoher sicherheitspolitischer Bedeutung fur 

die Durchsetzung der Politik der Partei- und Staatsfuhrung entwickelt werden. Dazu 

hat die Zusammenarbeit der operativen Diensteinheiten des MfS nach folgenden 

Grundsatzen zu erfolgen: 

1.	 Auf der Grundlage meiner dienstlichen Bestimmungen und Weisungen sowie der 

meiner Stellvertreter haben die Leiter der Haupt-zselbststandigen Abteilungen und 

die Leiter der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen insbesondere in den Planorien

tierungen bzw. Planvorgaben vorzugeben, 

wo sich aktuelle bzw. perspektivische Sicherheitsbedurfnisse entwickeln;
 

wo in den politisch-operativen Schwerpunktbereichen bzw. zur Bearbeitung
 

welcher politisch-operativer Schwerpunkte Operative Vorgange zu entwi


ckeln sind;
 

auf welche konkreten feindlichen Angriffe sowie Mittel und Methoden der
 

Feindtatigkeit die politisch-operative Arbeit vorrangig zu konzentrieren ist;
 

wo welche operativen Krafte und Mittel vorrangig einzusetzen und zu schaf


fen sind;
 

welche operativen Methoden zur Entwicklung Operativer Vorgange mit ho


her sicherheitspolitischer Bedeutung anzuwenden sind.
 

2.	 Entsprechend meinem Befehl Nr. 299/655 haben die Haupt-zselbststandigen Ab

teilungen Ruckflussinformationen zu erarbeiten und nach entsprechender Bestati

5	 Befehl 299/65 tiber die Organisierung eines einheitlichen Systems der politisch-operativen Aus
wertungs- und Informationstatigkeit im Ministerium fur Staatssicherheit (Dokument 23 in dieser 
Edition). 
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gung an die BezirksverwaltungenNerwaltungen und - soweit erforderlich - an
 

andere Haupt-zselbststandige Abteilungen zu geben.
 

Mit diesen Ruckflussinformationen ist insbesondere zu orientieren auf:
 

neue Plane, Absichten und MaBnahmen der imperialistischen Geheimdienste
 

und anderen feindlichen Zentren, Organisationen und Krafte;
 

neue und zu erwartende Angriffsrichtungen sowie Mittel und Methoden der
 

Feindtatigkeit;
 

neue Moglichkeiten und Ansatzpunkte, die vom Gegner zur Organisierung
 

von Feindtatigkeit genutzt werden;
 

bewahrte operative Krafte, Mittel und Methoden zur Entwicklung von Aus


gangsmaterialien fur Operative Vorgange.
 

3.	 Die Haupt-zselbststandigen Abteilungen haben die unmittelbare praktische Unter

stiitzung gegeniiber den BezirksverwaltungenNerwaltungen bei der Entwicklung 

Operativer Vorgange zu konzentrieren auf: 

die Bestimmung und politisch-operative Durchdringung der politisch-ope


rativen Schwerpunktbereiche und die Bestimmung der politisch-operativen
 

Schwerpunkte;
 

die Entwicklung und Qualifizierung der politisch-operativen Grundlagenar


beit in den politisch-operativen Schwerpunktbereichen;
 

die politisch-operative und strafrechtliche Einschatzung von Ausgangsmate


rialien fur Operative Vorgange mit hoher sicherheitspolitischer Bedeutung;
 

die Abstimmung von politisch-operativen MaBnahmen, den Einsatz und die
 

Schaffung geeigneter operativer Krafte und Mittel sowie die Erarbeitung ge


meinsamer Konzeptionen zur Entwicklung von Ausgangsmaterialien und zur
 

Bearbeitung Operativer Vorgange, die eine hohe sicherheitspolitische Be


deutung besitzen;
 

die Anwendung operativer Methoden, insbesondere operativer Legenden und
 

Kombinationen;
 

die Qualifizierung der analytischen und Vergleichsarbeit in den politisch


operativen Schwerpunktbereichen;
 

die Koordinierung des Zusammenwirkens mit zentralen staatlichen Organen
 

und Einrichtungen, insbesondere mit den Organen des MdI und der Zollver


waltung der DDR.
 

4.	 Diese fur die Haupt-zselbststandigen Abteilungen festgelegten politisch-operati

yen Aufgaben und MaBnahmen sind von den Fachabteilungen der Bezirksverwal

tungen/Verwaltungen entsprechend der konlcreten Lage im Verantwortungsbe

reich umzusetzen und in der Zusammenarbeit mit den Kreis-/Objektdienststellen 

zu realisieren. 

5.	 Zwischen denoperativen Diensteinheiten ist entsprechend den konkret festgeleg

ten Verantwortlichkeiten und operativen Moglichkeiten die Gewinnung von In
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fonnationen tiber operativ bedeutsame Personen und Sachverhalte zur Entwick

lung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange planmaliigabzustimmen. 

Die gewonnenen Infonnationen sind bei den zustandigen Diensteinheiten zur 

rechtzeitigen Entwicklung von Ausgangsmaterialien zusammenzuruhren.Die 

Festlegung der Zusammenarbeit hat - soweit erforderlich - in Koordinierungs

festlegungen zu erfolgen. Die Leiter der Haupt-zselbststandigen Abteilungen und 

Bezirksverwaltungen/Verwaltungen haben zu gewahrleisten, dass dafur die not

wendigen Ieitungsmalligen Voraussetzungen vorhanden sind und alle operativen 

Moglichkeiten allseitig genutzt werden. 

6.	 Die Hauptabteilung IX bzw. die Abteilungen IX der Bezirksverwaltungen/Ver

waltungen sind unter voller Wahrung der Verantwortlichkeit der betreffenden 

operativen Diensteinheit bei der Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Opera

tive Vorgange einzubeziehen, wenn rechtlich komplizierte Probleme, insbesonde

re aufgrund neuer Fonnen der Feindtatigkeit, vorliegen. 

Die Hauptabteilung IX bzw. die Abteilungen IX der Bezirksverwaltungen/Ver

waltungen haben den operativen Diensteinheiten differenziert Hinweise fur die 

politisch-operative und strafrechtliche Einschatzung der Ausgangsmaterialien so

wie fur das Anlegen und die weitere Bearbeitung Operativer Vorgange, vor allem 

fur die Erarbeitung erforderlicher Beweise, zu geben. 

7.	 Die Diensteinheiten der Linien VI und VIn sowie die Abteilungen M, Postzoll

fahndung, 26 und die Spezialfunkdienste des MfS haben alle vorhandenen Meg

lichkeiten entsprechend ihrer Verantwortlichkeit und dem von anderen operativen 

Diensteinheiten vorgegebenen spezifischen Infonnationsbedarf zur Entwic1dung 

von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange zielgerichtet und konsequent zu 

nutzen. Der dazu erforderlicheInfonnationsfluss ist 'Zwischen deno. g. Dienst

einheiten und anderen operativen Diensteinheiten planmallig zu organisieren. 

8.	 Die fur die Realisierung der Zusammenarbeit der operativen Diensteinheiten des 

MfS zur Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange erforder

lichen MaBnahmen sind in die betreffenden Plandokumente aufzunehmen. 

1.7	 Die Nutzung der Moglichkeiten der DVP und anderer Organe des MdI 

sowie anderer Staats- und wirtschaftsleitender Organe, Betriebe, Kombi

nate und Einrichtungen sowie gesellschaftlicher Organisationen und Krafte 

fur die Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange 

1.7.1 Nutzung der Moglichkeiten der Dienstzweige der DVP und der anderen Organe 

des MdI fur die Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange 

Unter Beachtung der in den Dienstzweigen der DVP und den anderen Organen des 

MdI geltenden dienstlichen Bestimmungen ist das operative Zusammenwirken und die 

gegenseitige Unterstutzung nach folgenden Grundsatzen durchzusetzen: 
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1.	 Die fur die Abwehrarbeit in derDVP undin den anderen Organen des MdI zu

standigen operativen Diensteinheiten des MfS sowie die Diensteinheiten del' Linie 

IX haben zu gewahrleisten, dass standig und rechtzeitig alle Informationen libel' 

feindlich-negative Handlungen den zustandigen Diensteinheiten des Mffi.zugang

lich gernacht werden. Entsprechend den politisch-operativen Notwendigkeiten 

sind geeignete MaBnahmen innerhalb des MfS sowie im operativen Zusammen

wirken mit del' DVP und den anderen Organen des MdI zur weiteren Bearbeitung 

bzw. Klarung einzuleiten. . 

2.	 Durch die fur die Abwehrarbeit in del' DVP und in den anderen Organen des MdI 

zustandigen operativen Diensteinheiten des MfS ist auf den gezielten Einsatz del' 

Krafte, Mittel und Methoden del' DVP und del' anderen Organe des MdI zur Fest

stellung von Hinweisen auf feindlich-negative Handlungen Einfluss zu nehmen, 

insbesondere bei del' 

Untersuchung von Straftaten del' allgemeinen Kriminalitat;
 

Kontrolle ausgewahlter Personenkreise;
 

Bearbeitung von Antragen auf Entlassung aus del' Staatsburgerschaft del'
 

DDR, Ubersiedlung in nichtsozialistische Staaten und nach Westberlin sowie
 

EheschlieBung mit Personen aus nichtsozialistischen Staaten und Westberlin;
 

Sicherung volkswirtschaftlich bedeutsamer Objekte;
 

Sicherung von Schusswaffen, wesentlichen Teilen von Schusswaffen, Muni


tion, Sprengmitteln, Giftenund radioaktiven Materialien;
 

Sicherung del' Grenzgebiete an del' Staatsgrenze zur BRD und zu Westberlin;
 

Gewahrleistung del' Sicherheit und Ordnung auf und an den Transitwegen;
 

Abwicklung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens fur Aus- und Einrei


sen und del' Kontrolle del' Einreisen von Personen aus nichtsozialistischen
 

Staaten und Westberlin und ihres Aufenthaltes in del' DDR und del' in diesem
 

Zusammenhang aufgenommenen Kontakte.
 

3.	 Bei del' Untersuchung von Vorkommnissen, insbesondere bei anonyrnen und 

pseudonymen Gewaltandrohungen, Gewaltverbrechen, Branden, Havarien und 

Storungen, ist ein abgestimmtes Vorgehen zur Erarbeitung von Ausgangsmateria

lien fur Operative Vorgange zu gewahrleisten. 

1.7.2 Nutzung del' Moglichkeiten anderer Staats-	 und wirtschaftsleitender Organe, 

Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftlicher Organisationen 

und Krafte 

Zur Nutzung del' Moglichkeiten anderer Staats- und wirtschaftsleitender Organe, Be

triebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftlicher Organisationen und 

Krafte fur die Entwicklung von Ausgangsrnaterialien fur Operative Vorgange hat eine 

wirksarne gegenseitige Unterstutzung zwischen diesen und den zustandigen operativen 

Diensteinheiten zur Losung del' ihnen gestellten spezifischen Aufgaben zu erfolgen. 
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Das ist zu gewahrleisten durch 

1.	 die Unterstiitzung der Leiter bzw. zustandigen Funktionare von Staats- und wirt

schaftsleitenden Organen, Betrieben, Kornbinaten und Einrichtungen sowie ge

sellschaftlichen Organisationen bei der Gewahrleistung von Sicherheit, Ordnung 

und Disziplin, der Entwicklung des sozialistischen Bewusstseins der Werktatigen 

und der weiteren Hebung der Massenwachsarnkeit. Dazu sind ihnen durch die 

operativen Diensteinheiten entsprechend rneinen grundsatzlichen Weisungen zur 

Informationstatigkeit des MiS an leitende Partei- und Staatsfunktionare unter 

Wahrung der Konspiration und Geheirnhaltung Inforrnationen uber 

neue bzw. zu erwartende feindliche Angriffe sowie Grundkenntnisse des
 

Feindbildes entsprechend den politisch-operativen Erfordemissen,
 

Einflusse und Wirkungen der politisch-ideologischen Diversion, der feindli


chen Kontaktpolitik/Kontakttatigkeit und feindlichen Stutzpunkttatigkeit,
 

vorhandene begunstigende Bedingungen und Umstande fur die Gefahrdung
 

von Sicherheit und Ordnung,
 

bestehende Gefahren und eingetretene Schaden,
 

die gesellschaftliche Entwicklung insgesarnt hernrnende Faktoren und Er


scheinungen
 

unter Beachtung der angewiesenen Forrnen zu ubermitteln, Diese Inforrnationen 

mussen u. a. geeignet sein, erforderliche MaBnahmen zur Erhohung der Sicher

heit, Ordnung und Disziplin einleiten und durchfuhren zu konnen. Daruber hinaus 

sind entsprechend der politisch-operativen Lage gezielte MaBnahrnen der Offent

lichkeitsarbeit unter Wahrung der Konspiration und Geheirnha1tung durchzufuh

ren; 

2.	 die standige ErschlieBung und Nutzung der Moglichkeiten der Staats- und wirt

schaftsleitenden Organe, Betriebe, Kornbinate und Einrichtungen sowie gesell

schaftlichen Organisationen und Krafte zur Entwicklung von Ausgangsrnaterialien 

fur Operative Vorgange durch die zustandigen operativen Diensteinheiten, insbe

sondere 

bei der Beschaffung und Sicherung von Inforrnationen und Beweisen zu ope


rativ bedeutsamen Personen, Vorkornmnissen und Sachverhalten,
 

fur die sicherheitspolitische Einschatzung komplizierter Prozesse und Sach


verhalte, insbesondere durch die zielgerichtete Einbeziehung der Experten


und Gutachtertatigkeit,
 

zur Schaffung strafprozessual verwertbarer Beweisrnittel auf der Grundlage
 

von inoffiziellen Inforrnationen und Beweisen,
 

zur Aufdeckung, Einschrankung und Beseitigung straftatbegunstigender Be


dingungen und Umstande von Gefahren und Schaden bzw. Schadenursachen;
 

Herausarbeitung von Moglichkeiten feindlich-negativer Krafte (Wege, Ver


bindungen, Kontakte) zur Realisierung feindlich-negativer Handlungen,
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zur Schaffung einer hoheren Effektivitat des Einsatzes der 1M und GMS, ins

besondere durch die Anwendung von operativen Legenden und Kombinatio-· 

nen sowie anderer operativer Mittel und Methoden; 

3.	 die Ausnutzung und Erweiterung der spezifischen Moglichkeiten der Sicherheits

beauftragten, Offiziere im besonderen Einsatz und 1M in Schlusselpositionen zur 

aktiven Einflussnahme auf die Realisierung des Zusammenwirkens zur Entwick

lung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange. 

1.8	 Die politisch-operative und strafrechtliche Einschatzung von Ausgangs

materialien und die Voraussetzung fur das Anlegen Operativer Vorgange 

Durch die politisch-operative und strafrechtliche Einschatzung von Ausgangsmateria

lien sind Voraussetzungen fur begriindete Entscheidungen zum Anlegen Operativer 

Vorgange einschlieBlich der Festlegung erforderlicher MaBnahmen zu schaffen. Auf 

der Grundlage der erarbeiteten Informationen und .Beweise ist bei der politisch

operativen und strafrechtlichen Einschatzung stets davon auszugehen, dass mit dem 

Anlegen, der Bearbeitung und dem Abschluss Operativer Vorgange ein offensiver 

Beitrag zur Durchsetzung der Politik von Partei und Regierung in der Klassenausein

andersetzung mit dem Imperialismus zu leisten, ein hoher sicherheitspolitischer Nutz

effekt zu erreichen und die politisch-operative Lage im Verantwortungsbereich positiv 

zu verandern ist. Die politisch-operative und strafrechtliche Einschatzung ist deshalb 

stets als Einheit zu realisieren. 

1.8.1 Anforderungen an die politisch-operative und strafrechtliche Einschatzung von 

Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange 

1.	 Ausgangsmaterialien sind zur Herausarbeitung ihrer politisch-operativen Bedeu

tung nach folgenden Fragestellungen einzuschatzen: 

Welche Ziele werden mit den vermutlich feindlichen Handlungen verfolgt? 

In welcher Weise werden Sicherheit und Ordnung im Verantwortungsbereich 

gefahrdet? 

Worin besteht die Bedeutung der angegriffenen Bereiche, Prozesse, Perso

nenkreise und Personen fur die Entwicklung der DDR und die sozialistische 

Integration? 

Welche Plane, Absichten und MaBnahmen der imperialistischen Geheim

dienste, anderer feindlicher Zentren, Organisationen und Krafte sind erkenn

bar und welche neuen Aspekte werden insgesamt dabei sichtbar? 

Sind die Ausgangsmaterialien in den politisch-operativen Schwerpunktberei

chen bzw. zur Bearbeitung politisch-operativer Schwerpunkte entwickelt 

worden, welche konkreten Beziehungen bestehen zu diesen? 
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Ergeben sich aus den Ausgangsmaterialien neue politisch-operative Schwer


punkte bzw. die Notwendigkeit der Prazisierung erkannter politisch-ope


rativer Schwerpunkte?
 

Wie werden im Verantwortungsbereich die Klassenkampfsituation und die
 

konkrete politisch-operative Lage durch die vermutlich feindlichen Handlun


gen beeinflusst?
 

Welche Stellung und we1chen Einfluss haben die verdachtigen Personen,
 

fiber welche Moglichkeiten zur Herbeiflihrung von Schaden und Gefahren
 

verfligen sie?
 

Welche Verbindungen und Kontakte unterhalten sie zu operativ bedeutsamen
 

Personen innerhalb und auBerhalb der DDR?
 

Welche Mittel und Methoden der Tatdurchflihrung und Verschleierung wer


den von den verdachtigen Personen angewandt?
 

2.	 Ausgangsmaterialien sind hinsichtlich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 

nach folgenden Fragestellungen einzuschatzen: 

Durch we1che Handlungen der verdachtigen Personen wurden welche Straf

tatbestande moglicherweise verletzt? 

We1che Informationen und Beweise liegen zu den objektiven und subjektiven 

Anforderungen der verletzten Straftatbestande vor? (Was ist bereits bewie

sen, was noch nicht?) 

Welches Entwicklungsstadium und we1che Beteiligungsformen sind gege

ben? 

Kann die bearbeitete Person die vermutliche Straftat begangen haben? 

We1che Strafaufhebungs- bzw. Strafausschliellungsgrunde liegen moglicher

weise vor? 

3.	 Zur weiteren zielstrebigen Bearbeitung des Ausgangsmaterials ist zu prufen: 

Welche operativen Krafte und Mittel stehen fur die weitere Bearbeitung zur 

Verfligung, werden benotigt bzw. sind zu schaffen? 

Mit we1chen anderen Diensteinheiten des MfS und we1chen staatlichen und 

wirtschaftsleitenden Organen, Betrieben, Kombinaten und Einrichtungen so

wie gesellschaftlichen Organisationen und Kraften ist zu we1chem Zweck zu

sammenzuarbeiten bzw. zusammenzuwirken? 

Welche weiteren Informationsquellen und -speicher sind fur die weitere Be

arbeitung zu nutzen? 

Welche SofortmaBnahmen sind insbesondere fur die Beweissicherung, Ver

hinderung von Schaden und zur Veranderung der politisch-operativen Lage 

notwendig? 

4.	 Die Hauptabteilung IX bzw. die Abteilungen IX der BezirksverwaltungenNer

waltungen sind einzubeziehen, wenn die Ausschopfung der Sachkunde oder der 
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Mittel und Moglichkeiten der Untersuchungsarbeit von Beginn an erforderlich ist, 

z. B. 

bei rechtlich komplizierten Problemen; 

bei der Notwendigkeit der Durchfuhrung strafprozessualer Ma13nahmen und 

der Mitwirkung des Staatsanwaltes; 

bei spezifischen Problemen in der Beweisfuhrung wie Spurensicherung, Fest

legungen fur Dokumentierungen u. a.; 

wenn von Beginn an komplizierte, in der Untersuchung fortzufuhrende Pro

bleme des Herauslosens von 1M auftreten; 

wenn der Sachverhalt Informationen und Beweise fur geplante oder vorbe

reitete Gewaltverbrechen wie Attentate, Geise1nahmen, Entfuhrungen oder 

Terrorverbrechen enthalt; 

bei spezifischen Delikten wie Schleusungenim Transitverkehr; 

wenn an der Begehung der Straftat Diplomaten oder andere bevorrechtete 

Personen oder Personen in bedeutenden beruflichen oder gesellschaftlichen 

Stellungen beteiligt sind bzw. sein konnen. 

1.8.2 Politisch-operative und strafrechtliche Voraussetzungen	 fur das Anlegen Opera

tiver Vorgange und erforderliche Leiterentscheidungen 

Operative Vorgange sind anzulegen, wenn der Verdacht der Begehung 

von Verbrechen gemaf erstem oder zweitem Kapite1 des StGB - Besonderer Teil 

- oder einer Straftat der allgemeinen Kriminalitat, die einen hohen Grad an Ge

sellschaftsgefahrlichkeit hat und in enger Beziehung zu den Staatsverbrechen steht 

bzw. fur deren Bearbeitung entsprechend meinen dienstlichen Bestimmungen und 

Weisungen das MfS zustandig ist, 

durch eine oder mehrere bekannte oder unbekannte Personen vorliegt.
 

Der Verdacht auf eine der o. g. Straftaten liegt vor, wenn aus uberpruften inoffizielIen
 

bzw. offiziellen Informationen und Beweisen aufgrund einer objektiven, sachlichen,
 

kritischen und tatbestandsbezogenen Einschatzung mit Wahrscheinlichkeit auf die
 

Verletzung eines Straftatbestandes oder mehrerer Straftatbestande geschlossen werden
 

kann.
 

Das Vorliegen des Verdachtes ist aus der Gesamtheit aller uberpruften Informationen
 

und Beweise zu den objektiven und subjektiven Tatumstanden einschlie131ich der Ta


terpersonlichkeit abzuleiten. Dabei sind alle be- und entlastenden Hinweise zu beruck


sichtigen.
 

Zur Herausarbeitung des Verdachtesder Verletzung objektiver Tatbestandsmerkmale
 

mussen in der Regel insbesondere uberprufte Informationen und Beweise zu so1chen
 

objektiven Umstanden der Straftat vorliegen, aus denen Erkenntnisse abgeleitet wer


den konnen
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zur moglichen Angriffsrichtung, zu den angegriffenen Objekten und Bereichen,
 

gesellschaftlichen Verhaltnissen, Erscheinungen und Prozessen;
 

zur Art und Weise der Begehung, den dabei zur Anwendung gelangten Mitteln
 

und Methoden der Tatdurchfuhrung und -verschleierung;
 

zu den mit der Handlung herbeigefuhrten oder angestrebten Folgen wie materiel


len und ideellen Schaden bzw. Gefahrenzustanden;
 

zum kausalen Zusammenhang zwischen Handlung und herbeigefuhrten Folgen;
 

zu Ort und Zeit der Tatdurchfuhrung, unter besonderer Berlicksichtigung der
 

Klassenkampfsituation und der politisch-operativen Lage;
 

zu Kontakten und Verbindungen der Verdachtigen zu imperialistischen Geheim


diensten, anderen feindlichen Zentren, Organisationen und Kraften, insbesondere
 

bei Staatsverbrechen.
 

Zur Herausarbeitung der subjektiven Tatbestandsmerkmale mussen in der Regel insbe

sondere uberprufte Informationen und Beweise vorhanden sein, aus denen auf das 

Vorliegen solcher subjektiven Umstande der Straftat geschlossen werden kann, wie: 

schuldhaftes Handeln in der Form des Vorsatzes oder der Fahrlassigkeit;
 

schuldhaftes Verletzen von Rechtspflichten;
 

schuldhaftes Herbeifiihren von Folgen;
 

auf die der Tat zugrunde liegenden Motive und die mit der Handlung verfolgten
 

Ziele;
 

Zurechnungsfahigkeit des Verdachtigen bzw. Schuldfahigkeit bei verdachtigen
 

Jugendlichen.
 

Zur Herausarbeitung des Verdachtes mussen in der Regel wesentliche Seiten der Per

sonlichkeit der Verdachtigen und deren Entwicklung aufgeklart sein, wie insbesonde

re: 

feindliche oder negative Einstellung zur sozialistischen Staats- und Gesellschafts


ordnung;
 

berufliche und gesellschaftliche Stellung und Qualifikation;
 

Personlichkeitseigenschaften wie Habsucht, Schwatzhaftigkeit, Karrierismus u. a.,
 

die Anknupfungspunkte fur imperialistische Geheimdienste, andere feindliche
 

Zentren, Organisationen und Krafte sein konnen;
 

Abweichen vorn gesellschaftsgemallen Verhalten bzw. von allgemein fiblichen
 

gesellschaftlichen oder individuellen Verhaltensweisen oder Gewohnheiten;
 

Verbindungen, Kontakte und Beziehungen zu anderen Personen inner- und auBer


halb der DDR, die negativen Einfluss auf die Personlichkeitsentwicklung und da


mit auf die Begehung der Straftat haben konnen.
 

Zum Zeitpunkt der Entscheidung fiber das Anlegen eines Operativen Vorganges ist es 

nicht erforderlich, dass zu allen objektiven und subjektiven Umstanden der Straftat 

uberprufte Informationen und Beweise vorliegen. 
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Erforderlich sind uberprufte Informationen und Beweise, aus denen tatbestandsbezo


gene Erkenntnisse tiber den Verdacht der Begehung einer Straftat gewonnen werden
 

konnen,
 

Besonders geeignete Informationen und Beweise sind u. a.
 

qualifizierte und uberprufte IM-, Beobachtungs- und Ermittlungsberichte; Infor

mationen der Abteilungen M, PZF und 26 sowie der Spezialfunkdienste; sicherge

stellte bzw. kopierte operativ bedeutsame Dokumente, Tatortbefundsberichte oder 

kriminalistisch gesicherte Spuren bzw. Tatwerkzeuge; Aussagen Inhaftierter, 

Strafgefangener und Zeugen; Befragungsprotokolle; gutachterliche Einschatzun

gen; Hinweise, Mitteilungen und Anzeigen von Staats- und wirtschaftsleitenden 

Organen, Betrieben, Kombinaten und Einrichtungen, gesellschaftlichen Organisa

tionen und Kraften sowie von Burgern der DDR und anderer Staaten. 

Bei der politisch-operativen und strafrechtlichen Einschatzung der Ausgangsmateriali

en und der dabei erfolgenden Prufung der politisch-operativen und strafrechtlichen 

Voraussetzungen fur das Anlegen Operativer Vorgange sind die gesicherten Kenntnis

se und Erfahrungen uber Angriffsrichtungen und -objekte, Plane, Absichten und MaB

nahmen sowie Krafte, Mittel und Methodendes Feindes, spezifische Begehungswei

sen, insbesondere solche der Tarnung und Verschleierung, sowie Informationen zur 

politisch-operativen Lage im Verantwortungsbereich und zur Personlichkeit der Ver

dachtigen grundlich analytisch zu verarbeiten und fur eine politisch-operativ begrun

dete Entscheidung mit den im Ausgangsmaterial enthaltenen Tatsachen in Beziehung 

zu setzen. 

Die Entscheidung uber das Anlegen Operativer Vorgange trifft 

in den Haupt-zselbststandigen Abteilungen der LeiterlStellvertreter, 

in den Bezirksverwaltungen/Verwaltungen der LeiterlStellvertreter Operativ. 

Fur die Bestatigung zum Anlegen eines Operativen Vorganges sind dem zustandigen 

Leiter vorzulegen: 

der Beschluss zum Anlegen,
 

der Eroffnungsbericht,
 

der erste Operativplan.
 

Der Eroffnungsbericht hat zu enthalten: 

die Ergebnisse der politisch-operativen und strafrechtlichen Einschatzung des 

Ausgangsmaterials, 

die Begrundung der politisch-operativen sowie strafrechtlichen Voraussetzungen 

fur das Anlegen, 

die im Operativen Vorgang zu erreichenden Ziele. 

Zur Bearbeitung von Personen fremder Staatsangehorigkeit bzw. von Burgern der 

DDR in besonderen Stellungen und Funktionen ist die Zustimmung einzuholen: 

bei bevorrechteten Personen und dem Personal auslandischer Vertretungen in der 

DDR sowie akkreditierten Korrespondenten vom Leiter der Hauptabteilung II, 
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_beiI!ul"gefll befreundeter sozialistischer Staaten von den Sicherheitsorganen die

ser Staaten uber die zustandigen Hauptabteilungen durch die Abteilung X, 

bei Burgern der DDR in besonderen Stellungen oder Funktionen, wie Abgeord

neten der Volkskarnrner, der Bezirks- und Kreistage, Nomenklaturkadem des 

Staatsapparates, der Partei und anderer gesellschaftlicher Organisationen entspre

chend der Nomenklatur, von mir, meinen zustandigen Stellvertretem oder vom 

Leiter der BezirksverwaltungIVerwaltung bzw. der zustandigen Hauptabteilung. 

Zentrale Operative Vorgange (ZOV) und dazugehorige Teilvorgange (TV) sind anzu

legen, wenn 

die angegriffenen Bereiche, Prozesse oder Personen und die verdachtigen Perso

nen zum Verantwortungsbereich mehrerer Haupt-zselbststandiger Abteilungen, 

Bezirksverwaltungen/Verwaltungen oder mehrerer Diensteinheiten einer Haupt-I 

selbststandigen Abteilung, Bezirksverwaltung/Verwaltung gehoren und deshalb 

die Zusammenarbeit dieser Diensteinheiten erforderlich wird bzw. infolge des 

Umfangs und der Komplexitat der Feindtatigkeit die Konzentration operativer 

Krafte und Mittel mehrerer Diensteinheiten erforderlich ist. 

Entscheidungen zum Anlegen von Zentralen Operativen Vorgangen und Teilvorgan


gen werden durch mich bzw. meine zustandigen Stellvertreter getroffen.
 

-aber das Anlegen weiterer Teilvorgange zu bereits vorhandenen Zentralen Operativen
 

Vorgangen ist in Abstimmung zwischen dem Leiter der den Zentralen Operativen Vor


gang fiihrenden Haupt-zselbststandigen Abteilung bzw. Bezirksverwaltung/Verwaltung
 

und dem Leiter der Haupt-zselbststandigen Abteilung bzw. Bezirksverwaltung/Ver


waltung, in dessen Verantwortungsbereich der Teilvorgang gefuhrt werden soll, zu
 

entscheiden..
 

Uber das Anlegen von Zentralen Operativen Vorgangen und Teilvorgangen, die aus


schlieBlich im Verantwortungsbereich einer Haupt-zselbststandigen Abteilung bzw.
 

Bezirksverwaltung/Verwaltung zu fuhren sind, entscheidet deren Leiter.
 

2. Die zielstrebige Bearbeitung und der Abschluss Operativer Vorgange 

2.1 Die politisch-operativen Zie1stellungen der Bearbeitung Operativer Vor

gauge 

Die politisch-operativen Zielstellungen der Bearbeitung Operativer Vorgange bestehen 

darin: 

durch eine offensive, konzentrierte und tatbestandsbezogene Bearbeitung die er


forderlichen Beweise fur den Nachweis des dringenden Verdachtes eines oder
 

mehrerer Staatsverbrechen bzw. einer Straftat der allgemeinen Kriminalitat zu er


bringen;
 

beginnend mit und im Verlauf der gesamten Bearbeitung rechtzeitig die erkannten
 

oder -zu erwartenden gesellschaftsschadigenden Auswirkungen der staatsfeindli
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chen Tatigkeit bzw. anderer Straftaten weitestgehend einzuschranken oder zu ver


hindern;
 

bereits wahrend der Bearbeitung die eine staatsfeindliche Tatigkeit oder andere
 

Straftaten auslosenden oder begunstigenden Bedingungen und Umstande festzu


stellen, zu beweisen und weitestgehend einzuschranken oder zu beseitigen;
 

die Plane, Absichten und MaBnahmen imperialistischer Geheimdienste, anderer
 

feindlicher Zentren, Organisationen und Krafte umfassend und standig aufzukla


ren und durch entsprechend gezielte politisch-operative MaBnahmen ihre Realisie


rung rechtzeitig und wirkungsvoll zu verhindem.
 

Es ist zu sichem, dass diese generellen politisch-operativen Zielstellungen in den 

Operativen Vorgangen realisiert werden. Dazu sind fur jeden operativen Vorgang im 

Eroffnungsbericht und in den Operativplanen konkrete, tatbestandsbezogene und reali

sierbare Ziele festzulegen. 

2.2 Die Arbeit mit Operativplanen 

Der Operativplan ist das grundlegende und verbindliche Dokument fur die rationelle, 

effektive sowie konzentrierte Leitung und Durchflihrung der Bearbeitung Operativer 

Vorgange. 

Die Erarbeitung des Operativplanes hat auf der Grundlage der konkreten politisch

operativen und strafrechtlichen Einschatzung der Ausgangsmaterialien bzw. 

Operativen Vorgange und der dabei aufgestellten Versionen zu erfolgen. 

Die Operativplane haben Festlegungen zu enthalten tiber: 

die im Operativen Vorgang zu erreichenden Ziele und die daraus abgeleiteten 

Etappenziele; 

die vor allem zum Nachweis des dringenden Verdachts zu gewinnenden notwen

digen Informationen und Beweise sowie die zu ihrer Erarbeitung erforderlichen 

politisch-operativen Aufgaben und MaBnahmen; 

die dazu legendiert einzusetzenden operativen Krafte - insbesondere inoffiziellen 

Mitarbeiter - sowie operativen Mittel; 

das zweckmafiigste operativ-taktische Vorgehen und Verhalten der operativen 

Krafte zur Beweisflihrung, wobei ein gut aufeinander abgestimmter und kombi

nierter Einsatz der operativen Krafte, Mittel und Methoden in realisier- und kon

trollierbarer Weise gesichert werden muss und solche bewahrten politisch-opera

tiven MaBnahmen den Vorrang haben wie Einflihrung von 1M, Herausbrechen 

von IM-Kandidaten, operative Legenden und Kombinationen; 

politisch-operative MaBnahmen zurwirksamen Einschrankung der feindlich

negativen Handlungen, zur weitgehenden Beseitigung begiinstigender Bedingun

gen und Umstande sowie zur Schadenverhutung; 

die effektive Zusammenarbeit mit anderen operativen Diensteinheiten bzw. das 

evtl. erforderliche Zusammenwirken mit staatlichen und wirtschaftsleitenden Or
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ganen, Betrieben, Kombinaten und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Orga


nisationen und Kraften;
 

den evtl. erforderlichen Einsatz zeitweiliger Arbeitsgruppen;
 

die Termine und Verantwortlichkeiten fur die Realisierung und Kontrolle der po


litisch-operativen MaJ3nahmen.
 

Die Leiter haben zu gewahrleisten, dass jeder Operative Vorgang auf der Grundlage
 

eines dem aktuellen Stand der Bearbeitung entsprechenden Operativplanes bearbeitet
 

wird. Die operativen Mitarbeiter sind bei der Erarbeitung von Operativplanen anzulei


ten und zu kontrollieren.
 

Die Leiter haben die inhaltliche und tenninliche Realisierung der festgelegten poli


tisch-operativen MaJ3nahmen, die standige politisch-operative und strafrechtliche Be


wertung der gewonnenen Informationen, die Erarbeitungvon Zwischeneinschatzungen
 

(Sachstandsberichten) und der sich daraus ergebenden politisch-operativen Aufgaben
 

und MaJ3nahmen zu sichem.
 

Bei neuen Erkenntnissen uber die feindlich-negativen Handlungen oder veranderten
 

Bedingungen in der Bearbeitung von Operativen Vorgangen sind rechtzeitig neue Ope


rativplane auszuarbeiten bzw. die vorhandenen zu prazisieren,
 

Operativplane sind zu bestatigen:
 

in den Hauptabteilungen durch die Leiter der Abteilungen bzw. deren Stellvertre


ter;
 

in den selbststandigen Abteilungen durch die Leiter der Unterabteilungen/Referate
 

bzw. deren Stellvertreter;
 

in den Bezirksverwaltungen/Verwaltungen durch die Leiter der Abteilungen,
 

Kreis-/Objektdienststellen bzw. deren Stellvertreter.
 

Bei Operativen Vorgangen, die von einem ubergeordneten Leiterpersonlich angeleitet 

und kontrolliert werden, sind die Operativplane von diesem zu bestatigen, 

2.3 Die Arbeit mit 1M
 

Die Hauptkrafte fur die Bearbeitung Operativer Vorgange sind die IM, da sie am um


fassendsten in die Konspiration des Feindes eindringen, diese weitgehend enttamen,
 

zielgerichtet auf die verdachtigen Personen einwirken und solche Informationen und
 

Beweise gewinnen konnen, die eine offensive, tatbestandsbezogene Bearbeitung Ope


rativer Vorgange gewahrleisten. Mit dem gezielten Einsatz der IM sind Voraussetzun


gen fur die effektive Nutzung der operativen Mittel und Methoden zu schaffen.
 

Die standige Qualifizierung der Arbeit mit 1M entsprechend der Richtlinie Nr. 1/68 ist
 

die entscheidende Voraussetzung fur die erfolgreiche Bearbeitung Operativer Vorgan


ge.
 

Die Moglichkeiten der GMS sind im Rahmen der in der Richtlinie Nr. 1/68 fur sie
 

festgelegten grundsatzlichen Aufgaben zielgerichtet zur Losung der im Folgenden fur
 

die Arbeit mit IM gestellten Aufgaben zu nutzen.
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2.3.1 Die Einsatzrichtungen der 1M fur eine erfolgreiche, qualifizierte und offensive 

Bearbeitung Operativer Vorgange 

Generelle Einsatzrichtungen sind: 

1.	 Erarbeitung von Infonnationen und Beweisen zum Nachweis des dringenden Ver

dachtes von Straftaten 

Durch die 1M sind Informationen und Beweise (be- und entlastende) zu erarbeiten 

zu den objektiven Tatbestandsmerkmalen wie Verhaltensweisen, der Art und 

Weise der Tatausfuhrung, Mitteln und Methoden der Vorbereitung, Durchfuhrung 

und Verschleierung, dem Ort und der Zeit der Handlungen (Tatort, Fundort, Ein

trittsort der Fo1gen), den schadigenden Auswirkungen, der Kausalitat zwischen 

Handlung und eingetretenen Folgen, weiteren geplanten bzw. bereits vorbereiteten 

Straftaten, 

zu den subjektiven Tatbestandsmerkmalen wie schuldhafte Nichteinhaltung von 

Rechtspflichten, Einstellungen und Haltungen der verdachtigen Personen zu ihren 

Pflichtverletzungen, Motive fur das Handeln, angestrebte Zie1e, Einstellungen zu 

den schadigenden Auswirkungen, Umstande, die schuldhaftes Handeln aussch1ie

Ben bzw. beeintrachtigen konnten, 

zur allseitigen Aufklarung der Personlichkeit, insbesondere ihrer politischen Ent

wick1ung, Einstellung zum sozialistischen Staat in Vergangenheit und Gegenwart, 

zu ihrem Auftreten in der Offentlichkeit und in den Arbeits-, Wohn- und Freizeit

bereichen, ihrer beruflichen Qualifikation und Stellung, ihren Verbindungen zu 

anderen Personen in und auBerhalb der DDR, Lebensgewohnheiten und Charak

tereigenschaften. 

2.	 Einschatzung und Begutachtung komplizierter Sachverhalte durch sachkundige 

1M (Experten-IM) , insbesondere zur Erarbeitung und Beurteilung von Beweisen 

Sachkundige 1M (Experten-IM) sind zur Prufung, sachkundigen Einschatzung und 

Begutachtung operativer Informationen und Materialien, insbesondere hinsichtlich 

ihres Beweiswertes, einzusetzen. Ihr Einsatz kann bei Notwendigkeit auch in Exper

tenkommissionen erfolgen. Insbesondere haben sie Informationen zu erarbeiten und 

Beweise festzustellen und zu beurteilen, die Auskunft geben tiber 

Ursachen von Vorkommnissen, den Umfang der schadigenden Auswirkungen,
 

den Kausalzusammenhang zwischen Handlungen und Folgen, die Qualifikation
 

der verdachtigen Personen, die herbeigefuhrten Gefahren und noch zu erwartende
 

schadigende Auswirkungen,
 

Rechtspflichten,ihre Verletzung durch die verdachtigen Personen und die objek


tiven Moglichkeiten zu ihrer Einhaltung.
 

3. Einleitung und Realisierung schadenverhutender und vorbeugender MaBnahmen 

Die 1M sind einzusetzen zur 
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Gewinnung von Infonnationen tiber die vorhandenen begunstigenden Bedingun


gen und Umstande fur feindlich-negative Handlungen und deren Ausnutzung
 

durch den Feind sowie durch feindlich-negative Handlungen verursachte bzw. zu
 

erwartende Schaden und Auswirkungen,
 

unrnittelbaren Verhinderung feindlich-negativer Handlungen, insbesondere sol


cher mit grofler Gesellschaftsgefahrlichkeit wie Terrorhandlungen und andere
 

Gewaltverbrechen,
 

Vorbereitung konkreter Mafinahmen zur Wiederherstellung bzw. Aufrechterhal


tung von Sicherheit und Ordnung sowie zur Einleitung schadenverhutender und
 

vorbeugender MaBnahmen entsprechend ihren Moglichkeiten unter Wahrung der
 

Konspiration,
 

politisch-operativen Kontrolle der Wirksamkeit der durch die anderen Sicher


heitsorgane oder betreffenden Staats- und wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe,
 

Kombinate, Einrichtungen sowie gesellschafilichen Organisationen und Krafte
 

eingeleiteten MaBnahmen, zur Feststellung der Reaktion verdachtiger Personen
 

und zur Sicherstellung moglicher Beweise.
 

4. Aufklarung imperialistischer Geheimdienste, anderer feindlicher Zentren, Organi

sationen und Krafte 

Geeignete 1M sind zur Aufklarung erkannter bzw. moglicher Verbindungen der ver

dachtigen Personen zu imperialistischen Geheimdiensten, anderen feindlichen Zentren, 

Organisationen und Kraften einzusetzen. 

Der Einsatz dieser 1M hat vor allem zu erfolgen zur 

Nachweisfuhrung der feindlichen Tatigkeit - Schaffung und Sicherung von inoffi


ziellen und offiziellen Beweismitteln,
 

moglichst umfassenden Identifizierung und Aufklarung der imperialistischen Ge


heimdienste, anderer feindlicher Zentren, Organisationen und Krafte, ihrer Plane,
 

Absichten, MaBnahmen, Mittel und Methoden sowie der Personen, die von Ihnen
 

in die feindliche Tatigkeit einbezogen werden bzw. deren Einbeziehung beabsich


tigt ist,
 

Einschrankung und Beseitigung der feindlichen Einwirkungsmoglichkeiten und
 

der sie begiinstigenden Bedingungen und Umstande, insbesondere in politisch


operativen Schwerpunktbereichen.
 

5. Realisierung anderer erforderlicher politisch-operativer MaBnahmen zur Bearbei

tung Operativer Vorgange 

Der Einsatz der 1M hat zur Losung der zur Bearbeitung Operativer Vorgange erforder

lichen vielfaltigen Aufgaben zu erfolgen, wie zur 

umfassenden Kontrolle der verdachtigen Personen in ihren Bewegungsraumen 

(Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereiche), 
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Schaffung von Voraussetzungen fur die Einfuhrung von 1M·bzw. das Herausbre


chen von Personen aus feindlichen Gruppen, fur operative Legenden und Kombi


nationen,
 

Ermoglichung des Einsatzes der operativen Technik, der kriminal-technischen
 

Mittel und Methoden,der operativen Beobachtung, der konspirativen Durchsu


chung,
 

Vorbereitung des Einsatzes von Expertenkornmissionen, Beschaffung von Schrift


stucken und anderen Dokumenten zu Beweiszwecken aus den verschiedensten
 

Einrichtungen und Institutionen.
 

Auf der Grundlage dieser generellen Einsatzrichtungen sind die konkreten Einsatz

richtungen der jeweiligen 1M zur Bearbeitung des Operativen Vorganges festzulegen. 

Dabei sind die spezifischen Einsatzbedingungen und das zur -Losung der politisch

operativen Aufgaben erforderliche Verhaltnis der 1M zu den verdachtigen Personen zu 

berucksichtigen, 

2.3.2 Die Erarbeitung des Anforderungsbildes fur die zur Bearbeitung Operativer Vor

gauge einzusetzenden 1M 

Zur erfolgreichen Bearbeitung Operativer Vorgange sind an die einzusetzenden IM 

hohe Anforderungen zu stellen. 

Die 1M mussen 

eine solche berufliche oder gesellschaftliche Position aufweisen und tiber solche
 

spezifischen Personlichkeitsmerkmale verfugen, die fur die zu bearbeitenden Per


sonen von Interesse sind,
 

in der Lage sein, sich unauffallig ins Blickfeld der zu bearbeitenden Personen zu
 

bringen, zu ihnen Kontakt herzustellen und ihr Vertrauen zu erwerben,
 

den zu bearbeitenden Personen moglichst geistig ebenburtig oder uberlegen sein;
 

zuverlassig, ehrlich, mit Eigeninitiative und Ausdauer die ihnen ubertragenen
 

Aufgaben losen,
 

ausreichende und konkrete Kenntnisse tiber das Feindbild sowie tiber wesentliche
 

Anforderungen an die zu klarenden Straftatbestande haben,
 

mit den Grundregeln der Konspiration zur Bekampfung des Feindes vertraut sein,
 

die qualifizierte Arbeit mit operativen Legenden beherrschen und auf Uberpru

fungsmaBnahmen des Feindes richtig reagieren,
 

ein solches Einschatzungs- und Reaktionsvermogen besitzen, dass sie in be


stimmten Situationen operativ richtig und schnell im Rahmen ihres Auftrages und
 

ihrer Verhaltenslinie entscheiden konnen,
 

sich durch Mut, Standhaftigkeit, Einsatzbereitschaft, Treue und feste Bindungen
 

an das MfS auszeichnen, urn die Aufgaben der Feindbekampfung erfolgreich zu
 

losen und gegenuber feindlich-negativen Einflussengewappnet zu sein,
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im erforderlichenMaBe - entsprechend der Deliktspezifik - uber Spezialkenntnis

se verfugen. 

Diesen Anforderungen entsprechend ist fur jeden zur Bearbeitung eines Operativen 

Vorganges auszuwahlenden und einzusetzenden 1M ein reales Anforderungsbild zu 

erarbeiten. Das hat unter Berucksichtigung der vorgesehenen Einsatzrichtung, der zu 

beschaffenden Inforrnationen und Beweise, der Deliktspezifik, des erforderlichen Ver

haltnisses zur verdachtigen Person, ihrer Personlichkeits sowie der spezifischen Ein

satzbedingungen zu erfolgen. 

Das Anforderungsbild ist Grundlage fur die Auswahl der 1M bzw. IM-Kandidaten und 

ihre vorgangsbezogene politisch-ideologische und politisch-operative Erziehung und 

Befahigung. 

Bei der Auswahl und dem Einsatz der 1M ist festzulegen, uber welche wesentlichen 

Voraussetzungen sie unbedingt verfugen mussen und welche ihnen in der Vorberei

tung auf ihren Einsatz sowie in der Zusammenarbeit zur Losung konkreter Aufgaben 

im Operativen Vorgang anzuerziehen sind. 

Es sind vor allem die 1M in die engere Auswahl einzubeziehen, die das Ausgangsmate

rial erarbeitet haben, die bereits Kontakte oder Beruhrungspunkte zu den verdachtigen 

Personen besitzen", und solche 1M, die bereits erfolgreich uberortlich eingesetzt WUf

den. 

2.3.3 Die Einfuhrung von 1M in die Bearbeitung Operativer Vorgange 

Die Einfuhrung von 1M in die Bearbeitung Operativer Vorgange ist darauf zu richten, 

qualifizierte, uberprufte, fur die im jeweiligen Operativen Vorgang zu losenden 

politisch-operativen Aufgaben geeignete 1M an die verdachtigen Personen mit der 

Zielstellung heranzufuhren, deren Vertrauen zu gewinnen, urn Inforrnationen und 

Beweise uber geplante, vorbereitete oder durchgefuhrte feindlich-negative Hand

lungen sowie Mittel und Methoden des Vorgehens der verdachtigen Personen und 

ihrer Hintermanner rechtzeitig zu erarbeiten und Voraussetzungen fur die 

vorbeugende Verhinderung bzw. Einschrankung der feindlich-negativen Hand

lungen zu schaffen. 

Bei der Einfuhrung von 1M ist von folgenden Grundsatzen auszugehen: 

Die Einfuhrung von 1M ist bereits zu Beginn der Bearbeitung Operativer Vorgan

ge sorgfaltig vorzubereiten. 

Die Anzahl der in die Bearbeitung eines Operativen Vorganges einzufuhrenden 

1M ist stets in Abhangigkeit von den konkreten politisch-operativen Erfordemis

sen und Bedingungen des Nachweises der feindlichen Tatigkeit, der Qualitat der 

zur Verfugung stehenden 1M und im Interesse der erfolgreichen Arbeit sowie der 

Gewahrleistung der Konspiration und Geheirnhaltung festzulegen. 

6 Druckfehler gemaf beiliegendem Korrekturblatt handschriftlich korrigiert. 
7 Druckfehler gemaf beiliegendem Korrekturblatt handschriftlich korrigiert. 
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Die Herstellung des Kontaktes und die Festigung der Beziehungen hat so zu er

folgen, dass die Interessen, insbesondere die staatsfeindlichen Interessen, so ange

sprochen werden, dass die Initiativen zur Aufrechterhaltung und Festigung der 

Beziehungen von den verdachtigen Personen ergriffen werden und die eingefuhr

ten IM durch ihr auf diese Personen abgestimmtes, taktisch kluges, naturliches, 

glaubhaft motiviertes Verhalten deren Vertrauen gewinnen. 

Die Einfuhrung der IM ist erst dann als erfolgreich zu betrachten, wenn konkrete 

Ergebnisse zur Realisierung der Zielstellung der Operativen Vorgange erarbeitet 

werden konnten, wie z. B. Informationen und Beweise tiber geplante, vorbereitete 

oder bereits durchgefuhrte Straftaten, Verbindungen der verdachtigen Personen zu 

imperialistischen Geheimdiensten, anderen feindlichen Zentren, Organisationen 

und Kraften im Operationsgebiet, feindlich-negative Einstellungen, Ziele und 

Motive, die den operativ bedeutsamen Handlungen und Unterlassungen der ver

dachtigen Personen zugrunde liegen. 

Bei der Vorbereitung und Realisierung der Einfuhrung von IM ist vor allem zu sichem 

die sorgfaltige Auswahl der fur die Einfuhrung geeigneten IM, die dem erarbeite

ten Anforderungsbild entsprechende Voraussetzungen und Fahigkeiten haben 

bzw. bei denendiese kurzfristig geschaffen werden konnen, 

die Erarbeitung von ausbau- und entwicklungsfahigen operativen Legenden, die 

es den einzufuhrenden IM ermoglichen, offensiv auf die verdachtigen Personen 

einzuwirken, sowie der erforderlichen Verhaltenslinien und der fur die Herstel

lung und Festigung der Kontakte erforderlichen operativen Kombinationen, 

die sorgfaltige Vorbereitung der ausgewahlten 1M, insbesondere das Einstellen 

auf die Personlichkeit sowie die Denk- und Verhaltensweisen der verdachtigen 

Personen, auf die konkreten Einsatzbedingungen, die Aneignung der operativen 

Legenden und erforderlichen Verhaltenslinien, die Vermittlung 'erforderlicher 

Kenntnisse tiber das konkrete Feindbild, die Deliktspezifik und die moglichen 

Begehungsweisen, die Vorbereitung auf Uberprufungen durch die verdachtigen 

Personen, 

die Schaffung erforderlicher Voraussetzungen fur die Einfuhrung der IM, wie 

z. B. die zeitweilige Freistellung von beruflichen oder gesellschaftlichen Aufga

ben, die Schaffung von geeigneten Situationen und Moglichkeiten fur die Kon

taktaufnahme, die Beschaffung und Abdeckung von Dokumenten, Materialien 

u.dgl. 

Nach der Erreichung konkreter politisch-operativer Ergebnisse ist weiterhin intensiv 

auf die Festigung des Vertrauens der verdachtigen Personen zu den eingefiihrten 1M 

hinzuwirken. Durch das Verhalten der IM und die Anwendung geeigneter operativer 

Legenden und Kombinationen sind gegenuber den verdachtigen Personen Fakten zu 

schaffen, die diese in ihrem Sinne als Zuverlassigkeits- und Vertrauensbeweise werten. 
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Bei der Auswahl der 1M, im Prozess der Einfuhrung und der Arbeit am Operativen 

Vorgang sind die Moglichkeiten ihres spateren Herauslosens standig zu beachten und 

planmaliig zu schaffen. 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben die operativen Mitarbeiter bei der 

Auswahl der einzufuhrenden 1M sowie bei der Vorbereitung und Durchfuhrung der zur 

Einfuhrung erforderlichen politisch-operativen MaBnahmen anzuleiten und aktiv zu 

unterstlitzen. 

2.3.4 Das Herausbrechen von Personen aus feindlichen Gruppen 

Das Herausbrechen ist darauf zu richten, 

Personen aus feindlichen Gruppen fur eine inoffizielle Zusammenarbeit zu wer

ben, urn dadurch in die Konspiration der Gruppe einzudringen und Informationen 

und Beweise uber geplante, vorbereitete oder durchgefuhrte feindliche Handlun

gen sowie Mittel und Methoden ihres Vorgehens zu erarbeiten, Ankniipfungs

punkte und Voraussetzungen fur eine notwendige Paralysierung und Einschran

kung der feindlichen Handlungen bzw. zur Auflosung der Gruppen zu schaffen. 

Das Herausbrechen als offensive Methode ist insbesondere dann erforderlich bzw. zu 

prufen, wenn 

wegen des Verdachtes der Begehung einer Straftat mit hoher Gesellschaftsgefahr

lichkeit eine kurzfristige Aufklarung unbedingt erforderlich ist, 

fur die Einfuhrung von INI keine bzw. nur geringe Erfolgsaussichten bestehen, 

zwischen den Verdachtigen Widerspruche oder Differenzen vorhanden sind oder 

geschaffen werden konnen, die gunstige Bedingungen fur eine Werbung bieten. 

Das Herausbrechen ist grundlich vorzubereiten. Dazu ist vor allem erforderlich: 

die Analyse des Operativen Vorganges, insbesondereder Gruppenstruktur, wie 

der Positionen der einze1nen Gruppenmitglieder und ihrer Aktivitat, der Intensitat 

und des Umfangs der gegenseitigen Beziehungen der Gruppenmitglieder, der Be

strebungen von Verdachtigen, sich aus der Gruppe zuruckzuziehen und der Moti

ve hierfur, des Charakters der personlichen Beziehungen, des Umfangs und der 

Intensitat der Straftaten sowie der dazu vorhandenen Beweise. 

Dabei sind bei Beriicksichtigung aller Risikofaktoren die Personen festzustellen, 

die objektiv in der Lage sind, die erforderlichen Informationen und Beweise zu 

erarbeiten und bei denen gunstige Moglichkeiten der konspirativen Kontaktauf

nahme, Werbung und inoffiziellen Zusammenarbeit bestehen; 

die weitere Aufklarung und Uberprufung von Personen, die in die engere Auswahl 

fur das Herausbrechen kommen, insbesondere hinsichtlich ihrer Eignung fur eine 

inoffizielle Zusammenarbeit. Dabei haben im Vordergrund zu stehen 

ideologische, moralische und charakterliche Grundeinstellungen, die handlungs

bestimmend sind, wie die Einstellung zur sozialistischen Gesellschaft, die Ein
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stellung zur Tatigkeit des MiS, die Einstellung zurfeindlichen Tatigkeit, die Ein


stellung zubzw, die Bindungan Personen und Personengruppen;
 

Personlichkeitseigenschaften wie Wille, Zuverlassigkeit, Disziplin u. a., die mit


bestimmend sind fur typische Reaktionsweisen;
 

Personlichkeitseigenschaften, von denen auf die Wirksamkeit des vorhandenen
 

kompromittierenden Materials geschlossen werden kann bzw. die Grundlage und
 

Ausgangspunkt fur die Schaffung von wirkungsvollem kompromittierendem Ma


terial durch operative Kombinationen sein konnen;
 

die Auswahl der herauszubrechenden Person;
 

sie hat im Ergebnis der gewissenhaften und sachkundigen Analyse des Operativen
 

Vorganges und der weiteren gezielten Aufklarung und Uberprufung zu erfolgen.
 

Es ist diejenige Person als Kandidat auszuwahlen, mit der die grofite politisch


operative Wirksamkeit entsprechend den konkreten Zielstellungen des jeweiligen
 

Operativen Vorganges, unter Berucksichtung eines vertretbaren Risikos, erreicht
 

werden kann und die die entsprechenden Voraussetzungen fur eine Zusammenar


beit mit dem MiS bietet.
 

Die fur die Kontaktaufnahme bzw. die Werbung erforderlichen politisch-operativen
 

MaBnahmen und das operativ-taktische Vorgehen sind im Vorschlag zum Herausbre


chen festzulegen.
 

Dieser hat zu enthalten:
 

die in der Bearbeitung erreichten Ergebnisse und die Einschatzung der politisch


operativen Situation im Operativen Vorgang;
 

die Notwendigkeit und die Zielstellung des Herausbrechens;
 

den Plan der Werbung - art und Zeit, Art und Weise der Werbung, Anwendung
 

von kompromittierendem Material, Versionen uber Reaktionen des Kandidaten
 

und die entsprechenden Entscheidungsvarianten des MiS, Uberprufungsmalsnah


men wahrend der Werbung, gezielte KontrollmaBnahmen unmittelbar nach der
 

Werbung, Ruckzugslegenden, erste Auftragserteilung und Instruierung, Verant


wortlichkeit;
 

die Risikofaktoren und die sich daraus ergebenden politisch-operativen MaBnah


men zur weiteren Bearbeitung des Operativen Vorganges.
 

Bei Personen, denen bereits Straftaten nachgewiesen werden konnen bzw. bei denen 

im Verlauf der Befragung derdringende Verdacht erarbeitet wird, Straftaten begangen 

zu haben, ist vor der Werbung die zustandige Untersuchungsabteilung zu konsultieren. 

Der Vorschlag zum Herausbrechen ist durch die LeiteriStellvertreter der Haupt-I 

selbststandigen Abteilungen bzw. der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen zu bestati

gen. Die Vorbereitung und Durchfuhrung des Herausbrechens ist von den Leitem der 

operativen Diensteinheiten besonders zu unterstutzen. 

Der Kandidat kann nach erfolgter Bestatigung des Vorschlages konspirativ zur Befra

gung zugefuhrt werden. Diese ist so zu gestalten, dass bis zur Verpflichtung die Mog
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lichkeit der Durchfuhrung anderer politisch-operativer MaBnahmen einschlieBlich der
 

strafrechtlichen Verfolgung offenbleibt. Dazu erforderliche Entscheidungensind vom
 

bestatigungsberechtigten Leiter einzuholen.
 

Entsprechend den politisch-operativen Erfordemissen ist es auch moglich, die Wer


bung unter geeigneten operativen Legenden durchzufuhren, die sichem, dass der Kan


didat die eigentlichen Absichten und Ziele des MfS nicht erkennt. Nach entsprechen


der Bewahrung und Uberprufung des unter Legende geworbenen 1M ist der 1M zur
 

Bearbeitung des Operativen Vorganges einzusetzen.
 

Nach dem erfolgten Herausbrechen sind verstarkt politisch-operative MaBnahmen zur
 

Uberprufung der 1M durchzufuhren. Feindlich-negative Einstellungen sind systema


tisch, zielstrebig und individuell differenziert abzubauen.
 

Die Grundsatze des Herausbrechens aus feindlichen Gruppen sind bei der Werbung
 

von Personen, die selbst nicht feindlich tatig sind, jedoch unmittelbare enge personli


che Beziehungen zu Verdachtigen unterhalten, oder bei Personen aus negativen Grup


pierungen analog anzuwenden.
 

Zur wirksamen Bearbeitung Operativer Vorgange, in denen feindliche Gruppen bear


beitet werden, die ihre Feindtatigkeit im Auftrage von Geheimdiensten, anderen feind


lichen Zentren, Organisationen und Kraften durchfuhren, sind entsprechend den Mog


lichkeiten Uberwerbungen durchzufuhren. Damit sind gleichzeitig im Rahmen der
 

Bearbeitung Operativer Vorgange Voraussetzungen fur die offensive Bearbeitung der
 

imperialistischen Geheimdienste, anderen feindlichen Zentren, Organisationen und
 

Krafte zu schaffen.
 

2.3.5 Grundfragen der Zusammenarbeit mit den 1M wahrend ihres Einsatzes zur Bear

beitung Operativer Vorgange 

Die qualifizierte Zusammenarbeit mit den 1M, insbesondere die konkrete personen

und sachbezogene Auftragserteilung, Instruierung, Berichterstattung und Auswertung 

der Berichte, muss standig auf die offensive Realisierung der politisch-operativen Zie1e 

der Operativen Vorgange gerichtet sein. 

Bei der Auftragserteilung und Instruierung sind folgende Grundsatze zu beachten: 

Die Auftragserteilung an die eingesetzten 1M hat insbesondere auf der Grundlage
 

der fur sie festgelegten konkreten Einsatzrichtungen zu erfolgen.
 

Die eingesetzten 1M haben die fur die Erfullung ihrer Auftrage erforderlichen In


formationen bei Gewahrleistung der Konspiration und Geheimhaltung zu erhalten.
 

Entsprechend den politisch-operativen Erfordemissen ist gegenuber den 1M das
 

Ziel ihres Einsatzes zu legendieren, insbesondere gegenuber 1M, deren Zuverlas


sigkeit noch nicht in vollem Umfang erwiesen ist.
 

Die 1M haben fur die Erfullung der Auftrage Verhaltenslinien zu erhalten, die es
 

ihnen gestatten, im Interesse der Erzielung optimaler Ergebnisse relativ selbst


standig und situationsgemaf zu reagieren. Sie sind mit operativen Legenden aus
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zurusten, die die zielgeriehtete Erfullung der erteilten Auftrage und den erforderli

chen Spielraum fur die Anpassung an nieht vorhergesehene Situationen bzw. Re

aktionen der verdachtigen Personen ermoglichen. 

Die 1M musssen die konkreten Bedingungen, unter denen sie die Auftrage zu rea

lisieren haben, moglichst genau kennen. 

Die 1M rnussen die Gewissheit haben, dass vom MfS alles getan wird, urn ihre 

Sieherheit und die Konspiration zu gewahrleisten. 

Die Auftrage, Verhaltenslinien und operativen Legenden fur die in einem Opera

tiven Vorgang eingesetzten 1M sind sorgfaltig aufeinander abzustimmen, urn eine 

hohe politiseh-operative Wirksamkeit aller 1M zu erreiehen, ihre Uberprufung zu 

ermoglichen und die Gefahr der Dekonspiration der 1M gegeniiber den verdachti

gen Personen bzw. der 1Muntereinander auszusehlieBen. 

Die Auftrage, Verhaltenslinien und operativen Legenden sind so zu gestalten, dass 

das Herauslosen der 1Mjederzeit moglich ist. Die sozialistisehe Gesetzliehkeit ist 

konsequent einzuhalten. Die 1M durfen nieht provozieren bzw. nieht zu Straftaten 

anregen. Die seheinbare Beteiligung an Straftaten verdachtiger Personen darf nur 

soweit erfolgen, wie es zur Realisierung der Zie1e der Bearbeitung unumganglich 

ist. Sie bedarf einer grundlichen Prufung und der Bestatigung des Leiters der 

Diensteinheit. 

Zu den im Operativen Vorgang eingesetzten 1M ist eine stabile Verbindung zu 

gewahrleisten, die den spezifisehen Erfordemissen der Bearbeitung des jeweiligen 

Operativen Vorganges entsprieht und den 1M die sofortige Verbindungsaufnahme 

zum MiS ermoglicht. 

Uber die Durchfuhrung der den 1M erteilten Auftrage und die erreiehten politiseh


operativen Ergebnisse ist eine konkrete, wahrheitsgemalie, alle fur die Bearbeitung des
 

Operativen Vorganges bedeutsamen Details erfassende Beriehterstattung zu gewahr
 

leisten.
 

Naeh den Treffs hat sofort die weitere und grundliche Auswertung der gewonnenen
 

Informationen zu erfolgen.
 

Dabei ist vor allem herauszuarbeiten:
 

Gibt es Hinweise auf feindlieh-negative Handlungen, die sofortmeldepfliehtig
 

sind bzw. die Einleitung von SofortmaBnahmen erfordem?
 

Was ist moglicherweise als Beweis zu verwenden, bzw. welehe Hinweise sind
 

vorhanden, wo und unter welchen Umstanden Beweise gesiehert werden konnten?
 

We1ehe politiseh-operativen MaBnahmen ergeben sieh aus den Infonnationen des
 

1M fur die weitere Bearbeitung des Operativen Vorganges bzw. fur die Auftrags


erteilung und Instruierung?
 

Gibt es Anzeiehen fur die Verletzung von Konspiration und Geheimhaltung und
 

welche Konsequenzen ergeben sieh daraus fur die Bearbeitung des Operativen
 

Vorganges?
 



281
 

Gibt es Widerspruche in den Informationen des 1M in Bezug auf Personen, Perso

nenbeschreibungen, Situationsschilderungen, Erfolge oder Misserfolge, erzielte 

Ergebnisse, Reaktionen verdachtiger oder anderer Personen bzw. Widerspruche 

zu bereits vorliegenden Infonnationen und was konnen die Ursachen dafur sein? 

2.4 Die Arbeit mit operativen Legenden und operativen Kombinationen 

2.4.1 Grundsatze der Ausarbeitung und Anwendung operativer Legenden zur Bear

beitung Operativer Vorgange 

Ziel der Anwendung operativer Legenden ist der wirksame Einsatz der 1M sowie ande

rer Krafte, Mittel und Methoden zur offensiven Bearbeitung Operativer Vorgange, 

insbesondere 

das Eindringen in die Konspiration des Feindes, indem verdachtige Personen
 

durch vorgegebene Motive, Begrundungen, Erklarungen und Aussagen veranlasst
 

werden, Hinweise auf ihre feindlich-negativen Absichten, Handlungen und Ver


bindungen preiszugeben,
 

die Gewahrleistung der Konspiration und Geheimhaltung der Ziele, Absichten
 

und Ma13nahmen sowie Krafte, Mittel und Methoden des MfS.
 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass die schopferi


sche Arbeit mit operativen Legenden zur Losung der vielfaltigen politisch-operativen
 

Aufgaben zur Bearbeitung Operativer Vorgange in ihrem Verantwortungsbereich stan


dig und systematisch qualifiziert wird.
 

Bei der Ausarbeitung und Anwendung operativer Legenden ist insbesondere von fol


genden Grundsatzen auszugehen:
 

Grundlagen fur die Ausarbeitung operativer Legenden sind die konkrete, mit der
 

Anwendung der operativen Legenden verfolgte Zielstellung, die Analyse des Ope


rativen Vorganges sowie die griindliche Kenntnis der Personlichkeit der Zielper


sonen, einschlieBlich .ihrer Besonderheiten, Eigenarten und Gepflogenheiten.
 

Operative Legenden mussen geeignet sein, die verhaltensbestimmenden Interes


sen der Zielpersonen anzusprechen, urn dadurch verhaltenswirksam zu werden.
 

Operative Legenden mussen weitgehend auf naturlichen und uberprufbaren
 

Grundlagen aufbauen, den iiblichen Gepflogenheiten des Lebens entsprechen,
 

moglichst unkompliziert und glaubhaft sein.
 

Die wirksame Anwendung operativer Legenden setzt die grundliche Kenntnis der
 

Moglichkeiten, Fahigkeiten, Eigenschaften und politisch-operativen Erfahrungen
 

der 1M bzw. der Personen, die mit den operativen Legenden arbeiten sollen, vor


aus. Sie miissen fur ihren jeweiligen Trager passfahig sowie entwicklungs- und
 

ausbaufahig sein. Vor ihrer Anwendung sind sie mit den einzusetzenden 1M zu
 

beraten und auf dieser Grundlage gegebenenfalls zu prazisieren.
 

Die Anwendung operativer Legenden, die damit erreichten Ergebnisse sowie da


bei aufgetretene Komplikationen sind exakt zu dokumentieren.
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Die schematische und wiederholte Anwendung operativer Legenden ist zu ver

meiden. 

2.4.2 Grundsatze der Ausarbeitung	 und Anwendung operativer Kombinationen zur 

Bearbeitung Operativer Vorgange 

Ziel der Anwendung operativer Kombinationen ist die offensive, beschleunigte Bear

beitung Operativer Vorgange, insbesondere 

die Einwirkung mit komplexen, sich gegenseitig bedingenden und erganzenden 

sowie aufeinander abgestimmten politisch-operativen MaBnahmen auf die ver

dachtigen Personen, urn sie zu Reaktionen zu veranlassen, die Ruckschlusse auf 

durchgefuhrte oder geplante staatsfeindliche Tatigkeit zulassen und die Sicherung 

bzw. Dokumentierung entsprechender Beweise ermoglichen, 

die beschleunigte und effektive Losung anderer komplizierter politisch-operativer 

Aufgaben bei Wahrung der Konspiration tiber die Ziele, Absichten und MaBnah

men, Krafte, Mittel und Methoden des MfS. 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben darauf Einfluss zu nehmen, dass durch 

zielgerichtete Anwendung qualifizierter operativer Kombinationen eine hohere Quali

Hit der Bearbeitung Operativer Vorgange in ihrem Verantwortungsbereich erreicht 

wird. Sie haben den operativen Mitarbeitem bei der Erarbeitung und Durchfuhrung 

operativer Kombinationen die erforderliche Anleitung und Unterstiltzung zu geben. 

Operative Kombinationen sind insbesondere anzuwenden 

bei komplizierten Werbungen, zur Heranfuhrung von 1M an die bearbeiteten Per


sonen, zur Einfuhrung von 1M in die Bearbeitung Operativer Vorgangc, zum Her


ausbrechen von Personen aus feindlichen Gruppen, zur Zusammenfuhrung von
 

1M, zur Uberprufung eingesetzter 1M sowie zum Herauslosen von 1M aus der Be


arbeitung Operativer Vorgange;
 

zum Erlangen von kompromittierendem oder anderweitig bedeutsamem operati


vern Material einschlieBlich der Beschaffung und Dokumentation notwendiger
 

Vergleichsmaterialien;
 

zur Vorbereitung der Anwendung und zur Anwendung operativ-technischer und
 

kriminaltechnischer Mittel und Methoden;
 

zur Sicherung strafprozessual verwertbarer Beweise bzw. zu deren Schaffung auf
 

der Grundlage inoffizieller Beweise und Informationen;
 

zur Verhinderung geplanter Straftaten;
 

zur Identifizierung unbekannter Tater;
 

zur Gewahrleistung konspirativer Festnahmen und Durchsuchungen;
 

zur Desinformation des Gegners.
 

Bei der Ausarbeitung und Anwendung operativer Kombinationen ist insbesondere von 

folgenden Grundsatzen auszugehen: 
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Voraussetzung fur die Durchfuhrung operativer Kombinationen ist das Vorliegen
 

ausreichender und uberprufter Informationen tiber den Sachverhalt bzw. die ver


dachtigen Personen und deren griindliche Analyse.
 

Darauf aufbauend hat die Erarbeitung der jeweiligen operativen Kombination ein


schlieBlich der Zielstellung sowie Bestimmung des richtigen Zeitpunktes fur ihre
 

Durchfuhrung zu erfolgen. Dabei sind begriindete Versionen zu den moglichen
 

Reaktionen der Verdachtigen auf die MaBnahmen des MfS zu erarbeiten und po


litisch-operativ zu bewerten.
 

Die operativen Kombinationen einschlieBlich der Zie1stellung sind durch die zu


standigen Leiter und operativen Mitarbeiter zu beraten. Die schematische und
 

wiederholte Anwendung operativer Kombinationen ist zu vermeiden. Es ist ein
 

vertretbares Verhaltnis zwischen Aufwand und zu erwartendem Nutzen zu sichem
 

und davon auszugehen, dass die Ergebnisse das entscheidende Kriterium fur den
 

Wert operativer Kombinationen sind.
 

Hauptbestandteil der operativen Kombinationen hat der zielgerichtete, legendierte
 

Einsatz zuverlassiger, bewahrter, erfahrener und fur die Losung der vorgesehenen
 

Aufgaben geeigneter 1M, der mit der Anwendung anderer operativer Mittel und
 

Methoden exakt abzustimmen ist, zu sein.
 

Die Auswahl, Vorbereitung und der Einsatz der 1M hat [sic!] entsprechend den
 

Grundsatzen und Regelungen des Abschnittes 2.3 dieser Richtlinie zu erfolgen.
 

Operative Kombinationen sind weitgehend auf natiirlichen Umstanden und Be


dingungen aufzubauen. Die kunstlich herbeigefuhrten Umstande mussen den tat


sachlichen Gegebenheiten angepasst sein, auf diesen aufbauen und wie natiirliche
 

wirken sowie moglichen Uberprufungen standhalten. Diese Anforderungen sind
 

analog auch an die im Rahmen operativer Kombinationen anzuwendenden opera


tiven Legenden zu stellen.
 

Die unmitte1bare Vorbereitung und Durchfiihrung der operativen Kombinationen hat 

auf der Grundlage des zu erarbeitenden Planes zu erfolgen. 

Der entsprechend der logischen Folge des Ablaufes aufgebaute und mit den beteiligten 

Diensteinheiten abzustimmende Plan hat zu enthalten: 

das Ziel der operativen Kombination; 

die kurze Darstellung des zum Verstandnis der operativen Kombination notwen

digen Sachverhaltes; 

die konkreten politisch-operativen Aufgaben und Malinahmen; 

das komplexe, zeitlich aufeinander abgestimmte Zusammenwirken der politisch

operativen MaBnahmen; 

Festlegungen zum Einsatz der 1M, ihre Auftrage und Verhaltenslinien, Festlegun

gen zum Verbindungssystem; 

die Verantwortlichkeiten und Termine. 

Er ist zu bestatigen: 
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in den Hauptabteilungen durch die Leiter der Abteilungenbzw. deren Stellvertre


ter;
 

in den selbststandigen Abteilungen durch die Leiter der Unterabteilungen/Referate
 

bzw. deren Stellvertreter;
 

in den Bezirksverwaltung/Verwaltungen durch die Leiter der Abteilungen,
 

Kreis-IObjektdienststellen bzw. deren Stellvertreter.
 

Bei Operativen Vorgangen, die von einem ubergeordneten Leiter personlich angeleitet
 

und kontrolliert werden, sind die Plane von diesem zu bestatigen.
 

In politisch-operativ besonders bedeutsamen Fallen sind die Plane mir bzw. meinem
 

jeweils zustandigen Stellvertreter zur Bestatigung vorzulegen.
 

Durch die straffe, einheitliche Leitung der Durchfuhrung der operativen Kombinatio


nen sind die standige Einschatzung des Standes der Durchfuhrung der jeweiligen ope


rativen Kombination, das standige, effektive und reibungslose Zusammenwirken der
 

beteiligten Krafte und angewandten Mittel sowie die sichere Bewaltigung evtl. auftre


tender Komplikationen zu gewahrleisten.
 

Die Ergebnisse der operativen Kombinationen sind grundlich auszuwerten. Es ist zu
 

sichem, dass entstandene gunstige Bedingungen zielstrebig und offensiv zur weiteren
 

operativen Bearbeitung der verdachtigen Personen genutzt,· Ursachen fur Misserfolge
 

umfassend aufgedeckt und die erforderlichen MaBnahmen zu deren Uberwindung
 

durchgefiihrt werden.
 

2.5	 Der zielgerichtete Einsatz weiterer operativer Krafte, Mittel und Methoden 

sowie die Einbeziehung von Kraften anderer Staats- und wirtschaftslciten

der Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftli 

cher Organisationen und Krafte zur Bearbeitung Operativer V organge 

Die zielstrebige Bearbeitung Operativer Vorgange erfordert im Zusammenhang mit
 

dem Einsatz der 1M und der Arbeit mit operativen Legenden und Kombinationen den
 

zweckmalligen Einsatz aller anderen, dem MfS zur Verfugung stehenden Krafte, Mit


tel und Methoden sowie die Nutzung der Moglichkeiten anderer Staats- und wirt


schaftsleitender Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftli


cher Organisationen und Krafte.
 

Ihr differenzierter Einsatz ist zweckmafiig mit dem Einsatz der 1M zu kombinieren und
 

besonders darauf zu richten,
 

Voraussetzungen fur den zielgerichteten und wirksamen Einsatz der 1M zu schaf


fen;
 

die von 1M und mit anderen operativen Kraften, Mitteln und Methoden erarbeite


ten Inforrnationen zu uberprufen und zu vervollstandigen;
 

Beweise fur die feindlichen Handlungen verdachtiger Personen zu erarbeiten.
 

Bei Entscheidungen uber ihren Einsatz ist auszugehen: 
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von den politisch-operativen Erfordemissen unter Beachtung des Aufwandes im
 

Verhaltnis zu den [zu] erwartenden Ergebnissen;
 

von den fur den Einsatz dieser Krafte, Mittel und Methoden jeweils geltenden
 

dienstlichen Bestimmungen und Weisungen.
 

Zur Bearbeitung Operativer Vorgange sind insbesondere folgende Krafte, Mittel und 

Methoden einzusetzen: 

operative Ermittlungen und Beobachtungen durch Krafte der Diensteinheiten der 

Linie VIII und der vorgangsbearbeitenden Diensteinheit; 

operative Fahndungen nach Personen und Gegenstanden unter Einbeziehung der 

Fahndungsfuhrungsgruppe bzw. der Moglichkeiten der Diensteinheiten der Linie 

VI, der DVP und der Organe der Zollverwaltung der DDR; 

konspirative Durchsuchungen, insbesondere zur Feststellung und Dokumentation 

von Beweisen; 

operative Mittel der Abteilungen M, Postzollfahndung und 26, insbesondere zur 

Feststellung, Aufklarung und Dokumentation von feindlich-negativen Verbindun

gen sowie nachrichtendienstlichen Mitteln und Methoden; 

operative Mittel und Methoden der Diensteinheiten der Linie IX sowie anderer 

Linien, wie z. B. der Spezialisten fur Schriftenfahndung und der Spezialisten der 

Diensteinheiten der Linie XVIII fur die Bearbeitung von Branden und Storungen; 

Moglichkeiten der Spezialfunkdienste des MfS; 

operativ-technische Mittel zur Uberwachung von Personen und Einrichtungen 

sowie von Nachrichtenverbindungen; 

kriminaltechnische Mittel und Methoden; 

spezielle operativ-technische Mittel und Methoden des Operativ-Technischen 

Sektors, z. B. zur Erarbeitung von Untersuchungsberichten, Expertisen und Gut

achten; 

Nutzung der Informationsspeicher der Diensteinheiten der Linie VI tiber den 

grenzuberschreitenden Verkehr sowie der Informationsspeicher anderer Dienst

einheiten. 

Zur Gewinnung von erforderlichen Informationen fur die Bearbeitung Operativer Vor

gange sind auch die Moglichkeiten der DVP, der Zollverwaltung der DDR, anderer 

Staats- und wirtschaftsleitender Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie 

gesellschaftlicher Organisationen und Krafte zielstrebig zu nutzen. 

2.6 Die Anwendung von MaBnahmen der Zersetzung 

2.6.1 Zielstellung und Anwendungsbereiche von MaBnahmen der Zersetzung 

MaBnahmen der Zersetzung sind auf das Hervorrufen sowie die Ausnutzung und Ver

starkung solcher Widerspriiche bzw. Differenzen zwischen feindlich-negativen Kraften 

zu richten, durch die sie zersplittert, gelahmt, desorganisiert und isoliert und ihre 
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feindlich-negativen Handlungen einschlieBlich deren Auswirkungen vorbeugend ver


hindert, wesentlich eingeschrankt oder ganzlich unterbunden werden.
 

In Abhangigkeit von der konkreten Lage unter feindlich-negativen Kraften ist auf die
 

Einstellung bestimmter Personen, bei denen entsprechende Anknupfungspunkte vor


handen sind, dahingehend einzuwirken, dass sie ihre feindlich-negativen Positionen
 

aufgeben und eine weitere positive Beeinflussung moglich ist.
 

ZersetzungsmaBnahmen konnen sich sowohl gegen Gruppen, Gruppierungen und Or


ganisationen als auch gegen einzelne Personen richten und als relativ selbststandige
 

Art des Abschlusses Operativer Vorgange oder im Zusammenhang mit anderen Ab


schlussarten angewandt werden.
 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass bei politisch


operativer Notwendigkeit ZersetzungsmaBnahmen als unmittelbarer Bestandteil der
 

offensiven Bearbeitung Operativer Vorgange angewandt werden.
 

ZersetzungsmaBnahmen sind insbesondere anzuwenden:
 

wenn in der Bearbeitung Operativer Vorgange die erforderlichen Beweise fur das
 

Vorliegen eines Staatsverbrechens oder einer anderen Straftat erarbeitet wurden
 

und der jeweilige Operative Vorgang aus politischen und politisch-operativen
 

Grunden im Interesse der Realisierung eines hoheren gesellschaftlichen Nutzens
 

nicht mit strafrechtlichen MaBnahmen abgeschlossen werden soll;
 

im Zusammenhang mit der Durchflihrung strafrechtlicher MaBnahmen, insbeson


dere zur Zerschlagung feindlicher Gruppen sowie zur Einschrankung bzw. Unter


bindung der Massenwirksamkeit feindlich-negativer Handlungen;
 

zur wirksamen vorbeugenden Bekampfung staatsfeindlicher Tatigkeit und anderer
 

feindlich-negativer Handlungen, wie z. B.
 

•	 zur Verhinderung des staatsfeindlichen Wirksamwerdens negativer Gruppie

rungen, 

•	 zur Einschrankung der Wirksamkeit politisch zersetzender Auffassungen 

bzw. von schadenverursachenden Handlungen, 

gegen Organisatoren und Hintermanner staatsfeindlicher Tatigkeit im Opera

tionsgebiet; 

gegen Personen, Personengruppen und Organisationen, von denen Aktivitaten zur 

Verbreitung bzw. Forcierung der politisch-ideologischen Diversion und anderer 

subversiver MaBnahmen gegen die DDR ausgehen. 

2.6.2 Formen, Mittel und Methodender Zersetzung 

Die Festlegung der durchzufuhrenden ZersetzungsmaBnahmen hat auf der Grundlage 

der exakten Einschatzung der erreichten Ergebnisse der Bearbeitungdes jeweiligen 

Operativen Vorganges, insbesondere der erarbeiteten Ansatzpunkte sowie der Indivi

dualitat der bearbeiteten Personen und in Abhangigkeit von der jeweils zu erreichen

den Zielstellung zu erfolgen. 
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Bewahrte anzuwendende Forrnen der Zersetzung sind: 

systematische Diskreditierung des offentlichen Rufes, des Ansehens und des Pres


tiges auf der Grundlage miteinander verbundener wahrer, uberprufbarer und dis


kreditierender sowie unwahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer und damit eben


falls diskreditierender Angaben;
 

systematische Organisierung beruflicher und gesellschaftlicher Misserfolge zur
 

Untergrabung des Selbstvertrauens einzelner Personen;
 

zielstrebige Untergrabung von Uberzcugungcn im Zusammenhang mit bestimm


ten Idealen, Vorbildem usw. und die Erzeugung von Zweifeln an der personlichen
 

Perspektive;
 

Erzeugen von Misstrauen und gegenseitigen Verdachtigungen innerhalb von
 

Gruppen, Gruppierungen und Organisationen;
 

Erzeugen bzw. Ausnutzen und Verstarken von Rivalitaten innerhalb von Gruppen,
 

Gruppierungen und Organisationen durch zielgerichtete Ausnutzung personlicher
 

Schwachen einzelner Mitglieder;
 

Beschaftigung von Gruppen, Gruppierungen und Organisationen mit ihren inter


nen Problemen mit dem Ziel der Einschrankung ihrer feindlich-negativen Hand


lungen;
 

ortliches und zeitliches Unterbinden bzw. Einschranken der gegenseitigen Bezie


hungen der Mitglieder einer Gruppe, Gruppierung oder Organisation auf der
 

Grundlage geltender gesetzlicher Bestimmungen, z. B. durch Arbeitsplatzbindun


gen, Zuweisung ortlich entfemt liegender Arbeitsplatze usw.
 

Bei der Durchflihrung von ZersetzungsmaI3nahmen sind vorrangig zuverlassige, be


wahrte, fur die Losung dieser Aufgaben geeignete 1M einzusetzen.
 

Bewahrte Mittel und Methoden der Zersetzung sind:
 

das Heranflihren bzw. der Einsatz von 1M, legendiert als Kuriere der Zentrale,
 

Vertrauenspersonen des Leiters der Gruppe, ubergeordnete Personen, Beauftragte
 

von zustandigen Stellen aus dem Operationsgebiet, andere Verbindungspersonen
 

usw.;
 

die Verwendung anonymer oder pseudonymer Briefe, Telegramme, Telefonanrufe
 

usw., kompromittierender Fotos, z. B. von stattgefundenen oder vorgetauschten
 

Begegnungen;
 

die gezielte Verbreitung von Geriichten tiber bestimmte Personen einer Gruppe,
 

Gruppierung oder Organisation;
 

gezie1te Indiskretionen bzw. das Vortauschen einer Dekonspiration von Abwehr


maI3nahmen des MfS;
 

die Vorladung von Personen zu staatlichen Dienststellen oder gesellschaftlichen
 

Organisationen mit glaubhafter oder unglaubhafter Begriindung.
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Diese Mittel und Methoden sind entsprechend den konkreten Bedingungen des jewei

ligen Operativen Vorganges schopferisch und differenziert anzuwenden, auszubauen 

und weiterzuentwickeln. 

2.6.3 Das Vorgehen bei der Ausarbeitung und Durchfuhrung von	 ZersetzungsmaB

nahmen 

Voraussetzung und Grundlage fur die Ausarbeitung wirksamer ZersetzungsmaBnah


men ist die grundliche Analyse des Operativen Vorganges, insbesondere zur Herausar


beitung geeigneter Ankniipfungspunkte, wie vorhandener Widerspriiche, Differenzen
 

bzw. von kompromittierendem Material.
 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse hat die exakteFestlegung der konkre


ten Zielstellung der Zersetzung zu erfolgen.
 

Entsprechend der festgelegten Zielstellung hat die griindliche Vorbereitung und Pla


nung der ZersetzungsmaBnahmen zu erfolgen. In die Vorbereitung sind - soweit not


wendig - unter Wahrung der Konspiration die zur Bearbeitung des jeweiligen Operati


yen Vorganges eingesetzten bzw. einzusetzenden 1M einzubeziehen.
 

Die Plane der Durchfuhrung von ZersetzungsmaBnahmen bediirfen der Bestatigung
 

durch den Leiter der jeweiligen Haupt-zselbststandigen Abteilung bzw. Bezirksver


waltungNerwaltung.
 

Plane zur Durchfuhrung von ZersetzungsmaBnahmen gegen
 

Organisationen, Gruppen, Gruppierungen oder einzelne Personen im Operations


gebiet,
 

Personen in bedeutsamen zentralen gesellschaftlichen Positionen bzw. mit inter


nationalem oder Masseneinfluss
 

sowie in anderen politisch-operativ besonders bedeutsamen Fallen sind mir bzw. mei


nemjeweils zustandigen Stellvertreter zur Bestatigung vorzulegen.
 

Die Durchfuhrung der ZersetzungsmaBnahmen ist einheitlich und straff zu leiten. Dazu
 

gehort die standige inoffizielle Kontrolle ihrer Ergebnisse und Wirkung. Die Ergebnis


se sind exakt zu dokumentieren.
 

Entsprechend der politisch-operativen Notwendigkeit sind weitere politisch-operative
 

KontrollmaBnahmen festzulegen und durchzufuhren.
 

2.7	 Das Herauslosen der 1Maus der Bearbeitung Operativer Vorgange 

2.7.1 Ziele und Grundsatze des Herauslosens 

Mit dem Herauslosen ist zu sichem, dass 

die Konspiration der im Operativen Vorgang eingesetzten 1M gewahrleistet wird 

und sie fur die weitere Arbeit am Feind erhalten bzw. dafur noch bessere Mog

lichkeiten geschaffen werden; 
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durch die Nutzung und Schaffung gunstiger Umstande, Bedingungen oder Situa

tionen der Feind nachhaltig von den 1M abgelenkt wird und die Ursachen fur die 

Entlarvung in vom MfS angestrebten Zusarnmenhangen sucht und findet; 

die Tatsache sowie die Art und Weise des Einsatzes der IM gegenuber den bear

beiteten Personen, ihrer Umgebung, den feindlichen Stellen sowie der Offentlich

keit konspiriert und geheimgehalten wird und dadurch die personliche Sicherheit 

der IM gewahrleistet ist sowie ihr Vertrauen zum MfS weiter gefestigt wird. 

Das Herauslosen der IM ist in allen Operativen Vorgangen als eine standige und offen


sive Aufgabenstellung anzusehen und durchzusetzen. Es ist so fruh wie moglich vor


zubereiten und zu planen.
 

Entsprechend dem Bearbeitungsstand ist das Herauslosen kontinuierlich und zielstre


big, vor allem durch eine gut durchdachte Auftragserteilung, Instruierung und Legen


dierung der 1M zu verwirldichen. Auf der Grundlage der exakten Berichterstattung der
 

1M sind alle Hinweise, die fur das Herauslosen Bedeutung haben oder haben konnen,
 

herauszuarbeiten und sorgfaltig zu nutzen. Ausgehend von der Spezifik des Operativen
 

Vorgangs ist einzuschatzen bzw. festzulegen:
 

der weitere politisch-operative Einsatz und die wesentlichsten Aufgabenstellungen
 

der herauszulosenden IM;
 

der Charakter, konktete Inhalt sowie die Tiefe des Vertrauensverhaltnisses zwi


schen den 1M und den verdachtigen Personen, die Umstande und Bedingungen,
 

unter denen die 1M die operativ bedeutsamen Informationen und Beweise einer
 

staatsfeindlichen Tatigkeit oder anderen Straftat erarbeitet haben, Art und Umfang
 

der scheinbaren Beteiligung der 1M an Straftaten;
 

der Charakter und der Beweiswert der erarbeiteten Beweise und damitdie Be


weislage insgesamt;
 

die mogliche Nutzung dritter Personen bzw. die Schaffung gunstiger Umstande,
 

urn von den herauszulosenden 1M abzulenken.
 

Die Leiter haben zu sichem, dass im Verlauf der Bearbeitung und des Abschlusses 

Operativer Vorgange das Herauslosen der eingesetzten IM gewahrleistet wird. 

2.7.2 Varianten des Herauslosens 

Bewahrte Varianten des Herauslosens sind: 

das Organisieren des scheinbar zufalligen Auffindens oder Entdeckens von Be

weismitteln; 

der Einsatz von IM, urn Zeugen strafbarer" Handlungen zu einer Anzeige oder 

Mitteilung bei den Schutz- und Sicherheitsorgangen bzw. zuverlassigen offiziellen 

Kraften zu bewegen; 

Druckfehler gemaf beiliegendem Korrelcturblatt handschriftlich korrigiert. 8 
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das Einleitenvon strafprozessualen MaBnahmen wegen der Begehung von Straf


taten der allgemeinen Kriminalitat sowie die Ausnutzung von Kenntnissen tiber
 

die Verletzung von Rechtsnormen auBerhalb des Strafrechts, urn dadurch zu Be


weisen fur eine staatsfeindliche Tiitigkeit zu gelangen;
 

die Anwendung der Zersetzung, urn nachhaltig von herauszulosenden IM abzu


lenken;
 

die Verbreitung von Beweistatsachen in einem groBeren Personenkreis;
 

die Befragung Verdiichtiger gemaf § 95 (2) StPO;
 

die Festnahme bearbeiteter Personen nach einer vorangegangenen Vemehmung
 

Dritter.
 

Diese Varianten sind, ausgehend von den konkreten Bedingungen des jeweiligen Ope


rativen Vorganges, einzeln oder kombiniert schopferisch anzuwenden.
 

Die Bestiitigung des konkreten Vorgehens zum Herauslosen und der dazu erforderli


chen politisch-operativen MaBnahmen obliegt den zustandigen Leitem. Sie haben zu
 

sichem, dass die dazu notwendigen Abstimmungen mit der Untersuchungsabteilung
 

und anderen Fachabteilungen erfolgen.
 

2.8 Der Abschluss der Bearbeitung Operativer Vorgange 

2.8.1 Das Ziel des Abschlusses Operativer Vorgiinge und die Abschlussarten 

Der Abschluss Operativer Vorgange hat stets den politischen Interessen der DDR zu
 

dienen. Die dafur erforderlichen politisch-operativen Voraussetzungen sind in der Be


arbeitung und beim Abschluss zu schaffen bzw. maximal zu nutzen. Die Leiter haben
 

zu sichem, dass bereits wiihrend der Bearbeitung Operativer Vorgange alle Moglich


keiten zur Starkung der DDR, z. B. zur Unterstiitzung von MaBnahmen in der AuBen


politik, im AuBenhandel, auf okonomischem und wissenschaftlich-technischem Gebiet
 

rechtzeitig erkannt und zielstrebig genutzt werden.
 

Das Ziel des Abschlusses muss darin bestehen:
 

die vorliegende und bereits erkannte staatsfeindliche Tatigkeit bzw. andere
 

Straftaten moglichst umfassend zu beweisen und zu unterbinden";
 

ihre konkreten Ursachen, begunstigenden Bedingungen und Umstande durch Ein


flussnahme auf die dafur zustandigen Staats- und wirtschaftsleitenden Organe,
 

Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Organisationen
 

weitgehend auszuriiumen;
 

weitere feindlich-negative Handlungen wirkungsvoll vorbeugend zu verhindem
 

und MaBnahmen zur Gewiihrleistung oder Wiederherstellung von Sicherheit und
 

Ordnungimjeweiligen Bereich einzuleiten bzw. diese zu erhohen;
 

die innere Sicherheit im Verantwortungsbereich maximal zu gewiihrleisten und
 

damit die Politik von Partei und Regierung insgesamt durchsetzen zu helfen.
 

9 Druckfehler gemaf beiliegendem Korrekturblatt handschriftlich korrigiert. 
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- Arten des Abschlusses Operativer Vorgange sind insbesondere: 

Einleitung eines Errnittlungsverfahrens mit bzw. ohne Haft; 

Uberwcrbung; 

Anwendung von MaBnahmen der Zersetzung; 

Anwerbung; 

Verwendung des Vorgangsmaterials als kompromittierendes Material gegenuber 

Konzemen, Betrieben, Institutionen, staatlichen Organen der BRD, anderer nicht

sozialistischer Staaten bzw. Westberlins; 

Einleitung spezifischer MaBnahmen gegen bevorrechtete Personen; 

Ubergabe von Material tiber Straftaten der allgemeinen Kriminalitat an andere 

Schutz- und Sicherheitsorgane; 

offentliche Auswertung bzw. Ubergabe von Material an leitende Partei- und 

Staatsfunktionare, verbunden mit Vorschlagen fur vorbeugende MaBnahmen zur 

Gewahrleistung von Sicherheit und Ordnung. 

Bei jedem Vorgangsabschluss sind jene Abschlussarten bzw. auch Teilabschlusse fest


zulegen, die den grofrten sicherheitspolitischen Nutzen erbringen.
 

Die Leiter haben bei der Anleitung und Kontrolle der Bearbeitung von Operativen
 

Vorgangen unter Berlicksichtigung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen standig
 

zu prufen, ob die politisch-operativen Zielstellungen mit der notwendigen Qualitat und
 

im notwendigen Umfang, insbesondere durch den Nachweis des dringenden Verdachts
 

einer Straftat, realisiert wurden bzw. vorhandene oder drohende Gefahrenzustande, wie
 

geplante Terrorverbrechen, gewaltsame Grenzdurchbruche, Geiselnahmen, den Ab


schluss notwendig machen.
 

Die Hauptabteilungen bzw. Abteilungen der Bezirksverwaltungen/Verwaltungen ha


ben die vorgangsbearbeitenden Diensteinheiten beim Abschluss von Operativen Vor


gangen zu unterstlitzen. Das hat, insbesondere durch aktive Mitwirkung bei der Erar


beitung von Beweisen, beim Einsatz der operativen Krafte und Mittel sowie durch ge


meinsame Festlegung und Realisierung der politisch-operativ zweckmalligsten Ab


schlussart zu erfolgen.
 

2.8.2 Die politisch-operative und strafrechtliche Einschatzung abzuschlieBender Ope

rativer Vorgange 

Im Stadium des Abschlusses Operativer Vorgange ist eine konzentrierte Prufung und
 

Bewertung des gesamten Materials nach politisch-operativen, strafrechtlichen und
 

strafprozessualen Gesichtspunkten vorzunehmen, urn die Voraussetzungen fur den
 

Abschluss zu beurteilen und die Art des Abschlusses festzulegen.
 

Dazu ist es - insbesondere unter Beachtung der konkreten Klassenkampfsituation bzw.
 

politisch-operativen Lage - erforderlich:
 

das Vorgangsmaterial analytisch zu durchdringen, urn seine politisch-operative 

und strafrechtliche Bedeutsamkeit festzustellen; 
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die Tatbestandsmalligkeit des im Operativen Vorgang erarbeiteten Materials, den
 

Charakter und Umfang der Straftat, ihre gesellschaftsschadigenden Folgen, die
 

Mittel und Methoden ihrer Begehung und Verschleierung sowie die mit der Tat
 

angestrebten Ziele herauszuarbeiten (objektive und subjektive Anforderungen,
 

Beteiligungsformen, Entwicklungsstadien);
 

die Beweislage in be- und entlastender Hinsicht einzuschatzen (strafprozessual
 

verwertbare und inoffizielle, direkte und indirekte Beweise, Beweiswert, Beweis


fuhrungsrnoglichkeiten);
 

Moglichkeiten der Herauslosung der 1M bzw. den Stand der dazu bereits einge


leiteten politisch-operativenMaBnahmen zu prufen;
 

den Verdachtigen moglichst allseitig sowie den Inhalt und Umfang seiner Verbin


dungen zu beurteilen.
 

1m Ergebnis dieser Einschatzung ist durch die Leiter vorzuschlagen bzw. zu entschei

den, mit welcher Zielstellung der konkrete Operative Vorgang abzuschlieBen ist, wel

che Abschlussart die grollte gesellschaftliche Wirksamkeit hat bzw. welcher politisch

operative Nutzeffekt mit ihr fiir die weitere Arbeit am Feind sowie die ideologische 

Offensive der Partei erzielt werden kann. 

Beim Abschluss Operativer Vorgange ist durch die vorgangsbearbeitende Dienstein

heit - in Abstimmung mit den zustandigen Fachabteilungen - ein Abschlussbericht zu 

fertigen. Dieser muss die erreichten wesentlichen politisch-operativen und strafrechtli

chen Ergebnisse, insbesondere die geschaffenen Beweise und den erreichten Stand bei 

der Klarung der Verdachtsgrlinde und der Herauslosung der 1M, ausweisen sowie den 

Vorschlag zum Abschluss und die zu wahlende Abschlussart begrunden. 

1m Abschlussbericht mussen vorgesehene weitere politisch-operative MaBnahmen, wie 

Einleitung der OPK, Reisesperren u. a., zu den im Operativen Vorgang erfassten Per

sonen ersichtlich sein. Der Abschlussbericht muss eine rationelle Wiedergewinnung 

erarbeiteter Informationenfiir die kiinftige politisch-operative Arbeit ermoglichen, 

Die Bestatigung des Abschlussberichtes und der darin enthaltenen Vorschlage erfolgt 

in den Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen durch die Leiter oder deren
 

Stellvertreter,
 

in den Bezirksverwaltungen/Verwaltungen durch die Leiter der Bezirksverwal


tungen/Verwaltungen oder deren Stellvertreter Operativ.
 

2.8.3 Die Realisierung des Abschlusses Operativer Vorgange	 und die Durchfiihrung 

politisch-operativer MaBnahmen nach dem Vorgangsabschluss 

Der Abschluss von Operativen Vorgangen ist so vorzubereiten und durchzufiihren, 

dass die vorgesehene Zielstellung mit hoher Qualitat erreicht wird. Das dazu erforder

liche operativ-taktische Vorgehen, insbesondere zur Erarbeitung weiterer Beweismit

tel, zur Schadenverhutung, zur Ausraumung begunstigender Bedingungen und Um

stande ist festzulegen und durch die Leiter zu bestatigen, 
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Die Einleitung von Ermittlungsverfahren ist dem Leiter der Haupt-zselbststandigen
 

Abteilung bzw. BezirksverwaltungNerwaltung durch die Untersuchungsabteilungen
 

vorzuschlagen und zu begriinden. Angeordnet wird die Einleitung von Ermittlungsver


fahren durch den Leiter der Hauptabteilung IX bzw. der BezirksverwaltungNer


waltung.
 

Die Durchfiihrung von Ermittlungsverfahren obliegt der Untersuchungsabteilung und
 

hat unter strikter Einhaltung der dafiir geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbe


sondere der StPO, zu erfolgen. Die vorgangsbearbeitenden Diensteinheiten und zu


standigen Fachabteilungen haben mit der Untersuchungsabteilung bei Einleitung von
 

Ermittlungsverfahren insbesondere festzulegen:
 

Art und Weise der Verhaftung oder Festnahme sowie der Durchsuchung und Be


schlagnahme;
 

politisch-operativ zu beachtende Umstande m der Erstvemehmung, urn eme
 

schnelle Aussagebereitschaft zu erreichen;
 

erforderliche politisch-operative MaBnahmen zur Kontrolle der verdachtigen Per


sonen bei Ermittlungsverfahren ohne Haft;
 

die unverziigliche Uberprufung von Aussagenund andere MaBnahmen zur Erar


beitung und Sicherung weiterer strafprozessual verwertbarer Beweise sowie den
 

Informationsfluss iiber alle das Ermittlungsverfahren betreffenden Fragen;
 

die Weiterfiihrung des Herauslosens der 1M;
 

politisch-operativeMaBnahmen zur Schadenverhiitung sowie zur Feststellung von
 

Reaktionen der imperialistischen Geheimdienste, anderer feindlicher Zentren, Or


ganisationen und Krafte, der Hintermanner, Inspiratoren, Mittater, Angehorigen
 

usw.
 

Soweit erforderlich, sind so1che Entscheidungen auch bei anderen Abschlussarten zu
 

treffen.
 

Bei allen Abschlussarten sind grundsatzlich Konsultationen mit der Untersuchungsab


teilung vorzunehmen. Die mit und nach dem Abschluss Operativer Vorgange arbeits


teilig zu losenden Aufgaben zur Gewahrleistung von Sicherheit und Ordnung sowie
 

zur Ausraumung begiinstigender Bedingungen und Umstande haben dabei im Mittel


punkt zu stehen. Die Leiter der vorgangsbearbeitenden Diensteinheiten haben dazu
 

gemeinsam mit den zustandigen Leitungen der Partei und den staatlichen Leitem ent


sprechende Festlegungen zu treffen sowie darauf Einfluss zu nehmen, dass die not


wendigen MaBnahmen ausgearbeitet und durchgefiihrt werden.
 

Die eingeleiteten MaBnahmen sind durch den Einsatz operativer Krafte und Mittel zu
 

kontrollieren bzw. zu unterstiitzen, urn auch nach dem Vorgangsabschluss die Realisie


rung der angestrebten Ziele zu gewahrleisten.
 

Die Durchfiihrung strafprozessualer MaBnahmen oder rechtlicher Sanktionen sowie
 

die verstarkte Einschaltung des Staatsanwaltes im Rahmen der Gesetzlichkeitsaufsicht
 

obliegt der Untersuchungsabteilung oder wird von ihr veranlasst. Die Ubergabe von
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Materialien an andere Schutz- und Sicherheitsorgane, andere Staats- und wirtschafts


leitende Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftliche Or


ganisationen hat entsprechend meinen grundsatzlichen Weisungen zur Informationsta


tigkeit des MfS an leitende Partei- und Staatsfunktionare zu erfolgen.
 

Alle Materialien aus den Bereichen der Haupt-zselbststandigen Abteilungen und be


sonders bedeutsame operative Materialien aus den Bereichen der Bezirksverwaltun


gen/Verwaltungen sind mir zur Entscheidung vorzulegen.
 

Die Ergebnisse wichtiger politisch-operativer MaBnahrnen im Zusammenhang mit dem
 

Abschluss Operativer Vorgange sind in den Operativen Vorgangen zu dokumentieren.
 

2.8.4 Politisch-operative und strafrechtliche Griinde fur das Einstellen der Bearbeitung 

Operativer Vorgange 

Die Bearbeitung Operativer Vorgange ist einzustellen, wenn 

die Verdachtsgriinde, die zum Anlegen des Operativen Vorganges fuhrten, ein

deutig und nachweisbar widerlegt und somit weder Straftaten noch andere 

Rechtsverletzungen begangen wurden bzw. die Voraussetzungen fur eine Straf

verfolgung nicht mehr gegeben sind (wie Verjahrung, Tod des Verdachtigen, Zu

rechnungsunfahigkeit) oder 

zurzeit objektiv keine Moglichkeiten vorhanden sind, die Verdachtsgriinde zu 

klaren. 

Die Leiter der die Operativen Vorgange flihrenden Diensteinheiten haben zu sichem, 

dass die Griinde fur das Einstellen von Operativen Vorgangen gewissenhaft gepruft, 

notwendige vorbeugende oder der Einhaltung/Wiederherstellung der Gesetzlichkeit 

dienende MaBnahmen eingeleitet bzw. veranlasst und Abschlussberichte gefertigt wer

den. Die Entscheidung uber das Einstellen treffen die fur das Anlegen und den Ab

schluss Operativer Vorgange entscheidungsberechtigten Leiter. Durch sie ist gleich

zeitig zu prufen, ob zu festgestellten Rechtsverletzungen, Mangeln, Missstanden usw. 

eine offentliche Auswertung bzw. die Ubergabe von Material an leitende Partei- und 

Staatsfunktionare erfolgen soll. 

Abgelegte Operative Vorgange sind, insbesondere beim Bekanntwerden neuer operativ 

bedeutsamer Tatsachen zurPerson und zum Sachverhalt, bei Veranderungen der poli

tisch-operativen Lage sowie daraus resultierenden Sicherheitserfordemissen durch die 

Diensteinheit, die den jeweiligen Operativen Vorgang bearbeitete oder in deren 

Zustandigkeitsbereich die Person anfallt, emeut einzuschatzen und auf die Notwendig

keit einer Wiederaufnahrne der. Bearbeitung zu uberprufen. 
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3.	 Grundsatzliche Aufgaben der Leiter zur Qualifizierung der Entwick
lung und Bearbeitung Operativer Vorgange 

3.1	 Analysierung der Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange im 

Verantwortungsbereich sowie die Festlegung erforderlicher MaBnahmen 

Die bei der Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange im Verantwortungsbe


reich erzielten Ergebnisse sind standig und im Zusammenhang mit der Erarbeitung der
 

Jahresanalyse einzuschatzen,
 

Die Ziele und Aufgaben der Qualifizierung der Entwicklung und Bearbeitung Operati


ver Vorgange sind entsprechend der Richtlinie Nr. 1170 in die Arbeitsplane der Leiter
 

aufzunehmen.
 

Durch die analytische Tatigkeit sind insbesondere zu bewerten:
 

die Erarbeitung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange und deren si


cherheitspolitische Bedeutung;
 

die Qualitat der Beweisfuhrung, insbesondere der politisch-operative Wert und die
 

Verwendbarkeit der gewonnenen inoffiziellen und offiziellen Beweismittel fur ei


ne wirksame Feindbekampfung;
 

erfolgreiche Abschlusse Operativer Vorgange entsprechend den im Abschnitt 2.8
 

angefiihrten Abschlussarten und die damit erzielte sicherheitspolitische Wirkung;
 

erreichte Aufklarungsergebnisse tiber die Geheimdienste, andere feindliche Zen


tren, Organisationen und Krafte sowie deren Plane, Absichten, MaBnahmen, Mit


tel und Methoden;
 

erzielte Ergebnisse bei der vorbeugenden Abwehr bzw. Einschrankung geplanter
 

feindlich-negativer Handlungen sowie bei der Schadenverhinderung und Auf


rechterhaltung bzw. Wiederherstellung vonSicherheit und Ordnung;
 

die Effektivitat des Einsatzes der operativen Krafte, Mittel und Methoden sowie
 

die aufgewandte Bearbeitungszeit im Verhaltnis zum erzielten gesellschaftlichen
 

Nutzen;
 

die Griinde fur das Einstellen Operativer Vorgange;
 

erkannte Schwachen bei der Bearbeitung Operativer Vorgange, bei der vorbeu


genden Verhinderung von Schaden und Gefahren und erkannte Ursachen fur die
 

Nichtrealisierung festgelegter Zielstellungen fur die Entwicklung und Bearbeitung
 

Operativer Vorgange;
 

die Veranderungen im Bestand und in der sicherheitspolitischen Bedeutung Ope


rativer Vorgange im Vergleich zum Vorjahr;
 

die Wirksamkeit durchgefuhrterMaBnahmen zur Qualifizierung derBearbeitung
 

Operativer Vorgange;
 

die von den Leitem und operativen Mitarbeitem bei der Entwicklung und Bear


beitung Operativer Vorgange geleistete Arbeit, Ergebnisse der Zusammenarbeit
 

mit anderen Diensteinheiten sowie das Zusammenwirken mit anderen Organen.
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Die bei der Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange sowie durch grundli

che Auswertung abgeschlossener Operativer Vorgange gewonnenen Erkenntnisse und 

Erfahrungen sind sorgfaltig zu speichem und fur die Planung und Organisierung der 

politisch-operativen Arbeit, insbesondere fur 

die weitere Qualifizierung der Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange 

SOWle 

die systematische, vorgangsbezogene Qualifizierung und Entwicklung der opera

tiven Mitarbeiter 

standig zu nutzen. 

Jeder abgeschlossene Operative Vorgang ist hinsichtlich seiner Eignung zur Schulung 

der operativen Mitarbeiter einzuschatzen. 

FUr die zentrale Aufbereitung geeigneter Operativer Vorgange fur Schulungszwecke 

sind - bei Gewahrleistung der erforderlichen Abstimmungen - die operativen Haupt-I 

selbststandigen Abteilungen in enger Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung Kader 

und Schulung und der Juristischen Hochschule Potsdam verantwortlich. 

Hervorragende Leistungen operativer Mitarbeiter bei der Entwicklung und Bearbei

tung Operativer Vorgange und wertvolle Beitrage anderer Diensteinheiten sind ent

sprechend zu wiirdigen. 

3.2	 Gewahrleistung der standigen Einflussnahme auf die zielstrebige Ent

wicklungund Bearbeitung Operativer Vorgange im Verantwortungsbe

reich 

Die Leiter haben standig zu sichem, dass die Entwicklung von perspektivvollen Aus


gangsmaterialien vorrangig in den politisch-operativen Schwerpunktbereichen und zur
 

Bearbeitung politisch-operativer Schwerpunkte erfolgt und die Operativen Vorgange 


insbesondere die mit hoher sicherheitspolitischer Bedeutung- zugig und mit hoher
 

Qualitat bearbeitet werden.
 

Dazu ist insbesondere erforderlich:
 

Gewahrleistung der Kontrolle und-Ubersicht uber die Entwicklung von Aus


gangsmaterialien fur Operative Vorgange;
 

Differenzierung der Operativen Vorgange im Verantwortungsbereich nach ihrer
 

sicherheitspolitischen Bedeutung;
 

Bestimmung des Einsatzes der operativen Krafte, Konzentration der qualifizierte


sten operativen Krafte auf die Operativen Vorgange mit hoher sicherheitspoliti


scher Bedeutung,
 

Einsatz zeitweiliger Arbeitsgruppen entsprechend den politisch-operativen Erfor


demissen;
 

Festlegung der Verantwortlichkeit fur die Anleitung und Kontrolle der fur die
 

Bearbeitung der Operativen Vorgange verantwortlichen operativen Mitarbeiter,
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Festlegung der personlichen Kontrolle und Anleitung bei Operativen Vorgangen 

mit hoher sicherheitspolitischer Bedeutung; 

rechtzeitige und sorgfaltige Entscheidungen tiber das Anlegen, tiber erforderliche 

MaBnahrnen zur zugigen Bearbeitung und zum Abschluss Operativer Vorgange; 

exakte Kontrolle der qualitats- und terrningerechten Durchfiihrung der in den 

Operativplanen festgelegten politisch-operativen MaBnahrnen; 

Unterstutzung der operativen Mitarbeiter bei der Auswahl und beim Einsatz der 

1M sowie der Ausarbeitung und Anwendung operativer Legenden und Kombina

tionen; 

Organisierung der Zusammenarbeit sowie der erforderlichen Konsultationen mit 

den Diensteinheiten der Linie IX; 

Organisierung der erforderlichen Zusammenarbeit mit anderen Diensteinheiten 

und des Zusammenwirkens mit anderen Organen; 

Gewahrleistung der standigen Auswertung der im Prozess der Entwicklung und 

Bearbeitung Operativer Vorgange erarbeiteten Informationen tiber das Vorgehen 

des Gegners, insbesondere tiber neue Plane, Absichten, Mittel und Methoden und 

Angriffsobjekte, sowie tiber entstehende Gefahren und Auswirkungen. Sofortige 

Informierung der zustandigen Diensteinheiten und der zustandigen Partei- und 

Staatsorgane sowie Einleitung der erforderlichen VorbeugungsmaBnahrnen; 

Gewahrleistung der Durchfiihrung erforderlicher politisch-operativer MaBnahrnen 

nach dem Abschluss Operativer Vorgange wie z. B. die Gewahrleistung der Si

cherheit der 1M, die Kontrolle der Durchfiihrung von MaBnahmen zur Beseitigung 

begunstigender Bedingungen und Umstande, die weitere Kontrolle von Verbin

dungen der im Operativen Vorgang bearbeiteten Personen u. dgl. 

Die Leiter der Haupt-zselbststandigen Abteilungen und BezirksverwaltungenIVerwal

tungen haben auf ihrer Linie bzw. in ihrem Verantwortungsbereich die operativen 

Diensteinheiten bei der Bearbeitung von Operativen Vorgangen mit hoher sicherheits

politischer Bedeutung wirksam zu unterstutzen, insbesondere durch 

die standige Anleitung und Kontrolle der Bearbeitung;
 

den Einsatz qualifizierter erfahrener operativer Mitarbeiter und 1M;
 

den Einsatz spezieller Krafte und Mittel.
 

Die Leiter der Diensteinheiten, die Zentrale Operative Vorgange bearbeiten, haben in 

Zusammenarbeit mit den Leitern der Diensteinheiten, die Teilvorgange bearbeiten, zu 

sichem, dass aIle erforderlichen politisch-operativen MaBnahrnen koordiniert und ex

akt durchgefiihrt und die dazu notwendigen Inforrnationsbeziehungen realisiert wer

den. 
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3.3	 Organisation des .Zusarnmenwirkens mit den Sicherheitsorganen der be

freundeten sozialistischen Staaten 

Sofem bei der Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange ein Zusammenwir

ken mit den Sicherheitsorganen der befreundeten sozialistischen Staaten erforderlich 

ist, haben die Leiter der operativen Diensteinheiten Ersuchen an die Sicherheitsorgane 

der befreundeten sozialistischen Staaten 

zur Durchflihrung politisch-operativer MaBnahmen durch die Sicherheitsorgane
 

der befreundeten sozialistischen Staaten,
 

zur gemeinsamen Durchflihrung politisch-operativer MaBnahmen,
 

urn Zustimmung dieser Sicherheitsorgane zur Einbeziehung von Burgern dieser
 

Staaten in die Bearbeitung Operativer Vorgange bzw. in die inoffizielle und offi


zielle Zusammenarbeit
 

nach Abstimmung mit dem Leiter der jeweils federflihrenden Diensteinheit an die Ab


teilung X zu richten.
 

Die Ubergabe im Prozess der Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange er


arbeiteter politisch-operativer Hinweise zu Personen und Sachverhalten, fur deren
 

weitere Auswertung und Bearbeitung die Sicherheitsorgane der befreundeten sozialis


tischen Staaten zustandig sind, hat analog zu erfolgen.
 

Ersuchen urn Rechtshilfe an die Sicherheitsorgane befreundeter sozialistischer Staaten
 

(Festnahme, Durchsuchung, Vemehmung, Suche und Sicherung anderer strafprozes


sualer Beweise) sind rechtzeitig mit der Hauptabteilung IX abzustimmen.
 

Fahndungsersuchen sind nach Abstimmung mit der Hauptabteilung IX uber die Fahn


dungsflihrungsgruppe einzuleiten und der Abteilung X zu iibergeben.
 

Festnahmeersuchen bedurfen meiner Bestatigung,
 

Den Einsatz operativer Technik oder die operative Beobachtung durch die Sicherheits


organe befreundeter sozialistischer Staaten betreffende Ersuchen sowie Ersuchen in
 

anderen politisch-operativ besonders bedeutsamen Fallen bediirfen der Bestatigung
 

durch mich bzw. meinenjeweils zustandigen Stellvertreter.
 

4.	 Schlussbestimmungen 

4.1	 Die Registrierung Operativer Vorgange, die Erfassung von Personen und Ob

jekten auf der Grundlage Operativer Vorgange und die Fuhrung der Vorgangs

akten haben entsprechend der 1. Durchflihrungsbestimmung zu dieser Richtlinie 

zu erfolgen. 

4.2	 Diese Richtlinie ist von den Leitem der operativen Diensteinheiten personlich 

aufzubewahren. Uber die Einsichtnahme ist Nachweis zu fuhren. 

4.3	 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1.1.1976 in Kraft. 
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Dokument 35 

1. Juni 1976 

Ordnung fiber die Erfassung von Personen in der Abteilung XII auf 
der Grundlage von Slcherungsvorgangen 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 5529. - Original, 7 S. - MfS-DSt-Nr. 102168.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fUr
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Vertrauliche Verschlusssache MfS 008-506/76 - 2100.
 
Ausf., 7 Bl. ~ [AufS. 7, nach Text] Mielke [handschriftlich], Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 2100 Ex. - Standardverteiler - Ordnung lost im weiteren Sinne die
 
Bestimmungen zu Objekt- und Sondervorgangen von 1953 und 1960 (Dokumente 12 u. 20 in dieser
 
Edition) abo - AuBer Kraft durch Auflosung AfNS (Gemaf Schreiben v. 29.11.1989 zur Reduzierung
 
dienstlicher Bestimmungen - Anlage 2 - gehort dieses Dokument zu den Bestimmungen, die als Uber

gangsregelung weiter giiltig sein sollten),
 

1.	 Die vorbeugende politisch-operative Sicherungund die allseitige operative Auf

klarung von Personen aufgrund ihrer besonderen gesellschaftlichen Stellung und 

beruflichen Tatigkeit sowie ihrer Bedeutsamkeit fur das MfS erfordem die standi

ge Vervollkommnung der Koordinierung zwischen den Diensteinheiten und die 

Zusammenfuhrung der zu diesen Personen vorhandenen operativ bedeutsamen In

formationen. 

Zur Unterstiitzung dieses Prozesses konnen in besonders begrtindeten Fallen, so

weit das nicht im Rahmen der bereits vorhandenen Erfassungsarten (Operativer 

Vorgang, Untersuchungsvorgang, Feindobjektvorgang, IM-Vorgang, GMS, IM

Vorlauf, Operative Personenkontrolle, KK-erfasst) moglich ist, entsprechend Ab

schnitt 2 dieser Ordnung, derartige Personen in der Abteilung XII auf der Grund

lage von Sicherungsvorgangen erfasst werden. 

Die Leiter der Diensteinheiten haben eine strenge Kontrolle dariiber auszuuben, 

dass die Erfassung von Personen auf der Grundlage von Sicherungsvorgangen 

oder bei begriindeter operativer Notwendigkeit erfolgt und bei Wegfall der Erfas

sungsgriinde unverzuglich die Loschung der Erfassung vorgenommen wird. 

Die Erfassung von Personen auf der Grundlage von Sicherungsvorgangen ist eine 

aktive Erfassung. Die erfassende Diensteinheit ubemimmt damit die politisch

operative Verantwortung fur die erfassten Personen. 

Die mit der Fuhrung von Sicherungsvorgangen Beauftragten haben beim Entste

. hen neuer Erfassungsgriinde zu in Sicherungsvorgangen erfassten Personen, die 

eine andere aktive Erfassungsart notwendig machen, standig zu gewahrleisten, 

dass die Veranderung der Erfassungsart vorgenommen wird. 
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2.	 In Sicherungsvorgangen konnen erfasst werden: 

2.1	 Personen, die aufgrund meiner dienstlichen Bestimmungen und Weisungen, der 

meiner Stellvertreter sowie der Leiter der Hauptabteilungen/selbststandigen Ab

teilungen und Bezirksverwaltungen/Verwaltungen vorbeugend zu sichern und 

aufzuklaren sind sowie Personen, deren Einsatz durch das MfS zu bestatigen ist, 

einschlieBlich deren Verwandte nach politisch-operativem Erfordernis. 

2.2	 Kurz- und langfristige Reisekader, Mitarbeiter von Auslandsvertretungen der 

DDR. 

2.3	 Mitarbeiter von staatlichen und wirtschaftsleitenden Organen, Betrieben, Kombi

naten und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Organisationen,.die berechtigt 

sind 

fur den standigen Umgang sowie zur Losung von Einzelaufgaben fur den 

zeitweiligen Umgang mit Geheimen Kommandosachen, Geheimen Ver

schlusssachen oder Vertraulichen Verschlusssachen sowie 

fur den Umgang mit ausgewahlten Staats- und Dienstgeheimnissen, die fur 

die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der 

DDR, die spezielle Produktion, die Vertiefung der internationalen sozialisti

schen Integration, die Zusammenarbeit der internationalen Wirtschaftsorgani

sationen, die zweiseitige Zusammenarbeit der sozialistischen Staaten und die 

Zusammenarbeit des RGW mit der EWG von besonderer Bedeutung sind. 

2.4	 Personen in wichtigen politischen, okonomischen und militarischen Funktionen, 

die vorbeugend zu sichern sind. Personen, die in spionage- bzw. diversionsgefahr

deten oder in anderen besonders bedeutsamen Abteilungen/Bereichen von staatli

chen und wirtschaftsleitenden Organen, Betrieben, Kombinaten und Einrichtun

gen sowiegesellschaftlichen Organisationen tatig sind. 

2.5	 Personen, denen die Erlaubnis zum Umgang mit Waffen, Munition, Spreng

mitteln, Giften, Erregern ansteckender Krankheiten, radioaktiven Materialien u. a. 

erlaubnispflichtigen Gegenstanden erteilt wurde, 

Personen mit besonderer Spezialausbildung wie Funker, Taucher. 

2.6	 Personen, die Dienstleistungen in Objekten und Einrichtungen des MfS, anderer 

bewaffneter Organe sowie in besonders spionage- oder diversionsgefahrdeten 

Objekten durchfiihren bzw. sich urn Arbeit in so1chen Objekten bewerben. Perso

nen, die Sicherheitsorganen ihre Mitarbeit anbieten. 

2.7	 Politisch-operativ bedeutsame Auslander und Staatenlose mit standigem Wohnsitz 

oder langer befristetem Aufenthalt in der DDR, die nach § 7 der »Verordnung 

vom 15. Juli 1965 tiber das Meldewesen in der DDR - Meldeordnung - (MO)«! 

polizeilich gemeldet sind. 

Verordnung tiber das Me1dewesen der DDR v. 15.7.1965; GBl. II Nr. 109, S. 761. 
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2.8	 Personen, die fur die politisch-operative Albeit durch das MfS genutzt werden 

konnen, ohne dass ihre Vorbereitung als 1M beabsichtigt ist. 

3.	 In den AbteilungenlUnterabteilungen der Hauptabteilungen/selbststandigen Ab

teilungen sowie den Abteilungen/selbststandigen Referaten der Bezirksverwaltun

genIVerwaltungen und den KreisdienststelleniObjektdienststellen kann je ein 

Sicherungsvorgang beim Leiter des zustandigen Auswertungs- und Informations

organs gefiihrt werden. 

In Ausnahmefallen konnen nach Prufung der Notwendigkeit zur Gewahrleistung 

der aktiven Erfassung spezifischer Personenkategorien,.nach Abstimmung mit der 

zustandigen Abteilung XII bzw. der AIG, weitere Sicherungsvorgange beim Lei

ter der Diensteinheit bzw. bei einem von ihm Beauftragten gefiihrt werden. 

Das Anlegen bzw. Einstellen von Sicherungsvorgangen hat mit Beschluss 

Form 1 b zu erfolgen und ist durch den Leiter der Hauptabteilung/selbststandigen 

Abteilung bzw. BezirksverwaltungNerwaltung oder seinen zustandigen Stellver

treter zu bestatigen, 

4.	 Die Erfassung von Personen auf der Grundlage von Sicherungsvorgangen hat in 

der zustandigen Abteilung XII zu erfolgen. Es ist eine standige Aktualisierung der 

erfassten Personendaten zu gewahrleisten, 

Bei der Erfassung sind der zustandigen Abteilung XII vorzulegen: 

der Indexbogen Form 2 a mit Bestatigungsvermerk durch den Leiter der
 

Diensteinheit bzw. des Auswertungs- und Informationsorgans;
 

ein in der Abteilung XII des MfS vor nicht Ianger als 4 Wochen uberprufter
 

Suchauftrag, mit dem nachzuweisen ist, dass die zu erfassende Person fur ei


ne andere Diensteinheit nicht aktiv erfasst ist. 1st die zu erfassende Person fur
 

eine andere Diensteinheit aktiv erfasst, ist eine Ubergabemitteilung vorzule


gen;
 

vollstandig ausgefullte Karteikarten Form 16
 

•	 von Diensteinheiten des MfS (auBer der Hauptabteilung I) und der Ver

waltung GroB-Berlin ein Exemplar 

•	 von Diensteinheiten der Bezirksverwaltungen, der Verwaltung »W« und 

der Hauptabteilung I zwei Exemplare. 

Der Indexbogen Form 2 a ist von der Abteilung XII mit einem Erfassungsvermerk 

zu versehen und dient der Diensteinheit als Nachweis fur die in der Abteilung XII 

erfolgte Erfassung im Sicherungsvorgang. 

Der Indexbogen Form 2 a und der Suchauftrag sind von der Abteilung XII an die 

zustandige Diensteinheit zuriickzuschicken. 

Die Indexbogen Form 2 a sind zur statistischen Auswertung auf Anforderung der 

zustandigen Abteilung XII zu ubergeben, 
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AIle in Sicherungsvorgangen erfassten Personen sind gleichzeitig in die VSH

Kartei der zustandigen Diensteinheit aufzunehmen. 

5.	 Die Loschung der Erfassung von in Sicherungsvorgangen erfassten Personen in 

der Abteilung XII hat zu erfolgen bei 

Anderung des Erfassungsverhaltnisses; 

Ubergabe des operativen Materials an andere Diensteinheiten; 

WegfaIl der Grunde, die zur Aufnahme in den Sicherungsvorgang fiihrten 

sowie 

Tod bzw. dauemder Einweisung der erfassten Person in eine psychiatrische 

Anstalt. 

Zu diesem Zweck ist der zustandigen Abteilung XII der entsprechende Indexbo


gen Form 2 a und eine Berichtigungs- und Erganzungsmitteilung Form 5 zu uber


geben.
 

Nach erfolgter Loschung durch die Abteilung XII ist der Indexbogen Form 2 a mit
 

dem Vermerk der erfolgten Loschung an die zustandige Diensteinheit zuruckzu


geben.
 

Zur Archivierung operativen Materials iiber ehemals in Sicherungsvorgangen er


fasste Personen sind der zustandigen Abteilung XII eine Abverfiigung zur Archi


vierung Form 317 sowie neue Karteikarten Form 16 vorzulegen.
 

Die Archivierung hat als »Allg, P« zu erfolgen.
 

Die Ubergabe von operativem Material an andere Diensteinheiten hat nach der
 

Loschung der Erfassung in der Abteilung XII mit einem Anschreiben Form 400
 

direkt an die iibemehmende Diensteinheit zu erfolgen.
 

6.	 Entsprechen die gegenwartig bestehenden ·Sondervorgange den Prinzipien dieser 

Ordnung, konnen sie als Sicherungsvorgange weitergefiihrt werden. Dazu sind der 

zustandigen Abteilung XII ein neuer Beschluss Form 1 b sowie neue Indexbogen 

Form 2 a mit der AufsteIlung der auf diesem Vorgang erfassten Personen vorzule

gen. 

Bei der Weiterfiihrung von Sondervorgangen als Sicherungsvorgange zu spezifi

schen Personenkategorien entsprechend Ziffer 3, Absatz 2 dieser Ordnung ist die 

Vorlage neuer Indexbogen Form 2 a nicht erforderlich. 

Alle ubrigen in den Diensteinheiten bestehenden Sondervorgange und Objekt

vorgange (auI3erObjektvorgange der Hauptverwaltung A und der Abteilungen XV 

der BezirksverwaltungenIVerwaltungen) sind einzustellen. Dazu sind der zustan

digen Abteilung XII ein Beschluss zur Einstellung des Vorganges Form 1 b, die 

Indexbogen sowie die Vorgangsumschlagezu ubergeben, 

-eTher die weitere Verwendung und den Verbleib des in diesen Vorgangen vorhan

denen operativen Materials haben die Leiter der Diensteinheiten zu entscheiden. 
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Die Leiter der Diensteinheiten haben auf der Grundlage dieser Ordnung zu ent

scheiden, ob die bisher in Sondervorgangen erfassten Personen 

auf der Grundlage yon Sicherungsvorgangen, die aus Sondervorgangen her

vorgehen, erfasst bleiben, in einer anderen Erfassungsart erfasst werden oder 

ob diese Erfassungen zu Ioschen sind. 

Die zur Realisierung dieser Aufgaben erforderlichen MaBnahmen sind mit dem 

Leiter der zustandigen Abteilung XII abzustimmen und bis zum 31. Mdrz 1977 

abzuschlieBen. 
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Dokument 36 

3. April 1978 

Befehl Nr, 6/78 zu Bildung und Aufgaben der Auswertungs- und Kon
trollgruppen in den Bezirksverwaltungen' 

QuellelNachweis: BStU, MiS, BdL-Dok. 5554. - Kopie, 35 S. (mit Anlage 36 S.) - MiS-DSt-Nr.
 
102458. - Das Dokument enthalt handschriftliche Anderungen aus den Jahren 1982 und 1985, die in der
 
Edition nicht beriicksichtigt wurden.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Geheime Verschlusssache MiS 008-2/78 - 209. Ausf.
 
19 Bl. - [AufS. 35, nach Text:] Mielke [handschriftlich], Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 210 Ex. - Standardverteiler - B 6/78 lost diverse Organisationsanwei

sungen der BV und Punkt IlI.A.3 des Befehls 299/65 (Dokument 23 in dieser Edition) abo - AuBer Kraft
 
durch Schreiben V. 29.11.1989: Reduzierung dienstlicher Bestimmungen - Anlage 3 (BStU, MiS, BdL

Dok. 6896).
 
AnlagenINachgeordnete Bestimmungen: Anlage Strukturschema (gehort zu BStU, MiS, BdL-Dok.
 
5554) - 1. Anderung des Befehls V. 25.2.1982 (GVS 42/82): Koordnierung des Informationsflusses
 
(BStU, MiS, BdL-Dok. 5555) - 1. DfB V. 25.2.1982 (GVS 43/82): Aufgaben und Struktur der Auswer

tungs- und Informationsorgane in KD/OD und BV-Abteilungen (BStU, MiS, BdL-Dok. 5557) sowie
 
Novellierung der 1. DfB V. 5.12.1988 (BStU, MiS, BdL-Dok. 5556).
 

Der zuverlassige Schutz der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge

sellschaft, die allseitige Gewahrleistung der Sicherheit der Deutschen Demokratischen 

Republik und der sozialistischen Staatengemeinschaft erfordem von den Leitem der 

Bezirksverwaltungen/Verwaltung die weitere Qualifizierung ihrer Fuhrungs- und Lei

tungstatigkeit zur zielstrebigen vorbeugenden Verhinderung, Aufdeckung und Be

kampfung aller subversiven Angriffe des Feindes. 

Zur Unterstutzung der Fuhrung und Leitung der politisch-operativen Arbeit der Be

zirksverwaltungen/Verwaltung ist die Wirksamkeit der politisch-operativen Auswer

tungs- und Informationstatigkeit, der Planung der politisch-operativen Arbeit, der Ent

scheidungsvorbereitung sowie der Uberprufungs- und Kontrolltatigkeit standig weiter 

zu erhohen, Die dazu erforderlichen Prozesse sind rationell und effektiv zu gestalten. 

Mit dem Ziel der Unterstutzung der Leiter der Bezirksverwaltungen/Verwaltung bei 

der Losung dieser Aufgaben befehle ich: 

1.	 In den Bezirksverwaltungen/Verwaltung sind Auswertungs- und Kontrollgrup

pen (im Folgenden AKG) zu bilden. 

Die AKG ist ein Funktionalorgan des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung 

und ibm direkt unterstellt. Die AKG hat die Fuhrungs- und Leitungstatigkeit des 

Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung zu unterstutzen. 

Dokumententitel wurde von den Herausgebem gebildet. 
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Dazu hat die AKG qualifizierte Grundlagenrnaterialien zu erarbeiten, zu fuhren
 

und leitergerecht aufzubereiten.
 

Die gesarnte Tatigkeit der AKG ist auf die weitere Qualifizierung der politisch


operativen Arbeit und ihrer Fuhrung und Leitung auszurichten.
 

Sie hat zu erfolgen auf der Grundlage und in Durchsetzung
 

der Beschliisse und Dokurnente der Partei, Gesetze und Beschliisse der
 

Volkskarnrner, Beschliisse des Staatsrates, Beschlusse und Anordnungen
 

des Nationalen Verteidigungsrates, Beschlusse und Verordnungen des
 

Ministerrates sowie Beschlusse des Bezirkstages und des Rates des Bezir


kes;
 

rneiner dienstlichen Bestirnmungen und Weisungen sowie der rneiner Stell


vertreter und des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung;
 

rneiner zentralen Planvorgaben, der Planorientierungen der Leiter der
 

Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen und der Plandokurnente des
 

Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung;
 

der Ergebnisse und Erkenntnisse der politisch-operativen Arbeit und ihrer
 

Fuhrung und Leitung in den Diensteinheiten der BezirksverwaltungNer


waltung;
 

der spezifischen Auftrage des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung;
 

der Orientierungen der ZAIG irn Rahmen ihrer Anleitungs- und Kontrollta


tigkeit zur Durchsetzung rneiner dienstlichen Bestirnmungen und Weisun


gen sowie der rneiner Stellvertreter;
 

der durch die Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen, insbesondere
 

der ZAIG, zur Verfugung gestellten zentralen politisch-operativen Auswer


tungsergebnisse und Erkenntnisse.
 

2.	 Die AKG hat ihre Aufgaben im direkten Auftrag und unter unmittelbarer Anlei

tung des Leiters der BezirksverwaltungNerwaltung zu realisieren. Die Angeho

rigen der AKG haben spezifische Aufgaben des Leiters der Bezirksverwal

tung/Verwaltung auch in seinem direkten Auftrag zu losen. 

Die AKG hat Auftrage der Stellvertreter Operativ entsprechend den Festlegun

gen des Leiters der BezirksverwaltungNerwaltung zu realisieren. 

Die AKG hat bei der Losung der ihr ubertragenen politisch-operativen Aufgaben 

eng mit den Stellvertretem Operativ und den Leitem der Abteilun

gen/selbststandigen Referate der Bezirksverwaltung/Verwaltung und den Leitem 

der KreisdienststelleniObjektdienststellen (im Folgenden Diensteinheiten) zu

sammenzuarbeiten. 

Die zentrale Anleitung und Kontrolle der AKG hat in meinem Auftrag durch die 

ZAIG zu erfolgen. 
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3.	 Die AKG hat folgende Hauptaufgaben zu losen: 

3.1	 Gewahrleistung bzw. Mitwirkung bei der einheitlichen Gestaltung und standigen 

Qualifizierung der
 

politisch-operativen Auswertungs- und Informationstatigkeit,
 

Planung der politisch-operativen Arbeit,
 

Uberprufungs- und Kontrolltatigkeit,
 

Erarbeitung dienstlicher Bestimmungen und Weisungen,
 

Offentlichkeitsarbeit
 

im Gesamtverantwortungsbereich der Bezirksverwaltung/Verwaltung im Auftra

ge des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung. 

3.2	 Vorbereitung bzw. Mitarbeit an der Vorbereitung von politisch-operativen Ent

scheidungen des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung, insbesondere in 

Form von entscheidungsgerechten Vorlagen fur dienstliche Bestimmungen und 

Weisungen sowie von Dokumenten und Materialien fur Dienstkonferenzen, 

Dienstbesprechungen und andere Beratungen beim Leiter der Bezirksverwal

tung/Verwaltung. 

3.3	 Unterstutzung des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung in Wahrnehmung 

und Ausubung seiner gesellschaftlichen und staatlichen Funktionen, insbesonde

re als Mitglied der Bezirksleitung der SED und der Bezirkseinsatzleitung. 

Vorbereitung der Informationen des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung 

an leitende Partei- und Staatsfunktionare des Bezirkes sowie Gewahrleistung der 

Ubennittlung, der Ruckgabe und der Nachweisfuhrung diesel' Informationen. 

Unterstutzung del' Diensteinheiten auf dem Gebiet der Offentlichkeitsarbeit. 

3.4	 Realisierung von Aufgaben im Auftrage des Leiters del' Bezirksverwaltung/Ver

waltung zur Unterstutzung der Sicherung von politisch-operativen Schwer

punktbereichen und der Bearbeitung von politisch-operativen Schwerpunkten 

sowie zur Qualifizierung del' Arbeit mit 1M und GMS, del' Entwicklung und Be

arbeitung von Operativen Vorgangen und der Operativen Personenkontrolle. 

3.5	 Mitarbeit an del' Vorbereitung und Ausarbeitung der Entwurfe der Plandoku

mente des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung. 

Mitarbeit an der Einschatzung und Vorbereitung der Bestatigung der Jahres- und 

Perspektivplane del' Leiter der Diensteinheiten. 

Wahrnehmung von Aufgaben zur Kontrolle der Erfullung von in den Planen der 

Leiter der Diensteinheiten enthaltenen Aufgaben im Auftrage des Leiters der Be

zirksverwaltung/Verwaltung. 

3.6	 Vorbereitung, Durchfuhrung und Auswertung von notwendigen Uberprufungen 

und Kontrollen zur Durchsetzung der dienstlichen Bestimmungen, Weisungen 

und Orientierungen in den Diensteinheiten im Auftrage des Leiters der Bezirks

verwaltung/Verwaltung. 
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3.7	 Komplexe analytische Arbeit in Abstimmung mit den operativen Diensteinheiten 

der BezirksverwaltungNerwaltung zur Unterstiitzung des Leiters der Bezirks

verwaltungNerwaltung bei der standigen aktuellen Gesamteinschatzung der po

litisch-operativen Lage und der Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit und 

ihrer Fuhrung und Leitung im Gesamtverantwortungsbereich der Bezirksver

waltung/Verwaltung. 

Unterstiitzung des Leiters der BezirksverwaltungNerwaltung bei der Herausar

beitung und standigen Prazisierung der politisch-operativen Schwerpunktberei

che und politisch-operativen Schwerpunkte der Bezirksverwaltung/Verwaltung. 

Unterstiitzung der Stellvertreter Operativ und der Leiter der operativen Dienst

einheiten der BezirksverwaltungNerwaltung bei der Herausarbeitung und stan

digen Prazisierung der politisch-operativen Schwerpunktbereiche und politisch

operativen Schwerpunkte ihres Verantwortungsbereiches. 

3.8	 Sicherung des Informationsflusses an das MfS Berlin, an andere Bezirksverwal

tungenNerwaltung und an die objektmaliig, territorial, personell bzw. sachlich 

zustandigen operativen Diensteinheiten der BezirksverwaltungNerwaltung ent

sprechend der in den dienstlichen Bestimmungen und Weisungen festgelegten 

Verantwortlichkeit fur die AKG. 

3.9	 Einsatzvorbereitung und effektive Nutzung der Elektronischen Datenverar

beitung und der Mikrofilmtechnik in der BezirksverwaltungNerwaltung. 

3.10	 Vorbereitung von Stellungnahmen des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwal

tung zu Entwiirfen zentraler dienstlicher Bestimmungen und Weisungen in sei

nem Auftrage. 

3.11	 Realisierung von MaBnahmen im Rahmen meiner Aufgabenstellungen bzw. der 

meiner Stellvertreter unter Federfiihrung der ZAIG, der Abteilung Agitation 

bzw. der Arbeitsgruppe Offentliche Verbindungen. 

3.12	 Realisierung von Aufgaben, besonders auf dem Gebiet der politisch-operativen 

Auswertungs- und Informationstatigkeit, im Zusammenhang mit der Vorberei

tung, Durchfiihrung und Auswertung von Aktionen und Einsatzen entsprechend 

den Festlegungen des Leiters der BezirksverwaltungNerwaltung. 

3.13	 Suche, Auswahl und Gewinnung von geeigneten 1M- und GMS-Kandidaten so

wie Zusammenarbeit mit 1Mund GMS bzw. Nutzung von Moglichkeiten der 1M 

und GMS anderer Diensteinheiten und Unterhaltung geeigneter offizieller Kon

takte auf der Grundlage entsprechender Weisungen des Leiters der Bezirksver

waltungNerwaltung sowie in Abstimmung und standiger Zusammenarbeit mit 

den zustandigen operativen Diensteinheiten zur Losung der Aufgaben der AKG. 

4.	 Zur Losung der genannten Aufgaben haben 

die Leiter der Diensteinheiten die notwendigen Informationen, Materialien 

und Dokumente der AKG zur Verfiigung zu stellen und 
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die AKG im Auftrage des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung die er

forderlichen Uberprufungen, Kontrollen, Untersuchungen und Absprachen 

in den Diensteinheiten durchzufuhren. 

5.	 Die AKG hat in ihrer Tatigkeit die Konspiration und Geheimhaltung streng zu 

wahren und auf deren umfassende Durchsetzung standig Einfluss zu nehmen. 

Dabei hat die AKG 

die ihr fur die Losung der Aufgaben zur Verfugung gestellten Informatio


nen, Materialien und Dokumente,
 

die vom Leiter der Bezirksverwaltung/Verwaltung, von den Stellvertretem
 

Operativ und von den Leitem und Angehorigen der Diensteinheiten uber


mittelten Informationen,
 

die von ihr erarbeiteten Informationen, Materialien und Dokumente
 

unter strengster Wahrung der Konspiration und Geheimhaltung zu behandeln, si


cher aufzubewahren sowie uber sie einen luckenlosen Nachweis zu fuhren, Die
 

Dienstraume, in denen derartige Informationen, Materialien und Dokumente auf


bewahrt werden, sind entsprechend zu sichem.
 

Die Leiter der BezirksverwaltungenNerwaltung haben in Abstimmung mit dem
 

Leiter der ZAIG entsprechende Festlegungen zur umfassenden Gewahrleistung
 

der Konspiration und Geheimhaltung zu treffen und deren konsequente Durch


setzung zu sichem.
 

6.	 Die AKG sind in allen BezirksverwaltungenNerwaltung nach folgender Grund

struktur aufzubauen: 

Leiter der AKG. 

Ihm sind zu unterstellen 

der Stellvertreter des Leiters der AKG fur Kontrolle,
 

der Stellvertreter des Leiters der AKG fur Auswertung,
 

der Bereich fur die Vorbereitung von Grundsatzdokumenten, Informationen
 

an leitende Partei- und Staatsfunktionare, Offcntlichkcitsarbcit und Doku


mentation,
 

die Gruppe Operativer Diensthabender,
 

das Sekretariat.
 

Dem Stellvertreter des Leiters der AKG fur Kontrolle sind zu unterstellen 

die Offiziere fur Kontrolle, 

der Offizier fur Planung. 

Dem Stellvertreter des Leiters der AKG fur Auswertung sind zu unterstellen 

der Bereich Auswertung 1, 

der Bereich Auswertung 2, 

der Bereich Elektronische DatenverarbeitungIMikrofilmtechnik (im Folgen

den Bereich EDV) 
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(Strukturschema siehe Anlage).
 

Alle Angehorigen der AKG haben entsprechend ihrer in den Funktions- und
 

Qualifikationsmerkmalen festzulegenden Aufgaben und Verantwortlichkeit so


wie gegebenen konkreten Auftragen aktiv zur Realisierung der Gesamtaufgaben


stellung der AKG beizutragen.
 

Der Leiter der AKG hat die standige enge Zusammenarbeit aller Angehorigen
 

der AKG zur qualifizierten Losung der ubertragenen Aufgaben zu gewahrleisten,
 

6.1	 Der Stelivertreterbereich fur Kontrolle hat folgende Aufgaben zu losen: 

Unterstutzung der einheitlichen Gestaltung, Durchsetzung und standigen Qualifi

zierung der 

Uberprufungs- und Kontrolltatigkeit und der 

Planung der politisch-operativen Arbeit 

in der Bezirksverwaltung/Verwaltung im Auftrage des Leiters der Bezirksver

waltung/Verwaltung. 

Vorbereitung und Durchfnhrung von Uberprufungen und Kontrollen auf der 

Grundlage der vom Leiter der Bezirksverwaltung/Verwaltung bestatigten Plan

dokumente bzw. entsprechend den unmittelbaren politisch-operativen Erforder

nissen auf direkte Weisung des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung zur 

aliseitigen und konsequenten Durchsetzung meiner dienstlichen Bestim


mungen und Weisungen, der meiner Stelivertreter, der des Leiters der Be


zirksverwaltung/Verwaltung und seiner Stelivertreter Operativ;
 

Erfullung von in Plandokumenten des Leiters der Bezirksverwaltung/Ver


waltung enthaltenen Aufgaben;
 

Einschatzung des Standes und der Wirksamkeit der politisch-operativen und
 

entsprechend den Erfordemissen auch der operativ-technischen sowie der
 

materiell-technischen Arbeit und ihrer Fuhrung und Leitung;
 

Herausarbeitung verallgemeinerungswurdiger Erkenntnisse und Erfahrun


gen zur Erzielung politisch-operativer Erfolge und der Ursachen und Bedin


gungen fur noch bestehende Hemmnisse und Mangel in der politisch

. operativen Arbeit und ihrer Fuhrung und Leitung. 

Anleitung der Diensteinheiten, in deren Verantwortungsbereich Uberprufungen 

und Kontrollen erfolgen. 

Aufbereitung der Uberprufungs- und Kontroliergebnisseentsprechend den in 

dem vom Leiter der Bezirksverwaltung/Verwaltung bestatigten Kontroliauftrag 

enthaltenen Festlegungen und deren Auswertung in den uberpruften Dienstein

heiten, sofem vom Leiter der BezirksverwaltungiVerwaltung keine andere Ver

antwortlichkeit fur die Auswertung festgelegt wird. 

Herausarbeitung von Vorschlagen zur weiteren Erhohung der Qualitat und Wirk

samkeit der politisch-operativen, operativ-technischen und materiell-technischen 

Arbeit und ihrer Fuhrung und Leitung, insbesondere in Form von entscheidungs
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gerechten Vorlagen fur dienstliche Bestimmungen und Weisungen sowie von 

Dokumenten und Materialien fur Dienstkonferenzen, Dienstbesprechungen und 

andere Beratungen beim Leiter der BezirksverwaltungNerwaltung auf der 

Grundlage der Uberprufungs- und Kontrollergebnisse sowie unter Verarbeitung 

weiterer Informationen. 

Realisierung von Aufgaben im Rahmen der von mirangewiesenen zentralen 

Uberprufungen und Kontrollen unter Federfuhrung der ZAIG. 

Unterbreitung von Vorschlagen zur Koordinierung von im Auftrage des Leiters 

der BezirksverwaltungNerwaltung durchzufuhrenden Uberprufungs- und Kon

trollvorhaben mit solchen der Stellvertreter Operativ und der Leiter der operati

yen Diensteinheiten zu grundsatzlichen politisch-operativen Aufgaben. 

Gewahrleistung der Auswertung von Uberprufungs- und Kontrollergebnissen der 

Stellvertreter Operativ und der Leiter der Diensteinheiten im Rahmen der vom 

Leiter der BezirksverwaltungNerwaltung ubertragenen Aufgabenstellung, vor 

allem zur Herausarbeitung von verallgemeinerungswurdigen Erkenntnissen und 

Erfahrungen fur die weitere Qualifizierung der politisch-operativen Arbeit und 

ihrer Fuhrung und Leitung. 

Herausarbeitung der Aufgaben zur Vorbereitung und Ausarbeitung der Jahres

und Perspektivplandokumente fur den gesamten Verantwortungsbereich der Be

zirksverwaltungNerwaltung in Zusammenarbeit mit den Stellvertretem Operativ 

und den Leitem der Diensteinheiten sowie Vorlage beim Leiter der Bezirksver

waltungNerwaltung zur Bestatigung, 

Mitarbeit an der Vorbereitung und Ausarbeitung der Entwurfe der Jahres- und 

Perspektivplane und der Planvorgaben des Leiters der BezirksverwaltungNer

waltung. 

Mitarbeit an der Einschatzung der Jahres- und Perspektivplane der Leiter der 

Diensteinheiten und Erarbeitung von Vorschlagen fur die Entscheidung des Lei

ters der BezirksverwaltungNerwaltung zur Bestatigung bzw. zur Erteilung von 

Auflagen zur Prazisierung oder Korrektur der Plane. 

Unterstutzung des Leiters der BezirksverwaltungNerwaltung und seiner Stell

vertreter Operativ bei der Kontrolle der Realisierung der Plane der Leiter der 

Diensteinheiten und Mitarbeit an der Gesamteinschatzung der Erfullung der Pla

ne des Leiters der BezirksverwaltungNerwaltung und der Leiter der Dienstein

heiten im Rahmen der vom Leiter der BezirksverwaltungNerwaltung gegebenen 

Weisungen. 

Zusammenarbeit mit der Abteilung XII der BezirksverwaltungNerwaltung auf 

der Grundlage der Weisungen des Leiters der BezirksverwaltungNerwaltung zur 

Nutzung ihrer Moglichkeiten fur die Unterstutzung der Plankontrolle sowie fur 

die Einschatzung des Standes und der Wirksarnkeit der Arbeit mit 1M und GMS. 
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Erarbeitung und Aufbereitung der operativen Statistiken der Bezirksverwal

tung/Verwaltung zur Entwicklung und zur Wirksamkcit der Arbeit mit 1M und 

GMS. 

Herausarbeitung von Vorschlagen zur weiteren Qualifizierung der Planung der 

politisch-operativen Arbeit auf der Grundlage der Auswertung der 

Ergebnisse der Uberprtlfungs- und Kontrolltatigkeit;
 

Plandokumente u. a. mit der Planung im Zusammenhang stehender Doku


mente und
 

Analysen der politisch-operativen Lage und der Wirksamkeit der politisch


operativen Arbeit und ihrer Fuhrung und Leitung.
 

Zusammenarbeit mit den Leitem der Diensteinheiten zur weiteren Qualifizierung 

der Planung. 

6.2	 Der Stellvertreterbereich fur Auswertung hat folgende Aufgaben zu Iosen: 

Sicherung der einheitlichen Gestaltung, Durchsetzung und standigen Qualifizie

rung der politisch-operativen Auswertungs- und Informationstatigkeit in der Be

zirksverwaltung/Verwaltung auf der Grundlage der dienstlichen Bestimmungen, 

Weisungen und Orientierungen und im direkten Auftrag des Leiters der Bezirks

verwaltungiVerwaltung. 

Anleitung der Referate bzw. Arbeitsgruppen Auswertung und Information der 

operativen Diensteinheiten vor allem zur Gewahrleistung der einheitlichcn 

Durchsetzung der dienstlichen Bestimmungen, Weisungen und Orientierungen 

tiber die politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit und der 

standigen Erhohung ihres politisch-operativen Nutzeffektes. Dabei ist insbeson

dere zu sichem: 

standige Orientierung auf die zu losenden politisch-operativen Aufgaben
 

und die sich daraus ergebenden inhaltlichen Schwerpunkte der politisch


operativen Auswertungs- und Informationstatigkeit sowie Hilfe und Unter


snitzung bei der Losung von Schwerpunktaufgaben;
 

standige Einflussnahme auf die rationelle Organisation der auf die inhaltli


chen Schwerpunkte der politisch-operativen Auswertungs- und Informati


onstatigkeit orientierten Arbeit der Referate und Arbeitsgruppen Auswer


tung und Information;
 

Aufbereitung der fur den kontinuierlichen Ruckfluss geeigneten Erkenntnis


se und Ergebnisse der politisch-operativen Auswertungs- und Inforrnations


tatigkeit, die zur Organisierung der politisch-operativen Arbeit in den ope


rativen Diensteinheiten notwendig sind;
 

regelmallige Durchfiihrung von Arbeitsberatungen;: Erfahrungsaustauschen
 

und Schulungen;
 

Vermittlung der neuesten Erkenntnisse, Mittel und Methoden zur Qualifizie


rung der politisch-operativen Auswertungs- und Informationstatigkeit;
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─ Einflussnahme auf die Qualifizierung und Aneignung der erforderlichen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten der auf dem Gebiet der politisch-operativen 
Auswertungs- und Informationstätigkeit tätigen Angehörigen. 

6.2.1 Der Bereich Auswertung 1 hat folgende Aufgaben zu lösen: 
Unterstützung des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung bei der ständigen 
aktuellen Gesamteinschätzung der politisch-operativen Lage und der Wirksam-
keit der politisch-operativen Arbeit und ihrer Führung und Leitung im Verant-
wortungsbereich der Bezirksverwaltung/Verwaltung sowie Schaffung und Füh-
rung der dazu erforderlichen Übersichten. Aktuelle Informierung des Leiters der 
Bezirksverwaltung/Verwaltung und in seinem Auftrag der Stellvertreter Operativ 
und von ihm bestimmter Leiter von operativen Diensteinheiten über die Ergeb-
nisse der Einschätzung der politisch-operativen Lage und der Wirksamkeit der 
politisch-operativen Arbeit und ihrer Führung und Leitung sowie Vorbereitung 
bzw. Mitarbeit an der Vorbereitung darauf folgender Entscheidungen des Leiters 
der Bezirksverwaltung/Verwaltung.  
Sicherung der kontinuierlichen Zusammenführung und Auswertung der Ergeb-
nisse der analytischen Arbeit der operativen Diensteinheiten der Bezirksverwal-
tung/Verwaltung, der Auswertung der darüber hinaus der AKG ständig zuflie-
ßenden Informationen, der in der AKG gespeicherten Informationen sowie wei-
terer Arbeitsergebnisse der AKG für die Lösung ihrer analytischen Aufgaben. 
Konzentration der analytischen Arbeit vor allem auf 
─ die Erarbeitung von für die Gesamteinschätzung der politisch-operativen 

Lage und der Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit im Verantwor-
tungsbereich der Bezirksverwaltung/Verwaltung notwendigen Übersichten 
und Berichten für den Leiter der Bezirksverwaltung/Verwaltung,  

─ die Erarbeitung von problemorientierten Analysen in Zusammenarbeit mit 
den operativen Abteilungen/selbstständigen Referaten der Bezirksverwal-
tung/Verwaltung zur Unterstützung der operativen Durchdringung des Ge-
samtverantwortungsbereiches sowie zur Schaffung von Grundlagen für den 
Leiter der Bezirksverwaltung/Verwaltung für die Herausarbeitung, Ein-
schätzung und ständige Präzisierung der politisch-operativen Schwerpunkt-
bereiche und politisch-operativen Schwerpunkte und für die Einschätzung 
des Standes und der Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit und ihrer 
Führung und Leitung,  

─ die Vorbereitung von Berichten des Leiters der Bezirksverwaltung/Ver-
waltung zur politisch-operativen Lage für die Bezirkseinsatzleitung. 

Ständige Herausarbeitung von Schlussfolgerungen und Vorschlägen zur Vorbe-
reitung von Entscheidungen des Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung, zur 
Erhöhung der Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit und ihrer Führung 
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und Leitung, insbesondere für den schwerpunktorientierten, zielstrebigen ratio-
nellen Einsatz der operativen Kräfte und Mittel.  
Erarbeitung bzw. Koordinierung der Erarbeitung von problemorientierten Analy-
sen der politisch-operativen Lage und der Wirksamkeit der politisch-operativen 
Arbeit und ihrer Führung und Leitung, die über den Verantwortungsbereich ein-
zelner operativer Diensteinheiten der Bezirksverwaltung/Verwaltung hinausge-
hen.  
Wahrnehmung der Federführung für die analytische Arbeit der Bezirksverwal-
tung/Verwaltung zu den Problemen 
─ der politisch-ideologischen Diversion,  
─ der gegnerischen Kontaktpolitik/Kontakttätigkeit,  
─ der politischen Untergrundtätigkeit, 
─ der politisch-operativen Lage unter jugendlichen Personenkreisen,  
─ des Einreise-, Ausreise- und Transitverkehrs,  
─ politisch-ideologischer und operativ bedeutsamer Aspekte der Reaktion der 

Bevölkerung  
sowie zu weiteren Problemen entsprechend den Aufträgen des Leiters der Be-
zirksverwaltung/Verwaltung und der konkreten politisch-operativen Lage sowie 
der Spezifik des Verantwortungsbereiches.  
Zusammenarbeit mit den Referaten Auswertung und Information der operativen 
Abteilungen/selbstständigen Referate der Bezirksverwaltung/Verwaltung zur 
ständigen Qualifizierung ihrer spezifischen analytischen Arbeit, insbesondere 
durch die Aufbereitung, Erschließung und Bereitstellung der dazu in der AKG 
der Bezirksverwaltung/Verwaltung vorhandenen Grundlagenmaterialien, Er-
kenntnisse und Erfahrungen.  
Auswertung von Meldungen westlicher Massenmedien und Nachrichtenagentu-
ren entsprechend der politisch-operativen Notwendigkeit sowie Koordinierung 
entsprechender Anforderungen der operativen Diensteinheiten an die ZAIG. 

6.2.2 Der Bereich Auswertung 2 hat folgende Aufgaben zu lösen:  
Führung der 
─ Deliktekerblochkartei, 
─ Sachverhaltskerblochkartei,  
─ Personenkerblochkartei-DDR, 
─ Personenkerblochkartei-West, 
─ Vorverdichtungs-, Such- und Hinweiskartei 
der AKG und Gewährleistung ihrer ständigen aktuellen Auskunftsfähigkeit.  
Gewährleistung des Informationsflusses mittels Kerblochkarten bzw. Kopien von 
Kerblochkarten zwischen den Kreisdienststellen/Objektdienststellungen, Abtei-
lungen/selbstständigen Referaten und der AKG sowie an andere operative 
Diensteinheiten des MfS. 
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Zusammenarbeit mit der Abteilung XII der BezirksverwaltungenIVerwaltung zur 

Gewahrleistung der exakten zentralen Nachweisfuhrung zu KK-erfassten Perso

nen und zur Unterstiitzung der Nutzung der Ergebnisse der Bearbeitung der 

Untersuchungsvorgange, der Operativen Vorgange und der Operativen Perso

nenkontrolle fur die politisch-operative Auswertungs- und Informationstatigkeit. 

Gewahrleistung der standigen aktuellen Ubersicht uber den Stand und die Ergeb

nisse 

der Bearbeitung operativ bedeutsamer Vorkommnisse, feindlich-negativer 

Handlungen, Einflusse und Gefahren sowie anderer die gesellschaftliche 

Entwicklung storender und hemmender Erscheinungen, 

der Bearbeitung Operativer Vorgange, 

der Operativen Personenkontrolle 

und weiterer Ubersichten entsprechend der Weisung des Leiters der Bezirksver


waltung/Verwaltung auf der Orundlage der qualifizierten Arbeit mit den Infor


mationsspeichem des Bereiches Auswertung 2.
 

Erarbeitung und Autbereitung der operativen Statistiken der Bezirksverwal


tung/Verwaltung zu operativ bedeutsamen Sachverhalten und Personen sowie zu
 

ihrer operativen Bearbeitung auf der Grundlage der im Bereich Auswertung 2
 

vorhandenen Informationsspeicher.
 

Planmaflige Vergleichs- und Verdichtungsarbeit mit dem Ziel der Entwicklung
 

von Ausgangsmaterialien bzw. der Unterbreitung von Vorschlagen zur Ent


wicklung von Ausgangsmaterialien, insbesondere fur Operative Vorgange, die
 

Operative Personenkontrolle und die Gewinnung von 1M und GMS sowie fur die
 

Organisierung der Arbeit mit 1M und OMS. Die Vergleichs- und Verdichtungs


arbeit hat beizutragen zur
 

Klarung und Bearbeitung von operativ bedeutsamen Vorkommnissen, feind


lich-negativen Handlungen, Einflussen und Oefahren sowie anderen die ge


sellschaftliche Entwicklung storenden und hemmenden Erscheinungen,
 

Bearbeitung bzw. Kontrolle von feindlich-negativen Personen und Perso


nengruppen,
 

operativen Sicherung gefahrdeter bzw. angegriffener Objekte, Bereiche,
 

Personenkreise und Personen
 

sowie zur 

Herausarbeitung neuer und zur Prazisierung und Aktualisierung bereits be

stehender politisch-operativer Schwerpunktbereiche und politisch-operativer 

Schwerpunkte, 

Beseitigung konzentriert auftretender, die Feindtatigkeit begunstigender Be

dingungen und Umstande, 

Ubcrwindung von Lucken, Mangeln und Schwachen im Einsatz und in der 

Wirksamkeit der operativen Krafte und Mittel, 
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Erarbeitung von weiteren Erkenntnissen zur Entwicklung der politisch

operativen Lage, zur Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit und ihrer 

Fuhrung und Leitung und fur die Inforrnierung leitender Partei- und Staats

funktionare des Bezirkes. 

Standige Einflussnahme auf die Gewahrleistung der luckenlosen Erfassung und 

Speicherung aller operativ bedeutsamen Inforrnationen im Verantwortungsbe

reich der Bezirksverwaltung/Verwaltung sowie auf die Erhohung der Qualitat 

der durch die operativen Diensteinheiten in die Kerblochkarteien einzuspei

chemden Inforrnationen. 

6.2.3 Der Bereich Elektronische Datenverarbeitung und Mikrofilmtechnik (Bereich 

EDV) hat folgende Aufgaben zu losen: 

Gewahrleistung der qualifizierten Indexierung von aufbereiteten operativ bedeut

samen Inforrnationen als Voraussetzung fur ihre Umsetzung auf maschinenlesba

re Datentrager und Einspeicherung in die EDVA. 

Gewahrleistung des Anderungsdienstes, Aktualisierung der in der EDVA gespei

cherten Inforrnationen, Organisation und Durchfuhrung der Fehlerkorrektur. 

Ausfertigung von fur die maschinelle Datenverarbeitung erforderlichen Daten

tragern und weiterer benotigter Datentrager, 

Realisierung notwendiger Informationsflusse, 

Erarbeitung von Rechercheanforderungen und Mitwirkung an der Erarbeitung 

von Rechercheprogrammen. 

Aufbereitung der Rechercheergebnisse fur die Nutzer. 

Anleitung und Kontrolle der Diensteinheiten bei der Losung ubertragener Auf

gaben zur Erarbeitung und Realisierung von Datenverarbeitungsprojekten. 

Anleitung und Kontrolle der Diensteinheiten bei der Losung von Aufgaben der 

Einsatzvorbereitung und Nutzung der Mikrofilmtechnik im Zusammenhang mit 

Datenverarbeitungs- und Dokumentationsprojekten. 

Erarbeitung von Stellungnahmen zu Entwurfen von Dokumenten, die im Rah

men der Entwicklung zentraler Datenverarbeitungsprojekte erarbeitet wurden. 

Mitarbeit bei der Erarbeitung und Realisierung linienspezifischer Datenverar

beitungsprojekte. 

Mitarbeit bei der Entwicklung und Pflege von Inforrnationsrecherchesprachen 

des MfS. 

6.3	 Der Bereich fur 

die Vorbereitung von Grundsatzdokumenten, 

Inforrnationen an leitende Partei- und Staatsfunktionare, 

Offentlichkeitsarbeit und 

Dokumentation 

hat fo1gende Aufgaben zu losen: 
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Erarbeitung von Entwurfen bzw. anderen Zuarbeiten zu Referaten, Diskus

sionsbeitragen u. a. Materialien des Leiters der BezirksverwaltungIVerwal

tung zur Durchfuhrung von Dienstkonferenzen, Dienstbesprechungen und 

anderen Beratungen beim Leiter der BezirksverwaltungIVerwaltung sowie 

Auswertung derartiger dienstlicher Veranstaltungen, vor allem durch das 

Fuhren von Ubersichten uber getroffene Festlegungen und Kontrolle ihrer 

Durchsetzung entsprechend den Weisungen des Leiters der Bezirksverwal

tungNerwaltung; 

Vorbereitung entscheidungsgerechter Vorlagen fur dienstliche Bestimmun

gen und Weisungen des Leiters der BezirksverwaltungiVerwaltung, insbe

sondere zur politisch-operativen Arbeit und ihrer Ftihrung und Leitung; 

Erarbeitung von. Vorschlagen zur Durchsetzung zentraler dienstlicher Be

stimmungen und Weisungen im Verantwortungsbereich der Bezirksver

waltungNerwaltung; 

Erarbeitung bzw. Vorbereitung von Stellungnahmen zu Entwurfen bzw. 

Vorbereitung von Stellungnahmen zu Entwurfen zentraler dienstlicher Be

stimmungen und Weisungen auf entsprechende Anforderung; 

Erarbeitung bzw. Vorbereitung von Stellungnahmen zur Unterstiitzung des 

Leiters der BezirksverwaltungNerwaltung in Wahrnehmung und Ausubung 

seiner gesellschaftlichen und staatlichen Funktionen, insbesondere als Mit

glied der Bezirksleitung der SED; 

Erarbeitung der Informationen des Leiters der BezirksverwaltungIVerwal

tung fur den 1. Sekretar der Bezirksleitung der SED, den Vorsitzenden des 

Rates des Bezirkes und andere leitende Partei- und Staatsfunktionare des 

Bezirkes sowie Gewahrleistung der Ubcrmittlung, der Ruckgabe und der 

Nachweisfuhrung dieser Informationen; 

Zusammenarbeit mit den operativen Diensteinheiten zur Gewahrleistung der 

Informationstatigkeit des Leiters der BezirksverwaltungIVerwaltung an lei

tende Partei- und Staatsfunktionare des Verantwortungsbereiches; 

Unterstiitzung der KreisdienststelleniObjektdienststellen zur Sicherung einer 

hohen Qualitat der Informationstatigkeit an leitende Partei- und Staatsfunk

tionare des Kreises/Objektes; 

Auswertung der von den Leitem der KreisdienststelleniObjektdienststellen 

an die I. Sekretare der Kreisleitungen der SED u. a. Funktionare in den 

Kreisen/Objekten gegebenen Informationen; 

Gewahrleistung einer Ubersicht uber alle im Rahmen dieser Informationsta

tigkeit unterbreiteten Vorschlage zur Veranderung der Situation sowie uber 

die Realisierung dieser Vorschlage; 

Vorbereitung von MaBnahmen auf dem Gebiet der Offentlichkcitsarbeit des 

Leiters der Bezirksverwaltung/Verwaltung in Wahrnehmung und Ausubung 
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seiner gesellschaftlichen und staatlichen Funktionen, unter anderem durch 

die Erarbeitung von Referaten und Diskussionsbeitragen;
 

Durchfuhrung von MaBnahmen auf dem Gebiet der Offentlichkeitsarbeit im
 

Auftrage des Leiters der BezirksverwaltungNerwaltung;
 

.Koordinierung der Offcntlichkeitsarbcit der Angehorigen der Bezirksver


waltung/Verwaltung.
 

Anleitung und Unterstiitzung der Diensteinheiten auf dem Gebiet der Of


fentlichkeitsarbeit in enger Zusammenarbeit mit dem Kollektiv fur Offent


lichkeitsarbeit der BezirksverwaltungNerwaltung;
 

Fuhrung einer standigen Ubersicht fiber den Stand und die Ergebnisse der
 

Offentlichkeitsarbeit der BezirksverwaltungNerwaltung;
 

Zusammenarbeit und Koordinierung von MaBnahmenauf dem Gebiet der
 

Offcntlichkcitsarbcit mit der Abteilung Agitation und der Arbeitsgruppe Of


fentliche Verbindungen des MfS; Gewahrleistung der Berichterstattung fiber
 

die geleistete Offentlichkeitsarbeit der BezirksverwaltungNerwaltung an
 

die AbteilungAgitation;
 

Wahrnehmung ubertragener Aufgaben zur tschekistischen Traditionspflege
 

im Verantwortungsbereich der BezirksverwaltungNerwaltung;
 

Dokumentation der verdichteten politisch-operativen Infonnationen der Be


zirksverwaltungNerwaltung, die fur die politisch-operative Arbeit und ihre
 

Fuhrung und Leitung auf der Ebene des Leiters der BezirksverwaltungNer


waltung bedeutsame Aussagen enthalten und schnell zugriffsbereit sein
 

mussen; Dokumentation der dienstlichen Bestimmungen und Weisungen
 

des Leiters der BezirksverwaltungNerwaltung in Zusammenarbeit mit dem
 

Buro der Leitung der BezirksverwaltungNerwaltung;
 

Einflussnahme auf die Sicherung einer hohen Qualitat der Indexierung der
 

zu dokumentierenden Materialien durch zielstrebige Anleitung und Kon


trolle der damit beauftragten Angehorigen der AKG;
 

Fuhrung der
 

• Dokumentenkartei, 

• Sichtlochkartei und 

Dokumentenablage 

der AKG und standige Gewahrleistung ihrer aktuellen Auskunftsfahigkeit; 

systematische Nutzung bzw. Autbereitung der dokumentierten Materialien 

zur Losung der politisch-operativen Aufgaben der Bezirksverwaltung/Ver

waltung, insbesondere zur Losung der Aufgaben der AKG. 

6.4	 Die Gruppe der Operativen Diensthabenden hat folgende Aufgaben zu losen: 

Wahrnehmung der Funktion des Diensthabenden der Bezirksverwal

tung/Verwaltung von Dienstschluss bis Dienstbeginn, an Sonn- und Feierta

gen und zu besonderen Anlassen; 
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Entgegennahme, Erfassung, Bearbeitung und direkte Weiterleitung aller 

eingehenden operativen Meldungen,entsprechend den getroffenen Festle

gungen, an den Leiter der Bezirksverwaltung/Verwaltung, die Stellvertreter 

Operativ, die Leiter der Diensteinheiten sowie an das MfS Berlin; 

Veranlassung von SofortmaBnahmen bei besonders bedeutsamen operativen 

Vorkommnissen auBerhalb der Dienstzeit; 

Fuhrung der taglichen politisch-operativen Lagetibersicht und der dazu ge

horigen Hilfsmittel wie Lagekarte, Statistiken, Ubersichten, Auskunftsmap

pen u. a.; 

Erarbeitung des operativen Tagesrapportes; 

Aufrechterhaltung einer standigen Verbindung zum Operativen Dienstha

benden des MfS, den Operativen Diensthabenden der KreisdienststeIlenlOb

jektdienststellen und entsprechend der Notwendigkeit zu den Operativen 

Diensthabenden der Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen und zu 

den Spat- bzw. Einsatzdiensten der Abteilungen/selbststandigen Referate 

der Bezirksverwaltung/Verwaltung sowie zum Operativen Diensthabenden 

der BdVP bzw. des PdVP und entsprechend der Notwendigkeit zu den Ein

satzdiensten anderer Staatsorgane, wirtschaftsleitender Organe und geseIl

schaftlicher Organisationen; 

Realisierung weiterer Aufgaben entsprechend der Weisung des Leiters der 

Bezirksverwaltung/Verwaltung. 

7. Der ZAIG sind zur zentralen Auswertung standig folgende Dokumente und Ma

terialien zu ubergeben: 

Einschatzungen tiber den Stand und die Wirksamkeit der Durchsetzung 

zentraler Aufgabenstellungen; 

Orientierungen und Aufgabenstellungen zu grundsatzlichen Problemen der 

politisch-operativen Arbeit und ihrer Fuhrung und Leitung; 

Analysen zur politisch-operativen Lage und Wirksamkeit der politisch

operativen Arbeit und ihrer Fuhrung und Leitung im Verantwortungsbereich 

der Bezirksverwaltung/Verwaltung; 

Informationen an leitende Partei- und Staatsfunktionare des Verantwor

tungsbereiches der Bezirksverwaltung/Verwaltung; 

Berichte uber durchgefuhrte Uberprufungen und Kontrollen im Verantwor

tungsbereich der Bezirksverwaltung/Verwaltung; 

Einschatzungen des Standes der Durchsetzung der Aufgaben auf dem Ge

biet der politisch-operativen Auswertungs- und Informationstatigkeit, insbe

sondere erzielter Ergebnisse, vorhandener Lucken, Mangel und Schwachen 

sowie Unterbreitung von Vorschlagen zur Weiterentwicklung und Vervoll
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kommnung der politisch-operativen Auswertungs- und Informationstatig

keit. 

Der Leiter der ZAIG hat des Weiteren bei operativer Notwendigkeit in meinem 

Auftrag die Erarbeitung bzw. die Ubergabe vorhandener Dokumente und Mate

rialien zu spezifischen Problemen der politisch-operativen Lage sowie des Stan

des und der Wirksarnkeit der politisch-operativen Arbeit und ihrer Fiihrung und 

Leitung zu veranlassen. 

8.	 Die Leiter der BezirksverwaltungNerwaltung haben entsprechend der in diesem 

Befehl festgelegten Aufgabenstellung den erforderlichen Krafteeinsatz zu planen 

und sicherzustellen. 

In der AKG sind in der politisch-operativen Arbeit erfahrene und bewahrte An

gehorige, die fur diese spezifische Tatigkeit befahigt sind, einzusetzen. 

Die Leiter der BezirksverwaltungenNerwaltung haben in Zusammenarbeit mit 

dem Leiter der Hauptabteilung Kader und Schulung und dem Leiter der ZAIG 

Stellenplane fur die AKG zu erarbeiten. Die vorhandenen Planstellen der Aus

wertungs- und Inforrnationsgruppe, der Arbeitsgruppe Anleitung und Kontrolle 

und der Diensthabendengruppe sowie des Planungsoffiziers, des Offiziers fur Of

fentlichkeitsarbeit u. a. Verantwortungsbereiche entsprechend dem Gegenstand 

dieses Befehls sind in den Stellenplan der AKG zu ubernehmen. 

Die Stellenplane sind mir bis zum 31.10.78 durch den Leiter der Hauptabteilung 

Kader und Schulung zur Bestatigung vorzulegen. 

Der Leiter der Hauptabteilung Kader und Schulung hat in .Abstimmung mit den 

Leitem der BezirksverwaltungenNerwaltung und dem Leiter der ZAIG den Be

zirksverwaltungenNerwaltung notwendige Planstellen im Rahmen der zentralen 

Stellenplanerweiterung etappenweise zur Verfugung zu stellen. 

9.	 Die Leiter der Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen haben auf der 

Grundlage dieses Befehls die Aufgaben und Struktur ihrer Funktionalorgane in 

Abstimmung mit dem Leiter der ZAIG zu prazisieren und mir, nach Zustimmung 

durch meinen zustandigen Stellvertreter, entsprechende Vorschlage bis 30.4.1979 

zur Bestatigung vorzulegen. 
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Dokument 37 

5. Februar 1980 

Ordnung Nr. 1180 fiber die formgebundeneri dienstlichen Bestimmun
gen im Ministerium ffir Staatssicherheit - Bestimmungsordnung 

Nachweis/QueUe: BStU, MiS, BdL-Dok. 7179. - Original, 12 S. (mit Anlage 13 S.) - MiS-DSt-Nr.
 
102637.
 
DokumentenkopfiVermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fiir
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Vertrauliche Verschlusssache MiS 0008-10/80 - 445. Ausf.,
 
12 Bl. - [AufS. 12, nach Text] Mielke [handschriftlich], Generaloberst.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 445 Ex. - Standardverteiler und SED-KL - Ordnung 1/80 lost Ordnung
 
v. 25.2.1970 (Dokument 30 in dieser Edition) abo - AuBer Kraft durch Schreiben V. 29.11.1989: Redu

zierung dienstlicher Bestimmungen, Anlage 3 (BStU, MiS, BdL-Dok. 6896).
 
AnlagenINachgeordnete Bestimmungen: Anlage 1: Kennzeichnung von dienstlichen Bestimmungen
 
(= S. 13 von BStU, MiS, BdL-Dok. 7179).
 

Zur qualifizierten Erfullung der dem Ministerium fur Staatssicherheit durch die Partei

und Staatsfuhrung ubertragenen Aufgaben, zur Gewahrleistung der Geheimhaltung, 

Sicherheit, inneren Ordnung und militarischen Disziplin sowie zur Organisierung des 

Dienstablaufes werden im Ministerium fur Staatssicherheit in Verwirklichung des 

Prinzips der Einzelleitung dienstliche Bestimmungen erlassen und Weisungen erteilt. 

Zur Anwendung einheitlicher Prinzipien sowie zur Durchsetzung wesentlicher Anfor

derungen an den Inhalt, an die Befugnisse zum Erlass sowie an die Registrierung von 

formgebundenen dienstlichen Bestimmungen ordne ich an: 

1.	 Formgebundene dienstliche Bestimmungen im Ministerium fur Staats
sicherheit 

Formgebundene dienstliche Bestimmungen im Ministerium fur Staatssicherheit (nach

folgend dienstliche Bestimmungen genannt) sind 

Richtlinien 

Direktiven 

Instruktionen 

Dienstanweisungen 

Befehle 

Ordnungen 

Anweisungen 

Durchfuhrungsbestimmungen, 

die entsprechend den Regelungen dieser Ordnung durch die dazu befugten Leiter fur 

ihren Verantwortungsbereich bzw. im Rahmen der ihnen ubertragenen Aufgaben erlas

sen werden. 
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2.	 Befugnisse zum Erlass von dienstlichen Bestimmungen 

Richtlinien und Direktiven werden ausschlieBlich durch den Minister fur Staatssicher


heit erlassen.
 

Zum Erlass aller iibrigen dienstlichen Bestimmungen sind auI3er dem Minister die
 

Stellvertreter des Ministers und die Leiter von Hauptverwaltungen/Verwaltungen be


fugt.
 

Dariiber hinaus sind befugt zum Erlass von
 

Dienstanweisungen
 

die Leiter der Haupt-zselbststandigen Abteilungen,
 

die Leiter der Bezirksverwaltungen/Verwaltung »W«,
 

Befehlen, Ordnungen und Anweisungen 

die Leiter der Haupt-zselbststandigen Abteilungen, 

der Rektor der Juristischen Hochschule und der Kommandeur des Wachregiments 

Berlin »Feliks E. Dzierzynski«, 

die Leiter der Bezirksverwaltungen/Verwaltung »W«, 

die Leiter der KreisdienststelIeniObjektdienststelIen, 

Durchfuhrungsbestimmungen 

Leiter zu ihren eigenen dienstlichen Bestimmungen, 

die in einer dienstlichen Bestimmung oder durch eine spezielle Weisung mit dem 

Erlass von Durchfuhrungsbestimmungen beauftragten bzw. dazu berechtigten 

Leiter zur betreffenden dienstlichen Bestimmung. 

3.	 Grundsatzliche Anforderungen an dienstliche Bestimmungen 

3.1	 Entscheidende inhaltliche Anforderung an dienstliche Bestimmungen ist der 

Grundsatz, dass sie der allseitigen und konsequenten Verwirklichung der Be

schliisse der Partei- und Staatsfuhrung zu dienen haben. 

3.2	 Dienstliche Bestimmungen miissen auf die umfassende und qualifizierte Durch

setzung der Konspiration, Geheimhaltung, Sicherheit und Ordnung in der Arbeit 

des MfS gerichtet sein. 

Bei der Vorbereitung von Vorlagen fur dienstliche Bestimmungen ist gleichzeitig 

konsequent zu gewahrleisten, dass die zu erlassenden dienstlichen Bestimmungen 

selbst den Anforderungen an die Geheimhaltung, Sicherheit und Ordnung ent

sprechen. 

In diesem Sinne sind nachfolgende Grundsatze durchzusetzen: 

Dienstliche Bestimmungen sind grundsatzlich nur dann zu erlassen, wenn die 

Erfordemisse der Organisierung der politisch-operativen und politisch

fachlichen Arbeit sowie der Umfang und Charakter der zu rege1nden Aufga

benstellung oder andere Umstande es notwendig machen. 
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Dienstliche Bestimmungen haben .grundsatzlich keine Angaben zu solchen
 

spezifischen Aufgabenstellungen, Strukturfragen, Kraften, Mitteln und Me


thoden, die besonders geheim zu halten sind, zu enthalten.
 

Aufgabenstellungen einzelner Diensteinheiten sind nur so konkret festzule


gen, wie sie zur Losung der in einer dienstlichen Bestimmung vorzugebenden
 

Gesamtaufgabenstellung, insbesondere zur Gewahrleistung der erforderlichen
 

Zusammenarbeit bzw. Koordinierung, anderen Diensteinheiten unbedingt be


kannt sein miissen.
 

Feststehende grundsatzliche Aufgaben einzelner bzw. bestimmter Dienstein


heiten sind in dienstliche Bestimmungen nicht aufzunehmen.
 

Wiederholungen von bereits in anderen dienstlichen Bestimmungen enthalte


nen Aufgabenstellungen und Regelungen sind zu vermeiden.
 

Es ist gleichzeitig generell zu gewahrleisten, dass der Umfang jeder dienstli


chen Bestimmung unter Beriicksichtigung der gegebenen Erfordemisse auf
 

ein mogliches MindestmaB beschrankt bleibt.
 

3.3	 Dienstliche Bestimmungen haben die Durchsetzung der Rechtsvorschriften und 

der von ubergeordneten Leitem erlassenen dienstlichen Bestimmungen bzw. er

teilten Weisungen zu sichem und durfen ihnen nicht widersprechen. 

Sie sind standig im Prozess der Arbeit auf ihre Ubcrcinstimmung mit dem er

reichten Entwicklungsstand und den von ubergeordneten Leitem erlassenen 

dienstlichen Bestimmungen bzw. erteilten Weisungen zu uberprufen, 

3.4	 Bei der Vorbereitung von Vorlagen fur dienstliche Bestimmungen sind deren 

sachliche Richtigkeit durch allseitige und gewissenhafte Prufung und Abstim

mung entsprechend den dafur geltenden Regelungen sowie ihre Verstandlichkeit 

und Uberschanbarkeit zu gewahrleisten. 

3.5	 Vor dem Erlass einer dienstlichen Bestimmung ist zu prufen, welche dienstlichen 

Bestimmungen zum gleichenGegenstand bereits in Kraft sind, und im Ergebnis 

der Priifung [ist] uber deren Weitergelten, Uberarbeitung bzw. AuBerkraftsetzung 

im Zusammenhang mit dem Erlass der neuen dienstlichen Bestimmung zu ent

scheiden. 

Es ist zu gewahrleisten, dass zum gleichen Gegenstand mehrere dienstliche Be

stimmungen nur in den Fallen in Kraft sind bzw. bleiben, in denen die Notwen

digkeit dafur vorliegt, die zu begriinden ist. 

Sofem die Prufung ergibt, dass zum gleichen Gegenstand mehrere dienstliche Be

stimmungen bzw. zu einer dienstlichen Bestimmung mehrere oder umfangreiche 

Anderungen, Erganzungen oder Berichtigungen in Kraft sind, ist zu entscheiden, 

inwieweit die betreffenden dienstlichen Bestimmungen auBer Kraft zu setzen sind 

und eine Zusammenfassung ihres Inhalts in einer neu zu erlassenden dienstlichen 

Bestimmung zu erfolgen hat. 
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3.6	 Bei Notwendigkeit sind zu dienstlichen Bestimmungen Anderungen, Erganzungen 

oder Berichtigungen zu erlassen, oder sie sind auBer Kraft zu setzen. 

Eine dienstliche Bestimmung andern, erganzen, berichtigen oder auBer Kraft set

zen kann der Leiter, der sie erlassen hat oder ein ihm ubergeordneter Leiter. 

3.7	 Macht es sich notwendig, dass ein Leiter zu einer dienstlichen Bestimmung eines 

ubergeordneten Leiters eine dienstliche Bestimmung fiir den eigenen Verantwor

tungsbereich erlasst, ist in der Einleitung auf diese dienstliche Bestimmung Bezug 

zunehmen. 

3.8	 Einer dienstlichen Bestimmung konnen erlauternde oder den Verfahrensweg re

gelnde textliche Festlegungen sowie Muster, Ubersichten, Skizzen, Schemata u. a. 
als Anlagen beigefiigt werden. 

Anlagen sind Bestandteil der jeweiligen dienstlichen Bestimmung. 

3.9	 Dienstliche Bestimmungen sind, sofem die Moglichkeit dafiir vorhanden ist, 

grundsatzlich mit einem Titel und einem Kurztitel zu versehen. 

4.	 Anforderungen an die Kategorien der dienstlichen Bestimmungen im 
Ministerium fur Staatssicherheit 

4.1 Richtlinien 

Richtlinien sind von grundsatzlicher Bedeutung fur die Orientierung und Organisie


rung der gesamten politisch-operativen Arbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit
 

bzw. einzelner oder mehrerer Linien.
 

Der Gegenstand der Richtlinie wird durch einen hohen Grad an Komplexitat gekenn


zeichnet.
 

Richtlinien regeln immer Grundsatze zum betreffenden Gegenstand, die durch alle
 

beteiligten Angehorigen des MfS schopferisch zu verwirklichen sind.
 

Sie enthalten die grundsatzlichen Rege1ungen zur Gestaltung bzw. Organisierung
 

grundlegender und umfassender Prozesse der politisch-operativen Arbeit sowie deren
 

Leitung und Planung.
 

Richtlinien besitzen langfristig Gultigkeit.
 

4.2 Direktiven 

Durch Direktiven werden Grundsatzfragen 

zur Entwicklung der Tatigkeit des Ministeriums fur Staatssicherheit fur langfris

tige Zeitraume entsprechend den Erfordemissen der gesellschaftlichen Entwick

lung und der Entwicklung der nationalen und intemationalen Lage, 

zur Planung und Vorbereitung von MaBnahmen fiir die Gewahrleistung der Ein

satzbereitschaft und die Festlegung und Durchfiihrung von politisch-operativen 

Aufgaben des Ministeriums fur Staatssicherheit in Spannungsperioden und im 

Verteidigungszustand 
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geregelt. 

4.3 Instruktionen 

Instruktionen werden erlassen aufgrund einer bestimmten politischen,politisch


operativen oder militarischen Situation, entsprechender Beschliisse und MaBnahmen
 

der Partei- und Staatsfuhrung und dienen der schnelIen Instruierung und Orientierung
 

auf politisch-operative Schwerpunkte zur kurzfristigen Einleitung damit im Zusam


menhang stehender erforderlicher MaBnahmen in der Arbeit des Ministeriums fur
 

Staatssicherheit insgesamt oder einzelner Bereiche.
 

Sie tragen in erster Linie instruierenden und hinweisenden Charakter.
 

Instruktionen konnen auch zu anderen dienstlichen Bestimmungen erlassen werden.
 

4.4 Dienstanweisungen
 

Dienstanweisungen sind dienstliche Bestimmungen, in denen komplexe Regelungen
 

zur Leitung und Organisierung der politisch-operativen Arbeit getroffen werden.
 

Dienstanweisungen werden erlassen zur Festlegung der Grundsatze fur die Organisie


rung der politisch-operativen Arbeit einer oder mehrerer Diensteinheiten oder Linien
 

des Ministeriums fiir Staatssicherheit zur Gestaltung politisch-operativer Prozesse in
 

einzelnen geselIschaftlichen Bereichen oder Teilbereichen sowie deren Leitung.
 

Sie werden weiterhin erlassen zur Festlegung der dazu notwendigen komplexen und
 

Einzelaufgaben sowie zur Organisierung der erforderlichen Zusammenarbeit der
 

Diensteinheiten des Ministeriums fur Staatssicherheit.
 

Dienstanweisungen mussen neben der Ziel- und AufgabenstelIung notwendige Hin


weise und Erlauterungen sowie Festlegungen zur Orientierung alIer beteiligten Ange


horigen des MfS in Richtung auf die optimale Erfullung der Ziel- und Aufgabenstel


lung enthalten.
 

Dienstanweisungen sind in der Regellangfristige Regelungen.
 

4.5 Befehle
 

Befehle (mit Ausnahme von Tagesbefehlen) mussen enthalten: 

exakte Festlegungen hinsichtlich der Ziel- und AufgabenstelIung sowie der durch

zufuhrenden MaBnahmen; 

die Festlegung der Verantwortung; 

die Festlegung erforderlicher Termine. 

Fur Kaderbefehle als spezifische Form des Befehls gelten hinsichtlich der Anforderun

gen an ihre inhaltliche Gestaltung sowie an die Befugnisse fur ihren Erlass die Rege

lungen fur die Arbeit mit den Angehorigen des MfS. 
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4.6 Ordnungen 

Ordnungen sind dienstliche Bestimmungen, die Grundsatzprobleme der inneren Orga


nisation im Ministerium fur Staatssicherheit regeln.
 

Sie stellen grundsatzliche, allgemeine Verhaltensregeln fur ein bestimmtes Gebiet der
 

innerdienstlichen Organisation sowie fur die davon betroffenen Angehorigen des MfS
 

aufund enthalten die zu deren Verwirklichung notwendigen konkreten Regelungen.
 

Ordnungen besitzen in der Regel fur einen langeren Zeitraum Giiltigkeit.
 

Ordnungen werden erlassen
 

zur Festlegung grundsatzlicher Probleme der innerdienstlichen Organisation;
 

zur Regelung von grundsatzlichen Kaderfragen;
 

zur Regelung von grundsatzlichen Verwaltungs- und Finanzfragen sowie grund


satzlichen Fragen der Arbeit zur materiell-technischen Sicherstellung der poli


tisch-operativen Aufgaben des MfS.
 

4.7 Anweisungen 

Anweisungen legen die aufwirtschaftlich-organisatorischem und operativ-technischem 

Gebiet im Ministerium fur Staatssicherheit notwendigen speziellen Aufgaben und Ein

zelfragen oder die zur Durchsetzung von Ordnungen zu regelnden MaBnahrnen oder 

Verfahrenswege fest. 

Sie werden insbesondere erlassen zu speziellen Fragen 

der inneren Ordnung;
 

der fachlichen Arbeit zur materiell-technischen Sicherstellung der politisch


operativen Aufgaben des MfS;
 

der medizinischen Betreuung;
 

auf dem Gebiet des Finanzwesens.
 

4.8 Durchfiihrungsbestimmungen 

Durchfuhrungsbestimmungen enthalten konkretisierendeFestlegungen zur Durchset

zung der dienstlichen Bestimmungen, zu denen sie erlassen werden. Damit richten sich 

Gegenstand und Gultigkeitsdauer von Durchfuhrungsbestimmungen gleichfalls nach 

diesen dienstlichen Bestimmungen. 

5.	 Nummeriemng und Registriemng von dienstlichen Bestimmungen 

5.1	 Die Nummerierung und Registrierung von dienstlichen Bestimmungen hat nach 

einheitlichen Prinzipien zu erfolgen. 

5.2	 Dienstliche Bestirnrnungen (auBer Durchfuhrungsbestimmungen) sind im Laufe 

eines Jahres - jeweils innerhalb der Kategorie - mit Nummer 1 beginnend fortlau

fend zu nurnrnerieren und mit der Jahreszahl zu kennzeichnen. 

Ausgenornrnen von der Nurnrnerierung sind Tagesbefehle. 
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Durchfuhrungsbestimmungen sind mittels laufender Nummer jeweils so zu kenn

zeichnen, dass ersichtlich ist, urn die wievielte Durchfuhrungsbestimmung zu 

welcher dienstlichen Bestimmung es sich handelt. 

Andcrungcn, Erganzungen und Berichtigungen zu dienstlichen Bestimmungen 

sind wie Durchfuhrungsbestimmungen zu nummerieren. 

5.3	 Dienstliche Bestimmungen des Ministers sowieder Stellvertreter des Ministers 

(auBer Kaderbefehle) unterliegen der Registrierung durch das Buro der Leitung, 

soweit fur ihre Registrierung keine speziellen Regelungen gelten. 

5.4	 Die Regelung in Ziffer 5.3 gilt auch fur solche dienstlichen Bestimmungen, die 

durch Leiter von HauptverwaltungenIVerwaltungen sowie Haupt-zselbststandigen 

Abteilungen erlassen werden, deren Geltungsbereich jedoch tiber den Rahmen der 

Diensteinheit des betreffenden Leiters hinausgeht, sofem die Befugnis zum Erlass 

derartiger dienstlicher Bestimmungen vorliegt. 

5.5	 Andere dienstliche Bestimmungen, die von einem Leiter fur seinen Verantwor

tungsbereich erlassen werden, unterliegen der Registrierung in der Diensteinheit. 

Sie sind zur Kennzeichnung des erlassenden Leiters vor der laufenden Nummer 

mit einer zusatzlichen Kurzbezeichnung gemaf Anlage 1 zu versehen. 

5.6	 Kaderbefehle sind gesondert zu nummerieren und vor der laufenden Nummer mit 

»K« zu kennzeichnen. Sie unterliegen der Registrierung durch die Hauptabteilung 

Kader und Schulung und in den BVN durch die Abteilungen Kader und Schu

lung. 

5.7	 Die Ausgabe und Registrierung der laufenden Nummem fur dienstliche Bestim

mungen hat ausschlieBlich durch die gemaf den Regelungen der Ziffem 5.3-5.6 

jeweils verantwortliche Diensteinheit zu erfolgen. 

Die Ausgabe und Registrierung der laufenden Nummem fur Durchfuhrungsbe

stimmungen, Anderungen, Erganzungen und Berichtigungen zu einer dienstlichen 

Bestimmung hat grundsatzlich durch die Diensteinheit zu erfolgen, in der die be

treffende dienstliche Bestimmung, zu der sie erlassen werden, registriert ist. 

5.8	 Die Kennzeichnung von dienstlichen Bestimmungen als Verschlusssachen hat 

unabhangig von der fortlaufenden Nummerierung entsprechend den Regelungen 

der VS-Ordnung zu erfolgen. 

6.	 Schlussbestimmungen 

6.1	 Die in den Ziffem 3. und 5. getroffenen Regelungen sind auch fur schriftliche 

Weisungen anzuwenden, die den Charakter von dienstlichen Bestimmungen tra

gen und gemaf den Regelungen der Dokumentenstellenordnung durch die Doku

mentenverwaltungiDokumentenstellen zu verwalten sind. 

6.2	 Diese Ordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

6.3	 Gleichzeitig tritt die Vorlaufige Ordnung des Ministers fur Staatssicherheit vom 

25.2.1970 tiber den Erlass von formgebundenen dienstlichen Bestimmungen im 
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Ministerium fur Staatssicherheit (Bestimmungsordnung) auBer Kraft und ist his 

27.3.1980 an das Buro der Leitung/Dokumentenverwaltung zuruckzusenden. 
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Dokument 38 

20.Mai1980 

Dienstanweisung Nr. 1180 iiber Grundsatze der Aufbereitung, Erfas
sung und Speicherung operativ bedeutsamer Informationen durch die 
operativen Diensteinheiten des MfS 

Nachweis/QueUe: BStU, MfS, BdL-Dok. 5221. - Original, 31 S. - MfS-DSt-Nr. 102667.
 
DokumentenkopfIVermerke: [Auf Deckblatt, S. 1:] Ministerrat der Deutschen Demokratischen Repu

blik, Ministerium fur Staatssicherheit, Der Minister - Vertrauliche Verschlusssache MfS 0008-28/80 

1060. Ausf., 30 Bl. - [AufS. 31, nach Text] Mielke [handschriftlich], Armeegeneral.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 1060 Ex. - Standardverteiler und SED-KL zur Kenntnis - DA 1/80 lost
 
Befehl 299/65 (Dokument 23 in dieser Edition) ab, siehe Schlussbestimmungen DA 1/80. - AuBerKraft
 
durch Schreiben v. 29.11.1989: Reduzierung dienstlicher Bestimmungen, Anlage 3 (BStU, MfS, BdL

Dok. 6896).
 
Anlagen/Nachgeordnete Bestimmungen: 1. DtB v. 20.5.1980 (VVS 29/80): Organisation, Bereitstel

lung, Aufbereitung, Indexierung, Erfassung, Speicherung und Anderung bedeutsamer Informationen zu
 
Personen, Sachverhalten, Hinweisen und Merkmalen fur die Zentrale Personendatenbank des MfS, mit
 
10 Anlagen zur 1. DtB (BStU, MfS, BdL-Dok. 5222) - Anlage 1 zur DA 1/80 v. 20.5.1980
 
(BdL/974/80): Rahmenkatalog zur Erfassung und Speicherung (BStU, MfS, BdL-Dok. 5225), Neufas

sungen von 1983, 1986 und 1988 (BStU, MfS, BdL-Dok. 5235, 5238 und 5240) - Anlage 2 zur DA
 
1/80 v. 20.5.1980 (BdL/975/80): Katalog zur Dokumentation von verdichteten Informationen (BStU,
 
MfS, BdL-Dok. 5247), Neufassung von 1985 (BStU, MfS, BdL-Dok, 5237) - Anlage 3 zur DA 1/80
 
v. 17.7.1989 (BdL/197/89): Schlagwortverzeichnis fur die VSH-Karteien (BStU, MfS, BdL-Dok. 5246) 
- Schreiben v. 20.5.1980 (VVS 27/80): MaBnahmen zum Erlass der Dienstanweisung 1/80 (BStU, MfS, 
BdL-Dok. 5224) - Schreiben v. 1.9.1988 (VVS 61/88): Erfassung und Speicherung von Informationen 
in KD (BStU, MfS, BdL-Dok. 5239). 

Inhaltsverzeichnis 

[...] 

Die Erfullung der dem MfS ubertragenen politisch-operativen Aufgaben zum zuverlas

sigen Schutz der gesellschaftlichen Entwicklung und zur allseitigen Gewahrleistung 

der staatlichen Sicherheit der DDR erfordert, dass die im wachsenden Umfang gewon

nenen operativ bedeutsamen Informationen grundlich ausgewertet werden und fur die 

politisch-operative Arbeit sowie deren Fuhrung und Leitung standig zugriffsbereit 

sind. 

Operativ bedeutsame Informationen im Sinne dieser Dienstanweisung (im Folgenden 

Informationen) sind alle fur die Losung politisch-operativer Aufgaben erforderlichen 

und im Prozess der politisch-operativen Arbeit gewonnenen Informationen zu den im 

Rahmenkatalog (vgl. Anlage 1) festgelegten Personenkategorien, Sachverhaltsarten, 

Hinweis- und Merkmalskategorien sowie zu weiteren in der Vorverdichtungs-, Such

und Hinweiskartei (vgl. Ziffer 2.1) zu erfassenden Personen. 
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Die erforderliche Autbereitung, Erfassung und Speicherung der operativ bedeutsamen 

Informationen zu Personen, Sachverhalten, Hinweisen und Merkmalen durch die ope

rativen Diensteinheiten des MfS hat [sic!] einheitlich auf der Grundlage dieser Dienst

anweisung zu erfolgen. Dazu weise ich an: 

1.	 Grundsatzliche Anforderungen an die Aufbereitung, Erfassung und 
Speicherung von Infonnationen in den operativen Diensteinheiten 
des MfS 

1.1	 Die operativen Diensteinheiten haben entsprechend ihrer Zustandigkeit, ausge

hend von den Erfordernissen der Gewahrleistung der staatlichen Sicherheit im 

Verantwortungsbereich, alle Informationen aufzubereiten, zu erfassen, zu spei

chern und standig zur unmittelbaren Unterstiitzung der politisch-operativen Ar

beit und deren Fiihrung und Leitung bereitzustellen bzw. durch sie gewonnene 

Informationen den zustandigen Diensteinheiten zu ubergeben. 

Die Bereitstellung der Informationen hat vor allem zu erfolgen mit dem Ziel 

der Unterstutzung der standigen aktuellen Einschatzung der politisch

operativen Lage im Verantwortungsbereich, insbesondere hinsichtlich der 

• operativen Durchdringung des Gesamtverantwortungsbereiches, beson

ders zur Herausarbeitung, Bestimmung und Prazisierung der politisch

operativen Schwerpunktbereiche und Schwerpunkte sowie ihrer Siche

rung bzw. Bearbeitung, 

•	 Erarbeitung problemorientierter Analysen zur Vertiefung der politisch

operativen Lageeinschatzung und zur Vorbereitung weiterer Leiterent

scheidungen zur Losung politisch-operativer Aufgaben, 

•	 Gewahrleistung der standigen aktuellen Ubersicht tiber operativ be

deutsame Personen, Handlungen, Vorkommnisse und Erscheinungen 

im Verantwortungsbereich, die angewandten Mittel und Methoden, die 

Auswirkungen, Ursachen, begunstigenden Bedingungen und Umstande 

sowie fiber Plane, Absichten und MaBnahmen imperialistischer Ge

heimdienste und anderer gegnerischer Stellen gegen den Verantwor

tungsbereich, 

•	 Herausarbeitung von verallgemeinerungswiirdigen Erkenntnissen sowie 

von Schlussfolgerungen und Vorschlagen zur vorbeugenden Verhinde

rung, Aufdeckung und Bekampfung feindlich-negativer Aktivitaten im 

bzw. gegen den Verantwortungsbereich sowie zum zielstrebigen und 

rationellen Einsatz der operativen Krafte und Mittel, 

•	 Erarbeitung von Informationen fur leitende Partei- und Staatsfunktiona

re, 

der Unterstiitzung bei der Realisierung konkreter politisch-operativer Auf

gaben, insbesondere 
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• Klarung/Bearbeitung operativ bedeutsamer Handlungen, Vorkommnis

se und Erscheinungen, 

•	 Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur operative Vorgange und zu 

deren qualifizierter Bearbeitung sowie zur Erarbeitung operativ bedeut

samer Anhaltspunkte und deren Klarung im Rahmen der Operativen 

Personenkontrolle, 

•	 Losung weiterer Aufgaben zur Klarung der Frage »Wer ist wer?«, ins

besondere bei KK-erfassten Personen, 

•	 Entwicklung von Ausgangsmaterialien fur die Gewinnung von IM, 

• weitere Qualifizierung der Zusammenarbeit mit den IM und GMS. 

Mit der Aufbereitung, Erfassung und Speicherung von Informationen sind 

gleichzeitig Voraussetzungen zur wirksamen Unterstiitzung der Anleitungs- und 

Kontrolltatigkeit derLeiter der operativen Diensteinheit zu schaffen. 

1.2	 Die Erfassung und Speicherung von Informationen hat differenziert zu erfolgen 

in Vorverdichtungs-, Such- und Hinweiskarteien in den operativen Dienst

einheiten (gemaf Ziffer 2.1), 

in Informationsspeichem auf der Grundlage des Sichtlochkartenverfahrens 

in den operativen Diensteinheiten (gemaf Ziffer 2.2), 

in der Zentralen Materialablage in den operativen Diensteinheiten (gemaf 

Ziffer 2.3), 

in den Informationsspeichem der Zentralen Personendatenbank des MfS 

(gemaf Ziffer 2.4). 

1.3	 Die inhaltliche Ausgestaltung der Informationsspeicher in den operativen 

Diensteinheiten hat entsprechend der politisch-operativen Aufgabenstellung so

wie den gegenwartigen und kiinftigen Bedingungen der politisch-operativen La

ge im Verantwortungsbereich der jeweiligen Diensteinheiten zu erfolgen und ist 

mit den Erfordemissen der Zentralen Personendatenbank des MfS abzustimmen. 

Es ist ein weitgehend abgestimmter Prozess der Aufbereitung, Erfassung und 

Speicherung von Informationen sowie der Aktualisierung der gespeicherten In

formationen durchzusetzen. Die dazu notwendigen Arbeiten sind mit rationellem 

Zeit- und Kraftaufwand zu realisieren. 

1.4	 Die aufgabenbezogene Nutzung der Zentralen Personendatenbank des MfS hat, 

unter Berucksichtigung der festgelegten Nutzungsbedingungen und der techni

schen Voraussetzungen, zu erfolgen, wenn dafur politisch-operative Erfordemis

se vorliegen, die mittels der eigenen Informationsspeicher der jeweiligen 

Diensteinheit nicht bzw. nur mit einem hohen Aufwand realisiert werden kon

nen. 

Die tagliche politisch-operative Handlungsfahigkeit der operativen Dienstein

heiten ist vor allem auf der Grundlage der in diesen Diensteinheiten zu fuhrenden 

Informationsspeicher zielgerichtet zu unterstiitzen. 
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1.5	 Die im Rahrnenkatalog (Anlage 1) festgelegten Informationsflusse sind unter 

umfassender Nutzung der bestehenden Infonnationsflussrege1ungen zur Organi

sierung der politisch-operativen Arbeit und deren Fuhrung und Leitung zu ge

wahrleisten. 

1.6	 Die Aufbereitung, Erfassung und Speicherung von Infonnationen hat unter kon

sequenter Durchsetzung der Erfordemisse zur Gewahrleistung der Sicherheit, 

Konspiration und Geheimhaltung zu erfolgen. 

In den operativen Diensteinheiten sind dazu die erforderlichen MaBnahmen fest

zulegen und durchzusetzen, insbesondere 

zum zuverlassigen Quellenschutz im Zusammenhang mit der Aufbereitung,
 

Erfassung und Speicherung von Infonnationen sowie der Auskunftsertei


lung uber gespeicherte Infonnationen,
 

zur sicheren Ubermittlung der Infonnationen,
 

zur Fuhrung eines exakten Nachweises uber die ubermittelten Infonnatio

nen,
 

zur sicheren Aufbewahrung der gespeicherten Infonnationen,
 

zur Zugriffsberechtigung bzw. Nutzerbefugnis fur gespeicherte Infonnatio


nen.
 

2.	 Die Informationsspeicher in den operativen Diensteinheiten und der 
Zentralen Personendatenbank des MfS 

2.1	 Die Vorverdichtungs-, Such- und Hinweiskartei 

2.1.1 Vorverdichtungs-, Such- und Hinweiskarteien (im Folgenden VSH-Karteien) 

sind in den Auswertungs- und Infonnationsorganen der operativen Abteilungen 

bzw. Unterabteilungen undloder in den AKG der Hauptabteilungenlselbst

standigen Abteilungen sowie in den Auswertungs- und Infonnationsorganen der 

operativen Abteilungen/selbststandigen Referate der Bezirksverwaltungen/Ver

waltung und der KreisdienststelleniObjektdienststellen zu fiihren. 

In den Bezirksverwaltungen/Verwaltung konnen VSH-Karteien zum Zwecke der 

Vorverdichtung fur den Gesamtbereich der Bezirksstadte und/oder andere aus

gewahlte Bereiche bzw. Personenkategorien auf Weisung des Leiters der Be

zirksverwaltung/Verwaltung und in Abstimmung mit dem Leiter der ZAIG ge

fiihrt werden. 

2.1.2 In der VSH-Kartei sind entsprechend der operativen Zustandigkeit alle Personen 

zu erfassen, 

zu denen Information vorliegen, durch die speicherfiihrenden Diensteinhei

ten politisch-operative MaBnahmen durchgefiihrt wurden bzw. aus anderen 

Grunden ein politisch-operatives Interesse besteht, aber vorerst keine aktive 

Erfassung in der Abteilung XII erfolgte, 
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zu denen Infonnationen in der Zentralen Personendatenbank, der Sichtloch

kartei bzw. in weiteren Arbeitskarteien der Diensteinheit gespeichert sind 

sowie Personen, die in der Abteilung XII in Sicherungsvorgangen erfasst 

sind, 

-,	 die in der Abteilung XII fur andere Diensteinheiten aktiv erfasst sind und zu 

denen durch diese Diensteinheiten bei Vorliegen der politisch-operativen 

Notwendigkeit Hinweiskarten an die objektmallig und/oder territorial zu

standige Diensteinheit ubergeben wurden, mit dem Ziel der aktuellen Infor

mierung der absendenden Diensteinheiten uber zu diesen Personen bekannt 

werdende Informationen. 

Die VSH-Kartei ist fur die standige Such- und Vergleichsarbeit zu Personen, die 

Gewahrleistung von Informationsflussen an andere Diensteinheiten und die Zu

sammenfiihrung von Information zu gleichen Personen umfassend zu nutzen. 

In den operativen Diensteinheiten ist die VSH-Kartei als einheitlicher Aus

kunftsspeicher zu nutzen, tiber den der Zugriff zu allen durch die jeweilige 

Diensteinheit gespeicherten Infonnationen zu Personen zu gewahrleisten ist. 

2.1.3 In den AKG der Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen, Bezirksverwal

tungen/Verwaltung sind Suchkarteien zu fuhren. 

Diese Suchkarteien sind zu nutzen zur Nachweisfuhrung uber 

alle Personen, die durch diebetreffende Hauptabteilung/selbststandige Ab

teilung, BezirksverwaltungNerwaltung in der ZPDB bzw. in der Sichtloch

kartei der AKG erfasst wurden. 

2.1.4 Die Fuhrung weiterer Arbeitskarteien zu Personen in den operativen Dienstein

heiten hat nur in Ausnahmefallen zu erfo1gen, ist mit dem Leiter der zustandigen 

AKG abzustimmen und durch den Leiter der Hauptabteilung/selbststandigen 

Abteilung, BezirksverwaltungIVerwaltung zu bestatigen. 

2.2	 Der Informationsspeicher auf der Grundlage des Sichtlochkartenverfah
rens 

2.2.1 Informationsspeicher auf der Grundlage des Sichtlochkartenverfahrens (im Fol

genden Sichtlochkartei) sind in den Auswertungs- und Informationsorganen der 

operativen Abteilungen/selbststandigen Referate der Bezirksverwaltungen/Ver

waltung, der KreisdienststelleniObjektdienststellen und in den AKG der Bezirks

verwaltungen/Verwaltung zu fiihren. 

Uber die Fuhrung von Sichtlochkarteien in den operativen Hauptabteilun

gen/selbststandigen Abteilungen haben die Leiter dieser Diensteinheiten in Ab

stimmung mit dem Leiter der ZAIG in eigener Zustandigkeit zu entscheiden. In 

den Diensteinheiten, in denen keine Sichtlochkarteien gefuhrt werden, ist mit an

deren geeigneten Mitteln entsprechend dieser Dienstanweisung die Auskunftsfa
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higkeit uber die nach dem Rahmenkatalog verbindlich zu erfassenden Informa

tionen zu Personen und Sachverhalten zu gewahrleisten, 

2.2.2 In der Sichtlochkartei sind Informationen zu Personen und Sachverhalten zu er

fassen und zu speichem, die entsprechend den politisch-operativen Aufgaben 

und Erfordemissen, insbesondere zur Gewahrleistung der Einschatzung der poli

tisch-operativen Lage durch die speicherfiihrende Diensteinheit standig recher

chierbar zur Verfiigung stehen mussen. 

Dazu gehoren vor allem Informationen 

uber Plane, Absichten und MaBnahmen imperialistischer Geheimdienste
 

und anderer gegnerischer Stellen sowie feindlich-negativer Krafte im Ver


antwortungsbereich,
 

zu Ermittlungsverfahren und operativen Vorgangen, zur Operativen Perso


nenkontrolle sowie zu weiteren operativen Materialien und den dabei bear


beiteten bzw. unter operativer Kontrolle stehenden Personen,
 

zu operativ bedeutsamen Handlungen, Vorkommnissen und Erscheinungen
 

sowie zu den damit im Zusammenhang operativ angefallenen Personen,
 

uber ausgewahlte vorbeugend zu sichemde oder operativ interessante Perso


nen.
 

Die verbindlich zu erfassenden und zu speichemden Informationen zu Personen
 

und Sachverhalten sind im Rahmenkatalog (vgl. Anlage 1) besonders gekenn


zeichnet.
 

Ausgehend von den politisch-operativen Aufgaben, der operativen Verantwort


lichkeit und den konkreten politisch-operativen Lagebedingungen im jeweiligen
 

Verantwortungsbereich haben die Leiter der operativen Diensteinheiten uber die
 

, Erfassung und Speicherung von Informationen zu weiteren Personen und Sach

verhalten in der Sichtlochkartei in eigener Zustandigkeit zu entscheiden. 

2.3 Die Zentrale Materialablage 

2.3.1 Zentrale Materialablagen sind in den Auswertungs- und Informationsorganen der 

operativen Abteilungen bzw. Unterabteilungen und/oder in den AKG der 

Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen sowie in den Auswertungs- und 

Informationsorganen der operativen Abteilungen/selbststandigen Referate der 

Bezirksverwaltungen/Verwaltung, der KreisdienststellenlObjektdienststellen und 

in den AKG der Bezirksverwaltungen/Verwaltung zu fiihren. 

2.3.2 In der Zentralen Materialablage sind die in der VSH-Kartei, der Sichtlochkartei 

und den Informationsspeichem der Zentralen Personendatenbank des MfS ge

speicherten Informationen (vgl. Ziffer 3.1.1) zugriffsbereit abzulegen. 

2.3.3 Die Ablageordnung der Zentralen Materialablage ist, ausgehend von der poli

tisch-operativen Aufgabenstellung, aufzubauen nach 
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laufenden Nummem oder
 

alphabetisch nach Personennamen oder
 

operativen Problemen.
 

Die geeignete Ablageordnung ist durch den Leiter der Diensteinheit in eigener 

Zustandigkeit festzulegen. 

2.4	 Die Infonnationsspeicher der Zentralen Personendatenbank des MfS 

2.4.1 Die Zentrale Personendatenbank des MiS (im Folgenden ZPDB) ist ein zentrali

sierter Informationsspeicher auf der Grundlage der Nutzung der Moglichkeiten 

derEDV. 

Die ZPDB hat den Erfordemissen zur zentralisierten Speicherung und der allsei

tigen Verarbeitung von Informationen zu Personen, Sachverhalten, Hinweisen 

und Merkmalen zu entsprechen. 

Die im Rahmenkatalog entsprechend gekennzeichneten Informationen sind als 

Personeninformationen, 

Sachverhaltsinformationen, 

Hinweis- und Merkmalsinformationen 

in der ZPDB zu speichem. 

2.4.2 Personen- sowie Sachverhaltsinformationen sind ausgehend von	 den politisch

operativen Erfordemissen und Festlegungen in der ZPDB durch Informationen 

zu operativ bedeutsamen Hinweisen bzw. Merkmalen zu erganzen. 

2.4.3 Der zentralisierte Informationsspeicher der ZPDB	 hat die Zusammenfuhrung 

aller Informationen zu einer Person, zu einem Sachverhalt, Hinweis und Merk

mal und deren gegenseitige Verknupfung zu gewahrleisten, Die Speicherung und 

Nutzung jeder Personeninformation, Sachverhaltsinformation, Hinweis- und 

Merkmalsinformation der ZPDB sind sowohl einzeln als auch unter Darstellung 

aller bestehenden wechselseitigen Beziehungen zu ermoglichen, 

3.	 Die Bereitstellung, Aufbereitung, Indexierung, Erfassung und Spei
cherung von Infonnationen sowie die Aktualisierung gespeicherter 
Infonnationen 

3.1	 Die Bereitstellung und Aufbereitung von Infonnationen 

3.1.1 Die Bereitstellung der Informationen zum Zwecke der Erfassung und Speiche

rung in den operativen Abteilungen bzw. Unterabteilungen der Hauptabteilun

gen/selbststandigen Abteilungen, der operativen Abteilungen/selbststandigen Re

ferate der BezirksverwaltungenIVerwaltung und der KreisdienststelleniObjekt

dienststellen sowie die Bereitstellung der Informationen fur die zustandigen 

AKG hat entsprechend der operativen Zustandigkeit und Verantwortlichkeit 
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grundsatzlich in den im MfS ublichen Berichtsarten und Schriftformen zu erfol


gen.
 

Das betrifft Eroffnungsberichte, Sachstandsberichte, Schlussberichte, operative
 

Meldungen sowie IM-Berichte und andere schriftliche Berichte bzw. Auszuge
 

aus derartigen Berichten.
 

3.1.2 Personen,	 zu denen Informationen vorliegen, deren Erfassung und Speicherung 

zu erfolgen hat, sind grundsatzlich in den Informationsspeichern der eigenen 

Diensteinheit zu uberprufen. 

Die in der ZPDB zu erfassenden Personen sind daruber hinaus durch F 10 in der 

Abteilung XII zu uberprufen. 

Des Weiteren hat die Uberprufung aller in der ZPDB zu erfassenden Personen 

mit standigem Wohnsitz oder langer befristetem Aufenthalt in der DDR in der 

Kreismeldekartei der Deutschen Volkspolizei, unter Verwendung des Formulars 

F 461, zu erfolgen. 

3.1.3	 Vor der Bereitstellung der Informationen an die AKG zum Zwecke der Speiche

rung in der ZPDB hat durch die zustandige operative Diensteinheit die Entschei

dung tiber die Herstellung eines aktiven Erfassungsverhaltnisses in der Abtei

lung XII oder der ZPDB-spezifischen Erfassungsart »V« zu erfolgen. 

Die Erfassungsart »V« ist grundsatzlich dann festzulegen, wenn die Person nicht 

aktiv erfasst ist und die Herstellung eines aktiven Erfassungsverhaltnisses in der 

Abteilung XII aus operativen Erfordernissen nicht fur notwendig erachtet wird. 

Mit der Erfassungsart »V« wird die betreffende Person fur die entsprechende 

operative Diensteinheit in der ZPDB erfasst. 

Fur die Herstellung der Erfassungsart »V« ist die Diensteinheit verantwortlich, 

die zu der betreffenden Person weitere operative MaBnahmen einleitet bzw. in 

deren objektmaliige und/oder territoriale Zustandigkeit die Person fallt, 

Zu Auslandern sowie Burgern der DDR, die ihren standigen Wohnsitz auBerhalb 

der DDR haben, kann bei Vorliegen von Informationen von jeder informations

gewinnenden Diensteinheit die Erfassungsart »V« hergestellt werden, soweit zu 

diesen Personen kein aktives Erfassungsverhaltnis in der Abteilung XII besteht. 

3.1.4 Der Rahmenkatalog bildet die einheitliche verbindliche Grundlage fur die 

Gestaltung der Informationsflusse an die zustandigen operativen Dienstein

heiten, 

Klassifizierung der Informationen nach den fur die ZPDB zutreffenden In

formationsarten, 

Erarbeitung der Arbeitsthesauri der operativen Diensteinheiten fur die 

Sichtlochkartei, 

Erfassung und Speicherung der Informationen in der Sichtlochkartei, 

KK-Erfassung in der Abteilung XII. 
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Der Rahmenkatalog ist in den operativen Diensteinheiten unter unmitte1barer
 

Anleitung der zustandigen AKG als Arbeitsthesaurus auszugestalten.
 

Zusatzlich aufzunehmende Deskriptoren sind den Thesauri der ZPDB zu ent


nehmen.
 

3.1.5 Durch die Auswertungs- und Informationsorgane der operativen Diensteinheiten 

ist auf der Grundlage des Rahmenkataloges die Klassifizierung der Informatio

nen nach den fiir die ZPDB zutreffenden Informationsarten vorzunehmen. 

Informationen zu Problemen, die im Rahmenkatalog mit dem Vermerk »ZPDB« 

bzw. »AKG« gekennzeichnet sind, haben die Diensteinheiten unverzuglich an 

die zustandige AKG weiterzuleiten. Dazu ist unter Verwendung des Formulars 

F 460 der fur die Informationen zutreffende Verteiler festzulegen. 

Unterschriftsberechtigt fur den Vordruck Form 460 ist der Leiter des Auswer

tungs- und Informationsorgans der operativen Diensteinheit. 1 

Die Bereiche EDV der AKG haben entsprechend den fur die ZPDB vorgegebe

nen Thesauri verbindlich uber die Klassifizierung der jeweiligen Information zu 

entscheiden. 

3.1.6 Bei Ersterfassung einer Person in der ZPDB sind die in den Informationsspei

chern der betreffenden Diensteinheiten aus zuruckliegenden Zeitraumen vor

handenen Informationen in aufbereiteter Form zusammen mit der aktuellen In

formation an die AKG zu tlbergeben. 

3.1.7 Die AKG haben die von den operativen Diensteinheiten tibergebenen Informa

tionen bereitzustellen fur 

die aktuelle politisch-operative Auswertung, 

die Informierung der zustandigen operativen Diensteinheiten im Verantwor

tungsbereich der jeweiligen Hauptabteilung/selbststandigen Abteilung bzw. 

BezirksverwaltungIVerwaltung, 

die Erfassung in ihren Informationsspeichern, 

die Erfassung in der ZPDB 

und die dazu erforderlichen Vervielfaltigungen vorzunehmen. 

Fur die Infortnierung auf Linie an die Hauptabteilungen/selbststandigen Abtei

lungen sind die operativen Abteilungen/selbststandigen Referate der Bezirks

verwaltungen/Verwaltung auf der Grundlage der Festlegungen im Rahmenkata

log!Arbeitsthesaurus verantwortlich. 

3.2 Die Indexierung von Infonnationen 

3.2.1 Die Indexierung von Informationen, die in die ZPDB einzuspeichern sind, hat 

durch die Bereiche EDV der AKG auf der Grundlage der von den operativen 

Diensteinheiten bereitgestellten Informationen unter Verwendung des in den 

Maschinenschriftliche Einfiigung am Blattende; Kennzeichnung im Text durch »x«. 
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Thesauri der ZPDB verbindlich vorgegebenen operativen Begriffsvorrates zu er


folgen. Die Thesauri der ZPDB sind ausschlie131iches Arbeitsmitte1 der Indexie


rer und Rechercheure der Bereiche EDV der AKG.
 

Die Indexierung ist entsprechend den von der ZAIG verbindlich vorzugebenden
 

Verfahrensweisen durchzufuhren. FUr Andcrungen der Verfahrensweise, der Er


fassungsbe1ege und der Thesauri der ZPDB ist die ZAIG verantwortlich.
 

Die AKG haben mit der Indexierung von Informationen, die in die ZPDB einzu


speichem sind, die vollstandige ErschlieBung aller operativ bedeutsamen Aussa


gen der Informationen entsprechend den durch die ZAIG zu treffenden Regelun


gen zu gewahrleisten,
 

Fur die Ubermittlung aller indexierten Informationen an die ZAIG zur Speiche


rung in der ZPDB sind grundsatzlich die AKG verantwortlich. Diese haben die
 

schnellstmogliche Bereitstellung der indexierten Informationen zu gewahrleisten,
 

3.2.2 Die Bereiche Auswertung 2 der AKG haben auf der Grundlage der Erfassungs

be1ege der Bereiche EDV sowie der Arbeitsthesauri fur die Sichtlochkartei die 

erforderlichen Deskriptoren fur die Speicherung der Informationen in der Sicht

lochkartei auszuwahlen und zu erganzen, 

Die Indexierung von Informationen, die nicht in der ZPDB, jedochin der Sicht, 
lochkartei zu erfassen sind, hat durch den Bereich Auswertung 2 auf der Grund

lage der Arbeitsthesauri zu erfolgen.
 

Die Auswertungs- und Informationsorgane der anderen operativen Dienstein


heiten haben die Indexierung von Informationen fur die Speicherung in der
 

Sichtlochkartei auf der Grundlage ihrer Arbeitsthesauri zu realisieren.
 

3.3	 Die Erfassung und Speicherung von Infonnationen 

3.3.1	 Die VSH-Kartei ist im Format A6 als Steilkartei, feinalphabetisch nach Perso

nennamen geordnet, zu fuhren. Als Vorverdichtungs- und Suchkarten sind 

VSH-Karteikarten F 401 

und als Hinweiskarten 

VSH-Karteikarten F 402
 

zu verwenden.
 

Auf der VSH-Karteikarte sind aufzutragen
 

die Grunddaten zur Person,
 

die Dokumentennurnrner zu Personeninformationen der ZPDB,
 

die Erfassungsnummer des SLK-Speichers und
 

die Ablagenurnrner des Materials.
 

Durch die zustandige Diensteinheit ist vor der Aufhebung der aktiven Erfassung 

von Personen in der Abteilung XII die Ziehung versandter Hinweiskarten zu ver

anlassen. 
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3.3.2 Der Informationsspeicher auf der Grundlage des Sichtlochkartenverfahrens be

steht aus
 

der Sichtlochkartei und
 

der Materialablage.
 

Je nach Erfordemis konnen unter Verwendung von Dokumentenkarten F 404
 

bzw. F 405 Dokumentenkarteien gefuhrt werden.
 

Daruber haben die Leiter der operativen Diensteinheiten in eigener Zustandigkeit
 

zu entscheiden.
 

Zum schnellen Auffinden der zu Personen gespeicherten Informationen sind in
 

den operativen Diensteinheiten die vorhandenen VSH-Karteien bzw. in den
 

AKG die entsprechenden Suchkarteien zu nutzen.
 

Die Sichtlochkartei ist in den Diensteinheiten entsprechend den Festlegungen im
 

Rahmenkatalog/Arbeitsthesaurus (vgl. Ziffer 3.1.4) zu fuhren.
 

Die in der Sichtlochkartei zu erfassenden und zu speichemden Informationen zu
 

Personen oder zu Sachverhalten sind zusammenzufuhren und fortlaufend zu
 

nummerieren.
 

Auf den Dokumentenkarten F 404 sind die Erfassungsnummem, die indexierten
 

Deskriptoren, der Verteiler und der Ablagevermerk der gespeicherten Informa


tionen aufzutragen. Soweit keine Dokumentenkartei gefuhrt wird, sind diese An


gaben auf den entsprechenden Informationen zu vermerken.
 

Auf den Sichtlochkarten sind die festgelegten Erfassungsnummem abzulochen.
 

3.3.3 Die AKG ist fur die von ihr in die ZPDB eingespeicherten Informationen ver

antwortlich. 

FUr den Prozess der Erfassung der Informationen auf maschinenlesbaren Daten

tragern hat die ZAIG, bezogen auf die ZPDB, die erforderlichen technologischen 

Verfahrensweisen und die sich daraus ergebende Arbeitsorganisation fur die Er

fassungsstation zu erarbeiten und die im Zusammenhang mit der Erfassung von 

den Bereichen EDV der AKG zu erfullenden Aufgaben einheitlich verbindlich 

vorzugeben. 

3.4 Die Aktualisierung gespeicherter Inforrnationen 

3.4.1 Entsprechend den operativen Erfordemissen haben die operativen Diensteinhei

ten die Aktualisierung gespeicherter Informationen zu gewahrleisten. Hierzu sind 

alle neu gewonnenen Informationen einschlieBlich Veranderungen zu Personen

daten auszuwerten und fur die Aktualisierung bereitzustellen und zu nutzen. 

3.4.2 Anderungen der Verantwortlichkeiten von operativen Diensteinheiten fur beste

hende aktive Erfassungsverhaltnisse in der Abteilung XII sind mit Formblatt F 5 

bzw. F 5a und fur die Erfassungsart »V« formlos an die zustandige AKG zu 

melden. Die AKG hat die Formblatter F 5 bzw. F 5a nach Auswertung an die 

Abteilung XII zu ubergeben. Wechselt dabei die Verantwortlichkeit an eine ope
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rative Diensteinheit auBerhalb des Verantwortungsbereiches einer Hauptabtei

Iung/selbststandigen Abteilung, Bezirksverwaltung/Verwaltung, so hat die bisher 

fur die Information zustandige AKG die Erfassungsbelege der ZPDB an die neu 

zustandige AKG mittels Formblatt F 400 zu ubergeben, 

3.4.3 Inhaltliche Anderungen zu den in der ZPDB gespeicherten Informationen sind 

ausschlieBlich durch die fur die jeweilige Information verantwortliche (ande

rungsberechtigte) AKG auf der Grundlage der von den operativen Diensteinhei

ten bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Zur Durchsetzung der damit 

verbundenen Anforderungen haben die AKG die Ablage der Erfassungsbelege 

sowie die Arbeit mit diesen entsprechend den Vorgaben der ZAIG zu organisie

ren. 

4.	 Die zentrale Nachweisfiihrung in der Abteilung XII 

4.1	 Werden zurn Zwecke der Vorverdichtung Informationen zu Auslandern sowie 

Btirgern der DDR, die ihren standigen Wohnsitz auBerhalb der DDR haben, in 

die VSH-Kartei aufgenommen, sind, soweit zu diesen Personen nicht die Erfas

sungsart »V« in der ZPDB hergestellt wurde, durch die zustandigen operativen 

Diensteinheiten Personenkarteikarten F 16 in der erforderlichen Anzahl mit dem 

Ziel der Zusammenfuhrung von Informationen zu gleichen Personen an die Ab

teilung XII zu ubergeben, 

Das hat nicht die Herstellung einer aktiven Erfassung zur Folge. Auf den Perso

nenkarteikarten F 16 ist der Hinweis -VSH- unddie erfassende Diensteinheit zu 

vermerken. 

Die Abteilung XII hat bei Uberprufungen mit Suchauftrag FlO an die uberpru

fende Diensteinheit bei bestehenden VSH-Erfassungen die Auskunft zu erteilen: 

VSH-Kartei/Diensteinheit. 

4.2	 Durch die operativen Diensteinheiten hat entsprechend den verbindlichen Vor

gaben im Rahrnenkatalog, sofem nicht bereits in der Abteilung XII eine Erfas

sung (Untersuchungsvorgang, Operativ-Vorgang, Operative Personenkontrolle) 

vorhanden ist, die aktive Erfassung von Personen in der Abteilung XII zu erfol

gen (im Folgenden KK-Erfassung). 

Auf der Grundlage getroffener Festlegungen in dienstlichen Bestimmungen und 

Weisungen sowie ausgehend von den konkreten Erfordemissen der politisch

operativen Lage im Verantwortungsbereich der jeweiligen Diensteinheit ist zu 

weiteren Personen eine KK-Erfassung in der Abteilung XII herzustellen, wenn 

diese Personen noch nicht in Operativen Vorgangen bzw. Untersuchungsvor

gangen bearbeitet werden oder noch nicht unter Operativer Personenkontrolle 

stehen und 

Verdachtshinweise auf eine feindlich-negative Tatigkeit vorliegen, 
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durch imperialistische Geheimdienste und andere feindliche Zentren, Insti


tutionen, Organisationen und Krafte ein konkretes nachweisbares Interesse
 

an diesen Personen besteht,
 

ausgehend von feindlich-negativen Einstellungen der Personen zu erwarten
 

ist, dass sie in Spannungssituationen oder aus anderen Anlassen feindlich


negativ in Erscheinung treten,
 

aufgrund der besonderen gesellschaftlichen Stellung bzw. beruflichen Ta


tigkeit diese Personen vorrangig vorbeugend zu sichem sind
 

sowie ausgehend von den vorliegenden Informationen zielgerichtete politisch

operative MaBnahmen zu ihrer operativen Aufklarung, Kontrolle oder Bearbei

tung durchgefuhrt werden. 

Mit der Herstellung der KK-Erfassung in der Abteilung XII hat die erfassende 

Diensteinheit die sich daraus ergebende operative Verantwortlichkeit fur die er

fasste Person zu ubemehmen. 

Zur Herstellung der KK-Erfassung in der Abteilung XII sind durch die operati

yen Diensteinheiten Personenkarteikarten F 16 in der erforderlichen Anzahl mit 

dem Vermerk KK-erfasst und der Angabe der erfassenden Diensteinheit sowie 

der Suchauftrag F 10 uber die zu erfassende Person mitdem Auskunftsvermerk 

der Abteilung XII,dass keine aktive Erfassung besteht (Gultigkeit des Aus

kunftsvermerkes: 4 Wochen!), an die zustandige Abteilung XII zu ubergeben. 

Die Abteilung XII hat auf dem Suchauftrag die vorgenommene KK-Erfassung zu 

bestatigen und den Suchauftrag an die zustandige Diensteinheit zuruckzusenden, 

Die Nachweisfuhrung uber die durch die jeweilige Diensteinheit in der Abtei

lung XII KK-erfassten Personen ist mit der VSH-Kartei und der Sichtlochkartei 

zu gewahrleisten. 

Die Auskunftserteilung durch die Abteilung XII uber bestehende KK-Erfassun

gen hat analog der Auskunftserteilung bei allen anderen aktiven Erfassungen zu 

erfolgen. 

4.3	 Die zustandigen operativen Diensteinheiten haben die notwendige Aktualisie

rung von Personengrunddaten zu VSH- oder KK-Erfassungen in der Abtei

lung XII durch die Ubergabe neuer Personenkarteikarten F 16 zu sichem. 

4.4	 Vor der Ubergabe des der Erfassung zugrunde liegenden operativen Materials an 

andere Hauptabteilungen/selbststandige Abteilungen, BezirksverwaltungenIVer

waltung oder Bruderorgane haben die zustandigen Diensteinheiten die VSH

oder KK-Erfassung in der Abteilung XII mittels Formblatt F 5a zu loschen. 

Bei Ubergabe von operativem Material innerhalb einer Hauptabteilung/selbst

standigen Abteilung bzw. BezirksverwaltungIVerwaltung ist die Veranderung 

des Erfassungsverhaltnisses in der Abteilung XII mittels Formblatt F 5 vorzu

nehmen. 

Die Archivierung KK-erfassten operativen Materials in der Abteilung XII hat als 
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A-KK zu erfolgen.
 

Die VSH-Erfassung in der Abteilung XII ist aufzuheben, wenn die betreffende
 

Person durch die gleiche oder eine andere Diensteinheit aktiv erfasst wird.
 

4.5	 Die Abteilungen XII der BezirksverwaltungenNerwaltung haben bei der Regis

trierung von operativen Vorgangen und Untersuchungsvorgangen der zustandi

gen AKG die jeweiligen Registriemummem und die Erfassungsdaten mitzutei

len. , 

Die Abteilung XII des MfS Berlin und die Abteilungen XII der Bezirksverwal

tungenNerwaltung haben bei der Archivierung operativer Materialien, die den 

Vermerk ZPDB enthalten, den zustandigen AKG der Hauptabteilungenlselbst

standigen Abteilungen, BezirksverwaltungenNerwaltung die Archivierungs

nummer dieser Materialien mitzuteilen. 

5.	 Die Dokumentation von verdichteten operativ bedeutsamen Informa
tionen 

5.1	 Der Aufbau und die Fuhrung der Dokumentation von verdichteten operativ be

deutsamen Informationen (im Folgenden Dokumentation) hat in den AKG der 

Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen, BezirksverwaltungenNerwal

tung zu erfolgen. 

5.2	 Die Dokumentation hat zu erfolgen auf der Grundlage des Kataloges zur Doku

mentation verdichteter operativ bedeutsamer Informationen (siehe Anlage 2) mit 

Hilfe der 

Sichtlochkartei,
 

Dokumentenkartei (F 403) und
 

Dokumentenablage.
 

5.3	 Fur die Dokumentation sind folgende Dokumente auszuwahlen: 

Operative Analysen zur politisch-operativen Lage wie 

• periodische Lageeinschatzungen, 

• Problemanalysen, 

• Lageeinschatzungen zu Aktionen und Einsatzen, 

• Berichterstattungen, 

• Leitervorlagen, 

• Kontrollberichte 

u. a. 

unabhangig davon, fur wen sie erarbeitet wurden; 

Rilckflussinformationen; 

Informationen an leitende Partei- und Staatsfunktionare; 

Referate, Diskussionsbeitrage, Protokolle von kollektiven Beratungen beim 

Leiter der Hauptabteilung/selbststandigen Abteilung/Bezirksverwaltungl 

Verwaltung, Dienstbesprechungen u. a. Beratungen und Konferenzen; 
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Ubersichten, Statistiken, Grafiken;
 

Plandokumente, Konzeptionen;
 

politisch-operativ bedeutsame Analysen der Deutschen Volkspolizei u. a.
 

Organe/lnstitutionen
 

u. a. Dokumente, soweit sie fur die politisch-operative Arbeit und deren Leitung 

in den Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen, Bezirksverwaltungen/Ver

waltung bedeutsame inhalt1iche Probleme enthalten, fur die eine schnelle Zu

griffsbereitschaft zu sichem ist. 

5.4	 Durch die Leiter der Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen, Bezirks

verwaltungen/Verwaltung ist zu entscheiden, welche Dokumente grundsatzlich 

zu dokumentieren sind und wie die Bereitstellung, Aufbereitung, Ablage, Ein

sichtnahme und Nutzung dieser Dokumente zu erfolgen hat. lTber die Doku

mentation von Dokumenten, fur die keine grundsatzlichen Festlegungen zur Do

kumentation bestehen, haben die zustandigen Leiter zu entscheiden. Bei Not

wendigkeit konnen einschrankende Bedingungen fur die Aufbereitung, Einsicht

nahme und Nutzung von Dokumenten festgelegt werden. 

6.	 Schlussbestimmungen 

6.1	 Durch den Leiter der ZAIG ist zu dieser Dienstanweisung eine Durchfuhrungs

bestimmung zur Primarorganisation ZPDB zu erlassen und die standige Aktuali

sierung der Anlagen 1 und 2 dieser Dienstanweisung zu gewahrleisten, 

6.2	 Die Leiter der Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen, Bezirksverwaltun

gen/Verwaltung haben auf der Grundlage dieser Dienstanweisung sowie der da

rauf aufbauenden Dokumente 

1. Durchfuhrungsbestimmung zur ZPDB, 

Rahmenkatalog mit Regelungen zur Erarbeitung der Arbeitsthesauri in den 

Diensteinheiten 

nach Abstimmung mit der ZAIG die erforderlichen Weisungen zur kunftigen 

Organisation der Bereitstellung, Aufbereitung, Erfassung und Speicherung von 
. .' I' 

Informationen sowie zur Aktualisierung gespeicherter Informationen fur ihren 

Verantwortungsbereich zu erlassen. 

6.3	 Mit der Inkraftsetzung dieser Dienstanweisung ist das Fuhren von Kerblochkar

teien (DKK, PKK-DDR, PKK-West) einzustellen. 

Die in den Kerblochkarteien gespeicherten Informationen sind fur die analyti

sche Arbeit zu nutzen, und bei Neuanfall von Informationen zu diesen Personen 

und Sachverhalten sind dieselben fur die Erfassung in den neuen Informations

speichem auszuwerteri.. 
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6.4	 Mit Wirkung vom 1.1.1981 werden die im Befehl Nr. 299/652 enthaltenen Re

gelungen
 

Einleitung (Seite 1),
 

Abschnitt I (Seite 1 und 2),
 

Abschnitt II (Seite 3),
 

Abschnitt III B, Punkt 2 und 3 (Seite 4 und 5),
 

Abschnitt VI, Punkt 2 (Seite 6)
 

sowie die in der Arbeitsrichtlinie zum Befehl Nr. 299/65 enthaltenen Rege1ungen 

Abschnitt 1 (Seite 5 und 6), 

Abschnitt 2 (Seite 7 und 7a), 

Abschnitt 9 (Seite 25, 26, 27), 

Abschnitt 10 (Seite 29, 30), 

Abschnitt lOa (Seite 31, 32, 33), 

Abschnitt lOb (Seite 35) 

und die
 

Anlage 3,
 

Anlage 4,
 

Anlage 6,
 

Anlage 7,
 

2. Durchfiihrungsbestimmung und 

3. Durchfiihrungsbestimmung
 

zum Befehl Nr. 299/65 auBer Kraft gesetzt.
 

6.5	 Detaillierte Festlegungen zu Verfahrensweisen der Abteilung XII im Zusam

menhang mit der Durchsetzung dieser Dienstanweisung sind nach Abstimmung 

mit der ZAIG in den dienstlichen Bestimmungen der Abteilung XII zu treffen. 

Anlagen 

Anlage 1 - Rahmenkatalog mit Regelungen zur Erarbeitung der Arbeitsthesauri in den 

Diensteinheiten 

Anlage 2 - Katalog zur Dokumentation von verdichteten operativ bedeutsamen Infor

mationen 

2	 Befehl 299/65 uber die Organisienmg eines einheitlichen Systems der politisch-operativen Aus
wertungs- und Informationstatigkeit im Ministerium :fiir Staatssicherheit (Dokument 23 in dieser 
Edition). 
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Dokument 39 

16. Februar 1981 

Richtlinie Nr, 2/81 zur Arbeit mit Zelleninformatoren (ZI) 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 3243 (Bl. 37-72). - Original, 34 S. (mit Anlage 1 - 38 S.) 

ohne MfS-DSt-Nr.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Geheime Verschlusssache MfS 0008-4/81 - 50. Ausf. 36
 
Bl. - [AufS. 34, nach Text:] Mielke [handschriftlich], Armeegeneral.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 50 Ex. - Verteiler: Mielke, HA VII, HA IX, Abt. IXlBV. - AuBer Kraft
 
durch Schreiben v. 29.11.1989: Reduzierung dienstlicher Bestimmungen, Anlage 3 (BStU, MfS, BdL

Dok. 6896).
 
Anlagen/Nachgeordnete Weisungen: Anlage 1 zur Registrierung, Fuhrung und Archivierung der ZI

Vorgange (Bestandteil von BStU, MiS, BdL-Dok. 3243, Bl. 69-72).
 

Gliederung 

[... ] 

Die Arbeit mit ZI hat zur wirksamen Bearbeitung von Strafverfahren mit Haft und zur 

Gewahrleistung von Ordnung und Sicherheit in den Untersuchungshaftanstalten 

(UHA) sowie im Haftkrankenhaus (HKH) des MfS beizutragen. 

Die Arbeit mit ZI ist in die Durchsetzung des sozialistischen Rechts und damit des 

Schutzes der sozialistischen Gesellschaftsordnung und ihrer Burger einzuordnen. Sie 

hat der konsequenten, unvoreingenommenen und allseitigen Feststellung der Wahrheit 

zu dienen. Die Arbeit mit ZI hat dazu beizutragen, die politisch-operativen Gesamtauf

gaben des MfS zu losen. 

1.	 Grundsatze der Arbeit mit ZI 

1.1	 ZI sind in erster Linie Untersuchungs- aber auch Strafgefangene, die sich aus 

unterschiedlichen, oft nur zeitweise wirkenden Motiven zur Zusammenarbeit mit 

dem Untersuchungsorgan des MfS bereit erklaren, urn zur Aufklarung von 

Straftaten anderer Mithaftlinge und weiterer politisch-operativ relevanter Fakten 

sowie zur Gewahrleistung von Sicherheit und Ordnung in den UHAIdem HKH 

des MfS beizutragen. 

1.2	 Die grundsatzliche Aufgabenstellung der Zusammenarbeit mit ZI hat darin zu 

bestehen, zur Realisierung der dienstlichen Bestimmungen und Weisungen, ins

besondere zur Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit und der politisch

operativen Ziel- und Aufgabenstellung der Untersuchungstatigkeit, beizutragen, 

vor allem 

von Mithaftlingen moglichst fruhzeitig Informationen zu erlangen uber 
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•	 Plane, Absichten undMaBnahmen sowie uber Mittel und Methoden 

feindlicher Zentren, Institutionen, Organisationen sowie feindlich

negativer Krafte, 

•	 die objektiven Umstande vorbereiteter, versuchter und begangener 

Straftaten, insbesondere Staatsverbrechen, uber Schuld und Taterper

sonlichkeit sowie uber Mittater und Mitwisser, 

•	 vorzubeugende und zu beseitigende, vor allem aus Straftaten resultie

rende Gefahren und Folgen, straftatbegunstigende Bedingungen sowie 

weitere Mangel und Missstande, 

•	 die Vollstandigkeit und Objektivitat gemachter Aussagen, 

•	 weitere Moglichkeiten, Beweismittel zu erarbeiten und Uberprufungs

maBnahmen durchzufuhren, 

•	 sonstige politisch-operativ bedeutsame Fakten, 

. die Personlichkeit von Mithaftlingen, ihr Aussage- und sonstiges Verhalten 

und deren Motivation weiter aufzuklaren, die Reaktion auf einze1ne Unter

suchungshandlungen, besonders Beschuldigtenvernehmungen und Beweis

mittelvorhalte, festzustellen, urn u. a. auf dieser Grundlage ein wirksames 

vernehmungstaktisches Vorgehen festlegen und realisieren zu konnen, 

die von Mithaftlingen ausgehenden Gefahren fur den Verlauf des Strafver

fahrens sowie fur die Sicherheit und Ordnung in den UHA bzw. im HKH 

(u. a. Kontaktversuche, destruktives Verhalten, Provokationen) rechtzeitig 

zu erkennen und zu verhindern. 

1.3	 Zur Gewahrleistung einer hohen Wachsamkeit und Geheimhaltung in der Arbeit 

mit ZI sowie des Schutzes, der Konspiration und der Sicherheit der ZI ist zu si

chern, dass 

das Vertrauen der ZI zu den ZI-fuhrenden Angehorigen sowie zum MfS
 

insgesamt entwickelt wird,
 

ZI keine Kenntnisse uber die Gesamtmethode der Arbeit mit ZI erlangen
 

konnen,
 

Unehrlichkeit und eine Dekonspiration der ZI vorbeugend bzw. rechtzeitig
 

verhindert werden,
 

es dem Gegner oder anderen feindlich-negativen Kraften, vor allem Unter


suchungs- und Strafgefangenen, nicht gelingt, ZI zu enttarnen.
 

Das erfordert insbesondere, 

die ZI zur bewussten Einhaltung der Rege1n der Konspiration, zur Geheim

haltung und Wachsamkeit zu erziehen, 

den ZI die Verhaltenslinie grundlich zu erlautern als Voraussetzung ihrer 

bewussten und wirksamen Durchsetzung, 

standig an der Klarung der Frage »Wer ist wer?« im ZI-Bestand zu arbeiten, 

vor allem hinsichtlich der Ehrlichkeit und Zuverlassigkeit der ZI, 
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rechtzeitig Gefahren fur den Schutz, die Konspiration und die Sicherheit der
 

ZI zu erkennen und zu uberwinden,
 

den Quellenschutz bei der Auswertung der Arbeitsergebnisse der ZI strikt
 

durchzusetzen,
 

die Ubersicht zu sichem, wer welche Kenntnisse tiber die ZI und ihre Ar


beitsergebnisse besitzt.
 

Es ist unduldsam gegen alle Verstolie gegen den Schutz, die Konspiration und
 

die Sicherheit der ZI vorzugehen.
 

Ursachen und Auswirkungen sind grundlich aufzuklaren, Es sind MaBnahmen zu
 

ihrer konsequenten Beseitigung bzw. zu ihrer Einschrankung zu treffen.
 

1.4	 Zur Arbeit mit ZI sind der Leiter der HA IX und seine Stellvertreter, die Leiter 

der Abteilungen und ihre Stellvertreter sowie die Referatsleiter und ihre SteIl

vertreter (im Folgenden Leiter) der Linie IX befugt. Nach Bestatigung durch den 

Leiter der HA IX bzw. den Leiter der BVN konnen weitere bewahrte Angehori

ge der Diensteinheiten der Linie IX beauftragt werden, mit ZI zu arbeiten. 

2.	 Die Gewinnung von ZI 

2.1	 Die zuverlassige Erfullung der politisch-operativen Aufgaben der Linie IX erfor

dert die standige planmaliige Suche und Auswahl von ZI-Kandidaten. 

Die Leiter sind verpflichtet, insbesondere die durch die eigene Diensteinheit be

arbeiteten Beschuldigten systematisch auf ihre Eignung als ZI-Kandidaten zu 

prufen. Voraussetzung fur die Auswahl als ZI-Kandidat ist, dass er objektiv und 

subjektiv in der Lage ist, die konkreten Ziel- und Aufgabenstellungen zu Iosen. 

Dazu gehoren insbesondere 

seine Aussagebereitschaft zur eigenen Straftat,
 

Ansatzpunkte fur eine Distanzierung von der begangenen Straftat,
 

ein sachliches Wesen, das Vermogen, Sachverhalte und Personen realistisch
 

einzuschatzen und die Fahigkeit, Informationen objektiv wiederzugeben,
 

das notwendige Kontakt- und Anpassungsvermogen und
 

seine zu erwartende Bereitschaft, tiber Mithaftlinge zu informieren.
 

Grundsatzliche Hinderungsgrunde fur die Auswahl eines Zl-Kandidaten, die sich 

allein ergeben aus
 

dem Delikt der begangenen Straftat,
 

der Nationalitat oder Staatszugehorigkeit
 

gibt es nicht. 

Von einer Auswahl als Zl-Kandidat ist Abstand zu nehmen 

bei Unehrlichkeit, ubersteigertem Geltungsbedurfnis und Prahlsucht als 

Verhaltensgrundzugen, 

bei psychiatrisch behandelten oder pathologisch auffalligen oder abnorm 

veranlagten Personen, 
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wenn unvertretbare politische oder politisch-operative Schaden - auch wah


rend des Strafvollzuges oder nach der Entlassung aus dem Strafvollzug 


entstehen konnen,
 

bei extremen politischen Feinden,
 

bei Jugendlichen, deren geistige und sittliche Reife nicht gegeben ist,
 

bei begrundeten Zweifeln, dass die Bereitschaft zur Zusammenarbeit er


reicht werden kann.
 

Es ist untersagt, einen ZI zu gewinnen mit dem Zie1, 

die vom ZI se1bst begangene Straftat aufzuklaren, 

die Aussagebereitschaft des ZI wahrend der gerichtlichen Hauptverhandlung 

aufrechtzuerhalten. 

Bei Beschuldigten, die sich aus moglichen provokatorischen oder sonstigen Ab

sichten zu einer Zusammenarbeit anbieten oder sich ins Blickfeld rucken, sind 

alle erforderlichen politisch-operativen MaBnahmen zur Klarung ihrer Ziele und 

Beweggrunde durchzufuhren. Unter Berucksichtigung der Erfordemisse der 

Wachsamkeit darf eine Werbung in so1chen Fallen nur erfolgen, wenn das zur 

Erfullung politisch-operativer Aufgaben notwendig ist und negative politische 

oder politisch-operative Folgen ausgeschlossen werden konnen. 

2.2 Es ist einzuschatzen, inwieweit der Kandidat fur eine inoffizielle Zusammenar

beit geeignet ist. Das Ziel besteht darin, vor allem 

die objektive und subjektive Eignung des Kandidaten fur die Losung der 

vorgesehenen Aufgaben und 

seine zu erwartende Bereitschaft zur Zusammenarbeit und seine Motive da

fur 

zu beurteilen. Grundlagen dafur sind 

die vorhandenen Unterlagen tiber den Kandidaten, 

Erkenntnisse aus der Anleitung und Kontrolle des Ermittlungsverfahrens, 

das gegen den Kandidaten bearbeitet wird, 

Erkenntnisse aus der Teilnahme an den Vemehmungen des Kandidaten, 

Erkenntnisse aus Kontaktgesprachen, 

die Ergebnisse des Einsatzes operativer Technik, 

die Ergebnisse des Einsatzes von ZI. 

1mProzess der Uberprufung des Kandidaten ist insbesondere festzustellen: 

sein Verhalten im Verwahrraum; 

sein Verhalten in den Beschuldigtenvemehmungen, seine Aussagebereit

schaft, speziell auch zu anderen Personen; 

seine Haltung zu den begangenen Straftaten, vor allem Anzeichen einer Dis

tanzierung von der Straftat; 

bei ihm vorhandene Motivationen, die genutzt werden konnen; 

seine Personlichkeitseigenschaften. 
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Auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen ist zu entscheiden, ob eine 

Werbung als ZI moglichund zu verantworten ist. 

2.3	 Wird im Ergebnis der Uberprufung des Kandidaten seine Eignung als ZI festge

stellt, ist ein Vorschlag zur Werbung als ZI auszuarbeiten. Dieser Vorschlag hat 

zu beinhalten: 

die Personalien des Kandidaten, einschlieBlich der Daten zu dem gegen ihn
 

bearbeiteten Ermittlungsverfahren;
 

die Einschatzung des Kandidaten, insbesondere seine Eignung und voraus


sichtliche Zuverlassigkeit;
 

die moglichen Motive zur Zusammenarbeit, auf deren Grundlage die Wer


bung erfolgen solI;
 

die in der kiinftigen inoffiziellen Zusammenarbeit besonders zu beachtenden
 

Faktoren;
 

die Argumentation zur Werbung des Kandidaten.
 

Vorschlage zur Werbung bedurfen der Bestatigung durch die Leiter der Abtei

lungen bzw. deren unmittelbare Dienstvorgesetzte. 

2.4	 Die Werbung des Kandidaten hat in einem Werbungsgesprach zu erfolgen. In 

Abhangigkeit von den konkreten Bedingungen soll das Werbungsgesprach bein

halten: 

erkannte und erkennbare Motivationen fur die Zusammenarbeit, insbesonde


re Wiedergutmachungsbestrebungen, aber auch personliche Bedurfnisse und
 

Interessen des Kandidaten zu fordern, Ursachen uber u. U. vorhandene Vor


behalte zu klaren und die Bereitschaft zu erreichen, Informationen uber
 

Mithaftlinge zu liefem;
 

die eindringliche Belehrung uber Wachsamkeit und Geheimhaltung, wobei
 

an die personlichen Sicherheitsinteressen des Kandidaten angekniipft wer


den kann;
 

die Orientierung auf die strikte Durchsetzung der mit dem Kandidaten abzu


stimmenden Verhaltenslinie;
 

die Ubcrmittlung erster Auftrage, wobei zu sichem ist, dass
 

•	 bei einer moglichen Dekonspiration des ZI oder Unehrlichkeit des ZI 

keine unvertretbar nachteiligen Folgen entstehen, 

•	 die sofortige Uberprufung und Einschatzung der Ehrlichkeit und Zu

verlassigkeit des ZI moglich wird. 

Bei der Werbung von auslandischen Staatsburgem als ZI sind die nationalen und 

religiosen Besonderheiten zu beachten. 

1m Verlaufe des Werbungsgespraches und bei der weiteren Zusammenarbeit ist 

es untersagt, dem ZI Versprechungen bezuglich des Ausgangs des gegen ihn lau

fenden Strafverfahrens zu machen. 
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Die Verpflichtung hatin mundlicher oder schriftlicher Form zu erfolgen.
 

Ausgehend von der Personlichkeitdes Kandidaten ist individuell und gewissen


haft die zweckmallige Form zu wahlen.
 

Es sind unbedingt nachteilige politische oder politisch-operative Folgen bei einer
 

Ablehnung der Zusammenarbeit zu verhindern. Das erfordert unter anderem,
 

das Werbungsgesprach so zu gestalten, dass es u. U. rechtzeitig - ohne dem 

Kandidaten Gewissheit tiber die Absichten des MfS zu geben - abgebrochen 

werden kann, 

dem Kandidaten bis zu seiner Bereitschaftserklarung keine und danach nur 

die unbedingt notwendigen Infonnationen tiber seine konkret zu Iosenden 

Aufgaben zu vennitteln, 

vorbeugend notwendige SicherungsmaBnahmen vorzubereiten. 

2.5	 In begriindeten Fallen konnen ZI der Arbeitsrichtung II der Kriminalpolizei ein

gesetzt bzw. von der Arbeitsrichtung II in Ennittlungsverfahren mit Haft bear

beitete Beschuldigte als ZI gewonnen werden. Begriindete Falle liegen vor, wenn 

kurzfristig entstehende Schwerpunkte bzw. vemehmungstaktisch komplizierte 

Situationen den Einsatz von ZI unbedingt erfordem und dafiir der ZI-Bestand der 

Abteilung IX qualitativ und quantitativ nicht ausreicht. In diesen Fallen ist zu si

chern, dass die Legendierung des Einsatzes der ZI allen, auch spateren, Uberpru
fungen standhalt. 

Diese Legendierungen konnen u. a. basieren auf 

der Weiterbearbeitung des Ennittlungsverfahrens gegen den ZI durch die
 

Abteilung der Linie IX, die den ZI nutzt,
 

der Zusammenfiihrung von Gruppen- oder sachlich zusammengehorenden
 

Vorgangen,
 

erforderlichen Uberprufungs- oder BeweisfiihrungsmaBnahmen,
 

der Durchfiihrung gerichtlicher Hauptverhandlungen.
 

3.	 Die politisch-operativ wirksame Zusammenarbeit mit ZI 

3.1	 Der ZI ist planmallig und differenziert zu erziehen und zu befahigen, die ihm 

gestellten Aufgaben zu losen, insbesondere politisch-operativ re1evante Infonna

tionen zu erarbeiten sowie die Wachsamkeit und Geheimhaltung in seinem Han

deln durchzusetzen. 

Dabei sind folgende Grundsatze zu beachten: 

Die Erziehung und Befahigung hat der Individualitat des ZI angepasst zu er

folgen. 
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Der ZI ist anhand der durch ihn zu losenden politisch-operativen Aufgaben,
 

insbesondere im Zusammenhang mit der Auftragserteilung, Instruierung
 

und Berichterstattung, zu erziehen und zu befahigen,
 

Es ist standig anzustreben, Bindungen des ZI an das MIS zu erreichen und
 

die Einsicht zu vertiefen, dass es notwendig ist, die gestellten Aufgaben in
 

guter Qualitat zu losen.
 

Der Schutz, die Konspiration und die Sicherheit des ZI sind zu gewahrleis


ten.
 

Diese Tatsache ist dem ZI bewusst zu machen. Das personliche Sicherheits


bedurfnis des ZI ist gleichzeitig zu nutzen, ihn zur bewussten Einhaltung der
 

Konspiration zu erziehen.
 

Die sich aus der Motivation des ZI zur Zusammenarbeit ergebenden Mog


lichkeiten sind zu seiner Umerziehung zu nutzen.
 

Die Erziehung und Befahigung des ZI ist mit einer klug abgestimmten Ar


beit mit Lob und Anerkennung sowie mit Kritik zu verbinden.
 

Kriterien sind
 

• die Durchsetzung erhaltener Instruktionen,
 

• vom ZI erzielte Ergebnisse, wenn deren Richtigkeit bewiesen ist,
 

• die Sicherung der weiteren objektiven Berichterstattung durch den ZI.
 

Es sind standig die Motive der Zusammenarbeit mit dem MIS sowie die
 

Entwicklung und Veranderung dieser Motive einzuschatzen als entschei


dende Grundlage fur die Gestaltung der weiteren Zusammenarbeit.
 

Dem ZI ist bewusst zu machen, dass zwischen den Ergebnissen seiner ZI


Arbeit und dem Inhalt des gegen ihn laufenden Ermittlungsverfahrens kein
 

Zusammenhang besteht und hergestellt werden kann.
 

Personliche Probleme des ZI, einschlielllich von Bedenken hinsichtlich ei


ner weiteren Zusammenarbeit, sind in der Zusammenarbeit zu beachten.
 

Versuche des ZI, Zugestandnisse zu erreichen, sind aufzudecken. Die Ursa


chen sind zu ergriinden. Erforderlichenfalls sind derartige Versuche zu un


terbinden.
 

Bei Einsatz eines Strafgefangenen als ZI sind aIle mit seinem Status ver


bundenen Rechte und Pflichten strikt zu achten.
 

3.2	 Fur den ZI ist eine individuelle und lebensnahe Verhaltenslinie unter Beruck

sichtigung seiner Kenntnisse und Erfahrungen zu erarbeiten, die bestimmt wird 

von 

den Personlichkeitseigenschaften des ZI und der Mithaftlinge,
 

den Straftaten des ZI und der Mithaftlinge,
 

den Kenntnissen, die der ZI von den Mithaftlingen selbst erlangt hat,
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den po1itisch-operativen Zie1stellungen und den taktischen Grund1inien in
 

den Ermittlungsverfahren gegen den ZI und seine Mithaftlinge,
 

der fur den ZI vorgesehenen Aufgabenstellung,
 

den Regimeverhaltnissen in der UHAIdem HKH,
 

den sich aus den Haftbedingungen ergebenden psychischen Besonderheiten.
 

Exakt zu bestimmen sind der politisch-operative Hand1ungsspie1raum und die 

Grenzen fur das selbststandige Hande1n des ZI. Der ZI darf Mithaftlingen keine 

Fakten vermitte1n, die insbesondere nicht gestandige Tater zur Desorientierung 

des MfS ausnutzen konnen, 

Die Einflussnahme auf das Aussageverhalten anderer Personen durch den ZI ist 

streng dem Zie1 unterzuordnen, wahre Aussagen zu erlangen. Es ist zu sichem, 

dass eine so1che Einflussnahme die Objektivitat der Untersuchung und ihre Er

gebnisse nicht beeintrachtigt. Gefahren der psycho1ogischen Manipu1ierung der 

Mithaftlinge und deren Aussageverhalten durch den ZI sind rechtzeitig zu erken

nen und konsequent zu unterbinden. 

Die Einha1tung der Verhaltens1inie durch den ZI muss auch sichem, dass 

gezie1te FeindmaBnahmen zur Enttamung von ZI, vor allem im Zusammen


hang mit Entlassungen von Strafgefangenen in die BRD und nach Westber


lin,
 

insbesondere aufgrund erha1tener Feindinstruktionen mogliche, auf das Er


kennen von ZI gerichtete MaBnahmen von Mithaftlingen,
 

die zunehmende Kenntnis iiber diese Arbeitsmethode des MfS bei Mithaft


1ingen info1ge westlicher Pub1ikationen usw.,
 

die unumgangliche Zusammenfuhrung der von der Linie IX bearbeiteten
 

Personen in wenigen StYE,
 

die regelmaliigen Kontakte auslandischer Mithaftlinge mit Diplomaten ihres
 

Landes
 

nicht zur Dekonspiration des ZI fuhren.
 

Sofem erforderlich, ist dem ZI rechtzeitig und ohne ihn zu verunsichem eine
 

Verhaltenslinie fur mogliche terroristische oder andere Angriffe auf Leben und
 

Gesundheit durch Mithaftlinge zu geben. Der ZI hat auf der Grundlage realer
 

und personlicher Motivationen derartigen Vorhaben vorbeugend entgegenzuwir


ken und alles zu unterlassen, was derartige Angriffe begiinstigen konnte,
 

Ebenfalls motiviert durch personliche Interessen hat der ZI gegen Hand1ungen
 

aufzutreten, die auf sonstige Weise Leben und Gesundheit von Mithaftlingen
 

sowie die Sicherheit und Ordnung in der UHAlim HKH beeintrachtigen konnen,
 

Provokationen seitens des ZI sind unstatthaft.
 

Als entscheidende Grund1age fur eine erfo1greiche Tatigkeit ist der ZI zu befahi


gen und anzu1eiten, zie1gerichtet das Vertrauen der Mithaftlinge zu gewinnen.
 

Dabei ist zu sichem, dass sich der ZI nicht mit diesen solidarisiert. Das Verhalten
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des ZI, einschlieBlich notwendiger Veranderungen indemselben, muss aus den 

gegebenen Bedingungen natiirlich erklarbar sein. Nur in Ausnahmefallen, bei 

politisch-operativer Notwendigkeit und wenn der Schutz, die Konspiration und 

die Sicherheit des ZI nicht gefahrdet werden, konnen Personlichkeitsentwicklung 

und Straftat des ZI legendiert werden. 

Wahrend der Zusammenarbeit ist standig das Verhaltnis zwischen dem ZI und 

den Mithaftlingen sowie die Wirksamkeit der Verhaltenslinie einzuschatzen, 

Notwendige Korrekturen sind zu gewahrleisten. 

3.3 Die Auftragserteilung und Instruierung des ZI hat unter Beachtung seiner Per

sonlichkeit, der Motive zur Zusammenarbeit und seiner Verhaltenslinie konkret 

und detailliert zu erfolgen. Dabei ist zu sichem, dass dem ZI 

keine Tatsachen iiber seine Mithaftlinge, 

keine Informationeniiber ihm nicht bekannte gegnerische Zentren, deren 

Struktur, Plane, Absichten und MaBnahmen sowie Mittel und Methoden, 

keine Informationen und Einschatzungen iiber den Stand und politisch-ope

rativ bedeutsame Ergebnisse im Ermittlungsverfahren gegen Mithaftlinge 

iibermittelt werden.
 

Bei Notwendigkeit ist die Zielstellung der dem ZI erteilten Auftrage zu legendie


ren.
 

Auftragserteilung und Instruierung sind zweckmallig mit dem Einsatz anderer
 

operativer Mittel und Methoden sowie mit dem Ziel und der taktischen Grundli


nie im Ermittlungsverfahren gegen Mithaftlinge abzustimmen.
 

3.4	 Die Berichterstattung des ZI hat sich inhaltlich zu erstrecken auf 

erreichte Ergebnisse bei der Gewinnung von Informationen von den Mit

haftlingen, 

das eigene Vorgehen bei der Auftragsdurchfuhrung und evtl. Abweichungen 

von vorgegebenen Verhaltenslinien, 

zu erwartende bzw. aufgetretene Gefahren fur den Schutz, die Konspiration 

und die Sicherheit des ZI sowie operativer Mittel und Methoden. 

Die Berichterstattung hat vorwiegend schriftlich zu erfolgen. Tontrager konnen
 

zur Berichterstattung eingesetzt werden. Der ZI ist zu einer objektiven Berichter


stattung anzuhalten. Er hat unverfalscht und konkret den Verlauf der Gesprache
 

und das Verhalten der Mithaftlinge wiederzugeben.
 

Uber den Mithaftlingen gestellte Fragen und deren Reaktion ist ebenfalls zu be


richten.
 

Vermutungen, Schlussfolgerungen und Kombinationen des ZI sind in den Be


richten als solche auszuweisen und gegebenenfalls zu begriinden.
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Die durch den ZI ubermittelten Infonnationen sindzu analysieren. Das schlieBt 

ein, Unklarheiten, Lucken oder Widerspriiche sowie deren Ursachen zu erkennen 

und 

durch gezielte Fragen an den ZI oder 

durch weiterfiihrende Auftrage 

zu uberwinden, soweit dadurch keine anderenpolitisch-operativen Interessen ge

fahrdet werden. 

Zu verhindem ist, dass 

der ZI die in der Zusammenarbeit mit ihm angewandten Legenden durch

schaut und die tatsachlichen Interessen des MfS erkennen kann, 

der ZI eigenmachtig versucht, Mithaftlingen direkte Fragen zu stellen oder 

andere, die Konspiration gefahrdende MaBnahmen durchzufiihren. 

3.5 Die Uberprufung des ZI ist eine standige, planmallig zu losende Aufgabe. 

Uberprufungsmalinahmen sind insbesondere durchzufiihren 

im Prozess der Gewinnung und des Beginns der Zusammenarbeit, 

bei politisch, strafrechtlich und politisch-operativ bedeutsamen Ergebnissen 

im Ennittlungsverfahren gegen Mithaftlinge des ZI, einschlieBlich Gestand

nissen und Widerrufen, 

bei Hinweisen auf eine der gegebenen Verhaltenslinie widersprechende, un

zulassige Beeinflussung oder Faktenvennittlung durch den ZI, 

wenn dem ZI neue bedeutsame Auftrage oder Instruktionen gegeben wer

den, 

bei bedeutsamen Veranderungen im Strafverfahren gegen den ZI (Nachweis 

unwahrer Aussagen, Erweiterungen, Anklageerhebung, Urteil usw.), in sei

nem Verhalten sowie in personlichen Belangen, die die Motivation des ZI 

verandern konnen. 

Die Uberprufungcn sind darauf auszurichten, festzustellen: 

die Ehrlichkeit und die Zuverlassigkeit des ZI, insbesondere die Ubercin

stimmung der Berichterstattung mit dem tatsachlichen Geschehen im Ver

wahrraum; 

die Einhaltung der Verhaltenslinie und der Instruktionen durch den ZI; 

die Zweckmaliigkeit und Realisierbarkeit der erteilten Auftrage und gegebe

nen Instruktionen; 

die Wahrung der Konspiration und sich diesbezuglich evtl. abzeichnende 

Gefahren; 

den Stand und die Erfordemisse der Erziehung und Befahigung des ZI zur 

Losung der politisch-operativen Aufgaben. 

Zur Uberprufung des ZI ist die operative Technik einzusetzen. Die erforderlichen 

Voraussetzungen sind durch die verantwortlichen Leiter standig zu entwickeln 
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und zu vervollkommnen. Die Ergebnisse der Uberprufung durch den Einsatz
 

operativer Technik sind auszuwerten.
 

Die Uberprtlfung von ZI kann auch durch andere uberprufte ZI erfolgen.
 

Die Anlasse der Uberprufung, die Ergebnisse der Uberprtifungsmalsnahmen und
 

deren Analyse sowie die Beurteilung des Verhaltens des ZI bei der Treffdurch


fuhrung sind zu dokumentieren.
 

Bei Hinweisen auf nichtinstruktionsgemafies Verhalten des ZI oder auf fehler


hafte und unvollstandige Berichterstattung sind durch die zustandigen Leiter die
 

Ursachen festzustellen, insbesondere ob es sich urn falsche Instruierung, das
 

Nichterfassen von Fakten, Unsicherheiten im Verhalten, Gewissenskollisionen
 

oder urn Unehrlichkeit hande1t.
 

Entsprechend den getroffenen Einschatzungen sind konkrete MaBnahmen zur
 

Uberwindung der Ursachen festzulegen und durchzusetzen.
 

Wird Unehrlichkeit, unobjektive Berichterstattung oder bewusste Dekonspiration
 

des ZI festgestellt, ist in der Regel die Zusammenarbeit einzustellen, und es sind
 

geeignete politisch-operative AbsicherungsmaBnahmen durchzufuhren.
 

3.6	 Die Verbindung zum ZI ist durch Treffs aufrechtzuerhalten. Sie haben der sys

tematischen Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der konspirativen Zusam

menarbeit zu dienen und unter strengster Wahrung der Erfordemisse des Schut

zes, der Konspiration und der Sicherheit des ZI zu erfolgen. 

3.6.1 Zur Gewahrleistung einer effektiven Zusammenarbeit mit dem ZI ist jeder Treff 

griindlich vorzubereiten. 

Die Treffvorbereitung hat inhaltlich zu erfassen: 

die bei den Treffs zu erreichenden Ziele und Ergebnisse sowie neu zu ertei


lende Auftrage;
 

konkrete und begrundete Vorstellungen zur Art und Weise der Auftrags


durchfuhrung sowie zur Verhaltenslinie;
 

MaBnahmen zur weiteren Gewahrleistung des Schutzes, der Konspiration
 

und der Sicherheit des ZI;
 

das weitere Vorgehen zur Erziehung und Befahigung des ZI unter Beach


tung seiner personlichen Belange;
 

Uberlegungen zum zweckmafiigen und wirksamen Treffverlauf, einschlieB


lich der Art und des Umfanges zu gewahrender Vergunstigungen.
 

3.6.2 Die Treffs mit dem ZI sind moglichst in fur diese Zwecke eingerichteten und die 

Konspiration sowie die Sicherheit und Ordnung gewahrleistenden speziellen 

Raumen durchzufuhren. 

Die Treffs sind durch notwendige Handlungen und MaBnahmen bei der Bear

beitung desgegen den ZI laufenden Ermittlungsverfahrens - wie Vemehmungen 
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u. a. Ermittlungshandlungen, Wahrnehmung strafprozessualer Rechte, medizini


sche Betreuung u. a. - zu legendieren.
 

Es ist zu sichem,
 

dass diese Legenden moglichen, auch spateren Uberprufungen durch Mit


haftlinge des ZI standhalten,
 

dass Handlungen des Untersuchungsfiihrers, der das Ermittlungsverfahren
 

gegen den ZI fiihrt, die Legenden nicht infrage stellen.
 

Die Zufiihrungen des ZI zu den Treffs haben sich in den UHA nicht von den ub


lichen Zufuhrungen zu unterscheiden.
 

Der ZI ist zu instruieren,
 

dass er nur in dringenden Ausnahmefallen von sich aus mit dem ZI


fuhrenden Angehorigen in Verbindung treten darf,
 

wie er dabei entsprechend den Regimeverhaltnissen in den UHA vorzuge


hen hat, urn die Konspiration auch unter diesen Bedingungen zu gewahrleis


ten.
 

3.6.3 Die Treffs sind griindlich auszuwerten. 

Vor allem sind 

die Arbeitsergebnisse des ZI sowie die Art und Weise ihrer Erlangung 

griindlich einzuschatzen und zu werten, 

erforderliche und geeignete MaBnahmen der Uberprufung der Arbeitsergeb

nisse des ZI festzulegen und durchzufiihren, 

das Verhaltnis zwischen den ZI und den Mithaftlingen griindlich einzu

schatzen, urn erforderlichenfalls die gegebene Verhaltenslinie zu modifizie

ren, 

weitere MaBnahmen zur Gewahrleistung des Schutzes, der Konspiration und 

der Sicherheit des ZI zu verwirklichen, 

das Verhalten des ZI bei den Treffs, insbesondere bei der Auftragserteilung 

und Instruierung sowie im Zusammenhang mit personlichen Be1angen, ein

zuschatzen und sich daraus ergebende MaBnahmen zu realisieren. 

3.7	 Die Verwertung der Arbeitsergebnisse des ZI hat so zu erfolgen, dass die Kon

spiration und die Sicherheit des ZI nicht gefahrdet werden. 

Uber die vom Zl-fuhrenden Angehorigen vorzuschlagenden MaBnahmen zur 

Verwertung der Arbeitsergebnisse des ZI hat der zustandige Abteilungsleiter zu 

entscheiden. Er kann grundsatzlich festlegen, wie Arbeitsergebnisse eines ZI im 

entsprechenden Ermittlungsverfahren zu verwerten sind. 

Uber die konkrete Verwertung von Arbeitsergebnisseneines ZI, die den Gang 

der weiteren Untersuchung entscheidend beeinflussen, ist in jedem Falle durch 

den zustandigen Abteilungsleiter eine Einze1entscheidung zu treffen. 
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Den fur das Ennittlungsverfahren gegen Mithaftlinge des ZI zustandigen Unter

suchungsfuhrern sind, wenn notwendig, uber die zustandigen Referatsleiter auf 

der Grundlage der Arbeitsergebnisse des ZI unter Wahrung der Konspiration 

Hinweise zu geben, die fur die weitere Untersuchungsarbeit im konkreten Unter

suchungsvorgang zu nutzen sind. 

Arbeitsergebnisse des ZI durfen bei der Bearbeitung von Ennittlungsverfahren 

nur Grundlage sein fur 

weitere, auJ3erhalb der Vemehmung der durch ZI bearbeiteten Mithaftlinge
 

zu fuhrende Uberprufungs- und Beweisfuhrungsmallnahmen,
 

eine Prazisierung der Untersuchungstaktik,
 

die Einleitung notwendiger politisch-operativer oder anderer vorbeugender
 

MaJ3nahmen.
 

Erst die Ergebnisse dieser MaJ3nahmen durfen - wenn sie fur die Wahrheitsfin


dung bedeutsam sind und der QueUenschutz gewahrleistet ist - in den Vemeh


mungen der durch den ZI bearbeiteten Mithaftlinge verwendet werden.
 

Die direkte Ruckschlusse auf den ZI als QueUe zulassende Verwendung von Ar


beitsergebnissen des ZI in Beschuldigtenvemehmungen ist untersagt.
 

Es ist nicht statthaft, mit Zeugenaussagen des ZI tiber Mitteilungen, die dieser im
 

Verwahrraum von anderen Mithaftlingen erhalten hat, strafrechtliche Verant


wortlichkeit zu begrunden,
 

Die Leiter haben durch den ZI erarbeitete Infonnationen - die tiber die weitere
 

Bearbeitung des Ennittlungsverfahrens hinausgehend politisch-operativ bedeut


sam sind - an den Dienstvorgesetzten bzw. die zustandigen operativen Dienst


einheiten weiterzuleiten.
 

3.8	 Dem ZI konnen in Anknupfung an seine Motive zur Zusammenarbeit und unter 

Beachtung auch spaterer politisch-operativer Erfordemisse Vergunstigungen ge

wahrt werden. 

Vergunstigungen sind: 

Zusatzverpflegung zu erhalten;
 

Presse- und Literaturerzeugnisse zu lesen;
 

Rundfunk- und Femsehsendungen zu empfangen;
 

zusatzliche Postsendungen zu empfangen und zu versenden;
 

zusatzlich mit Angehorigen zu sprechen.
 

AuJ3erdem kann der ZI fur uberprufte und bestatigte Infonnationen in angemes


sener Form finanzieUe Zuwendungen erhalten. Fur Strafgefangene, die als ZI
 

eingesetzt sind, gelten daruber hinaus die Vergutungsbestimmungen des Straf


voUzuges.
 

Diese MaJ3nahmen sind so durchzufuhren, dass der Schutz, die Konspiration und
 

die Sicherheit des ZI unbedingt gewahrleistet werden.
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3.9 Die Ubergabe cines ZI an einen anderen zur Arbeit mit ZI befugten Angehorigen 

hat nur zu erfolgen, wenn 

dadurch cine hohere politisch-operative Wirksamkeit des ZI erreicht wird 

oder 

die Ubergabc infolge auch zeitweiser personeller Veranderungen unum

ganglich ist und 

die Losung der politisch-operativen Aufgaben nicht gefahrdet wird sowie der
 

Schutz, die Konspiration und die Sicherheit des ZI gewahrleistet werden.
 

In begrundeten Fallen (vgl, Ziffer 2.5 dieser Richtlinie)kann ein ZI einer ande


ren Abteilung der Linie IX zur weiteren Zusatnmenarbeit ubergeben werden.
 

Es ist zu sichern, dass fur die Steuerung jedes ZI ein zweiter Angehoriger vorbe


reitet ist, urn erforderlichenfalls die Zusammenarbeit weiterfuhren zu konnen,
 

Jede Ubergabe ist gewissenhaft vorzubereiten.
 

Dem mit der weiteren Arbeit mit dem ZI zu betrauenden Angehorigen ist eine
 

griindliche Einschatzung der Personlichkeit des ZI, seiner begangenen Straftaten
 

und des Standes der gegen ihn gefuhrten Ermittlungen, der Motive seiner Zu


sammenarbeit mit dem MiS, seiner bisherigen Arbeitsergebnisse und der in der
 

Zusammenarbeit zu beachtenden Faktoren zu geben.
 

Der ZI ist auf eine Ubergabe einzustellen. Die Ubergabe hat grundsatzlich per


sonlich zu erfolgen.
 

Jede Ubergabe bedarf der Bestatigung durch denzustandigen Abteilungsleiter.
 

Der Einsatz eines ZI in einer anderen UHA des MiS bedarf der Zustimmung des
 

Leiters der HA IX bzw. des Leiters der entsprechenden BVN.
 

Die Gewinnung bzw. Ubemahmc eines ZI, gegenden von der Arbeitsrichtung II
 

der Kriminalpolizei ein Ermittlungsverfahren bearbeitet wird, erfordert die per


sonliche Abstimmung zwischen zustandigem Abteilungsleiter und Dezernatslei


ter.
 

3.10	 Die Zusammenarbeit mit dem ZI ist zu beenden 

bei seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft oder seiner Verlegung in 

eine StYE, 

bei Unehrlichkeit und bewusster Dekonspirierung, bei Ablehnung emer 

weiteren Zusammenarbeit seitens des ZI sowie bei Nichteignung aufgrund 

bestimmter Personlichkeitsmerkmale. 

Bei Entlassung oder Verlegung ist zu prufen, welche weiteren politisch-opera

tiven Einsatzmoglichkeiten vorhanden bzw.· zu schaffen sind. Die zustandigen 

operativen Diensteinheiten sind tiber diese Einsatzmoglichkeiten zu unterrichten. 

Ihnen sind die fur eine politisch-operative Nutzung erforderlichen Unterlagen 

tiber die Zusammenarbeit mit dem ZI zur Verfugung zustellen, 
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Wird die Zusammenarbeit wegen Unehrlichkeit usw. beendet, sind die Ursachen
 

und begunstigenden Bedingungen, die zur Beendigung der Zusammenarbeit
 

fuhrten und die Konsequenzen, die sich daraus fur die Zusammenarbeit mit ande


ren ZI ergeben, zu analysieren und die erforderlichen MaBnahmen durchzufuh


ren.
 

Bei Beendigung der Zusammenarbeit ist in jedem Fall zu prufen, we1che Aus


wirkungen fur die politisch-operative Arbeit, einschlieBlich der Untersuchungs


arbeit, entstehen konnen und wie denselben zu begegnen ist.
 

Die Begrundung fur die Beendigung der Zusammenarbeit, die in der Zusammen


arbeit erreichten wesentlichen Ergebnisse sowie die sich daraus ergebenden not


wendigen Mafmahmen sind in einem Abschlussbericht zu dokumentieren.
 

Der Abschlussbericht ist dem Leiter der Abteilung zur Bestatigung vorzulegen.
 

Die Leiter der Abteilungen sind verantwortlich, dass alle notwendigen MaBnah


men zur Sicherung der politisch-operativen Interessen des MfS sowie zur Ge


wahrleistung des Schutzes, der Konspiration und der Sicherheit evt1. gefahrdeter
 

anderer ZI rechtzeitig eingeleitet und durchgefuhrt werden.
 

Bei Beendigung der Zusammenarbeit ist mit dem ZI ein Abschlussgesprach zu
 

fuhren.
 

1m Ergebnis des Abschlussgespraches ist der ZI
 

von der Zusammenarbeit zu entbinden,
 

zur unbedingten Wahrung der Geheimhaltung und Konspiration zu ver


pflichten.
 

Erfolgt das in schriftlicher Form, sind gleichzeitig die Dauer der Zusammenar

beit und die Tatsache zu fixieren, dass die Zusammenarbeit freiwillig erfolgte. 

Bei Beendigung der Zusammenarbeit hat der Leiter der zustandigen Abteilung 

der Linie IX in Zusammenarbeit mit anderen zustandigen operativen Dienstein

heiten erforderlichenfalls die operative Kontrolle des ehemaligen ZI zu veranlas

sen. 

4.	 Aufgaben der Leitungstatigkeit zur Erhohung der Wirksamkeit der 
Arbeit mit ZI 

4.1	 Die Leiter haben mit dem Ziel der standigen Erhohung der Wirksamkeit der ZI-

Arbeit die Losung insbesondere folgender Aufgaben zu gewahrleisten: 

Der ZI-Bestand ist entsprechend den politisch-operativen Erfordemissen 

kontinuierlich zu erganzen und gegebenenfalls zu erweitem. 

Es ist eine den Erfordemissen der politisch-operativen Untersuchungsarbeit 

und der Gewahrleistung von Sicherheit und Ordnung in den UHA/im HKH 

entsprechende Struktur des ZI-Bestandes zu sichem. 
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Die Konspiration in der Arbeit mit ZI ist allseitig durchzusetzen, negative
 

Erscheinungen sind erzieherisch auszuwerten und die sich daraus ergeben


den MaBnahrnen zu realisieren.
 

Die ZI sind systematisch auf Ehrlichkeit, Zuverlassigkeit und Objektivitat
 

zu uberprufen, Unregelmaliigkeiten und deren Ursachen sind aufzudecken
 

und die erforderlichen MaBnahrnen einzuleiten und durchzufiihren.
 

Die besten Erfahrungen und Erkenntnisse in der Arbeit mit ZI sind zielge


richtet zu verallgemeinem.
 

Es ist systematisch zu prufen, inwieweit ZI nach ihrer Verlegung in eine
 

StYE durch die zustandigen operativen Diensteinheiten politisch-operativ
 

weiter genutzt bzw. in der Perspektive durch andere operative Dienstein


heiten als IM gewonnen werden konnen.
 

Bei Ablehnung der Zusammenarbeit sind die notwendigen MaBnahrnen zur
 

Gewahrleistung der Konspiration durchzufuhren.
 

Im Verantwortungsbereich ist ein standiger Uberblick zu gewahrleisten tiber 

den Bestand an ZI, 

die Angehorigen, die mit den einzelnen ZI gearbeitet haben (Zeitraum, Um

fang) bzw. arbeiten oder zur Arbeit mit den ZI vorgesehen sind, 

die Mithaftlinge des ZI, 

ZI-Kandidaten, 

ZI, die zur spateren politisch-operativen Nutzung vorgesehen sind und deren 

geplante Einsatzrichtung, 

die Zl-Arbeit beriihrende Regimeverhaltnisse in der UHNdem HKH und im 

Dienstgebaude der Abteilung IX, 

Gefahren, die sich fur die Konspiration (z. B. durch Kommunikationsmog

lichkeiten) ergeben konnen, 

die Angehorigen der Abteilung XIV/HKH, die Kenntnisse tiber ZI erhalten. 

4.2	 Die Leiter haben zu sichem, dass die zur Arbeit mit ZI befugten Angehorigen 

sorgfaltig ausgewahlt und standig zu einer qualifizierten Arbeit mit ZI befahigt 

und erzogen werden. Die standige Erziehung und Befahigung dieser Angehori

gen ist unter Beachtung der sich entwickelnden Erkenntnisse und Erfahrungen 

iiber die ZI-Arbeit insbesondere auszurichten auf 

die strikte Wahrung der Objektivitat in der Arbeit mit ZI,
 

die Gewahrleistung der Wachsamkeit gegeniiber den ZI und die strikte
 

Wahrung der Konspiration,
 

die Durchsetzung klarer ideologischer und moralischer Positionen in der
 

Zusammenarbeit mit ZI,
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die differenziert und individuell gestaltete Arbeit mit ZI sowie die standige
 

Vervollkommnung des psychologisch-padagogischen und taktischen Vor


gehens bei der Gewinnung und beim Einsatz von ZI,
 

die realistische Einschatzung erreichter Ergebnisse der ZI,
 

die regelmallige Kontrolle und Uberprufung der ZI und ihrer Arbeitsergeb


nisse,
 

die Gewahrleistung des Schutzes, der Konspiration und der Sicherheit der
 

ZI.
 

Die Erziehung und Befahigung der Angehorigen hat zielgerichtet und differen


ziert vorrangig im Prozess der taglichen politisch-operativen Untersuchungsar


beit zu erfolgen.
 

Die Leiter haben diese Aufgaben durch standige personliche Einflussnahme und
 

weitere Erhohung ihrer Vorbildwirkung zu realisieren.
 

Sie haben differenziert an den Treffs mit den ZI teilzunehmen.
 

Es ist zu gewahrleisten, dass ZI nicht von Angehorigen geworben und gefuhrt
 

werden, die gleichzeitig Untersuchungsfuhrer in der Strafsache des ZI bzw. des
 

Mithaftlings sind.
 

4.3	 Zur Gewahrleistung des Schutzes, der Konspiration und der Sicherheit der ZI 

sowie von Sicherheit und Ordnung in den UHA/im HKH haben der Leiter der 

HA IX und die Leiter der Abteilungen der Linie IX eng mit den Leitern der Ab

teilungen XIVIdes HKH zusammenzuarbeiten. 

Der Leiter der HA IX und die Leiter der Abteilungen der Linie IX haben zu si

chern: 

regelmaflige Konsultationen auf Leiterebene, in denen 

•	 die Regimeverhaltnisse und die Arbeitsorganisation in den UHA/dem 

HKH berucksichtigende zweckmallige Formen der Zusammenarbeit 

mit ZI, 

•	 sich aus der Gewahrleistung von Sicherheit und Ordnung in den 

UHA/dem HKH ergebende Erfordernisse fur die ZI-Arbeit 

beraten werden; 

die unverzugliche Weiterleitung der von ZI gegebenen Hinweise zur Ge

wahrleistung von Sicherheit und Ordnung in den UHA/dem HKH unter 

Wahrung der Konspiration an den zustandigen Leiter, damit die erforderli

chen MaBnahmen eingeleitet werden konnen; 

die Unterstutzung der Qualifizierung der Angehorigen der Abteilung XIV 

des HKH, die im Rahmen ihrer Dienstdurchfuhrung Kenntnisse tiber ZI er

halten. 

Die Leiter der Abteilungen XIV/des HKH haben zu gewahrleisten: 
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die Auswahl bewahrter Kader als Angehorige, die im Rahmen ihrer
 

Dienstdurchfuhrung Kenntnisse tiber ZI erhalten und deren standige Erzie


hung und Befahigung zur Wahrnehmung ihrer speziellen Verantwortung
 

und zur Geheimhaltung;
 

die vorherige Abstimmung aller die ZI-Arbeit beriihrenden Veranderungen
 

in den Regimeverhaltnissen und in der Arbeitsordnung in den UHAlim
 

HKH mit dem Leiter der Abteilung IX;
 

die Sicherung des Schutzes, der Konspiration und der Sicherheit der ZI bei
 

der Realisierung von Ma13nahmen zur Gewahrleistung von Sicherheit und
 

Ordnung, die sich aus ZI-Informationen ergeben;
 

die unverzugliche Information des Leiters der Abteilung IX tiber alle Hin


weise aus dem Bereich UHA/HKH, die fur die Zusammenarbeit mit ZI be


deutsam sind.
 

4.4	 Der Leiter der HA IX hat durch die Arbeitsgruppe Koordinierung der HA IX zu 

sichern: 

die Verallgemeinerung der Erkenntnisse und Erfahrungen tiber die Arbeit 

mit ZI, insbesondere zur Gewahrleistung des Schutzes, der Konspiration 

und der Sicherheit der ZI und deren Vermittlung an die zur ZI-Arbeit be

fugten Angehorigen der Linie IX; 

die Kontrolle der Wirksamkeit der Arbeit mit ZI; 

die Unterstiitzung des notwendigen, uberortlichen Einsatzes von ZI; 

eine standige aktuelle Ubersicht tiber den ZI-Bestand der Linie IX und des

sen Einsatz. 

Die Leiter der Abteilungen der Linie IX haben als Voraussetzung fur politisch

operative Ma13nahmen spatestens nach 10 Tagen an den Leiter der Arbeitsgruppe 

Koordinierung zu melden: 

die Werbung von ZI bzw. die Ablehnung einer Zusammenarbeit durch die
 

ZI-Kandidaten;
 

die Beendigung der Zusammenarbeit mit ZI.
 

5.	 Die Registrierung, Ftihrung und Archivierung der ZI-Vorgange sowie 
die Erfassung der ZI in den Abteilungen XII 

Die Registrierung, Fuhrung und Archivierung der Zl-Vorgange sowie die Erfassung 

der ZI in den Abteilungen XII hat gemaf Anlage 1zu dieser Richtlinie zu erfolgen. 
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Dokument40 

25. Februar 1981 

Richtlinie Nr. 1/81 fiber die operative Personenkontrolle (OPK) 

Nachweis/QueIle: BStU, MfS, BdL-Dok. 6910. - Kopie, 42 S. - MfS-DSt-Nr. 102737. 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Der Minister. - [Auf 
S. 1:] Geheime Verschlusssache MfS 008-10/81-1298. Ausf., 41 Bl. - [AufS. 42, nach Text] Mielke 
[handschriftlich], Armeegeneral. 
Zusatzliche Informationen: Ges. 1300 Ex. - Standardverteiler - RL 1/81 lost OPK-RL 1171 (Dokument 
31 in dieser Edition) abo - Gemaf Schreiben v. 29.11.1989 zur Reduzierung dienstlicher Bestimmungen 
- Anlage 2 - gehort dieses Dokument zu den Bestimmungen, die a1s Ubergangsregelung weiter gultig 
sein sollten. - AuBer Kraft endgultig durch Schreiben v. 7.12.1989 (BStU, MfS, BdL-Dok. 6927). 

Gliederung 

[ ... ] 

Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR, die 

allseitige Starkung der sozialistischen Staatengemeinschaft sowie der Kampf urn die 

Festigung des Friedens und der internationalen Sicherheit, urn Entspannung, Ru

stungsbegrenzung und Abrustung erfolgen in harter Klassenauseinandersetzung mit 

dem Imperialismus. 

Die zuverlassige Gewahrleistung der staatlichen Sicherheit der DDR und der anderen 

Staaten der sozialistischen Staatengemeinschaft unter allen Bedingungen der Ent

wicklung der internationalen Lage erfordert die weitere Verstarkung der Arbeit am 

Feind und Erhohung der Wirksamkeit der vorbeugenden politisch-operativen Arbeit. 

Im Zusammenhang mit der dazu notwendigen Weiterentwicklung und Vervollkomm

nung der operativen Krafte, Mittel und Methoden ist die Wirksamkeit der OPK, als ein 

wesentlicher Bestandteil der Klarung der Frage »Wer ist wer?«, weiter zu erhohen, Die 

OPK ist planmaliig und zielstrebig vor allem zur Entwicklung von Ausgangsmaterial 

fur Operative Vorgange zu nutzen und auf Personen aus den politisch-operativen 

Schwerpunktbereichen bzw. den Zielgruppen des Gegners auszurichten, zu denen ope

rativ bedeutsame Anhaltspunkte vorliegen. 

Entsprechend ihrem aktiv vorbeugenden Charakter sind mit der OPK wirksame Bei

trage zur Vorbeugung und Aufdeckungfeindlich-negativer Handlungen, zum rechtzei

tigen Erkennen und Verhindern gegnerischer Wirkungsmoglichkeiten, zur vorbeugen

den Sicherung durch den Gegner besonders gefahrdeter Personen und damit zur Kla

rung der Frage »Wer ist wer?« in den Verantwortungsbereichen zu Ieisten. Die sich 

dabei ergebenden Moglichkeiten sind umfassend zum rechtzeitigen Erkennen und Be

seitigen von feindlich-negative Handlungen begunstigenden Umstanden und Bedin

gungen sowie zur Durchsetzung anderer schadenverhutender MaBnahmen zu nutzen. 
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Damit ist in den Verantwortungsbereichen wirksam zur Durchsetzung der Politik der
 

Partei- und StaatsfUhrung beizutragen.
 

Diese Richtlinie ist die fur aIle operativen Diensteinheiten verbindliche Grundlage fur
 

die Organisierung der OPK.
 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten tragen fur die: Realisierung der mit dieser
 

Richtlinie vorgegebenen Ziel- und Aufgabenstellung zur weiteren Erhohung derWirk


samkeit der OPK, insbesondere fur die darauf ausgerichtete politisch-ideologische und
 

fachlich-tschekistische Erziehung und Befahigung der Angehorigen ihrer Dienstein


heiten und weitere VervoIlkommnung der Ieitungsmailigen Voraussetzungen, eineho


he personliche Verantwortung. Die Realisierung dieser Ziel- und Aufgabenstellung hat
 

standig und nachweisbar Bestandteil ihrer Leitungstatigkeit zu sein. Sie haben zu ge


wahrleisten, dass die im Ergebnis der OPK erarbeiteten operativ bedeutsamen Infor


mationen und Beweise allseitig ausgewertet und zur Losung der Gesamtaufgabenstel


lung des MfS genutzt werden.
 

Bei der Organisierung der OPK sind die Erfordemisse der Konspiration und Geheim


haltung strikt durchzusetzen.
 

Die Losung der in dieser Richtlinie gestellten Aufgaben hat unter Berucksichtigung
 

ihres engen Zusammenhanges mit den in anderen Grundsatzdokumenten, wie meinen
 

Richtlinien Nr. 1/761 und Nr. 1/792, sowie anderen dienstlichen Bestimmungen und
 

Weisungen gestellten Aufgaben zu erfolgen.
 

1. Die politisch-operative Zielstellung der aPK 

Ausgehend von den vorliegenden operativ bedeutsamen Anhaltspunkten ist die OPK 

auszurichten auf 

die Erarbeitung des Verdachts der Begehung von Verbrechen gemaf erstem oder 

zweitem Kapitel des StGB - Besonderer Teil- oder einer Straftat der allgemeinen 

Kriminalitat, die einen hohen Grad an Gesellschaftsgefahrlichkeit hat und in enger 

Beziehung zu den Staatsverbrechen steht bzw. fur deren Bearbeitung entspre

chend meinen dienstlichen Bestimmungen und Weisungen das MfS zustandig ist, 

und damit auf die zielgerichtete Entwicklung von Ausgangsmaterialfur Operative 

Vorgange, 

das Erkennen von Personen mit feindlich-negativer Einstellung bzw. operativ be

deutsamen Verbindungen und Kontakten, von denen unter bestimmten Bedingun

gen und Umstanden feindlich-negative Handlungen zu erwarten sind, sowie das 

Richtlinie 1/76 v. Januar 1976: Entwicklung und Bearbeitung operativer Vorgange (Dokument 34 in
 
dieser Edition).
 
Richtlinie 1/79: Arbeit mit 1M und GMS. In: Muller-Enbergs, Helmut (Hg.): Inoffizielle Mitarbeiter
 
des Ministeriums fur Staatssicherheit, Richtlinien und Durchfuhrungsbestimmungen. 1. und 2.
 
Aufl., Berlin 1996,3., durchges. Aufl. 2001,544 S.
 

2 
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rechtzeitige Verhindem bzw. Einschranken ihres entsprechendenWirksamwer

dens, 

die vorbeugende Sicherung von Personen, die in sicherheitspolitisch besonders 

bedeutsamen Positionen oder Bereichen tatig sind oder tatig werden sollen und bei 

denen aufgrund vorhandener Ansatzpunkte die Gefahr ihres Missbrauchs durch 

den Gegner besteht, und damit auf das rechtzeitige Erkennen sowie die wirksame 

Bekampfung feindlicher Angriffe auf bzw. feindlich-negativer Handlungen durch 

diese Personen. 

Die OPK hat insgesamt dazu beizutragen, feindlich-negative Handlungen - auch un


terhalb der Schwelle strafrechtlicher Relevanz - rechtzeitig zu erkennen und wirksam
 

zu unterbinden.
 

Bereits wahrend der Durchflihrung der OPK sind - in Abhangigkeit von den Kontroll


zielen und den erreichten Kontrollergebnissen - alle notwendigen vorbeugenden,
 

schadenverhiitenden MaBnahmen, einschlieBlich so1cher zum rechtzeitigen Erkennen
 

und Beseitigen von feindlich-negative Handlungen begiinstigenden Umstanden und
 

Bedingungen, einzuleiten und zu realisieren.
 

Zur Durchsetzung der politisch-operativen Zielstellung sind fur jede OPK konkrete
 

und realistische Kontrollziele festzulegen, die durch aktive politisch-operative MaB


nahmen, durch den offensiven Einsatz operativer Krafte, Mittel und Methoden zu rea


lisieren sind.
 

Durch beweiskraftige Dokumentation der Ergebnisse der OPK sind Voraussetzungen
 

fur weiterflihrende bzw. andere operative Prozesse zu schaffen.
 

2.	 Operativ bedeutsarne Anhaltspunkte als Voraussetzung fur das Ein
leiten der OPK 

OPK sind einzuleiten, wenn operativ bedeutsame Anhaltspunkte vorliegen, die eine 

gezielte Kontrolle von Personen begrunden und erfordem. 

Operativ bedeutsame Anhaltspunkte liegen vor, wenn im Ergebnis der politisch-ope

rativen und rechtlichen Bewertung von uberpruften und in der Regel bereits verdich

teten Informationen auf feindlich-negative Handlungen oder Einstellungen bekannter 

Personen bzw. deren Missbrauch durch den Gegner geschlussfolgert werden kann. 

Operativ bedeutsame Anhaltspunkte weisen vielfach auf die Vorbereitung oder Durch

fuhrung von feindlich-negativen Handlungen bzw. entsprechende Plane und Absichten 

hin, begrunden jedoch noch nicht den Verdacht einer Straftat unter Bezug auf objekti

ve und subjektive Tatbestandsmerkmale des Strafrechts. Sie ergeben sich insbesondere 

aus Informationen tiber Personen, die 

Handlungen (durch Tun oder Unterlassen) beabsichtigen oder begehen, die ent

sprechend den politisch-operativen Erkenntnissen des MfS mogliche Begehungs

weisen feindlich-negativer Tatigkeit sein konnen, 
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negative oderablehnende Einstellungen zur sozialistischen Entwicklung bzw. zur 

Politik der Partei- und Staatsfiihrung zum Ausdruck bringen oder verbreiten, 

operativ bedeutsame Verbindungen oder Kontakte, vor allen in das bzw. aus dem 

Operationsgebiet, unterhalten sowie 

weitere operativ bedeutsame Personlichkeitsmerkmale besitzen, die Ansatzpunkte 

fur einen Missbrauch durch feindlich-negative Krafte sein konnen, 

Bei Personen, die in sicherheitspolitisch besonders bedeutsamen Positionen oder Be


reichen tatig sind oder tatig werden sollen, sind derartige Informationen aus der Sicht
 

ihres moglichen Missbrauchs durch den Gegner zu bewerten.
 

Zur Herausarbeitung operativ bedeutsamer Anhaltspunkte sind alle vorliegenden In


formationen verantwortungsbewusst einzuschatzen,
 

Bei der Bewertung von Informationen als operativ bedeutsame Anhaltspunkte ist ins


besondere auszugehen von
 

den politisch-operativen Erkenntnissen und Erfahrungen tiber Plane, Absichten,
 

MaBnahmen sowie Mittel und Methoden feindlich-negativer Krafte,
 

der politisch-operativen Lage im Verantwortungsbereich und den aktuellen poli


tisch-operativen Erfordemissen,
 

bereits erkennbaren oder zu erwartenden Schaden bzw. Gefahrenmomenten fur
 

die innere Sicherheit im Verantwortungsbereich,
 

den geltenden Rechtsvorschriften der DDR,
 

meinen dienstlichen Bestimmungen, Weisungen und Orientierungen sowie den
 

dazu durch die Leiter der HA/selbst[standigen] Abteilungen und BV/V getroffe


nen Festlegungen,
 

der sicherheitspolitischen Bedeutung der Tatigkeit und Stellung der betreffenden
 

Person, ihrem Einfluss sowie ihrer Personlichkeit.
 

Die Bewertung erfordert eine tiefgrundige, allseitige und objektive Analyse aller In


formationen. Sie setzt eine grundliche Uberprufung der Informationen auf Wahrheits


gehalt und Aktualitat voraus. Es ist stets zu prufen, welche Versionen sich zu den Zie


len, Motiven, Einstellungen, schadigenden Handlungen, Verbindungen und Kontakten
 

ergeben.
 

Operativ bedeutsame Anhaltspunkte sind vor allem zu erarbeiten
 

in politisch-operativen Schwerpunktbereichen,
 

unter jenen Personen und Personenkreisen, auf die sich entsprechend politisch


operativen Erkenntnissen der Feind konzentriert bzw. bei denen Ansatzpunkte fur
 

einen Missbrauch vorhanden sind und die bedeutenden Einfluss auf die gesell


schaftliche Entwicklung haben,
 

entsprechend den in meinen dienstlichen Bestimmungen, Weisungen und Orien


tierungen getroffenen Festlegungen.
 

Operativ bedeutsame Anhaltspunkte sind zielstrebig und durch die allseitige Nutzung 

der Ergebnisse aller politisch-operativen Aktivitaten, vor allem durch den Einsatz von 
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1M und OMS, zu gewinnen. Dazu ist zu sichem, dass die erarbeiteten Informationen
 

zusammengefiihrt und analytisch verarbeitet werden.
 

OPK konnen uber Burger der DDR sowie uber Auslander, die sich standig oder zeit


weilig auf dem Territorium der DDR aufhalten, eingeleitet werden, wenn entsprechend
 

dieser Richtlinie operativ bedeutsame Anhaltspunkte vorliegen.
 

OPK konnen bei Vorliegen operativ bedeutsamer Anhaltspunkte auch uber Auslander
 

mit standigem Wohnsitz im Operationsgebiet eingeleitet werden, wenn das im Interes


se der vorbeugenden politisch-operativen Arbeit zur Gewahrleistung der inneren Si


cherheit der DDR notwendig ist.
 

3. Das Einleiten der aPK 

3.1 Die Bestimmung konkreter Kontrollziele 

Die Kontrollziele sind auszurichten auf die Klarung der operativ bedeutsamen An


haltspunkte, die Erarbeitung weiterer Informationen uber mogliche feindlich-negative
 

Handlungen und Einstellungen der unter OPK stehenden Personen bzw. deren Miss


brauch durch den Gegner sowie auf die rechtzeitige Vorbeugung und Schadenverhu


tung.
 

Fur jede OPK sind konkrete und realistische Kontrollziele zu bestimmen.
 

Bei ihrer Bestimmung ist auszugehen von
 

der politisch-operativen Zielstellung der OPK (Ziffer 1. dieser Richtlinie), 

den Ergebnissen der Einschatzung der uber die zu kontrollierenden Personen vor

liegenden Informationen, insbesondere den herausgearbeiteten operativ bedeutsa

men Anhaltspunkten und den dazu aufgestellten Versionen, 

der politisch-operativen Lage im Verantwortungsbereich, insbesondere in den 

Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereichen der jeweils zu kontrollierenden Personen, 

den politisch-operativen Erkenntnissen und Erfahrungen uber Plane, Absichten, 

MaJ3nahmen sowie Mittel und Methoden feindlich-negativer Krafte. 

Bei Notwendigkeit sind unter Zugrundelegung der Kontrollziele Etappenziele festzu


legen. Die Kontroll- bzw. Etappenziele (im Folgenden Kontrollziele) sind in den MaJ3


nahmeplanen zu dokumentieren.
 

Die Bestimmung und Fixierung konkreter Kontrollziele haben den zu ihrer Realisie


rung erforderlichen Informationsbedarf einzuschlieJ3en.
 

Entsprechend den wahrend der OPK erreichten politisch-operativen Ergebnissen sowie
 

der Entwicklung derpolitisch-operativen Lage sind die Kontrollziele rechtzeitig zu
 

prazisieren bzw. zu aktualisieren.
 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu entscheiden, bei welchen OPK als
 

Grundlage dafiir Zwischenberichte zu erarbeiten sind.
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Die Leiter und die mittleren leitenden Kader haben die operativen Mitarbeiter bei der 

Bestimmung konkreter und realistischer Kontrollziele unmittelbar anzuleiten und zu 

unterstiitzen. 

3.2 Die Festlegung der KontrollmaBnahmen 

Es sind solche politisch-operativen Ma13nahmen festzulegen, die das zugige Erreichen
 

der konkreten Kontrollziele sichern. Dazu hat der offensive, auf die Gewahrleistung
 

des Vertrauens der zu kontrollierenden Personen gerichtete Einsatz geeigneter 1M im
 

Mittelpunkt der festzulegenden KontrollmaBnahmen zu stehen.
 

Eine wirksame Kontrolle ist sowohl in den Arbeits- als auch in den Wohn- und Frei


zeitbereichen zu gewahrleisten,
 

Die KontrollmaBnahmen sind in Mafmahmeplanen zu dokumentieren. Die MaBnahme


plane bedurfen der Bestatigung durch die gemaf Ziffer 3.3 dieser Richtlinie entschei


dungsbefugten Leiter. Sie haben Festlegungen zu enthalten uber
 

die einzusetzenden 1M und GMS, die durch sie zu losenden Aufgaben, ein


schlieBlich der zu erarbeitenden Informationen, sowie das operativ-taktische
 

Vorgehen und Verhalten der 1M und GMS,
 

die Gewinnung von zur Klarung der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte einzu


setzenden 1M bzw. GMS,
 

die zweckmaliige Anwendung operativer Mittel und Methoden, die mit dem Ein


satz der 1M und GMS abzustimmen ist,
 

politisch-operative MaBnahmen, die in Zusammenarbeit mit anderen Dienstein


heiten zu losen sind,
 

die zu nutzenden Moglichkeiten anderer Organe und Einrichtungen,
 

die durchzufuhrenden Speicheruberprufungen,
 

die Termine und Verantwortlichkeiten fur die Realisierung der politisch-opera


tiven MaBnahmen sowie
 

die Kontrolle der Realisierung der politisch-operativen MaBnahmen.
 

In Abhangigkeit von den erreichten Kontrollergebnissen, der politisch-operativen Lage 

und den sich daraus ergebenden veranderten Kontrollzielen sind die Mallnahmeplane 

zu prazisieren, zu aktualisieren oder neu zu erarbeiten. 

Die Leiter und die mittleren leitenden Kader haben zu gewahrleisten, dass jede OPK 

auf der Grundlage eines aktuellen MaBnahmeplanes durchgefuhrt wird. Sie haben die 

operativen Mitarbeiter bei der Erarbeitung der Mallnahmeplane, der standigen poli

tisch-operativen und rechtlichen Einschatzung der erarbeiteten Informationen und der 

rechtzeitigen Einleitung und Durchfuhrung sich daraus ergebender politisch-operativer 

MaBnahmen anzuleiten und zu unterstiitzen. Die Leiter und mittleren leitenden Kader 

haben durch eine wirksame Kontrolle die qualitats- und termingerechte Realisierung 

der Mallnahmeplane sowie die beweiskraftige Dokumentation der Ergebnisse zu si

chern. 



368
 

3.3 Die Entscheidung tiber das Einleiten der OPK 

Die Entscheidung tiber das Einleiten der OPK haben zu treffen: 

die Leiter der Abteilungen in den Ha/selbetlstandigen] Abteilungen und BVN, 

einschlielllich gleichgestellter Leiter, sowie die Leiter der KD/OD; 

bei Personen in besonders bedeutsamen staatlichen und gesellschaftlichen Posi

tionen der Leiter der zustandigen Ha/selbstlstandigen] Abteilung bzw. BVN oder 

dessen Stellvertreter. 

Eine OPK ist auch tiber Personen einzuleiten, zu denen ein Kontrollersuchen der Si

cherheitsorgane befreundeter sozialistischer Staaten vorliegt, In begrundeten Fallen, 

wenn die vorliegenden operativ bedeutsamen Anhaltspunkte auf bestehende Zusam

menhange hinweisen, kann die operative Kontrolle mehrerer Personen auf der Grund

lage einer OPK-Akte erfolgen, insbesondere wenn 

sie gemeinschaftlich oder arbeitsteilig handeln,
 

es sich urn Ehepartner, nahe Verwandte, Verlobte oder Personen mit gerneinsamer
 

Wohnung handelt,
 

zwischen ihnen enge personliche Beziehungen im Arbeits-, Wohn- oder Freizeit


bereich bestehen (z. B. gemeinsame berufliche oder gesellschaftliche Aufgaben,
 

gemeinsame Freizeitinteressen u. a.).
 

Voraussetzung ist, dass zu jeder einzelnen Person operativ bedeutsame Anhaltspunkte
 

vorliegen, die das Einleiten der OPK begrunden,
 

Es ist zu sichern, dass die zu jeder einzelnen Person vorliegenden operativ bedeutsa


men Anhaltspunkte zweifelsfrei geklart werden.
 

Dem entscheidungsbefugten Leiter sind der Einleitungsbericht und der erste MaBnah


meplan zur Bestatigung vorzulegen.
 

Der Einleitungsbericht hat zu enthalten:
 

die Personalien der zu kontrollierenden Person bzw. Personen,
 

die Begrundung fur die Notwendigkeit der Einleitung der OPK, ausgehend von
 

den herausgearbeiteten operativ bedeutsamen Anhaltspunkten und den dazu auf


gestellten Versionen,
 

Angaben zu den Quellen der vorliegenden Informationen,
 

die konkreten Kontrollziele.
 

Die entscheidungsbefugten Leiter haben im Zusammenhang mit der zu treffenden Ent

scheidung zu gewahrleisten, dass 

die OPK vorrangig auf Personen in den politisch-operativen Schwerpunktbe

reichen, aus den Zielgruppen des Gegners und auf andere in dienstlichen Bestim

mungen und Weisungen festgelegte Personen ausgerichtet wird, 

das Einleiten der OPK durch die vorliegenden operativ bedeutsamen Anhalts

punkte begrundet und notwendig ist, 
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konkrete, realistische und den differenzierten Erfordernissen entsprechende Kon


trollzie1e erarbeitet werden,
 

die vorgesehenen politisch-operativen MaBnahmen, vor allem der offensive Ein


satz der 1M, die zielstrebige Realisierung der Kontrollzie1e garantieren.
 

Sie haben fur jede OPK eine konkrete Kontrollfrist (Laufzeit) festzulegen. Unter Zu

grundelegung dieser Kontrollfrist sind die Termine fur die Realisierung der Etappen

ziele - sofem solche festgelegt wurden - vorzugeben. 

In Abhangigkeit von den vorliegenden operativ bedeutsamen Anhaltspunkten und der 

politisch-operativen Lage im Verantwortungsbereich sind diese Kontrollfristen und 

Termine so festzulegen, dass darnit auf eine zugige, moglichst kurzfristige und zwei

felsfreie Klarung der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte Einfluss genomrnen bzw. 

den zum Teil Iangerfristig angelegten Versuchendes Gegners, sich Personen in beson

ders bedeutsamen Positionen oder Bereichen zu nahern und sie fur seine subversiven 

Zwecke zu rnissbrauchen, Rechnung getragen wird. 

Durch die entscheidungsbefugten Leiter sind weiterhin Festlegungen zur Verantwort

lichkeit fur die Anleitung und Kontrolle des die OPK fuhrenden operativen Mitarbei

ters sowie - entsprechend den jeweiligen Erfordernissen - zur Durchfuhrung der OPK 

in Intervallen u. dgl. zu treffen. 

Sie haben zu sichem, dass rechtzeitig die erforderlichen Voraussetzungen zur kurzfri

stigen Gewahrleistung einer verstarkten, weitgehend luckenlosen Kontrolle solcher 

Personen geschaffen werden, von denen in politischen Spannungssituationen oder 

wahrend politisch-operativer Aktionen ein feindlich-negatives Wirksamwerden zu er

warten ist. 

Die Leiter und mittleren leitenden Kader haben durch eine wirksarne Kontrolle die 

standige Ubersicht uber die Durchfuhrung der OPK und die dabei erzielten Ergebnisse 

sowie die strikte Einhaltung der Kontrollfrist, der Termine fur die Realisierung der 

Etappenziele und der anderen zur jeweiligenOPK getroffenen Festlegungen zu ge

wahrleisten, 

Sind bei einer unter OPK zu stellenden Person Zustandigkeiten mehrerer Dienstein

heiten gegeben, ist die Verantwortung fur die Durchfuhrung der OPK einer Dienstein

heit zu ubertragen. 

Dabei ist von den Festlegungen in zentralen dienstlichen Bestimmungen und Weisun

gen sowie davon auszugehen, welche Diensteinheit bereits politisch-operative MaB

nahrnen einge1eitet oder durchgefuhrt hat und die gunstigsten Voraussetzungen zur 

Durchfuhrung der OPK besitzt. 

Die Entscheidung ist zwischen den Leitem der Diensteinheiten, deren Zustandigkeit 

gegeben ist, abzustirnmen. In Zweifelsfallen haben die Leiter dcr Ha/selbstjstandigen] 

Abteilungen bzw. BV/V die Verantwortlichkeit fur die Durchfuhrung der OPK festzu

legen. 
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4.	 Die Durchfiihrung der OPK 

4.1 Der Einsatz der 1M und GMS 

Der offensive und zielgerichtete Einsatz der 1M - der Hauptkrafte zur Realisierung der 

Kontrollziele und der dazu erforderlichen politisch-operativen MaJ3nahmen - ist in den 

Mittelpunkt der Durchfuhrung der OPK zu stellen. 

Die 1M und GMS sind entsprechend den konkreten Kontrollzielen der OPK einzuset

zen zur 

Erarbeitung und beweiskraftigen Dokumentierung von operativ bedeutsamen In

fonnationen, die zur Klarung der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte bzw. zu 

weiteren Erkenntnissen uber feindlich-negative Handlungen oder Einstellungen 

bzw. den Missbrauch durch den Gegner fuhren, insbesondere 

•	 zu Handlungen und zum Verhalten der Personen in den Arbeits-, Wohn- und 

Freizeitbereichen, 

•	 zum Umfang und Charakter operativ bedeutsamer Verbindungen und Kon

takte, 

• zur Entwicklung der Personlichkeit und ihrer politischen Einstellung; 

Organisierung und Gewahrleistung einer aktiven vorbeugenden und schadenver

hutenden Arbeit, insbesondere durch 

•	 Herbeiftihrung solcher Veranderungen, die das Wirksamwerden feindlich

negativer Krafte rechtzeitig verhindem bzw. einschranken, 

•	 aktive Einflussnahme auf die unter OPK stehenden Personen, urn diese zu 

veranlassen, beabsichtigte feindlich-negative Handlungen bzw. Rechts- und 

Pflichtverletzungen zu unterlassen oder endgultig davon Abstand zu nehmen, 

•	 vorbeugende Sicherung von Personen in sicherheitspolitisch besonders be

deutsamen Positionen oder Bereichen, bei denen aufgrund entsprechender 

Ansatzpunkte die Gefahr ihres Missbrauchs durch den Gegner besteht, 

•	 Feststellen und Einschranken bzw. Beseitigen von feindlich-negative Hand

lungen begiinstigenden Bedingungen und Umstanden. 

Ausgehend von den vorliegenden operativ bedeutsamen Anhaltspunkten und den fest

gelegten Kontrollzielen hat der Einsatz der 1M zur Losung der genannten Aufgaben 

vorrangig tiber die Gewinnung des Vertrauens der zu kontrollierenden Personen zu 

erfolgen. 

Beim Einsatz der 1M ist zu gewahrleisten, dass nur solche 1M ausgewahlt werden, die 

den Anforderungen zur Klarung der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte und der Er

reichung der Kontrollziele der OPK entsprechen. 

Einzusetzen sind vor allem solche 1M, die durch die Erarbeitung von operativ bedeut

samen Infonnationen wesentlich zum Einleiten der OPK beitrugen, die bereits operativ 

nutzbare Kontakte zu den unter OPK stehenden Personen haben bzw. die fur diese aus 
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personlichen Grunden oder im Zusammenhang mit moglichen feindlich-negativen
 

Handlungen von Interesse. sind.
 

Beim Einsatz der IM, insbesondere bei der direkten Arbeit an den unter OPK stehen


den Personen, sind die erforderlichen MaBnahmen zur Gewahrleistung ihrer Konspira


tion und Sicherheit durchzusetzen.
 

Bei der Durchfuhrung der OPK ist zu sichem, dass die 1M bei der Entwicklung der
 

OPK zum Operativen Vorgang zur wirksamen Bearbeitung eingesetztwerden konnen.
 

Die Leiter und mittleren leitenden Kader haben zu gewahrleisten, dass die in den
 

Diensteinheiten vorhandenen 1M und GMS fur die Durchfuhrung der OPK zweckent


sprechend genutzt werden.
 

Entsprechend den politisch-operativen Erfordernissen sind Werbungen von 1M durch


zufuhren, die den konkreten Anforderungen entsprechen.
 

4.2 Die Anwendung operativer Mittel und Methoden 

Zur zielstrebigen Durchfuhrung der OPK konnen, vor allem im Zusammenhang mit 

dem Einsatz der IM und GMS, alle dem MiS zur Verfugung stehenden operativen 

Mittel und Methoden angewendet werden, urn 

eine kurzfristige Klarungder operativ bedeutsamen Anha1tspunkte und die Erar


beitung weiterer Informationen tiber mogliche feindlich-negative Handlungen und
 

Einstellungen sowie den Missbrauch durch den Gegner entsprechend den Kon


trollzielen zu erreichen,
 

vorbeugend und schadenverhiitend wirksam zu werden,
 

Voraussetzungen fur einen offensiven Einsatz der 1Mzu schaffen.
 

Bei der Entscheidung tiber ihre Anwendung ist jeweils auszugehen von 

den aus den Kontrollzielen der OPK und der politisch-operativen Lage im Ver

antwortungsbereich abzuleitenden politisch-operativen Erfordemissen, 

einer zweckmalrigen Abstimmung des Einsatzes der 1M und GMS sowie der ope

rativen Mittel und Methoden, 

den realen Moglichkeiten und dem zu erwartenden politisch-operativen Nutzef

fekt. 

Uber die Anwendung spezieller operativer Mittel und Methoden haben die gemaf
 

meinen dienstlichen Bestimmungen und Weisungen dazu befugten Leiter zu entschei


den.
 

Die Anwendung operativer Legenden und Kombinationen hat gemaf den Grundsatzen
 

meiner Richtlinie Nr. 1/76, Ziffer 2.4, zu erfolgen.
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4.3 Die Nutzung der Mogliohkeiten staatlicher sowie wirtschaftsleitender Or

gane, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen, gesellschaftlicher Organisa

tionen und Krafte 

Die differenzierte Nutzung hat entsprechend den politisch-operativen Erfordemissen 

und Moglichkeiten zu erfolgen zur 

Gewinnung von operativ bedeutsamen Informationen fur die zielstrebige Klarung 

der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte sowie weiteren Informationen entspre

chend den Kontrollzielen, 

Durchfuhrung vorbeugender und schadenverhutender MaBnahmen entsprechend 

der Eigenverantwortung der genannten Organe und Einrichtungen gemaf den in 

den Rechtsvorschriften festgelegten Pflichten und Rechten (z. B. Vorbeugungsge

sprache, Auseinandersetzungen im Arbeitskollektiv, Umsetzung auf der Arbeits

stelle, Erlaubnisentzug, Beseitigung begunstigender Umstande und Bedingungen). 

Entsprechend den konkreten politisch-operativen Erfordemissen sind u. a. zu nutzen: 

die vielfaltigen Moglichkeiten der Deutschen Volkspolizei, die sich insbesondere 

ergeben aus 

•	 der Arbeit mit den 1M der Arbeitsrichtung I der Kriminalpolizei, 

•	 der Durchfiihrung der operativen bzw. staatlichen Kontrolle gemaf der 

Dienstvorschrift 31/80 (Personenkontrollvorschrift) des Ministers des Innem 

und Chefs der DVP, 

•	 der Tatigkeit der ABV und ihrer freiwilligen Helfer, 

•	 der Losung der Aufgaben der Abteilungen Pass- und Meldewesen, Erlaub

mswesen; 

die Abteilungen Innere Angelegenheiten der Rate der Kreise/Stadte; 

die Leiter der verschiedensten Leitungsebenen der staatlichen und wirtschaftslei

tenden Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie die Funktionare der 

gesellschaftlichen Organisationen. 

Unter OPK stehende Personen konnen in Ausnahmefallen gleichzeitig unter volkspoli

zeiliche Personenkontrolle gestellt werden. Die Entscheidung dariiber haben die unter 

Ziffer 3.3 dieser Richtlinie genannten Leiter zu treffen. Wesentliche Bedingungen da

fur sind, dass 

die Konspiration und Geheimhaltung der politisch-operativen MaBnahmen gegen


tiber der Deutschen Volkspolizei gewahrleistet wird,
 

die erforderliche Abstimmung zu den zu realisierenden politisch-operativen und
 

volkspolizeilichen MaBnahmen erfolgt und der spezifische Anteil des MfS und
 

der Deutschen Volkspolizei in den Mafmahmeplanen konkret ausgewiesen wird,
 

die Verantwortung der Deutschen Volkspolizei gemaf der Dienstvorschrift 31/80
 

des Ministers des Innem und Chefs der DVP nicht eingeschrankt wird.
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Durch die Leiter der fur das politisch-operative Zusammenwirken mit den Organen des
 

Mdl verantwortlichen Diensteinheiten ist zu gewahrleisten, dass vor Einleiten einer
 

Personenkontrolle gemaf der Dienstvorschrift 31/80 des Ministers des Innem und
 

Chefs der DVP die erforderliche Abstimmung mit dem Leiter der zustandigen operati


yen Diensteinheit erfolgt.
 

Die Ergebnisse der Personenkontrolle gemaf Dienstvorschrift 31/80 des Ministers des
 

Innem und Chefs der DVP sind durch die zustandigen operativen Diensteinheiten
 

grundlich auszuwerten und zur Losung der politisch-operativen Aufgaben, einschlieB


lich der Durchfiihrung der OPK, zu nutzen.
 

Die Zweckmaliigkeit der Nutzung der Moglichkeiten der staatlichen und wirtschafts


leitenden Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen
 

Organisationen und Krafte ist bei jeder OPK verantwortungsbewusst zu prufen. Dabei
 

ist einzuschatzen, ob und inwieweit sie auf der Grundlage der ihnen in Rechtsvor


schriften ubertragenen pflichten und Rechte konkrete Beitrage zur Erreichung der
 

Kontrollziele leisten konnen.
 

Die Nutzung der Moglichkeiten der genannten Organe und Einrichtungen hat unter
 

strikter Wahrung der Konspiration und Geheimhaltung zu erfolgen. Durch sie darf
 

keine Gefahrdung der Sicherheit eingesetzter 1M und GMS sowie der Konspiration
 

angewandter operativer Mittel und Methoden eintreten.
 

Das po litisch-operative Zusammenwirken hat nur mit uberpruften, zuverlassigen Per


sonen zu erfolgen.
 

Die Leiter der Diensteinheiten sind verantwortlich dafiir, dass die durch die genannten
 

Organe und Einrichtungen zu Iosenden Aufgaben konkret herausgearbeitet und mit
 

dem Einsatz der operativen Krafte, Mittel und Methoden des MfS abgestimmt werden.
 

Die Aufgaben sind in den Mallnahmeplanen zur OPK zu dokumentieren und hinsicht


lich ihrer Realisierung entsprechend auszuwerten.
 

4.4 Anforderungen an die analytische Arbeit 

Wesentlicher Bestandteil der Durchfiihrung der OPK - entsprechend den sich aus den
 

Kontrollzielen der OPK ergebenden Erfordemissen - ist die analytische Arbeit.
 

Bei der Durchfiihrung der OPK ist eine standige Vergleichs- und Verdichtungsarbeit
 

sowie eine politisch-operative und rechtliche Wertung der gewonnenen Informationen
 

zu gewahrleisten,
 

In den Mittelpunkt der Einschatzung jeder OPK sind zu stellen:
 

der Stand der Klarung der operativ bedeutsamen Anhaltspunkte entsprechend den
 

festgelegten Kontrollzielen und -maBnahmen;
 

der Stand und die Wirksarnkeit der vorbeugenden und schadenverhutenden Ar


beit;
 

die Effektivitat des Einsatzes der IMund GMS sowie der angewandten operativen
 

Mittel und Methoden;
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die Wirksarnkeit der MaBnahmen zur Gewahrleistung einer den Erfordemissen
 

entsprechenden Qualitat und Intensitat der Kontrolle in den Arbeits-, Wohn- und
 

Freizeitbereichen;
 

die Ergebnisse der Zusammenarbeit mit anderen Diensteinheiten und die Wirk


sarnkeit der Nutzung der Moglichkeiten staatlicher sowie wirtschaftsleitender Or


gane, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen, gesellschaftlicher Organisationen
 

und Krafte;
 

die Wahrung der Konspiration und Geheimhaltung wahrend der Durchfiihrung der
 

OPK.
 

Die Leiter haben zu gewahrleisten, dass auf der Grundlage der Ergebnisse der analyti

schen Arbeit rechtzeitig die erforderlichen Entscheidungen getroffen und hierzu durch 

die Mitarbeiter und mittleren leitenden Kader konkrete Vorschlage vorgelegt werden, 

insbesondere tiber 

die weiteren MaBnahmen zur Erreichung der Kontrollziele der OPK, vor allem
 

bezogen auf den offensiven Einsatz der 1M sowie die Anwendung operativer
 

Mittel und Methoden, die Zusammenarbeit mit anderen Diensteinheiten und das
 

Zusammenwirken mit den unter Ziffer 4.3 dieser Richtlinie genannten Organen
 

und Einrichtungen,
 

die Prazisierung oder Neufestlegung der Kontrollziele der OPK und die sich dar


aus ergebenden politisch-operativen Aufgaben und MaBnahmen,
 

den Abschluss der OPK,
 

das Einstellen der OPK.
 

5. Der Abschluss und das Einstellen der OPK 

5.1 Die Einschatzung der Ergebnisse der OPK 

Zur Vorbereitung des Abschlusses der OPK ist 

politisch-operativ und rechtlich, insbesondere strafrechtlich, einzuschatzen, mit 

welchem Ergebnis die operativ bedeutsamen Anhaltspunkte entsprechend den 

festgelegten Kontrollzielen geklart wurden und welche operativ bedeutsamen In

formationen und Beweise dafiir vorliegen, 

verantwortungsbewusst zu prufen, ob weitere politisch-operative Voraussetzungen 

fur den Abschluss gegeben bzw. welche noch zu schaffen sind, urn die festgeleg

ten Kontrollziele vollstandig zu realisieren, 

urn auf dieser Grundlage begriindete Entscheidungen zu treffen. 

Bei der Einschatzung abzuschlieliender OPK sind herauszuarbeiten: 

feindlich-negative Handlungen der unter OPK stehenden Personen; 

Umfang und Charakter der Verbindungen und Kontakte der unter OPK stehenden 

Personen, vor allem nach dem Operationsgebiet; 
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Versuche des Gegners, die unter OPK stehendenPersonen fur feindlich-negative
 

Zwecke zu missbrauchen,: sowie deren Reaktionen auf diese Versuche;
 

Einflusse und Einflussmoglichkeiten der unter OPK stehenden Personen auf ande


re Personen bzw. sicherheitspolitisch bedeutsame Bereiche sowie Hinweise auf
 

die Nutzung der Einflussmoglichkeiten fur feindlich-negative Zwecke;
 

politisch-ideologische Einstellungen und Haltungen der unter OPK stehenden
 

Personen;
 

begtmstigende Bedingungen, Gefahrenmomente, personelle sowie andere Unsi


cherheitsfaktoren, einschlieBlichbereits erzielter Ergebnisse beim Ausraumen
 

derselben.
 

Die objektive und kritische Einschatzung hat stets unter konkretem Bezug auf die ge


wonnenen operativ bedeutsamen Informationen und Beweise zu erfolgen. Die poli


tisch-operativen Erkenntnisse und Erfahrungen tiber Plane, Absichten, MaBnahmen
 

sowie Mittel und Methoden feindlich-negativer Krafte sowie Informationen uber die
 

politisch-operative Lage im Verantwortungsbereich sind griindlich analytisch zu ver


arbeiten und mit den in der abzuschlieBenden OPK erarbeiteten Tatsachen in Bezie


hung zu setzen.
 

Fuhrt die Einschatzung zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen fur das Anlegen
 

Operativer Vorgange oder das Einleiten von Ermittlungsverfahren vorliegen, sind die
 

in meiner Richtlinie Nr. 1/76 unter den Ziffem 1.8 und 2.8 getroffenen Festlegungen
 

zur Einschatzung von Ausgangsmaterialien fur Operative Vorgange und zur Einschat


zung abzuschlieBender Operativer Vorgange zu beachten.
 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Einschatzung ist uber den Abschluss der OPK
 

zu entscheiden. Zu jeder abzuschlieBenden OPK ist grundsatzlich ein Abschlussbericht
 

zu erarbeiten. Dieser hat zu enthalten:
 

die politisch-operative und rechtliche, insbesondere strafrechtliche Einschatzung
 

der Ergebnisse der OPK;
 

die Begrundungfur den Abschluss der OPK, der damit anzustrebendenpoliti 


schen und politisch-operativen Ziele sowie der vorgeschlagenen Abschlussart;
 

die Art und Weise der Realisierung des Abschlusses unter Beachtung des Her


auslosens der eingesetzten 1M.
 

Ein Abschlussbericht ist nicht erforderlich beim Anlegen eines Operativen Vorganges, 

beim Einleiten eines Ermittlungsverfahrens und beim Anlegen eines 1M-Vorlaufes, 

wenn 

die dazu in meinen Richtlinien Nr. 1/76 und Nr. 1/79 sowie anderen dienstlichen 

Bestimmungen und Weisungen festgelegten Dokumente vorliegen und 

alle erarbeiteten Informationen griindlich ausgewertet sind. 

Die Bestatigung des Abschlussberichtes bzw. die Entscheidung uber den Abschluss der 

OPK haben die gemaf Ziffer 3.3 dieser Richtlinie zur Entscheidung uber das Einleiten 

der OPKbefugten Leiter zu treffen. 
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Werden mehrere Personen aufder Grundlage einer OPK-Akte kontrolliert, konnen 

Teilabschliisse bzw. Teileinstellungen erfolgen. Ein Teilabschluss bzw. eine Teilein

stellung kann erfolgen, wenn die genannten Voraussetzungen zu den betreffenden Per

sonen gegeben sind und gesichert wird, dass die OPK zu den anderen Personen weiter

gefuhrt wird. 

5.2 Die Abschlussarten und die Durchfiihrung des Abschlusses der aPK 

Abschlussarten von OPK sind: 

Anlegen Operativer Vorgange gemaf meiner Richtlinie Nr. 1/76; 

Einleiten von Ermittlungsverfahren; 

Anlegen eines IM-Vorlaufes gernaf meiner Richtlinie Nr. 1/79, Ziffer 4.1; 

Herauslosen von Personen aussicherheitspolitisch bedeutsamen Objekten, Berei

chen bzw. Positionen; 

Ubergabe von Material uber Straftaten der allgemeinen Kriminalitat an zustandige 

staatliche Organe; 

offentliche Auswertung bzw. Ubergabe von Material an leitende Partei- und 

Staatsfunktionare zur Auswertung. 

Zur Durchfuhrung des Abschlusses der OPK sind, differenziert nach den Abschlussar

ten, insbesondere Festlegungen erforderlich iiber 

den Einsatz operativer Krafte, vor allem zuverlassiger 1M und GMS, 

.das operativ-taktische Vorgehen, . 

die Zusammenarbeit mit anderen operativen Diensteinheiten bzw. das Zusam

menwirken mit anderen Schutz- und Sicherheitsorganen, 

die Nutzung zuverlassiger, uberprufter offizieller Krafte, die auf der Grundlage 

gesetzlich festgelegter Rechte und Befugnisse unter strikter Wahrung der Konspi

ration zu erfolgen hat. 

Beim Abschluss der OPK sind aIle Moglichkeiten konsequent und umfassend zu nut

zen, urn entsprechend den bisherigen Ergebnissen der OPK weitere operativ bedeutsa

me Infonnationen und Beweise zu erarbeiten, begunstigende Bedingungen auszurau

men bzw. einzuschranken sowieSchaden zuverhindern. 

5.3 Das Einstellen von aPK 

OPK sind einzustellen, wenn nachgewiesen wurde, dass die Anhaltspunkte nicht be


deutsam sind oder entfallen.
 

Zur Vorbereitung des Einstellens von OPK sind die betreffenden OPK gemaf Ziffer
 

5.1 dieser Richtlinie griindlich einzuschatzen und zu analysieren. Die Ergebnisse sind
 

in einem Bericht auszuweisen.
 

Beim Einstellen von OPK .zu Personen, die in sicherheitspolitisch bedeutsamen Posi


tiorren oder Bereichentatig sind oder tatig werden sollen, ist zu prufen, ob diePerso


nen in ihrer Funktion bzw. fur einen bestimmten Einsatz bestatigt werden konnen.
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Die Entscheidung iiber das Einstellen von OPK haben die gemaB .Ziffer 3.3 dieser 

Richtlinie zur Entscheidung iiber das Einleiten der OPK befugten Leiter zu treffen. Sie 

habenzu sichem, dass bei veranderter politisch-operativer Lage bzw. bei entsprechen

den politisch-operativen Erfordemissen eine Wiedervorlage eingestellter OPK erfolgt. 

Die Leiter der Abteilungen in den Ha/selbstlstandigcn] Abteilungen und BV/V, ein

schlieBlich gleichgestellter Leiter, sowie die Leiter der KD/OD haben zu sichem, dass 

abgeschlossene und eingestellte OPK griindlich ausgewertet, zur Losung anderer poli

tisch-operativer Aufgaben genutzt und erforderlichenfalls FolgemaBnahmen festgelegt 

werden. 

6. Grundsatzliche Aufgaben der Leitungstatigkeit 

6.1 Die Vorgabe von Aufgabenstellungen und Orientierungen zur OPK 

Die Leiter der HA/selbst[standigen] Abteilungen und BVN haben auf der Grundlage
 

der durch mich und meine Stellvertreter gestellten Aufgaben und gegebenen Orientie


rungen herauszuarbeiten und vorzugeben, auf welche Personenkreise, besonders in den
 

politisch-operativen Schwerpunktbereichen bzw. aus den Zielgruppen des Gegners, die
 

operativen Diensteinheiten die OPK zu konzentrieren haben.
 

Mit diesen Vorgaben ist zu sichem, dass die OPK vorrangig zur zielgerichteten Ent


wicklung von Ausgangsmaterial fur Operative Vorgange genutzt wird.
 

Die Vorgaben sind entsprechend der Leitungsebene in Planvorgaben, Planorientierun


gen, Jahresplanen, Sicherungskonzeptionen und anderen Dokumenten zu fixieren.
 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten und mittleren leitenden Kader haben die fur
 

sie verbindlichen Vorgaben und die gegebenen Orientierungen schopferisch entspre


chend der konkreten Lage in ihren Verantwortungsbereichen um- und durchzusetzen.
 

6.2 Die standige Einschatzung der Wirksamkeit der OPK und die sich daraus 

ergebenden Aufgaben 

Die Einschatzung der Wirksamkeit der OPK hat als Bestandteil der standigen Ein


schatzung der politisch-operativen Lage in den Verantwortungsbereichen zu erfolgen.
 

Dariiber hinaus notwendige gesonderte Einschatzungen der Wirksamkeit der OPK ha


ben auf der Grundlage entsprechender Planfestlegungen zu erfolgen.
 

Durch die Einschatzung der Wirksamkeit der OPK sind reale Grundlagen fur Ent


scheidungen zu erarbeiten, die auf die weitere Erhohung der Qualitat und Wirksamkeit
 

der OPK insgesamt sowie der einzelnen OPK gerichtet sind. Einzuschatzen ist vor al


lem der konkrete, abrechenbare Beitrag der OPK
 

zur Entwicklung von Ausgangsmaterial fur Operative Vorgange, 

zum rechtzeitigen Erkennen und Verhindem bzw. Einschranken des feindlich

negativen Wirksamwerdens von Personen, 
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zur vorbeugenden Sicherung vonPersonen in sicherheitspolitisch besonders be


deutsamen Positionen oder Bereichen,
 

zum rechtzeitigen Erkennen und Beseitigen begunstigender Umstande und Bedin


gungen fur feindlich-negative Handlungen
 

und damit zur Klarung der Frage »Wer ist wer?« in den Verantwortungsbereichen.
 

Die Leiter der Diensteinheiten haben durch zweckmaliige Einbeziehung ihrer Aus


wertungs- und Informationsorgane eine standige aktuelle Ubersicht tiber den Stand und
 

die Ergebnisse der OPK in ihren Verantwortungsbereichen, vorrangig nach qualitati


yen Gesichtspunkten, zu gewahrleisten.
 

Auf der Grundlage der Einschatzung der Wirksamkeit der OPK insgesamt und der
 

einzelnen OPK sowie der Ubersicht tiber den Stand und die erreichten Ergebnisse sind
 

rechtzeitig die erforderlichen Entscheidungen tiber MaBnahmen zur Erhohung der
 

Qualitat und Wirksamkeit der OPK, zum Abschluss der OPK bzw. tiber weiterfuhren


de MaBnahmen zu treffen.
 

Die Leiter haben - differenziert entsprechend der Leitungsebene - unmittelbar, vor


rangig durch Anleitung und Kontrolle der zustandigen operativen Mitarbeiter, Einfluss
 

auf die Gewahrleistung einer hohen Qualitat und Wirksamkeit der OPK, vor allem der
 

erforderlichen Zielstrebigkeit, durch den offensiven Einsatz der 1M zu nehmen.
 

6.3 Die Zusammenarbeit der operativen Diensteinheiten 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben entsprechend der ihnen ubertragenen
 

Verantwortung die notwendige aufgabenbezogene Zusammenarbeit ihrer Dienstein


heiten, insbesondere die Koordinierung der arbeitsteilig bzw. in unmitte1barer Zusam


menarbeit mehrerer Diensteinheiten zu realisierenden MaBnahmen, zu gewahrleisten,
 

Die Leiter der Ha/selbstlstandigen] Abteilungen haben - tiber die Aufgabenstellung
 

unter Ziffer 6.1 hinausgehend - eine schwerpunktorientierte Anleitung und Unterstut


zung der Abteilungen und KD/OD der BVN bei der Realisierung der politisch


operativen Aufgabenstellungen zur OPK zu gewahrleisten, Dabei sind die spezifischen
 

Moglichkeiten der HA/selbst[standigen] Abteilungen fur die Diensteinheiten der BVN
 

nutzbar zu machen.
 

Die Zusammenarbeit zur gemeinsamen Durchfuhrung von OPK hat in Abstimmung
 

mit den Leitem bzw. zustandigen Stellvertretem Operativ der BVN zu erfolgen und ist
 

auf sicherheitspolitisch besonders bedeutsame OPK zu konzentrieren.
 

Durch die Abteilungen der BVN ist unter Nutzung ihrer spezifischen Moglichkeiten
 

und Voraussetzungen den KD/OD bei der Realisierung der politisch-operativen Auf


gabenstellungen zur OPK, insbesondere in den politisch-operativen Schwerpunktbe


reichen der KD/OD, die notwendige und mogliche Unterstiitzung, bis hin zum Einsatz
 

von 1M der Abteilungen zur Durchfuhrung von OPK der KD/OD, zu geben.
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Die Leiter der BVN haben verbindlich vorzugeben, worauf die Anleitung und Unter


stutzung der KD/OD durch die Abteilungen der BVN vorrangig auszurichten ist und
 

welche bedeutsamen OPK gemeinsam.durchzufuhren sind.
 

Die Zusammenarbeit der Ha/selbstlstandigen] Abteilungen und der Diensteinheiten
 

der BVN sowie der Abteilungen der BVN und der KD/OD hat stets auf der Grundla


ge abrechen- und kontrollierbarer Ziel- und Aufgabenstellungen zu erfolgen.
 

Die Leiter der KD/OD haben entsprechend den sich aus der politisch-operativen Lage
 

in ihren Verantwortungsbereichen ergebenden Erfordemissen Initiativen zur Zusam


menarbeit mit den Abteilungen der BVN bzw. den Ha/selbstlstandigcnl Abteilungen
 

zu entwickeln.
 

7.	 Die Erfassung der zu kontrollierenden Personen in den Informations
speichem der zustandigen Diensteinheiten sowie die Registrierung, 
Fuhrung und Archivierung der OPK-Akten 

7.1 Die Erfassung der zu kontrollierenden Personen in den Informationsspei
chern der operativen Diensteinheiten und in der Zentralen Personendaten

bank des MfS (ZPDB) 

Die Erfassung der zu kontrollierenden Personen sowie die Erfassung und Speicherung 

der zu diesen Personen erarbeiteten operativ bedeutsamen Informationen in den Infor

mationsspeichem der operativen Diensteinheiten (Vorverdichtungs-, Such- und Hin

weiskarteien, Sichtlochkarteien) und in der ZPDB haben gemaf meiner Dienstanwei

sung Nr. 1/80 tiber Grundsatze der Aufbereitung, Erfassung und Speicherung operativ 

bedeutsamer Informationen durch die operativen Diensteinheiten des MfS zu erfolgen. 

7.2 Die Registrierung der OPK-Akten und die Erfassung der zu kontrollieren

den Personen in den Abteilungen XII 

Uber die zu kontrollierenden Personen sind nach Bestatigung durch die gemaf Ziffer 

3.3 dieser Richtlinie dazu berechtigten Leiter Kontrollakten anzulegen und in der zu


standigen Abteilung XII zu registrieren.
 

Gleichzeitig sind die zu kontrollierenden Personen in der zustandigen Abteilung XII zu
 

erfassen.
 

Zur Registrierung und Erfassung sind der zustandigen Abteilung XII vorzulegen:
 

der bestatigte »Ubersichtsbogen zur operativen Personenkontrolle«, Form 310. 1st 

die OPK mehrerer Personen auf der Grundlage einer OPK-Akte vorgesehen, sind 

die erforderlichen Angaben zu diesen Personen auf einem Ubersichtsbogen zu do

kumentieren; 

in der Abteilung XII des MfS uberprufte Suchauftrage, Form 10, zu den zu erfas

senden Personen, mit denen nachzuweisen ist, dass diese Personen nicht aktiv fur 

andere Diensteinheiten erfasst sind. 1st eine zu erfassende Person aktiv fur eine 
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andere Diensteinheit erfasst, ist ein uberprufter Suchauftrag vorzulegen und die
 

Zustimmung des Leiters der fur die bisherige Erfassung zustandigen Diensteinheit
 

nachzuweisen. Dazu ist ein Loschauftrag, Form 5a, zu verwenden. Die Uberpru

fungsergebnisse durfen nicht alter als vier Wochen sein;
 

zwei ausgefullte Karteikarten Form 16 zu jeder zu erfassenden Person, durch
 

Diensteinheiten des MfS Berlin (auBer HA I) und die BV Berlin nur je 1 Exem


plar.
 

Die Abteilungen XII haben bei Vorlage der zur Registrierung und Erfassung erforder


lichen Unterlagen eine Registriemummer zu vergeben und diese auf den Ubersichts


bogen, Form 310, und die Karteikarten, Form 16, aufzutragen.
 

Bei operativer Notwendigkeit konnen zu kontrollierende Personen unter Vorlage der
 

angefuhrten Unterlagen nachtraglich erfasst werden.
 

Bei erforderlichen Anderungen oder Berichtigungen der Personengrunddaten (Name,
 

Vomame, Personenkennzahl, Geburtsdatum, Geburtsort) der erfassten Personen sind
 

der zustandigen Abteilung XII unverzuglich der Ubersichtsbogen, Form 310, sowie
 

neue Karteikarten, Form 16, vorzulegen.
 

Weitere Anderungen oder Berichtigungen der auf der Karteikarte, Form 16, geforder


ten Personendaten sind der zustandigen Abteilung XII mittels eines Veranderungs- und
 

Erganzungsauftrages, Form 5, mitzuteilen.
 

Zur Fuhrung derOl'KvAkten sind von der zustandigen Abteilung XII bereitzustellende
 

Aktenhefter zu verwenden, die mit dem Aufkleber, Form 311, zu versehen sind. Wur


de durch den gemaf Ziffer 3.3 dieser Richtlinie berechtigten Leiter die Verwendung
 

eines Decknamens bestatigt, ist dieser auf den Ubersichtsbogen, Form 310, und den
 

Aktenhefter aufzutragen.
 

Die OPK-Akten haben in folgender Reihenfolge zu enthalten:
 

Inhaltsverzeichnis - Form 8,
 

Ubcrsichtsbogen zur operativen Personenkontrolle - Fonn 310,
 

Suchauftrage zu den erfassten Personen mit dem Uberprufungsergebnis der Ab


teilung XII,
 

Einleitungsbericht,
 

erster MaBnahmeplan,
 

Infonnationen der Abteilung XII des MfS uber erfolgte Uberprufungen der er


fassten Personen,
 

weitere Dokumente in chronologischer Reihenfolge.
 

Die erarbeiteten operativ bedeutsamen Infonnationen und Beweise sind in den OPK

Akten so einzuordnen, dass 

eine allseitige und detaillierte Analyse der Ergebnisse der OPK moglich ist und 

die erarbeiteten Beweismittel so aufbewahrt werden, dass sie vor Beschadigung 

oder Verlustgeschutzt und gesichert sind (ggf. sind die Beweismittel gesondert 

aufzubewahren). 
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Die OPK-Akten sind durch den mit der Durchfuhrung der OPK beauftragten operati

yen Mitarbeiter zu fuhren, 

7.3	 Die Ubergabe bzw. Ubernahmc von OPK-Akten 

Bei Wohnungs- oder Arbeitsplatzwechse1 einer unter OPK stehenden Person ist, sofem
 

dadurch die Veranderung der Verantwortlichkeit fur die Durchfuhrung der OPK not


wendig wird, der Leiter der fur ·den neuen Wohn- bzw. Arbeitsbereich zustandigen
 

operativen Diensteinheit zu informieren.
 

Der Leiter der fur den neuen Wohn- bzw. Arbeitsbereich zustandigen operativen
 

Diensteinheit (s. Ziffer 3.3 dieser Richtlinie) hat im Ergebnis einer verantwortungsbe


wussten Prufung iiber die Ubemahmc zu entscheiden. Seine schriftlich zu fixierende
 

Entscheidung ist in der OPK-Akte nachzuweisen.
 

Wird der Ubernahme zugestimmt, ist die OPK-Akte einschlielslich einer zusammen


fassenden Einschatzung der Ergebnisse der OPK in ordnungsgemafiem Zustand zu


sammen mit einer vom dazu berechtigten Leiter bestatigten Ubergabemitteilung, Form
 

6a, der zustandigen Abteilung XII zur Weiterleitung zu iibergeben. Wirdder Uber


nahme nicht zugestimmt, ist die OPK durch die bisher zustandige operative Dienstein


heit einzustellen.
 

Werden auf der Grundlage einer OPK-Akte mehrere Personen kontrolliert und erfolgt
 

nurdurch einen Teil der kontrollierten Personen ein Wohnungs- bzw. Arbeitsplatz


wechse1, ist bezuglich der Ubergabe bzw. Ubemahme des zu diesen Personen erarbei


teten Materials analog zu verfahren. Zu diesem Zweck kann die OPK-Akte getrennt
 

werden.
 

Die fur. den neuen Wohn- bzw .:Arbeitsbereich zustandige operative Diensteinheit hat
 

bei Zustimmung zur Ubemahme eine neue OPK-Akte anzulegen. Anderenfalls ist das
 

Material zu diesen Personen gemaf Ziffer 7.5 dieser Richtlinie zu archivieren.
 

Bei Ubergaben innerhalb einer Diensteinheit ist der zustandigen Abteilung XII nur die
 

bestatigte Ubergabemitteiiung, Form 6a, zu iibersenden.
 

7.4	 Veranderungen des Erfassungsverhaltnisses der unter OPK stehenden Per

sonen bzw. der Registrierung der OPK-Akten 

Bei Abschluss der OPK durch Anlegen eines Operativen Vorganges gemaf meiner
 

Richtlinie Nr. 1/76 bzw. eines IM-Vorlaufes gemaf meiner Richtlinie Nr. 1/79 sind der
 

zustandigen Abteilung XII die OPK-Akte und ein bestatigter Beschluss - Form lb fur
 

Operative Vorgange bzw. Form la fur Ilvl-Vorlaufe - vorzulegen.
 

Die Ubergabe neuer Karteikarten, Form 16, ist nicht erforderlich. Die Registriemum


mer der OPK-Akte ist fur den Operativen Vorgang bzw. die IM-Vorlaufakte beizube


halten. Das in der OPK-Akte enthaltene Material ist in den Operativen Vorgang bzw.
 

die IM-Vorlaufakte aufzunehmen. Bei allen anderen Fragen der Erfassung, Registrie


rung und Aktenfuhrung ist gernaf den entsprechenden Festlegungen der 1. Durchfuh
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rungsbestimmung zur Richtlinie Nr. 1/76 bzw. der 1. Durchfiihrungsbestimmung zur 

Richtlinie Nr. 1/79 zu verfahren. 

Wird nur ein Teil der Personen, die auf der Grundlage einer OPK-Akte kontrolliert 

werden, im anzulegenden Operativen Vorgang bearbeitet, ist das Material zu den ande

ren Personen aus der OPK-Akte herauszulosen und 

bei Weiterfiihrung der OPK zu diesen Personen in eine neu anzulegende OPK


Akte aufzunehmen,
 

bei Einstellen der OPK zu diesen Personen gemaf Ziffer 7.5 dieser Richtlinie zu
 

archivieren.
 

7.5 Die Archivierung der OPK-Akten 

Nach Abschluss bzw. Einstellen der OPK sind die OPK-Akten - soweit nicht die 

Festlegungen unter 7.4 dieser Richtlinie zutreffen - im Archiv der zustandigen Abtei

lung XII unter der Bezeichnung »AOPK« zu archivieren. Dazu ist der zustandigen 

Abteilung XII der bestatigte Ubersichtsbogen, Form 310, vorzulegen. 

Entsprechend den politisch-operativen Erfordemissen ist bci der Abverfiigung zu ent

scheiden, ob die Archivierung unter dem Klassifizierungsvermerk »gesperrt« oder 

»nicht gesperrt« zu erfolgen hat. Diese Entscheidung ist auf dem Ubersichtsbogen, 

Form 310, zu vermerken. 

Vor Abverfiigung der OPK-Akten an das Archiv der zustandigen Abteilung XII sind 

die einzelnen Blatter der Akten in der rechten oberen Ecke mit einem radierfesten, 

dunklen Schreibmitte1 (kein Rotstift) fortlaufend zu nummerieren. Die Akten sind zu 

versiegeln bzw. durch eine VS~Plombe zu verschlieBen. Die Nummer der Petschaft 

bzw. der Plombe ist auf der hinteren Innenseite des Aktendeckels mit einem radierfe

sten, dunklen Schreibmittel zu vermerken und yom zustandigen operativen Mitarbeiter 

durch Unterschrift zu bestatigen. 

Die Abteilungen XII haben die zu archivierenden OPK-Akten mit einer Archivsignatur 

zu versehen. 

Durch die Abteilungen XII kann das in den archivierten OPK-Akten enthaltene 

Schriftgut ersatzverfilmt und anschlieBend vemichtet werden. Wenn dem aus politisch

operativen Grunden nicht zugestimmt werden kann, ist das im Zusammenhang mit der 

Abverfiigung der OPK-Akten auf dem Ubersichtsbogen, Form 310, zu vermerken und 

vom zustandigen Leiter gesondert zu bestatigen. 

Die Abteilungen XII haben die AOPK-Akten bzw. Ersatzfilme unter Berucksichtigung 

des Klassifizierungsvermerkes »gesperrt« bzw. »nicht gesperrt« zur Einsichtnahme zur 

Verfugung zu stellen. 

Bei emeuter Erfassung der kontrollierten Personen auf der Grundlage 

eines Operativen Vorganges,
 

eines IM-Vorganges, IM-Vorlaufes oder einer GMS-Akte
 

oder
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einer OPK-Akte 

kann die archivierte OPK-Akte in die im Zusammenhang mit der neuen Erfassung an

zulegenden Akten iibernommen werden. Der zustandigen Abteilung XII ist das mittels 

eines Veranderungs- und Erganzungsauftrages, Form 5, mitzuteilen. 

Bei mit dem Klassifizierungsvermerk »gesperrt« versehenen AOPK-Akten ist zusatz

lich die Zustimmung des Leiters der operativen Diensteinheit, durch den die Festle

gung dieses Klassifizierungsvermerkes erfolgte, erforderlich. 

8.	 Schlussbestimmungen 

8.1	 Die Rea1isierung der in anderen dienst1ichen Bestimmungen und Weisungen zur 

OPK gestellten Aufgaben und getroffenen Rege1ungen hat unter Berucksichtigung 

der spezifischen Aufgaben der operativen Diensteinheiten und der politisch

operativen Lage in den Verantwortungsbereichen auf der Grundlage dieser Richt

linie zu erfolgen. 

8.2	 Der Leiter der HA Kader und Schulung hat die Durchfiihrung der operativen 

Fachschu1ung zu dieser Richtlinie zu gewahrleisten und dazu die erforderlichen 

Festlegungen zu treffen. 

Der Rektor der Juristischen Hochschu1e Potsdam hat zu sichern, dass rechtzeitig 

das erforderliche Schulungsmateria1 erarbeitet wird. 

8.3	 Die Leiter der operativen Diensteinheiten sind dafiir verantwortlich, dass die ope

rativen Mitarbeiter ihrer Diensteinheiten entsprechend ihrem Aufgabengebiet in 

Dienstversammlungen und in der operativen Fachschulung mit dem Inhalt dieser 

Richtlinie vertraut gemacht werden. 

8.4	 OPK, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Richtlinie durchgefiihrt und 

bis zum 31.12.1981 nicht abgeschlossen oder eingestellt werden, sind nachtraglich 

gemaf Ziffer 7.2 dieser Richtlinie in der zustandigen Abteilung XII zu registrie

ren. Die nachtragliche Registrierung ist mit der zustandigen Abteilung XII abzu

stimmen und bis zum 31.12.1981 abzuschlieBen. 

8.5	 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1.4.1981 in Kraft. G1eichzeitig tritt die 

Richtlinie Nr. 1/71 tiber die operative Personenkontrolle, VVS MfS 008-876/70, 

auBer Kraft. 
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Dokument41 

1. Juli 1981 

Dienstanweisung N r. 2/81 zur einheitlichen Gestaltung der Erfassung 
und Uberprufung vonPersonen und Objekten, der Registrierung von 
Vorgangen und Akten sowie der Archivierung politisch-operativen 
Schriftgutes in den Abteilungen XII 

Nachweis/Quelle: BStU,MfS, BdL-Dok. 4210. - Kopie, 24 S. - MfS-DSt-Nr. 102770.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. .; [Auf S. 1:] Geheime Verschlusssache GVS MfS 0008-8/81 - 271.
 
Ausf., Bl. 1-12. - [AufS. 24, nach Text] Mielke [handschriftlich], Armeegeneral.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 1060 Ex. - Standardverteiler und SED-KL zur Kenntnis - DA 2/81
 
folgt im weiteren Sinne auf RL vom 12.12.1953 zur Erfassung und Statistik (Dokument 12 in dieser
 
Edition). - DA 2/81 setzt AW 8/65 v. 10.9.1965: Auskunftserteilung und Anforderung von Archivun

terlagen aus der Abteilunglselbstst. Referate XII (Dokument 24 in dieser Edition) auBer Kraft. 

DA 2/81 auJ3er Kraft durch Auflosung MfS/AfNS (Nach Schreiben v. 29.11.1989 zur Reduzierung
 
dienstlicher Bestimmungen - Anlage 2 - gehort dieses Dokument zu den Bestimmungen, die als Ober

gangsregelung weiter gultigsein sollten).
 
AnlagenINachgeordnete Bestimmungen: 1. DfB v. 7.12.1981 (GVS 0008-21/81): Erfassung und Uber

prufung von Personen und Objekten und die Registrierung von Vorgangen und Akten zu Personen und
 
Objekten in den Abteilungen XII sowie die Aufgaben zur Durchsetzung einer einheitlichen Aktenfuh

rung (BStU, MfS, BdL-Dok. 4211) -2. DfB v. 7.12.1981 (GVS 0008-22/81): Die Uberprufung von
 
Personen und Objekten in der Abt. XII des MfS und die Auskunftserteilung nach Uberprufungen (BStU,
 
MfS, BdL-Dok. 4212) - 3. DfB v. 2.4.1982 (GVS 0008-10/82): Die Archivierung politisch-operativen
 
Schriftgutes in den Abteilungen XII und die Bereitstellung von und Auskunftserteilung aus Archivmate

rialien (BStU, MfS, BdL-Dok. 4213), ersetzt durch 3. DfB v.1984 mit 2 Erganzungen (1986 und 1989).
 

Gliederung 

[00 .] 

Die Erfullung der dem Ministerium fur Staatssicherheit ubertragenen politisch

operativen Aufgaben zur Gewahrleistung der staatlichen Sicherheit der DDR und zum 

zuverlassigen Schutz ihrer geselIschaftlichen Entwicklung sowie in der intemationalen 

Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialismus erfordert eine gewissenhafte Koor

dinierung alIer politisch-operativen MaBnahmen zur Aufklarung und operativen Bear

beitung bzw. Sicherung von Personen und Objekten sowie der inoffizielIen Zusam

menarbeit mit Personen bei Gewahrleistung der Konspiration und Geheimhaltung. 

Zur einheitlichen Gestaltung und Durchsetzung der Erfassung und Uberprufung von 

Personen und Objekten, der Registrierung von Vorgangen und Akten und der Archi

vierung politisch-operativen Schriftgutes in den Abteilungen XII sowie zur Gewahr

leistung der Konspiration und Geheimhaltung bei der Auskunftserteilung und beim 

Umgang mit den Auskunften der Abteilungen XII weise ich an: 
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1.	 Grundsatzliche Verantwortlichkeiten und Aufgabenstellungen 

1.1	 Die Leiter der Abteilungen XII haben in enger Zusammenarbeit mit den Dienst

einheiten die in dienstlichen Bestimmungen und Weisungen festge1egte Erfassung 

und Uberprufung von Personen und Objekten, Registrierung von Vorgangen und 

Akten zu Personen und Objekten, Archivierung politisch-operativen Schriftgutes 

sowie die Auskunftserteilung zu Personen und Objekten und die Bereitstellung ar

chivierten politisch-operativen Schriftgutes zu gewahrleisten. 

1.2	 Die Leiter der zustandigen Diensteinheiten haben zu sichem, dass 

die in dienstlichen Bestimmungen und Weisungen festgelegte Erfassung und 

Uberprufung von Personen und Objekten in den Abteilungen XII entspre

chend dieser Dienstanweisung erfolgen, 

die Registrierung von Vorgangen und Alden zu Personen und Objekten in 

den Abteilungen XII sowie ihre Fuhrung entsprechend den Vorgaben der 

Abteilung XII des MfS erfolgt und 

zu archivierendes politisch-operatives Schriftgut der zustandigen Abtei

lung XII zur Archivierung ubergeben wird. 

1.3	 Die Erfassung und Uberprufung von Personen und Objekten, die Registrierung 

von Vorgangen und Alden zu Personen und Objekten und die Archivierung poli

tisch-operativen Schriftgutes in den Abteilungen XII sowie die Auskunftserteilung 

zu Personen und Objekten und die Bereitstellung archivierten politisch-operativen 

Schriftgutes durch die Abteilung XII haben vor allem mit dem Ziel zu erfolgen, 

die konkrete politisch-operative Verantwortlichkeit fur die zu erfassenden
 

Personen und Objekte nachzuweisen und durchsetzen zu helfen,
 

die kurzfristige Zusammenfuhrung von Informationen verschiedener operati


ver Diensteinheiten zu einer Person bzw. zu einem Objekt, die in der Abtei


lung XII zu erfassen sind, zu gewahrleisten und die Koordinierung der poli


tisch-operativen Arbeit dieser operativen Diensteinheiten, bezogen auf diese
 

Person bzw. das Objekt, zu unterstutzen,
 

zur Verhinderung von Storungen, Behinderungen oder Dekonspirationen der
 

Aufklarung und operativen Bearbeitung bzw. Sicherung von Personen und
 

Objekten beizutragen,
 

zur Gewahrleistung von Konspiration und Geheimhaltung bei der inoffiziel


len Zusammenarbeit mit Personen sowie des Schutzes und der Sicherheit der
 

inoffiziellen Quellen beizutragen,
 

die einheitliche Aktenfuhrung und ein hohes MaB an Sicherheit und Ordnung
 

im Umgang mit Vorgangen, Akten und archiviertem Schriftgut zu sichem
 

und
 

eine den operativen Erfordemissen entsprechende, die Konspiration und Ge


heimhaltung wahrende, schnelle und zuverlassige Uberprufung von und Aus



386
 

kunftserteilung zu Personen und Objekten durch die Abteilungen XII zu ge

wahrleisten. 

1.4	 Die Erfassung und Uberprufung von und die Auskunftserteilung zu Personen und 

Objekten, die Registrierung und Fuhrung von Vorgangen und Akten, die Archi

vierung von politisch-operativero Schriftgut sowie der Umgang mit und die Ver

wahrung von Auskiinften, Dokumenten und archiviertem Schriftgut der Abteilun

gen XII haben unter strengster Wahrung von Konspiration, Geheimhaltung und 

Sicherheit zu erfolgen. 

Die Uberprufung von und die Auskunftserteilung zu Personen und Objekten auf 

der Grundlage der Nachweisfuhrung und der Informationsspeicher der Abteilun

gen XII haben nur zu erfolgen, wenn die Realisierung der den operativen 

Diensteinheiten gestellten Aufgaben das erfordert und die Zustandigkeit der Ab

teilungen XII gegeben ist. Fur alle daruber hinausgehenden Auskiinfte und Ent

scheidungen sind die Leiter der erfassenden oder archivierenden operativen 

Diensteinheiten verantwortlich. 

Dokumente, Materialien und Auskiinfte der Abteilungen XII sind geheimzuhalten 

und wie Verschlusssachen zu behandeln. Die Leiter der operativen Diensteinhei

ten haben zu sichem, dass Dokumente, Materialien und Auskiinfte der Abtei

lung XII nur dazu befugten Angehorigen des Ministeriums fur Staatssicherheit 

und nur soweit zugangig gemacht werden, wie das zur Realisierung ihrer Aufga

ben erforderlich ist. 

1.5	 Die Abteilungen XII haben tiber alle Erfassungen zu Personen und Objekten, tiber 

die Registrierung von Vorgangen und Akten sowie tiber archiviertes Schriftgut ei

ne standige aktuelle Ubersicht zu gewahrleisten. Die Abteilungen XII der Be

zirksverwaltungen/Verwaltung haben die Abteilung XII des MIS bei der Ge

wahrleistung der zentralen Nachweisfuhrung und Ubersicht zu unterstiitzen. 

Die Erarbeitung, Fuhrung und Auswertung von Statistiken und weiteren Uber

sichten zu 1M 

durch die Abteilung XII des MIS bedurfen der Bestatigung durch mich bzw.
 

durch meine zustandigen Stellvertreter, bezogen auf die 1M der Bezirksver


waltung Berlin durch den Leiter der Bezirksverwaltung Berlin,
 

durch die Abteilungen XII der ubrigen Bezirksverwaltungen und der Ver


waltung »Wismut« durch die Leiter der Bezirksverwaltungen/Verwaltung.
 

Uber die Erarbeitung, Fuhrung und Auswertung derartiger Ubcrsichtcn zu 1M ist 

ein exakter Nachweis zu fuhren. Auskiinfte aus derartigen Ubersichten zu 1M an 

Leiter von operativen Diensteinheiten des Zustandigkeitsbereiches der jeweiligen 

Abteilung XII zur Unterstiitzung ihrer Leitungstatigkeit haben sich nur auf von 

der entsprechenden Diensteinheit erfasste Personen und Objekte zu beziehen. 
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1.6	 Die zur Erfassung und Uberprufung von Personen und Objekten in den Abteilun

gen XII erforderlichen Angaben sind auf den dafur notwendigen Umfang zu be

schranken, 

Die Diensteinheiten haben die zur Erfassung und Uberprufung von Personen und 

Objekten erforderlichen Angaben und deren Schreibweise griindlich auf Richtig

keit zu prufen, Anderungen der operativen Verantwortlichkeit und der Angaben 

zu erfassten Personen und Objekten sowie festgelegte Veranderungen der Erfas

sungsart sind durch die erfassende Diensteinheit unverzuglich der zustandigen 

Abteilung XII mitzuteilen. 

1.7	 Die Leiter der Diensteinheiten haben zu sichem, dass die zur Erfassung und Uber

prufung von Personen und Objekten berechtigten, mit der Fiihrung von Vorgan

gen und Akten, mit der Ubergabe politisch-operativen Schriftgutes zur Archivie

rung in der zustandigen Abteilung XII und mit der Auswertung archivierten 

Schriftgutes beauftragten Angehorigen ihrer Diensteinheit in ihre Verantwortung 

und Aufgaben gemaf dieser Dienstanweisung griindlich eingewiesen sowie re

gelmafiig belehrt werden. Die gewissenhafte Durchsetzung dieser Dienstanwei

sung ist standig zu kontrollieren. Die Leiter der Abteilungen XII haben dabei die 

Leiter der Diensteinheiten zu unterstiitzen. 

Die Leiter der Hauptabteilungen/selbstlstandigen] Abteilungen haben bei operati

ver Notwendigkeit geeignete Offiziere ihres Verantwortungsbereiches mit der 

Wahmehmung von Aufgaben 

zur Einweisung der Angehorigen ihrer Diensteinheit in deren Verantwortung
 

und Aufgaben bei der Durchsetzung dieser Dienstanweisung,
 

zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Verbindung zur Abteilung XII
 

des MfS,
 

zur Klarung in der Diensteinheit auftretender Probleme im Zusarnmenhang
 

mit der Erfassung, Uberprufung, Registrierung und Archivierung in der Ab


teilung XII des MfS,
 

zur Teilnahme an Beratungen und Erfahrungsaustauschen der Abteilung XII
 

des MfS und zur Kontrolle der Realisierung dieser Dienstanweisung im Ver


antwortungsbereich
 

zu beauftragen. 

1.8	 Die Leiter der zustandigen Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass beim 

Transport von Unterlagen sowie bei der Ubcrmittlung von Inforrnationen zu Per

sonen und Objekten, insbesondere bei Uberprufungen und Auskunftserteilungen, 

die Konspiration und Geheirnhaltung sowie Ordnung und Sicherheit umfassend 

gewahrleistet sind. 

Der Transport von Post von den bzw. zu den Abteilungen XII hat grundsatzlich 

durch den Kurierdienst des MfS auf der Grundlage der Kurierordnung des MfS zu 

erfolgen. Erfolgt in begriindeten Ausnahmefallen der Transport in eigener Ver
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antwortung der operativen Diensteinheiten, haben die Leiter der operativen 

Diensteinheiten dafur spezielle SicherungsmaBnahmen festzulegen. 

FUrspezifische Aufgaben hat die Abteilung XII des MfS analog den Festlegungen 

der Kurierordnung des MfS einen Kurierdienst zu unterhalten. Der Leiter der Ab

teilung XII des MfS hat in einer dienstlichen Bestimmung die Aufgaben dieses 

Kurierdienstes festzulegen. 

Post fur die bzw. von den Abteilungen XII ist in gesicherten Behaltnissen und ge

sondert von anderer Post zu transportieren. 

Die Leiter der Diensteinheiten haben fur die direkte Ubergabe bzw.iUbernahmc 

von Uberprufungs-, Erfassungs- und Archivunterlagen an die zustandige bzw. von 

der zustandigen Abteilung XII einen begrenzten Kreis von Angehorigen ihrer 

Diensteinheit festzulegen, ihnen entsprechende Berechtigungen zu erteilen sowie 

sie speziell zu qualifizieren und periodisch zu belehren. 

1.9	 Die Leiter der Abteilungen XII haben zu gewahrleisten, dass Dienstraume ihrer 

Diensteinheit, in denen Informationen gespeichert oder verarbeitet werden, den 

Erfordemissen entsprechend gesichert und nur von befugten Personen betreten 

werden. 

2.	 Die Erfassung von Personen und die Registrierung von Vorgangen 
und Akten zu Personen 

2.1 Die aktive Erfassung von Personen 

Personen, 

mit denen als 1M, IM-Kandidat oder als GMS· zusammengearbeitet wird bzw. 

werden soll, 

die in Operativen Vorgangen oder Untersuchungsvorgangen bearbeitet werden, 

die unter operativer Personenkontrolle stehen, 

zu denen eine »KK-Erfassung« gemaf der Dienstanweisung Nr. 11801 zu erfolgen 

hat, 

die in Sicherungsvorgange aufgenommen werden,' 

sind in der zustandigen Abteilung XII und in der Abteilung XII des MfS aktiv zu erfas

sen. 

Der Erfassung hat eine Uberprufung in der Abteilung XII des MfS vorauszugehen. 

Zu der betreffenden Person vorliegendes archiviertes politisch-operatives Schriftgut 

sowie vorhandene Hinweiserfassungen sind grundsatzlich vor der aktiven Erfassung 

auszuwerten. 

Die erfassende Diensteinheit hat fur die aktiv erfassten Personen die politisch-ope

rative Verantwortung zu ubernehmen. 

Dienstanweisung 1180 v. 20.5.1980 tiber Grundsatze der Aufbereitung, Erfassung und Speicherung 
operativ bedeutsamer Informationen durch die operativen Diensteinheiten des MfS (Dokument 38 in 
dieser Edition). 
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Politisch-operative MaBnahmen und Entscheidungen in Bezug auf aktiv erfasste Per

sonen, die von anderen Diensteinheiten infolge ihrer territorialen, objektmafiigen oder 

linienmafligen Zustandigkeit notwendig werden, sind nur nach Zustimmung der fur die 

aktive Erfassung zustandigen Diensteinheiten zu treffen. 

Die aktive Erfassung von Personen in der zustandigen Abteilung XII und in der Ab

teilung XII des MfS hat bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen und 

grundsatzlich vor Einleitung politisch-operativer MaBnahmen zu erfolgen. Bei poli

tisch-operativen SofortmaBnahmen ist die aktive Erfassung unverzuglich zu gewahr 

leisten. 

Zu einer Person ist grundsatzlich nur eine aktive Erfassung zulassig. Ausgenommen 

davon ist die zusatzliche aktive Erfassung einer Person auf der Grundlage eines 

Untersuchungsvorganges. 

Bei operativer Notwendigkeit der Geheimhaltung eines Erfassungsverhaltnisses zu 

Personen oder Objekten bzw. der erfassenden Diensteinheit sind entsprechende Son

derregelungen fur die Auskunftserteilung der Abteilung XII des MfS zu treffen, die mit 

dem Leiter der Abteilung XII des MfS abzustimmen und von den Leitem der 

Hauptabteilungen/selbst[standigen] Abteilungen und BezirksverwaltungenIVerwaltung 

zu bestatigen sind. 

2.2 Die passive Erfassung von Personen 

Personen, 

zu denen archiviertes politisch-operatives Schriftgut des MfS vorliegt, 

zu denen Informationen im Schriftgut anderer staatlicher Organe und Einrichtun

gen vorliegen, das in den Abteilungen XII archiviert ist, 

zu denen Hinweisinformationen, einschlieBlich gemaB Ziffer 4.1 der Dienstanwei

sung Nr. 1180, vorliegen, 

sind in der zustandigen Abteilung XII und in der Abteilung XII des MfS passiv zu er

fassen. 

2.3 Die Registrierung von Vorgangen und Akten zu Personen 

Die operativen Diensteinheitenhaben zu veranlassen, dass folgende Vorgange und 

Alden zu Personen in der zustandigen Abteilung XII registriert werden: 

1M-Vorgange, 

1M-Vorlaufe, 

GMS-Akten, 

Operative Vorgange, 

Untersuchungsvorgange, 

OPK-Akten, 

Sicherungsvorgange, 

Die Registrierung hat auf der Grundlage des vorn zustandigen Leiter bestatigten Be

schlusses zum Anlegen eines Vorganges oder einer Akte zu erfo1gen. Die zustandige 
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Abteilung XII hat mit der Registrierung jedem Vorgang und jeder Akte eine Regis 

triemummer zu geben. 

Zu jedem Vorgang und jeder Akte hat die zustandige Abteilung XII die zustandige 

operative Diensteinheit, den vorgangs- bzw. aktenfuhrenden Mitarbeiter sowie bei 

Operativen Vorgangen die beim Anlegen vorhandenen Verdachtsgnmde nachzuwei

sen. 

3.	 Die Erfassung von Objekten und die Registrierung von Feindobjekt
und Kontrollobjektakten 

In der Abteilung XII des MIS sind Feindobjekte 

vonderHV A, 

von operativen Diensteinheiten, wenn ihre Zustandigkeit in dienstlichen Bestim

mungen und Weisungen festge1egt ist und 

von anderen operativen Diensteinheiten nach Abstimmung mit der HV A 

sowie Kontrollobjekte zu erfassen, soweit nicht die Voraussetzungen vorliegen fur eine
 

Erfassung und operative Bearbeitung auf der Grundlage eines Operativen Vorganges
 

bzw. auf der Grundlage von OPK-Akten und das Objekt ausschlieBlich im Zusammen


hang mit der unter OPK stehenden Person operativ bedeutsam ist.
 

Feindobjekte im Sinne dieser Dienstanweisung sind u. a.
 

Zentren, Organisationen, Einrichtungen, staatliche und gesellschaftliche Institu

tionen, Vereine oder sonstige Personenzusammenschlusse im Operationsgebiet, 

bei denenbekannt ist oder der Verdacht besteht, dass von ihnen feindlich-negative 

Aktivitaten gegen die DDR, die sozialistischen Staaten sowie progressive Bewe

gungen und Krafte ausgehen, einschlieBlich der von ihnen genutzten Gebaude, 

Wohnungen (auch Deckadressen), Nachrichtenverbindungen (Telex-, Telefonan

schlusse) u. a. 
Kontrollobjekte im Sinne dieser Dienstanweisung sind u. a. 

Einrichtungen, Gebaude, Bungalows, Wohnungen, Nachrichtenverbindungen u. a. 

Objekte in der DDR, die fur die Planung, Vorbereitung und Durchfuhrung feind

lich-negativer Aktivitaten genutzt werden bzw. werden sollen, wenn die Erfassung 

zur Realisierung der unter Ziffer 1.3 genannten Zielstellung erforderlich ist. 

Der Erfassung eines Objektes in der Abteilung XII des MIS hat eine Uberprufung in
 

der Abteilung XII des MIS vorauszugehen.
 

Fur jedes Objekt ist grundsatzlich nur eine Erfassung in der Abteilung XII des MIS
 

zulassig,
 

Die erfassende operative Diensteinheit hat ihre politisch-operative Verantwortung fur
 

das erfasste Objekt voll wahrzunehmen.
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Politisch-operative MaBnahmen und Entscheidungen anderer operativer Diensteinhei

ten in Bezug auf dieses Objekt sind nur nach Abstimmung mit der Diensteinheit zu 

treffen, fur die das Objekt erfasst ist. 

FUr die Erfassung und Speicherung von Informationen tiber Objekte in der Zentralen 

Personendatenbank des MfS (ZPDB) sowie fur deren Nutzung sind die Festlegungen 

hinsichtlich der politisch-operativen Verantwortung fur das Objekt sowie der Uberpru

fung vor der Erfassung nicht zutreffend. 

Feind- und Kontrollobjekte sind auf der Grundlage von registrierten Feindobjekt- bzw. 

Kontrollobjektakten zu erfassen. 

Die Registrierung von Feindobjekt- und Kontrollobjektakten in der zustandigen Ab

teilung XII hat auf der Grundlage eines Beschlusses zum Anlegen einer Feindobjekt

bzw. Kontrollobjektakte zu erfolgen. 

Der Beschluss zum Anlegen einer Feindobjekt- bzw. Kontrollobjektakte ist vom zu

standigen Stellvertreter des Leiters der Hauptabteilung/selbstjstandigen] Abteilung 

bzw. Stellvertreter Operativ des Leiters der BezirksverwaltungiVerwaltung zu bestati

gen. Die zustandige Abteilung XII hat jeder Akte bei der Registrierung eine Regis

triemummer zu geben und den Nachweis tiber registrierte Akten zu fuhren, 

Ist eine koordinierte operative Bearbeitung bzw. Aufklarung von Feind- und Kon

trollobjekten durch mehrere operative Diensteinheiten angewiesen, konnen zu einer 

zentralen Feindobjekt- oder Kontrollobjektakte der hauptverantwortlichen operativen 

Diensteinheit Teilakten registriert und durch die anderen an der operativen Bearbei

tung bzw. Aufklarung beteiligten operativen Diensteinheiten gefuhrt werden. 

Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Dienstanweisung registrierte Feindobjekt

vorgange sind als Feindobjektakten, Zentrale Feindobjektvorgange als Zentrale Feind

objektakten weiterzufuhren, wenn dazu die genannten Voraussetzungen bestehen. 

iller operativ interessante Personen, die im Zusammenhang mit dem Feindobjekt oder 

Kontrollobjekt bekannt werden, ist in der Feindobjekt- oder Kontrollobjektakte der 

Nachweis zu fuhren, 

Eine Erfassung von Personen auf der Grundlage von Feindobjekt- oder Kontrollob

jektakten ist nicht zulassig, 

Die Erfassung von und die Nachweisfuhrung zu konspirativen Objekten und Wohnun

gen des MfS haben auf der Grundlage meiner »Ordnung tiber die Erfassung der kon

spirativen Objekte und Wohnungen des MfS« vom 25.09.1976, GVS MfS 008

9401762, zu erfolgen. 

BStU, MfS, BdL/Dok. 5957. 2 
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4.	 Die Archivierung politisch-operativen Schriftgutes des MfS und die 
Ubemahme von Schriftgut anderer staatlicher Organe und Einrichtun
genderDDR 

4.1 Die Archivierung politisch-operativen Schriftgutes des MiS 

Die Leiter der Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass 

abgeschlossene, gemiiB den Ziffem 2.3 und 3. zu registrierende Vorgange und 

Akten sowie 

anderes im Ergebnis der politisch-operativen Arbeit entstandenes Schriftgut, des

sen Verwahrung in der zentralen Materialablage der operativen Diensteinheit 

nicht mehroperativ erforderlich ist und dessen Inhalt politisch-operative Bedeu

tung hat oder erlangen kann, 

der zustandigen Abteilung XII ordnungsgemaf und vollstandig zur Archivierung uber


geben werden. Jedes zu archivierende politisch-operative Schriftgut ist von der zustan


digen Abteilung XII mit einer Archivsignatur zu versehen.
 

Durch die zustandige Abteilung XII ist das archivierte politisch-operative Schriftgut
 

auf Mikrofilm zu speichem. Die Vemichtung der Originale hat nur auf der Grundlage
 

meiner dienstlichen Bestimmungen und Weisungen oder der meiner Stellvertreter zu
 

erfolgen. Beweismittel sind im Original zu erhalten. Von der angewiesenen Vernich


tung ist der Leiter der Diensteinheit, die die Archivierung veranlasst hat, zu informie


reno
 

Die Leiter der Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass politisch-operatives
 

Schriftgut, das der zustandigen Abteilung XII zur Archivierung ubergeben wird, als·
 

»gesperrt« oder »nicht gesperrt« klassifiziert wird.
 

Die Klassifizierung politisch-operativen Schriftgutes als »gesperrt« hat vor allem dann
 

zu erfolgen, wenn aus Grunden der Konspiration und Geheimhaltung, insbesondere
 

des Quellenschutzes, oder aufgrund des Charakters des operativen Materials eine Ein


sichtnahme durch andere Diensteinheiten nur mit Zustimmung des Leiters der
 

Diensteinheit, die das politisch-operative Schriftgut zur Archivierung ubergeben hat,
 

zu gestatten ist.
 

Vor In-Kraft-Treten dieser Dienstanweisung archiviertes, noch nicht klassifiziertes
 

politisch-operatives Schriftgut ist
 

bei Vorliegen der operativen Notwendigkeit durch die zustandige Diensteinheit 

bzw. 

bei Uberprufungen von Personen in der Abteilung XII des MfS in Abstimmung 

mit der zustandigen Diensteinheit vor der Auskunftserteilung 

entsprechend zu klassifizieren.
 

1m Zusammenhang mit der Klassifizierung politisch-operativen Schriftgutes als »ge


sperrt« ist zu entscheiden, ob die Person, ausgehend von ihrer operativen Bedeutsam


keit, au13er dieser passiven Erfassung daruber hinaus aktiv zu erfassen ist.
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Personen, die ausschliefslich auf der Grundlage von archiviertem politisch-operativem 

Schriftgut passiv erfasst sind, konnen ohne die Genehmigung des Leiters der fur die 

Archivierung bzw. Klassifizierung zustandigen Diensteinheit aktiv erfasst werden. 

4.2	 Die Ubemahme von Schriftgut anderer staatlicher Organe und Einrichtun

genderDDR 

Archiviertes Schriftgut anderer staatlicher Organe und Einrichtungen der DDR, das fur 

die Gewahrleistung der staatlichen Sicherheit der DDR besondere Bedeutung hat, kann 

bei Vorliegen der operativen Notwendigkeit in das Archiv der zustandigen Abtei

lung XII ubemomrnen werden. 

Die Ubernahme dieses Schriftgutes bedarf der Bestatigung durch mich bzw. meine 

Stellvertreter. 

Fur die Auswahl und Bereitstellung dieses Schriftgutes zur Archivierung ist der Leiter 

der fur die abwehrmaliige Sicherung der betreffenden staatlichen Organe und Einrich

tungen zustandigen operativen Diensteinheit verantwortlich. Er hat mit dem Leiter der 

zustandigen Abteilung XII alle erforderlichen Malinahmen im Zusammenhang mit der 

Vorbereitung und Verwirklichung der Archivierung abzustimmen. 

5.	 Die Uberprufung von und die Auskunftserteilung zu Personen und 
Objekten sowie die Bereitstellung von archiviertem Schriftgut 

5.1	 Die Uberprufung von und die Auskunftserteilung zu Personen und Objekten 

Personen und Objekte sind uber die zustandige Abteilung XII in der Abteilung XII des 

MiS zu uberprufen, wenn das in dienstlichen Bestimmungen und Weisungen festgelegt 

oder aus anderen Grunden zur Losung politisch-operativer Aufgaben erforderlich ist. 

Die Uberprufung hat insbesondere zu erfolgen 

vor Einleitung operativer Mafmahmen, einschlieI31ich von Uberprufungsmalmah


men und Kontaktaufnahmen,
 

vor Einleitung einer aktiven Erfassung von Personen bzw. einer Erfassung eines
 

Feind- bzw. Kontrollobjektes in der Abteilung XII des MiS,
 

vor Einleitung der Erfassung von Personen und der Speicherung von entsprechen


den Informationen in der Zentralen Personendatenbank des MiS (ZPDB) gemaf
 

der Dienstanweisung Nr. 1180,
 

vor Einleitung von Kaderermittlungen.
 

Die Uberprufung hat mit formgebundenen Suchauftragen zu erfolgen.
 

Suchauftrage sind in den Hauptabteilungenlselbst[standigen] Abteilungen und Be


zirksverwaltungenIVerwaltung vom stellvertretenden Leiter einer Abteilung/Unterab


teilung und in den KreisdienststellenlObjektdienststellen vom stellvertretenden Leiter
 

der Kreisdienststelle/Objektdienststelle zu bestatigen.
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Die Leiter der Hauptabteilungen/selbst[standigen] Abteilungen und Bezirksverwaltun


genIVerwaltung haben die Berechtigten zum Stellen von Suchauftragen festzulegen
 

sowie bei Notwendigkeit mittleren leitenden Kadem und operativen Diensthabenden
 

der Hauptabteilungen/selbstlstandigen] Abteilungen bzw. der Bezirksverwaltun


genIVerwaltung die Berechtigung zur Bestatigung von Suchauftragen zu erteilen.
 

Die zustandigen Abteilungen XII haben tiber die Berechtigten zur Bestatigung von
 

Suchauftragen die entsprechende Ubersicht zu gewahrleisten,
 

Die Abteilung XII des MIS hat das Uberprufungsergebnis der uberprufenden Dienst


einheit wie folgt mitzuteilen:
 

»nicht erfasst«, wenn die Person oder das Objekt in der Abteilung XII des MIS 

nicht erfasst ist; 

»erfasst fur (Diensteinheit)«, wenn die Person aktiv bzw. das Objekt in der Ab

teilung XII des MIS erfasst ist. 

Bei ausschlieJ31ich passiv erfassten Personen hat die Auskunftserteilung tiber die Ar

chivdaten differenziert gemaf den Festlegungen in der 2. Durchfuhrungsbestimmung 

zu dieser Dienstanweisung zu erfolgen. 

Antrage auf Auslcunftserteilungen durch die Abteilung XII des MIS, die tiber den 

Rahmen der Festlegungen dieser Dienstanweisung hinausgehen, sind mir bzw. meinem 

zustandigen Stellvertreter zur Bestatigung vorzulegen. 

Bei aktiv erfassten Personen, erfassten Objekten sowie bei Erfassung von Personen in 

gesperrter Archivablage hat die Abteilung XII des MIS gleichzeitig die erfassende 

bzw. die fur die gesperrte Archivablage zustandige Diensteinheit tiber die erfolgte 

Uberprufung zu informieren. Der Leiter dieser Diensteinheit oder ein von ihm beauf

tragter mittlerer leitender Kader hat mit dem Leiter der uberprufenden Diensteinheit 

bzw. mit einem von ihm beauftragten mittleren leitenden Kader unverzuglich die Ver

bindung aufzunehmen. Die Initiative zur Verbindungsaufnahme kann auch von der 

uberprufenden Diensteinheit ausgehen. In Abhangigkeit vom Uberprufungs- und vom 

Erfassungsgrund und unter Wahrung der Konspiration und Geheimhaltung sind die 

erforderlichen MaBnahmen bezuglich der erfassten Person bzw. zum erfassten Objekt 

abzustimmen. Die Entscheidung tiber die weitere operative Bearbeitung bzw. zukiinf

tige operative Verantwortlichkeit zu den aktiv erfassten Personen und zu den erfassten 

Objekten sowie tiber die Zusammenarbeit der Diensteinheiten hat der Leiter der erfas

senden Diensteinheit zu treffen. Bei passiven Erfassungen sind derartige Entscheidun

gen nicht erforderlich. 

Die Erteilung von Auskiinften an andere staatliche Organe durch die Abteilungen XII 

und die Weitergabe entsprechender Informationen durch die fur das Zusammenwirken 

mit diesen Organen zustandigen operativen Diensteinheiten ist nur auf der Grundlage 

meiner Festlegungen zulassig, 
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5.2 Die Bereitstellung von archiviertem Schriftgut 

Die Abteilungen XII haben den Diensteinheiten auf Anforderung archiviertes Schrift


gut zur Verfugung zu stellen. Die Bereitstellung kann erforderlichenfalls auch mittels
 

Mikrofilm oder Auskunftsberichten erfolgen.
 

Die formgebundenen Anforderungen auf der Grundlage aktueller Uberprufungsergeb


nisse der Abteilungen XII sind vom zustandigen Leiter, in den Hauptabteilun


gen/selbst[standigen] Abteilungen und BezirksverwaltungenNerwaltung ab stellver


tretender Leiter einer AbteilunglUnterabteilung und in den Kreisdienststellen/Ob


jektdienststellen ab stellvertretender Leiter der Kreisdienststelle/Objektdienststelle, zu
 

bestatigen,
 

Die Abteilungen XII haben die zustandigen Diensteinheiten bei operativer Notwendig


keit zur Losung konkreter politisch-operativer Aufgaben durch zielgerichtete Aufbe


reitung archivierten Schriftgutes zuunterstiitzen. Dazu hat eine rechtzeitige Abstim


mung mit dem Leiter der zustandigen Abteilung XII zu erfolgen.
 

FUr die Bereitstellung von oder die Auskunftserteilung aus gesperrter Archivablage ist
 

die Genehmigung des Leiters der Diensteinheit, die die Sperrung der Archivablage
 

veranlasste, erforderlich.
 

Der Umgang mit dem bereitgestellten Schriftgut hat unter strengster Wahrung. der
 

Konspiration und Geheimhaltung sowie von Ordnung und Sicherheit zu erfolgen.
 

Die Weitergabe an andere Diensteinheiten oder die Vornahme von Veranderungen ist
 

nicht zulassig,
 

Das bereitgestellte Schriftgut ist unter Beachtung festzulegender Fristen nach Aus


wertung an die zustandige Abteilung XII zuruckzugeben,
 

Erforderliche Abschriften bzw. Kopien durfen nur mit Genehmigung der Leiter ange


fertigt werden, die zur Bestatigung von Anforderungen archivierten Schriftgutes be


rechtigt sind. Die zustandige Abteilung XII ist uber gefertigte Abschriften bzw. Kopien
 

zu informieren.
 

Auskunftsberichte konnen bei der anfordemden Diensteinheit verbleiben, wenn sie zur
 

Losung politisch-operativer Aufgaben benotigt werden. Sie sind in den betreffenden
 

Dokumenten oder Akten nachweispflichtig.
 

Eine Ubernahme von Archivmaterial in Vorgange bzw. Akten zu aktiv erfassten Per


sonen hat nur vollstandig und nur dann zu erfolgen, wenn alle auf der Grundlage des
 

Archivmaterials erfassten Personen wieder aktiv erfasst werden.
 

Die Abteilungen XII haben uber die Bereitstellung von und die Auskunftserteilung aus
 

Archivmaterial Nachweis zu fuhren,
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6.	 Schlussbestimmungen 

6.1	 Mein zustandiger Stellvertreter hat zu dieser Dienstanweisung Durchfuhrungsbe

stimmungen 

tiber die Erfassung von Personen und Objekten und die Registrierung von 

Vorgangen und Akten zu Personen und Objekten in den Abteilungen XII so

wie tiber die Aufgaben zur Durchsetzung einer einheitlichen Aktenfuhrung, 

tiber die Uberprufung von Personen und Objekten in der Abteilung XII des 

MfS und die Auskunftserteilung bei Uberprufungen, 

tiber die Archivierung politisch-operativen Schriftgutes in den Abteilun

gen XII und die Bereitstellung von und die Auskunftserteilung aus Archiv

materialien zu erlassen. 

6.2	 Mein Stellvertreter und Leiter der HV A hat zur Prazisierung der in dieser Dienst

anweisung angewiesenen grundsatzlichen Aufgabenstellungen und Veranwort

lichkeiten entsprechende Regelungen fur seinen Verantwortungsbereich nach Ab

stimmung mit dem Leiter der Abteilung XII des MfS festzulegen. 

6.3	 Diese Dienstanweisung tritt am 1.9.1981 in Kraft. Gleichzeitig wird meine An

weisung Nr. 8/653 vom 10.9.1965, VVS MfS 008 - 530/65, au13er Kraft gesetzt 

und ist bis zum 15.9.1981 an das BdL, Dokumentenverwaltung,zuriickzusenden. 

Anweisung 8/65 v. 10.9.1965: Auskunftserteilung und Anfordemng von Archivunterlagen aus der 
Abteilung bzw. den Referaten XII (Dokument 24 in dieser Edition). 

3 
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Dokument 42 

17. November 1982 

Richtlinie Nr. 1/82 zur Durchfiihrung von Sicherheitsiiberpriifungen 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 7418. - Original, 41 S. - MfS-DSt-Nr. 102900.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Geheime Verschlusssache GVS MfS 0008-14/82 - 1250.
 
Ausf., B1. 1-39. - [AufS. 41, nach Text] Mielke [handschriftlich], Armeegenera1.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 1250 Ex. - Standardverteiler und SED-KL - keine direkte Vorganger

bestimmung vorhanden, fasst bisherige Vorgaben zu Sicherheitsuberprufungen (siehe Anlage v.
 
17.11.1982) zusammen. - AuBer Kraft durch Schreiben v. 29.11.1989: Reduzierung dienstlicher Be

stimmungen, Anlage 3 (BStU, MfS, BdL-Dok. 6896).
 
Anlagen/Nachgeordnete Bestimmungen: Anlage v. 17.11.1982 (GVS 0008-15/82): Ubersicht tiber aktu

elle Bestimmungen zu Sicherheitsuberprufungen (BStU, MfS, BdL-Dok. 7419).
 

Gliederung 

[...] 

Die weitere erfolgreiche Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 

der DDR vollzieht sich unter den Bedingungen harter Klassenauseinandersetzungen 

mit dem Imperialismus. 

Eine Grundvoraussetzung fur die standige Gewahrleistung der staatlichen Sicherheit 

ist, dass nur zuverlassige Personen in sicherheitspolitisch bedeutsamen Positionen der 

DDR im In- und Ausland eingesetzt werden bzw. sicherheitspolitisch bedeutsame Er

laubnisse und Genehmigungen insbesondere fur Reisen nach nichtsozialistischen 

Staaten und Westberlin nur an soIche Personen erteilt werden, die diese nicht miss

brauchen und dem Gegner keine Ansatzpunkte fur subversive Aktivitaten bieten. 

Fur die Auswahl, die Uberprufung und den Einsatz der Personen bzw. die Erteilung 

der Erlaubnisse und Genehmigungen tragen die Leiter staatlicher und wirtschafts

leitender Organe, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen sowie die zustandigen 

Funktionare der gesellschaftlichen Organisationen eine hohepolitische Verantwortung. 

Das MfS hat - ohne diese Verantwortung einzuschranken - durch den zielgerichteten 

Einsatz der erforderlichen operativen Krafte und Mittel, durch die Zusammenfiihrung 

im MfS gespeicherter Informationen und durch die Auswertung der von anderen Orga

nen und Einrichtungen bzw. gesellschaftlichen Organisationen erarbeiteten Uberpru
fungsergebnisse die Uberprufung der sicherheitspolitischen Eignung der Personen (Si

cherheitsuberprufungen) vorzunehmen. Damit ist entsprechend den konkreten sicher

heitspolitischen Anforderungen die Frage »Wer ist wer?« zu klaren, urn sicherheitspo

litisch richtige Entscheidungen fur oder gegen den vorgesehenen Einsatz bzw. die Er

teilung einer Erlaubnis oder Genehmigung treffen zu konnen, 



398
 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Sicherheitsuberpufungen ist auf den Einsatz
 

bzw. die Erteilung der Erlaubnis oder Genehmigung durch die zustandigen staatlichen
 

Leiter und Funktionare gesellschaftlicher Organisationen durch Zustimmung bzw.
 

Nichtzustimmung Einfluss zu nehmen.
 

Die im Ergebnis der Sicherheitsuberprufungen zu treffenden Entscheidungen tragen
 

einen zutiefst politischen Charakter und konnen zugleich weitgehende Auswirkungen
 

auf die personliche Entwicklung und die Realisierung personlicher Interessen der
 

uberpruften Personen haben.
 

Dabei ist mit hohem politischem Verantwortungsbewusstsein zu prufen, ob die sozia


listische Gesellschaft der betreffenden Person das fur den vorgesehenen Einsatz bzw.
 

fur die zu erteilende Erlaubnis oder Genehmigung erforderliche Vertrauen entgegen


bringen kann oder ob aus anderen sicherheitspolitischen Grunden zum Schutz der Per


son und zur Verhinderung anderer Gefahren eine ablehnende Entscheidung erforder


lich ist. Die Entscheidungen sind immer im Interesse der erfolgreichen Durchsetzung
 

der Politik der Partei- und Staatsfuhrung zu treffen.
 

Sicherheitsuberprufungen sind ein wichtiger Bestandteil der politisch-operativen Ar


beit der operativen Diensteinheiten des MiS und planmaliig, in abgestimmter Zusam


menarbeit der Diensteinheiten und im engen politisch-operativen Zuammenwirken mit
 

den anderen zustandigen Organen und Einrichtungen bzw. gesellschaftlichen Organi


sationen durchzufuhren.
 

Die Ergebnisse der Sicherheitsuberprufungen sind zugleich fur die Einschatzung der
 

politisch-operativen Lage im Verantwortungsbereich und die Losung anderer politisch


operativer Aufgaben zu nutzen.
 

Die weitere Durchsetzung der offensiven Politik der Partei- und Staatsftihrung unter
 

den Bedingungen der Verscharfung des intemationalen Klassenkampfes und der ver


starkten subversiven Angriffe des Gegners erfordert bei weiterhin steigender Anzahl
 

die Erhohung der Qualitat der Sicherheitsuberprufungen durch aIle operativen Dienst


einheiten.
 

Damit ist in allen Verantwortungsbereichen ein wichtiger Beitrag zur Erhohung der
 

Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit und zur konsequenten Durchsetzung der
 

Politik der Partei- und Staatsfuhrung zu leisten.
 

1. Die politisch-operative Zielstellung von Sicherheitsuberprufungen 

Sicherheitsuberprufungen sind durchzufuhren zu Personen, denen sicherheitspolitisch
 

bedeutsame Aufgaben, Funktionen, Befugnisse und Vollmachten ubertragen bzw. de


nen sicherheitspolitisch bedeutsame Erlaubnisse und Genehmigungen erteilt werden
 

sollen.
 

Sicherheitsuberprufungen sind politisch-operative Uberprufungsmabnahmen des MiS.
 

Durch den zielgerichteten Einsatz der operativen Krafte und Mittel sowie die Auswer


tung gespeicherter und von anderen staatlichen Organen und Einrichtungen bzw. ge
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seIlschaftlichen Organisationen erarbeiteter Infonnationen sind aIle erforderlichen In


fonnationen zu der zu uberprufenden Person, zuihrem Umgangskreis und ihren Ver


bindungen zu erarbeiten bzw. zusammenzufuhren, die eine Einschatzung der sicher


heitspolitischen Eignung gemaf den an sie zu stellenden sicherheitspolitischen Anfor


derungen ermoglichen.
 

Zum Abschluss jeder Sicherheitsuberprufung ist die Entscheidung zu treffen, ob dem
 

vorgesehenen Einsatz bzw. der Erteilung der Erlaubnis oder Genehmigung zugestimmt
 

werden kann.
 

Die politisch-operative ZielsteIlung der Sicherheitsuberprufung besteht darin,
 

zu gewahrleisten, dass sicherheitspolitisch bedeutsame Aufgaben, Funktionen,
 

Befugnisse und VoIlmachten bzw. Erlaubnisse und Genehmigungen nur solchen
 

Personen ubertragen bzw. erteilt werden, die den sicherheitspolitischen Anforde


rungen unter den jeweiligen Lagebedingungen gerecht werden,
 

vorbeugend zu verhindem, dass durch ein Eindringen des Gegners bzw. feindlich


negativer und anderer sicherheitspolitisch ungeeigneter Personen in sicherheits


politisch bedeutsame Positionen und Bereiche politische, ideologische und mate


rieIle Schaden und Gefahren entstehen konnen.
 

Die politisch-operative ZielsteIlung ist in Abhangigkeit von der jeweils zu ubertragen


den Aufgabe, Funktion, Befugnis, VoIlmacht bzw. zu erteilenden Erlaubnis oder Ge


nehmigung, dem vorgesehenen Einsatzbereich sowie den sich dadurch objektiv erge


benden Moglichkeiten des Missbrauchs zu prazisieren.
 

Ausgehend vom jeweiligen Grund der Einleitung sind Sicherheitsuberprufungen auf
 

solche politisch-operativen Erfordemisse zu konzentrieren, wie auf die vorbeugende
 

Verhinderung
 

des Missbrauchs staatlicher oder geseIlschaftlicher Funktionen,
 

des ungesetzlichen Verlassens der DDR,
 

des Verrates, der unbefugten Offenbarung und des fahrlassigen Umgangs mit
 

Staatsgeheimnissen u. a. geheimzuhaltenden Infonnationen und Gegenstanden,
 

von Gefahren fur die Sicherheit und Ordnung vor allem in Bereichen mit hohen
 

Sicherheitserfordemissen und beim Umgang mit Waffen und Sprengmitteln sowie
 

mit Giften u. a. gefahrlichen Stoffen,
 

des Eindringens feindlich-negativer bzw. ungeeigneter Personen in andere Schutz


. und Sicherheitsorgane sowie in andere gesellschaftliche Bereiche mit hohen Si


cherheitserfordemissen.
 

2. Die Einleitung von Sicherheitsuberprufungen 

Sicherheitsuberprufungen sind einzuleiten, wenn 

durch staatliche Anordnungen das jeweilige staatliche oder wirtschaftsleitende 

Organ, das Kombinat, der Betrieb, die Einrichtung oder die geseIlschaftliche Or

ganisation verpflichtet ist bzw. durch Vereinbarung mit der zustandigen Dienst



400
 

einheit des MfS festgelegt wurde, fttr den vorgesehenen Einsatz von Personen die
 

Zustimmung des MfS einzuholen,
 

im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Einsatz oder der zu erteilenden Erlaub


nis bzw. Genehmigung gemaf einer dienstlichen Bestinunung oder Weisung im
 

MfS die Durchfuhrung von Sicherheitsiiberpriifungen festgelegt ist,
 

aufgrund spezifischer sicherheitspolitischer Erfordernisse durch den Leiter der
 

operativen Diensteinheit die Entscheidung zur Durchfuhrung von Sicherheits


uberprufungen getroffen wurde.
 

Die zu uberprufenden Personen konnen durch staatliche Leiter oder Funktionare ge

sellschaftlicher Organisationen ausgewahlt und vorgeschlagen werden, durch Bewer

bung fur die entsprechende Tatigkeit oder durch Antragstellung auf eine bestimmte 

Erlaubnis bzw. Genehmigung sowie durch die politisch-operative Sicherung des Ver

antwortungsbereiches bekannt werden. 

3.	 Die Herausarbeitung und Bestimmung der sicherheitspolitischen An
forderungen an die jeweils zu uberprtlfende Person und die Festle
gung des Infonnationsbedarfs 

Ais Voraussetzung fur das differenzierte und zielgerichtete Erarbeiten der erforderli


chen Informationen sind, ausgehend von der jeweils zu iibertragenden sicherheitspoli


tisch bedeutsamen Aufgabe, Funktion, Befugnis, Vollmacht bzw. zu erteilenden Er


laubnis oder Genehmigung, dem vorgesehenen Einsatzbereich und den jeweiligen La


gebedingungen, gemaf den Festlegungen unter den Ziffem 3.1 bis 3.3 die an die zu
 

uberprufende Person zu stellenden konkreten sicherheitspolitischen Anforderungen
 

verantwortungsbewusst herauszuarbeiten und der sich daraus ergebende Informations


bedarf festzulegen.
 

Hierbei sind besonders zu beachten:
 

grundlegende sicherheitspolitische Anforderungen, die bei allen Sicherheitsiiber


prufungen zu stellen sind,
 

spezifische sicherheitspolitische Anforderungen, die bei bestimmten Sicher


heitsiiberpriifungen vorrangig zu stellen sind,
 

weitere Kriterien, die im jeweiligen Einzelfall zu beriicksichtigen sind.
 

3.1	 Grundlegende sicherheitspolitische Anforderungen, die bei allen Sicher

heitsuberprufungen zu stellen sind 

In Ubereinstimmung mit der politisch-operativen Zielstellung der Sicherheitsiiberprii

fung sind an alle zu iiberpriifenden Personen folgende grundlegende sicherheitspoliti

sche Anforderungen zu stellen: 

positive oder zumindest loyale Einstellung zum sozialistischen Staat und zur ge

sellschaftlichen Entwicklung in der DDR; 
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ablehnende Einstellung gegenuber feindlichen und anderen negativen Aktivitaten,
 

Erscheinungen und Einflussen;
 

strikte Einhaltung des sozialistischen Rechts;
 

keine Verhaltens- und Lebensweisen, die dem Gegner als Ansatzpunkte fur Kon


taktaufnahmen und subversive Aktivitaten dienen konnten;
 

keine engen Kontakte und Verbindungen zu Personen, die eine feindlich-negative
 

Einstellung haben.
 

Wird unabhangig vom Grund der Einleitung eine zu uberprufende Person diesen 

grundlegenden sicherheitspolitischen Anforderungen nicht gerecht, ist keine Zustim

mung zu erteilen. Eine weitere Prufung der sicherheitspolitischen Eignung ist nicht 

erforderlich. Die Einleitung erforderlicher politisch-operativer MaBnahmen ist zu pru

fen. 

3.2	 Spezifische sicherheitspolitische Anforderungen, diebei bestimmten Si

cherheitsuberprufungen vorrangig zu stellen sind 

1m Zusammenhang mit den fur alle Sicherheitsuberprufungen geltenden grundlegen


den sicherheitspolitischen Anforderungen sind weitere spezifische sicherheitspolitische
 

Anforderungen zu beachten, von deren Erfullung die Gewahrleistung der staatlichen
 

Sicherheit in besonderem MaBe beeinflusst wird. Diese ergeben sich aus der zu uber


tragenden Aufgabe bzw. zu erteilenden Erlaubnis oder Genehmigung, dem vorgesehe


nen Einsatzbereich und den sich daraus objektiv ergebenden Moglichkeiten des Miss


brauchs.
 

Die unter den Ziffem 3.2.1 bis 3.2.6 gestellten spezifischen sicherheitspolitischen An


forderungen konnen im jeweiligen Fall in unterschiedlicher Kombination fur eine Si


cherheitsuberprufung zutreffen und sind entsprechend zu beriicksichtigen.
 

3.2.1 Sicherheitsuberprufungen zu Personen, die in sicherheitspolitisch bedeutsamen 

staatlichen und gesellschaftlichen Funktionentatig werden sollen und damit be

deutsame Entscheidungsbefugnisse bzw. Einflussmoglichkeiten auf bestimmte 

gesellschaftliche Bereiche ubertragen bekommen 

An die zu uberprufenden Personen sind vorrangig folgende sicherheitspolitische An

forderungen zu stellen: 

durch Auftreten, Verhalten und erbrachte Leistungen besonders in Bewahrungs

situationen nachgewiesene politische Zuverlassigkeit; 

Bereitschaft und Fahigkeit zur konsequenten Durchsetzung der Politik der Partei

und Staatsfuhrung; 

konsequentes und unduldsames Verhalten gegenuber Rechtsverletzungen und sie 

begunstigende Bedingungen, politische Wachsamkeit gegenuber feindlich-nega

tiven Aktivitaten, gegnerischen Kontaktversuchenund Erscheinungsformen der 

politisch-ideologischen Diversion; 
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vorbildliches und moralisch sauberes Verhalten im Arbeits-, Wohn- und Freizeit

bereich; 

kaderpolitische Eignung gemaB der vorgesehenen Funktion. 

Dem vorgesehenen Einsatz von Personen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, 

ist nicht zuzustimmen. 

3.2.2 Sicherheitsuberprufungen zu Personen, bei denen aus unterschiedlichen Grunden 

Reisen nach nichtsozialistischen Staaten, nach anderen politisch-operativ interes

sierenden Staaten oder nach Westberlin beabsichtigt sind, die eine Erlaubnis 

bzw. Genehmigung zum Aufenthalt im Schutzstreifen an der Staatsgrenze zur 

BRD und in besonders gefahrdeten Bereichen des Grenzgebietes zu Westberlin 

bzw. zum Befahren der Seegewasser auBerhalb der Grenzzonen der DDR erhal

ten oder die eine Tatigkeit ausfiihren solIen, die objektiv Moglichkeiten zum wi

derrechtlichen Passieren der Staatsgrenze bietet (z. B. mit Luft- und Wasserfahr

zeugen) 

An die zu uberprufenden Personen sind unter Beachtung der stark differenzierten si

cherheitspolitischen Bedeutsamkeit und der objektiven Moglichkeiten des Missbrauchs 

vorrangig folgende sicherheitspolitische Anforderungen zu stelIen: 

Bindung an die gesellschaftlichen Verhaltnisse in der DDR, Wertschatzung der
 

sozialen Sicherheit, grundsatzliche Ubereinstimmung personlicher und geselI


schaftlicher Interessen, Ubereinstimmung von Wort und Tat;
 

Bindung an die Familie, an Verwandte und Freunde, an die berufliche Tatigkeit
 

und das Arbeitskollektiv;
 

Personlichkeitsmerkmale, die den Schluss zulassen, dass feindlich-negativen Be


einflussungs-, Korruptions- und Missbrauchsversuchen widerstanden wird;
 

Personlichkeitseigenschaften, die erwarten lassen, dass zu verwandtschaftlichen
 

u. a. privaten Verbindungen nach nichtsozialistischen Staaten bzw. Westberlin ei


ne gefestigte positive Einstellung als Burger der DDR eingenommen wird. (Dabei
 

beachten: mogliche Einflusse von Personen, die ungesetzlich oder durch Uber


siedlung die DDR verlassen haben, mogliche berufliche Entwicklungs- und Ver


dienstmoglichkeiten bei Nichtruckkehr, Erlangen von Erbschaften u. a. Vermo


genswerten im Ausland.);
 

Bindung an vorhandene materielle Werte, wie Wohnungseinrichtungen, Fahrzeu


ge, Wochenendgrundstucke, Erspamisse u. a. Vermogenswerte;
 

Bindung an ideelIe Werte, wie gesellschaftliche Auszeichnungen und Anerken


nung, berufliche und familiare Traditionen, Heimatverbundenheit u. dgl.
 

Dem vorgesehenen Einsatz bzw. der Erteilung der vorgesehenen Erlaubnis oder Ge

nehmigung ist bei Personen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen sowie bei 

Feststellung von Hinweisen auf Absichten zum ungesetzlichen Verlassen der DDR 
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bzw. auf Ubersiedlungsabsichten und bei Vorliegen von Konfliktsituationen nicht zu


zustimmen.
 

Dem Einsatz als Reise- oder Auslandskader (einschlieBlich Ehepartner) ist nur zuzu- .
 

stimmen, wenn bei den betreffenden Personen eine hohe politische Zuverlassigkeit
 

vorliegt undein wurdiges Vertreten der DDR im Ausland erwartet werden kann.
 

Der Erteilung von Erlaubnissen bzw. Genehmigungen zum Aufenthalt
 

im Grenzgebiet zur BRD auBerhalb des Schutzstreifens,
 

im Grenzgebiet zu Westberlin auBerhalb der besonders gefahrdeten Bereiche so


wie
 

zur Losung volkswirtschaftlicher Aufgaben in festgelegten Bereichen auBerhalb
 

des Grenzgebietes zu Westberlin, in denen besondere Sicherheitserfordemisse
 

vorliegen,
 

ist nicht zuzustimmen, wenn Hinweise auf Absichten zum ungesetzlichen Verlassen 

der DDR oder auf Ubersiedlungsabsichten vorliegen bzw. wenn von der betreffenden 

Person feindlich-negative Handlungen oder andere Gefahren fur die Sicherheit und 

Ordnung im Grenzgebiet ausgehen konnen. 

3.2.3 Sicherheitsuberprufungen zu Personen, denen Staatsgeheimnisse oder andere 

geheimzuhaltende Informationen oder Gegenstande anvertraut werden sollen 

An die zu uberprufenden Personen sind unter Berucksichtigung des vorgesehenen Ge

heimhaltungsgrades bzw. der konkreten Bedeutung der geheimzuhaltenden Informa

tionen und Gegenstande vorrangig folgende sicherheitspolitische Anforderungen zu 

stellen: 

gefestigte positive Einstellung zum sozialistischen Staat und zur gesellschaftli


chen Entwicklung in der DDR;
 

Einsicht und Bereitschaft zur unbedingten Wahrung von Staatsgeheimnissen u. a.
 

geheimzuhaltenden Informationen gegenuber unbefugten Personen;
 

Wachsamkeit gegenuber allen Versuchen unberechtigter Personen, Kenntnis uber
 

Staatsgeheimnisse oder andere geheimzuhaltende Informationen oder Gegenstan


de zu erlangen;
 

Verschwiegenheit uber anvertraute Informationen und interne Angelegenheiten im
 

beruflichen und privaten Bereich;
 

Standhaftigkeit gegenuber Versuchen der Korruption u. a. Methoden einer feind


lich-negativen Einflussnahme;
 

disziplinierter und pflichtbewusster Umgang mit dienstlichen Unterlagen u. a.
 

Materialien;
 

Bereitschaft zum Verzicht bzw. zur Meldung und zum Abbruch privater Verbin


dungen und Kontakte nach nichtsozialistischen Staaten und Westberlin sowie Be


reitschaft zum Verzicht auf private Reisen nach nichtsozialistischen Staaten und
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Westberlin, differenziert gemaf den dafur geltenden Rechtsvorschriften, em

schlieBlich durch im Haushalt lebende Angehorige, 

Dem vorgesehenen Einsatz von Personen als Geheimnistrager, die diesen sicherheits

politischen Anforderungen nicht gerecht werden oder bei denen Personlichkeitseigen

schaften, wie ubersteigertes Geltungsbedurfnis, Schwatzhaftigkeit, Prahlsucht, Ober

flachlichkeit oder leichtfertiges Handeln festgestellt werden, ist nicht zuzustimmen. 

3.2.4 Sicherheitsuberprufungen zu Personen, die in Bereichen mit hohen Sicherheitser

fordemissen zum Einsatz kommen sollen, denen im Zusammenhang mit dem 

Umgang mit Waffen, Sprengmitteln, Giften u. a. gefahrlichen Stoffen Erlaubnis

se oder Genehmigungen erteilt oder denen andere zur Gewahrleistung von Si

cherheit und Ordnung bedeutsame Aufgaben ubertragen werden sollen 

An die zu uberprufenden Personen sind vorrangig folgende sicherheitspolitische An

forderungen zu stellen: 

positive Einstellung zur Durchsetzung des sozialistischen Rechts und Bereitschaft 

zur standigen Gewahrleistung von Sicherheit und Ordnung; 

konsequentes und unduldsames Auftreten gegeniiber Rechtsverletzungen; 

besondere Auspragung so1cher Personlichkeitseigenschaften, wie Diszipliniert

heit, Zuverlassigkeit, Gewissenhaftigkeit und Pflichtbewusstsein bzw. einer sol

chen Einstellung, die ein leichtfertiges Handeln, z. B. beim Umgangmit Waffen 

und Sprengmitteln sowie mit Giften u. a. gefahrlichen Stoffen, weitgehend aus

schlieBt; 

vorbildliche Erfullung beruflicher Pflichten u. a. iibertragener Aufgaben uber ei

nen langeren Zeitraum. 

Dem vorgesehenen Einsatz bzw. der Erteilung der vorgesehenen Erlaubnis oder Ge

nehmigung ist bei Personen, die diesen Anforderungen nicht gerecht werden, sowie bei 

Feststellung von Hinweisen auf Gleichgiiltigkeit und Oberflachlichkeit bei der Wahr

nehmung iibertragener pflichten nicht zuzustimmen. 

3.2.5 Sicherheitsuberprufungen zu Personen, denen in anderen Schutz- und Sicher

heitsorganen sicherheitspolitisch bedeutsame Aufgaben iibertragen werden sollen 

An die zu uberprufenden Personen sind vorrangig folgende sicherheitspolitische An

forderungen zu steIlen: 

eine gefestigte positive Einstellung zum sozialistischen Staat und zur gesell


schaftlichen Entwicklung in der DDR;
 

die Bereitschaft, die sozialistische Staatsmacht und die gesellschaftliche Ent


wicklung gegen alle feindlichen Angriffe zuverlassig zu schiitzen;
 

eine positive Einstellung zur Sowjetunion und zu den anderen Staaten der sozialis


tischen Staatengemeinschaft sowie zur Militar- und Sicherheitspolitik der Mit


gliedstaaten des Warschauer Vertrages;
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die positive Einstellung zur militarischen Disziplinund die Bereitschaft zur kon


sequenten Erftillung ubertragener Ptlichten und Aufgaben sowie erteilter Befehle
 

und Weisungen;
 

die Bereitschaft zur konsequenten Bekampfung von Rechtsverletzungen sowie die
 

vorbildliche Einhaltung des sozialistischen Rechts;
 

die Bereitschaft zum Verzicht auf alle Verbindungen und Kontakte zu Personen
 

aus nichtsozialistischen Staaten und Westberlin.
 

Steht der vorgesehene Einsatz in einem Schutz- und Sicherheitsorgan im engen Zu


sammenhang mit der Sicherung der Staatsgrenze, mit dem Einsatz in den Grenzgebie


ten, mit dem Dienst auf Luft- und Wasserfahrzeugen, mit der Wahrung wichtiger mi


litarischer Geheimnisse oder mit der Sicherung vonWaffen, Munition, Kampfstoffen
 

und militarischem.Gerat, sind an die zu uberprufenden Personen zugleich die unter den
 

Ziffern 3.2.2 bis 3.2.4 festgelegten spezifischen sicherheitspolitischen Anforderungen
 

zu stellen.
 

Werden .zu uberprufende Personen diesen sicherheitspolitischen Anforderungen nicht
 

gerecht, ist dem vorgesehenen Einsatz nicht zuzustimmen.
 

3.2.6 Sicherheitsuberprufungen	 zu Personen, die die DDR auf dem Gebiet des 

Leistungssports international vertreten und reprasentieren sollen 

An die zu uberprufenden Personen sind unter Beachtung der Festlegungen in der 

Dienstanweisung Nr. 4/71 1 vorrangig folgende sicherheitspolitische Anforderungen zu 

stellen: 

Bereitschaft, auf Versuche feindlich-negativer Beeinflussung sowie der Verlei


tung zum Verrat an der DDR ablehnend zu reagieren und das Vorhandensein einer
 

festen Bindung an die DDR gemaf den Festlegungen unter der Ziffer 3.2.2 bei
 

Berucksichtigung der sich aus den Tendenzen der Kommerzialisierung des Leis


tungssports in nichtsozialistischen Staaten ergebenden materiellen Angebote, dif


ferenziert entsprechend der Sportart, sportlichen Perspektive, moglichen Profi


Vertragen;
 

Bereitschaft zur Wahrung geheimzuhaltender Informationen tiber Mittel und Me


thoden der Ausbildung von Leistungssportlern, die Entwicklung der Sportmedizin
 

und der Sportwissenschaft;
 

Bereitschaft zum Erzielen sportlicher Hochstleistungen bzw. zur Entwicklung und
 

Erziehung leistungsfahiger Sportler im Interesse der Erhohung des internationalen
 

Ansehens der DDR;
 

Bereitschaft, durch diszipliniertes, bescheidenes und prinzipienfestes Auftreten im
 

Ausland sowie durch sportlich faires Verhalten die DDR wurdig zu vertreten;
 

Dienstanweisung 4/71: Politisch-operative Arbeit im Bereich Korperkultur und Sport (BStU, MfS, 
BdL-Dok. 1460). 
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Unterordnungpersonlicher Interessen und Bediirfnisse unter die sportliche Ziel

stellungund die gesellschaftlichen Interessen. 

Dem Einsatz in nichtsozialistischen Staaten und Westberlin von Personen, die diesen 

sicherheitspolitischen Anforderungen nicht gerecht werden, insbesondere wenn Hin

weise vorliegen, dass sie materiellen Angeboten bzw. Korruptionsversuchen feindlich

negativer Krafte nicht widerstehen konnten, ist nicht zuzustimmen. 

3.3	 Weitere Kriterien, die bei der Herausarbeitung und Bestimmung der kon

kreten sicherheitspolitischen Anforderungen im jeweiligen Einzelfall zu 

berucksichtigen sind 

Ausgehend von der jeweils zu ubertragenden sicherheitspolitisch bedeutsamen Aufga


be, Funktion, Befugnis, Vollmacht bzw. zu erteilenden Erlaubnis oder Genehmigung,
 

dem vorgesehenen Einsatzbereich und den jeweiligen Lagebedingungen sind unter
 

Beriicksichtigung der grundlegenden sowie der bei bestimmten Sicherheitsuberprufun


gen vorrangig zu stellenden spezifischen sicherheitspolitischen Anforderungen in je


dem Einzelfall die konkreten sicherheitspolitischen Anforderungen und der dement


sprechende Informationsbedarf herauszuarbeiten.
 

Dabei sind folgende Kriterien zu beachten:
 

Die konkrete sicherheitspolitische Bedeutsamkeit des vorgesehenen Einsatzes, der
 

zu losenden Aufgaben bzw. der zu erteilenden Erlaubnis oder Genehmigung. Aus
 

der objektiven Einschatzung der auch innerhalb bestimmter Sicherheitsuberpru


fungen stark differenzierten sicherheitspolitischen Bedeutsamkeit sind die an die
 

jeweilige Person zu stellenden konkreten sicherheitspolitischen Anforderungen
 

und Mallstabe fur ihre Durchsetzung abzuleiten.
 

Das gegenwartige und zu erwartende Interesse des Gegners an der Person sowie
 

die objektiven Moglichkeiten des Gegners zu ihrer Beeinflussung und zu deren
 

Missbrauch.
 

Aus dieser Einschatzung ist abzuleiten, welchen sicherheitspolitischen Anforde


rungen die jeweilige Person besonders entsprechen muss, damit gegen sie gerich


tete feindlich-negative Aktivitaten unwirksam bleiben.
 

Mogliche politische, ideologische und materielle Schaden bzw. Gefahren fur die
 

DDR, die als Folge des Fehlverhaltens der zu uberprufenden Person eintreten
 

konnten,
 

Hierbei sind erforderliche sicherheitspolitische Anforderungen zur vorbeugenden
 

Verhinderung, insbesondere schwerwiegender Schaden, abzuleiten bzw. zu prazi


sieren.
 

Die aktuellen und zu erwartenden Bedingungen, die auf die zu uberprufende Per


son beim vorgesehenen Einsatz bzw. im Falle der Erteilung der Erlaubnis oder
 

Genehmigung einwirken und das Verhalten beeinflussen konnen,
 

Hierbei sind einzubeziehen:
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•	 Bedingungen, die sich im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Einsatz

bzw. Aufenthaltsort bzw. -land ergeben, 

•	 Charakter und.Dauer des Einsatzes bzw. des Aufenthaltes sowie Wirksam

werden als Einzelperson oder mit Ehepartner bzw. als Angehoriger eines 

Kollektivs oder einer Delegation, 

Einflussmoglichkeiten feindlich-negativer und positiver Krafte, 

•	 Moglichkeiten zu feindlich-negativen u. a. rechtswidrigen Handlungen, 

•	 Moglichkeiten der Kontrolle sowie des Verhinderns feindlich-negativer u. a. 

rechtswidriger Handlungen durch operative Krafte des MfS oderpositive 

Krafte anderer Organe. 

In der Vergangenheit bzw. gegenwartig vorhandene offizielle oder inoffizielle 

Beziehungen der zu uberprufenden Person zum MfS bzw. zu anderen Schutz- und 

Sicherheitsorganen. Hierbei sind besonders die gezeigte Bereitschaft zur Unter

stiitzung, die Ehrlichkeit und Zuverlassigkeit, die erbrachten Leistungen und 

mogliche Gefahren fur die Sicherheit der Person, vor allem bei Reisen nach 

nichtsozialistischen Staaten und Westberlin, zu beriicksichtigen. 

Weiter ist herauszuarbeiten, welche Angehorigen und sonstigen Verbindungen der zu 

uberprufenden Person gemaf den Festlegungen in anderendienstlichen Bestimmungen 

oder aufgrund von sicherheitspolitischen Erfordernissen im Einzelfall in die Sicher

heitsuberprufung einzubeziehen sind und welche weiteren Probleme (z. B. kaderpoliti

sche Erfordernisse) bei der zu treffenden Entscheidung beachtet werden mussen. 

4.	 Verantwortlichkeit fur die Einleitung und Durchfuhrung von Sicher
heitsuberprufungen sowie fur das Treffen der Entscheidung 

4.1	 Verantwortlichkeit fur die Einleitung von Sicherheitsuberprufungen 

Verantwortlich fur das Einleiten von Sicherheitsuberprufungen ist der Leiter der 

Diensteinheit, die fur die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, Kombinate, Be

triebe und Einrichtungen bzw. gesellschaftlichen Organisationen, denen die Ubertra

gung sicherheitspolitisch bedeutsamer Aufgaben, Funktionen, Befugnisse oder Voll

machten bzw. die Erteilung sicherheitspolitisch bedeutsamer Erlaubnisse oder Geneh

migungen obliegt, zustandig ist. 

Ist die zu uberprufende Person fur eine andere Diensteinheit aktiv erfasst oder arbeitet 

bzw. wohnt diese im Verantwortungsbereich einer anderen Diensteinheit, hat der Lei

ter der fur die Einleitung der Sicherheitsuberpntfung verantwortlichen Diensteinheit 

gemaf Ziffer 4.2 den Leitern dieser Diensteinheiten die zur Durchfuhrung der Sicher

heitsuberprufung bzw. die zur Realisierung von notwendigen Uberprufungsmafmah

men erforderlichen Informationen zu ubermitteln: 

Personalien, Arbeitsstelle und gegenwartige Tatigkeit der zu uberprttfenden Per

sonen; 
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Grunde fur das Einleiten der Sicherheitsuberprufung;
 

sicherheitspolitische Anforderungen, die sich aus Besonderheiten des vorgesehe


nen Einsatzes bzw. der zu erteilenden Erlaubnis oder Genehmigung ergeben und
 

nicht durch die durchfuhrende oder einbezogene Diensteinheit selbststandig ab


geleitet werden konnen;
 

Hinweise auf bereits vorliegende Informationen als eine Grundlage fur gezielte
 

Uberprufungsmabnahmen und zur Vermeidung von Doppelarbeit;
 

Hinweise auf weitere Diensteinheiten, die bereits in die Durchfuhrung der Sicher


heitsuberprufung einbezogen wurden;
 

Form und Termin fur die Ubersendung der Ergebnisse der Sicherheitsuberpru


fungo
 

4.2 Verantwortlichkeit fur die Durchfiihrung von Sicherheitsuberprufungen 

Fur die Durchfuhrung von Sicherheitsuberprufungen zu aktiv erfassten Personen ist die
 

Diensteinheit verantwortlich, fur die die Person aktiv erfasst ist, soweit andere dienstli


che Bestimmungen keine anderen Festlegungen enthalten bzw. keine anderen Verein


barungen zwischen den Diensteinheiten getroffen wurden.
 

Wenn andere Festlegungen bestehen bzw. andere Vereinbarungen getroffen wurden,
 

hat die Diensteinheit, fur die eine aktive Erfassung besteht, zu gewahrleisten, dass die
 

bei ihr vorhandenen und fur die Sicherheitsuberprufung erforderlichen Informationen
 

der durchfuhrenden Diensteinheit zur Kenntnis gelangen und festzulegen, welche
 

Uberprufungsmalmahmen durchgefuhrt bzw. nicht durchgefuhrt werden konnen,
 

Fur die Durchfuhrung von Sicherheitsuberprufungen zu Personen, die nicht aktiv er


fasst sind, ist die objektmaliig bzw. territorial zustandige Diensteinheit verantwortlich.
 

Die Verantwortlichkeit fur die Durchfuhrung umfasst die Erarbeitung aller fur die zu
 

treffenden Entscheidungen notwendigen Informationen zu der zu uberprufenden Per


son und - soweit erforderlich - zu deren Angehorigen und Verbindungen.
 

Der Leiter der fur die Durchfuhrung der Sicherheitsuberprufung verantwortlichen
 

Diensteinheit ist, wenn Uberprufungsmabnahmen im Verantwortungsbereich anderer
 

operativer Diensteinheiten durchzufuhren sind, berechtigt, diese Diensteinheiten zu
 

ersuchen, gemaB ihrer Zustandigkeit die erforderlichen MaBnahmen durchzufuhren
 

bzw. Stellungnahmen einzuholen (z. B. bei Kaderorganen von Schutz- und Sicher


heitsorganen, bei denen Angehorige der zu uberprufenden Person tatig sind). Dazu
 

sind die konkrete Aufgabenstellung, Hinweise auf bereits vorliegende Informationen,
 

der Informationsbedarfund die Terminvorgabe zu ubermitteln.
 

4.3 Verantwortlichkeit fur die Entscheidung 

Grundsatzlich hat der Leiter der fur das Einleiten der Sicherheitsuberprufung verant

wortlichen Diensteinheit die Entscheidung uber die Zustimmung oder Nichtzustim

mung fur den vorgesehenen Einsatz bzw. die zu erteilende Erlaubnis oder Genehmi
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gung zu treffen, sofem andere dienstliche Bestimmungen und Weisungen keine ande


ren Festlegungen enthalten.
 

Die in die Sicherheitsuberprufung einbezogenen Diensteinheiten haben festgestellte
 

Ausschlielsungsgrunde bzw. von ihnen erarbeitete, fur die Entscheidung wesentliche
 

Gesichtspunkte der fur die Durchfuhrung verantwortlichen Diensteinheit zu ubermit


teln.
 

Die fur die Durchfuhrung der Sicherheitsuberprufung verantwortliche Diensteinheit
 

hat alle Uberprufungsergebnissc und fur die Entscheidung wesentlichen Gesichts


punkte zusammenzufassen. Der Leiter hat die fur die Entscheidung bedeutsamen Uber


pliifungsergebnisse mit seinem Entscheidungsvorschlag der einleitenden Diensteinheit
 

zu ubermitteln. Erarbeitete Hinweise aufunmittelbar drohende Gefahren wie Vorberei


tungshandlungen zum ungesetzlichen Verlassen u. a. politisch-operativ bedeutsame
 

Feststellungensind der einleitenden Diensteinheit sofort mitzuteilen.
 

5.	 Die Erarbeitung, Zusammenfiihrung und Einschatzung erforderlicher 
Informationen fur die zu treffende Entscheidung 

Ausgehend von den jeweils konkreten sicherheitspolitischen Anforderungen sind die 

fur eine objektive Einschatzung der sicherheitspolitischen Eignung erforderlichen In

formationen zu erarbeiten bzw. zusammenzufuhren, Dazu sind alle Moglichkeiten zu 

nutzen und die gespeicherten Informationen auszuwerten. 

Die erforderlichenInformationen sind zielstrebig durch den Einsatz aller operativen 

Krafte und Mittel, vorrangig durch den zielgerichteten personenbezogenen Einsatz der 

IM undGMS in den Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereichen, zu erarbeiten. 

Zur Gewahrleistungdes rationellen und differenzierten Einsatzes der operativen Krafte 

und Mittel sowie zur Vermeidung von Doppelarbeit ist gewissenhaft zu prufen, welche 

der von den anderen staatlichen Organen und Einrichtungen bzw. gesellschaftlichen 

Organisationen in Wahmehmung ihrer Verantwortung zur Durchsetzung der entspre

chenden Rechtsvorschriften erarbeiteten Hinweise zur Klarung der Frage »Wer ist 

wer? « genutzt werden konnen. 

Werden bei Sicherheitsuberprufungen Fakten festgestelIt, die gemaf dieser Richtlinie, 

anderen dienstlichen Bestimmungen und Weisungen oder staatlichen Regelungen als 

Ausschlielsungsgrunde gelten, ist eine ablehnende Entscheidung zu treffen. 

5.1	 Die Speicheriiberpriifung 

Personen, zu denen Sicherheitsuberprufungen durchgefuhrt werden und einzubezie

hende Angehorige und Verbindungen sind grundsatzlich zu uberprufen 
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in der Abteilung XII des MfS gemaf DienstanweisungNr. 2/81 2,
 

in der VSH-Kartei der einleitenden, durchfiihrenden und einbezogenen Dienstein


heit,
 

im Reisedatenspeicher der Hauptabteilung VI gcmaf der Ordnung Nr. 4/803,
 

in den Speichem der Abteilungen M und Abteilungen PZF.
 

Zur Zusammenfuhrung und Auswertung weiterer erforderlicher gespeicherter Infor

mationen entsprechend dem festgelegten Informationsbedarf sind differenziert und 

zielgerichtet weitere Speicher des MfS gemaB der Ordnung Nr. 9/804 sowie Speicher 

der DVP, der Zollverwaltung der DDR und weiterer Organe und Einrichtungen, wie 

die Karteien der Amter fur Arbeit, zu nutzen. 

Die Uberprufung der betreffenden Personen in den zentralen Speichem hat durch die 

einleitende Diensteinheit zu erfolgen. Die Ergebnisse sind - soweit das zutrifft und 

erforderlich ist - an die durchfuhrende bzw. an die einbezogene Diensteinheit zu 

ubermitteln. Werden der durchfuhrenden bzw. einbezogenen Diensteinheit weitere 

Personen bekannt, die in die Sicherheitsuberprufung einzubeziehen sind, hat diese die 

Uberprufung zu veranlassen. 

5.2	 Die Nutzung der von anderen staatlichen und wirtschaftsleitenden Orga
nen, Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen bzw. gesellschaftlichen 

Organisationen erarbeiteten Uberprufungsergebnisse 

Von den Leitem der fur die Einleitung der Sicherheitsuberprtifungen zustandigen ope

rativen Diensteinheiten ist auf die fur den Einsatz der Personen bzw. fur die Erteilung 

der Erlaubnisse bzw. Genehmigungen verantwortlichen staatlichen Organe und Ein

richtungen bzw. gesellschaftlichen Organisationen Einfluss zu nehmen, dass deren 

Ubcrprufungscrgebnisse zur Begrundung des vorgesehenen Einsatzes, der Erteilung 

der Erlaubnis oder Genehmigung vollstandig in schriftlicher Form ubergeben werden. 

Diese Informationen sind kritisch auf Wahrheitsgehalt, Aktualitat und Vollstandigkeit 

zu prufen, bei Notwendigkeit durch das jeweilige Organ vervollstandigen zu lassen 

und - soweit das zutrifft - der durchfuhrenden Diensteinheit zu ubergeben, 

Ausgehend von dieser Einschatzung und den Ergebnissen der Speicheruberprufung ist 

festzulegen, welche MaBnahmen zur Uberprufung der vorliegenden und zur Beschaf

fung weiterer erforderlicher Informationen gemaf den konkreten sicherheitspolitischen 

Anforderungen einzuleiten sind. 

2	 Dienstanweisung 2/81 v. 1.7.1981 zur einheitlichen Gestaltung der Erfassung und Uberprufung von 
Personen und Objekten, der Registrierung von Vorgangen und Akten sowie der Archivierung poli
tisch-operativen Schriftgutes in den Abteilungen XII (Dokument 41 in dieser Edition). 

3 Ordnung 4/80 v. 11.3.1980 (VVS 7/80): Auskunftsordnung zum grenziiberschreitenden Reisever
kehr (BStU, MfS, BdL-Dok. 7200). 

4 Ordnung 9/80 v. 20.6.1980: Sicherung der DDR-Auslandsvertretungen im Operationsgebiet (BStU, 
MfS, BdL-Dok. 4826). 
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Die weitere Nutzung offizieller Moglichkeiten dieser oder anderer Organe oder Ein

richtungen bzw.gesellschaftlicher Organisationen hat gemaf den Festlegungen unter 

den Ziffem 5.4.2 und 8. zu erfolgen. 

5.3	 Der Einsatz der 1M und GMS 

Der zielgerichtete und personenbezogene Einsatz der 1M und GMS ist auf die Erar


beitung solcher Informationen zu konzentrieren, dienicht offiziell bzw. nur mit kon


spirativen Kraften, Mitteln und Methoden beschafft werden konnen,
 

Die 1M und GMS sind zielgerichtet zu beauftragen und personenbezogen einzusetzen,
 

insbesondere zur
 

Erarbeitung von Informationen zu Verhaltensweisen und AuBerungen im Arbeits-,
 

Wohn- und Freizeitbereich, die begriindete Schlusse auf Motive fur Bewerbungen
 

und Antrage, auf politisch-ideologische Einstellungen und auf andere operativ be


deutsame Personlichkeitseigenschaften zulassen,
 

Erarbeitung von Informationen zu politisch-operativ bedeutsamen Personlich


keitsmerkmalen und Verhaltensweisen, die durch den Gegner als Ansatzpunkte
 

fur subversive Aktivitaten missbraucht werden konnen,
 

Feststellung von operativ bedeutsamen Kontakten und Verbindungen sowie zur
 

Aufklarung ihres Charakters,
 

Uberprufung der offiziell erarbeiteten Informationen und Klarungauftretender
 

Widerspruche bei den erarbeiteten bzw. zusammengefuhrten Informationen zur
 

Gewahrleistung wahrheitsgemafler Aussagen.
 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass dafur die 1M 

und GMS allseitig genutzt und. insbesondere die zum Einsatz gebracht werden, die 

aufgrund ihrer bestehenden oder relativ kurzfristig herstellbaren Kontakte zu den zu 

uberprufenden Personen in der Lage sind, die erforderlichen Informationen zu erar

beiten. Ausgehend von ihren konkreten Moglichkeiten sind auch zielgerichtet 1M in 

Schlusselpositionen zum Einsatz zu bringen. 

5.4	 Die Nutzung anderer operativer Krafte, Mittel und Methoden sowie offizi

eller.Moglichkeiten 

Zur Realisierung der Sicherheitsuberprufungen sind auch die anderen dem MiS zur
 

Verfugung stehenden operativen Krafte, Mittel und Methoden zielgerichtet, entspre


chend den Erfordemissen einzusetzen bzw. zu nutzen.
 

Uber den Einsatz bzw. die Anwendung spezieller operativer Krafte, Mittel und Metho


den haben die gemaf meinen dienstlichen Bestimmungen dazu befugten Leiter zu ent


scheiden.
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504.1 OperativeErmittlungen 

ZurGewinnungder erforderlichen Informationen aus dem Arbeits-, Wohn- und Frei

zeitbereich der zu uberprufenden Personen, ihrer Angehorigen und Verbindungen sind 

in Abhangigkeit von der Nutzung anderer Moglichkeiten operative Ermittlungen 

durchzufiihren. 

Den mit der Durchflihrung beauftragten Mitarbeitern bzw. Diensteinheiten sind kon

krete Vorgaben und Hinweise auf bereits vorhandene Informationen zu tibermitteln, 

insbesondere 

der konkrete Informationsbedarf gemaf den erforderlichen sicherheitspolitischen 

Anforderungen sowie 

Ausgangsinformationen, die eine qualifizierte Durchflihrung der operativen Er

mittlungen unter Einhaltung der Konspiration ermoglichen. 

Bei Notwendigkeit sind mit den ermittlungsflihrenden Diensteinheiten Absprachen zu
 

fiihren.
 

504.2 Die Nutzung offizieller Moglichkeiten
 

Offizielle Moglichkeiten sind entsprechend den konkreten politisch-operativen Erfor


dernissen zu nutzen.
 

Das sind insbesondere:
 

weitere Moglichkeiten der DVP sowie der anderen Organe des MdI, die sich vor

rangig ergeben aus 

•	 der Arbeit mit den inoffiziellen Kraften des Arbeitsgebietes I der Kriminal

polizei, 

•	 den Ergebnissen der operativen bzw. staatlichen Kontrolle gemaf der Dienst

vorschrift NT. 31/80 (Personenkontrollvorschrift) des Ministers des Innern 

und Chefs der DVP, 

•	 den Arbeitsergebnissen und Tatigkeiten der ABV, einschlie13lich ihrer frei

willigen Helfer, 

•	 den Ergebnissen der Tatigkeit der Dienstzweige Pass- und Meldewesen, der 

Schutzpolizei (Erlaubniswesen) usw.; 

Moglichkeiten der Zollverwaltung der DDR, Ergebnisse der zolldienstlichen Ar

beit und Erkenntnisse aus der Bearbeitung von Zoll- und Devisenstraftaten; 

die Moglichkeiten der Abteilungen Innere Angelegenheiten der Rate der Krei

se/Stadte; 

die Moglichkeiten der Amter fur Arbeit; 

die Moglichkeiten der Leiter der unterschiedlichen Leitungsebenen der staatlichen 

und wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie 

der Funktionare und zuverlassigen Krafte gesellschaftlicher Organisationen. 

Die Zweckmaliigkeit der Nutzung offizieller Krafte und Moglichkeiten ist verantwor

tungsbewusst zu prufen, Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewahr
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leisten, dass das Zusammenwirken nur mit uberpruften und zuverlassigen Personen 

erfolgt. 

6.	 Die im Ergebnis der Sichcrheitsuberprufung zu treffenden Entschei
dungen 

Zum Abschluss jeder Sicherheitsuberprufung ist nach Einschatzung der zu uberprufen


den Person auf der Grundlage der erarbeiteten und zusammengefuhrten Inforrnationen
 

die Entscheidung zu treffen, ob durch das MfS dem vorgesehenen Einsatz bzw. der
 

Erteilungder Erlaubnis oder Genehmigung aus sicherheitspolitischen Griinden zuge


stimrnt werden kann.
 

Diese Entscheidung ist in jedem Einzelfall im Interesse der
 

konsequenten Durchsetzung der Politik der Partei- und Staatsfuhrung,
 

der Gewahrleistung der staatlichen Sicherheit,
 

Durchsetzung objektiver Erfordernisse der gesellschaftlichen Entwicklung,
 

vorbeugenden Verhinderung von politischen, ideologischen und materiellen
 

.Schaden
 

zu treffen. 

Ais Voraussetzung fur eine begriindete Entscheidung sind zu prufen: 

Ergebnisse der Speicheriiberpriifungen; 

Vollstandigkeit, Wahrheitsgehalt und Aktualitat der erforderlichen Inforrnationen 

gemaf dem festgelegten Inforrnationsbedarf; 

Vollstandigkeit der von anderen operativen Diensteinheiten angeforderten Uber

. priifungsergebnisse. 

Die erarbeiteten und zusammengefuhrten Inforrnationen sind sorgfaltig zu analysieren, 

zueinander in Beziehung zu setzen und einzuschatzen, 

Die Einschatzung der zu uberprufenden Person hat entsprechend den konkreten sicher

heitspolitischen Anforderungen zu erfolgen. Besonders zu beachtende Punkte, wie 

zweifelhafte Verbindungen, sicherheitspolitisch negativ zu wertende Personlichkeits

merkrnale und Verhaltensweisen, unklare familiare Verhaltnisse, Konfliktsituationen 

und dgl. sind herauszuarbeiten, Widerspriiche festzustellen und - wenn erforderlich 

durch weitere MaBnahrnen zu klaren. 

Bei der Einschatzung der uberpruften Person ist verantwortungsbewusst zu beurteilen, 

wie sie sich im Falle ihres Einsatzes bzw. bei Erteilung der Erlaubnis oder Genehrni

gung unter den zu erwartenden Bedingungen verhalten konnte und ob sie damit den 

konkreten sicherheitspolitischen Anforderungen gerecht wird. 

Es ist sorgfaltig zu prufen, ob einzelne festgestellte negative Personlichkeitsmerkmale 

u. a. zu beachtende Punkte durch positive Personlichkeitsmerkmale u. a.Fakten .kom


pensiert werden oder ernst zu nehrnende Risiken beinhalten.
 

Bei sehr geringen oder nicht vorhandenen Moglichkeiten der Auswahl von Personen
 

fur die Losung erforderlicher Aufgaben, z. B. wenn Betriebe erforderliche Aufgaben in
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Objekten bewaffneter Organe zu losen haben und dafur nicht genugend zuverlassige 

Spezialisten zur Verfugung stehen oder bei vorgesehenen Auslandsreisen von Spezia

listen, die nicht durch andere Personen ersetzt werden konnen, oder von Personen, die 

wichtige Mitglieder von Delegationen, Ensembles oder Mannschaften sind, ist die 

Vertretbarkeit bestimmter Risiken mit den negativen Folgen im FaIle der Ablehnung 

abzuwagen. Dabei ist gleichzeitig zu prufen, ob durch politisch-operative MaBnahmen 

abzusehende Risiken vermindert werden konnen. 

Nach Abwagung aller zu beachtenden Punkte und moglichen Risiken ist eine eindeuti

ge Entscheidung zu treffen, ob dem vorgesehenen Einsatz bzw. der Erteilung der Er

laubnis oder Genehmigung zugestimmt werden kann oder nicht. Bei komplizierten 

Entscheidungen von hoher politisch-operativer Bedeutsamkeit ist die Zustimmung des 

iibergeordneten Leiters einzuholen. 

Die Entscheidung bzw. der Entscheidungsvorschlag ist mit hohempolitischem Ver

antwortungsbewusstsein zu treffen bzw. zu unterbreiten. Der entscheidungsbefugte 

Leiter hat fur die Entscheidung bzw. den Entscheidungsvorschlag die volle Verant

wortung zu iibemehmen. Die festgelegten Verantwortlichkeiten fur die politisch

operative Sicherung der betreffenden Personen bleiben davon unberiihrt. 

Die Entscheidung ist zu dokumentieren. Dabei sind die in anderen dienstlichen Be

stimmungen vorgeschriebenen Formen zu beachten. 

Die getroffene Entscheidung ist - soweit das zutrifft - dem anfragenden staatlichen 

oder wirtschaftsleitenden Organ, Kombinat, Betrieb, der Einrichtung oder gesell

schaftlichen Organisation ohne Angabe von Griinden - soweit es sich nicht umoffizi 

ell bekannte AusschlieBungsgriinde handelt - mundlich mitzuteilen. Eine schriftliche 

Bestatigunghat nur zu erfolgen, wenn das in anderendienstlichen Bestimmungen bzw. 

staatlichen Regelungen festgelegt wurde. Es ist zu sichem, dass die Entscheidung nur 

zuverlassigen Personen mitgeteilt wird, die vom staatlichen Leiter bzw. verantwortli

chen Funktionar der gesellschaftlichen Organisation beauftragt sind und tiber den Um

gang mit derartigen Informationen belehrt wurden. 

Zur Gewahrleistung der Geheimhaltung und Konspiration sind, soweit erforderlich, 

dem zustandigen staatlichen Organ bzw. der gesellschaftlichen Organisation fur das 

Gesprach mit der zu uberprufenden Person geeignete Legenden bzw. Argumente zu 

iibermitteln, so dass bei der betreffenden Person keine Vermutung einer Mitwirkung 

des MfS an der Entscheidung aufkommen kann. 

1m Zusammenhang mit der fur das anfragende staatliche Organ bzw. die gesellschaftli

che Organisation eindeutigen Entscheidung sind - soweit erforderlich - weitere perso

nenbezogene politisch-operative Maj3nahmenJestzulegen und einzuleiten. 

1m FaIle der Zustimmung ist die Notwendigkeit des Einleitens spezifischer politisch

operativer KontrollmaBnahmen, der politisch-operativen Sicherung durch den Einsatz 

von 1M, der weiteren Aufklarungunklarer Verbindungen, der terminlichen Festlegung 

einer Wiederholungsiiberpriifung oder anderer MaBnahmen zu prufen. 
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Bei Nichtzustinunung ist zu prufen, ob MaBnahmen einzuleiten sind zur 

politisch-operativen Bearbeitung bzw. operativen Kontrolle der uberpruften Per


son, durch Anlegen eines Operativen Vorganges bzw. Einleiten der OPKbei Vor


liegen der Voraussetzungen gemaf den Richtlinien Nr. 1/765 bzw. 1/816,
 

vorbeugenden Verhinderung feindlich-negativer Aktivitaten, wenn den Umstan


den entsprechend die Person von dem zustandigen Organ einen ablehnenden Be


scheid erhalt,
 

Herauslosung der Person aus einer bereits innegehabten Position bzw. Verande


rung ihr bereits bekannter Entwicklungsmoglichkeiten.
 

7. Wiederholungsuberprufungen 

Die operativen Diensteinheiten haben diePersonen, denen mit Zustimmung des MfS
 

sicherheitspolitisch bedeutsame Aufgaben, Funktionen, Befugnisse und Vollmachten
 

ubertragen bzw. Erlaubnisse und Genehmigungen erteilt wurden, weiterhin entspre


chend den politisch-operativen Erfordemissen differenziert in die Klarung der Frage
 

»Wer ist wer?« einzubeziehen.
 

Unter Berucksichtigung der Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung, der Ent


wicklung der Personlichkeit und des Umgangskreises, der veranderlichen Plane, Ab


sichten, Mittel und Methoden des Gegners und der politisch-operativen Lage ist die
 

aktuelle Kenntnis daruber zu sichem, ob die uberpruften Personen weiterhin den si


cherheitspolitischen Anforderungen gerecht werden.
 

Mit dieser Zielstellung sind neb en anderen politisch-operativen MaJ3nahrnen - soweit
 

erforderlich - Wiederholungsuberprufungen von den objektmafiig bzw. territorial zu


standigen Diensteinheiten durchzufiihren.
 

Wiederholungsuberprufungen sind durchzufiihren:
 

gemaf den Festlegungen in anderen dienstlichen Bestinunungen und Weisungen,
 

gemaf der vom entscheidungsbefugten Leiter bei der Erstuberprufung bzw. bei
 

derletzten Wiederholungsuberprufung getroffenen terrninlichen Festlegung,
 

bei Feststellung von operativ bedeutsamen Hinweisen uber veranderte Einstellun


gen und Verhaltensweisen, uber das Zustandekonunen zweifelhafter Verbindun


gen und Kontakte, tiber Konflikte und Veranderungen im familiaren Bereich und
 

im Umgangskreis sowie
 

bei emeutem Einsatz, bei Veranderungen der Einsatzbedingungen, der politisch


operativen Lage und sich ergebenden weiteren Sicherheitserfordemissen.
 

Wiederholungsuberprufungen sind auf die Prufung moglicher Unsicherheitsfaktoren zu 

konzentrieren. Die Ergebnisse der Erstuberprufung sowie zuruckliegender Wiederho

lungsuberprufungen und andere Ergebnisse der politisch-operativen Arbeit sind zu 

5 Richtlinie 1/76 v. Januar 1976 zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange (Dokument 
34 in dieser Edition). 

6 Richtlinie 1/81 v. 25.2.1981 tiber die operative Personenkontrolle (Dokument 40 in dieser Edition). 
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berucksichtigen. Widerspruche und andere zu beachtende Punkte sind herauszuarbei

ten und zu klaren. 

Zum Abschluss der Wiederholungsuberprufungen ist die eindeutige Entscheidung zu 

treffen, ob dem weiteren oder erneuten Einsatzder Person bzw. der Aufrechterhaltung 

oder Neuerteilung der Erlaubnis oder Genehmigung zugestimmt werden kann und 

welche weiteren politisch-operativen MaBnahmen erforderlich sind. Dabei ist auch zu 

prufen, ob die Festlegung einer erneuten Wiederholungsprufung erforderlich ist. 

Kann aufgrund sich entwickelnder Unsicherheitsfaktoren diese Zustimmung nicht ge

geben werden, sind im politisch-operativen Zusammenwirken mit den zustandigen 

Organen das Herauslosen der uberpruften Person aus der sicherheitspolitisch bedeut

samen Tatigkeit - beim Einsatz im Ausland auch die Ruckfuhrung in die DDR - sowie 

die erforderlichen politisch-operativen MaBnahmen zur vorbeugenden Verhinderung 

feindlich-negativer Aktivitaten zu veranlassen. 

8.	 Das politisch-operative Zusammenwirken mit anderen staatlichen 
und wirtschaftsleitenden Organen, Kombinaten, Betrieben und Ein
richtungen sowie gesellschaftlichen Organisationen 

Durch die Leiter der operativen Diensteinheiten ist zu gewahrleisten, dass das poli


tisch-operative Zusammenwirken mit den staatlichen und wirtschaftsleitenden Orga


nen, Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Organisatio


nen nur uber solche Krafte erfolgt, die uberpruft und zuverlassig sind.
 

Durch das politisch-operative Zusammenwirken ist Einfluss darauf zu nehmen, dass
 

die Eigenverantwortung der staatlichen Leiter und Funktionare geseIlschaftlicher Or


ganisationen entsprechend den staatlichen Regelungen zur Auswahl, zur Eignungs


uberprufung sowie zum Einsatz von Personen, an die sicherheitspolitische Anforde


rungen zu stellen sind, zielgerichtet erhoht und alle ihnen dazu zur Verfugung stehen


den Moglichkeiten umfassend genutzt werden.
 

Das sicherheitspolitische Denken und Handeln der staatlichen Leiter und zustandigen
 

Funktionare gesellschaftlicher Organisationen ist so zu beeinflussen, dass sie die durch
 

das MfS getroffenen Entscheidungen akzeptieren, sich mit diesen gegenuber den uber


pruften Personen identifizieren und sie als ihre.eigenen Entscheidungen ausgeben.
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8.1	 Die Erhohung der Verantwortung der anderen staatlichen und wirtschafts
leitenden Organe, Kornbinate, Betriebe und Einrichtungenbzw. gesell

schaftlichen Organisationen bei der Auswahl und Uberprufung von Perso

nen, denen sicherheitspolitisch bedeutsarne Aufgaben, Funktionen, Befug

nisseund Vollrnachten tibertragen bzw. Erlaubnisse und Genehrnigungen 
erteilt werden sollen 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben durchdas politisch-operative Zusam

menwirken darauf Einfluss zu nehmen, dass die staatlichen Leiter und Funktionare 

gesellschaftlicher Organisationen 

durch eine zielstrebige Kaderarbeit Voraussetzungen schaffen, dass fur den Ein

satz in sicherheitspolitisch bedeutsamen Positionen bzw. Bereichen geeignete Per

sonen zur Verfiigung stehen, 

bei der Herstellung solcher Arbeitsrechtsverhaltnisse, die perspektivisch mit dem 

Einsatz in sicherheitspolitisch bedeutsamen Positionen bzw. Bereichen verbunden 

sind, sowie bei derartigen Delegierungen zum Studium bzw. bei Immatrikulatio

nen die sicherheitspolitischen Erfordemisse beachten, 

standig rechtzeitig daruber informieren, wie viele und moglichst welche Personen 

langfristig fur einen Einsatz in bestimmten sicherheitspolitisch bedeutsamen Posi

tionen bzw. Bereichen vorgesehen sind bzw. bestimmte Erlaubnisse oder Geneh

migungen erhalten sollen, urn die Sicherheitsuberprufungen planmaliig in die po

litisch-operative Aufgabenstellung der Diensteinheit einordnen zu konnen, 

bereits bei der Auswahl der Personen mit der zustandigen Diensteinheit des MfS 

eine Vorabstimmung herbeifiihren, urn moglichst sicherheitspolitisch geeignete 

Personen festzulegen, Sicherheitsuberprufungen zu ungeeigneten Personen zu 

vermeiden und urn andere politisch-operative Interessen realisieren zu konnen, 

Personen, die entsprechend der eigenen Uberprufung des jeweiligen Organs oder 

der Einrichtung bzw. der gesellschaftlichen Organisation zum Einsatz gebracht 

werden bzw. die Erlaubnis oder Genehmigung erteilt bekommen sollen, der zu

standigen Diensteinheit rechtzeitig mitgeteilt und alle erforderlichen Unterlagen 

auf den aktuellen Stand gebracht und ubergeben werden, damit die erforderlichen 

Sicherheitsuberprufungen planmafsig erfolgen konnen, 

alle ihnen zur Verfugung stehenden Moglichkeiten zur Auswahl, Uberprufung 

und Beurteilung der sicherheitspolitischen Eignung der Personen nutzen, 

gewahrleisten, dass die durch sie vorgeschlagenen Personen vor der Zustimmung 

durch das MfS keine Kenntnis von ihrem vorgesehenen Einsatz erhalten, soweit 

die Bewerbung bzw. Beantragung nicht durch sie selbst erfolgte. 
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8.2	 Die Durchsetzung der im Ergebnis der Sicherheitsuberprufungen getroffe

nen Entscheidung 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben durch politisch-operative Einfluss


nahme zu sichem, dass die staatlichen Leiter und Funktionare gesellschaftlicher Orga


nisationen beim Einsatz von Personen in sicherheitspolitisch bedeutsamen Funktionen
 

bzw. bei der Erteilung entsprechender Genehmigungen oder Erlaubnisse von der Ent


scheidung ausgehen, die durch das MiS im Ergebnis der durchgefuhrten Sicher


heitsuberprufung getroffen wurde.
 

Zur Erreichung dieses Zie1es sind alle Moglichkeiten des politisch-operativen Zusam


menwirkens zu nutzen.
 

Durch die zustandige operative Diensteinheit ist zu sichem, dass bei Zustimmung des
 

MiS die Leiter der staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, Kombinate, Betriebe
 

und Einrichtungen sowie die zustandigen Funktionare der gesellschaftlichen Organisa


tionen
 

die uberpruften Personen nur mit den Aufgaben betrauen bzw. nur die Erlaubnisse
 

und Genehmigungen erteilen, deren sicherheitspolitische Anforderungen Gegen


stand der Uberprufung waren,
 

konsequent ihrer Verantwortung fur die mit dem Einsatz, der erteilten Erlaubnis
 

oder Genehmigung verbundenen MaBnahmen zur Kontrolle, Qua1ifizierung und
 

Entwicklung nachkommen,
 

uber alle sicherheitspolitisch bedeutsamen Hinweise zu den bestatigten Personen,
 

wie operativ bedeutsame Veranderungen, Vorkommnisse, sich herausbildende
 

Unsicherheitsfaktoren u. a., die zustandige Diensteinheit des MfS informieren.
 

Wird im Ergebnis der Sicherheitsuberprufung festgestellt, dass eine uberprufte Person 

sicherheitspolitisch nicht geeignet ist, hat der Leiter der zustandigen Diensteinheit 

durch politisch-operative Einflussnahme zu sichem, dass 

die Ubermittlung der Nichtzustimmung so erfolgt, dass die Leiter der staatlichen
 

und wirtschaftsleitenden Organe, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen sowie
 

die zustandigen Funktionare der gesellschaftlichen Organisationen keine Ruck


schlusse auf eingesetzte operative Krafte, Mittel und Methoden des MfS ziehen
 

konnen,
 

soweit erforderlich, die Mitteilung der Entscheidung durch das jewei1ige Organ,
 

die Einrichtung bzw. gesellschaftliche Organisation alsihre Entscheidung erfolgt
 

und die betreffenden Personen keine Uberprufungshandlungcn des MfS erkennen
 

konnen,
 

bei entsprechenden Erfordemissen mit den anderen Organen, Einrichtungen bzw.
 

gesellschaftlichen Organisationen solche Malmahmen festgelegt werden, die ein
 

rechtzeitiges Erkennen und Verhindem feindlich-negativer Aktivitaten der betref


fenden Personen aufgrund der erteilten Ablehnung ermoglichen,
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Personen, die sich bereits in sicherheitspolitisch bedeutsamen Positionen befinden 

bzw. derartige Erlaubnisse und Genehmigungen erhalten haben, herausgelost oder 

umgesetzt bzw. ihnen die Erlaubnisse und Genehmigungen entzogen werden. 

Erfolgt durch die staatlichen Leiter bzw. die zustandigen Funktionare entgegen der
 

Entscheidung des MfS der vorgesehene Einsatz bzw. die Erteilung der Erlaubnis oder
 

Genehmigung, hat der Leiter der zustandigen Diensteinheit seinen ubergeordneten
 

Leiter zu informieren und weitere erforderliche MaBnahmen vorzuschlagen.
 

Das politisch-operative Zusammenwirken der Diensteinheiten des MfS mit den Orga


nen des MdI bei der Durchfiihrung von Sicherheitsuberprufungen hat auf der Grundla


ge der dafiir geltenden dienstlichen Bestimmungen im MfS und der mit dem MfS ab


gestimmten Bestimmungen des MdI bzw. der getroffenen Vereinbarungen zu erfolgen.
 

9.	 Die Speicherung und Nutzung der Ergebnisse der Sicherhcitsubcr
prufungen 

9.1	 Die Speicherung der Ergebnisse der Sicherheitsuberprtifungen 

Grundlage fiir die Speicherung der bei Sicherheitsuberprufungen erarbeiteten Informa


tionen sind die Erfassung der uberpruften Personen und die fiir das jeweilige Erfas


sungsverhaltnis zur Speicherform getroffenen Festlegungen.
 

AIle Personen,· zu denen Sicherheitsuberprufungen eingeleitet bzw. die in Sicher


heitsuberpntfungen einbezogen werden, sind in der VSH-Kartei der einleitenden,
 

durchfiihrenden und einbezogenen Diensteinheit zu erfassen, damit auch sparer festge


stellte operativ bedeutsame Hinweise der einleitenden Diensteinheit ubermittelt wer


den konnen,
 

Bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen sind die uberpruften Personen aktiv in
 

der Abteilung XII zu erfassen. Dabei sind die Moglichkeiten der aktiven Erfassung
 

gemaf der
 

»Ordnung uber die Erfassung von Personen in der Abteilung XII auf der Grundla

ge von Sicherungsvorgangen« 

zunutzen. 

Die bei den Sicherheitsuberprufungen erarbeiteten Ergebnisse sind bei Vorliegen der 

entsprechenden Voraussetzungen gemaf den weiteren Festlegungen in der 

»Dienstanweisung Nr. 1/80 uber Grundsatze der Aufbereitung, der Erfassung und 

Speicherung operativ bedeutsamer Infonnationen durch die operativen Dienstein

heiten des MfS« 

zu speichem. 

Die zu den nicht aktiv erfassten Personen erarbeiteten Ergebnisse sind in der Zentralen 

Materialablage der jeweiligen Diensteinheit zu speichem oder, wenn das Material nicht 

mehr benotigt wird, in der Abteilung XII gemaf der 3. Durchfiihrungsbestimmung zur 

Dienstanweisung Nr. 2 /81 zu archivieren. 
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9.2 Die Nutzung der Ergebnisse der Sichcrheitsuberprufung 

Die Ergebnisse der Sicherheitsuberprufungen sind zur politisch-operativen Durchdrin


gung und politisch-operativen Sicherung des Verantwortungsbereiches, zur aktuellen
 

Einschatzung der politisch-operativen Lage und damit zur standigeri Klarung der Frage
 

»Wer ist wer?« zu nutzen.
 

Erarbeitete Informationen und Hinweise sind insbesondere fur die Losung soIcher po


litisch-operativen Aufgaben zu nutzen, wie die
 

Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange,
 

Einleitung und Durchfuhrung von OPK, .
 

Einleitung politisch-operativer MaBnahmen zur Sicherung der uberpruften Perso

nen,
 

Feststellung geeigneter Personen zur Gewinnung als 1Mund GMS,
 

Auswahl erforderlicher offizieller Kontakte,
 

Suche und Auswahl von Kadem fur das MfS,
 

standige Qualifizierung der vorbeugenden und schadenverhutenden politisch


operativen Arbeit,
 

Organisierung des politisch-operativen Zusammenwirkens mit anderen Organen
 

und Einrichtungen sowie
 

Erarbeitung aussagefahiger Informationen und Einschatzungen an leitende Partei


und Staatsfunktionare,
 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben periodisch den Umfang und die qua

litats- und termingerechte Durchfiihrung der Sicherheitsuberprufungen kritisch einzu

schatzen, Gute Ergebnisse sind zu wurdigen, erkannte Mangel und Schwachen heraus

zuarbeiten, Ursachen fur Fehlentscheidungen festzustellen und konkrete Schlussfolge

rungen festzulegen. 

10. Schlussbestimmungen 

Diese Richtlinie enthalt Festlegungen zu Grundfragen der Durchfuhrung von Sicher


heitsuberprufungen. In Abhangigkeit vom jeweiligen Grund der Einleitung einer Si


cherheitsuberprufung sind weitere Festlegungen in anderen dienstlichen Bestimmun


gen und Weisungen zu beachten.
 

Das sind insbesondere Festlegungen tiber
 

weitere spezifische sicherheitspolitische Anforderungen und den Informationsbe


darf,
 

einzubeziehende Angehorige der zu uberprufenden Personen,
 

weitere konkrete Ausschlielrungsgrunde,
 

Verantwortlichkeiten und Zusammenarbeit der Diensteinheiten,
 

Entscheidungsbefugnisse,
 

Einspruchsrechte und Formen ihrer Wahrnehmung,
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Realisierungs- und Einspruchsfristen, 

die Durchfuhrung von Wiederholungsuberprufungen sowie 

inhaltliche und fonnelle Anforderungen an die Aufbereitung und Ubergabe der 

Ergebnisse der Sicherheitsuberprufungen. 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass alle operativen 

Mitarbeiter, die Aufgaben im Zusammenhang mit Sicherheitsuberprufungen wahrzu

nehmen haben, mit dem Inhalt dieser Richtlinie vertraut gemacht und die getroffenen 

Festlegungen konsequent durchgesetzt werden. 
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Dokument43 

12. Januar 1984 

Dienstanweisung Nr. 2/84 zur Ffihrung und Organisierung der Of
fentlichkeitsarbeit des Ministeriums ftlr Staatssicherheit 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 7464. - Kopie, 16 S. - MfS-DSt-Nr. 103011.
 
Dokumentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Vertrauliche Verschlusssache VVS MfS 0008-10/84 - 349.
 
Ausf., BI. 1-8. - [AufS. 16, nach Text] Mielke [handschriftlich], Armeegeneral.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 350 Ex. - Standardverteiler und SED-KL - DA 2/84 lost AW 4/66 zur
 
Propaganda und RL zur Offentlichkeitsarbeit v. 1967 (Dokumente 27 u. 28 in dieser Edition) abo - Au

Ber Kraft durch Auflosung AtNS (Gemaf Schreiben v. 29.11.1989 zur Reduzierung dienstlicher Be

stimrnungen - Anlage 1 - gehort diese DA zu den Dokumenten, die weiter gultig sein sollten).
 

Die neuen Aufgaben zur weiteren Gestaltung und Festigung der entwickelten sozia

listischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik und die sich aus der 

Verscharfung der intemationalen Klassenkampfsituation und der Verstarkung der sub

versiven Angriffe gegen die DDR und die anderen sozialistischen Staaten ergebende 

hohere Verantwortung des Ministeriums fur Staatssicherheit fur die zuverlassige Ge

wahrleistung der staatlichen Sicherheit der DDR, fur die Starkung und Sicherung des 

Sozialismus und die Erhaltung des Friedens stellen auch wachsende Anforderungen an 

die planmafiige Fuhrung, qualifizierte und zielgerichtete Gestaltung und straffe Koor

dinierung der Offentlichkeitsarbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit. Sie muss 

noch starker dazu beitragen, die revolutionare Wachsamkeit aller BUrger, das Vertrau

en der Arbeiterklasse und aller Werktatigen zur Politik der Partei, zum sozialistischen 

Staat und dem MfS zu festigen und zu vertiefen sowie die Wirksamkeit der Tatigkeit 

des sozialistischen Staatssicherheitsorgans, besonders der vorbeugenden Arbeit, zu 

erhohen. Das erfordert, die Offcntlichkeitsarbcit insgesamt zu verstarken, sie differen

zierter, uberzeugungskraftiger, anschaulicher und damit sicherheitspolitisch wirkungs

voller zu gestalten. 

Die Offentlichkeitsarbeit des MfS hat die umfassende Durchsetzung der Beschlusse 

der Partei und Regierung zu unterstutzen, 

Zur Gewahrleistung der einheitlichen Fuhrung und zielgerichteten Realisierung aller 

MaBnahmen der Offentlichkcitsarbcit des Ministeriums fur Staatssicherheit weise ich 

an: 

1.	 Grundsatze zur Fuhrung und Realisierung der Offentlichkeitsarbeit 
des MfS 

1.1 Die Offentlichkcitsarbcit des MfS wird auf der Grundlage der Beschlusse der So

zialistischen Einheitspartei Deutschlands, der Orientierungen fur die staatliche Of
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fentlichkeitsarbeit, der dienstlichen Bestimmungen und Weisungendes MfS so

wie unter Beachtung der konkreten politisch-operativen Lage im jeweiligen Ver

antwortungsbereich organisiert und realisiert. 

1.2	 Die Offentlichkeitsarbeit des Ministeriums fur Staatssicherheit umfasst die auf die 

Offentlichkeit ausgerichtete massenpolitisch-agitatorische Tatigkeit aller Dienst

einheiten. Sie ist als fester Bestandteil der politisch-operativen Arbeit planmallig 

und zielstrebig in die Losung der Gesarntaufgabenstellung des MfS und der Auf

gaben der Diensteinheiten einzuordnen und hat zur zuverlassigen Erfiillung des 

dem MfS ubertragenen Klassenauftrages beizutragen. 

1.3	 Die MaJ3nahmen der Offentlichkeitsarbeit sind zum Bestandteil der Jahresplane 

der Diensteinheiten zu machen. Durch die monatliche Berichterstattung an die 

Abteilung Agitation ist zu sichem, dass der LTberblick uber die von den Dienst

einheiten des MfS Berlin sowie den Bezirksverwaltungen geleistete Offentlich

keitsarbeit gewahrleistet wird. 

1.4	 In der Offentlichkeitsarbeit des MfS sind Konspiration und Geheimhaltung streng 

zu wahren und durchzusetzen. Angaben in Wort, Schrift, Bild und Ton, die den 

Bestimmungen uber die Geheimhaltung und Konspiration unterliegen, durfen 

nicht veroffentlicht werden, dazu gehoren insbesondere: 

Angaben uber die Aufgaben, Struktur, Bezeichnung, Starke, Zusammenset


zung, Bewaffnung und Ausrustung von Diensteinheiten sowie Objekte und
 

Dienststellen des MfS;
 

Methoden und Mittel der operativen Arbeit;
 

Namen von Angehorigen des MfS;
 

Angaben zum politisch-ideologischen Zustand und zur tschekistisch-milita


rischen Disziplin, zur materiellen und finanziellen Versorgung sowie zur Ent


wicklung und zum Einsatz von Kadem;
 

Abbildungen von Angehorigen und Objekten des MfS.
 

1.5	 Entscheidungen uber 

offentliche Mitteilungen des MfS in den Massenmedien der DDR; 

offizielle Pressemeldungen anlasslich von Jahrestagen, Veranstaltungen des 

MfS, zum Auftreten von leitenden Angehorigen des MfS in der Offentlich

keit; 

erstmalige Veroffentlichungen uber Kundschafter des MfS; 

Publikationen uber den hervorragenden Beitrag von Angehorigen des MfS im 

Kampf gegen den Faschismus (Biografien und Memoiren) und zur Losung 

von besonderen Aufgaben in der intemationalen Klassenauseinandersetzung 

werden durch mich getroffen. 

1.6	 ImZusammenhang mit der Veroffentlichung von Materialien uber die Tatigkeit 

des MfSdurch die Diensteinheiten, soweit sie nicht wegen ihrer Spezifik von mir 

oder meinem zustandigen Stellvertreter bestatigt werden, trifft der Leiter der Ab
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. teilung Agitation nach Abstimmung mit dem fur die Diensteinheit. zustandigen 

Leiter. 

1.7	 Angehorige und Zivilbeschaftigte desMfS durfen ohne Bestatigung der Leiter der 

. Abteilung Agitation und der HA Kader und Schulung nicht publizieren, AIle zur. 

Veroffentlichung gedachten Beitrage, gleich welcher Art, sind vor ihrer Verof

fentlichung durch den fur den Angehorigen oder Zivilbeschaftigten des MfS zu

.standigen Leiter aufsachlicheRichtigkeit und Wahrung der Konspirationund Ge

heimhaltungzu prufen. Er hat alle zur Veroffentlichung vorgesehenen Beitrage 

mit seiner Stellungnahme dem Leiter der Abteilung Agitation zur weiteren Ent

scheidung zu iibersenden. Der Leiter der Abteilung Agitation hat dazu die Ent

scheidung des Leiters derHA Kader und SchulungeinzuholenUber die von den 

Leitem der HA Kader und Schulung und der Abteilung Agitation 'getroffene Ent

scheidung zur Veroffentlichung von Beitragen ist der betreffende Angehorige 

bzw. Zivilbeschaftigte des MfS von seinem zustandigen Leiterzu informieren. 

Angehorige und Zivilbeschaftigte des MfS haben - wenn sic davon Kenntnis er

halten - zu gewahrleisten, dass ohne Genehmigung der Leiterder fur sie zustandi

gen Diensteinheit und der Abteilung Agitation iiber sie nicht publiziert wird, auch 

wenn damit keine das MfS betreffende Fragen beriihrt werden. 

1.8	 Das Auftreten von Angehorigen des MfS als Mitarbeiter des sozialistischen 

Staatssicherheitsorgans in Versammlungen, auf Foren oder sonstigen offentlichen 

Veranstaltungen hat entsprechend den Grundsatzen dieser Dienstanweisung zu er

folgen. 

1.9	 Ersuchen von Korrespondenten der Publikationsorgane anderer Staaten zur Dar

stellung der .Tatigkeit des MfS oder seiner Angehorigen sind entsprechend der 

»Verordnung vom 21. Februar 1973 iiber die Tatigkeit von Publikationsorganen 

anderer Staaten und deren Korrespondenten in der DDR«und der Durchfuhrungs

bestimmung zu o. g. Verordnung zu behandeln und mir zur Entscheidung vorzu

legen. 

2.	 Hauptrichtungen der Offentlichkeitsarbeit des MfS 

2.1	 Vertiefung und Festigung der Verbundenheit der Werktatigen mit ihrem Staatssi

cherheitsorgan als Unterpfand fur den Erfolg der Tatigkeit der Angehorigen des 

MfS zur allseitigen Starkung und zuverlassigen Sicherung der Arbeiter-und

Bauem-Macht bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge

sellschaft in der DDR durch Darstellung und Verdeutlichung 

der Sicherheitserfordemisse im Sozialismus und der erhohten Verantwortung 

der DDR an der Trennlinie zwischen Sozialismus und Imperialismus sowie 

der Anforderungen an das MfS zur Gewahrleistung der staatlichen Sicherheit 

der DDR und der anderen briiderlich verbundenen Staaten der sozialistischen 
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Gemeinschaft, der standigenStarkung und Sicherung der Macht der Arbei

terklasse als der Grundfrage jedersozialistischen Revolution; 

der erfolgreichen Abwehr- und Aufklarungstatigkeit des MfS und seiner An

gehorigen im Kampf gegen die aufseren und inneren Feinde des Friedens, des 

Sozialismus und des gesellschaftlichen Fortschritts; 

des selbstlosen und aufopferungsvollen Einsatzes sozialistischer Kundschaf

ter und patriotischer Krafte an der unsichtbaren Front, ihres von hoher Ver

antwortung fur den Frieden getragenen Kampfes sowie des kampferfullten 

Lebens verdienstvoller Mitarbeiter des MfS in geeigneter Weise und zum 

richtigen Zeitpunkt; 

des MfS als Organ der Diktatur des Proletariats, insbesondere anlasslich der 

Jahrestage des MfS und anderer gesellschaftlicher Hohepunkte, in Verbin

dung mit der Wurdigung hoher tschekistischer Leistungen bei der Erfullung 

des Klassenauftrages unter allen Lagebedingungen; 

hervorragender gesellschaftlicher Leistungen von Dienstkollektiven, des ent

schlossenen Handelns von Mitarbeitern im Interesse des Schutzes der BUrger 

der DDR, beispielhafter Partnerschaftsbeziehungen zu Brigaden, Schulen und 

anderen Kollektiven, kulturpolitischer und weiterer Aktivitaten von Angeho

rigen des MfS und des Wachregiments »Feliks Dzierzynski«. 

2.2	 Entlarvung der gegen den Frieden, den Sozialismus und den gesellschaftlichen 

Fortschritt gerichteten subversiven Tatigkeit des Imperialismus, insbesondere sei

ner Geheimdienste und anderer gegnerischer Zentren und Krafte durch 

Enthullung der aggressiven Plane und Umtriebe, konterrevolutionaren Ma


chenschaften und politischen Einmischungsversuche der NATO;
 

Vermittlung eines realen, konkreten und von Illusionen freien Feindbildes;
 

Zuruckdrangung der zunehmenden Versuche feindlich-negativer Krafte, Pro


bleme des Kampfesum den Frieden, die Wirkungsmoglichkeiten der Kirche
 

und Probleme des Umwe1tschutzes als Deckmante1 fur antisozialistische Pla


ne und Machenschaften zu missbrauchen;
 

Nachweis der Aggressivitat, Unberechenbarkeit und Menschenfeindlichkeit
 

des imperialistischen Systems, der Wurze1n und Triebkrafte des Konfrontati


onskurses des Imperialismus, urn die Notwendigkeit des Schutzes der sozia


listischen Revolution als entscheidende Aufgabe der Arbeiterklasse und aller
 

Werktatigen sichtbar zu machen und einen Beitrag zur offensiven Auseinan


dersetzung mit der burgerlichen Ideologie, besonders dem Antikommunismus
 

und . Antisowjetismus, dem Opportunismus, Sozialreformismus, Pseudo


pazifismus und Nationalismus zu leisten.
 

2.3	 Starkung und Festigung des Bruderbundes zwischen der SED undder KPdSU, der 

DDR und der UdSSR, der Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen Staa

tengemeinschaft sowie Erziehung der BUrger der DDR zum sozialistischen Pa



426
 

triotismus und proletarischen Internationalismus und Auspragung weiterer kom

munistischer Denk- und Verhaltensweisen, insbesonderedurch 

Wurdigung der engen Kampfgemeinschaft zwischen den Angehorigen des 

MfS und den sowjetischen Tschekisten, den Angehorigen der Bruderorgane 

in den anderen sozialistischen Landern sowie ihrer historischen Entwicklung; 

DarstelIung des Kampfes deutscher Kommunisten und Patrioten an der Seite 

der Sowjetunion, der Roten Armee, als Kundschafter oder Partisan zur Zer

schlagung des Hitlerfaschismus; 

Wiirdigung sowjetischer Kundschafter im Dienste des Friedens und des So

zialismus (aber auch aus anderen sozialistischen Landern); 

Propagierung bedeutsamer Veroffentlichungen und Reden leitender Angeho

riger der Bruderorgane auch in der Offentlichkcit der DDR; 

Pflege der revolutionaren Traditionen der Arbeiterklasse, des MfS sowie der 

Organe der Tscheka; 

Propagierung der Lehren und Erfahrungen des legalen und illegalen Kampfes 

gegen Imperialismus, Faschismus und Krieg. 

2.4	 Mobilisierung alIer Werktatigen zur Durchsetzung der Sicherheitspolitik der Par

tei, fur hohe revolutionare Wachsamkeit, zurFestigung der sozialistischen Ge

setzlichkeit und zur alIseitigen Gewahrleistung von Ordnung, Sicherheit und Dis

zip lin als gesamtgeselIschaftliches Anliegen durch 

Unterstutzung und Propagierung der besten Erfahrungen und Initiativen der
 

Arbeiterklasse im Kampf urn eine hohe Ordnung, Sicherheit und Disziplin;
 

Unterstutzung der »Dzierzynski-Kollektive« in den Betrieben des jeweiligen
 

Verantwortungsbereiches sowie der KolIektive, die Namen hervorragender
 

Kundschafter und bewahrter Tschekisten als Ehrennamen tragen, sowie Pro


pagierung ihrer Erfahrungen;
 

Wurdigung besonderer AktivitateniLeistungenvon ArbeitskolIekti


venIWerktatigen im Kampf urn Ordnung, Sicherheit und Disziplin, bei der
 

Einhaltung und Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit, der Bestim


mungen des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes sowie der Regelungen
 

zur Gewahrleistung der technischen Sicherheit, bei der Aufdeckung und Be


seitigung von begiinstigenden Bedingungen fur Straftaten u. a. Rechtsverlet


zungen bzw. fur Brande, Havarien u.a. Storungen;
 

differenzierte Auswertung positiver Beispiele vorbildlicher Wachsamkeit und
 

initiativreichen, energischen Handelns von Burgern zur Unterbindung feind


lich-negativer Aktivitaten, zur Abwendung von Gefahren und zur Verhiitung
 

von Schaden imjeweiligen Territorium bzw. Verantwortungsbereich;
 

Nutzung der Erkenntnisse aus der vorbeugenden, schadenabwendenden Ta


tigkeit zur weiteren Erhohung des Niveaus der Offentlichkeitsarbeit im
 

Kampf urn hohe Ordnung, Sicherheit und Disziplin.
 



427
 

2.5	 Unterstutzung der klassenmaliigen, patriotischenund intemationalistischen Erzie

hung, vor allemunter Jugendlichen durch Weiterentwicklung der auf eine wirk

same sozialistische Wehrerziehung undWehrbereitschaft sowie auf die Vertie

fung des sozialistischen Staats- und Rechtsbewusstseins gerichteten Tatigkeit un

ter Berucksichtigung der Aspekte bei der Kaderwerbung fur das MfS, insbesonde

re fur das Wachregiment »Fe1iks Dzierzynski«, 

3.	 Grundsatzliche Aufgaben der Abteilung Agitation 

3.1	 Die Abteilung Agitation hat die Aufgabe, die Offcntlichkeitsarbeit als Bestandteil 

der politisch-operativen Tatigkeit des MfS zu konzipieren, zu koordinieren sowie 

ihre Ergebnisse und Wirkungen zu erfassen und zu analysieren. Sie ist dafur ver

antwortlich, dass alle Formen, Mittel und Methoden der Offentlichkeitsarbeit sys

tematisch genutzt und effektiv eingesetzt werden. 

3.2	 Die durch die Abteilung Agitation zu leistende Offcntlichkeitsarbeit hat insbeson

dere zu erfolgen durch 

planmallige Zusammenarbeit mit Redaktionen der Massenmedien (Presse, 

Rundfunk, Femsehen, Verlage und Film) sowie staatlichen und gesellschaft

lichen Einrichtungen, die die Offentlichkeitsarbeit des MfS unterstutzen; 

Anregung und Unterstutzung bei der Realisierung von Projekten der Mas

senmedien mit sicherheitspolitischer Thematik; 

Koordinierung von Aufgaben zur Weiterfuhrung und Pflege tschekistischer 

Traditionen, insbesondere durch Verleihung von Namenhervorragender 

Kundschafter und bewahrter Tschekisten als Ehrennamen an Schulen u. a. 

Einrichtungen sowie Brigaden und Kollektive in Abstimmung mit der Tradi

tionskommission der Kreisleitung der SED im MfS; 

Anleitung und Koordinierung der Aufgaben und der Tatigkeit der in den 

Diensteinheiten des MfS Berlin eingesetzten bzw. in den AKG der Bezirks

verwaltungen tatigen Offiziere fur Offcntlichkcitsarbcit sowie Unterstutzung 

der Kollektive fur Offentlichkeitsarbeit; 

Beratung, Anleitung und Kontrolle der Offentlichkeitsarbeit der Dienstein

heiten sowie Produktion und Einsatz von Agitationsmitte1n (Referentenmate

rial, Dia-Ton-Vortrage, Filme, Broschuren, Bucher, Ausstellungen, Traditi

onsmappen); 

Unterstutzung der Diensteinheiten bei der Gestaltung einer wirksamen Of

fentlichkeitsarbeit auf der Basis von Partnerschaftsbeziehungen zu ausge

wahlten Kollektiven, Schulen, Betrieben und anderen Einrichtungen. 

3.3	 Der Leiter der Abteilung Agitation hat auf der Grundlage der Festlegungen des 

Ministerrates uber die staatliche Offentlichkeitsarbeit sowie meiner Befehle und 
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Weisungenin Realisierung der Richtlinie Nr. 1/801, Ziffer 3.2, jahrlich Planorien

tierungen .uber die inhaltlichen Schwerpunkte der Offentlichkeitsarbeit und be

deutsame, in der Offentlichkeitsarbeit zu beachtende Veranstaltungen bzw. Ter

mine zu erarbeiten, mir zur Bestatigung vorzulegen und den Leitern der 

Diensteinheiten bis zum 5. November zu ubergeben, 

3.4	 Zur Wahrung der Konspiration und Geheimhaltung in der Offcntlichkeitsarbeit 

tritt die Abteilung Agitation auBerhalb des MfS gegenuber Massenmedien und 

anderen Einrichtungen unter der Bezeichnung »Presseabteilung des MfS« in Er

scheinung. Das Auftreten von Angehorigen anderer Diensteinheiten unter dieser 

Bezeichnung bedarf der Zustimmung des Leiters der Abteilung Agitation. 

3.5	 Wesentliche publizistische MaBnahmen, die durch die Massenmedien realisiert 

werden sollen, stimmt die Abteilung Agitation mit der Agitationskommission 

beim Politburo des ZK der SED abo 

3.6	 DerLciter der Abteilung Agitation ist dafur verantwortlich, dass aIle publizisti

schen Beitrage, die von der Abteilung Agitation unterstiitzt und beraten werden, 

vor ihrer Veroffentlichung auf sachliche Richtigkeit und Wahrung der Geheim

haltung gepruft werden. 

3.7	 Die von Massenmedien, Verlagen, staatlichen und gesellschaftlichen Organisatio

nen sowie Einrichtungen an die Abteilung Agitation gestellten Antrage nach In

formationen und Material fur die Darstellung tschekistischer Thematik bzw. zum 

offentlichen Auftreten von Angehorigen des MfS·sind kritisch zu prufen. Uber die 

Realisierung derartiger Vorhabenentscheidet der Leiter der Abteilung Agitation, 

wenn nicht gemaf! den Festlegungen in Ziffer 1.5 dieser Dienstanweisung zu ver

fahren ist: 

3.8	 Der Leiter der Abteilung Agitation ist verantwortlich fur die Koordinierung der 

planmafiigen Offentlichkeitsarbeit der Diensteinheiten des MfS Berlin sowie der 

Bezirksverwaltungen und unterhalt zu diesem Zweck direkte Verbindung zu den 

.. Leitern der Diensteinheiten und gibt entsprechend den Orientierungen notwendige 

Anleitung und stellt Unterstiitzungsmittel fur die Offentlichkcitsarbeit zur Verfu

gung. 

4.	 Grundsatzliche Aufgaben der Hauptabteilungen/selbststandigen Ab
teilungen, Bezirksverwaltungen, Kreis- und Objektdienststellen 

4.1	 Die Leiter der Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen, Bezirksverwaltun

gen, Kreis- und Objektdienststellen (nachfolgend Diensteinheiten genannt) haben 

entsprechend ihrer Verantwortlichkeit die Offentlichkeitsarbeit als einen Be

standteil der politisch-operativen Tatigkeitgemaf Ziffern 1. und 2. dieser Dienst

anweisung zu planen, durchzusetzen bzw. durchzuflihren. Zur Durchflihrung einer 

Richtlinie 1/80 v. 16.6.1980: Planungsrichtlinie (BStU, MfS, BdL-Dok. 3548). 
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4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

zielgerichteten und schwerpunktorientierten Offentlichkeitsarbeit.haben die Leiter 

der Diensteinheiten zur Erhohung der Wirksamkeit der Offentlichkeitsarbeit ein 

Kollektiv fur Offentlichkeitsarbeit aus dazu befahigten Angehorigen des MfS zu 

berufen. 

Die Kollektive fur Offentlichkeitsarbeit beraten planmallig Schwerpunkte, aktu

e1le Probleme und wirksarne MaBnahmen der Offentlichkeitsarbeit, bereiten 

Grundlagenrnaterialien fur die Verwendung in der Offentlichkeitsarbeit vor und 

unterstutzen die Offiziere fur Offcntlichkcitsarbeit in ihrer Funktion. 

In Durchsetzung meines Befehls Nr. 6/782 vom 3. April 1978 haben die Offiziere 

fur Offentlichkeitsarbeit, die den Kollektiven fur Offentlichkeitsarbeit angehoren, 

im Auftrag des Leiters die Offentlichkeitsarbeit im jeweiligen Verantwor


tungsbereich entsprechend dieser Dienstanweisung und der Entwicklung der
 

politisch-operativen Lage zu planen, zu organisieren, durchzufuhren und
 

standig zu qualifizieren;
 

eine standige Ubersicht zum Stand und zu Ergebnis und Wirksamkeit der Of


fentlichkeitsarbeit zu fuhren sowie
 

die monatliche Berichterstattung an die Abteilung Agitation termingerecht zu
 

gewahrleisten,
 

Die von den Diensteinheiten zu organisierende Offentlichkeitsarbeit in den unter 

Ziffer 2. genannten Hauptrichtungen ist zu realisieren durch 

dasoffentliche Auftreten der leitenden Kader der Diensteinheiten, der Offi

ziere fUr Offentlichkeitsarbeit bzw. anderer geeigneter Angehoriger des MfS 

entsprechend den Weisungen der Leiter der Diensteinheiten; 

die Vertiefung von Partnerschaftsbeziehungen zu ausgewahlten Kollektiven, 

Schulen, Betrieben und anderen Einrichtungen im Verantwortungsbereich; 

die Realisierung von Aufgaben zur Weiterfuhrung und Pflege tschekistischer 

Traditionen, insbesondere durch die Betreuung von Namenstragerkollektiven 

und die Verleihung von Namen hervorragender Kundschafter und bewahrter 

Tschekisten als Ehrennamen an Schulen u. a. Einrichtungen sowie Brigaden 

und Kollektive in Abstirnrnung mit den Traditionskommissionen der Kreis

leitungen der SED; 

den wirksamen und effektiven Einsatz der durch die Abteilung Agitation be

reitgestellten bzw. durch die Diensteinheiten erarbeiteten Unterstutzungs

mittel fur die Offentlichkeitsarbeit. 

Die von Schulen u. a. Einrichtungen sowie Brigaden und Kollektiven gestellten 

Antrage bzw. geaulierten Bitten an die Diensteinheiten hinsichtlich des offentli

chen Auftretens von Angehorigen des MfS als Referenten bedurfen in jedem Fall 

Befehl 6/78 v. 3.4.1978: Bildung von Auswertungs- und Kontrollgruppen (AKG) in den BVN 
(Dokument 36 in dieser Edition). 

2 
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der Prufung des Vorhabens. Uber die Realisierungderartiger Anforderungen ent

scheidet der Leiter der zustandigen Diensteinheit nach Abstimmung mit dem Lei

ter der Abteilung Agitation. 

4.6	 Zur Gestaltung einer offensiven und politisch-operativ wirksamen Offentlich

keitsarbeit haben die Leiter der Diensteinheiten- nach Bestatigung durch mich 

bzw. meinen zustandigen Stellvertreter - dem Leiter der Abteilung Agitation ent

sprechendes Grundlagenmaterial unter strikter Wahrung der Konspiration und 

Geheimhaltung zur Verfugung zu stellen. 

4.7	 Uber alle vorgesehenen Veroffentlichungen in der Bezirks- und Betriebspresse hat 

der Leiter der zustandigen Diensteinheit nach Abstimmung mit dem Leiter der 

Abteilung Agitation zu entscheiden. Die militarpolitischen Beirate der Bezirksor

gane der SED sind zur Durchsetzung spezifischer Interessen der Offentlichkeits

arbeit des MfS zu nutzen. Die Zusammenarbeit mit den Beiraten wird in der Regel 

durch den Offizier fur Offentlicbkeitsarbeit realisiert. 

4.8	 Auf der Grundlage der Festlegungen des Ministerrates der DDR tiber die staatli

che Offentlichkeitsarbeit, in Durchsetzung dieser Dienstanweisung und der jahrli

chen Planorientierung des Leiters der Abteilung Agitation haben die Leiter der 

Diensteinheiten zu gewahrleisten, dass die Offentlichkeitsarbeit in ihrem Verant

wortungsbereich einheitlich auf die zentral vorgegebenen Schwerpunkte ausge

richtet und dazu konkrete MaBnahmen - unter Berucksichtigung der Aufgaben 

und der politisch-operativen Lage in ihrem Verantwortungsbereich ~ in ihre sowie 

die Plane der ihnen unterstellten Leiter in die Offcntlichkeitsarbcit einbezogener 

Diensteinheiten aufgenommen und realisiert werden. 

5.	 Schlussbestimmung 

Diese Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Gleichzeitig werden 

die Richtlinie tiber die Durchfuhrung der Offentlichkeitsarbeit des Ministeriums 

fur Staatssicherheit vom 15. Dezember 1967, VVS MfS 008-790/673; 

der Befehl Nr. 38/67 vom 15. Dezember 1967 tiber die Bildung der Unterabtei

lung Offentlichkeitsarbeit der Abteilung Agitation, VVS MfS 008-789/674; 

die Anweisung Nr. 4/66 vom 10. Dezember 1966 tiber das offentliche Auftreten 

von Mitarbeitern des MfS5 

auBer Kraft gesetzt. 

3 Dokument 28 in dieser Edition. 
4 BStU, MfS, BdL-Dok. 1170. 
5 Dokument 27 in dieser Edition. 
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Diese Dokumente sind bis zum 20. Marz 1984 an das BdL/Dokumentenverwaltung 

zuriickzusenden. 
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Dokument 44. 

20. Februar 1985 

Dienstanweisung Nr. 2/85 zur vorbeugenden Verhinderung, Aufde
ckung und Bekampfung politischer Untergrundtatlgkelt 

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 5083. - Original, A 4, 39 S. (mit Anlage 42 S.) - MfS-DSt-Nr.
 
103138.
 
Dolrumentenkopfi'Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S. 1:] Vertrauliche Verschlusssache VVS MfS 0008-6/85 - 900.
 
Ausf., Bl. 1-40. - [AufS. 39, nach Text] Mielke [handschriftlich], Armeegeneral.
 
Zusatzliche Informationen: Ges. 900 Ex. - Standardverteiler mit SED-KL und JHS - DA 2/85 ist die
 
erste eigenstandige, alle Linien einbeziehende Vorgabe auf diesem Gebiet. - AuBer Kraft durch Schrei

ben v. 29.11.1989 - Anlage 3 (BStU, MfS, BdL-Dok. 6896).
 
AnlagenINachgeordnete Bestimmungen: Anlage 1 zum Informationsbedarf fur Sofortmeldungen (gehort
 
zu BStU, MfS, BdL-Dok. 5083, S. 41 f.).
 

Gliederung 

[... ] 

Einen bedeutenden Platz im Kampf des Gegners gegen den real existierenden Sozia

lismus nimmt die Inspirierung und Organisierung politischer Untergrundtatigkeit ein. 

Sie zielt vor allem durch Versuche der Aufweichung, Zersetzung und Destabilisierung 

der gesellschaftlichen Verhaltnisse auf die Beseitigung der sozialistischen Staats- und 

Gesellschaftsordnung abo 

Politische Untergrundtatigkeit, inspiriert tiber die politisch-ideologische Diversion und 

die gegnerische Kontaktpolitik/Kontakttatigkeit und charakterisiert durch subversive 

Angriffe auf die verfassungsmalligen Grundlagen des sozialistischen Staates und die 

marxistisch-leninistische Theorie, oft verbunden mit anderen staatsfeindlichen Aktivi

taten, ist vor allem gekennzeichnet durch 

langfristige und zielgerichtete Inspirierung und Organisierung seitens aufierer
 

Feinde, die Entwicklung von personellen feindlichen Stutzpunkten, von Renega


ten und von Exponenten politischer Untergrundtatigkeit sowie durch ein enges
 

Zusammenwirken zwischen auBeren Feinden und inneren feindlich-negativen
 

Kraften,
 

Suche, Sammlung und Zusammenschluss feindlich-negativer Krafte zur Schaf


fung einer ideologischen, personellen und organisatorischen Basis fur oppositio


nelle Bewegungen,
 

Versuche der Zusammenfuhrung feindlich-negativer Krafte verschiedener sozia


listischer Lander und der Koordinierung ihrer antisozialistischen Plane, Absichten
 

und Aktivitaten,
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Anwendung variabler und der jeweiligen Lageerttwicklung entsprechender kon


spirativer und offener Mittel undMethoden, einschlieBlich ihrerKombination,
 

sowie gezielten Missbrauch legaler Wirkungsmoglichkeiten sowohl der Kirchen
 

und Religionsgemeinschaften als auch staatlicher Einrichtungen und gesellschaft


licher Organisationen,
 

Ubernahme, Ausarbeitung, Diskussion und Verbreitung oppositioneller antisozia


listischer Konzeptionen, Plattformen, altemativer Auffassungen u.. a. und Versu


che ihrer Umsetzung in antisozialistische Aktivitaten,
 

Organisierung demonstrativ-provokatorischer, offentlichkeitswirksamer Aktionen
 

und Aktivitaten mit dem Ziel
 

•	 der Schaffung bzw. Erhaltung von Handlungsspielraumen fur feindlich

negative Krafte, 

•	 der Vortauschung bzw. Schaffung einer so genannten inneren Opposition, 

•	 der Druckausubung auf die sozialistische Staatsmacht, der Schaffung von 

permanenten Spannungssituationen und letztlich der Auslosung von konter

revolutionaren Ereignissen. 

Politische Untergrundtatigkeit bildet sich in der Regel uber unterschiedliche Entwick


lungsstufen aus einer Vielfalt feindlich-negativer Erscheinungen heraus.
 

Die genannten Merkmale politischer Untergrundtatigkeit sind dabei differenziert aus


gepragt, anfangs teilweise erst im Ansatz erkennbar und bestimmen den Grad der Ge


sellschaftsgefahrlichkeit politischer Untergrundtatigkeit.
 

1m Zusammenhang mit Aktivitaten politischer Untergrundtatigkeit treten vielfach
 

Syrnpathisanten, politisch irregeleitete oder zeitweilig getauschte sowie politisch
 

schwankende, labile, ungefestigte und unzufriedene Personen in Erscheinung, die oft
 

keine verfestigten feindlich-negativen Positionen einnehmen, aber von den Fuhrungs


kraften der politischen Untergrundtatigkeit als ihr Potential. einbezogen bzw. miss


braucht werden.
 

Die vorbeugende Verhinderung, Aufdeckung und Bekampfung politischer Unter


grundtatigkeit (im weiteren Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit) ist eine ge


samtgesellschaftliche Aufgabe. Unter Ftlhrung der Partei und auf der Grundlage ihrer
 

grundsatzlichen Orientierungen sind alle Potenzen der sozialistischen Gesellschaft und
 

des Staates zu mobilisieren und einzusetzen, urn ein Wirksamwerden feindlich


negativer Krafte im Sinne politischer Untergrundtatigkeit zu verhindem.
 

Der dabei vom MfS zu leistende spezifische Beitrag erfordert den Einsatz der operati


yen Krafte und Mittel aller operativen Diensteinheiten.
 

Zur weiteren Erhohung der Wirksamkeit der Bekampfung politischer Untergrundtatig


keit weise ich an:
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1.	 Verantwortung fur die Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit 

1.1	 Die Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit ist Aufgabe aller operativen 

Diensteinheiten. 

. Die Aufgaben zur Bekampfung der politischen Untergrundtatigkeit sind unter 

Berucksichtigung der politisch-operativen Lage im Verantwortungsbereich 

planmalsig in die Gesamtaufgabenstellung aller Diensteinheiten, durch die Kreis

dienststellen vor allem im Zusammenhang mit der Losung ihrer Grundaufgabe, 

einzuordnen. 

Bei der Verwirklichung der Aufgaben zur Bekampfung politischer Untergrund

tatigkeit ist eng mit der Hauptabteilung XX bzw. den Abteilungen XX der Be

zirksverwaltungen und anderen zustandigen operativen Diensteinheiten zusam

menzuarbeiten. 

1.2 Mein Stellvertreter, Gen. Generalleutnant Mittig, hat im Zusammenhang mit der 

Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit die Verantwortung wahrzunehmen 

fur 

die Unterbreitung von zentralen Vorschlagen zu Grundsatzfragen bzw. -ent

scheidungen sowie zu strategischen und taktischen politischen MaBnahmen, 

die Abstimmung von Grundfragen der Zusammenarbeit und des strategi

schen und taktischen Vorgehens mit meinen anderen Stellvertretem und 

die Abstimmung von Grundfragen zur Sicherung eines einheitlichen Han

delns der Partner des Zusammenwirkens auf zentraler Ebene sowie zu deren 

Befahigung zur vollen Wahmehmung ihrer Verantwortung. 

In Wahmehmung dieser Verantwortung hat mein Stellvertreter, insbesondere zur 

Erarbeitung zentraler Entscheidungsvorschlage, mit Leitem zustandiger 

Diensteinheiten bzw. anderen leitenden Kadem erforderliche Beratungen durch

zufuhren sowie von den Leitem der zustandigen Diensteinheiten, einschlieBlich 

von den Leitem der Bezirksverwaltungen, die Organisierung der politisch

operativen Arbeit zur Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit betreffende 

Dokumente anzufordem. 

1.3 Zur Gewahrleistung eines rechtzeitigen einheitlichen, die Politik von Partei und 

Regierung wirksam unterstiitzenden politisch-operativen Handelns und zur stan

digen Sicherung einer hohen Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit aller 

operativen Diensteinheiten haben 

die Hauptabteilung XX fur das MfS insgesamt, 

die Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen fur die jeweilige Bezirksver

waltung 

die Federfuhrung bei der Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit wahrzu

nehmen. 
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2.	 Grundsatzliche politisch-operative Aufgabenstellung aller operativen 
Diensteinheiten zur Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit 

2.1	 Die politisch-operative Arbeit zur Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit 

ist mit dem Zle1 zu organisieren, unter allen Lagebedingungen' einen hochstmog

lichen Beitrag zur Gewahrleistung der staatlichen Sicherheit, insbesondere fur 

eine hohe innere Stabilitat, zu leisten. 

AIle Anstrengungen sind darauf auszurichten, feindlich-negative Krafte, die Ak

tivitaten im Sinne politischer Untergrundtatigkeit planen,mit deren Verwirkli

chung begonnen haben bzw, im Sinne politischer Untergrundtatigkeit wirksam 

geworden sind, so frtihzeitig wie moglich zu erkennen und am weiteren feind

lich-negativen Wirksamwerden nachhaltig zu hindern. 

Die politisch-operativen MaBnahmen zur Bekampfung politischer Untergrundta

. tigkeit sind politisch klug, durchdacht, umsichtig und vorausschauend zu planen 

und durchzufuhren und haben die Realisierung der strategischen Linie der Partei 

zur Gewahrleistung der staatlichen Sicherheit, einer hohen inneren Stabilitat, ak

tiv zu unterstiitzen. 

2.2	 Folgende grundsatzliche politisch-operative Aufgaben sind zu losen: 

rechtzeitige Aufklarung der Plane, Absichten und MaBnahmen sowie Mittel 

und Methoden des Gegners, Insbesondere der Geheimdienste und ihrer le

galen Basen in der nOR, sowie solcher Zentren, Organisationen und Krafte, 

von denen im besonderen MaBe Aktivitaten zur Inspirierung bzw. Organi

sierung politischer Untergrundtatigkeit in der DDR ausgehen (im weiteren 

feindliche Stellen und Krafte), einschliefilich des Zusammenwirkens auflerer 

Feinde und feindlich-negativer Krafte im Innem der DDR, 

Nachweis und beweisrechtliche Dokumentierung der geheimdienstlichen 

Steuerung feindlicher Stellen und Krafte, vor allem durch eine schwerpunkt

und vorgangsbezogene Arbeit im und nach dem Operationsgebiet und die 

VervolIkommnung bzw. Erweiterung der dazu erforderlichen inoffiziellen 

Basis, Einleitung wirksamer MaBnahmen zur Verhinderung bzw. Durch

kreuzung der erkannten Plane, Absichten und Mafmahmen und Abstimmung 

aller MaBnahmen zur Aufklarung sowie zur Verhinderung bzw. Durchkreu

zung der Plane, Absichten und MaBnahmen der feindlichen Stellen und 

Krafte mit der Hauptabteilung XX und bei Notwendigkeit durch die 

Hauptabteilung XX mit der HV A; 

vorbeugende Verhinderung, Aufdeckung und Bekampfung aller Aktivitaten 

bzw. Bestrebungen auBerer Feinde und feindlich-negativer Krafte im Innem 

der DDR zur Schaffungeiner wirksamen ideologischenund personellen Ba

sis fur politische Untergrundtatigkeit in der DDR. 
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. Insbesondere sind vorbeugend zu verhindem, aufzudecken und zubekamp

fen: 

•	 die Inspirierung, Einbeziehung, Zusammenfiihrung und der Zusam

menschluss von politisch Gleichgesinnten, aber auch vonpolitisch 

schwankenden, von labilen, von irregeleiteten Personen, 

•	 das offentlichkeitswirksame demonstrativ-provokatorische Auftreten 

sowie andere antisozialistische Aktivitaten und Aktionen, 

•	 die Herstellung, Aktivierung und Nutzung der Riickverbindungen von 

Personen, die die DDR nach nichtsozialistischen Staaten, insbesondere 

der BRD, und nach Westberlin verlassen haben, zu Personen in der 

DDR, urn sie .im Sinne politischer Untergrundtatigkeit zu inspirieren. 

.Besonders zu beachten sind dabei Personen, die vor	 ihrem Verlassen 

der DDR bereits mit Aktivitaten im Sinne politischer Untergrundtatig

keit in Erscheinung getreten sind, 

•	 die Ausnutzung bzw. der Missbrauch der Moglichkeiten kulturell

kiinstlerischer Ausdrucksmittel, 

•	 das Eindringen in staatliche Einrichtungen und gesellschaftliche Orga

nisationen sowie der Missbrauch dieser Einrichtungen und Organisa

tionen sowie deren Veranstaltungen. 

Uber den Missbrauch von Immunitaten und Privilegien bzw. von gewahrten 

Arbeitsmoglichkeiten durch bevorrechtete Personen bzw. Korrespondenten 

nichtsozialistischer und anderer politisch-operativ interessierender Staaten 

im Zusammenhang mit Aktivitaten im Sinne politischer Untergrundtatigkeit 

sind offiziell verwertbare Informationen bzw. Dokumentationen vor allem 

als Grundlagewirksamerpolitischer bzw. diplomatischer GegenmaBnahmen 

in Abstimmung bzw. gemeinsam mit der Hauptabteilung II zu erarbeiten. 

Zur wirksamen vorbeugenden Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit 

sind dabei vorrangig 

•	 die Herausbildung feindlich-negativer Gruppierungen rechtzeitig zu er

kennen und zu verhindem, das Konstituieren bzw. ihre Festigung sowie 

ihr Wirksamwerden durch aktive politisch-operative Bearbeitung zu 

unterbinden, 

•	 bestehende feindlich-negative Gruppierungen zu verunsichern, aufzulo

sen bzw. zu zersetzen, wobei auch nach der Auflosung dieser Gruppie

rungen deren ehemals aktiven Angehorigen weiter unter operativer 

Kontrolle zu halten sind, 

•	 Fuhrungskrafte bzw. Exponenten politischer Untergrundtatigkeit nach

haltig zu neutralisieren bzw. ihr Einfluss wirksam zuruckzudrangen; 

vorbeugende Verhinderung, Aufdeckung und Bekampfung der Versuche des 

politischen Missbrauchs der Kirchen und Religionsgemeinschaften, u. a. zur 
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Sammlung oppositioneller Krafte, der Erarbeitung und Verbreitung antiso

zialistischer, gegen Beschlusse von Partei und Regierunggerichteter 

Schriften unter dem Deckmante1 kirchlicher Glaubensbekenntnisse, der Be

strebungen zur Erreichung eines Mitsprache- bzw. Entscheidungsrechts auf 

Teilgebieten der Gesellschaftspolitik; 

Aufdeckung begunstigender Bedingungen und Umstande fur das Wirksam

werden feindlich-negativer Krafte, sou. a. 

•	 von Ansatzpunkten fur feindlich-negative Krafte im Zusammenhang 

mit Mangeln in der politisch-ideologischen Arbeit, in der Arbeit staatli

cher und wirtschaftsleitender Organe, von Kombinaten, Betrieben und 

Einrichtungen, 

•	 von inkonsequenter bzw. verfalschter Durchsetzung von Beschlussen 

der Partei sowie von Gesetzen u. a. Rechtsvorschriften, 

•	 von ungenugender Ausschopfung der Moglichkeiten des sozialistischen 

Rechts und dessen politisch undifferenzierte Anwendung. 

Politisch-operative Einflussnahme auf die konsequente Beseitigung derarti

ger begunstigender Bedingungen und Umstande im Zusammenwirken mit 

staatlichen und gesellschaftlichen Kraften unter Fuhrung der Partei; 

Unterstutzung der zustandigen Parteiorgane, der Staatsorgane und der ge

sellschaftlichen Krafte, vor allem bei der offensiven Bekampfung politischer 

Untergrundtatigkeit, bei der ideologischen Auseinandersetzung mit und 

Ruckgewinnung von im Sinne politischer Untergrundtatigkeit wirkenden 

Kraften, bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung zur vorbeugenden Ar

beit zur Verhinderung des Wirksamwerdens feindlich-negativer Krafte und 

der Beseitigung von begunstigenden Bedingungen und Umstanden; 

Starkung der Position und Befahigung progressiver Krafte zur eigenverant

wortlichen und selbststandigen Durchfiihrung von Malinahmen, u. a. zur 

Disziplinierung reaktionarer kirchlicher u. a. feindlich-negativer Krafte, zur 

Zuruckdrangung der Sammlung feindlich-negativer Krafte, zur Verhinde

rung offentlichkeitswirksamer antisozialistischer Aktivitaten, 

2.3 Die Losung dergrundsatzlichen politisch-operativen Aufgaben erfordert vor al

lem: 

standige Erhohung der Wirksamkeitder Arbeit mit IM entsprechend den Er

fordernissen der politisch-operativen Lage im Verantwortungsbereich auf 

der Grundlage der Richtlinie Nr. 1/79.1 

Zur wirksamen Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit sind vor allem 

1M einzusetzen und zu gewinnen, die in Kenntnis der von den .feindlichen 

Richtlinie 1/79: Arbeit mit Inoffiziellen Mitarbeitern (ediert in: Helmut Muller-Enbergs (Hg.): Inof
fizielle Mitarbeiter des MfS. Berlin 1996, S. 305-384). 
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Stellen und Kraften sowie von den feindlich-negativen Kraften im Innem 

der DDR angewandten, oft konspirativenMittel und Methoden und ihrer 

Lebensgewohnheiten in der Lage sind, 

•	 vertrauliche Beziehungen zu diesen herzustellen, 

•	 in die Konspiration des Feindes bzw. feindlieh-negativer Gruppierun

gen einzudringen, 

•	 rechtzeitig Informationen tiber feindliche Plane und Absiehten aullerer 

Feinde und feindlieh-negativer Krafte im Innem der DDR zu beschaf

fen. 

Vorrangig sind 1M aus solchen Personenkreisen einzusetzen bzw. zu gewin

nen, wie 

•	 kirehlieh gebundene bzw. aktiv tatige Personen, einschlieBlieh Jugend

lieher oder Studenten, die in der evangelisehen oder katholischen Stu

dentengemeinde, in der offenen Jugendarbeit, in den Jungen Gemein

den wirken, 

•	 Studenten der Faehriehtungen Kunst/Kultur und Literatur sowie der 

Theologie, 

•	 Angehorige der wissensehaftlich-teehnisehen, gesellschaftswissen

sehaftlichen und medizinischen Intelligenz, 

•	 Kunstler und Kulturschaffende, besonders aus dem Naehwuehsbereieh, 

•	 Personen, die sich beruflieh mit Fragen des Natur- und Umweltschutzes 

beschaftigen, 

•	 Personen mit ausgepragten Interessen und Neigungen fur den Natur-

und Umweltschutz oder fur so genannte altemative Lebensformen. 

Die langfristige Entwicklung von 1M zur Einsehleusung in feindlieh-negative 

Gruppierungen hat auf der Grundlage von mit der Hauptabteilung XX bzw. 

den Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen abgestimmten Konzeptionen, 

die von den Leitem der Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen bzw. 

Bezirksverwaltungen oder deren Stellvertretem zu bestatigen sind, zu erfol

gen. 

Der Einsatz von 1M zur Blickfeldarbeit gegenuber feindliehen Stellen hat in 

Abstimmung mit der fur die operative Bearbeitung dieser feindlichen Stelle 

zustandigen Diensteinheit zu erfolgen. 

Die Durchsetzung der Erfordemisse der Wachsamkeit und Geheimhaltung in 

der Arbeit mit diesen 1M sowie des Schutzes, der Konspiration und der Si

cherheit dieser 1M istvon den IM-fUhrenden Mitarbeitem standig zu ge

wahrleisten sowie von dies en und den zustandigen Leitem der operativen 

Diensteinheiten unter Beachtung der konkreten Einsatzbedingungen regel

maliig einzuschatzen; 
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Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgange sowie von Zentralen 

Operativen Vorgangen auf der Grundlage der RichtlinieNr, 1/76,2 vor allem 

hinsichtlich der Erarbeitung von Beweisen fur die Begehung von Verbre

chen gegen die DDR, anderen Straftaten sowie die Verletzung anderer 

.Rechtsnormen, der Durchflihrung wirksamer operativer Zersetzungs- und 

Ruckgewinnungsmallnahmen sowie der Aufklarung, operativen KontrolIe, 

gezielten Unterbrechung bzw. operativen Nutzung von Verbindungen feind

lich-negativen Charakters in das Operationsgebiet, insbesondere zu feind

lichen Stellen und Kraften, sowie zu feindlich-negativen Kraften in anderen 

sozialistischen Staaten. Operative MaBnahmen gegenuber feindlichen Stel

len sind mit den fur die operative Bearbeitung dieser feindlichen Stellen zu

standigen Diensteinheiten abzustimmen. 

FUr den Abschlussder Operativen Vorgange bzw. der Zentralen Operativen 

Vorgange sind vor allem Strafrechtsverletzungen wie Spionage und andere 

Landesverratsverbrechen, De1ikteder allgemeinen Kriminalitat sowie Ver

letzungen des Ordnungswidrigkeitsrechts in den Mittelpunkt zu stelIen, die 

zugleich fur die politische Auswertung geeignet sind; 

Durchflihrung der OPK auf der Grundlage der Richtlinie Nr. 1181,3 vor al

lem zur Erarbeitung von Ausgangsmaterialien fur das Anlegen von Opera

tiven Vorgangen, zum Erkennen von Personen, einschlieBlichso1cher, die 

politisch irregeftihrt, schwankend, labil bzw. unzufrieden sind und die im 

Sinne politischer Untergrundtatigkeit wirksam werden konnten und Einlei

ten geeigneter MaBnahmen zur Verhinderung ihres diesbezuglichen Wirk

samwerdens bzw. fur deren nachhaltige Ruckgewinnung, insbesondere im 

engen politisch-operativenZusammenwirken mit gesellschaftlichen Organi

sationen und Kraften; 

Ausschopfung aller operativen Moglichkeiten der operativen Diensteinhei

ten, insbesondere der 1M und GMS, zur Bekampfung politischer Unter

grundtatigkeit auch uber denjeweiligen Verantwortungsbereich hinaus; 

Weiterentwicklung und Einsatz anderer operativer sowie operativ-techni

scher Mittel und Methoden, einschlieBlich der Beschaffung und Einspeiche

rung von Schriftenvergleichsmaterial gemaf Dienstanweisung Nr. 2/714 und 

anderer geeigneter erkennungsdienstlicher MaBnahmen; 

Abstimmung bedeutsamer politisch-operativer MaBnahmen zur Bekamp

fung politischer Untergrundtatigkeit mit der Hauptabteilung XX bzw. den 

Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen. Das hat zu erfolgen 

2	 Richtlinie 1/76: Entwicklung Operativer Vorgange (Dokument 34 in dieser Edition). 
3	 Richtlinie 1/81: Operative Personenkontrollen (Dokument 40 in dieser Edition). 
4	 Dienstanweisung 2/71: Politisch-operative Bekampfung der staatsfeindlichen Hetze (Dokument 32 

in dieser Edition). 
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•	 beim offensiven Einsatz von 1M.in Verantwortungsbereichen anderer 

Hauptabteilungen/selbststandiger Abteilungen oder Bezirksverwaltun

gen, 

•	 zur Bestimmung der grundsatzlichen Zielstellung der operativen Bear

beitung und der Arten des Abschlusses von Operativen Vorgangen zur 

Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit, 

•	 bei politisch-operativen MaBnahmen der Zersetzung bzw. Auflosung 

feindlich-negativer Gruppierungen sowie der Neutralisierung bzw. Iso

lierung bedeutsamerFuhrungskrafte bzw. Exponenten politischer Un

tergrundtatigkeit, 

•	 wenn mit grolieren Auswirkungen in der Offentlichkeit gerechnet wer

den muss, 

•	 wenn damit bedeutsame zentrale politische Entscheidungen verbunden 

sind bzw. im engen Zusammenhang stehen, 

•	 wenn diese den Charakter staatlicher Sanktionen besitzen, 

•	 wenn Grundfragen der Anwendung bzw. Auslegungen dessozialisti 

schen Rechts beriihrt werden, 

• . wenn damit emste Gefahren fur die Losung zentraler bzw. uberortlicher 

politisch-operativer Aufgaben entstehen konnen. 

Politisch-operative MaBnahmen von grundsatzlicher Bedeutung, wie 

•	 Werbung von Fuhrungskraften feindlich-negativer Gruppierungen, 

•	 Einleitung von Ermittlungsverfahren zu in der Offentlichkeit bekannten 

und anderen operativ bedeutsamen Personen, 

•	 inhaltlich und zeitlich konzentrierte MaBnahmen gegenuber mehreren 

im Sinne der politischen Untergrundtatigkeit wirksam gewordenen Per

sonen, 

sind erst nach Zustimmung durch den Leiter der Hauptabteilung XX durch

zufuhren, Bei strafrechtlichen, strafprozessualen oder anderen rechtlichen 

MaBnahmen hat er die notwendige Abstimmung mit dem Leiter der Haupt

abteilung IX herbeizufuhren und bei besonders bedeutsamen MaBnahmen 

die Bestatigung durch meinen Stellvertreter, Genossen Generalleutnant 

Mittig, einzuholen. 

2.4 Die Kreisdienststellen haben sich bei der Losung vorgenannter politisch-operati

ver Aufgaben zu konzentrieren auf 

die Herausarbeitung und differenziertezielgerichtete operative Kontrolle je

ner Personen, insbesondere der Trager und Verbreiter der politisch-ideolo

gischen Diversion, von denen Aktivitaten im Sinne politischer Untergrund

tatigkeit ausgehen konnen, sowie die Gewahrleistung einer aktuellen Uber

sicht zu diesen Personen, 
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die zie1gerichtete operative Bearbeitung und das konsequente Klaren erster 

Hinweise auf die beabsichtigte Bildung von so genannten Friedenskreisen, 

Okologiegruppen und anderen so genannten altemativen Gruppierungen 

sowie die Existenz nichtoffentlicher politischer Diskussionskreise oder die 

Herstellung, Auswertung und Verbreitung von Materialien antisozialisti

schen Inhalts in Abstimmung mit der Abteilung XX, 

die Verstarkung der Abwehrarbeit an der kirchlichen Basis, insbesondere 

unter den Kreis- und Gemeindekirchenraten, den Kreissynoden und Super

intendenturen, den Gruppen der »Jungen Gemeinde« und denevangelischen 

und katholischen Studentengemeinden, einschlieBlich von Werbungen unter 

diesen Personenkreisen, u. a. auf der Basis vorhandener echter Uberzeugun

gen fur Humanismus und Frieden, in Zusammenarbeit mit der Abtei

lung XX, 

die Erarbeitung von Hinweisen, insbesondere fur die Abteilungen XX der 

Bezirksverwaltungen bzw. die Hauptabteilung XX, zu kirchlich gebundenen 

Personen, die fur eine inoffizielle Zusarnmenarbeit, vor allem uber eine 

langfristige Entwicklung mit perspektivischem Charakter, geeignet sind, 

den Einsatz bzw. die Schaffung zuverlassiger 1M und GMS in Schlusselpo

sitionen, wie im Arbeitsgebiet bzw, Arbeitsbereich Kirchenfragen der Ab

teilungen Innere Ange1egenheiten, in den AbteilungenUmwe1tschutz, 

Kultur, Jugend und Sport sowie Gesundheitswesen der Rate der Kreise und 

.Stadte; in fuhrenden kulturellen Einrichtungen sowie in leitenden Gremien 

des Kulturbundes, des Friedensrates und der Nationalen Front auf Kreisebe

ne, vor allem fur die Realisierung vorbeugender MaBnahmen zur Ausrau

mung begunstigender Bedingungen, Umstande sowie zur Durchfuhrung von 

MaBnahmen der Disziplinierung feindlich-negativer Krafte. 

3.	 Aufgaben der Hauptabteilung XX und der Abteilungen XX der Be
zirksverwaltungen bei der Bekampfung politischer Untergrund
tatigkeit 

3.1	 Der Leiter der Hauptabteilung XX und die Leiter der Abteilungen XX der Be

zirksverwaltungen sind in Wahmehmung der Federfuhrung bei der Bekampfung 

politischer Untergrundtatigkeit fur die Losung folgender Aufgaben verantwort

lich: 

Gewahrleistungeines einheitlichen politisch-operativen Hande1ns aller ope

rativen Diensteinheiten auf der Grundlage einer langfristigen Strategie und 

Taktik der Bekampfung derpolitischen Untergrundtatigkeit, insbesondere 

durch 
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•	 Unterbreitung von Entscheidungsvorschlagen an meinen zustandigen 

Stellvertreter sowie die Realisierung seiner speziellen Aufgabenstel

lung, 

•	 Orientierung der operativen Diensteinheiten auf vorrangig zu losende 

politisch-operative Schwerpunkte bei der Bekampfung politi scher Un

tergrundtatigkeit, insbesondere durch Nutzung der Moglichkeiten des 

Planungsprozesses gemaf der Richtlinie Nr. 1180,5 

•	 Ubermittlung von Erkenntnissen an die operativen Diensteinheiten zu 

den gegnerischen Angriffsrichtungen und aktuellen Erscheinungsfor

men politischer Untergrundtatigkeit; 

Gewahrleistung einer kontinuierlichen und aktuellen Einschatzung der poli

tisch-operativen Lage auf dem Gebiet der politischen Untergrundtatigkeit in 

der DDR bzw. im Bezirk, insbesondere zur 

•	 Herausarbeitung neuer Sicherheitserfordemisse, 

•	 Bestimmung bzw. Prazisierung der vorrangig zu sichemden politisch

operativen Schwerpunktbereiche und der politisch-operativen Schwer

punkte sowie weiterer Ziel- und Aufgabenstellungen, 

•	 Vorbereitung bzw. Erarbeitung von Leiterentscheidungen, von ent

scheidungsgerechten Vorlagen dienstlicher Bestimmungen und Wei

sungen, von Vorgaben und Orientierungen sowie von Ruckflussinfor

mationen tiber zentral gewonneneErkenntnisse, 

•	 weitere Qualifizierung der operativen Krafte, Mittel und Methoden, 

•	 Erarbeitung erforderlicher politisch-operativer Ausgangsmaterialien zur 

aktuellen Informierung der Partei- und Staatsfiihrung bzw. anderer lei

tender Partei- und Staatsfunktionare. 

Der Leiter der Hauptabteilung XX hat zur Gewahrleistung der Einheitlich

keit bei der Einschatzung der politisch-operativen Lage auf dem Gebiet der 

politischen Untergrundtatigkeit den Abteilungen XX der Bezirksverwaltun

gen inhaltliche Schwerpunkte zu ubermitteln; 

Organisierung einer effektiven Zusammenarbeit und Koordinierung der po

litisch-operativen Arbeit der operativen Diensteinheiten, insbesondere zur 

Gewahrleistung des konzentrierten Einsatzes der operativen Krafte und 

Mittel, eines abgestimmten konzeptionellen, stabsmalsig gefiihrten arbeits

teiligen Vorgehens sowie zur vollen Ausschopfung der Moglichkeiten und 

der einheitlichen Anwendung dessozialistischen Rechts, vor allem bei der 

Bekampfung von in verschiedenen Verantwortungsbereichen bzw. uberre

gional wirkenden feindlich-negativen Kraften. Die erforderliche Koordinie

rung politisch-operativer MaBnahmen hat zu erfolgen 

Richtlinie 1/80 (VVS 24/80): Planungsrichtlinie v. 16.6.1980 (BStU, MfS, BdL-Dok. 5348). 5 
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•	 durch die Hauptabteilung XX 

mit anderen Hauptabteilungen/selbststandigen Abteilungen, 

mit den .Abteilungen XX und anderen Diensteinheiten der Bezirks

verwaltungen, insbesondere den Kreisdienststellen, unter Einbezie

hung der jeweiligen Abteilung XX, 

•.	 durch die Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen 

mit anderen Diensteinheiten der jeweiligen Bezirksverwaltung, ein

schlielllich der Kreis- und Objektdienststellen, 

mit Diensteinheiten anderer Bezirksverwaltungen in Abstimmung 

mit der Abteilung XX der jeweiligen Bezirksverwaltung, in grund

satzlichen Fragen in Abstimmungmit der Hauptabteilung XX, 

mit anderen Hauptabteilungen und mit selbststandigen Abteilungen 

des MfS tiber die Hauptabteilung XX; 

Unterstutzung und Koordinierung der von den Erfordernissen der politisch

operativen Abwehrarbeit abgeleiteten vorgangs- und personenbezogenen 

Arbeit im und nach dem Operationsgebiet, insbesondere Koordinierung der 

operativen Bearbeitung der feindlichen Stellen und Krafte, soweit gernaf 

zentralen Festlegungenfiirderen operative Bearbeitung bzw. die Koordinie

rung nicht andere Diensteinheiten verantwortlich sind, vor allem im Zu

sammenhang mit der Bearbeitung von Zentralen Operativen Vorgangen so

wie bei der Gestaltung der Arbeit mit IMB und der Werbung von geeigneten 

Personen aus dem Operationsgebiet; 

Unmittelbare Einflussnahme auf die Herausarbeitung der Zie1stellung beim 

Anlegen, die Bearbeitung und die Art des Abschlusses Operativer Vorgange 

in Durchsetzung der Planorientierungen des Leiters der Hauptabteilung XX 

bzw. der Planvorgaben der Leiter der Bezirksverwaltungen sowie auf der 

Grundlage von Weisungen und bestatigten Auftragen meines zustandigen 

Stellvertreters bzw. des Leiters der Bezirksverwaltung und seines zustandi

gen Stellvertreters Operativ. Der Leiter der Hauptabteilung XX hat zu si

chern, dass die konzentrierte und koordinierte Bekampfung politischer Un

tergrundtatigkeit entsprechend den Erfordernissen der politisch-operativen 

Lage auf der Grundlage von Zentralen Operativen Vorgangen bzw. zentraler 

operativer Malmahmeplane erfolgt; 

Unmittelbare Anleitung und Unterstutzung operativer Diensteinheiten bei 

der Losung von Schwerpunktaufgaben, wie der Verhinderung des Zusam

menwirkens auflerer Feinde und feindlich-negativer Krafte im Innern der 

DDR, der Verhinderung und Zerschlagung von Organisationsstrukturen 

feindlicher Krafte sowie offentlichkeitswirksamer Aktionen, der Unterbin

dung des Missbrauchs gesellschaftlicher Einrichtungen und der Kirchen so

wie bei der Bearbeitung ausgewahlter Operativer Vorgange und dem Ein
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satz bzw. der Schaffung von 1M zurLosung.operativ besonders bedeutsamer 

Aufgaben; 

Fiihrung operativer Aktionen und Einsatze zur Bekampfung politischer Un

tergrundtatigkeit, wie geplanter offentlichkeitswirksamcr Aktivitaten durch 

feindlich-negative Gruppierungen und uberregionaler Zusammentreffen von 

im Sinne politischer Untergrundtatigkeit wirkenden feindlich-negativen Per

sonen, vor allem auf der Grundlage zentraler Mallnahmeplane; 

Gewahrleistung einer aufgabenbezogenen Zusammenarbeit mit den Sicher

heitsorganen befreundeter sozialistischer Staaten uber die Abteilung X; 

Erarbeitung von Vorschlagen bzw. Hinweisen fur das mit allen Partnem des 

Zusammenwirkens abgestimmte Vorgehen bei der Bekampfung von Akti

vitaten im Sinne politischer Untergrundtatigkeit und fur deren Befahigung 

zur vollen Wahmehmung ihrer Verantwortung auf diesem Gebiet sowie 

Gewahrleistung des politisch-operativen Zusammenwirkens auf dieser 

Grundlage entsprechend der Zustandigkeit, 

3.2	 Zur Unterstiitzung der Fuhrungs- und Leitungstatigkeit des Leiters der Hauptab

teilung XX bzw. der Leiter der Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen haben 

die Offiziere fur die Wahmehmung von Koordinierungsaufgaben im Bereich 

Anleitung, Kontrolle, Planung der AKG der Hauptabteilung XX bzw. in den Re

feraten Auswertung/Information der Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen 

in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den. Leitem der Abteilungen 

bzw. der Referate der Hauptabteilung XX bzw. der Abteilungen XX folgende 

politisch-operativen Aufgaben zu losen: 

Uberprufung von operativen Hinweisen zu neuen Erscheinungsformen,
 

Entwicklungstendenzen und sich abzeichnenden personellen und sachlichen
 

Verflechtungen der politischen Untergrundtatigkeit fur Entscheidungsvor


schlage zur weiteren operativen Bearbeitung;
 

Unterstiitzung der Leiter bei der Herausarbeitung, Bestimmung und Prazi


sierung politisch-operativer Schwerpunktbereiche und Schwerpunkte sowie
 

bei der richtigen Einordnung und Bewertung von operativen Hinweisen und
 

Materialien;
 

Unterstiitzung der Leiter bei der Herausarbeitung grundsatzlicher Aufgaben


stellungen fur die weitere Qualifizierung der Bekampfung politischer Unter


grundtatigkeit;
 

Unterstiitzung des Planungsprozesses unter besonderer Beachtung der Er


fordemisse der Koordinierung, der Zusammenarbeit und des Zusammen


wirkens bei der Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit;
 

Mitwirkung an der Gewahrleistung und Durchsetzung eines kontinuierli


chen Informationsflusses;
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Vermittlung von Erkenntnissen uno. Erfahrungen bei der Bekampfung poli

tischer Untergrundtatigkeit, insbesondere im Zusammenhang rnitder La

sung von Aufgaben der Unterstutzung und Hilfe in anderen operativen 

Diensteinheiten. 

Die Einsichtnahme in operative Materialien anderer operativer Diensteinheiten 

durch die Offiziere fur die Wahrnehmung von Koordinierungsaufgaben hat auf 

der Grundlage von Auftragen, die durch meinen zustandigen Stellvertreter bzw. 

durch den zustandigen Stellvertreter Operativ der jeweiligen Bezirksverwaltung 

zu bestatigen sind, oder nach Zustimmung des Leiters der betreffenden operati

yen Diensteinheiten zu erfolgen. 

3.3	 Die Leiter der Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen haben sich bei der in 

Ziffer 3.1 angewiesenen Anleitung und Unterstiitzung operativer Diensteinheiten 

in Realisierung entsprechender Vorgaben und.Orientierungen des Leiters der je

weiligen Bezirksverwaltung schwerpunktmafiig auf die Kreisdienststellen zu 

konzentrieren. Dabei hat die differenzierte Unterstutzung insbesondere zu erfol

gen bei 

der Einschatzung der politisch-operativen Lage auf dem Gebiet der politi


schen Untergrundtatigkeit,
 

der Herausarbeitung, Bestimmung bzw. Prazisierung der politisch


operativen Schwerpunktbereiche und Schwerpunkte, insbesondere der rich


tigen Bewertung ihrer operativenBedeutsamkeit aus der Sicht der Ent


wicklung der politisch-operativen Lage im Bezirk bzw.in der DDR;
 

der Jahresplanung sowie der Erarbeitung von Malmahmeplanen, Siche


rungs- bzw. Bearbeitungskonzeptionen, Einsatz- und Entwicklungskonzep


tionen,
 

der Bearbeitung Operativer Vorgange und der Durchfuhrung der OPK, der
 

Klarung operativ bedeutsamer Vorkommnisse sowie der Verhinderung Of


fentlichkeitswirksamer Aktivitaten,
 

dem Einsatz spezifischer operativer Mittel und Methoden,
 

der Erschlie13ung der Moglichkeiten der operativen Basis der Kreisdienst


stellen, vor allem der IM, zur Erarbeitung von Hinweisen, fur die Qualifizie


rung der vorgangs- und personenbezogenen Arbeit im und nach dem Opera


tionsgebiet,
 

der Erziehung und Befahigung der zur Bekampfung politischer Unter


grundtatigkeit eingesetzten Mitarbeiter der Kreisdienststellen,
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4.	 Spezielle Aufgabenoperativer Diensteinheiten bei der Bekampfung 
politischer Untergrundtatigkeit 

4.1	 Die nachstehend genannten Diensteinheiten haben folgende spezifische Aufga

ben zu losen: 

Hauptverwaltung A 

rechtzeitige Aufklarung und beweiskraftige Dokumentierung der Plane, Ab


sichten und MaBnahmen feindlicher Fuhrungszentren und -krafte zur Inspi


rierung und Organisierung politischer Untergrundtatigkeit inder DDR, ins


besondere hinsichtlich der Strategie und Taktik, der angewandten Mittel und
 

Methoden sowie der wirksam werdenden Krafte, der Steuerung von im Sin


ne politischer Untergrundtatigkeit in der DDR und anderen sozialistischen
 

Staaten wirkenden Kraften durch Geheimdienste, Zentren der poIitisch


ideologischen Diversion und andere feindliche Zentren;
 

Erarbeitung von Hinweisen auf im Sinne politischer Untergrundtatigkeit in
 

der DDR wirksame personelle Stiitzpunkte bzw. Fuhrungskrafte, den vorge


sehenen Aufbau solcher Krafte sowie auf deren Verbindungssystem;
 

Beschaffung bzw. Erarbeitung offiziell verwertbarer beweiskraftiger Infor


mationen bzw. Dokumentationen uber die Verletzung intemationaler Ver


trage und Vereinbarungen, die Einmischung in innere Angelegenheiten der
 

DDR und den Missbrauch legaler Positionen nichtsozialistischer Staaten
 

und deren Moglichkeiten durch feindliche Stellen und Krafte zur Inspirie


rung bzw. Organisierung politischer Untergrundtatigkeit in der DDR, vor
 

allem mit dem Ziel, offensive MaBnahmen der Partei- und Staatsfiihrung zu
 

unterstiitzen;
 

Durchfiihrung aktiver MaBnahmen zur Zersetzung bzw. Einschrankung der
 

Wirksamkeit feindlicher Stellen und Krafte;
 

operative Bearbeitung feindlicher Stellen und Krafte, die, bezogen auf die
 

Inspirierung bzw. Organisierung politischer Untergrundtatigkeit, eine
 

Schlusselstellung einnehmen, gemaf zentralen Festlegungen.
 

Hauptabteilung I 

vorbeugende Verhinderung, Aufdeckung und Bekampfung von Angriffen 

im Sinne politischer Untergrundtatigkeit auf die Streitkrafte, vor allem auf 

den politisch-moralischen Zustand, die Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft 

der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR, insbesondere 

durch 

•	 Zerschlagung jeglicher Bestrebungen zur Sammlung, Formierung und 

Organisierung politisch-negativer Krafte bereits in den ersten Ansatzen, 
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•	 politisch-operative Einflussnahme auf den Einsatz, die Umsetzung bzw. 

die Herauslosung von Angehorigen derNVA und del' Grenztruppen del' 

DDR, die bereits mit Aktivitaten im Sinne politischer Untergrundtatig

keit angefallen sind, 

•	 konsequente Verwirklichung del' angewiesenen MaBnahmen zur poli

tisch-operativen Sicherung des Einsatzes del' Bausoldaten einschlieB

lich del' Bekampfung bzw. Zuruckdrangung von Bestrebungen del' Kir

che zur Einmischung in die Angelegenheit del' Streitkrafte sowie del' 

Einschrankung del' Wirkungsmoglichkeiten del' Kirchen auf Angehori

ge del' NVA und del' Grenztruppen del' DDR in engel' Zusammenarbeit 

mit del' Hauptabteilung XX; 

vorbeugende Verhinderung, Aufdeckung und Bekampfung des Propagierens
 

von pazifistischem und pseudopazifistischem Gedankengut in den Streit


kraften, des passiven Widerstandes gegen Befehle sowie del' Versuche zur
 

Rucknahme eingegangener Verpflichtungen zum Dienst in del' NVA und
 

den Grenztruppen del' DDR;
 

vorbeugende Verhinderung, Aufdeckung und Bekampfung von Aktivitaten
 

im Sinne politischer Untergrundtatigkeit, die im Zusammenhang mit Mano


vern und Ubungen, dem Neu- und Ausbau militarischer Anlagen und Ein


richtungen, del' Ausstattung mit neuer Kampftechnik und dem Auftreten del'
 

Streitkrafte in del' Offentlichkeit besonders unter dem Deckmantel des Um


weltschutzes und des Pazifismus gefuhrt werden, in engel' Zusammenarbeit
 

mit den zustandigen operativen Diensteinheiten;
 

Gewahrleistung del' Weiterfuhrung del' operativen Kontrolle und Bearbei


tung von Angehorigen del' NVA, die bereits VOl' dem Wehrdienst bzw. Re


servistenwehrdienst mit Aktivitaten im Sinne politischer Untergrundtatig


keit angefallen sind;
 

Anleitung und Unterstutzung del' Leiter del' Selbststandigen Referate Ab


wehr Wehrkommando del' Bezirksverwaltungen und del' Abwehroffiziere
 

Wehrkreiskommando del' Kreisdienststellen
 

•	 zum Erkennen von Wehrpflichtigen bei den Musterungen und Einberu

fungsuberprufungen, die bereits mit Aktivitaten im Sinne politischer 

Untergrundtatigkeit angefallen sind, und zur Einflussnahme auf deren 

Einberufung zu Truppen gemaB del' Auffullungsordnung der NvA, Teil 

B/Anhang 4/19, 

•	 ZUI politisch klugen Durchsetzung del' zentralen Festlegungen hinsicht

lich del' Einberufung von Wehrpflichtigen, die den Wehrdienst bzw. 

Reservistenwehrdienst vollstandig oder mit del' Waffe ablehnen. 
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Hauptabteilung II 

Nutzung spezifischer Moglichkeiten zur Aufklarung von Aktivitaten impe


rialistischer Geheimdienste, die auf die Inspirierung und Organisierung po


litischer Untergrundtatigkeit ausgerichtet sind;
 

Aufdeckung und Bekampfung von Aktivitaten bevorrechteter Personen und
 

Korrespondenten nichtsozialistischer und anderer politisch-operativ interes


sierender Staaten zur Inspirierung, Organisierung bzw. Unterstiitzung politi


scher Untergrundtatigkeit, insbesondere im Zusammenhang mit der Insze


nierung offentlichkeitswirksamer demonstrativ-provokatorischer Handlun


gen, der HersteIlung und Aufrechterhaltung entsprechender Kontakte und
 

Verbindungen, der Schaffung von Stiitzpunkten sowie der gezielten intema


tionalen Aufwertung feindlich-negativer Krafte unter dem Aspekt der Schaf


fung eines gewissen Schutzes fur deren Auftreten;
 

Erarbeitung offizieIl verwertbarer Informationen bzw. Dokumentationen in
 

Abstimmung bzw. in Zusammenarbeit mit den operativen Diensteinheiten,
 

in deren Verantwortungsbereich bevorrechtete Personen bzw. Korrespon


denten wirksam werden, uber den Missbrauch von Immunitaten und Privi


legien bzw. von gewahrten Arbeitsmoglichkeiten durch bevorrechtete Per


sonen bzw. Korrespondenten nichtsozialistischer und anderer politisch


operativ interessierender Staaten im Zusammenhang mit Aktivitaten im
 

Sinne politischer Untergrundtatigkeit, vor aIlem als Grundlage wirksamer
 

politischer bzw. diplomatischer GegenmaI3nahmen;
 

Einleitung mit der Hauptabteilung XX abgestimmter MaI3nahmen zur Be


kampfung derartiger Aktivitaten obengenannter feindlicher Stellen und
 

Krafte;
 

Zusammenarbeit mit den jeweils zustandigen operativen Diensteinheiten zur
 

Verhinderung des Missbrauchs von in der DDR lebenden Auslandern fur
 

Aktivitaten im Sinne politischer Untergrundtatigkeit, u. a. hinsichtlich ihres
 

Einsatzes im Verbindungswesen zu feindlichen Stellen und Kraften in
 

nichtsozialistischen Staaten und Westberlin.
 

Hauptabteilung III, Abteilungen M und 26 

Nutzung aIler spezifischen operativen Moglichkeiten zur Erarbeitung von 

Hinweisen auf Aktivitaten im Sinne politischer Untergrundtatigkeit, insbe

sondere auf Versuche der Inspirierung und Organisierung politischer Unter

grundtatigkeit durch feindliche Stellen und Krafte bzw. durch Nutzung von 

Ruckverbindungen ehemaliger DDR-Biirger, auf geplante Zusammentreffen 

und offentlichkeitswirksame Aktionen, vor allem unter Mitwirkung bzw. 

Einbeziehung von bevorrechteten Personen und Korrespondenten nichtso
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zialistischer Staaten und anderer politisch-operativ interessierender Staaten, 

von Massenmedien,Presseorganen und Verlagen dieser Staaten bzw. West

berlins. 

Hauptabteilung VI 

Erarbeitung von fur die Bekampfung politi scher Untergrundtatigkeit bedeut


samen Informationen im Prozess der Kontrolle, Uberwachung und Filtrie


rung des grenziiberschreitenden Verkehrs, einschliefllich der Nutzung der
 

Moglichkeiten der Zollverwaltung und ihrer nachgeordneten Einrichtungen,
 

insbesondere Hinweise uber Kuriere und Verbindungspersonen, zeitliche
 

und ortliche Konzentrationen der Einreise operativ bedeutsamer Personen


kategorien;.
 

Durchsetzung der im Zusammenhang mit der politisch-operativen Sicherung
 

des Polittourismus angewiesenen MaBnahmen unter Beachtung erkannter
 

und moglicher Zusammenhange zu Aktivitaten der politischen Untergrund


tatigkeit in Zusammenarbeit mit den zustandigen operativen Diensteinhei


ten;
 

Aufdeckung und Verhinderung des Missbrauchs von Aufenthalten und Ver


anstaltungen fur die Inspirierung, Organisierung bzw. Unterstutzung von
 

Aktivitaten im Sinne politischer Untergrundtatigkeit in touristischen Zentren
 

und Einrichtungen sowie in Hotels.
 

Hauptabteilung VII 

vorbeugende Verhinderung, Aufdeckung und Bekampfung von Angriffen 

im Sinne politischer Untergrundtatigkeit auf die DVP und die anderen Or

gane des MdI einschlielilich der Bereiche Innere Angelegenheiten, der ka

semierten Einheiten des MdI, der Zivilverteidigung, der Kampfgruppen der 

Arbeiterklasse und des DRK der DDR, vor allem auf den politisch

moralischen Zustand und die Einsatzbereitschaft. Zuverlassige politisch

operative Sicherung derjenigen Angehorigen und Arbeitsprozesse, die mit 

Einflussen und Auswirkungen politi scher Untergrundtatigkeit konfrontiert 

sind; 

politisch-operatives Zusammenwirken mit der DVP und den anderen Orga

nen des MdI, insbesondere mit der Kriminalpolizei, der Schutzpolizei sowie 

den Bereichen Innere Angelegenheiten, zur vollstandigen Wahrnehmung der 

ubertragenen Eigenverantwortung und Ausschopfung aller vorhandenen 

Potenzen dieser Organe zur Mitwirkung bei der vorbeugenden Verhinde

rung, Aufdeckung und Bekampfung politi scher Untergrundtatigkeit und zur 

differenzierten Einbeziehung gesellschaftlicher Krafte; 
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Sicherung der aktuellen und vollstandigen Ubermittlung der durch die DVP 

und die anderen Organe des MdI gewonnenen Hinweise zu Personen und 

Sachverhalten, die fur die Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit von 

Bedeutung sind, und deren Nutzung fur die politisch-operative Arbeit des 

MfS sowie fur die Organisation des Zusammenwirkens mit der DVP und 

den anderen Organen des MdI; 

Unterstiitzung und Befahigung der Partner des politisch-operativen Zusam

menwirkens durch Ubertnittlung auswertbarer politisch-operativer Erkennt

nisse auf der Grundlage von zentralen Orientierungen sowie Infonnationen 

der Hauptabteilung XX; 

politisch-operative Einflussnahme auf die konsequente und abgestimmte 

Durchsetzung der geltenden Rechtsvorschriften, auf die Realisierung der 

entsprechenden Befehle und Weisungen sowie auf den zweckmalligen und 

wirksamen Einsatz der Krafte und Mittel, insbesondere zur offensiven Zu

ruckdrangung feindlich-negativer Aktivitaten in der Offentlichkeit und zur 

Verhinderung des Missbrauchs von Veranstaltungen und Vereinigungen; 

Erhohung der Wirksamkeit der Abwehrarbeit unter Strafgefangenen mit 

feindlich-negativer Grundeinstellung, insbesondere zur vorbeugenden Ver

hinderung ihres Zusammenschlusses wahrend der Strafverwirklichung und 

zur Suche, Auswahl und Gewinnung geeigneter Personen fur die inoffizielle 

Zusammenarbeit. Koordinierung entsprechender MaBnahmen mit den 

Diensteinheiten der Linie XX bzw. den Kreisdienststellen zur Vorbereitung 

und Durchfuhrung der Strafentlassung sowie der weiteren Fiihrung derarti

gerIM. 

Hauptabteilung VIII 

schwerpunktbezogener Einsatz der operativen Beobachtung zur vorbeugen

den Verhinderung, Aufdeckung und Bekampfung von Aktivitaten im Sinne 

politischer Untergrundtatigkeit, insbesondere 

•	 zur konspirativen Uberwachung der Bewegung und des Verhaltens 

feindlich-negativer Personen, 

•	 zum Feststellen und Identifizieren ihrer Verbindungen, 

•	 zum Einleiten von SofortmaBnahmen zur Unterbindung demonstrativ

provokatorischer Handlungen, 

•	 zur vorbeugenden Uberwachung von Raumen bzw. Ortlichkeiten sowie 

•	 zur Erarbeitung beweiskraftiger, moglichst offiziell verwertbarer Do

kumentationen. 
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Hauptabteilung IX 

ErschlieBung aller Potenzen des sozialistischen Rechts in seiner gesamten
 

Breite zur Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit sowie Herausarbei


tung notwendiger neuer rechtlicher Regelungen;
 

qualifizierte, den politisch-operativen Erfordernissen entsprechende straf


rechtliche Einschatzung Operativer Vorgange entsprechend den Grundsat


zen der Richtlinie Nr. 1/76 in Zusammenarbeit mit den zustandigen opera


tiven Diensteinheiten wahrend der Bearbeitung und im Zusammenhang mit
 

dem Abschluss der Operativen Vorgange;
 

Durchsetzung der einheitlichen, den Erfordernissen der politisch-operativen
 

Lage entsprechenden politisch richtigen Anwendung des sozialistischen
 

Rechts in der Untersuchungsarbeit und Herausarbeitung sich aus der Lage


entwicklung ergebender neuer rechtlicher Erfordernisse fur die Bearbeitung
 

Operativer Vorgange;
 

Nutzung aller Potenzen der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren und der
 

Klarung von Vorkommnissen fur die Erarbeitung bedeutsamer Informatio


nen und offiziell verwendbarer Beweise zur Realisierung der grundsatzli


chen politisch-operativen Ziel- und Aufgabenstellungen zur Bekampfung
 

politi scher Untergrundtatigkeit, besonders zur Aufdeckung der Plane und
 

Aktivitaten feindlicher Stellen und Krafte, zur Schaffung von Ansatzpunk


ten fur Zersetzungs- und VerunsicherungsmaBnahmen, zur Starkung der
 

operativen Basis sowie zur Aufdeckung von Ursachen und begunstigenden
 

Bedingungen fur das Entstehen von Aktivitaten im Sinne politischer Unter


grundtatigkeit;
 

Vervollkommnung der Mittel und Moglichkeiten der Untersuchungsarbeit,
 

urn in Wahrnehmung der durch die Strafprozessordnung und andere gesetz


liche Bestimmungen geregelten Befugnisse effektiv zur Losung der grund


satzlichen politisch-operativen Ziel- und Aufgabenstellungen zur Bekamp


fung politischer Untergrundtatigkeit beizutragen;
 

politisch-operatives Zusammenwirken mit dem Arbeitsgebiet II der Krimi


nalpolizei und der Zollfahndung entsprechend den operativen Erfordernis


sen zur Bekampfung politi scher Untergrundtatigkeit.
 

Hauptabteilungen XVIII und XIX 

Verhinderung des Einflusses feindlich-negativer Krafte auf die Arbeiter

klasse und die Klasse der Genossenschaftsbauern unter besonderer Beach

tung von Versuchen der Aufwiegelung und Mobilisierung fur feindlich

negative bzw. sozialismusfremde politische Forderungen; 
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vorbeugende Verhinderung, Aufdeckung und Zerschlagung von Versuchen
 

der Entfaltung politischer Untergrundtatigkeit unter Kreisen der wissen


schaftlich-technischen, gesellschaftswissenschaftlichen und medizinischen
 

Intelligenz und der Zusammenfuhrung bzw. des Zusammenschlusses dieser
 

Personen mit feindlich-negativen Kraften in anderen gesellschaftlichen Be


reichen, insbesondere auf der Grundlage antisozialistischer Konzeptionen
 

und Denkmodelle;
 

umfassende Mobilisierung der leitenden Kader und anderer zustandiger
 

Funktionare staatlicher, wirtschaftleitender und verkehrsleitender Organe,
 

Kombinate, Betriebe und Einrichtungen sowie gesellschaftlicher Organisa


tionen hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Verantwortung zur offensiven
 

ideologischen Auseinandersetzung mit feindlich-negativen Kraften und de


ren Konzeptionen sowie zur Beseitigung begunstigender Bedingungen und
 

Umstande;
 

vorbeugende Verhinderung des Missbrauchs von betriebs- bzw. verkehrs


spezifischen Kommunikationsmitteln, Veranstaltungen und Organisations


moglichkeiten fur offentlichkeitswirksame feindlich-negative Aktivitaten,
 

Abteilung XXII 

operative Bearbeitung feindlich-negativer Krafte, die im Sinne politischer 

Untergrundtatigkeit wirken und dabei von extremistischen Grundpositionen 

ausgehen bzw. die mit terroristischen Organisationen, Gruppen und Kraften 

im Operationsgebiet in Verbindung stehen oder die zur Durchsetzung ihrer 

Ziele beabsichtigen, terroristische Mittel und Methoden anzuwenden. 

Zentrale Koordinierungsgruppe 

Anleitung und Unterstiitzung operativer Diensteinheiten bei der Herausar

beitung und Beachtung von personellen und sachlichen Zusammenhangen 

zwischen Versuchen von Burgern der DDR, die Ubersiedlung nach nichtso

zialistischen Staaten und Westberlin zu erreichen sowie Erscheinungen des 

ungesetzlichen Verlassens der DDR und Erscheinungen politischer Unter

grundtatigkeit sowie bei der Bearbeitung von Personen, die zur Erreichung 

der Ubersiedlung sich zusammengeschlossen haben und gleichzeitig versu

chen, im Sinne politischer Untergrundtatigkeit wirksam zu werden, in Ab

stimmung mit der Hauptabteilung XX bzw. mit der Abteilung XX der je

weiligen Bezirksverwaltung; 

operative Bearbeitung solcher feindlichen Stellen und Krafte, die versuchen, 

tlbersiedlungsersuchende Burger der DDR zu politischer Untergrundtatig

keit zu inspirieren, gemaf zentralen Festlegungen. 
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ZAIG 

Auswertung alIer von der Hauptabteilung XX aufbereiteten Ergebnisse und
 

Erkenntnisse der vorbeugenden Verhinderung, Aufdeckung und Bekamp


fung politi scher Untergrundtatigkeit fur die Einschatzung der Gesamtlage
 

und fur andere Aufgaben der Einschatzung der politisch-operativen Lage;
 

Aufbereitung operativ bedeutsamer Erkenntnisse und Erfahrungen der vor


beugenden Verhinderung, Aufdeckung und Bekampfung politischer Unter


grundtatigkeit sowie der Schlussfolgerungen und Erfordemisse zu deren
 

Qualifizierung fur zentrale Entscheidungen;
 

Anleitung und Unterstiitzung der Hauptabteilungen und selbststandigen Ab


teilungen bei der Erarbeitung qualifizierter Ausgangsmaterialien fur Infor


mationen an die Partei- und Staatsfuhrung;
 

Vorbereitung von problembezogenen Informationen an die Partei- und
 

Staatsfuhrung;
 

Erarbeitung aktueller Hinweise zur Unterstiitzung der vorbeugenden Ver


hinderung, Aufdeckung und Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit in
 

Auswertung von Veroffentlichungen westlicher Massenmedien;
 

Unterstiitzung der Hauptabteilung XX bei der Einschatzung der politisch


operativen Lage auf dem Gebiet der politischen Untergrundtatigkeit, insbe


sondere durch Ubermittlung aktueller diesbezuglicher Informationen und
 

Erkenntnisse sowie bei der Herausarbeitung und Berucksichtigung von ope


rativ bedeutsamen Zusammenhangen zur Gesamtlage.
 

4.2	 Die Leiter der Bezirksverwaltungen haben zu sichem, dass die in Ziffer 4.1 ge

nannten Aufgabenstellungen von den operativen Diensteinheiten der Bezirks

verwaltungen entsprechend der Zustandigkeit und unter Berucksichtigung der 

politisch-operativen Lage im Verantwortungsbereich analog realisiert werden. 

5.	 Aufgaben auf dem Gebiet der politisch-operativen Auswertungs- und 
Informationstatigkeit 

Der Leiter der Hauptabteilung XX und die Leiter der Abteilungen XX der Bezirksver

waltungen haben zu sichem, dass von der AKG der Hauptabteilung XX bzw. den Re

feraten Auswertung/Information der Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen in en

ger Zusammenarbeit mit den Abteilungen der Hauptabteilung XX bzw. den Referaten 

der Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen folgende Aufgaben gelost werden: 

Wahmehmung der Federfiihrung fur die analytische Arbeit zur Gewahrleistung 

der standig aktuellen Einschatzung der politisch-operativen Lage zum Problem 

der politischen Untergrundtatigkeit. 
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Zur Gewahrleistung der vollen Wahmehmung dieser Verantwortlichkeit sind, 

ausgehendvon den getroffenen Festlegungen im Befehl Nr. 6/78 6 und in der 

Dienstanweisung Nr. 1180,7 in den Diensteinheiten der Linie XX sowie in allen 

anderen operativen Diensteinheiten die erforderlichen Voraussetzungen dafiir zu 

schaffen. Insbesondere ist zu sichem: 

•	 die Gewahrleistung einer qualifizierten und differenzierten Erfassung und 

Speicherung operativ bedeutsamer Informationen, 

•	 die Gestaltung aktueller und Iuckenloser Informationsflusse, insbesondere 

tiber eine standige, den Erfordemissen entsprechende Ausgestaltung des 

Rahrnenkataloges der Dienstanweisung Nr. 1180 bzw. der Arbeitsthesauri der 

AKG durch die ZAIG bzw. die AKG der Bezirksverwaltungen in Zusam

menarbeit mit der Hauptabteilung XX bzw. den Abteilungen XX der Be

zirksverwaltungen, 

die unverzugliche Ubermittlung von operativ besonders bedeutsamen Infor

mationen tiber Plane, Absichten und Mallnahmen gegnerischer und feindlich

negativer Krafte zur DurchfUhrung operativ bedeutsamer, insbesondere Of

fentlichkeitswirksamer Aktivitaten im Sinne politischer Untergrundtatigkeit 

bzw. die im Zusammenhang mit politischer Untergrundtatigkeit stehen 

konnten sowie tiber durchgefUhrte derartige Aktivitaten auf der Grundlage 

des Informationsbedarfs gemaf Anlage 1 durch die operativen Diensteinhei

ten an meinen Stellvertreter, Genossen Generalleutnant Mittig, die Hauptab

teilung XX bzw. an die Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen. 

Differenzierte Anleitung und Unterstutzung der Auswertungs- und Informations

organe der operativen Diensteinheiten bei der inhaltlichen Gestaltung und zweck

mafiigen Organisation der analytischen Arbeit auf dem Gebiet der politischen Un

tergrundtatigkeit in Zusammenarbeit mit der ZAIG bzw. den AKG der Bezirks

verwaltungen; 

Daruber hinaus sind durch alle operativen Diensteinheiten folgende weitere Aufgaben 

zu losen: 

qualifizierte Erarbeitung von aussagefahigen Informationen an leitende Partei

und Staatsfunktionare zu Problemen der Bekampfung der politischen Unter

grundtatigkeit, Die Ubergabe derartiger Informationen von grundsatzlicher Be

deutung ist vorher mit der Hauptabteilung XX bzw. der Abteilung XX der zustan

digen Bezirksverwaltung abzustimmen; 

Ubcrmittlung aller erarbeiteten verdichteten operativ bedeutsamen Informationen 

(Analysen, Einschatzungen u, a.) zu Problemen der politischen Untergrundtatig

6	 Befehl 6/78: Bildung und Aufgaben der Auswertungs- und Kontrollgruppen (Dokument 36 in dieser 
Edition). 

7	 Dienstanweisung 1/80: Speicherung und Auswertung von Informationen in den MfS-Dienstein
heiten (Dokument 38 in dieser Edition). 
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keit an die Abteilungen XX der Bezirksverwaltungen bzw. bei Notwendigkeit an
 

die Hauptabteilung XX;
 

Uberprufung aller Verbindungspersonen zu im Sinne der politischen Untergrund


tatigkeit wirkenden Personen in
 

der VSH-Kartei der eigenen Diensteinheit, 

• der Abteilung XII des MiS, 

• der zustandigen KreisdienststelIe, 

• der objektmafiig zustandigen Diensteinheit, 

• der Abteilung XX der zustandigen Bezirksverwaltung und bei operativer 

Notwendigkeit in der Hauptabteilung XX 

und Erfassung dieser Personen bzw. Erganzung der vorliegenden Informationen 

in der VSH-Kartei der eigenen Diensteinheit; Einspeicherung operativ bedeut

samer derartiger Personen als Verbindungspersonen zur Primarperson in der 

ZPDB entsprechend den Festlegungen der Indexiervorschrift. 

6.	 Schlussbestimmungen 

6.1	 Der Leiter der Hauptabteilung XX hat auf der Grundlage der von mir bestatigten 

»Konzeption zur weiteren Erhohung der Wirksamkeit der vorbeugenden Verhin

derung, Aufdeckung und Bekampfung politischer Untergrundtatigkeit« die Pra

zisierung der Aufgabenstellung der Abteilungen der Hauptabteilung XX vorzu

nehmen und in Zusammenarbeit mit den Leitern der Bezirksverwaltungen zu si

chern, dass die Prazisierung der Aufgabenstellung und der Struktur der Abtei

lungen XX der Bezirksverwaltungen unter Berucksichtigung der konkreten poli

tisch-operativen Lage imjeweiligen Bezirk analog erfolgt. 

6.2	 Der Leiter der ZAIG hat in Zusammenarbeit mit dem Leiter der Hauptabteilung 

XX die Anlage 1 zur Dienstanweisung Nr. 1180, VVS 0008-28/80, auf der 

Grundlage der in dieser Dienstanweisung getroffenen Regelungen zu prazisieren, 

6.3	 1m Befehl Nr. 6/78, Ziffer 6.2.1, sind die Worte »der politischen Untergrundta

tigkeit« eigenverantwortlich zu streichen. 
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Dokument 45 

13. Februar 1987 

Dienstanweisung Nr, 1/87 zur Cewahrlelstuug des komplexen Vorge
hens bei der Abwehr geheimdienstlicber Angriffe gegen politische, 
okonomische und milltarische Bereiche - Spionageabwehr

Nachweis/Quelle: BStU, MfS, BdL-Dok. 5266, - Original, A 4, 37 S, (mit Anlagen 50 S,) ~ MfS-DSt

Nr,103354,
 
Dolrnmentenkopf/Vermerke: Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium fur
 
Staatssicherheit, Der Minister. - [Auf S, 1:] Geheime Verschlusssache GVS MiS 0008-1/87 - 1050,
 
Ausf., Bl. l-46[DA mit Anlage 1 und la]. - [Auf S, 37, nach Text] Mielke [handschriftlich], Armee

general.
 
Zusatzliche Informationen: Ges.: 1050 Ex. - Standardverteiler und SED-KL zur Kenntnis. - DA 1/87 ist
 
die erste umfassende Regelung zur Spionageabwehr, lost jedoch ab: DA 3/56 zur Abwehr von Funk

agenten und DA 1/61 zur Sicherstellung von Spionagetechnik (Nachweis siehe Dokumentation der DA
 
1/87 - Schlussbestimmungen). - DA 1/87 auBer Kraft durch Auflosung des AfNS (nach Schreiben
 
v, 29,11.1989 zur Reduzierung dienstlicher Bestimmungen - Anlage 1 - sollte die Dienstanweisung
 
weiterhin gultig sein).
 
Anlagen/Nachgeordnete Bestimmungen: Anlage 1 zum Informationsbedarf, Anlage la zu Auswertungs- .
 
berichten bei Treffs mit Inoffiziellen Mitarbeitem, Anlage lb zum Bericht tiber Kontaktaufnahme bzw,
 
Werbungsversuch durch einen Geheimdienst, Anlage 1c zur Einsatz- und Entwicklungskonzeption fur
 
Inoffizielle Mitarbeiter (gehort zu BStU, MfS, BdL-Dok. 5266, S. 39~50),
 

Gliederung 

[00. ] 

Die Politik der Hochrustung und Konfrontation der aggressivsten Kreise des Imperia


lismus, insbesondere deren zunehmende Versuche zur Destabilisierung des Sozialis


mus, fuhrte zu einer wesentlichen Verstarkung geheimdienstlicher Aktivitaten gegen
 

die DDR und die anderen sozialistischen Staaten. Die .Angriffe imperialistischer Ge


heimdienste gegen aIle geselIschaftlichen Bereiche haben eine neue Qualitat erreicht
 

und neue Dimensionen angenommen. Sie werden zunehmend durch hohe Intensitat
 

und Komplexitat charakterisiert.
 

Unter diesen Bedingungen erfordert die Erfullung des Klassenauftrages des MfS 


jederzeit zuverlassig die staatliche Sicherheit der DDR zu gewahrleisten - die ent


scheidende Erhohung der Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit zur vorbeugen


den Verhinderung, Aufdeckung und Bekampfung geheimdienstlicher Angriffe gegen
 

politische, okonomische und militarische Bereiche.
 

Die entscheidende Erhohung der Wirksamkeit ist durch
 

einheitliche, zentral auf der Grundlage der neuesten Erkenntnisse und besten Er

fahrungen orientierte Ausrichtung der politisch-operativen Arbeit alIer Dienstein

heiten, 
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weitere Auspragung der Komplexitat der politisch-operativen Arbeit auf diesem
 

Gebiet,
 

enge, aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit aller Diensteinheiten und Koor


dinierung ihres Vorgehens,
 

erhohte Anstrengungen aller Diensteinheiten unter zielgerichteter, effektiver Nut


zung aller geeigneten Potenzen, Krafte und Moglichkeiten,
 

unbedingte Gewahrleistung der Konspiration und Geheimhaltung,
 

zie1gerichtete Erhohung der Qualifikation und weitere Auspragung des tschekisti


schen Konnens sowie der charakterlich-moralischen Festigkeit der Angehorigen
 

zu erreichen.
 

Es ist davon auszugehen, dass die vorbeugende Verhinderung, Aufdeckung und Be


kampfung der Spionagetatigkeit u. a. subversiver Aktivitaten der imperialistischen Ge


heimdienste fester Bestandteil der Gesamtaufgabenstellung aller operativen Dienst


einheiten ist und alle politisch-operativen Ma13nahmen der Diensteinheiten auf diesem
 

Gebiet der Gesamtaufgabenstellung des MiS Rechnung zu tragen haben.
 

Zur Gewahrleistung des komplexen Vorgehens bei der Abwehr geheimdienstlicher
 

Angriffe gegen politische, okonomische und militarische Bereiche weise ich an:
 

1. Geltungsbereich 

Die in dieser Dienstanweisung vorgegebenen politisch-operativen Aufgabenstellungen, 

festgelegten Verantwortlichkeiten und getroffenen Regelungen gelten fur 

die politisch-operative Arbeit aller Diensteinheiten der Abwehr zur vorbeugenden 

Verhinderung, Aufdeckung und Bekampfung der Angriffe der Geheimdienste und 

Staatsschutzorgane imperialistischer sowie anderer nichtsozialistischer bzw. poli

tisch-operativ interessierender Staaten gegen politische, okonomische und milita

rische Bereiche der DDR u. a. sozialistische Staaten (im Folgenden Spionage

abwehr). 

Sie gelten auch fur die Bekampfung nachweisbar geheimdienstlich gesteuerter subver


siver Aktivitaten anderer feindlicher Stellen und Krafte.
 

Bei allen Ma13nahmen der Spionageabwehr ist grundsatzlich von den Festlegungen die


ser Dienstanweisung auszugehen, solange nicht eindeutig geklart ist, dass die genann


ten Geheimdienste und Staatsschutzorgane (im Folgenden Geheimdienste) als Aus


gangspunkte festgestellter verdachtiger Aktivitaten, Kontakte und Beziehungen, Ge


genstande usw. ausgeschlossen werden konnen, solange diesbezuglich also Hinweise
 

auf einen geheimdienstlichen Hintergrund vorliegen.
 

In begrundeten Ausnahmefallen, vor allem aus Grunden der unbedingten Gewahrlei


stung der Konspiration und Geheimhaltung, sind die in dieser Dienstanweisung getrof


fenen Festlegungen zu Abstimmungen, Informationsflussen, zur Zugriffsberechtigung
 

des Leiters der Hauptabteilung II zu in der ZPDB gespeicherten Informationen u. a.
 

nicht anzuwenden.
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Derartige Ausnahmen bedurfen der Bestatigung durch mich oder meinen zustandigen 

Stellvertreter. 

2. Grundsatzliche politisch-operative Zielstellung 

Durch ein einheitliches, auf der Grundlage zentraler Vorgaben und Orientierungen 

organisiertes und koordiniertes Vorgehen der Diensteinheiten der Abwehrund der 

Aufklarung sowie durch zielgerichtete, effektive und abgestimmte Nutzung aller ge

eigneten Potenzen, Krafte.Mittel und Moglichkeiten ist eine jederzeit den Erfordemis

sen entsprechende komplexe Spionageabwehr zu gewahrleisten. 

Die grundsatzliche politisch-operative Zielstellung der komplexen Spionageabwehr 

besteht vor allem in der 

rechtzeitigen und umfassenden Aufklarung und Vereitelung der Plane, Absichten
 

und Ma13nahmen der Geheimdienste, urn Uberraschungen durch den Feind von
 

au13en und im Innern der DDR auszuschlie13en,
 

Erhohung des vorbeugenden, schadensabwendenden Effektes der Spionageabwehr
 

und der durchgangig wirksamen Gewahrleistung des Schutzes der Geheimnistra


ger, der Staatsgeheimnisse sowie spionagegefahrdeter Bereiche, Objekte und Ein


richtungen vor Angriffen der Geheimdienste,
 

zielgerichteten Aufspurung und Bekampfung von Ausgangspunkten fur Spionage
 

u. a. subversive Handlungen der Geheimdienste sowie in der wirksamen Unter


bindung bzw. Einschrankung ihrer verbrecherischen Praktiken,
 

Aufspurung, Aufklarung und Entlarvung von Agenturen der Geheimdienste in der
 

DDR und im Operationsgebiet und der Verhinderung ihrer feindlichen Aktivita


ten,
 

Gewahrleistung des wirksamen Schutzes der Angehorigen, Zivilbeschaftigten und
 

ehemaligen Angehorigen des MiS, des Bereiches Aufklarung des MfNV und des
 

Arbeitsgebietes I der K sowie ihrer Familienangehorigen und engen Verbindun


gen, der Verhinderung des Eindringens der Geheimdienste tiber die operative Ba


sis in die Konspiration dieser Organe und des Schutzes ihrer Mittel und Methoden
 

vor geheimdienstlichen Angriffen,
 

.Aufdeckung und beweiskraftigen Dokumentierung des Missbrauchs diplomati


scher Vertretungen und bevorrechteter Personen nichtsozialistischer u. a. poli


tisch-operativ interessierender Staaten,akkreditierter Publikationsorgane und Kor


respondenten sowie von Journalisten aus diesen Staaten und Westberlin und von
 

weiteren in der DDR aufhaltigen Auslandern durch die Geheimdienste, insbeson


dere zur wirkungsvollen Unterstutzung offensiver Ma13nahmen der Partei- und
 

Staatsfuhrung.
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3.	 Verantwortung und grundsatzlicheAufgaben der Diensteinheiten der 
Abwehr 

3.1	 Verantwortung und grundsatzliche Aufgaben alIer Diensteinheiten der 
Abwehr 

Die Organisierung einer wirksamen Spionageabwehr in ihren Verantwortungsberei

chen ist Aufgabe aller operativen Diensteinheiten der Abwehr. 

Die spezifisch-operativen, operativ-technischen und militarisch-operativen Dienstein

heiten haben sie dabei wirksam zu unterstiitzen sowie entsprechend ihrer Zustandigkeit 

eigenstandige Beitrage zur Spionageabwehr des MfS insgesamt zu leisten. 

Die Leiter der spezifisch-operativen, operativ-technischen und militarisch-operativen 

Diensteinheiten haben die sich aus der grundsatzlichen Aufgabenstellung dieser 

Dienstanweisung fur ihre Diensteinheiten ergebenden konkreten Aufgaben auf dem 

Gebiet der Spionageabwehr abzuleiten und im Zusammenhang mit den ihnen in ande

ren zentralen dienstlichen Bestimmungen und Weisungen gestellten Aufgaben zu reali

sieren. 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass die politisch

operativen Aufgaben auf dem Gebiet der Spionageabwehr fester Bestandteil der Ge

samtaufgabenstellung ihrer Diensteinheiten sind, die operativen Krafte und Mittel dazu 

schwerpunktorientiert eingesetzt werden und unter Berucksichtigung der konkreten 

politisch-operativen Lage in den Verantwortungsbereichen alle verfugbaren Potenzen 

und Reserven erschlossen und genutzt werden, urn den eigenstandigen, abrechenbaren 

Beitrag ihrer Diensteinheiten zur Spionageabwehr des MfS insgesamt standig zu erho

hen. 

Die Leiter der Diensteinheiten haben im Interesse der Gewahrleistung der inneren Si

cherheit des MfS, insbesondere durch Erziehung und Befahigung der ihnen unterstell

ten Angehorigen zur Geheimhaltung, Wachsamkeit, Disziplin und Ordnung, Voraus

setzungen dafur zu schaffen, dass den Geheimdiensten weder im Dienst- noch im Frei

zeitbereich Angriffsmoglichkeiten geboten und Angriffsversuche rechtzeitig erkannt 

werden. 

Als unabdingbarer Grundsatz ist durchzusetzen, dass jeder Angehorige nur das erfah

ren darf, was er zur Erfullung der ihm ubertragenen Aufgaben wissen muss. Jegliche 

Erscheinungen der unberechtigten Weitergabe von Informationen, des unkontrollierten 

Informationsabflusses sind strikt zu unterbinden. 

Die politisch-operative Arbeit auf dem Gebiet der Spionageabwehr sowie deren Fuh

rung und Leitung sind auf die Losung folgender Aufgaben zu konzentrieren: 

aussagekraftige, umfassende Klarung der Frage »Wer ist wer?« insbesondere zu 

den Personen, die im Mittelpunkt des gegnerischen Interesses stehen, zu denen 

Feindangriffe zu erwarten sind bzw. zu denenentsprechende Hinweise bereits 

vorliegen; 
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Erarbeitung spionagebezogener Ersthinweise bzw. operativ bedeutsamer Anhalts


punkte und deren zielstrebige und eindeutige Klarung unter Wahrung der Konspi


ration und Geheimhaltung von Anbeginn an;
 

Gewinnung von fur die Spionageabwehr geeigneten Personen als 1M;
 

vorbeugende Verhinderung und fruhzeitige Aufdeckung von Spionageangriffen
 

gegen den Verantwortungsbereich durch Aufklarung, Einschrankung bzw. Besei


tigung begunstigender Bedingungen und Umstande fur die Agenturarbeit und In


formationserlangung der Geheimdienste;
 

Einflussnahme auf die noch breitere Entwicklung der Massenwachsamkeit, auf
 

die Gewahrleistung eines wirksamen Geheimnisschutzes sowie einer hohen Si


cherheit und Ordnung in den Verantwortungsbereichen;
 

unter dem Gesichtspunkt moglicher Spionageaktivitaten zweifelsfreie Klarung
 

operativ .bedeutsamer Gefahrdungen und Verletzungen des Geheimnisschutzes
 

und Ausraumung der in diesem Zusammenhang erkannten Ursachen sowie be


gunstigenden Bedingungen und Umstande;
 

zielgerichtete Ausschopfung vorhandener Moglichkeiten zur Erarbeitung operativ
 

bedeutsamer Informationen, die nach Abstimmung mit der Hauptabteilung II
 

•	 zur Bearbeitung agenturfiihrender Dienststellen und hauptamtlicher Mitar

beiter, 

•	 zur Enttamung geheimdienstlicher Verbindungslinien, 

•	 zum Eindringen in agenturfuhrende Dienststellen und zur offensiven Be

kampfung der Ausgangsbasen der Agenturarbeit 

der Geheimdienste genutzt werden konnen; 

Erarbeitung von Hinweisen zu Planen, Absichten und MaBnahmen sowie Mitteln 

und Methoden der Geheimdienste; 

politisch-operative Sicherung der im Verantwortungsbereichvorhandenen Aus

lander unter dem Aspekt der Spionageabwehr. 

Die poIitisch-operative Arbeit ist insbesondere auf die Abwehr der von den Geheim


diensten der BRD, der USA, GroBbritanniens und Frankreichs sowie der von anderen
 

NATO-Staaten ausgehenden Spionageaktivitaten u. a. subversiven Aktivitaten zu kon


zentrieren, wobei das, in Abhangigkeit von Veranderungen der politisch-operativen
 

Lage auf diesem Gebiet, auch auf andere Geheimdienste zutreffen kann.
 

Die grundsatzlichen Aufgaben sind in engem Zusammenhang mit den in anderen zen


tralen dienstlichen Bestimmungen und Weisungen gestellten speziellen Aufgaben zur
 

Spionageabwehr zu realisieren.
 

Im Interesse des komplexen, einheitlichen und schwerpunktorientierten Vorgehens und
 

der effekten Nutzung der spezifischen Erkenntnisse und Erfahrungen der Dienstein


heiten der Linie II bei der Spionageabwehr sind die vorgangs- und personenbezogenen
 

sowie anderen grundsatzlichen MaBnahmen der Spionageabwehr in enger, kamerad


schaftlicher Zusammenarbeit mit den Diensteinheiten der Linie II festzulegen und
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durchzufiihren bzw. mit diesen abzustimmen (siehe dazu auch Ziffern 1., 4. und 5.
 

dieser Dienstanweisung).
 

Die in zentralen dienstlichen Bestimmungen und Weisungen erfolgten Festlegungen
 

zur Federfiibrung anderer Diensteinheiten werden durch die Rege1ungen dieser Dienst


anweisung nicht eingeschrankt,
 

Die Leiter der Diensteinheiten der Linie II haben uber durch sie erarbeitete bzw. ihnen
 

bekannt gewordene Hinweise auf geheimdienstlich gesteuerte subversive Aktivitaten
 

anderer feindlicher Stellenund Krafte (z. B. in Richtung politischer Untergrundtatig


keit) die jeweils zustandigen Diensteinheiten zu informieren und bei. der Bekampfung
 

dieser Aktivitaten entsprechend den Erfordemissen eng mit ihnen zusammenzuarbei


ten.
 

Durch die Leiter der Diensteinheiten der Abwehr, die bei der Spionageabwehr mit dem
 

KfS der UdSSR oder Sicherheitsorganen anderer befreundeter sozialistischer Staaten
 

zusammenzuarbeiten haben, ist das Herstellen und Unterhalten derartiger vorgangs


und personenbezogener Arbeitsbeziehungen mit dem Leiter der Hauptabteilung II ab


zustimmen.
 

Die Leiter der Hauptabteilung Ilund der AbteilungX haben Festlegungen zu den sich
 

daraus ergebenden Zusammenarbeitsbeziehungen ihrer Diensteinheiten zu treffen.
 

Bei der Realisierung der Aufgaben der Spionageabwehr, einschlielllich der Gestaltung
 

der Arbeits- und Informationsbeziehungen zwischen den Diensteinheiten und inner


halb der Diensteinheiten, sind hochste Anforderungen an die Gewahrleistung der Kon


spiration und Geheimhaltung zu stellen und durchzusetzen.
 

Bei allen Maflnahmen, insbesondere bei aktiven personenbezogenen Malinahmen, ist
 

davon auszugehen, dass
 

es sich bei den verdachtigen Personen bzw. Personen, zu denen operativ bedeut


same Hinweise oder Anhaltspunkte vorliegen, urn geheimdienstlich geschulte
 

Personen handeln kann,
 

geringste Verstofie gegen die Prinzipien der Konspiration und Geheimhaltung die
 

Wirkungslosigkeit der politisch-operativen MaBnahmen und daruber hinausge


henden politisch-operativen Schaden verursachen konnen,
 

Die grundsatzlichen Aufgaben der Spionageabwehr sind auf der Grundlage der weite

ren durchgangigen Qualifizierung der operativen Grundprozesse sowie der planmafli

gen und zielgerichteten politisch-operativen Durchdringung der Verantwortungsberei

che zu realisieren, insbesondere durch 

Entwicklung eines IM-Bestandes, der hinsichtlich seiner Qualitat, Quantitat und 

Dislokation den Erfordemissen der komplexen Spionageabwehr und der konkre

ten politisch-operativen Lage auf diescm Gebiet in den jeweiligen Verantwor

tungsbereichen entspricht; 
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zielgerichteten und schwerpunktorientierten, vorrangig vorgangs- und personen


bezogenen Einsatz der 1M zur Sicherung der politisch-operativen Schwerpunktbe


reiche und Bearbeitungder politisch-operativen Schwerpunkte sowie durch all


seitige Nutzung der Moglichkeiten der 1M und GMS;
 

zielgerichtete Arbeit mit 1M im und nach dem Operationsgebiet, vor allem eine
 

planmallige, offensive und abgestimmte Blickfeldarbeit;
 

Entwicklung bzw. Gewinnung sowie Fuhrung von 1MB mit Verbindung zu Ge


heimdiensten auf der Grundlage einer verantwortungsbewussten Einschatzung der
 

realen Perspektive und des zu erwartenden Nutzens und nach Abstimmung mit
 

dem Leiter der Hauptabteilung II (siehe dazu Festlegungen unter Ziffer 4. dieser
 

Dienstanweisung);
 

konzentrierte operative Uberprufung und Bearbeitung aller Hinweise auf Spiona


ge- u. a. Landesverratshandlungen sowie andere geheimdienstlich gesteuerte sub


versive Aktivitaten, einschliefilich der Klarung entsprechender operativ bedeut


samer Anhaltspunkte durch OPK; Entwicklung und Bearbeitung entsprechender
 

ZOV, OV und TV gemaf den in zentralen dienstlichen Bestimmungen und Wei


sungen dazu getroffenen Regelungen bei zweckmalligem und effektivem Einsatz
 

aller dem MfS zur Verfugung stehenden Moglichkeiten, Mittel und Methoden.
 

Die Losung der grundsatzlichen Aufgaben der Spionageabwehr erfordert: 

eine enge kameradschaftliche Zusammenarbeit der jeweils zustandigen operativen 

Diensteinheiten, bei exakter Abgrenzung der Verantwortung und Abstimmung ih

res arbeitsteiligen Vorgehens gemaf den in dieser Dienstanweisung und anderen 

dienstlichen Bestimmungen und Weisungen getroffenen Festlegungen; 

ein enges politisch-operatives Zusammenwirken mit den anderen Schutz- und 

Sicherheitsorganen, anderen Staats- und den wirtschaftsleitenden Organen, 

Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Organisatio

nen und Kraften entsprechend der Zustandigkeit der operativen Diensteinheiten. 

3.2	 Verantwortung und grundsatzliche Aufgaben der Diensteinheiten der Li

nie II 

Bei der Realisierung der unter Ziffer 3.1 dieser Dienstanweisung allen operativen 

Diensteinheiten gestellten Aufgaben haben sich die Diensteinheiten der Linie II vor 

allem zu konzentrieren auf 

den Aufbau und die standige Vervollkommnung eines komplexen, straff organi


sierten und operativ beweglichen Systems der AuBensicherung militarischer Ob


jekte;
 

die Enttarnung geheimdienstlicher Verbindungslinien durch gezielten und diffe


renzierten Einsatz der vorhandenen Fahndungsmittel, die Aufklarung und Bear


beitung entsprechender Fahndungshinweise in enger Zusammenarbeit mit anderen
 

zustandigen Diensteinheiten;
 



463
 

die zielgerichtete Bearbeitungagenturfuhrender Dienststellen und hauptamtlicher
 

Mitarbeiter der Geheimdiensteund die Aufklarung .ihrer Informationsinteressen
 

und Angriffsschwerpunkte;
 

das Eindringen in agenturfuhrende Dienststellen der Geheimdienste;
 

die offensive Bekampfung der Ausgangsbasen der Agenturarbeit der Geheim


dienste;
 

die Realisierung der ihnen ubertragenen spezifischen Aufgaben zur politisch


operativen Sicherungder Auslander;
 

die Entwicklung bzw, Gewinnung sowieFuhrung von 1MB mit Verbindung zu
 

Geheimdiensten;
 

dieEntwicklung und Bearbeitung von ZOV, OV und TV.
 

Sie haben daruber und tiber die unter Ziffer 4. dieser Dienstanweisung festgelegte Ver

antwortung und Aufgabenstellung hinaus in Zusammenarbeit mit den anderen zustan

digen Diensteinheiten folgende grundsatzliche Aufgaben zu losen: . 

politisch-operative Abwehrarbeit gegen geheimdienstliche Aktivitaten, die von 

den Residenturen und Einzelaufklarern in den legalen Basen des Feindes in der 

DDR, insbesondere unter Missbrauch der Rechte der Vertretungen und der bevor

rechteten Personen nichtsozialistischer u. a. politisch-operativ interessierender 

Staaten sowie unter Missbrauch der den Publikationsorganen lind Korresponden

.ten aus diesen Staaten und Westberlin gewahrten Arbeitsmoglichkeiten, ausgehen; 

politisch-operative Abwehrarbeit gegen geheimdienstliche Aktivitaten, die sich 

gegen 1M des MfS sowie inoffizielle Mitarbeiter des Bereiches Aufklarung des 

MfNV und des ArbeitsgebietesI der K richten; 

politisch-operative Abwehrarbeit.an Dienstobjekten des MfS und in Wohngebie

ten, in denen konzentriert Angehorige des MfS wohnhaft sind, entsprechend den 

dazu erfolgten zentralen Festlegungen; 

politisch-operative Abwehrarbeit in und an den dem MfS nachgeordneten bzw. 

vom MfS genutzten Betrieben undEinrichtungen sowie an Dienstobjekten der 

Hauptabteilung III und der Verwaltung Ruckwartige Dienste entsprechend den in 

meinem Befehl Nr. 19/83 1 festgelegten Verantwortlichkeiten. 

Der Leiter der Hauptabteilung II ist grundsatzlich verantwortlich fur 

die politisch-operative Abwehrarbeit im Sicherungsbereich Karlshorst und die 

Gewahrleistung der zentralen Abstimmung der operativen Bearbeitung von Per

sonen, zu denen Hinweise auf feindlich-negative Handlungen gegen diesen Be

reich vorliegen, sowie der zentralen Abstimmung grundsatzlicher Fragen mit der 

zustandigen Dienststelle des KfS der UdSSR; 

Befeh119/83 v. 1.12.1983 (VVS 1845/83): Auflosung der Arbeitsgruppe Operative Sicherung der 
VRD und Ubernahme von Aufgabenbereichen durch die HA II (BStU, MiS, BdL-Dok. 8021). 
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die zentrale Zusammenfuhrung, Erfassung und Auswertung alIerInformationen 

tiber das Verbindungssystem der Geheimdienste (Funk, TBK, postalischeund Ku

rierverbindungen), einschlieBlich in den Besitz des MfS gelangter entspreohender 

operativ-technischer Mittel, Chiffrier- und Bedienungsunterlagen und dgl., sowie 

die Prufung der Moglichkeiten der politisch-operativen .Nutzung dieser operativ

technischen Mittel und Unterlagen bzw. erkannter Verbindungslinien und die 

Herbeifuhrungentsprechender Entscheidungen; 

die unverzugliche zeitweilige Ubergabe - soweit damit keine Gefahrdung der 

Konspiration sowie der .Sicherheit der QuelIen verbunden ist - in den Besitz des 

MfS gelangter 

•	 Chiffrierunterlagen und Chiffriertechnik an die Abteilung XI desMff Berlin, 

•	 operativ-technischer Mittel ohne vorherige technische Untersuchungen an 

den OTS - der OTS hat die abgestimmte.Zusammenarbeit bezuglich der 

fernmelde- und funktechnischen Mittel, der Gerate der Informations- und 

Datenverarbeitung sowie der spezifischen Nachrichtentechnik mit der 

Hauptabteilung III, bezuglich anderer operativ-technischer Mittel mit der 

Abteilung 26 zu gewahrleisten, 

Durch die genannten Diensteinheiten sind auf Anforderung in Expertisen tiber die
 

ubergebenen Mittel die politisch-operativen und operativ-technischen Konsequen


zen fur die weitere Qualifizierung der Spionageabwehr herauszuarbeiten und dem
 

Leiter der Hauptabteilung II zu ubergeben;
 

die Zusammenfilhrung der o. g. ·operativ-technischen Mittel und Unterlagen bei
 

der Hauptabteilung II, soweit sie operativ nicht mehr genutzt bzw. als Beweis


mittel in Strafverfahren oder zur Auswertung durch die zustandige Diensteinheit
 

nicht mehr benotigt werden.
 

4.	 Verantwortung und Aufgaben der Diensteinheiten der Linie II zur 
Gewahrleistung des einheitlichen, komplexen Vorgehens bei der 
Spionageabwehr 

4.1	 Die Federfiihrung der Diensteinheiten der Linie II bei der Spionageabwehr 

Zur Gewahrleistung des einheitlichen, komplexen, auf der Grundlage zentraler Vorga

ben und Orientierungen organisierten und koordinierten Vorgehens der operativen 

Diensteinheiten bei der Spionageabwehr unter zielgerichteter, effektiver und abge

stimmter Nutzung alIer geeigneten Potenzen, Krafte, Mittel und Moglichkeiten haben 

die Hauptabteilung II fur das MfS insgesamt, 

die Abteilungen II der Bezirksverwaltungen fur die jeweilige Bezirksverwaltung 

die Federfuhrung wahrzunehmen. Diese Federfuhrung umfasst vor alIem die Gewahr

leistung 
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- der Zusammenfuhrung aller bei der Spionageabwehr gewonnenen Erkenntnisse 

und Erfahrungen sowiederen Verallgemeinerung auf zentraler und auf Bezirkse

bene, 

der Einschatzung der politisch-operativen Lage, einschlieBlich der Herausarbei

tung der Angriffsrichtungen des Gegners, 

der Organisierung der politisch-operativen Arbeit zur Spionageabwehr nach ein

heitlichen, verbindlichen Grundsatzen, 

der einheitlichen Ausrichtung und VervolIkommnung der operativen Krafte, Mit

tel und Methoden, 

einer von gegenseitiger Hilfe und Unterstiitzung gepragten, auf Abstimmung und 

Koordinierung politisch-operativer MaBnahmen gerichteten engen sachbezogenen 

Zusammenarbeit zwischen den operativen Diensteinheiten der Abwehr sowie zwi

schen diesen und den Diensteinheiten der Aufklarung, insbesondere bei der Bear

beitung von Dienststellen und Mitarbeitem der Geheimdienste, 

der Anleitung und Unterstiitzung anderer Diensteinheiten der Abwehr sowie er

forderlicher Hilfe bei der Organisierung einer wirksamen Spionageabwehr in de

ren Verantwortungsbereichen, 

der Ubereinstimmung aller MaBnahmen der Spionageabwehr mit del' Gesamtauf

gabenstellung des MfS. 

Mit der Realisierung dieser Aufgaben sind Voraussetzungen zu schaffen, urn jegliche 

Ubcrraschungen durch den Feind sowohl von auBen als auch im Inneren der DDR aus

zuschalten. 

4.2 Die Aufgaben der Hauptabteilung II in Wahrnehmung der Federfuhrung 

4.2.1 Aufgaben zur Vorbereitung zentraler Entscheidungen sowie zur Erarbeitung ein

heitlicher Vorgaben und Orientierungen 

Der Leiter der Hauptabteilung II hat auf der Grundlage der Einschatzung der politisch

operativen Lage auf dem Gebiet der Spionageabwehr zu gewahrleisten: 

die Herausarbeitung der grundsatzlichen Sicherheitserfordemisse und von poli

tisch-operativen Schwerpunktbereichen bzw. die Erarbeitung entsprechender Ori

entierungen dafur; 

die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchsetzung grundsatzlicher zentraler 

Entscheidungen, dienstlicher Bestimmungen und Weisungen sowie Orientierun

gen zur Spionageabwehr; 

die Aufbereitung von Informationen und Erarbeitung von Vorlagen zu bedeutsa

men geheimdienstlichen Aktivitaten und sich daraus ergebenden Schlussfolgerun

gen fur die zentrale Entscheidungsfindung; 

die Erarbeitung von Vorgaben und Orientierungen zur Durchsetzung eines ein

heitlichen politisch-operativen Handelns aller Diensteinheiten der Abwehr, zur 
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Konzentration der operativen Krafte, Mittel und Methoden auf die Sicherung von
 

politisch-operativen Schwerpunktbereichen und die Bearbeitung politisch-operati


ver Schwerpunkte sowie damit im Zusammenhang zu losende politisch-operative
 

Aufgaben;
 

die Abstimmung grundsatzlicher Fragen sowie der von den Diensteinheiten der
 

Abwehr vorgesehenen konkreten MaBnahmen der Arbeit im und nach dem Ope


rationsgebiet auf dem Gebiet der Spionageabwehr mit der Hauptverwaltung A;
 

die Abstimmung grundsatzlicher Fragen
 

•	 der Militarspionageabwehr, insbesondere der AuBensicherung militarischer 

Objekte, im Bereich der NYA und der Grenztruppen der DDR mit dem Leiter 

der Hauptabteilung I, im Bereich des MdI und seiner Organe, der Kaser

nierten Einheiten des MdI, der Kampfgruppen der Arbeiterklasse und der Zi

vilverteidigung der DDR mit dem Leiter der Hauptabteilung VII und im Be

reich des Militarverkehrs der Deutschen Reichsbahn mit dem Leiter der 

Hauptabteilung XIX, 

•	 der politisch-operativen Abwehrarbeit gegen die MVM/MI mit dem Leiter 

der Hauptabteilung VIII, 

•	 der Abwehr geheimdienstlicher Angriffe gegen okonomische Bereiche, ins

besondere gegen fur die materiell-technische Sicherstellung der Landesver

teidigung und die Erfullung der Verpflichtungen der DDR im Rahmen des 

Warschauer Vertrages bedeutsame Bereiche, mit dem Leiter der Hauptabtei

lung XVIII entsprechend dessen Zustandigkeit, 

•	 der Bekampfung der von Geheimdiensten ausgehenden Inspirierung, Organi

sierung und Unterstutzung politischer Untergrundtatigkeit mit dem Leiter der 

Hauptabteilung XX, 

•	 der Abwehr geheimdienstlicher Angriffe gegen die DDR im Zusammenhang 

mit dem staatsfeindlichen Menschenhandel, mit Ubersiedlungsersuchen bzw. 

Ubersiedlungen mit dem Leiter der ZKG, 

•	 der Spionageabwehr in anderen Bereichen bzw. im Zusammenhang mit ande

ren politisch-operativen Aufgabenstellungen entsprechend den Erfordernis

sen mit dem Leiter der jeweils zustandigen Diensteinheit; 

dieAbwehr geheimdienstlicher Angriffe gegen Angehorige, Zivilbeschaftigte und
 

ehemalige Angehorige des MfS, deren Ehepartner, Kinder, Eltern, Schwiegerel


tern und im Haushalt lebende Personen sowie weitere Verwandte und Bekannte,
 

zu denen enge Beziehungen bestehen in Abstimmung mit dem Leiter der Haupt


abteilung Kader und Schulung;
 

die Organisierung des politisch-operativen Zusammenwirkens mit der Verwaltung
 

der Sonderabteilungen des KfS der UdSSR bei der GSSD, insbesondere die Ab


stimmung grundsatzlicher Fragen der vorbeugenden Verhinderung, Aufdeckung
 

und Bekampfung von Spionage- und anderen subversiven Angriffen der Geheim
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dienste und anderer feind1icher Stellen und Krafte gegen Objekte, Einrichtungen,
 

Militarbewegungen und Manoverhandlungen der GSSD sowie der Gewahrleis


tung von Ordnung und Sicherheit im territoria1en Umfe1d und in den Umweltbe


ziehungen der Objekte und Einrichtungender GSSD;
 

die Abstimmung erforderlicher vorgangs- und personenbezogener Arbeitsbezie


hungen der Diensteinheiten der Abwehr mit dem KfS der UdSSR und den Sicher


heitsorganen der anderen befreundeten sozialistischen Staaten auf dem Gebiet der
 

Spionageabwehr mit dem Leiter der jewei1igen Diensteinheit;
 

die Nutzung der Moglichkeiten der Planung der politisch-operativen Arbeit ent


sprechend der Richtlinie Nr. 11802 zur einheitlichen Orientierung der Dienstein


heiten der Abwehr, zur Abstimmung grundsatzlicher Aufgaben, zur verbindlichen
 

und abrechenbaren Festlegungerforderlicher MaBnahmen sowie zur Zusammen


arbeit der Diensteinheiten der Abwehr auf dem Gebiet der Spionageabwehr,
 

4.2.2 Aufgaben bei der Rea1isierung operativer Grundprozesse 

4.2.2.1 Entwicklung, Bearbeitung und Abschluss von ZOV, OV und TV 

Mit dem Zie1 der Erarbeitung operativer Ausgangsmateria1ien fur perspektivvolleOV 

hat der Leiter der Hauptabtei1ung II zu gewahrleisten: 

eine systematische Fahndungs- und Verg1eichsarbeit auf der Grund1age von In


formationen aus dem Operationsgebiet, aus dem Verbindungswesen zwischen
 

agenturfuhrenden Dienststellen der Geheimdienste und deren Agenturen, aus an


deren Kommunikationen operativ tatiger Dienststellen und Einrichtungen der Ge


heimdienste sowie anderer Ergebnisse der politisch-operativen Abwehrarbeit im
 

Innem der DDR;
 

die Einf1ussnahme auf den konzentrierten Einsatz geeigneter operativer Krafte
 

und Mittel zum Erkennen geheimdienstlicher Spionageaktivitaten und zur zielge


richteten operativen Bearbeitung verdachtiger Personen in Abstimmung mit den
 

Leitem anderer Diensteinheiten der Abwehr.
 

Die gemaB Richtlinie Nr. 1/763 und der 2. Durchfiihrungsbestimmung zur Richt1inie 

Nr. 1/76 bestatigungsberechtigten Leiter haben das Anlegen von ZOV, OV und TV 

wegen des Verdachts der Begehung von Verbrechen gemaf §§ 97 bis 100 StGB4 

sofem sie yom Ge1tungsbereich dieser Dienstanweisung erfasst werden - sowie den 

geplanten Abschluss dieser Vorgange bzw. die mir oder meinem zustandigen Stellver

treter vorzu1egenden entsprechenden Vorschlage mit dem Leiter der Hauptabtei1ung II 

abzustimmen. Diese Regelung gilt auch fur ZOV, OV und TV, die wegen des Ver

dachts der Begehung anderer Verbrechen angelegt bzw. bearbeitet werden, wenn Hin

2 Richtlinie 1/80 (VVS 24/80): Planungsrichtlinie v. 16.6.1980 (BStU, MfS, BdL-Dok. 5348). 
3 Richtlinie 1/76: Entwicklung von Operativen Vorgangen (Dokument 34 in dieser Edition). 
4 §§ 97-100 StGB: Landesverrat. 1m Einzelnen: §§97 und 98 StGB: Spionage, § 99 StGB: Landes

verraterische Nachrichtenubermittlung, § 100: Landesverraterische Agententatigkeit, 
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weise auf Verbindungen zu Geheimdiensten oder deren Aktivitatenbzw. auf geheim


dienstlich gesteuerte Aktivitaten anderer feindlicher Stellen oder Krafte vorliegen bzw.
 

erarbeitet werden.
 

Zur Abstimmung des Anlegens von ZOV, OV oder TV sind dem Leiter der Hauptab


teilungII der Vorschlagzum Anlegen bzw. der Eroffnungsbericht und die Bearbei


tungskonzeption bzw. der erste Operativplan zu ubergeben. Sofem die Leiter der ope


rativenDiensteinheiten es fur erforderlich halten, sind Abstimmungen dazu bereits zu
 

einem fruheren Zeitpunkt durchzufuhren.
 

Der Leiter der Hauptabteilung II ist berechtigt,
 

mir bzw. meinem zustandigen Stellvertreter Vorschlage zur Nichtbestatigung des
 

Anlegens oder des Abschlussesbzw. der vorgesehenen Abschlussart oder des
 

vorgesehenen Termins des Abschlusses von ZOV, OV und TVzu unterbreiten.
 

Das gilt auch fur solche Vorgange, deren Anlegen und Abschluss nicht der Besta


tigung durch mich oder meinen zustandigen Stellvertreter bedurfen,
 

mir bzw. meinem zustandigen Stellvertreter die operative Bearbeitung von spio


nageverdachtigen Personen aus den Verantwortungsbereichen anderer operativer
 

Diensteinheiten durch diese Diensteinheiten selbst bzw. durch eine Diensteinheit
 

der Linie II vorzuschlagen,
 

in Bearbeitungskonzeptionen bzw. Operativplanen vorgesehene Mallnahmen so


wie andere bedeutsame politisch-operative EinzelmaBnahmen der Spionageab


wehr mit den Leitern der zustandigen operativen Diensteinheiten zu beraten und
 

abzustimmen,
 

durch die Hauptabteilung II angelegte ZOV, OV und TV zur weiteren operativen
 

Bearbeitung an objektmallig oder territorial zustandige Diensteinheiten zu tiber


geben, wenn diese uber bessere Voraussetzungen verfugen,
 

mir bzw. meinem zustandigen Stellvertreter Vorschlage zu unterbreiten, welche
 

laufenden ZOV, OV oder TV in Wahrnehmungder Federfuhrung durch die
 

Hauptabteilung II gefuhrt bzw. kontrolliert werden sollen.
 

Der Leiter der Hauptabteilung II hat zu gewahrleisten: 

die zielstrebige Bearbeitung der ZOV, OV und TV und den dazu erforderlichen 

konzentrierten Einsatz operativer Krafte und Mittel auf der Grundlage aktueller 

Bearbeitungskonzeptionen und Operativplane in Abstimmung und Zusammenar

beit mit den Leitem der jeweils zustandigen operativen Diensteinheiten; 

die Mitwirkung von Spezialisten der Diensteinheiten der Linie II bei der operati

yen Bearbeitung von ZOV, OV und TV durch andere operative Diensteinheiten 

entsprechend den Erfordemissen und in Abstimmung mit dem Leiter der jeweili

gen Diensteinheit; 

die Prufung und Stellungnahme durch die Hauptabteilung II zu Auftragsersuchen 

an die Diensteinheiten der Linie26 (auBer MaBnahme A) sowie zu spezifischen 

MaBnahmen der Diensteinheiten der Linie VIII im Prozess der OPK bzw. der Be
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arbeitung von ZOV, OV und TV (§§97,---lOO StGB) oder in anderen Hillen der
 

operativen Bearbeitung, die begrtindet auf einen geheimdienstlichen Hintergrund
 

schlieBen lassen mit dem Ziel, den Diensteinheiten aufder Grundlage der zentra


len Erkenntnisse und Erfahrungen zum Vorgehen der Geheimdienste, Anleitung
 

und Unterstiitzung bei der Realisierung von Aufgaben der Spionageabwehr zu ge


ben; .
 

die moglichst fruhzeitige Konsultation bzw.Einbeziehung der Hauptabteilung IX
 

- entsprechend den Erfordernissen und Moglichkeiten - im Stadium der operati


yen Bearbeitung von ZOV, OV und TV mitdem Ziel der Gewahrleistung einer
 

hohen Qualitat der zielstrebigen tatbestandsbezogenen und beweissichernden ope


rativen Bearbeitung;
 

die Unterstiitzung der Leiter der vorgangsfuhrenden Diensteinheiten beim Ab


schluss von ZOV,OV und TV, insbesondere durch gemeinsame Festlegung und
 

Realisierung der politisch und politisch-operativ zweckmaliigsten Abschlussart.
 

Nach erfolgter Abstimmung . zwischen dem Leiter der vorgangsfuhrenden
 

Diensteinheit und demLeiter der Hauptabteilung II sind die Vorschlage zum Vor


gangsabschluss, einschlielllich des gesamten Ihnen zugrunde liegenden Materials,
 

dem Leiter der Hauptabteilung IX zur Einschatzung zu iibermitteln;
 

die Prufung der Zweckmalrigkeit, der Moglichkeiten und Voraussetzungen, ge


eignete Vorgangsabschliisse in Abstimmung mit der Hauptabteilung IX und der
 

ZAIG fur eine offcntlichkeitswirksame Entlarvung der subversiven Angriffe und
 

Praktiken der Geheimdienste vorzubereiten und zu nutzen.
 

4.2.2.2 Arbeit mit IM 

Der Leiter der Hauptabteilung II hat zur Gewahrleistung einer einheitlich ausgerichte

ten wirksamen Arbeit mit 1Mund zur Unterstiitzung der operativen Diensteinheiten die 

Erarbeitung konkreter, instruktiver und den jeweils aktuellen Erfordernissen entspre

chender Orientierungen und Hinweise 

zur zweckmafiigsten Organisation der Arbeit mit 1M bei der Sicherung spionage

gefahrdeter Schwerpunktbereiche und der Bearbeitung politisch-operativer 

Schwerpunkte, 

zu Personenkreisen bzw. Personen, auf die die Suche und Auswahl geeigneter IM

Kandidaten und die Gewinnung entsprechender 1M zu konzentrieren sind, 

zur wirksamen Qualifizierung der vorbeugenden, schadensabwendenden Arbeit 

durch gezielten Einsatz der IM in Verbindung mit dem Einsatz anderer operativer 

Krafte und Mittel 

und deren Ubermittlung an die anderen operativen Diensteinheiten zu veranlassen. 

Der Leiter derHauptabteilung II ist fur die zentraleFuhrung der Arbeit mit IMB mit 

Verbindung zu Geheimdiensten (im Folgenden IMB':Arbeit), die Gewahrleistung der 

standigen zentralen Ubersicht tiber wesentliche Inhalte und politisch-operative Ergeb
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nisse verantwortlich. Er hat dabei eng mit dem Leiter der Hauptverwaltung A zusam


menzuarbeiten.
 

Die Leiter der zentralen Diensteinheiten der Abwehr haben auf der Grundlage der
 

IMB-Arbeit ihrer Diensteinheiten und in Abstimmung mit den Leitem der betreffenden
 

Bezirksverwaltungen auf der Grundlage der IMB-Arbeit auf Linie - die Leiter der Be


zirksverwaltungen daruber hinaus auf der Grundlage der IMB-Arbeit der KD/OD 


dem Leiter der Hauptabteilung II standig Informationen gemaB dem in der Anlage I zu
 

dieser Dienstanweisung festgelegten Infonnationsbedarf zu ubermitteln.
 

Der Leiter der Hauptabteilung II hat zur Unterstutzung der IMB-Arbeit der anderen
 

operativen Diensteinheiten deren Leiter uber
 

aktuelle Erkenntnisse und Orientierungen zur weiteren Vervollkommnung der 

IMB-Arbeit, 

aus der gesamten IMB-Arbeit resultierende Informationen und Hinweise, die den 

Verantwortungsbereich anderer Diensteinheiten der Abwehr betreffen, 

sich aus Informationen, die dem Leiter der Hauptabteilung II von den Leitem an

derer Diensteinheiten ubergeben wurden, fur die Fuhrung bestimmter 1MB ihrer 

Diensteinheiten ergebende Konsequenzen 

zu informieren und die sich daraus ergebenden politisch-operativen MaBnahmen mit
 

ihnen abzustimmen.
 

Die Leiter der Hauptverwaltung A und der Hauptabteilung II haben auf der Grundlage
 

der Auswertung von Erkenntnissen zur IMB-Arbeit dazu eine gegenseitige Informie


rung entsprechend der zwischen der Hauptverwaltung A und der Hauptabteilung II ab


gestimmten Verantwortung fur die Aufklarung und operative Bearbeitung von Dienst


stellen und Mitarbeitem der Geheimdienste zu gewahrleisten.
 

Die Leiter der Hauptverwaltung A und der Hauptabteilung II haben die Zusammen


arbeit mit den einzelnen IlYIB, die Verbindung zu den Geheimdiensten unterhalten,
 

standig unter Beachtung der jeweiligen politisch-operativen Lage auf ihre Zweck


maliigkeit bzw. Perspektive zu prnfen,
 

Falls die Prufung keine operative Zweckmalsigkeit der WeiterfUhrung der Verbindung
 

zum Geheimdienst ergibt, ist durch die genannten Leiter in Abstimmung mit dem Lei


ter der zustandigen operativen Diensteinheit der Abbruch dieser Verbindung unter Be


achtung und Anwendung weiterer Moglichkeiten zur Erreichung eines hohen politi


schen bzw. politisch-operativen Nutzeffektes zu gewahrleisten,
 

Die Leiter der operativen Diensteinheiten, in deren Verantwortungsbereich 1MB mit
 

Verbindung zu Geheimdiensten gefuhrt werden, haben eine sorgfaltige Einschatzung
 

der zur Ubergabe an Geheimdienste vorgesehenen Informationen,. einschlieBlich fikti


ver und anderer der Desinformation des Feindes dienenderInformationen, zu gewahr


leisten. Diese Informationen haben Uberprufungen durch den Feind standzuhalten. Die
 

maximale Sicherheit der 1MB ist zu garantieren.
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Die Leiter der operativen Diensteinheiten sind in Abstimmung mitdem Leiter der 

Hauptabteilung II dafiir verantwortlich, dass nur die fur das Erreichen der politisch

operativen Zie1stellung unbedingt erforderlichenInformationen dem Feindpreisgege

ben werden. 

Sofem durch Diensteinheiten der Linie II oder anderer Linien solche Informationen 

aus Verantwortungsbereichen anderer Diensteinheiten der Abwehr ubergeben werden 

sollen, ist durch den Leiter der Hauptabteilung II dazu rechtzeitig die erforderliche 

Abstirnmung mit dem Leiter der zustandigen Diensteinheit vorzunehmen. 

Die Auslieferung von Informationen militarischen Charakters an. den Feind hat der 

Leiter der Hauptabteilung II entsprechend der Zustandigkeit mit den Leitem der 

Hauptabteilungen I, VII, XIX bzw. der Verwaltung der Sonderabteilungen des KfS der 

UdSSR bei der GSSD abzustimmen. 

Im Zusarnmenhang mit der Abstimmung der Entwicklung bzw. Gewinnung neuer 1MB 

mit Verbindung zu Geheimdiensten sind dem Leiter der Hauptabteilung II Auskunfts

berichte zu ubergeben, aus denen neben den erforderlichen personellen Angaben und 

operativen Zusammenhangen auch die operativen Zie1stellungen bzw. Perspektiven 

sowie eventuelle Zeitraume operativer Spiele ersichtlich sind. 

Die Aufnahme operativer Spiele unter Einsatz von 1MB aus sicherheitspolitisch be

sonders bedeutsamen Bereichen, wie z. B. aus zentralen leitenden Organen, bewaffne

ten Organen, dem Bereich Kommerzielle Koordinierung, Bereichen der militarischen 

und anderen speziellen Forschung und Entwicklung (Bereich »Prazision«), sind in der 

Regel auszuschlieBen. Werbeaktivitaten von Geheimdiensten in Bezug auf Personen 

aus diesen Bereichen sind konsequent zu unterbinden. 

Begrundete Ausnahmen sind mir nach Abstirnmung mit dem Leiter der Hauptabteilung 

II uber meine Stellvertreter zur Bestatigung vorzuschlagen. 

Bei der Entwicklung bzw. Gewinnung und Ftlhrung von 1MB mit Verbindung zu Ge

heimdiensten ist von Anfang an so zu arbeiten, dass nur die unmittelbar einbezogenen 

Leiter undMitarbeiter davon Kenntnis erhalten. Durch die einbezogenen Leiter und 

Mitarbeiter sind die Konspiration und Geheimhaltung, insbesondere der Quellen

schutz, strikt zu wahren. 

Erforderliche Informationsflusse zur IMB-Arbeit haben ausschlieBlich auf Leiterebene 

zu erfolgen. 

In besonders begriindeten Ausnahmefallen sind die zur IMB-Arbeit getroffenen Fest

legungen zu Abstirnmungen, Informationsflussen u. a. nicht anzuwenden. 

Derartige Ausnahmen bedurfen ausschlieBlich der Bestatigung durch mich. 

4.2.3 Aufgaben zur Vervollkomrnnung der Ieitungsrnafiigen Voraussetzungen in der 

Hauptabteilung II 

Der Leiter der Hauptabteilung II hat innerhalb der Hauptabteilung II die erforderlichen 

leitungsmalsigen Voraussetzungen zur wirksamen Wahrnehmung der Federfiihrung, 
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insbesondere zur Gewahrleistung einer den Anforderungen derkomplexen Spionage

abwehr entsprechenden 

Abstimmung und Koordinierung derpolitisch-operativen Aufgaben und MaB

nahmen der Spionageabwehr 

• innerhalb der Hauptabteilung II, 

• mit der Hauptverwaltung A, 

• mit anderen Hauptabteilungenlselbstst. Abteilungen, 

• mit den Abteilungen II und unter deren Einbeziehung mit anderen Dienstein

heiten der Bezirksverwaltungen, 

Unterstutzung der anderen Diensteinheiten der Abwehr in den unterschiedlichen, 

den konkreten Erfordemissen entsprechenden Formen (Informierung, Orientie

rung, Anleitung, Hilfe, Mitarbeit, Einflussnahme u. a.) 

zu schaffen bzw. weiter zu vervollkommnen.
 

Er hat in Abstimmung mit dem Leiter der Hauptabteilung Kader und Schulung die
 

dazu erforderlichen strukturellen Veranderungen und MaBnahmen zur personellen Si


cherstellung durchzusetzen.
 

Das System der Abstimmung, Koordinierung und Unterstutzung durch die Hauptab


teilung II ist so zu gestalten, dass es fur die anderen Diensteinheiten uberschaubar und
 

mit geringstmoglichem Aufwand verbunden ist, eine unkomplizierte, kurzfristige Her


stellung notwendiger Arbeits- und Informationsbeziehungen zu feststehenden Partnem
 

der Hauptabeilung II ermoglicht und eine hohe Effektivitat erreicht.
 

Die dazu erforderlichen MaBnahmen sind durch die Arbeitsgruppe Koordinierung der
 

Hauptabeilung II als dem diesbezuglichen Funktionalorgan des Leiters der Hauptab


teilung II zu realisieren bzw. einzuleiten.
 

Der Leiter der Hauptabteilung II hat die Leiterder Bezirksverwaltungen bei der Schaf


fung bzw. weiteren Vervollkommnung der leitungsmaliigen Voraussetzungen in den
 

Abteilungen II der Bezirksverwaltungen zu unterstutzen und dabei Einfluss auf die
 

Gewahrleistung weitgehender Einheitlichkeit hinsichtlich der Regelung konkreter Ver


antwortlichkeiten, Verfahrensfragen u. a. zu nehmen.
 

4.3	 Die Aufgaben der Abteilungen II der Bezirksverwaltungen in Wahrneh

mung der Federfuhrung 

Die Abteilungen II der Bezirksverwaltungen haben die Federfuhrung bei der Spiona

geabwehr wahrzunehmen 

in grundsatzlicher Ubereinstimmung mit der in dieser Dienstanweisung erfolgten 

inhaltlichen Ausgestaltung der Federfuhrung der Hauptabteilung II und unter Be

achtung der sich daraus fur sie ergebenden Aufgaben, 

unter Berucksichtigung der in anderen zentralen dienstlichen Bestimmungen und 

Weisungen erfolgten Festlegungen zur Zusammenarbeit der Diensteinheiten ande

rer Linien, 
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auf der Grundlage nachfolgender grundsatzlicher Festlegungen und 

entsprechend dendurch die Leiter der. Bezirksverwaltungen in .Abstimmung mit 

dem Leiter der Hauptabteilung II zu treffenden weiteren Festlegungen. 

Durch die Leiter der Bezirksverwaltungen sind insbesondere Festlegungen zu treffen 

zur 

Regelung der Zusammenarbeit der Abteilung II mit den anderen operativen 

Diensteinheiten der Bezirksverwaltung, 

Qualifizierung der operativen Grundprozesse entsprechend den Erfordemissen der 

Spionageabwehr, 

Nutzung aller geeigneten Moglichkeiten zur Erarbeitung spionagebezogener 

Ersthinweise bzw. operativ bedeutsamer Anhaltspunkte sowie zu derenzielstrebi

ger Uberprufung bzw. Klarung unterWahrungder Konspiration und Geheimhal

tung von Anbeginn an, 

Gewahrleistung des zielgerichteten, schwerpunktorientierten Einsatzes deropera

tiven Krafte und Mittel. 

Die Abteilungen II der Bezirksverwaltungen haben sich in Wahrnehmung der Feder

fuhrung insbesondere zu konzentrieren auf 

die Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen und Vorlagen zu bedeut

samen geheimdienstlichen Aktivitaten und sichergebenden Schlussfolgerungen 

fur die Entscheidungsfindung des Leiters der Bezirksverwaltung; , 

die Nutzung der Moglichkeiten der Planung der politisch-operativen Arbeit ent

sprechend der Richtlinie Nr. 1/80 zur. einheitlichen Orientierung der Dienstein

heiten der Bezirksverwaltung, zur Abstimmung grundsatzlicher Aufgaben, zur 

verbindlichen und abrechenbaren Festlegung erforderlicher MaBnahmen sowie zur 

Zusammenarbeit der Diensteinheiten auf dem Gebiet der Spionageabwehr; 

die Beratung, Anleitung und Unterstutzung der anderen operativen Diensteinhei

ten der Bezirksverwaltung bei. der Anlage, der operativen Bearbeitung unddem 

Abschluss von ZOV, OV und TV wegen des Verdachts der Begehung von Ver

brechen gemaf §§ 97 bis 100 StGB, sofem sie vom Geltungsbereich dieser 

Dienstanweisung erfasstwerden. Diese Regelung gilt auch fur ZOV, OV und TV, 

die wegen des Verdachts der Begehung anderer Verbrechen angelegt bzw. bear

beitet werden, wenn Hinweiseauf Verbindungen zu Geheimdiensten oder deren 

Aktivitaten bzw.auf geheimdienstlich gesteuerte Aktivitaten anderer feindlicher 

Stellen oder Kraftevorliegen bzw. erarbeitet werden. 

Durch die Leiter der Bezirksverwaltungen konnen diese Festlegungen entspre

chend den Erfordemissen und den Moglichkeiten der Abteilungen II erweitert 

werden. 

Die erforderlichen Abstimmungen zu diesen ZOV, OV und TV mit der Hauptab

teilung II haben tiber die jeweils auf Linie zustandige Hauptabteilung - sofem ei

ne solche Zustandigkeit nicht gegeben ist, durch die Abteilungen II - zu erfolgen; 



474
 

die Unterstutzung der vorgangsfuhrenden Diensteinheiten bzw. die Mitwirkung
 

bei der Realisierung der festgelegten MaBnahmen entsprechend den Abstim


mungsergebnissen;
 

die Einflussnahme auf die Qualifizierung festgelegter Kader in operativen Dienst


einheiten zur Herausbildung von Spezialisten der Spionageabwehr;
 

die Einflussnahme auf die standige Qualifizierung der operativen Fahndungsarbeit
 

der Abteilung M zum Erkennen geheimdienstlicher postalischer Verbindungen
 

und zum Eindringen in das Verbindungswesen der Geheimdienste;
 

die Beratung und Abstimmung von Aufgaben und MaBnahmen der AuBensiche


rung militarischer Objekte im Bereich der NYA und der Grenztruppen der DDR
 

im Bezirk mit den Leitem zustandiger Diensteinheiten der Hauptabteilung I, im
 

Bereich der BdVP bzw. des PdVP Berlin, der Kasemierten Einheiten des MdI, der
 

Kampfgruppen der Arbeiterklasse und der Zivilverteidigung der DDR mit dem
 

Leiter der Abteilung VII und im Bereich des Militarverkehrs der Deutschen
 

Reichsbahn mit dem Leiter der Abteilung XIX;
 

die Beratung und Abstimmung von Aufgaben und MaBnahmen der politisch


operativen Abwehrarbeit gegen die MVM/MI im.Bezirk mit dem Leiter der Ab


teilung VIII;
 

die Beratung und Abstimmung von Aufgaben und MaBnahmen der Spionageab


wehr, insbesondere vorgangs-und personenbezogener MaBnahmen, in anderen
 

Bereichen bzw. im Zusammenhang mit anderen politisch-operativen Aufgaben


stellungen entsprechend den Erfordemissen sowie den Festlegungen des Leiters
 

der Bezirksverwaltung, auf der Grundlage der Ergebnisse der zwischen dem Lei


ter der Hauptabteilung II mit den Leitem anderer Haupt- und selbststandigen Ab


teilungenerfolgten Abstimmungen mit dem Leiter der jeweils zustandigen
 

Diensteinheit;
 

die Organisierung des politisch-operativen Zusammenwirkens mit den zustandi


gen Abteilungen bzw. Operativgruppen der Verwaltung der Sonderabteilungen
 

des KfS der UdSSR bei der GSSD zur vorbeugenden Verhinderung, Aufdeckung
 

und Bekampfung von Spionage- und anderen subversiven Angriffen der Geheim


dienste und anderer feindlicher Stellen und Krafte gegen Objekte, Einrichtungen,
 

Militarbewegungen und Manoverhandlungen der GSSD sowie bei der Gewahr


leistung von Ordnung und Sicherheit im territorialen Umfeld und in den Umwelt


beziehungen der Objekte und Einrichtungen der GSSD im Verantwortungsbereich
 

der Bezirksverwaltung.
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5.	 Aufgabenauf dem Gebiet dcrpolitisch-operativen Auswertungs- und 
Informationstatigkeit . 

5.1	 Aufgaben aller Diensteinheiten der Abwehr 

Die Leiter der Diensteinheiten der Abwehr haben in Ubereinstimmung mit den unter 

Ziffer 3.1 getroffenen Festlegungenzur Leistung eigenstandiger Beitrage zur Spiona

geabwehr des MfS insgesamt zu gewahrleisten: 

die Einschatzung der politisch-operativen Lageauf dem Gebiet der Spionageab

wehr als Bestandteil der Gesamtlageeinschatzung sowie entsprechend speziellen 

Erfordemissen als wesentliche Grundlage und Voraussetzung fur 

•	 die weitere Durchdringung des Gesamtverantwortungsbereiches, 

•	 die Herausarbeitung der Sicherheitserfordernisse, politisch-operativen 

Schwerpunktbereiche und politisch-operativen Schwerpunkte, 

•	 die Herausarbeitung bzw. Prazisierung der Personenkreise und Personen, die 

aufgrund ihrer sicherheitspolitischen Bedeutung vorrangig zu sichern sind, 

•	 die Erarbeitung von Vorgaben und Orientierungen, worauf sich die Spiona

geabwehr im Verantwortungsbereich zu konzentrieren hat, und die Festle

gung diesbezuglicher abrechenbarer Aufgabenstellungen; 

die.standige analytische Aufbereitung und Verarbeitung gewonnener Erkenntnisse
 

zum System der Informationsbeschaffung der Geheimdienste und dabei ange


wandter Vorgehensweisen und Praktiken, bezogen auf den jeweiligen Verant


wortungsbereich und seine Spezifik;
 

die Ubermittlung der fur die Spionageabwehr operativ bedeutsamen Informatio


nen zu Personen und Sachverhalten an die zustandigen Diensteinheiten der Linie
 

II entsprechend den Festlegungen in der Anlage 1 zur Dienstanweisung Nr. 11805
 

. (Rahmenkatalog) und in der Anlage	 lzu dieser Dienstanweisung sowie entspre

chend den dazu bzw.. daruber hinaus erfolgten Festlegungen der Leiter der 

Hauptabteilungen, selbststandigen Abteilungen und Bezirksverwaltungen. 

1m Zusammenhang mit der Einspeicherung von fur die Spionageabwehr operativ be


deutsamen Informationen in die ZPDB haben die Diensteinheiten der Abwehr den
 

Leiter der Hauptabteilung II als zugriffsberechtigt festzulegen.
 

Dabei ist die unter Ziffer 1. getroffene Ausnahmeregelungzu beachten.
 

Die AKG der Diensteinheiten haben die Durchsetzung dieser Festlegung zu kontrollie


ren und erforderlichenfalls die entsprechende Erganzung auf den Belegen zu sichem.
 

Diensteinheiten der Abwehr betreffende Ersthinweise und Informationen der Haupt


verwaltung A, der Hauptabteilung III und der Abteilung M uber Aktivitaten, Mitar


beiter und Agenturen von Geheimdiensten sind grundsatzlich der Hauptabteilung II zu
 

5	 Dienstanweisung 1/80: Aufbereitung, Erfassung und Speicherung von Informationen in den operati
ven Diensteinheiten (Dokument 37 in dieser Edition). 
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ubergeben. Der Leiter der HauptabteilungII hat ge11leinsam mit dem.Leiter der betref


fenden Diensteinheit abgestimmte MaBnahmen zur weiteren Bearbeitung festzulegen.
 

In den Bezirksverwaltungen ist analog zu verfahren.
 

Der Hauptabteilung II sind des Weiteren zu ubermiueln:
 

Ergebnisse der politisch-operativen Abwehrarbeit der Hauptverwaltung A, die im
 

Zusammenhang mit gegen die DDR gerichteten Aktivitaten von Geheimdiensten
 

im Operationsgebiet erarbeitet wurden,
 

alle im Zusammenhang mit der analytischen Arbeit gewonnenen Erkenntnisse der
 

Diensteinheiten der Abwehr zu Aktivitaten von Geheimdiensten, auch im Opera


tionsgebiet.
 

5.2 Aufgaben der Diensteinheiten der Linie II 

Der Leiter der Hauptabteilung II hat ein hohes Niveau der politisch-operativen Aus

wertungs- und Informationstatigkeit auf dem Gebiet der Spionageabwehr zu gewahr

leisten, insbesondere 

die zentrale Einschatzung der politisch-operativen Lage als Grundlage fur die
 

Realisierung der unter Ziffer 4.2 dieser Dienstanweisung gestellten Aufgaben,
 

die Vorgabe inhaltlicher Schwerpunkte an andere operative Diensteinheiten fur
 

die Einschatzung der politisch-operativen Lage in ihren Verantwortungsbereichen
 

unter Berucksichtigung zentraler Erfordemisse,
 

die differenzierte Anleitung und Unterstutzung der zustandigen zentralen
 

Diensteinheiten und der Abteilungen II der Bezirksverwaltungen bei der inhaltli


chen Gestaltung und zweckmafiigen Organisation der analytischen Arbeit,
 

die Erarbeitung von Grundlagen fur die Informierung der Partei- und Staatsfuh


rung,
 

die Erarbeitung von Ruckflussinformationen an die operativen Diensteinheiten zur
 

weiteren Qualifizierung der politisch-operativen Arbeit,
 

den Erfordemissender komplexen Spionageabwehr entsprechende aktuelle und
 

luckenlose Informationsflusse, vor allem durch Unterbreitung von Vorschlagen
 

zur notwendigen Aktualisierung der Anlage 1 zur Dienstanweisung Nr. 1/80 (Rah


menkatalog) sowie der BV- und linienspezifischen Festlegungen in.Zusammenar


beit mit der ZAIG bzw. den AKG deranderen operativen Diensteinheiten,
 

die Erfassung, Speicherung und analytische Aufbereitung operativ bedeutsamer
 

Informationen.
 

Die Leiter der Abteilungen II der Bezirksverwaltungen haben diese Aufgaben analog, 

entsprechend den Bedingungen und Erfordemissen in ihrer Bezirksverwaltung und den 

auf ihrer Grundlage getroffenen Festlegungen des Leiters der Bezirksverwaltung, zu 

realisieren. 

Die zusammenfassende Einschatzung der politisch-operativen Lage auf dem Gebiet 

der komplexen Spionageabwehr im Verantwortungsbereich der Bezirksverwaltung hat 



4'77
 

durch die Abtei1ung II zu erfolgen. Die Einschatzung hat auf der Grund1age aller durch 

die Diensteinheiten derjeweiligenBezirksverwaltung erarbeiteten.jm Zusammenhang 

mit der Spionageabwehr operativ bedeutsamen Informationen sowie der durch die 

Hauptabtei1ung II ubergebenen, den Verantwortungsbereich betreffenden Informatio

nen zu erfo1gen. 

6. Schlussbestimmungen 

Der Leiter der Hauptabtei1ung II hat in Abstimmung mit dem Leiter der ZAIG die 

standige Aktua1isierung des in der Anlage 1 zu dieser Dienstanweisung festge1egten 

Informationsbedarfs zu gewahrleisten und damit im Zusammenhang festzu1egen, we1

che Informationen aus Grunden der Konspiration und Geheimha1tung uber die Rege

1ungenunter Ziffer 4.2.2.2 dieser Dienstanweisung hinausgehend a1s Leiterinformatio

nen zu tlbermitteln sind. 
, 

Die Leiter der Diensteinheiten haben zu gewahrleisten, dass die Angehorigen ihrer 

Diensteinheiten differenziert, entsprechend ihrem konkreten Aufgabengebiet mit dem 

Inhalt dieser Dienstanweisung vertraut gemacht werden. 

Diese Dienstanweisung tritt mit Wirkung vom 1.3.1987 in Kraft. G1eichzeitig treten 

auJ3er Kraft 

die Dienstanweisung Nr. 3/56 vom 19.1.1956, GVS 186/56,6 

die Dienstanweisung Nr. 1/61 »Sicherstellung und Auswertung der feindlichen 

operativen Technik« vom 6.1.1961, VVS MfS 007-19/61,7 

die »Auderungen zu den Dienstanweisungen Nr. 1/61 und 3/56« vom 3.8.1962, 

GVS MfS 008-865/62,8 

6 Dienstanweisung 3/56 v. 19.1.1956 (GVS 186/56): Einleitung von AbwehrmaBnahmen gegen Funk
agenten und Funkzentra1en westlicher Geheimdienste (BStU, MfS, BdL-Dok. 2119). 

7 Dienstanweisung Nr. 1/61 v. 6.1.1961 (VVS 19/61): Sicherstellung und Auswertung feindlicher 
operativer Technik (BStU, MfS, BdL-Dok. 2297). 
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das Schreibenvom 4.9.1985, GVS MfS 0008-27/85.9 

Diese Dokumente sind bis zum 30.3.1987 an die Dokumentenverwaltung zuruckzu

senden. 

8 Anderung der Dienstanweisungen 3/56 und 1/61 v. 3.8.1962 (ayS 865/62): Sicherstellung und 
Auswertung feindlicher operativer Technik (BStU, MiS, BdL-Dok. 2299). 

9 Schreiben v. 4.9.1985 (ayS 0008-27/85): Weitere Qualifizierung der IMB-Arbeit (BStU, MiS, 
BdL-Dok. 8497). 
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Dokument46 

14. Dezember 1989 

Beschluss des Ministerrates iiber die Bildung des Nachrichtendienstes 
der DDR und des Verfassungsschutzes derDDR 

Quelle/Nachweis: BA, DC 20, 1/3 2881. - Kopie A 5, 7 S. 
Deckb1att zum Besch1uss: Ministerrat der DDR - Dienstsache 816/89 - 86. Ex,. 7 S. - Beschluss des 
Ministerrates 6/18.a/89 vom 14.12.1989 - Der bei1iegende Besch1uss wurde bestatigt.>- gez. H. Modrow 
- Vertei1er: Mitg1ieder des Ministerrates, Leiter anderer zentra1er Staatsorgane, Oberburgermeister von 
Berlin, Vorsitzende der Rate der Bezirke - FUr die Richtigkeit: [unauflosbare Paraphe], Sekretariat des 
Ministerrates. - Dieser Besch1uss ist nach Realisierung zu vernichten; die Archivierung erfo1gt durch 
den Herausgeber. 
Zusatzliche Informationen: 'Vorsch1ag zur Auflosung des MfS bereits in Sitzungdes Ministerrates 
v, 11.12.1989 behandelt, aber keine Vorlage nachweisbar (BA,DC 20, 1/32878). - Zum Punkt 18 der 
Ministerratssitzung v. 14.12.1989 gehort neben dem Auflosungsbeschluss auch die Erklarung zur Um
gestaLtung des Amtes und der Besch1uss zur sozia1en Sicherstellung der ausscheidenden Mitarbeiter. 
Ministerratsbesch1uss auch in der MfS-Uberlieferung: 24. Exemplar v. 14.12.1989 (BStU, MfS, SdM 
1508, Bl. 146-152). -- In MfS~Dokumentenstelle weiterhin: Schreiben von GL Schwanitzv. 12.12.1989 
(BdL/366/89) zur Bi1dungeiner zentra1enKommission zur Auflosung desAtNS (BStU, MfS, BdL-Dok. 
8980); Schreiben v. 14.12.1989 (BdL/370/89) zur Auflosung des AtNS und zur Bi1dung des Nachrich
tendienstes und des Verfassungsschutzes (BStU, MfS, BdL-Dok. 8410); Schreiben v. 15.12.1989 
(BdL/373/89) zur sozia1enSicherstellung der aus dem AfNS aussscheidenden Angehorigen (BStU, MfS, 
BdL-Dok. 4593). 

1.	 Mit Wirkung vom 14. Dezember 1989 werden der Nachrichtendienst der DDR 

und der Verfassungsschutz der DDR beim Vorsitzenden des Ministerrates gebil

det. 

2.	 Der Nachrichtendienst der DDR und der Verfassungsschutz der DDR sind juristi

sche Personen und Haushaltsorganisationen. 

Sie haben ihren Sitz in Berlin. 

3.	 AuBenstellen des Nachrichtendienstes der DDR und des Verfassungsschutzes der 

DDR werden in den Bezirken gebildet, und in den Kreisen werden Bevollmach

tigte des Verfassungsschutzes der DDR eingesetzt. 

4.	 Der Nachrichtendienst der DDR und der Verfassungsschutz der DDR werden im 

Rechtsverkehr durch ihre Leiter vertreten.Die Stellvertreter und Leiter unterstell

ter Bereiche sind im Rahmen ihrer Aufgaben zur Vertretung berechtigt. 

5.	 Die Aufgaben des Nachrichtendienstes der DDR bestehen in der Beschaffung 

politischer, okonomischer und militarpolitischer Informationen mit nachrichten

dienstlichen Mitteln, die fur die auBere Sicherheit und die Starkung der DDR so

wie fur die Erhaltung des Friedens von Bedeutung sind. Das umfasst die Gewin

nung, Ftihrung und den Schutz von Quellen und Positionen auBerhalb der DDR, 
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ein konspiratives Verbindungswesen sowie den Einsatz spezifischer technischer
 

Mittel.
 

Die Hauptrichtungen seiner Tatigkeit sind:
 

politische Aufklarung,
 

wissenschaftlich-technische Aufklarung,
 

Aufklarung von Aktivitaten auslandischer Geheimdienste gegen die DDR,
 

funkelektronische Aufklarung,
 

Kader und Ausbildung,
 

Versorgungsdienste (materiell-technische, finanzielle, soziale und medizini


sche Sicherstellung),
 

Dienstorganisation (Auswertung und Information, Zusammenarbeit mit der
 

Offentlichkeit, Rechtsfragen, internationale Verbindungen, Dienstpost und
 

VS-Wesen, Objektverwaltung, Koordinierung).
 

Seine personelle Starke betragt 4 000 Mitarbeiter. 

6.	 Die Aufgaben des Verfassungsschutzes der DDR bestehen in der Abwehr von An

griffen gegen die verfassungsmalsige Ordnung der DDR mit nachrichtendienst

lichen Mitteln. 

Hauptaufgaben und Bereiche des Verfassungsschutzes der DDR sind: 

Spionageabwehr,
 

Bekampfung von verfassungsfeindlichen Handlungen, insbesondere von ex


tremistischen und terroristischen Kraften,
 

Schutz der sozialistischen Volkswirtschaft, des Verkehrs-, Post- und Fern


meldewesens vor verfassungsfeindlichen Angriffen und schweren Verbre


chen,
 

Observation und Ermittlung,
 

internes Chiffrierwesen,
 

funkelektronische Abwehr,
 

spezialtechnischer Dienst,
 

Kader und Ausbildung,
 

Versorgungsdienste (materiell-technische, finanzielle, soziale und .medizini


sche Sicherstellung),
 

Dienstorganisation (Auswertung und Information, Zusammenarbeit mit der
 

Offentlichkeit, Rechtsfragen, internationale Verbindungen, Dienstpost und
 

VS-Wesen, Objektverwaltung, Koordinierung).
 
, . 

Der Verfassungsschutz der DDR hat keine exekutiven Befugnisse.
 

Seine personelle Starke betragt 10 000 Mitarbeiter.
 

7.	 Die Dienstaufsicht tiber den Nachrichtendienst per DDR und den Verfassungs

schutz der. DDR obliegt einem Staatssekretar beim Vorsitzenden des Minister

rates. 
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8.	 Mit Wirkung vom 14. Dezember 1989 wird das Amt.furNationale Sicherheit auf

gelost, 

Die Auflosung ist bis zum 20. Juni 1990zu vollziehen. 

9.	 Der Nachrichtendienst der DDR und der Verfassungsschutz der DDR sind 

Rechtsnachfolger des Amtes fur Nationale Sicherheit. 

Der Dienst im Nachrichtendienst der DDR und im Verfassungsschutz der DDR 

entspricht der Ableistung des Wehrdienstes. Anstelle militarischer Dienstgrade 

sind zivile Dienstbezeichnungen zufuhren. 

10.	 FUr die personelle und materielle Auflosung des Amtes fur Nationale Sicherheit 

wird ein Beauftragter des Ministerrates der DDR eingesetzt. 

Uber die Auflosung des Amtes fur Nationale Sicherheit sowie die Uberfuhrung 

der personellen und materiellen Fonds ist die Offentlichkeit fortlaufend zu infor

mieren. 

11.	 Mit der Auflosung des Amtes fur Nationale Sicherheit wird die Wahrnehmung 

von Aufgaben wie folgt verandert: 

Passkontrolle und Fahndung werden den Grenztruppen der DDR zugeordnet, 

die Untersuchung von Straftaten, der Untersuchungshaftvollzug, der Perso

nen- und Objektschutz und der Einsatz von Antiterrorkraften werden vom 

Ministerium fur Innere Angelegenheiten wahrgenommen, 

die geheimen Regierungsnachrichtenverbindungen werden mit dem Fernmel

deamt der Regierung zusammengefuhrt, 

das zentrale Chiffrierorgan wird in den Ministerrat eingeordnet, 

das Wachregiment »F. E. Dzierzynski« wird aufgelost. Seine Krafte werden 

der Volkswirtschaft zugefuhrt bzw. Teilkrafte vom Ministerium fur Innere 

Angelegenheiten ubernommen. 

12.	 Mit der Ubemahme dieser Aufgaben werden die damit verbundenen personellen, 

finanziellen und materiellen Fonds an die betreffenden Organe ubergeben. 

13.	 Frei werdende Grundmittel des Amtes fur Nationale Sicherheit werden an den 

Ministerrat sowie an ortliche Staatsorgane ubergeben. 

14.	 Die dem Amt fur Nationale Sicherheit nachgeordneten Kapazitaten des Spezial

hochbaus Berlin und fur Forschung sowie Entwicklung und Produktion von Spe

zialgeraten, einschlieBlich Rechentechnik, werden in die Volkswirtschaft tiber

fuhrt. 

15.	 In den Verfassungsschutz der DDR werden grundsatzlich keine Fuhrungskrafte 

(Leiter des Amtes, Stellvertreter, Leiter von Verwaltungen und Hauptabteilungen) 

des Amtes fur Nationale Sicherheit ubemommen. 
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16.	 Hinsichtlichder Rechtsfolgen, die sich in Durchfuhrung dieses Beschlusses aus 

der Aufhebung oder Anderung von Vertragen des ehemaligen Ministeriums fur 

Staatssicherheit und des Amtes fur Nationa1e Sicherheit sowie deren unterstellten 

Betrieben ergeben, gilt Folgendes: 

die Vertragsaufhebungen bzw. -anderungen erfolgen grundsatzlich ohne 

Sanktionen und ohne Aufwendungsersatz, 

. fur wissenschaftlich-technische Leistungen sind § 8 Absatze 2 und 3 der 

1. Durchfuhrungsverordnung zum Vertragsgesetz und fur Leistungen zur 

Vorbereitung und Durchfuhrung von Investitionen die Anweisung Nr. 5/83 

des Ministers der Finanzen uber die Behandlung der finanziellen Auswirkun

gen aus der zeitweiligen oder endgultigen Einstellung von Investitionen zur 

hoheren Konzentration der Investitionstatigkeit auf einen schnellen Leis

tungsanstieg anzuwenden. 

17.	 Die Ziffem 1, 2,4, 8, 9 des Beschlusses sind im Gesetzblatt der DDR zu verof

fentlichen.' 

Eine solche Veroffentlichung ist nicht nachweisbar. 
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Anhang 

Abkiirzungen und ErkHirungen 

Abs. 

Abt. 

ABV 

ADN 

AEFA 

AG 

AGM 

AIG 

AKG 

A-KK 

AUg. P, AP 

AnI. 

AOPK 

ASR 

Aufl. 

Ausf. 

BdL 

BdVP 

BKW 

BI. 

BRD 
BStU 

BV 

BVN 

CDU 

DDR 

DEFA 

DEWAG 

DfB 

DKK 

Dok. 

Absatz
 

Abteilung. Siehe Anlage: Diensteinheiten und Linien
 

Abschnittsbevollmachtigter
 

Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst
 

Aufenthaltserlaubnis fur Auslander
 

Arbeitsgruppe
 

Arbeitsgruppe des Ministers
 

Auswertungs-und Informationsgruppe
 

Auswertungs- und Kontrollgruppe
 

Archiviertes Material zu einer KK-erfassten Person
 

Allgemeine Personenablage
 

Anlage
 

Archivierte OPK-Akte
 

Arbeitsgruppe Sicherung des Reiseverkehrs
 

Auflage
 

Ausfertigung
 

Buro der Leitung
 

Bezirksbehorde der Volkspolizei
 

Braunkohlewerk
 

Blatt
 

Bundesrepublik Deutschland
 

Die Bundesbeauftragte fur die Unterlagen des Staatssi

cherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokrati

schen Republik
 

Bezirksverwaltung
 

BezirksverwaltungenNerwaltung(en)
 

Christlich Demokratische Union
 

dieses Jahres
 

Deutsche Demokratische Republik
 

Deutsche Film-AG
 

Deutsche Werbe- und Anzeigengesellschaft
 

Durchfuhrungsbestimmung
 

Delikte-Kerblochkartei
 

Dokument
 

d.l 



DSt 

durchges. 

DVP 

EDV
 

EWG
 

Ex.
 

F 

FDJ
 

FDP
 

F.d.R.d.A. 

Form 

GBl. 

Gen. 

ges. 

Gestapo 

gez. 

GHI 

GI 

GM 

GMS 

GSSD 

GVS 

GVG 

HA 

HGI 

HKH 

HPF 

HV 

HVA 
HVB 
HVDVP 

i. A. 

i. V. 

1M 
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Dokumentenstelle
 

durchgesehen
 

Deutsche Volkspolizei
 

Elektronische Datenverarbeitung
 

Europaische Wirtschaftsgemeinschaft
 

Exemplar
 

Form (Formblatter und Karteien)
 

Freie Deutsche Jugend
 

Freie Demokratische Partei
 

Fur die Richtigkeit der Abschrift/Angaben
 

Formblatt
 

Gesetzblatt 

Genosse 

gesamt 

Geheime Staatspolizei 

gezeichnet 

Geheimer Hauptinformator 

Geheimer Informator 

Geheimer Mitarbeiter 

GesellschaftlicherMitarbeiter fur Sicherheit 

Gruppe der sowjetischen Streitkrafte in Deutschland 

Geheime Verschlusssache 

Gerichtsverfassungsgesetz 

Hauptabteilung. Siehe Anlage:·Diensteinheiten und Linien 

Haupt-GI 

Haftkrankenhaus 

Hauptabteilung Passkontrolle und Fahndung 

Hauptverwaltung 

Hauptverwaltung A (Aufklarung, Auslandsspionage) 

Hauptverwaltung B (Bewirtschaftung) 

Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei 

imAuftrag 

in Vertretung 

Inoffizieller Mitarbeiter 
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1MB 

!ME 

IMV 

JRS· 

K 

KD 

Kfz. 

KK- Erfassung 

KPdSU 

KuSch 

KVP 

KW 

Linie 

LPG 

M 

MBl. 

MdI 

MfNV 

MiS 

MGB 

MO 

MTS 

MVM/M1 

Inoffizieller Mitarbeiter mit Feindverbindung bzw. zur 
unmittelbaren Bearbeitung im Verdachtder Feindtatigkeit 
stehender Personen(IM-;Kategorie 1979-1989) 

Inoffizieller Mitarbeiter im bzw. fur einen besonderen 
Einsatz (IM-Kategorie 1968-1989)
 

Inoffizieller Mitarbeiter, der unmittelbar an der Bearbei

tung im Verdacht der Feindtatigkeit stehender Personen
 
mitarbeitet (IM-Kategorie 1968~1979)
 

Juristische Hochschule (des MiS) 

Kriminalpolizei 

Kreisdienststelle 

Kraftfahrzeug 

Karteikarten-Erfassung - zentrale Erfassung von Perso
nen, die nicht in einem registrierten Vorgang, sondern nur 
in den Kerblochkarteien der operativen Diensteinheiten 
gefuhrt wurden. Die KK-Erfassung als Begriff und Praxis 
blieb bis in die achtziger Jahre 'erhalten, als die Kerbloch
karteien schon langst abgeschafft worden waren. Sie wur
de in der Regel bei Personen angewendet, die durch nicht
konformes (»negatives«) Verhalten aufgefallen waren. 

Kommunistische Partei der Sowjetunion 

Kader und Schulung 

Kasemierte Volkspolizei 

Konspirative Wohnung 

Zu einem MfS-Aufgabenbereich gehorende Diensteinhei
ten in der Zentrale und in den BV (RA, Abt., Referate 
oder gleichgestellte Diensteinheiten). Siehe Anlage: 
Diensteinheiten und Linien 

Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft 

Postkontrolle 

Ministerialblatt 

Ministerium des Innern 

Ministerium fur Nationale Verteidigung 

Ministeriumfur Staatssicherheit 

Ministerstwo Gossudarstwennoi Besopastnosti (russ.) 
Ministerium fur Staatssicherheit 

Meldeordnung 

Maschinen-Traktoren-Station 

Militarverhindungsmissionen/Militarinspektionen 



NATO 

NSDAP 

NVA
 

NVR
 

o 
OD 

O.v.D. 

OPK 

OTS 

OV 

PdVP 

PGH 

PKK 

PM 

PS 

PZF 

Ref. 

RGW 

RIAS 

RL 

RSHA 

russ. 

S 

SA 

SD 

SdM 

SED 

SfS 

SLK 

SPD 

SS 

StEG 

StGB 

StPO 

StYE 

SNK 
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North Atlantic Treaty Organization - Nordatlantisches 
Bundnis 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

Nationale Volksarmee 

Nationaler Verteidigungsrat 

Operative Technik
 

Objektdienststelle
 

Offizier vom Dienst
 

Operative Personenkontrolle
 

Operativ-technischer Sektor
 

Operativer Vorgang
 

Prasidium der Volkspolizei (Ostberlin) 

Produktionsgenossenschaft des Handwerks 

Personenkerblochkartei 

Pass- und Meldewesen der VP 

Personenschutz 

Postzollfahndung 

Referat 

Rat fur Gegenseitige Wirtschaftshilfe 

Rundfunk im Amerikanischen Sektor 

Richtlinie 

Reichssicherheitshauptamt 

russisch 

Schutzpolizei 

Sturmabteilung (der NSDAP) 

Sicherheitsdienst (der SS) 

Sekretariat des Ministers 

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 

Staatssekretariat fur Staatssicherheit 

Sichtlochkartei 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Schutzstaffel (der NSDAP) 

Strafrechtserganzungsgesetz 

Strafgesetzbuch 

Strafprozessordnung 

Strafvollzugseinrichtung 

SchutzpolizeiNerkehrspolizei 



V 
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SV 

TBK 

Tgb.-Nr. 

Tscheka 

TV 

UdSSR 

UHA 

USA 

»V« 

v. A. 

VEB 

VEG 

VK 

VM 

VP 

VS 

VSH-Kartei 

VVB 

VVS 

»W« 

z. Zt. 

ZAIG 

ZIG 

ZK 

ZKG 

ZOV 

ZPDB 

ZI 

Strafvollzug 

Toter Briefkasten 

Tagebuchnummer 

(W)CK: (Wserossiskaja) .TschreswytschainajaKommissija 
po borbe s kontrrevoluzijej, sabotashem i spekulazijej 
(russ.) - (Allrussische) Auuerordentlichc Komrnission fur 
den Kampf gegen Konterrevolution, Sabotage und Speku
lantentum 

Teilvorgang 

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

Untersuchungshaftanstalten 

United States of America - Vereinigte Staaten von Ameri
ka 

Verwaltung(en) 

»Vorverdichtung« - vorlaufige Erfassung von Personen 
fur einebestimmte Diensteinheit in der Abt. XII, die nur 
im Rahmen der Einspeicherung von Informationen zu die
sen Personen inder ZPDB vorgenommen wurde 

von Abschrift 

Volkseigener Betrieb 

Volkseigenes Gut 

Verkehrspolizei 

Vorzimmer Minister 

Volkspolizei 

Verschlusssache 

Vorverdichtungs-, Such- und Hinweiskartei 

Vereinigung Volkseigener Betriebe 

Vertrauliche Verschlusssache 

Wismut (Objektverwaltung des MfS: Uranbergbau) 

zurzeit 

Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe 

Zentrale Informationsgruppe 

Zentralkomitee 

Zentrale Koordinierungsgruppe (zur Bekampfung von 
Flucht und Ausreise) 

Zentraler Operativer Vorgang 

Zentrale Personendatenbank 

Zelleninformator 
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Diensteinheiten und Linien des MfS (und derKriminalpollzei) 

Berticksichtigt wurden die in den edierten Dokumenten genannten Diensteinheiten und 

Linien, sofern sich ihr Aufgabengebiet nicht aus der jeweiligen Bezeichnung ergibt. 

Auf die Angaben Hauptabteilung und Abteilung wurde verzichtet, da diese nach Zeit

phase und Zugehorigkeit zur Berliner Zcntrale bzw. zu den Bezirksverwaltungen vari

ieren. Das gilt auch fur die beiden aufgefuhrten Arbeitsgebiete bzw. Arbeitsrichtungen 

der Kriminalpolizei, wo sich je nach der organisatorischen Ebene unterschiedliche Be

zeichnungen finden (Abteilung, Dezernat, Kommissariat). 

I
 

I (Kriminalpolizei)
 

II
 

II (Kriminalpolizei)
 

III 

V 

V/2 

VI 

VI 

VII 

VII (BV A) 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI2 

XXII 

26 

AGM 

AIG 

Militarabwehr
 

Konspirative Ermittlungen
 

Spionageabwehr
 

strafrechtliche Untersuchung politischer und schwerer krimi

neller Delikte
 

Sicherungder Volkswirtschaft (1950,-1964)
 

Untergrund,' Kirche, Ostburos (1950-1953)
 

Staatsapparat, Kirche, Untergrund (1954-1964)
 

Ostburo der SPD, Trotzkismus, Gewerkschaften
 

Flugzeug- und Verteidigungsindustrie, Kernforschung (1955

1962)
 

Passkontrolle, Sicherung des Tourismus (1970-1989)
 

Sicherung des Mdl und der DVP
 

Auswertungsabteilung der Aufklarung
 

Beobachtung und Ermittlung
 

Untersuchungsorgan
 

Internationale Verbindungen
 

Chiffrierdienst
 

Speicher, Archiv, Auskunft
 

Sichening des Verkehrswesens (1950-1964)
 

Untersuchungshaftvollzug
 

Aufklarung, Auslandsspionage (Bezirksverwaltungen ab 1955)
 

Sicherung der Volkswirtschaft (1964-1989)
 

Sicherung des Verkehrswesens (1964-1989)
 

Staatsapparat, Kirche, politische Untergrundtatigkeit (1964

1989)
 

Politische Untergrundstatigkeit, staatsfeindliche Hetze, Jugend,
 
NS-Verbrechen
 

Extremismus- und Terrorbekampfung
 

Telefoniiberwachung und elektronische Raumiiberwachung
 

Arbeitsgruppe des Ministers
 

Auswertungs- und Informationsgruppe
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AKG 

ASR 

BdL 

HKH 

HPF 

HVA 

HVB 
KuSch 

M 

OTS 

PS 

PZF 

S 

»W« 

ZIG 

ZAIG 

ZKG 

Auswertungs- und Kontrollgruppe 

Arbeitsgruppe Sicherung des Reiseverkehrs 

Buro der Leitung 

Haftkrankenhaus 

Hauptabteilung Passkontrolle und Fahndung 

Hauptverwaltung A (Aufklarung, Auslandsspionage) 

Hauptverwaltung B (Bewirtschaftung) 

Kader und Schulung 

Postkontrolle 

Operativ-technischer Sektor 

Personenschutz 

Postzollfahndung 

Operative Technik 

Wismut (Objektverwaltung Uranbergbau) 

Zentrale Informationsgruppe 

Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe 

Zentrale Koordinierungsgruppe (zur Bekampfung von 
Flucht und Ausreise) 

FormbHitter nod Karteieo des MfS 

FormA S 

FormA 6 

Form A 10 

Form 1 

Form la 

Form Ib 

Form 2 

Form 2a 

Form 3 

Form 4 

FormS 

Form Sa 

Form 6 

Anlegen eines Vorgangs 

Einstellen eines Vorgangs 

Suchzettel 

Beschluss zum Anlegen oder zum Abbruch eines IM-Vorlaufs 
bzw. IM-Vorgangs 

Beschluss tiber Anlegen, Umregistrierung, Veranderung und 
Einstellung eines IM-Vorlaufs bzw. IM-Vorgangs 

Beschluss tiber das Anlegen eines Operativen Vorganges, 
Zentralen Operativen Vorganges, Untersuchungs-, Siche
rungsvorganges, einer Feindobjekt-, Kontrollobjektakte, Zen
tralen Feindobjekt- bzw. Kontrollobjektakte bzw. Beschluss 
tiber die Archivierung des Vorganges/der Akte 

Index zu Personen und Objekten 

Indexbogen fur Sicherungsvorgang 

Wer-kennt-wen?-Ubersicht 

Aufstellungsbogen tiber die Mitarbeiter, die einen Vor
gang bearbeitet oder eingesehen haben 

Veranderungs- und Erganzungsauftrag bzw. Ubernahme von 
Archivmaterial in eine aktive Erfassung 

Loschauftrag fur Abt. XII 

Ubergabemitteilung 



Form 7 

Form 8 

Form 9 

Form 10 

Form 16 

Form 17 

Form 18 

Form 19 

Form 20 

Form 22 

Form 23 

Form 26 

Form 27 

Form 31 

Form 310 

Form 311 

Form 317 

Form 400 

Form 401 

Form 402 

Form 403 

Form 404 

Form 405 

Form 460 

Form 461 

490 

Archivanforderung/Original und Archivauskunft/Durch
schrift 

Inhaltsverzeichnis 

Suchauftrag fur Objektuberprufung 

Suchzette1 bzw, -auftrag; Uberprufungsformular 

Karteikarte zur Erfassung von Personen 

Karteikarte zur Erfassung von Objekten im Operations
gebiet (nichtsozialistisches Ausland) 

Karteikarte zur Erfassung von Personen in Untersu
chungsvorgangen 

Karteikarte zur Erfassung von zu werbenden Personen 

Karteikarte zur Erfassung von Decknamen 

Karteikarte zur Erfassung von Vorgangen 

Karteikarte zur Kontrolle del' Untersuchungstermine 

Beschluss zur Veranderung del' IM-Kategol'ie 

Beschluss libel' das Abbrechen del' IM-Verbindung 

Haftbeschluss 

Ubersichtsbogen zur operativen Personenkontrolle 

Aufkleber fur OPK-Akten odel' OPK-Kontl'ollakten 

Abverfugung zur Archivierung von Personenablagen 

Ubergabe ehemals KK-el'fassten Materials/Vfifl-Materials 

Vorverdichtungs- und Suchkarte; Karteikarte del' Vorver
dichtungs-, Such- und Hinweiskartei (VSH-Kartei) 

Hinweiskarte; Karteikarte del' Vorverdichtungs-, Such- und 
Hinweiskartei (VSH-Kartei) 

Karteikarte del' Dokumentenablage 

Karteikarte del' Dokumentenkartei 

Dokumentensammelkarte 

Erganzende Erfassungsangaben ZPDB/SLK 

KMKlZMK-Angaben (Kreismeldekartei und Zentrale Melde
kartei derVP) 
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Personenregister 

Beater, Bruno 106, 119, 126, 129, 132
 

Borning, Walter 183
 

Bulda, Wassili 106
 

Fadeikin, Iwan 61
 
Fruck, Hans 46, 129, 132
 

Gaida, Wilhelm 129
 

Grotewohl, Otto 61
 
Gutsche, Rudolf 58,61,67, 104
 

Heidenreich, Gerhard 106, 119
 

Hentschke, Herbert 129
 

Hofmann, Artur 106
 

Honecker, Erich 87, 183
 

lCaroos, Paul 37,42,129
 

Kistowski, Erich 126, 129
 

lCuchenbecker,lCurt 37,42
 
Last, Otto 55,58,61,67, 104, 106, 119
 

Ludwig, Egon 126
 

Menzel, Rudolf 58
 
Mielke, Erich 34,37,42,46,58,61,
 

67, 104, 106, 119, 132, 137, 141,
 

153, 157, 174, 176, 183, 189, 198,
 

218,238,245,299,304,320,328,
 

344,362,384,397,422,432,456
 

Mittig, Rudi 434, 440, 454
 

Modrow, Hans 21,479
 

Pieck, Wilhelm 21
 

Rohner, Walter 55,67
 

Schlag, Walter 129
 

Scholz, Alfred 129, 132
 

Schonebeck, Christa 49
 

Schroder, Fritz 126
 

Schwanitz, Wolfgang 479
 

Stoph, Willi 61
 

Struzak, Fritz 22
 

Ulbricht, Walter 106, 119
 
Walter, Otto 28,32,34,58,61,67,
 

104, 106, 119, 129, 132
 

Weikert, Martin 58,61,67, 104, 119
 

Wolf, Markus 61,67, 104, 106, 119,
 

129, 132
 

Wollweber, Ernst 58,64,67,90,104,
 

106,119
 

Wozniak, Martha 49
 

Zabel, Edith 51
 
Zaisser, Wilhelm 22, 49, 51
 

Zimmermann, Georg 55
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Sachregister 

Abwehr (MfS) 126-128, 132, 134,
 

162, 166, 177, 184 f., 192,219,223,
 

248, 262, 425, 441, 443,450, 458f.,
 

461,463,465-467,470-472,474


476
 

funke1ektronische 480
 

Aktenfiihrung (MfS) 32 f., 381, 385,
 

396
 

Eroffnungsbericht 268, 270, 335,
 

468
 

Sachstandsbericht 271,335
 

Sch1ussbericht 46 f., 55 f., 62, 65,
 

127,292,294,335,358,375 

Analyse (MfS) 59, 126, 142, 154, 166,
 

186, 207, 223, 232 f., 236, 247, 254,
 

277 f., 281, 283, 288, 295,312,329,
 

342,353,358,365,380,413,427,
 

454
 

Lageeinschatzung 58 f., 98, 101,
 

104, 107, 110, 127, 132, 135, 141,
 

171 f., 226, 265, 294, 307, 311


313,318,329,333,341,375,377,
 

398,420,442,445,453,465,
 

475 f.
 

Arbeiter 107, 109
 

Arbeiterklasse 90, 184,240 f., 422,
 

425 f., 451
 

Arbeiter-und-Bauern-Inspektion
 

(ABI) 172
 

Arbeiter-und-Bauern-Macht 176,
 

187,238,424
 

Arbeitsbummelanten 161
 

Arbeitsniederlegungen 128
 

Archiv/Registratur (MfS) 34 f., 37,
 

39 f., 57, 71, 82, 84-86, 129, 149


152,213 f., 299, 301-303, 310, 314,
 

335,338,339-341,343,379-383,
 

385-390,392-395,410,419,455
 

Archivab1age, gesperrte 382 f., 392,
 

394 f. 

Archivierung 33, 38, 44, 70 f., 73,
 

78,80,84-86,129,150,213,302,
 

340 f., 361, 379, 381 f., 384-387,
 

392 f., 396, 419
 

Archivmaterial 80, 84 f., 149-151,
 

388,395 f.
 

Archivregistrierbuch 86
 

Aufbewahrung 27,33,67,84-86,
 

136, 196
 

Auskunftserteilung 41,45, 80 f.,
 

129, 150 f., 214, 339 f., 384-387,
 

389,392-396
 

Erfassung 34,37,42, 67 f., 73, 75,
 

83, 129,213,215,298 f., 301 f.,
 

331,337,339 f., 361, 379-382,
 

384-393,396,408,419,454
 

Geheime Ablage 85 f.
 

KK-Erfassung 148, 335, 339 f., 388
 

Nachweisfiihrung 150,213,215,
 

314,339 f., 386, 391
 

Registrierung 39,42-44, 67-69, 72

79,81 f., 130,215,298,341,361, 

379-381,383-389,391,396 

Vorgangshefte 83 f. 

AufkUirung (MtNV) 458, 463
 

AufkUirung (MfS) 91,97, 116, 119,
 

132, 166, 184 f., 192,223,295,425,
 

446,448,458,465,470,480
 

funkelektronische 480
 

wissenschaftlich-technische 480
 

Ausland 204,405,416
 

sozialistisches 203,210
 

westliches 143, 159, 178,203 f.,
 

210,251,291,402 f., 405 f., 436,
 

448
 

Auslander 258, 300, 335, 339, 366,
 

448,458,460,463
 

Auslandskader 403
 

Auslandsreisen 216,258,414
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Auslandsvertretungen 204, 300 

Ausreise/Ubersiedlung 262,402, 452, 

466 

Absichten zur 403 

Ausschreitungen 159 f., 167 f. 
Auswertung (MfS) 58,67, 105, 

134 f., 141-146, 148 f 212 f., 226, 

236, 279 f., 296 f., 304, 306 f., 311

313,316,318,332,336,338,387, 

395,398,410,453,464,475 f., 480 

Statistik 35,40,43-45,68,81,83, 

86,129,142,147,301,311,314, 

318,342,386 

Berichterstattung (MfS) 36, 40, 44, 

86,93, 101, 128 f., 133, 135, 148, 

171,180 f., 317, 341, 423, 429 

Berlin 22, 423 

Ost 101,122 f., 159, 179, 187,479 

West 62, 73, 104, 116, 122, 126, 

128,143,158,178,203 f., 210,· 

251,258,262,291,351,397, 

402 f., 405-407 

Bevnlkerung 

Beunruhigung 127 

Einwirkung, feindliche 218 

Stimmung 59, 104,313 

Unterstiitzung 120, 176 f. 

Verargerung 231 

Vertrauen 174,176 

Beweise 62, 138 f., 249, 251, 254, 261, 

264-273,275-277,280,282,284, 

286,289,292 f., 298,363,374-376, 

380,451 

Beweisfiihrung 47,270,292,295, 

349,356 

Bundesregierung 69, 158 

Bundesrepublik Deutschland 62, 73, 

104, 116, 119 f., 122, 126, 128, 143, 

158, 178, 203 f., 210, 250, 262, 291, 

351,402 f., 436, 460 

Chiffrierwesen 205,464,480 f. 

Dekadenz, westliche 160, 163, 170 f. 

Deslnformation 282, 470 

Deutsche Notenbank 114 

Deutsches Rotes Kreuz (DDR) 449 

Dienstbesprechungen (MfS) 23,90 f., 

93,98, 100, 102, 105, 111, 114, 122, 

124,138,306,310,316,341 

Chefbesprechungen 101, 124 

Kollegiumssitzungen 87-89 

Tagungen 181 

Diensteinheiten MfS (territorial) 

BV Berlin 112 

BV Cottbus 112 

BV Dresden 112 

BV Erfurt 112 

BV Frankfurt 112 

BV Gera 112 

BV Halle 111 f. 

BV Karl-Marx-Stadt 113 

BV Leipzig 113 

BV Magdeburg 113 

BV Potsdam 113 

BV Rostock 113 

BV Subl 113 

Kreisdienststellen 41,43-45,49, 

52 f., 55-57, 74, 76, 78,83 f., 86, 

92,95 f., 98, 100 f., 103, 105, 111, 

113, 115, 117-121, 123 f., 127, 

135,139,154,163,165,167-172, 

174,180,207,213,216,222,225

227,232,236,271,284,301,305, 

313,316,318,321,331-334,393, 

395,428,434,440,443,445,450, 

455 

Objektdienststellen 110 f., 116, 118, 

144,180,207,213,216,222, 

225 f., 232, 271, 284, 301, 305, 

316,318,321,331-334,393,395, 

428,443 
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Selbstst. Referat Abwehr 

VVehrkornrnando 447 

Diensteinheiten MfS (zentral/Linlen) 

26 (Abt.) 254,261,268,285,448, 

464,468 

32 (Abt.) 233 

I 93, 132, 144 f., 154, 180,222 f., 

301,380,446,466,471,474 

II 132,145,223,235,268,436,448, 

457,460-465,467-477 

III 132,448,463 f., 475 

V 118, 128, 132 

V/2 128 

VI 132,212,222 f., 229, 254, 261, 

285,410,449 

VII 132, 145, 154, 164 f., 169, 172, 

212,222 f., 227, 233 f., 449, 466, 

471,474 

VIII 132, 145, 199,211 f., 261, 285, 

450,466,474 

IX 93, 132, 140, 145, 147, 154, 164, 

172,180,228,233-235,254, 

261 f., 265, 285, 290, 293, 297 f., 

346,349,351,357,359-361,440, 

451,469 

X 269,298,444,461 

XI 464 

XII Siehe Archiv/Registratur (MfS) 

XIII 115, 132 

XIV 359 f. 

XV (BVN) 146, 302 

XVIII 145, 147, 154, 169, 180, 

222 f., 233 f., 285, 451, 466 

XIX 144 f., 147, 154, 164, 169, 172, 

222 f., 227, 233 f., 451, 466, 471 

XX 145,147,154,166,169,222

224,226-229,233-237,434 f., 

438-441,443-445,447 f., 450, 

452-455,466 

XX/2 224-227,229 f., 232-237 

XXII 452 

AG Anleitung undKontrolle 319 

AG Offentliche Verbindungen 307, 

317 

Agitation 174 f., 177 f., 180 f., 307, 

317,423 f., 427-430 

AGM 192, 194-196 

AIG 145-149,154,213,226,236, 

301 

AKG 304-308,312 f., 317, 319, 

331-338,341,427,444,453 f., 

475 f. 

Allgerneines 24, 26, 30, 102 

ASR 145 

Buro der Leitung (BdL) 133, 136, 

196,237,317,326 f. 

Erfassung und Statistik Siehe 

ArchivlRegistratur (MfS) 

Hochschu1e 174 f., 217, 223, 235, 

237,296,321,383 

HV A 146, 196,223,252,302,390, 

396,44~466,470,472,475f. 

HV ANII 133, 146, 196 

Informationsgruppe 58-60,91,93, 

97, 100, 104 f., 132-136, 148 

Kontrollinspektion 91, 97, 99 f. 

KuSch 93,95, 101, 103, 123 f., 196, 

217,296,319,326,383,424,466, 

472 

M 93 f., 132, 145, 166,212,225, 

228,233,235,254,261,268,285, 

410,448,474 f. 

OTS 223 f., 229, 235, 285,464 

Passkontrolle und Fahndung 145, 

147, 166 

Postzollfahndung (PZF) 199,228, 

235,254,261,268,285,410 

Pressestelle 178-182 

PS 93, 145 

S 94 
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Wachregiment 164, 177, 180, 192,
 

195 f., 321,425, 427, 481
 

ZAIG 145-149,223,233,235 f.,
 

305,307 f., 310,313, 318 f.,
 

331 f., 337-339, 342 f., 453-455,
 

469,476 f.
 

ZKG 452,466
 

Dienstgrade, milltarische 62, 180,
 
187,481
 

EDV 205,215,235,307 f., 315, 334,
 

336-338,464
 

Einreise 204, 210, 262, 449
 

Einsatzleitungen
 

Bezirkseinsatzleitung 306
 

England 69, 119
 

Ermittlungsverfahren, strafrecht

liches 43 f., 46-49,51,53,56,62,
 

64-66, 78, 130, 137-139, 164, 172,
 

206,228,254,262,291,293,333,
 

347,349-358,375,440,451,481
 

Abschluss 53
 

Besch1agnahme 137,293
 

Beweismitte1vorhalt 345
 

dringender Tatverdacht 138
 

Durchsuchung 137,293,298
 

Erstvemehmung 293
 

F1uchtverdacht 139
 

Fristen 49, 51 f., 66, 70, 79, 83
 

Mitteilungen 79
 

staatsanwaltschaftliche Aufsicht 53,
 

137
 

Ubergabe 55,57, 79
 

Verdunklungsgefahr 139
 

Vemehmung 139,290,298,345,
 

347,354,356
 

Eurnpaische Wirtschaftsgemein


schaft (EWG) 300
 

Fachschulen 114, 164, 168
 

Fahndung 71,201,216,251,254,
 

285,298,462,467,474,481
 

Feindkrafte (aus MfS-Sicht) 

Agenten 37,62,68 f., 90, 115 f.,
 

119 f., 138, 174, 176, 184,458,
 

467,475
 

Anarchisten 70
 

Diversanten 37,62,67, 70, 90
 

Gruppierungen, feindliche 158,
 

160-165,170,201,203,279,286


288,436,438,440,444
 

Inspiratoren 252, 293
 

Provokateure 67, 107
 

Saboteure 37,67, 70, 90, 107
 

Schadlinge 37,67,70,90, 107
 

Sektierer 67
 

Sozialdemokraten 37,67,69, 73,
 

127
 

Stutzpunkte, feindliche 107, 159,
 

221,223 f., 229, 250 f., 263,432,
 

446,448
 

Terroristen 37,67 f., 70, 90,480
 

Trotzkisten 37,67, 70
 

Feindtatigkeit
 

Agitation, antidemokratische 70
 

Diversion 69, 72, 105, 120, 139
 

Diversion, politisch-ideologische
 

126-128, 138, 153, 155, 157 f.,
 

162, 165 f., 168, 172, 198, 202,
 

218-220,223,228,250,263,286,
 

313, 401, 446
 

Drohungen 126,262
 

Flugblatter 110, 126, 160
 

Hetzlosungen 126
 

Hetzschriften 47, 126, 160
 

Kontakttatigkeit 250,263,313,432
 

Landesverrat 439
 

Sabotage 72, 105
 

Schadlingsarbeit 72, 105
 

Schleusung von Materialien 228
 

Spionage37, 68 f., 198,457,460,
 

462,466 f., 474
 



496
 

staatsfeindliche Hetze 219-225,
 

227-237
 

staatsgefahrdende Hetze 128
 

Terror 69, 105, 126 f.
 

Untergrundtatigkeit 126; 128, 138,
 

153,155, 157, 162,219 f., 313,
 

432-437,439- 444,446-449,
 

451-453,455,461,466
 

Fernmeldewesen 114,205,464,480 f. 

Fernschreiben 25,96,151 

Flucht 160,248,251,256,291,399,
 

402 f., 409, 452
 

Fluchthilfe 266, 466
 

Forschung 175,185,237,258,471,
 

481
 

Institute 114, 123
 

Frankreich 69, 119, 460
 

Freizeitbereich 161, 167, 170, 202,
 

209,211,231,258,272 f., 366-368,
 

370,374,402,409,411,459
 

Friedensrat 441
 

Funk 96,205,261,268,285,300,
 

464,480
 

Funktionare 109, 126, 132, 134, 161,
 

256,263,291,294,306,308,315,
 

341,372,376,397 f., 400, 412, 416,
 

418,420,442,454
 

Nomenklaturkader 269
 

Schliisselpositionen 116-118, 144,
 

164 f., 264, 411
 

Geheimdienste (soz. Staaten)
 

KfS (KGB) 461,463,466,471,474
 

Sicherheitsorgane, sowjetische 177
 

Zusammenarbeit 176, 186,206,239,
 

241,269,298,340,368,426,444,
 

461,467
 

Geheimdienste, westliche 67-69, 72,
 

83, 120, 138, 158, 174, 177, 184,
 

202 f., 248, 250-252, 260, 267, 270,
 

273,276,279,293,333,340,425,
 

435,446,448,456-463,465-467,
 

469-471,473-475,480
 

Dienststelle Blank 69
 

OrganisationGehlen 69
 

Verbindungssystem 464,474
 

Verfassungsschutz 69
 

Geheimhaltung 48,65, 105, 114,
 

177 f., 180 f., 194,214,239,320,
 

348 f., 358, 361, 389,438,459
 

Geheimnisschutz 185, 460
 

Konspiration 38,46,62,98, 108,
 

134 f., 143 f., 174,200 f., 211


213,227 f., 234, 246, 263, 273


275,279-282,288,308,321,331,
 

345 f., 350, 352-354, 356, 358


360,363,371 f., 374, 384 f., 387,
 

392,394 f., 412, 414, 423 f., 428,
 

430,438,457 f., 460 f., 464, 471,
 

473,477
 

Quellenschutz 331,346,356,392, 

471
 

Staatsgeheimnisse 399,403, 458
 

Verschlusssachen 27,89, 185, 197,
 

300,326,386
 

Geheimnistrager 204, 210, 404, 458
 

Genossenschaftsbauern 451
 

Gertichte 59, 105, 110,287
 

Grenze 116, 184 f., 402, 405
 

Grenzdurchbrtiche 160,291
 

Grenzganger 204
 

Grenzgebiet 172, 204, 262, 402 f.,
 

405
 

Grenzsicherung 258
 

Grenziibergangsstellen 199
 

GroBbritannien 460
 

Grofrveranstaltungen 167, 191, 224
 

Haft
 

Arbeitslager 161
 

Benachrichtigung von Angehorigen
 

65
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Einlieferung 43,46, 79
 

Entlassung 43,66, 140,357,450 .
 

Festnahme 53, 78, 140,290,293,
 

298
 

Festnahme auffrischer Tat 139
 

Festnahme, vorlaufige 49,51 f,64
 

Haftanstalten 49,52,54,64,161,
 

169,344 f., 351, 355, 357-361
 

Haftbefehl 42, 46, 52 f., 56, 64, 66,
 

79, 137
 

Haftbeschluss 42 f., 48, 130, 139
 

Haftkrankenhaus 344 f., 351, 358

361
 

Jugendwerkhofe 161, 169
 

Schreiberlaubnis 65
 

Sprecherlaubnis 65
 

staatsanwaltschaftliche Aufsicht 51,
 

54
 

Uberfuhrung 79·
 

Untersuchungshaft 35,45,66,291,
 

344,357,481
 

Verhaftung 38,42 f., 49,51 f., 62,
 

64 f., 71, 78 f., 139,293
 

Verlegung 357,359
 

Zufiihrung 139
 

Handel und Versorgung 72, 104 f.,
 

128, 167
 

Handwerk 128
 

Hochschulen 106, 114, 116-118, 123,
 

168
 

Ideologie, feindliche 159, 162, 171,
 

204
 

Antikommunismus 425
 

Antisowjetismus 425
 

Faschismus 203
 

Liberalismus 138
 

Militarismus 203
 

Nationalismus 127,202,218,425
 

Opportunismus 202, 425
 

Pseudopazifismus 425
 

Revisionismus 127,202,218 f., 258
 

Sektierertum 138
 

Sozialdemokratismus 127, 218
 

Sozialreformismus 425
 

Ideologie, sozialistische .159,240 

Industrie 72, 93, 104, 116, 120, 128,
 

143
 

Flugzeugindustrie 114
 

Verteidigungsindustrie 114
 

Informationen (Eigenschaften) 

Aktualitat 365,410,413
 

Vollstandigkeit 410, 413
 

Wahrheitsgehalt 206 f., 255, 365,
 

410,413 

Informationen (Kategorien) 

Hinweisinformationen 328, 334, 389
 

Merkmalsinformationen 59,202,
 

256,328,334,411,413
 

Personeninformationen 257,263,
 

283, 328, 332-334, 337 f., 342,
 

387,475
 

Sachverhaltsinformationen 255,
 

257,263,283,328,333 f., 338,
 

342,475
 

Informationsspeicher (Datensamm


lungen) 212,215,254,256,285,
 

314, 330-332, 335 f., 338, 342, 379,
 

386
 

Materialablage (zentrale) in den
 

Diensteinheiten 147,330,333,
 

338,392,419
 

Zentrale Personendatenbank (ZPDB)
 

.235,330-339,341 f., 379, 391,
 

393,455,457,475
 

Intormatlonstsngkelt (MfS) 104,
 

132 f., 135, 141-146, 148 fo, 213,
 

263,304,307,311,314,316,318,
 

453,475 f
 

Informationsfluss 142, 147,213,
 

227,236,261,293,307,313,331,
 

444
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Informationsgewinnung 201,205, .
 

212,236,260,273,352
 

Informationsmaterial 85, 133
 

Intelligenz 107, 109 f., 230
 

Filmschaffende 179
 

Journalisten 179, 205
 

Kulturschaffende 205,438
 

Kunstler 179, 438
 

medizinische 438,452
 

naturwissenschaftliche 452
 

Schriftsteller 179
 

wissenschaftliche 205
 

wissenschaftlich-technische 452
 

Jugend 139 f., 153-155, 157-159,
 

162-169,171 f., 202, 230,313,347
 

Erziehung 158, 160-162, 167, 170,
 

427
 

Jugendarbeit 154, 231
 

Jugendorganisationen, westdeutsche
 

158
 

Jugendorganisationen, westliche 166
 

Jugendpolitik 157, 161 f., 173
 

Kriminalitat 158
 

Lehrlinge 161, 170
 

Oberschuler 161, 170
 

Schuler 170
 

Straftater, jugendliche 161 f., 164 f.,
 

170,267
 

Studenten 159, 161, 163, 166, 170,
 

438
 

Zersetzung, ideologische 159
 

Justiz 62, 79, 137 f., 161, 185,206
 

Generalstaatsanwalt 49,51-54,65 f.
 

Gerichte 44-46,48, 53, 64-66, 79,
 

137, 140, 163
 

Staatsanwaltschaft 42,44,46 f.,
 

52 f., 64-66, 79, 137, 139,266,
 

293
 

Kader (au6erhalb MfS)
 

Kaderbestatigungen 62, 204
 

Kaderpolitik. 116, 402, 407, 417
 

Reisekader 204,210,300
 

Sicherheitsuberprufung 210,254,
 

397-400,402-404,406-411,413,
 

417-421
 

Karteien (MfS)
 

Arbeitskartei (dezentral) 40
 

Archivkartei 40, 45
 

Decknamenkartei F 20 (zentral) 75,
 

77,82
 

Deliktekartei (KK, dezentral) 146,
 

149,313
 

Dokumentenkartei (dezentral) 317,
 

338,341
 

Hilfskartei NS 73
 

Kerblochkartei (dezentral) 142, 144,
 

146-148,208,213,256,315
 

Kfz-Kartei (KK, dezentral) 146, 149
 

Kontrollkartei F 23 (zentral) 83
 

Objektkartei F 17 (zentral) 68, 75,
 

81 f., 130
 

Personenkartei (KK, dezentral) 146,
 

149,213,216,313
 

Personenkartei F 16 (zentral) 75,82,
 

130,301 f., 339 f.
 

Personenkartei F 18 (zentral) .78,82,
 

130
 

Personenkartei F 19 (zentral) 77, 82,
 

130
 

Personenkarteien (zentral) 39 f., 68,
 

72 f., 76, 80-82 .
 

Sachverhaltskartei (KK, dezentral)
 

313
 

Sichtlochkartei (dezentral) 317, 330,
 

332 f., 335, 337 f., 340 f., 379
 

Signalkarten 213 f.
 

Statistische Arbeitskartei (zentral)
 

68,83
 

Vorgangskartei F 22 (zentral) 68,
 

75,78,81-83
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VSH-Kartei (dezentral) 256,302,
 

328,330-332,455
 

Westkartei (KK, dezentral) 146,
 

149,313
 

Kirchen und Religionsgemein


schaften 70,108,158,160,204,
 

433,436 f., 441,443,447
 

Freikirchen (Sekten) 37, 70, 204
 

Judischer Klerus 70
 

Jugendarbeit 161, 171,438
 

Junge Gemeinde 438,441
 

Katholiken 70
 

Lutheraner 70
 

Studentengemeinden 159,438
 

Zeugen Jehovas 70
 

Klassenauseinandersetzung 221,
 

224,232,245,264 f., 267, 291, 362,
 

384, 397 f., 422 f.
 
Kollegium (MfS) 63,87-89, 100, 104,
 

124, 187
 
Kontakte, offizielle (MfS) 109, 115,
 

134,144,167,172,407,411 f,420
 

KPdSU 425
 

Krieg, verdeckter 158 f
 
Kriegsfiihrung, psychologische 158
 

Kriminalitat, allgemeine 160 f., 169,
 

290,439
 

Kultur 164, 231
 

Arrneemuseum 179
 

DEFA 179
 

Haus des Lehrers 179
 

Klubhauser der NVA 179
 

Kulturhauser 168
 

Missbrauch kunstlerischer
 

Ausdrucksmittel 436
 

Museum fur Deutsche Geschichte
 

179
 

Musikgruppen 168
 

Urania 179
 
Landwirtschaft 72,93, 104, 106, 123,
 

127
 

LPG 103
 

MTS 103,116
 

Volkseigenes Gut (VEG) 103
 

Massenmedien 159, 177, 179, 205,
 

231,313,423,427 f
 

ADN 178 f.
 

DDR-Presse 179, 181,430
 

Deutscher Femsehfunk 179
 

DEWAG 179
 

Femsehen 159; 167
 

Korrespondenten, westliche 268,
 

424,436,448,463
 

Pressekonferenzen 178 f
 

RlAS 59
 

Rundfunk 159, 167
 

Staatliches Rundfunkkomitee 179
 

westliche Massenmcdien 166, 453
 

westlicher Rundfunk 218
 

Westpresse 59, 159,449
 

Meldungen (MfS) 58, 105, 121, 127,
 

243,318,335
 

Fehlmeldung 97
 

Festnahmemeldungen 52
 

Sofortmeldepflicht 236
 

unuberprufte Meldungen 105
 

Vollzugsmeldung 31, 97, 102
 

Militar
 

Grenztruppen 446 f., 481
 

Gruppe der sowjetischen Streitkrafte
 

in Deutschland (GSSD) 466,471, 

474
 

Kampfgruppen 232,449,466,474
 

Militarische Objekte 258,447,462,
 

466 f., 474
 

Militarpolitik 404
 

Militarverkehr 466 f., 474
 

Militarwissenschaft 240
 

NVA 164, 179, 184,446 f
 

Militarverbindungsmissionen,
 

alliierte 466,474
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Ministerium der Finanzen 482
 

Ministerium des Innern 67,87,99,
 

165, 169, 185,260-262,373,412,
 

419,449,466
 

Hauptverwaltung zum Schutze der
 

Volkswirtschaft 21
 

Kasernierte Einheiten 474
 

Minister 59,61 f., 165, 199,212,
 

227,372 f., 412
 

Ministerium fur Kultur 168
 

Ministerium fUr Nationale Verteidi


gung 185,458,463
 

Minlsterprasident 59,61,88,91, 100
 

Ministerrat 183, 186,238,481
 

Beschlusse 49,51,54, 157 f., 170, .
 

173,184,189,305,427,430,479
 

Vorsitzender 479 f. 

Mlssstande 109,294,345 

Mitarbeiter, hauptamtliche (MfS) 

Ausbildung 22, 191,229,480
 

Auszeichnung 62, 243
 

Belobigung 62, 123, 125, 243
 

Disziplin, militarische 178 187,
, 
191,239 f., 242, 244, 320, 405,
 

423,459
 

Disziplinarangelegenheiten 23, 30,
 

33, 62, 123, 243 f.
 

Einstellungen 123
 

Entlassungen 123,244
 

Erziehung22, 120, 138, 187,240 f.,
 

243,246,363,445,459
 

Kaderarbeit 123
 

Kritik und Selbstkritik 90
 

Nomenklatur des Ministers 123
 

Schulung 62,103,138,146,217,
 

223,229,296,311,383 

Mitarbeiter, hauptamtliche (MfS) 

Kategorien 

Abwehroffiziere 

Wehrkreiskommando 447
 

Auswerter 144, 146 f., 215, 233,
 

236,256
 

Instrukteure 98 .
 

Kontrolloffiziere 308
 

Koordinierungsoffiziere 444 f.
 

Mitarbeiter,operativer 57, 74 f., 77,
 

82,93 f., 136, 149,154,217,225, 

236,248,282,295-297,369
 

Objektsachbearbeiter 106
 

Offiziere 24,62, 123 f., 180,387
 

Offiziere ftir Offentlichkeitsarbeit
 

319,427,429 f.
 

Offiziere im besonderen Einsatz 264
 

Planungsoffiziere 308, 319
 

Spezialisten 225 f., 229 f., 232 f.,
 

285,468,474
 

Unteroffiziere 62, 123
 

Untersuchungsfiihrer 355 f., 360
 

Zivilangestellte 93, 123, 178
 

Mitarbeiter, inoffizielle 144, 148
 

Auftragserteilung 211,252,256,
 

278 f., 289, 350, 352, 355
 

Beendigung der Zusammenarbeit
 

357
 

Berichterstattung 255, 279f, 289,
 

350,352-354
 

Dekonspiration 94,280,345,348,
 

351,354
 

ehemalige 1M 203
 

Ehrlichkeit und Zuverlassigkeit 108,
 

345,348,353,359,407
 

Eignung 201,216,277,346-348
 

Einsatz 164, 167, 198,201,211,
 

215,219,221,229 f., 247, 249,
 

252-254,264,271-273,275,279,
 

281,283 f., 287, 289, 297, 365,
 

367,369-371,373 f., 378,409,
 

411,414,438,440 r, 444, 462,
 

469,471
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Gewinnung 199 f., *05, 210, 216;
 

249, 252f, 307,314, 330, 346,
 

353, 367,420,450,460,462 f.,
 

469,471,479
 

Herauslosung 266, 277, 280, 282,
 

288 f., 292 r; 375
 

nJ-Netz 106-108,120,163,170
 

1M-System 198,201,206,209,211,
 

221,224,229 

lnhaber konspirativer Wohnungen 

34
 

Qualifizierung 249
 

Treffu 108,116,254-256,280,
 

354 f., 360
 

Ubergabe 169
 

Uberwerbung 291
 

Werbung 76 f., 107 f., 129, 163,
 

·168 f., 225, 229, 277 f., 282, 291,
 

347 f., 361,371,441,443
 

Wohnungen,konspirative 94
 

Zusammenarbeit 131, 163, 349
 

Mitarbeiter, inoffizielle - Kategorien 

Experten-nJ 252,272 

Geheime Hauptinformatoren (OHI)
 

67, 76, 83 f., 93, 108, Ill, 114 f.,
 

117, 120, 124, 148
 

Geheime lnformatoren (01) 34,37,
 

48,53,67, 70, 74, 76 f., 83 f.,
 

93 r, 107-111, 114-117, 120,
 

124, 148
 

Geheime Mitarbeiter (OM) 34, 70,
 

74, 77, 83, 93 f., 116 f., 120, 124,
 

148
 

OMS 271,299 

1M zur Losung spezieller Aufgaben 

230
 

nJB 443,462 f., 469-471
 

IME 230
 

IMV 230
 

Inhaber einer konspirativen 

Wohnung (KW) 94,148
 

Zelleninformatoren 53,344-'-361
 

Zelleninformatoren derK II 349
 

Mittel und Methoden, operative
 

(MfS) 141, 185 f 198f, 206, 208


211,219,221,223,229,231,253 f.,
 

259 f., 264, 270 f., 281 f., 284 f.,
 

329,352,362,364,367,371,373 f.,
 

411,418,433,445,465 f..
 

AbhormaBnlliunen 62,254,261
 

Beobachtungen, operative 48,62,
 

74,199,211,254,268,274,285,
 

298,450
 

Durchsuchungen, konspirative 282,
 

285
 

Durchsuchungen, operative 274
 

Ermittlungen, operative 211, 254,
 

268,285,412,480
 

Festnahmen, konspirative 282
 

Kombinationen, operative 260, 264,
 

270,274,276,278,281-284,297,
 

371
 

kriminaltechnische Mittel und
 

Methoden 225 f., 282,285
 

Legenden, operative 253,260,264,
 

270,274,276,279,281,283 f.,
 

297,353,355,371,414
 

operativ-taktische Mittel und
 

Methoden 225 f., 270, 278, 292,
 

367,376
 

operativ-technische Mittel und
 

Methoden 282,439
 

Postkontrolle 166, 199,206,228,
 

254,261
 

Technik, operative 274,298,347,
 

353
 

Zersetzung 285-288, 290 f., 436,
 

439 r, 446
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Nationale Front 441
 

Nationaler Verteidigungsrat 186
 

Beschlusse 183 f., 189,305
 

Vorsitzender 243
 

Nationalsozialismus
 

Abwehr (Wehnnacht) 37,69, 73,84
 

Einsatzgruppen 203
 

Faschisten, ehemalige 37, 127,203
 

Gestapo 37,67, 73, 203
 

Militaristen, ehemalige ·203
 

NSDAP 37,67, 70, 73
 

RSHA 203
 

SA 37, 73
 

SD 37,67, 73, 203
 

SS 37, 73
 

Wehnnachtsoffiziere 67, 127
 

NATO 425,460
 

Neuzuziehende 159, 161, 169 f., 203
 

Nomenklatur
 

MiS 124
 

Offentlichkeitsarbeit (MfS) 176-181,
 

185,263,291,294,306,308,315


317,319,422-424,426-430
 

Koordinierung 422, 428
 

Organisation (MfS-intern) 

Anleitung und Kontrolle 61, 111,
 

114 f., 122, 124-126, 128,291,
 

296 f., 305, 315, 317, 347, 369,
 

378,427
 

Chefdienst 24, 99
 

Einzelleitungsprinzip 186, 189,242,
 

320
 

Koordinierung 95,98, 132 f., 141,
 

145 f., 154, 172, 179, 186,223 f.,
 

226 f., 233 f., 261, 299, 310, 313,
 

317,322,378,384 f., 427,442


444,450,457,465,472,480
 

Linienzustandigkeit 116, 143 f.,
 

151,170-172,207,222,389,473
 

Objektzustandigkeit 114, 116,207, 

222,307,332,335,389,408,415, 

455,468 

Schwerpunktarbeit 108, 110, 112,
 

116, 126, 128, 134, 141 f., 146,
 

155, 163 f., 166, 168, 170-172,
 

181,186,196,198,206,208,210,
 

220-226, 228 f., 232 f., 236, 245


248,253,255,257,259 f., 264,
 

273, 296, 306 f., 311 f., 314, 324,
 

329, 362, 365, 368, 377 f., 442


444,450,459,462,465,469,473,
 

475
 

Territorialprinzip 83
 

Verantwortung/Zustandigkeit,
 

operative 43,96 f., 139, 154, 167,
 

169,207 f., 211, 213 f., 229, 231,
 

233,235,261,263,266,294,299,
 

301 f., 329, 331, 334, 336 f., 340,
 

356,358,369,373,379-381,385,
 

387 f., 390-392, 399, 407, 410,
 

417 f., 434, 439, 444, 448 f., 451,
 

461 f., 468, 470, 474, 476
 

Weisungsbefugnis 97 f., 121 f., 225,
 

233, 320 f., 324
 

Zeichnungsbefugnis 31, 32, 99
 

Zustandigkeit, territoriale 143, 175,
 

207,222,232,307,332,335,389, 

408,415,468 

Organisationen (West) 37,67,69, 72,
 

80,83,90, 119 f., 166, 177,248,
 

250,252,255,264,267,270,273,
 

276, 279, 287 f., 293, 295, 340, 345,
 

390,435
 

Bund Deutscher Jugend 69
 

Deutsche Patrioten 69
 

Film- und Starclubs 158 f., 166
 

Haus der Zukunft 69
 

Kampfgruppe gegen
 

Unmenschlichkeit (KgU) 69
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Stahlhelm 69
 

Terrororganisationen 452
 

Untersuchungsausschuss
 

Freiheit1icher Juristen (UFJ).69
 

Vereinigung der Opfer des
 

Sta1inismus (VOS) 70
 

Vereinigung Politischer
 

Ostfluchtlinge (VPO) 69
 

Vo1ksbund fur Frieden und Freiheit
 

69
 

Organisationen, gesellschaftliche
 

(DDR) 72, 114,128,139, 154 f.,
 

157 f., 160 f., 164, 167 f., 170-172,
 

174,179-181,212,220,231,242,
 

248,261-263,265,268 f., 271, 273,
 

284 f., 287, 290, 294, 300, 318, 368,
 

372,374,397-401,407,409-412,
 

414,416-418,427 f., 433, 436, 439,
 

443,452,462
 

FDGB 109
 

FDJ 109
 

Ku1turbund 441
 

Parteien (DDR) 126
 

burgerliche Parteien 108, 114
 

Parteien (West) 67 f., 72, 80, 83, 119
 

Bund der Heimatvertriebenen und
 

Entrechteten (BHE) 70
 

CDU-Ostbiiro 69
 

FDP-Ostburo 69
 

SPD-Ostburo 69, 119 f., 128
 

Pazifismus 447
 

Personllehkeit 275 f., 349, 357,365,
 

370
 

Personlichkeitsaufklarung 252
 

Personlichkeitseigenschaften 202,
 

250,267,272,278,281,347,350,
 

404,411
 

Personlichkeitsentwicklung 258,
 

352,415
 

Personlichkeitsmerkmale 202,
 

208 f, 228, 274, 357, 365,402,
 

411,413
 

sozialistische Personlichkcit 241,
 

243 f
 

Taterpersonlichkeit 138, 266, 345
 

Planung (MfS-intern) 141, 194,
 

305f., 310 f., 323,3771 430, 442
 

Aktenp1an 32
 

Arbeitsp1an 88,92,.102, 110.
 

Arbeitsverteilungsp1an 88,92 f.
 

Dienstreisep1an 102
 

Informationsbedarfsp1anung 236·
 

Kaderp1anung 178
 

materiell-technischePlanung 194 f.
 

Monatsarbeitsplane 93·
 

operative P1anung 110, 200, 210,
 

223,233,253,259,261;268,
 

270 f., 283, 288, 296, 304, 306,
 

309,311,323,367 f., 443-445, .
 

467,473
 

Perspektivp1anung 186
 

P1ankontrolle 310
 

P1anzah1en 95
 

Quarta1sarbeitsp1an 93
 

Stellenp1an 34,61, 111, 113, 123, .
 

133,319
 

Strukturp1an 23, 61
 

Polizei und Zoll (DDR) 62
 

Abschnittsbevollmachtigte (ABV)
 

165,227,372,412
 

Grenzpolizei 59
 

Krimina1polizei 165
 

Krimina1polizei, Arbeitsgebiet I
 

172,372,412,458,463
 

Krimina1polizei, Arbeitsgebiet II
 

164,172,228,235,349,357,451
 

Pass- und Me1dewesen 144, 165,
 

300,372,412
 

Schutzpolizei 412
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Transportpolizei 59, 88, 164, 172
 

Vo1kspo1izei 59, 105, 154 f., 164


167,199,212,219,227,232,234,
 

261 f., 285, 318,335, 342, 372 f.,
 

410,412,449,474
 

VP-Bereitschaften 144, 164
 

Zollfahndung 166,451
 

Zollverwaltung 185,260,285,410,
 

412,449
 

Postverkehr (MfS":intern) 26-29,31,
 

387,480
 

Postwesen 114, 166, 205, 480
 

postalische Westverbindungen 159,
 

166,203
 

Postkontrolle 228
 

Rat fur gegenseitige Wirtschaftshilfe
 

(RGW) 300
 

Rate derBezirke 114, 168
 

Arbeitsgruppe Jugendfragen 173
 

Beschlusse 305
 

Vorsitzender 135, 316
 

Rate der Kreise 168
 

Abt. Gesundheitswesen 441
 

Abt. Innere Ange1egenheiten 372,
 

412,441
 

Abt. Jugend 441
 

Abt. Kultur 441
 

Abt. Sport 441
 

Abt. Umweltschutz 441
 

Arbeitsgruppe Jugendfragen 173
 

Recht 184 f., 239, 242, 365
 

Gesetz uber das einheitliche
 

sozialistische Bildungssystem 157
 

Gesetz uber die Bildung eines
 

Ministeriums fur Staatssicherheit
 

21
 

Gesetz uber die Provisorische
 

Regierung der DDR 21
 

Gesetz uber die Staatsanwaltschaft
 

137
 

Gesetze 61, 120, 125, 128, 138, 167,
 

183,189,305
 

Gesetzlichkeit 35,49, 137,241,244,
 

280, 293 f., 322, 344, 426
 

Strafgesetzbuch 220,266,363,467,
 

469,473
 

Strafprozessordnung (StPO) 42, 49,
 

64-66,138,140,254,290,293,
 

440,451
 

Strafrecht 290-292,294, 356, 364,
 

374,439 f., 451
 

Strafrechtserganzungsgesetz (StEG)
 

139
 

ungenugende Rechtsanwendung 437
 

Verfassung 49, 183,219,238-240,
 

242
 

Verordnungen 61,87, 120, 125,
 

184,189,300,305,424
 

Verteidigungsgesetz 239
 

Wehrpflichtgesetz 239
 

Rechtshilfe 298
 

Rechtsverkehr (MfS) 187, 479
 

Riickkehrer 159, 161, 163, 169 f., 203
 

Schulen 67,72,160,168,425,427,
 

429
 

Organe der Volksbildung 139
 

SED (allgemein) 90, 187,238 f., 241,
 

246 f., 290, 292, 320,425,433-435
 

Agitationskommission beim
 

Politburo 428
 

Angriffe auf Dienststellen und
 

Mitarbeiter 127
 

ausgeschlossene Mitglieder 67, 127,
 

202
 

Beschlusse 61, 109, 120, 125, 128,
 

137, 153, 158, 167 f., 171, 176,
 

183,189,195,239,242,305,321,
 

324,422,437
 

Betriebsparteileitungen 106, 109 f.
 

Betriebsparteisekretare 106, 109 f.
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Bezirksleitungen 181, 306, 316, 430
 

Bezirkssekretare 105., 120, 135,162,
 

316
 

Durchsetzung derPolitik 245,' 259,
 

264,363,398,401,413,426,
 

Erster Sekretar des ZK 106, 119,
 

162
 

Information durch das MfS 59, 105,
 

109 f., 134 f., 148, 184,> 256,263,
 

291,294,297,306,308,315 f.,
 

318,329,341,376,420,442,
 

453 f., 476
 

Kreisleitungen 316, 429 .
 

Kreissekretare 120, 135,316
 

MfS-Bearbeitung von Funktionaren
 

269
 

Nomenklatur des ZK 62
 

Politburo 59,61, 100, 106, 119
 

Programm 157, 183.
 

Sekretariat des ZK 168
 

Unterstiitzung durch das MfS 171,
 

293,437,446,458 ;
 

Zentralkomitee (ZK) 59,61,91,
 

157 f., 243
 

SEDimMfS 

Kreisleitung 427
 

Parteikontrollkommission 27
 

Parteiorganisation 120,242
 

Parteisekretar 124
 

Sekretarder Parteiorganisation 100
 

Vertreter des ZK im Kollegium 88
 

Sicherheit, lnnere 221,246,255,290, 

Sicherheitspolitik 404,·426'.
 

Spannungsperioden 194, 219, 323
 

Spannungssituationen 202,219,227,
 

258,340,369,433
 

Spezialisten 123,414
 

Spionageabwehr 456-461, 464-467,
 

469,472-476,480 

Sport 167
 

Leistungssportler 205,405
 

Sportmedizin .405
 

Sportwissenschaft 405
 

Staatsapparat 127 f., 269
 

Bezirksorgane 114 .
 

ortliche Organe 105,48.1
 

ortliche Rate 157, 173.
 

staatliche Organe 100, 126, 128,
 

142, 148, 154 f., 157 f., 160,164,
 

166-168,170-172,174,179,181,
 

184[.,212,216,220,224,231,
 

243,248,256,260-262,265,268,
 

270,273,284 f., 287, 290 f., 294,
 

297,300,318,368,372-374,376,
 

389,392-394,397-399,401,407,
 

409 f., 412,414,416,418,427 f.,
 

433,436 f., 452, 462 '.
 

Staatsrat 186
 

Beschlusse 137 f., 183, 189,238,
 

305
 

Vorsitzender 140
 

Steffe, gefahrliche
 

BakterienNiren 205, 300
 

Gifte 205,262,300,399,404
 

radioaktives Material 205, 262, 300
 

Sprengmittel 160,205,262,300,
 

399,404 

Strafen 

bedingte Verurteilung (Bewahrung) 

140, 161, 169
 

Freiheitsstrafe 139
 

kurzfristige Freiheitsstrafe 140
 

Strafe ohne Freiheitsentzug 139
 

Straftaten 47,69 f., 138 f., 162,
 

164 f., 169,201,220,265-267,270,
 

272,276-278,280,286,289-292,
 

294,345-347,350,352,357,364,
 

426,439,480
 

Bestechung 251
 

365 
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Diversion 248, 251
 

Geheimnisverrat 251
 

Gewaltandrohung 262
 

Gewaltverbrechen 202, 248, 262,
 

266,273
 

Grenzdelikte 165,202,266
 

Landesverrat 251,399,462
 

Militarstraftaten 248
 

Rowdytum 251
 

Sabotage 251
 

Spionage 65
 

staatsfeindliche Gruppenbi1dung
 

221,251
 

staatsfeindliche Hetze (§ 106 StGB)
 

220 f., 226, 230 f., 233 f., 251
 

staatsfeindliche
 

Verbindungsaufnahme 220
 

staatsfeindlicher Menschenhandel
 

248,251,256
 

staatsgefahrdende Propaganda und
 

Hetze (§ 19 StEG) 140, 160
 

Staatsverbrechen 70, 159, 172, 184,
 

202, 220 f., 266 f., 269, 286, 345,
 

363,439,467,473
 

Staatsverleumdung 140
 

straftatbegiinstigende Bedingungen
 

263,345
 

Straftaten der allgemeinen Krimi


nalitat 160,251,262,266,269,
 

290 f., 363, 376
 

Straftaten gegen die allgemeine
 

Sicherheit 251
 

Straftaten gegen die staatliche und
 

offentliche Ordnung 251
 

Straftaten gegen Leben oder
 

Gesundheit 251
 

Straftaten von Diplomaten 266
 

Terror 221,248,251,256,266
 

ungesetzlicher Grenziibertritt 221
 

ungesetzliches Verlassen der DDR 

248,251,256,399
 

Untreue 251
 

Verhinderung von Straftaten 282
 

Waffendelikte 128, 165,202,251
 

Wirtschaftsvergehen 139 .
 

Zoll- und Devisenstraftaten 412
 

Zusammenrottung 221, 251
 

Strafverfahren 49, 139,344 f., 348,
 

353
 

Ausschluss der Offentlichkeit 65
 

Beschuldigtenrechte 138
 

Beweismittel 46 f., 53, 56 f., 263,
 

266,273,289,292,295,345,380, 

392,464
 

Durchsuchungsprotokolle 53
 

Gerichtsverhandlung 48
 

Offentliche Auswertung 140, 181
 

offentliche Gerichtsverhand1ung 64,
 

140, 177
 

richterliche Vemehmung 53
 

Sachverstandigengutaohten 47, 53,
 

268
 

Vemehmungsprotokolle 53
 

Zeugen 268,289
 

Zeugenaussage 356
 

Strafvollzug 212
 

Telefon 96
 

telefonische Anweisungen 97
 

telefonische Drohungen 127
 

UdSSR 90, 176, 187,239,241,404,
 

425 f., 461, 466, 471, 474
 

Umweltschutz 425,438,447
 

Untersuchung Siehe Ermittlungs

verfahren, strafrechtliches 

USA 69, 119,460
 

Vatikan 69
 

Verkehr
 

Eisenbahnverkehr 115, 118, 172,
 

466,474
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grenzuberschreitender Verkehr J 66, 

185,204,229,254,285,449 . 

Reiseverkehr 159, 203, 313 . 

Transitverkehr 203, 262, 266, 313 

Transpo~esen 72 

Verkehrswesen 104,231,452,480 

Verteidigungszustand 184, 194,323 

Volksvertretungen 128,243 

Volkskammer 21, 125, 183, 186, 

189,269,305 

Volkswirtschaft 160, 203, 231, 262, 

480 f 

wirtschaftsleitende Organe 243, 248, 

261 f., 265, 268, 270,273,284 f., 

290,294,300,318,372,374,397, 

399,410,412,414,416,418,437, 

462 

Vorbestrafte 161 f., 168,230 

Vorbeugung 107, 163, 167, 169, 184, 

200,205,216,219,222,225-227, 

229-231,245,247-249,253,256 f., 

270,272 f., 275, 286, 290-295, 297, 

299 f., 304, 329,333, 340, 345, 349, 

351,356,362,364,366,370-373, 

378, 399,406,413,415 f, 420, 422, 

426,432 f., 435 f., 441, 446 f., 

449 f., 452 f., 455-458, 460, 469, 

474 

Vorgangs- und Aktenkategorien 

Allgemeine Personenablage (AP) 

302 

Einzelvorgang 35,37-41,55-57, 

71, 74 f 82-84, 95 

Fahndungsvorgang 71 f., 74, 83 f 

Feindobjektvorgang 299,391 

G~S-PJkte 382,389 

Gruppenuntersuchungsvorgang 79 

Gruppenvorgang 35,37-41,43,55

57, 71, 74 f 82-84, 95 

IM-Vorgang 130,206,215,299, 

382,389 

Ilvl-Vorlauf 129 f., 148,299, 375 f., 

381 f 389 

Kontrollvorgang ·74,79,84, 122, 

130 

Objektakte 120 

Objektvorgang 72-75,82,84, 109, 

·129 f., 302 

Operative Personenkontrolle (OPK) 

198-202,205-208,210-217,221, 

231,256 r, 259, 292, 299, 306, 

314,333,339,362-364,366-383, 

389 f., 415, 420, 439, 445, 462, 

468 

Operativer Vorgang (OV) 129 f., 

139, 147 f., 201, 204, 206, 209, 

214-216,231,235,245-249,252

254,257,259-264,266-268, 

270 f., 274~281, 284, 286, 288 f., 

291 f., 294, 296 f., 299,314,330, 

333,339,341,362 r, 375, 377, 

381 f., 388-390, 415, 439, 451, 

462 f., 467-469, 473 

Sicherungsvorgang 299,301-303, 

332,388 f., 419 . 

Teilvorgang (TV) 269, 462 f., 467

469,473 

Uberprufungsvorgang 70, 74, 83 f., 

95, 124, 129 

Untersuchungsvorgang 42-44, 46 f., 

55-57,68 f., 74, 78-80, 83 f., 86, 

130,143,149,299,314,339,341, 

388 f. 

Vorlauf-Operativ 129 f., 143, 

147 f., 201, 204, 206, 209, 215 f., 

231,235 

Zentraler Operativer Vorgang (ZOV) 

269,297,443,462 f., 467-469, 

473 

Z~ Unterlagen 151 

Vorkommnisuntersuchungen 254 
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Warren 128, 160,205,262,300,399, 
404 f.
 

Warschauer Vertrag 404, 466.
 

Wirtschaftsbetriebe 58, 72, 106, 108,
 

114,123,160, 168, 170,248,261~
 

263,265,268,271,273,284 f, 290,
 

294,300,372-374,397,399,407,
 

410,412-414,416,418,427,429,
 
437,452,462
 

betriebliche Mangel 105
 

Betriebsgeheimnisse 109
 

Betriebsstorungen 107, 109
 

Dzierzynski-Kollektive 426
 

GroBbaustellen 168
 

GroBbetriebe 73, 103, 111
 

Havarien 109, 262, 426
 

Industriebetriebe 116
 

Kombinate 248,261-263,265,268,
 

271,273,284 f., 290, 294, 300,
 

372-374,397,399,407,410,412,
 

414,416,418,437,452,462
 

Konfliktkommissionen 139
 

Konzerne, westdeutsche 107, 110,
 

119 f., 203, 250, 291
 

MfS-Betriebe 463, 482
 

Neuererbewegung 128,242
 

Privatfirmen 72
 

Produktionsgenossenschaften des
 

Handwerks (PGH) 128
 

Schwerpunktbetriebe 116
 

Technische Arbeitsnormen (TAN)
 

128
 

Vereinigung Volkseigener Betriebe
 

(VVB) 143
 

Wirtschaftsrat
 

Vorsitzender 135
 

Wissenschaft
 

Institute 106, 186, 203
 

Zivilverteidigung 205,449,466,474
 

Zusammenwirken, politisch-opera


tives 172,185,260,270,295,297,
 

373 f., 376, 394,413,416--418,420,
 

434,437,439,444,462
 

mit dem KfS (KGB) 298,466,474
 

mit den Organen des MdI 165, 219,
 

261,373,419,449
 

mit der K II und der Zollfahndung
 

451
 
Unterstiitzung der POZW 450
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